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Zum Geleit

In den 1940er- bis 80er-Jahren wurden in Deutschland geschätzte acht bis zwölf

Millionen Kinder auf Veranlassung von Amtsärztinnen und -ärzten zu mehrwö-

chigen Kuraufenthalten geschickt, oftmals auf norddeutsche Inseln. Körperliche

„Ertüchtigung“, Auskurieren von Atemwegsinfektionen, Gewichtszunahme und

allgemeine Erholung standen hierbei offiziell im Vordergrund. Doch die Realität

erwies sich für viele Kinder als Alptraum. Die teilweise noch sehr jungen Kinder

waren indenKurheimenhäufigErniedrigungen,willkürlichenStrafen sowie psy-

chischer und körperlicher Gewalt durch die Betreuenden ausgesetzt. Weder in

den Einrichtungen selbst noch durch staatliche Kontrollinstanzen erfuhren die

Kinder ausreichend Schutz.

Die Aufarbeitung derGeschehnisse in Verschickungsheimen von 1945 bis 1980

ist in den vergangenen Jahren bundesweit zunehmend in den Blick der Öffent-

lichkeit gerückt. Daran haben insbesondere die Forderungen nach Aufarbeitung

aus den Reihen der ehemaligen Verschickungskinder einen großen Anteil. Die

Bundesländer befinden sich hierzu in unterschiedlichen Stadien der Aufarbei-

tung. Die Stadt Hamburg hat sich 2020 zusammen mit der Ballin Stiftung dazu

entschieden, einewissenschaftliche Studie bei der EvangelischenHochschule des

Rauhen Hauses Hamburg in Auftrag zu geben.

Ziel dieser umfangreichen Forschungsarbeit war zumeinen, die strukturellen

undpersonellenGegebenheiten indenKurheimen,die pädagogischeHaltungdes

betreuendenPersonalsundderLeitungsowiedieErziehungsmethodenvorOrt zu

untersuchen. Gleichsam sollte die Rolle der damaligen Sozialbehörde, deren Ver-

waltungspraxis, Aufsichtsfunktion und die personellen Verflechtungen mit den

Heimen und der Stiftung – die teils eine personelle Kontinuität bis zurück in die

NS-Zeit zutage förderten – erforscht werden.

Vor allem soll die Studie insbesondere den ehemaligen Verschickungskindern

eine Stimme geben. Es geht nicht allein um Institutionen, ihre Geschichte, um

Verantwortliche, Schuldige oder Tatbeteiligte. Die vielen persönlichen Berichte,

die in diese Studie eingeflossen sind, zeichnen ein z.T. erschreckendes Bild von

der alltäglichen Gewalt, der die Kinder in den Heimen schutzlos ausgeliefert wa-

ren. Die Studie macht deutlich: Es waren keine Einzelfälle. Gewalt war alltäglich.

Siewurde in einer Struktur undmit einerHaltung ausgeübt,die dieErniedrigung

von Kindern – von verbalen Übergriffen bis hin zu körperlichen Züchtigungen –

nicht nur billigend inKauf nahm, sondern sie als legitimesErziehungsmittel über

Jahrzehnte bewusst aufrechterhielt und beförderte.

Die Rechte und die Würde vieler Kinder wurden in Kurheimen fundamental

verletzt. Dies gilt es als Unrecht öffentlich zu benennen und anzuerkennen. Die
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historischeVerantwortung,dieunsals öffentlicherStelle daraus erwächst,bedeu-

tet dafür zu sorgen, dass Kinder vor solchen Verhaltensweisen geschützt werden.

Die Ergebnisse der Studie unterstreichen die Bedeutung und damit verbundene

Aufmerksamkeit, die dem Kinderschutz beigemessen werdenmüssen.

Das heutige Arbeitsfeld hat aus der Auseinandersetzung mit der eigenen ge-

schichtlichenRolle undVerantwortung gegenüber Kindern viele Lehren gezogen.

Der Blick auf Kinder, ihre Stellung im Familiensystemund in der Gesellschaft ha-

ben sich verändert. Kinder haben Rechte. Kinder haben Bedürfnisse. Kinder ha-

ben eine Stimme und dürfen diese erheben. Sie haben eine Meinung und dürfen

sich beschweren. Eine Einrichtung, in der Kinder betreut werden, muss im päd-

agogischen Handeln den Schutz und die Bedürfnisse des Kindes in den Mittel-

punkt stellen und über entsprechende Schutzkonzepte kontrollieren.

MeinbesondererDankgilt allen ehemaligenVerschickungskindern,die durch

ihre persönlichen Berichte dieses Forschungsvorhaben mit ermöglicht haben,

insbesondere Petra Vierecke und Peter Krausse, die als ehemalige Verschickungs-

kinder diese Studie engagiert im Forschungsbeirat begleitet haben. Ich wünsche

mir sehr, dass die Aufarbeitung der damaligen Geschehnisse, das Benennen,

Bewerten und Verurteilen des Unrechts und der Gewalt, die den ehemaligen

Verschickungskindern angetan wurde, sie bei der persönlichen Verarbeitung

unterstützt und bestärkt.

Der nun vorliegende Abschlussbericht der Studie soll uns allen Ansporn und

Appell sein, den Diskurs über Kinderrechte und deren Umsetzungweiter beharr-

lich voranzubringen, damit Kinder in unserer Gesellschaft ein gutes und gesun-

des Aufwachsen erleben!

Melanie Schlotzhauer

Senatorin der Behörde für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Integration
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Vorwort der Ballin Stiftung

Mit dem vorliegenden Bericht geht einmehrjähriges Forschungsprojekt zu Ende,

nicht aber die Auseinandersetzungmit demThemader „Verschickungen“–weder

für uns als Ballin Stiftung noch die Freie und Hansestadt Hamburg oder für die

Gesellschaft dieses Landes.DasThema reicht ja auchweit über die Ballin Stiftung

hinaus: Schätzungen gehen von mehr als 10 Millionen „verschickten“ Kindern in

den Jahren von 1945 bis 1980 und deutlich über 1.000 „Verschickungsheimen“ aus.

Wennman bedenkt,wie jung diese Kinder häufigwaren, teilweise sogar noch

Babys, und welche Behandlungen sie vielfach ertragen oder mit ansehen muss-

ten,wirdebenso schnellwie erschütterndklar,dass viele sichausgeliefert, schutz-

los, einsam und verlassen gefühlt habenmüssen.Und angesichts dessen,was wir

mittlerweile – aber eben auch schon seit den 1960er-Jahren, das wird im Bericht

noch Thema sein – über die große Bedeutung von Bindung an Bezugspersonen,

von Sicherheit und Vertrautheit wissen, wird das große Leid der Betroffenen er-

schreckend deutlich. Ebenso wird nachvollziehbar, dass das vielfach auch Spuren

hinterlassen und den weiteren Lebensweg erschwert hat. Als ehemaliger Träger

von Verschickungsheimen müssen wir das anerkennen und möchten uns dafür

bei allen, die solches Leid in einer unserer Einrichtungen erleben oder mitanse-

henmussten, entschuldigen.

Die Auseinandersetzungmit den „Verschickungskuren“ begannEnde 2019, als

Betroffene in den Medien von ihren schlimmen Erlebnissen berichteten. Zu die-

sem Zeitpunkt gab es im Träger keinWissenmehr von solchen Vorgängen. Selbst

der ja sogar in Presse und Sitzungsprotokollen gut dokumentierte Skandal1 im

Heim „Linden-Au“ 1971 war schlichtweg nicht mehr bekannt. Das änderte sich

durch die konkreten Schilderungen von Gewalt und Misshandlung von Betroffe-

nen, zu denen wir dann Kontakt aufnahmen. So wurde schnell klar, dass es et-

was aufzuarbeiten gibt. In Gesprächen mit der Hamburger Behörde für Arbeit,

Gesundheit, Soziales, Familie und Integration als „verschickender“ Behörde ver-

einbartenwir, gemeinsam eine Studie zu beauftragen, um einmöglichst genaues

Bild zu erhalten.

Gerade weil das Thema bis dahin so wenig besprochen, geschweige denn er-

forscht wurde, gab es viele wichtige Perspektiven, viele und umfangreiche Frage-

stellungen.Wichtigwaruns vonAnfang an,nicht „nur“die–ohnehinnur spärlich

vorhandenen – Unterlagen auszuwerten, sondern Betroffene mit ihren Erinne-

1 Vgl. Richter/Meyer 2021, S. 100 ff. Der Zwischenbericht zum Forschungsprojekt ist ab-

zurufen unter: https://www.ballin.hamburg/wp-content/uploads/2022/04/ballin-stiftung-

zwischenbericht-verschickungskinder.pdf (Abfrage: 18.04.2024)
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rungen einzubeziehen. Deshalb, und um dasThema in der Ausbildung künftiger

Fachkräfte zu verankern, haben wir uns für das Lehrforschungsformat in Koope-

ration mit der Evangelischen Hochschule Hamburg entschieden. Damit musste

die Studie auf mehrere Jahre angelegt werden. Um dem großen öffentlichen In-

teresse an Ergebnissen gerecht zuwerden, habenwir uns entschieden, Ende 2021

den oben genannten Zwischenbericht vorzulegen. Im Gegensatz zum vorliegen-

den Abschlussbericht lag der Fokus dort mehr auf der Archivrecherche, auf von

Betroffenen ausgefüllten Fragebögen sowie einigen ausgewählten Interviews. Im

Abschlussbericht hingegen kommenmehr Betroffene über qualitative Interviews

zuWort.

Bedanken möchten wir uns bei Professorin Sarah Meyer, Professor Johannes

Richter und ihren beteiligten Studierenden für ihre ebenso ausdauernden wie

ergiebigen Recherchen und Analysen. Sehr wichtig für die Studie waren auch die

zahlreichen Anmerkungen, Fragen und Kommentare aus dem eigens gegründe-

ten Forschungsbeirat. Unser besonderer Dank gilt dafür Dr. Angelika Henschel,

Professorin für Sozialpädagogik an der Leuphana Universität Lüneburg und

Dr. Thorsten Wygold, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin

Brunsbüttel und Heide, für die pädagogischen bzw. pädiatrischen Perspektiven

sowie Peter Krausse und Petra Vierecke, die als Vorsitzende des Beirates die

Perspektive der Betroffenen zur Geltung brachten.

Insgesamt liegen damit mehrere, sich ergänzende Perspektiven auf dieses

beschämende Kapitel vor. Was die Forschung nicht leisten kann – und das war

von Anfang an klar – ist eine quantitative Aussage, die belegen könnte, wie viele

der Kinder schlechte, gegebenenfalls traumatische Erfahrungen gemacht haben

– oder wie vielen es auch gut ging in den Verschickungskuren. Letzteres hat es

durchaus auch gegeben, wenn wir den Schilderungen von Ehemaligen glauben

dürfen, die sich in der Sache direkt an uns gewandt haben. Klar ist aber, dass

die Übergriffe, die entwürdigenden Strafen, die lieblose Behandlung und vieles

mehr, keine Einzelfälle waren. Im Gegenteil, sie waren im System angelegt, sie

folgten den Strukturen, die im Bericht näher beschrieben werden. Verkürzt ließe

sich somit sagen – und das ist uns wichtig festzuhalten – nicht die Kinder waren

falsch, das Systemwar falsch. In diesen Einrichtungen nicht zurecht zu kommen,

anzuecken, zu leiden oder Ängste zu haben ist kein Ausdruck von persönlichen

Schwächen der betroffenen Kinder, sondern eine gesunde Reaktion auf ungesun-

de Verhältnisse, auf Rahmenbedingungen, die im Bericht als „totale Institution“

im Sinne von Erving Goffman beschrieben werden.

Deshalb ist es wichtig, dieses dunkle Kapitel zu beleuchten, das Unrecht ein-

zuräumen und den ehemals verschickten Kindern eine Stimme zu geben. Wenn

es den Betroffenen auch nur ein wenig bei der Auseinandersetzung mit der Ver-

gangenheit helfen kann, würde uns das sehr freuen.

Für uns als Träger, der weiterhin Kinder und Jugendliche betreut und fördert,

muss dieser Bericht Mahnung und Aufforderung sein, sicherzustellen, dass sich
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solche gewalthaltigen Strukturen, solcheÜbergriffe und solchemissbräuchlichen

Ausübungen vonMacht nicht wiederholen, auch nicht in Ansätzen.

Jens Petri

Vorstand

Ballin Stiftung e. V.
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Vorwort des Vorsitzenden des

Forschungsbeirats

Im September 2019 erschien in Report Mainz der Beitrag „Wie Kinder in Kurhei-

men gequält und traumatisiert wurden“. Daraufhin meldeten sich hunderte betrof-

fene ehemalige Verschickungskinder. Kurz danach fand im November der erste

Kongress von Betroffenen mit Gründung der Initiative der Verschickungskinder

statt.DurchRecherche vonAktivender Initiativewurde eine unerwarteteDimen-

sion der Kinderverschickungen in der damaligen BRD offenbar. Circa 10–12 Mil-

lionen Kinder waren in über 1.000 Heime verschickt worden. Ein nennenswerter

Anteil dieserHeimewurde vonprivatenTrägern betrieben.Begünstigt durch eine

mangelhafte Heimaufsicht der zuständigen Behördenwar es für diese Träger ein

profitables Geschäftsmodell mit Kosteneinsparungen zulasten der Kinder.

Auf dem Kongress wurde deutlich, erschreckende Erlebnisse der verschick-

ten Kinder, wie beispielsweise das zwangsweise Einlöffeln von erbrochenem Es-

sen war nicht die von den Betroffenen vermutete Ausnahme in einem einzelnen

Heim, sondern die Berichte zeigten, dass es bundesweit in vielen Heimen ge-

schah.Aus der Kenntnis von übereinstimmenden Erlebnissen zur Kinderverschi-

ckung resultierte die Forderung, die Thematik durch wissenschaftlich fundierte

Forschung aufzuarbeiten. Hamburg war das erste Bundesland, das dazu zusam-

menmit der Ballin Stiftung Anfang 2020 die EvangelischeHochschule beauftrag-

te, eine Studie zu den von der Stadt betriebenen Heimen zu erstellen.

Diese Entscheidung wurde zunächst in der Initiative von einigen Aktiven kri-

tisiert, da befürchtet wurde, eine vom Heimträger beauftragte Forschung werde

die Erlebnisse der Betroffenen nur ungenügend berücksichtigen. Somit ist da-

von auszugehen, dass die berichteten Erfahrungen als Einzelfälle eingestuft wer-

den undHinweise auf systematische Zusammenhänge nicht erkennbar sein wer-

den.Ziel der Studie sei dahernicht eine erforderliche ernsthafteAufarbeitung zur

Kinderverschickung, sondern eher, auf die begonnenemediale Berichterstattung

abwehrend zu reagieren und die Verantwortung der Träger für schwerwiegende

Missstände infrage zu stellen.

Im Dialog zwischen Hamburger Aktiven der Initiative mit der zuständigen

Behörde sowie der Geschäftsführung der Ballin Stiftung als Träger der Heime

konnten diese Bedenken ausgeräumt werden. Dies war möglich, weil alle Betei-

ligten vorurteilsfrei und auf Augenhöhe miteinander kommunizierten. Die Auf-

traggeber der Studie verwiesen darauf, dass diese diewissenschaftlicheGrundla-

ge schafft, um nach deren Veröffentlichung zu entscheiden, wie die weitere Un-

terstützung zur Aufarbeitung der Verschickungsthematik sowie die Hilfe für Be-

troffene erfolgen sollte. Die Entscheidung, die Studie als Lehrforschung zu be-
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auftragen, führte zwar zu einer mehrjährigen Dauer des Projekts, bewährte sich

aber durch ein hohes Qualitätsergebnis. Erreicht wurde dies durch die engagier-

te, umfangreiche Arbeit u.a. mit aufwendiger Archivrecherche, umfassender Li-

teraturauswertung und sorgfältiger Aufarbeitung der Interviews. Zu verdanken

ist das Professorin Sarah Meyer, Professor Johannes Richter und den beteiligten

Studierenden der Evangelischen Hochschule Hamburg.

Ein wichtiger Beitrag zur Studie war die Gründung eines begleitenden Bei-

rats mit demWunsch der Auftraggeber, dazu die Betroffenen mit zwei Personen

einzubeziehen. Deren Wahl als Vorsitzende des Beirats steht beispielhaft als Si-

gnal für das ernsthafte Anliegen, die ehemaligen Verschickungskinder als wich-

tigen Partner an der Forschung zu beteiligen. Die Zusammenarbeit aller Beirats-

mitglieder erfolgte auf vertrauensvoller sowie gleichberechtigter Grundlage. Mit

gebotener gegenseitiger Achtung wurden unterschiedliche Positionen diskutiert

und diese konnten stets einvernehmlich geklärt werden.Dabei waren die zahlrei-

chen Hinweise und Vorschläge im Beirat für die Forschenden eine wertvolle Un-

terstützung. Im Namen der Betroffenen gilt mein Dank dafür Saskia Henze, als

Vertreterin der zuständigen Behörde, dem Geschäftsführer der Ballin Stiftung,

Jens Petri, Dr. ThorstenWygold, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendme-

dizin Brunsbüttel und Heide sowie Dr. Angelika Henschel, Professorin für Sozi-

alpädagogik an der Leuphana Universität Lüneburg. Letztere hat durch ihre kon-

struktivenkritischenBeiträgemit hoher Fachkompetenz einenerheblichenAnteil

an der erfolgreichen Beiratsarbeit.

Mit der Hamburger Studie wird unter aktiver Mitwirkung der Betroffenen

eine wissenschaftliche Forschung mit angemessener Aufarbeitung der Verschi-

ckungsthematik präsentiert. Sie ist ein wichtiger Beitrag zum Beschluss der Ju-

gend- und Familienministerkonferenz vom 27. Mai 2020, in dem u.a. gefordert

wird: „Es besteht Einigkeit darin, dass die Anzahl der Betroffenen und die institutionellen,

strukturellen, individuellen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen umfassend aufge-

klärt werden müssen.“ Dabei seien insbesondere die zahlreichen Erlebnisberichte

und Eigenrecherchen der Betroffenen zu berücksichtigen.

Für die begonnene Vernetzung von Politik, Heimträgern, Forschenden und

Betroffenen liefert die Studie hilfreiche Impulse sowie eine fundierte Grundlage

für Entscheidungen,wie dieweitereUnterstützung zurAufarbeitungderKinder-

verschickung erfolgen sollte. Dabei ist ein wesentlicher Aspekt beimUmgangmit

Kindern, deren Belange angemessen zu berücksichtigen, damit sich ein Macht-

missbrauch, wie in der Kinderverschickung geschehen, nicht wiederholt.

Peter Krausse

Ehemaliges Verschickungskind und Vorsitzender des Forschungsbeirats
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1. Forschungsperspektive

und Forschungsstand

Sarah Meyer, Johannes Richter, Paul-Hermann Rutz

Vor demHintergrund der medialen Berichterstattung sowie einer Reihe persön-

licher Aussagen ehemaliger Verschickungskinder über Misshandlungen in Erho-

lungsheimenderRudolf-Ballin-StiftungunddesVereins fürKinder- und Jugend-

erholungsfürsorge beauftragten die Rudolf-Ballin-Stiftung und die Hamburger

Behörde für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Integration im Januar 2021

die „Evangelische Hochschule Hamburg. Stiftung: Das Rauhe Haus“ mit der Un-

tersuchung der „Erfahrungen undHintergründe der Verschickungskinder in den

Einrichtungen des Vereins für Kinder- und Jugendgenesungsfürsorge und der

Rudolf-Ballin-Stiftung“.

Ziel der Untersuchung ist es, ein möglichst differenziertes Bild zu den Er-

fahrungen ehemaliger Verschickungskinder, den zeitgenössischen Gesundheits-

fürsorgepraktiken sowie ihrer institutionellen, konzeptionellen und personellen

Rahmung in den Einrichtungen der genannten Träger zu erhalten.

Der Forschungsauftrag ist damit als eine mehrperspektivische, qualitative

Rekonstruktion von Zielsetzungen, Strukturen und Abläufen des sozialbehörd-

lichen Verschickungswesens Hamburgs im Zeitraum 1945 bis 1980 angelegt.

Erinnerte Erfahrungen von Verschickungskindern, institutionelle Erziehungs-

ziele und -methoden sollen darüber hinaus zeitgeschichtlich und fachdiskursiv

genauer eingeordnet werden. Ausdrücklich wird im Untersuchungsauftrag

außerdem auf eine Klärung der institutionengeschichtlich relevanten Frage ab-

gestellt, inwiefern die berichteten Erfahrungen als „Einzelfälle“ einzustufen sind

oder doch eher als Folge struktureller Rahmenbedingungen und Defizite gelten

müssen.

Dermit demForschungsauftrag formuliertenAbsicht, die Subjektperspektive

mit einer Analyse institutioneller Strukturen und ihrer Einbettung zusammen-

zuführen, trägt die vorliegendeUntersuchung systematisch Rechnung.Realisiert

wurdedie Forschungals Fallstudiemit lokalhistorischemZuschnitt: Erkenntnisse

aus 22 teilnarrativen Interviews mit ehemaligen Hamburger Verschickungskin-

dern wurden mit dem Studium einschlägiger zeitgenössischer Fachpublikatio-

nen sowie einer umfassenden Archivrecherche verbunden. Untersucht wurden

dabei ausschließlich die Zuweisungspraxis der Hamburger Sozialbehörde sowie

Erfahrungen und Abläufe in den zehn bis zwölf Einrichtungen, die von „Verein“
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und „Stiftung“1 im benannten Zeitraum betrieben wurden. Dies hat zur Folge,

dass Berichte und Auskünfte von Personen, die zur gleichen Zeit von Hamburg

aus in die Kureinrichtung eines anderen (halb-)öffentlichen Trägers „verschickt“

worden waren, unberücksichtigt bleibenmussten.2

Das übergeordnete Erkenntnisinteresse richtete sichmithin auf eine lokalge-

schichtlich eingeschränkte Rekonstruktion des Phänomens Kinderkurwesen im

Zeitraum 1945–1980. Im Zentrum steht die Frage nach dem „Wie?“ des erinner-

ten Erlebens, derHerstellung biografischer Zusammenhänge, der Strukturen des

Heimalltags und ihrer jeweiligen zeitgeschichtlichen Einbettung.3 Fragen nach

Ursache-Wirkungszusammenhängen im strengen, ätiologischen Sinne oder sol-

che, die auf ein verändertes institutionelles Handeln in der Gegenwart abzielen,

waren für das Forschungsvorhaben zwar keinesfalls irrelevant –man denke etwa

an die intendierten Wirkungen kurärztlicher Anwendungen, die in der öffentli-

chenDarstellung vielfach hervorgehobenen traumatischen FolgenderKinderver-

schickung oder die Absicht, ein „lernen an den Beispielen für eine bessere Zukunft“ an-

zustoßen, wie sie im Forschungsauftrag formuliert worden ist. Sie mussten aber

aus Gründen erkenntnistheoretischer Stringenz hinter sinnverstehend-deuten-

den Untersuchungszugängen zurücktreten.

Der subjektorientierte, an biografischen Zusammenhängen interessierte

Zugang der Untersuchung spiegelt sich auch in unserer Begriffsverwendung wi-

der. Der Begriff „Verschickung“ wird vor allem in der pädiatrischen Fachliteratur

benutzt und beschreibt dort die Unterbringung von Kindern und Jugendlichen

in Heil- und Erholungsstätten (vgl. Behm/Harmsen/Heimo 1929; Folberth 1964;

Papaioannou 1982).Darüber hinaus dient die Selbstbezeichnung„Verschickungs-

kinder“ als eine solidarisierende und ermächtigende Eigenbezeichnung undwird

als solche in der politischen Debatte um Anerkennung und Aufarbeitung einge-

bracht.4 Mit der Bezeichnung „Verschickungskinder“ möchten wir erstens das

Anliegen der Betroffenen nach Anerkennung ihrer Erfahrungen ernst nehmen.

Zweitens verstehen wir die vorliegende Untersuchung als wissenschaftlichen

Beitrag zu ihrem Anliegen der Aufarbeitung. Da die Befragten in dieser Untersu-

chung als sich an vergangene Erlebnisse Erinnernde angesprochen, also aus ihrer

heutigen Perspektive als ehemals Verschickte interviewt werden, verwenden

1 Mit „Verein“ ist im Folgenden der „Verein für Kinder- und Jugendgenesungsfürsorge“ gemeint,

mit Stiftung die „Rudolf-Ballin-Stiftung“ in ihrer Rechtsform bis 1987.
2 Diese Eingrenzung führte zu kaum auflösbaren forschungsethischen Fragestellungen. Bei Ge-

sprächenmit ehemaligen Verschickungskindern im Rahmen der Telefonsprechstunde des For-

schungsprojektes zeigte sich bereits früh, dass es für die ehemaligen Verschickungskinder von

nachgeordneterBedeutung ist,werTrägerderEinrichtungwar, inder sie ihremitunter bis heu-

te belastenden Erfahrungenmachenmussten.
3 Vgl. zu den unterschiedlichen forschungsleitenden Erkenntnisinteressen: Eberhardt 1999, S. 17

und Kleve/Wirth 2007, S. 113.
4 Vgl. https://verschickungsheime.de (Zugriff: 05.03.2024).
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wir den Begriff „ehemalige Verschickungskinder“. Dies trägt der biografietheo-

retischen Überlegung Rechnung, dass diese Erinnerung durch die Zeit und

Erlebnisse zwischen der Verschickung und der Erzählung modifiziert wird und

nicht 1:1 das damalige Erleben als Verschickungskind abbildet.

UmdieRepräsentation allerGeschlechter zu gewährleisten,werden in diesem

Buch darüber hinaus so weit wie möglich geschlechtsneutrale Formulierungen

verwendet. Wo dies nicht möglich ist, wird der Genderstern (z.B. der*die Erzie-

her*in) genutzt.5

1.1 Zur Forschungsperspektive

Auf einer allgemeinen Ebene lässt sich der Forschungsansatz der vorliegenden

Studie der sozialpädagogischen Nutzer*innen-Forschung zuordnen – ohne

allerdings allen hiermit verbundenen theoretischen und forschungsmethodi-

schen Implikationen Rechnung zu tragen. Diese stellt auf die Frage ab, welche

unter anderem entwicklungsfördernden und bildenden Gebrauchswerte (junge)

Menschen aus der Nutzung sozialstaatlich bereitgestellter psychosozialer Ange-

bote ziehen können, beziehungsweise welche Restriktionen und Barrieren dem

entgegenstehen (vgl. Schaarschuch/Oelerich 2005, S. 10; Schaarschuch/Oelerich

2020). Nutzer*innen, in unserem Fall Verschickungskinder und in gewisser

Weise auch deren Eltern, werden idealiter als Dienstleistungs-Produzierende

und aktive Gestaltende, nicht ausschließlich „Betroffene“ von hier: „gesundheit-

lichen Bildungsprozessen“ aufgefasst (vgl. ebd. S. 16). Gefragt wird danach, „wie

die Menschen in Auseinandersetzung mit den sozialstaatlichen Regulationsweisen ihr

,Soziales‘ selbst konstituieren“ (ebd., S. 14). Mit der kritischen Dienstleistungsper-

spektive, auf der die Nutzer*innen-Forschung gründet, teilen wir nicht nur die

besondere systematische und forschungsethische Verpflichtung gegenüber der

Adressat*innen-Perspektive, sondern auch die Einsicht in die Notwendigkeit

einer Stärkung ihrer „voice“- respektive Beschwerdeoptionen (vgl. Schaarschuch

1999, S. 555 ff.).

5 DerGenderstern symbolisiertmit seinenStrahlendie Inklusion allerGeschlechter auch jenseits

eines binären Geschlechtermodells. Zugleich werden wir jedoch auch auf die binären Begrif-

fe „Mann“ beziehungsweise „Junge“ und „Frau“ beziehungsweise „Mädchen“ zurückgreifen. Es

handelt sichdannentwederumSelbstzuschreibungender Interviewpartner*innenoderumge-

sellschaftliche Konstrukte einer binären Geschlechterordnung, die im Alltag als wirkmächtige,

quasi-natürliche Kategorien erscheinen.
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Nicht erst seit der Disziplinen übergreifenden Hinwendung zum „Alltag“6

in den 1980er-Jahren bilden hermeneutisch-sinnverstehende Zugänge den Kern

sowohl qualitativer, sozialwissenschaftlicher Forschungsansätze (wie sie z.B. re-

gelmäßig in narrativen Interviews und Oral-History-Projekten zur Anwendung

gelangen) als auch klassisch historiografischer Methoden der Quellenerschlie-

ßung (vgl. Eberhard 1999, S. 97 ff.). Die Rekonstruktion erfolgt in beiden Fällen

auf Basis einer vorgängigenVertextlichung kommunikativer sozialer Praxen– im

einen Fall der Transkription von Aussagen, die mit größerem zeitlichen Abstand

und nicht selten aus einer (ehedem) gesellschaftlich marginalisierten Positi-

on heraus von Zeitzeug*innen getätigt wurden, im anderen Fall der zeitnahen

schriftlichen Dokumentation von Beobachtungen, Entscheidungen und Hand-

lungen imRahmen institutionalisierter Verwaltungsabläufe. Es ist dabei wichtig,

sich den Umstand in Erinnerung zu rufen, dass ein unvermittelter Zugriff auf

„die Vergangenheit“ ebenso ausgeschlossen ist, wie eine von der aktuellen gesell-

schaftlichen Positioniertheit der Forschenden gänzlich unabhängige Bewertung

derselben (vgl. hierzu: Weber 1904; Haraway 1995). Nur ein methodengeleitetes

„Zusammenlesen“ von erzählten Erinnerungen und zeitgenössischen Quellen

sowie die kritische Reflexion der machtdurchwirkten Kontextbedingungen, die

die Hervorbringung der ausgewerteten Texte bestimm(t)en, ermöglicht es, sich

historischer „Wirklichkeit“ anzunähern. Auf diesem Weg kann es gelingen, ein

angemesseneres, vielschichtigeres Bild zu zeichnen, als es in früheren Veröffent-

lichungen zur Darstellung gelangt. Über die damit verbundenen Geltungs- und

(eingeschränkten) Verallgemeinerungsansprüche entscheidet der*die Leser*in

zwangsläufigmit.

Lehrforschungsprojekt als Forschungsrahmen

Die Untersuchung erfolgte in Form eines auf zweieinhalb Jahre angelegten Lehr-

forschungsprojektes. Konkret bedeutet dies, dass an der Projektumsetzung im

Rahmen einer sog. Forschungs- und Entwicklungswerkstatt im Zeitraum Okto-

ber 2021 bis März 2023 die neun MA-Studierenden des Studiengangs Soziale Ar-

beit der Ev. Hochschule Hamburg Elisabeth Condoi, Anatol Dänecke, Nadja Habibi,

Lotte Klein, Lea Lützeler, Paul-HermannRutz, Nazret Tecleab, Julia Trzebiatowski und Lu-

kasWebermaßgeblich beteiligt waren.

Dieser Forschungsrahmen versprach einen dreifachen Gewinn: MA-Studie-

renden wurde unter kontinuierlicher Anleitung ermöglicht, ihre im BA-Studium

angelegten forschungspraktischen Erfahrungen, zum Beispiel hinsichtlich der for-

schungsethisch reflektierten Führung leitfadengestützter Interviews, unter

6 Auch für die vorliegende Studie bildet der institutionelle bzw. institutionalisierte Heimalltag

eine zentrale Referenz, allerdings ohne eine subjektiv erlebte „Dignität der Verlässlichkeit“ zu

unterstellen, die sowohl in konservativen wie emanzipatorisch-materialistischen Alltagskon-

zepten hervorgehoben wird.

17



„Ernstbedingungen“ zu erweitern. Im Abgleich mit dem Forschungsauftrag und

in intensiver Auseinandersetzung mit den Gesprächsinhalten entwickelten sie

eigene Erkenntnisinteressen und setzten sich kritisch mit den Strukturlogiken

und Handlungsoptionen eines ausgewählten Handlungsfeldes Sozialer Arbeit

auseinander. Dabei kamen ihnen selbst und den Interviewpartner*innen ihre

in sozialer Praxis und Studium entwickelten kommunikativen und beraten-

den Kompetenzen zu Gute. Sie erwarben mithin zentrale Analyse-, Planungs-

und Steuerungskompetenzen, die sie zu professionellem Handeln im Beruf

befähigen.

Hiermit verbunden war die Anforderung eines kontinuierlichen Austauschs re-

spektive Abgleichs mit den Aufarbeitungsanliegen der ehemaligen Verschi-

ckungskinder, den Interessen der Auftraggeber*innen sowie dem medialen und

wissenschaftlichen Diskurs. Dies erfolgte in Form von Rückkopplungsschleifen

undWorkshops mit demWissenschaftlichen Beirat unter Vorsitz zweier ehema-

liger Verschickungskinder, der Diskussion von Zwischen- und Teilergebnissen

im Rahmen von Studientagen, Tagungen und Kongressen, hochschulinternen

Kolloquien mit Wissenschaftler*innen mit spezifischer fachlicher Expertise

sowie moderierten Fachgesprächen.

Nicht zuletzt ist mit der Anlage als Lehrforschungsprojekt auch eine res-

sourcenschonende und vergleichsweise umfangreichere Realisierung bei gleichzeitiger

Notwendigkeit der zeitlichen Streckung verbunden: Die Studierenden bringen ihre

Forschungstätigkeit als Studienleistungen im Rahmen eines vorgegebenen Cur-

riculums ein, an dessen zeitliche Struktur auch das Forschungsdesign angepasst

werdenmusste.

Auf diese Weise gerahmt, baut das Forschungsprojekt auf langjährige Erfah-

rungen und die Expertise der Ev.HochschuleHamburg in derwissenschaftlichen

Auseinandersetzung und Beforschung von institutionellen Erziehungsprakti-

ken aus Nutzer*innen-Perspektive auf. Sie basiert auf der forschungsethischen

Selbstverpflichtung zur größtmöglichen Einbeziehung und Partizipation der

Beteiligten (und möglicherweise Betroffenen) sowie auf der Rückkopplung

der Ergebnisse in die jeweilige Praxis beziehungsweise die entsprechenden

Fachdiskurse. Die soziale Verantwortung gegenüber den in die Untersuchung

einbezogenen Personen steht dabei zentral.7

Mit dem Format der Lehrforschung ist nicht zuletzt die Erwartung verbun-

den, dass die Forschungsergebnisse nicht nur einen Beitrag zur Aufarbeitung ei-

nes abgeschlossenen Kapitels der Geschichte der Sozial- und Gesundheitsfürsor-

ge leisten, sondern darüber hinaus auch partizipativ angelegte intergenerationa-

le Lern- und Bildungsprozesse innerhalb der Profession Sozialer Arbeit anregen

7 Vgl. zu den Forschungsethischen Grundsätzen der Ev. Hochschule Hamburg: https://ev-

hochschule-hh.de/forschung/ethische-grundsaetze/ (Zugriff: 05.03.2024).
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und auf diesemWege einen Beitrag zu einer an Kinderrechten orientierten Aus-

gestaltung stationärer Erziehung, Betreuung und Versorgung leisten.

Kinderkurheime aus sozialpädagogischer Perspektiven

Der vorangehend skizzierte Forschungsrahmen brachte es unweigerlich mit

sich, dass in die Untersuchung auch über den Forschungsauftrag hinausge-

hende eigenständige Erkenntnisinteressen und -perspektiven eingeflossen

sind. Auftraggeber*innen wie Beiratsmitgliedern war bekannt, dass sich die

Forscher*innen-Gruppe vor allem durch sozialarbeiterische Fachexpertise aus-

zeichnet. Vor diesem Qualifizierungshintergrund stellte sich den Forschenden

schon bald die grundlegende Frage, inwiefern sich die Kinderkurheime auch

als sozialpädagogische Institutionen verstehen lassen oder anders gewendet:

Inwiefern der Untersuchungsauftrag als eine Art Nebeneffekt auf die Schließung

einer professionshistorischen Lücke abstellt.

Hinsichtlich der ersten Frage konnte bereits im Verlauf der vorbereitenden

Aktenanalyse konstatiert werden, dass sowohl im Vorfeld der Verschickung als

auch in der Betreuung der Kinder vor Ort und ebenso auf administrativer Ebene

neben medizinisch-pflegerischem, sozialpädagogisch (vor-)qualifiziertes Per-

sonal in großem Umfang und steigendem Maße eingebunden war. Vor diesem

Hintergrund fällt eine offenkundige Diskrepanz im historischen Fachdiskurs

auf: Während die Heimerziehung der 1950er- bis 1970er-Jahre, insbesondere

die Fürsorge- und Heilerziehung, als inzwischen vergleichsweise gut erforscht

gelten kann (exemplarisch: Gehltomholt/Hering 2006; Damberg et al 2010; Kap-

peler 2013; Richter/Nauerth/Theurich 2014, Rudloff 2018; für den norddeutschen

Raum: Fontana 2007; Johns/Schrapper 2010; Benad/Schmuhl/Stockhecke 2011;

Lutz 2010; Winkler 2021) – und zwar auch in Bezug auf die Rekonstruktion der

Perspektive der untergebrachten Kinder und Jugendlichen (vgl. Kuhlmann 2008,

S. 41–88; Johns/Schrapper 2010, S. 31–69; Schmuhl 2011) – sind Kinderkurheime

bisher nicht zum Gegenstand professionshistorischer und institutionenge-

schichtlicher Untersuchungen Sozialer Arbeit gemacht worden.8 Bei vielfachen

strukturellen Ähnlichkeiten, wie der Unterbringung in großen Gruppen, der

isolierten Lage der Heime, der regelmäßig ungenügenden Ausstattungmit Fach-

personal usw., die es nahe legen, sowohl Erziehungsheime als auch Kurheime

im Rückgriff auf Goffman (1974, S. 15 f.) als „totale Institutionen“ zu bezeichnen,

unterschieden sich die Kinderkurheime doch in fünf zentralen Aspekten von

(Fürsorge-)Erziehungsheimen: (a) Oberstes Ziel war nicht die Verhaltensanpas-

sung durch Erziehungsmaßnahmen, sondern die konstitutionelle Kräftigung,

Abhärtung undGesundung der Kinder; (b) die Aufenthaltsdauer beschränkte sich

trotz Verlängerungs- und Wiederholungsoptionen für gewöhnlich auf vier bis

8 Das gilt übrigens auch für breiter angelegte Abhandlungen, die gesellschaftliche Strukturen

und ihre sozialstaatliche Reproduktion in den Vordergrund der Betrachtung rücken.
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acht Wochen, während sich die Unterbringung in Erziehungsheimen zum Teil

über Jahre erstreckte und erst mit erreichter Volljährigkeit ein definitives Ende

hatte; (c) der Altersdurchschnitt der Kinder, die „verschickt“ wurden, schwankte

in den untersuchten 35 Jahren, lag aber deutlich unter dem von „Fürsorge-

zöglingen“. Viele „Verschickte“ befanden sich im Vor- oder frühen Schulalter,

mithin in einer besonders vulnerablen Phase ihrer Entwicklung; (d) die Zahl der

in Kinderkurheimen verschickten überstieg diejenigen der in Erziehungshei-

men untergebrachten jungen Menschen um ein Vielfaches. Eine vergleichbare

sozial selektive Wirkung hatten die Verschickungsanträge zumindest in den

1950er- und 1960er-Jahren nicht und schließlich, hiermit verbunden: (e) Verschi-

ckungskinder mussten wegen ihrer Unterbringung keine Stigmatisierung und

Ausgrenzung befürchten.

In Bezug auf die Entwicklung der beiden Arbeitsfelder ab den späten 1960er-

Jahren fällt zudem auf, dass die Zustände in den Verschickungsheimen nur

vereinzelt in die öffentliche Kritik gerieten und derWandel und schließlich „Nie-

dergang“ des Kinderkurwesens nicht als Folge einer von sozialen Bewegungen

getragenen öffentlichen Skandalisierung und nachfolgenden „Reform von innen“

gelten kann. Sie waren vielmehr auf eine Kombination aus Geburtenrückgang,

verändertem Gesundheits- und Freizeitverhalten, entzogenem elterlichen Ver-

trauen und steigendem Kostendruck/Ambulantisierung zurückzuführen (vgl.:

Exkurs IV).

Die vorliegende Untersuchung betritt demnach nicht nur hinsichtlich des

lokalen Fokus forscherisches Neuland. Obwohl der Untersuchungsauftrag kei-

ne evaluative Zielsetzung im Sinne der Erarbeitung von Empfehlungen für

die Gestaltung heutiger Sozialer Arbeit verfolgt9, lässt er sich auch als Anre-

gung zu einem intergenerationalen, professionellen respektive institutionellen

Lernprozess verstehen. ImUnterschied zu den bisher vorliegenden jüngeren Un-

tersuchungen zum Kinderkurwesen verschränkt die Untersuchung historische

mit genuin sozialpädagogischen Perspektiven und leistet damit einen Beitrag

zur vielgestaltigen Geschichte Sozialer Arbeit. Das gilt zum einen für ein grund-

legendesThemader Professionalisierungsdebatte, nämlich die Frage, inwelchem

Verhältnis alltägliches Wissen, berufliches Erfahrungswissen und wissenschaftliches Wis-

sen zueinander stehen und unter welchen strukturellen Voraussetzungen und

in welchen Phasen und Segmenten sich so etwas wie ein kritischer beruflicher

Habitus herausbilden kann – oder eben auch nicht. Brisant ist diese Frage in

Bezug auf das Kinderkurwesen unter anderem deshalb, weil bedürfnis- und

bindungstheoretisches Wissen prinzipiell bereits ab Mitte der 1950er-Jahre „ver-

fügbar“ war, die berufliche Praxis aber ganz offenkundig nicht maßgeblich zu

9 Zugleich zeichnet sich imFeldöffentlicherFrüherBildungeineEntwicklungab,dieHoffnungen

hinsichtlich einer umfassendenUmsetzung eines durchPartizipation flankiertenKinderschut-

zes in Institutionen eher dämpft.
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bestimmen vermochte. Darüber hinaus lassen sich zahlreiche Strukturmerk-

male Sozialer Arbeit als „gendered profession“ (Engelfried/Voigt-Kehlenbeck 2010)

anhand der Kinderverschickung exemplarisch aufzeigen. Nicht nur sollten

Kinderkurheime eine wichtige reproduktive Funktion übernehmen und Müt-

ter entlasten. Sie ließen sich als gesundheitsfürsorgerisches Angebot auch nur

aufrechterhalten durch die massenhafte Rekrutierung und Bindung vor allem

angelernten, fast durchgehend weiblichen Betreuungspersonals. Dieses bekam

die Unterausstattung in den Heimen sehr handfest zu spüren, unter anderem

weil die Betreuerinnen in der Heimhierarchie ganz unten rangierten. Inwiefern

die gesellschaftliche Geschlechterordnung der Zeit nicht nur auf struktureller

Ebene das Arbeitsfeld bestimmte, sondern in den alltäglichen Interaktionen

zwischen dem Personal und den in der Regel geschlechtergetrennt unterge-

brachten Kindern reproduziert wurde sowie für die erinnerte Erfahrung der

ehemaligen Verschickungskinder Relevanz hat, ist deshalb eine naheliegende, in

der bisherigen journalistischen wie historiographischen Erforschung des Gegen-

standes jedoch bisher vernachlässigte Frage. Nicht zuletzt stellt sich die Frage,

welche (re-)produktive gesamtgesellschaftliche Funktion respektive welche sozialpoli-

tische Bedeutung den Kinderkurheimen zukam. In Fortsetzung entsprechender

heil- und sozialmedizinischer Bemühungen des ausgehenden Kaiserreichs

und der Weimarer Republik verstand sich das Kinderkurwesen zweifellos als

wichtige Maßnahmen zur Erhaltung beziehungsweise Wiedergewinnung der

sogenannten Volksgesundheit. Aber welche programmatische Logik lag dem

Kinderkurwesen konkret zugrunde, welche Bedeutung hatten dabei die auf den

kindlichen Körper gerichteten Prozeduren? Und in welchem Verhältnis wirkten

Pädiatrie/Balneologie und Soziale Arbeit dabei zusammen? Das sind weitrei-

chende Fragestellungen, die im Rahmen der vorliegenden Untersuchung eher

explorativ herausgearbeitet werden können. Zugleich markieren sie, dass es an

einer kritischen, gesellschaftsstrukturellen und historischen Einordnung des

Kinderkurwesens noch weitgehendmangelt.

Der notwendige Blick über den „disziplinären Tellerrand“

Ungeachtet der skizzierten erkenntnistheoretischen und forschungsmetho-

dischen Verortung der vorliegenden Untersuchung handelt es sich bei der

Kinderverschickung zweifellos um einen Gegenstand von disziplin- und pro-

fessionsübergreifender Bedeutung. Dementsprechend war der in der Sozialen

Arbeit als angewandter Wissenschaft kultivierte „Blick über den Tellerrand“ im

Verlauf der Forschung immer wieder notwendig. Das gilt zum einen für er-

ziehungswissenschaftliche (Sub-)Disziplinen und ihre gegenstandsbezogenen

Schwerpunktsetzungen. So liefert die Pädagogik der Frühen Kindheit wichtige

Erkenntnisse über die Entwicklungstatsache, sich wandelnde Kindheitsbilder

sowie Bildungs- und Betreuungskonzepte. Sozialpädagogische Theoriebildung

und Forschung wiederum generiert unter anderem historische Befunde zur
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Heimerziehung, ihrer gesellschaftlichen Funktionalisierung, das Arbeitsfeld be-

stimmendeMachtverhältnisse und strukturelle Zwänge. Zum anderenmusste in

größeremUmfang auch auf psychologisches Referenzwissen sowie soziologische

Einsichten zurückgegriffen werden. Neben psychologischen Anleihen, wie etwa

bindungs- und bedürfnistheoretisches Basiswissen, wurden in heuristischer

Perspektive auf soziologische Konzepte „mittlerer Reichweite“ (z.B. „totale Insti-

tution“) oder makrosoziologischer Ebene („Regierungsprogramme“, „Biopolitik“)

zurückgegriffen. Nicht zuletzt galt es auch pädiatrisches, (kur-)medizinisches10,

juristisches und zum Teil auch politologisches Wissen zu rezipieren und punk-

tuell in die Analyse einzubeziehen, um dem Anspruch einer differenzierten

Rekonstruktion gerecht zu werden.11

Mit Rücksicht auf das öffentliche Aufklärungsinteresse haben die Auftragge-

ber*innenunddie durchführendeHochschulemiteinander vereinbart, imHerbst

2021 einenZwischenbericht vorzulegen.Dieserwurde auf derHomepagederBal-

lin Stiftung (www.ballin.hamburg) bereitgestellt und ist auch zukünftig dort und

über die Homepage der Ev. Hochschule Hamburg (https://ev-hochschule-hh.de)

abrufbar. Auf die im Zwischenbericht dokumentierten vorläufigen Befunde, die

imWesentlichen auf dem Studium von Archivalien beruhen und somit die struk-

turellenRahmungenderKinderkurpraxiswiedergeben,baut der hier vorliegende

Abschlussbericht auf.

Der zentrale Fokus des vorliegenden Berichts liegt demgegenüber auf den

Erzählungen und Erinnerungen von ehemaligen Verschickungskindern, die im

Untersuchungszeitraum in einem der Heime von „Stiftung“ und „Verein“ unter-

gebracht worden waren. Ihnen, die bisher aus mannigfaltigen Gründen zu ihren

(früh-)kindlichen Erfahrungen geschwiegen haben und erst allmählich in einem

durch selbstorganisierte Vernetzung geschützten Rahmen den Mut fassen, ihre

tastenden Erinnerungen mitzuteilen, soll besonderes Gehör verschafft werden.

Die Schilderungen ihrer oft leidvollen Erfahrungen sind nicht nur der Anlass,

sich wissenschaftlich differenziert mit dem Kinderkurwesen auseinanderzuset-

zen. Nach heutigem Verständnis besteht auch überhaupt kein Zweifel daran,

dass das durch Kinder selbst artikulierte subjektive Wohlergehen Ausgangs-

punkt und zentraler Maßstab für die Qualität und zukünftige Ausgestaltung

gesundheitspräventiver Angebote und frühkindlicher Bildung sein muss.

10 InBezugaufdieGeschichte vonSozialmedizinundNaturheilverfahren (Thalasso-Therapie,Bal-

neologie, Hydrotherapie …) lassen sich über die Lebensreformbewegung des frühen 20. Jahr-

hunderts vielfältige Parallelen zur Geschichte der Sozialpädagogik erkennen, die ihren Nie-

derschlag auch im Kuralltag der hier behandelten Heime gefunden haben (vgl. hierzu auch:

Schmuhl 2023, S. 252). Ihnen konnte im Rahmen der vorliegenden Untersuchung nicht vertie-

fend nachgegangen werden.
11 Um Letzteres sicherzustellen, wurde neben der Lektüre einschlägiger auch zeitgenössischer

Fachliteratur auf Formate wie Fachkolloquien, Hearings und Expert*innen-Interviews sowie

das gezielte Einholen von Fachauskünften zurückgegriffen.
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Aufbau der Arbeit

Um die vorliegende Untersuchung im Feld der aktuellen journalistischen und

wissenschaftlichen Beiträge zu verorten, wird im Abschnitt 1.2 zunächst ein

Überblick über den Forschungsstand zur Aufarbeitung des Kinderkurwesens

gegeben. Für das Verständnis unseres empirischen Zugangs ist außerdem eine

kurze theoretische Einordnung der für diese Untersuchung zentralen Begriffe

Erfahrung, Erleben, Erzählen und Erinnern (2.1) sowie Gewalt (2.2) erforder-

lich, bevor in Kapitel 3 Quellenbasis und methodisches Vorgehen eingehender

vorgestellt werden. Ein Abriss zu gesellschaftspolitischen, inter-institutionel-

len und wirtschaftlichen Kontexten des sozialbehördlichen Kinderkurwesens

in Hamburg zwischen Kriegsende und den 1970er-Jahren in Kapitel 4 soll die

Rahmenbedingungen der untersuchten Erfahrungen und Hintergründe Ham-

burger Verschickungskinder deutlich machen und dabei helfen, diese besser in

die jeweiligen sozialgeschichtlichen Begleitumstände einzuordnen.

Im Zentrum dieser Arbeit stehen dann in Kapitel 5 die Ergebnisse zu den er-

innerten Erfahrungen der interviewten Verschickungskinder in Verbindung mit

den Ergebnissen der Archivrecherche. Zunächst wendenwir uns hier ausführlich

dem erinnerten Heimalltag in seinen einzelnen Dimensionen zu, bevor wir den

lebensgeschichtlichen Nachwirkungen der Erfahrungen der ehemals Verschick-

ten nachgehen. Während in Kapitel 5 dem grundsätzlichen Forschungsauftrag

dieser Untersuchung Rechnung getragen wird, ergänzen die Kapitel 6 und 7 die

Auftragsergebnisse um erweiternde empirische und theoretische Perspektiven

aus dem Lehrforschungsprojekt. Kapitel 6 geht anhand von Überlegungen zu

Forschungsbedarfen und -hürden sowie von explorativen Analysen der Frage

nach, welche Rolle die soziale Kategorie Geschlecht für das Verstehen der Erfah-

rungen und Hintergründe der ehemaligen Verschickungskinder spielen könnte.

Kapitel 7 vertieft aus soziologischer Perspektive die bereits in Kapitel 4 aufgewor-

fene Frage, welche (re-)produktive gesamtgesellschaftliche Funktion respektive

welche sozialpolitische Bedeutung den Kinderkurheimen zukam.

In den Kapiteln sind außerdem vier ausführliche Exkurse integriert, die das

Ziel haben, einzelne bereits im Zwischenbericht aufgeworfene Fragen eher ad-

ministrativer Art, erneut aufzugreifen und punktuell zu erweitern. Der Exkurs I

geht „besonderen Vorfällen“ im Zusammenhang mit Strafen, Unfällen und dem

Umgang mit sexualisierten Übergriffen nach, während der Exkurs II die rechtli-

chenVorgabenunddie Praxis derHeimaufsicht in den Fokus rückt.Der Situation

des zumeist weiblichen Personals widmet sich der Exkurs III. Er richtet den Blick

auf die Arbeits- und Lebenssituation in den Heimen mit ihren alters- und ge-

schlechterbezogenen Abhängigkeitsverhältnissen. Im Exkurs IV schließlich wer-

denErkenntnisse zurOrganisationsstruktur sowie zurwirtschaftlichenSituation

ausgewählter Heime zusammengeführt.
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In Kapitel 8 werden die empirischen Befunde und ergänzenden Perspektiven

abschließendmit besonderem Fokus auf die berichteten Gewalterfahrungen dis-

kutiert.

1.2 Zum Forschungsstand

Mit ersten Beiträgen aus den späten 2000er- und frühen 2010er-Jahren (vgl. Röhl

2009,2014)wurdedasKinderkurwesen seit 2017 durch eineReihe journalistischer

Beiträge (vgl. Gilhaus 2017a, 2017 b, 2023, Lorenz 2021) sowie solchen, die aus-

drücklich aus der Perspektive vonMenschenmit „Doppelexpertise“ verfasst wor-

den sind (vgl.Röhl 2021), zumGegenstand eines breiterenöffentlichen Interesses.

Gemein ist diesen Beiträgen, dass sie das erinnerte kindliche Leidenwährend der

Kur in den Vordergrund der Darstellung rücken. Den Berichten von Menschen,

die heute mehrheitlich bereits das Rentenalter erreicht haben, wird dabei nicht

nur breites Gehör geschenkt. Die Betroffenen selbst – sowie zum Teil auch deren

Angehörige – wenden sich den im Kindesalter gemachten Erfahrungen als For-

schende zu und suchen erstmalig in größerem Stil den öffentlichen Austausch

mit anderen ehemaligen Verschickungskindern. Ihre mündlichen Berichte gel-

ten mithin als Hauptquelle und Fixpunkt für die angemessene Rekonstruktion

historischer Wirklichkeit. Als glaubhafte Äußerungen einer wegen ihres dama-

ligen jugendlichen Alters besonders vulnerablen Personengruppe werden die er-

innerten Erfahrungen den bisherigen (Selbst-)Darstellungen von Pädiatern, Ein-

richtungs- und Leistungsträgern kontrastierend gegenübergestellt. In zeithisto-

risch-kontextualisierender Perspektive besonders betont werden in den genann-

ten Beiträgen außerdem die mentalen und personalen Kontinuitäten zwischen

Nationalsozialismus und früher Bundesrepublik (vgl. Röhl 2021a, S. 203 ff.). Ein

besonderes Augenmerk gilt zudem den traumatischen Folgewirkungen der Un-

terbringungen.Wegen der ausgesprochen weiten Verbreitung des Kinderkurwe-

sens werden entsprechenden Erfahrungen nicht selten als generationale Erfah-

rungen angesprochen (vgl. etwa: Lorenz 2021).12

An wissenschaftlichen Befunden im engeren Sinne liegen inzwischen eben-

falls eine Reihe von Untersuchungenmit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung

und Reichweite vor. Parallel zu ersten dramaturgischen Bearbeitungen im Rah-

men verschiedener Theater- und Hörspielproduktionen sowie Ausstellungen

zum Gegenstand, wurden im Auftrag von (ehemaligen) Kosten- und Einrich-

tungsträgern erste wissenschaftliche Fallstudien/Dokumentationen durchge-

führt und publiziert. 2020 und 2021 erschienen zwei im Auftrag der Diakonie

Niedersachsen verfasste geschichtswissenschaftliche Dokumentationen (vgl.

12 Auch von Miquel (2022, S. 6) geht allerdings von einer besonderen generationalen „Prägewir-

kung“ der Kuraufenthalte aus.
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Kleinschmidt 2020; Kleinschmidt/Schweig 2021), die Todesfälle in einem Heim

in Bad Salzdetfurth (Niedersachsen) Ende der 1960er-Jahre sowie die Bedingun-

gen in vier weiteren Heimen in diakonischer Trägerschaft an der Nordsee in den

Fokus rücken. 2022 veröffentlichte Marc von Miquel seine Arbeit zur Kinder-

kurverschickung in Nordrhein-Westfalen, in der er sich entlang von politischen

Systembrüchen, der organisatorischen Struktur, dem quantitativen Ausmaß und

nicht zuletzt einer sozialgeschichtlichen Kontextualisierung der Berichte von

Gewalterfahrungen zuwendet (vgl. von Miquel 2022). Auf der Grundlage von 17

qualitativen Interviews sowie gedrucktem Schriftgut untersuchte Hans-Walter

Schmuhl, Historiker und Verfasser zahlreicher Studien zu Erziehungs- und Be-

hindertenheimen inden 1950–1970er-Jahren, imAuftragderDAKdie Situation in

den (Vertrags-)Heimen der Krankenkasse. Er rückt dabei gewaltförmige Angriffe

auf das „zivile Selbst“, die er aus demKonzept der „totalen Institutionen“ ableitet,

in den Vordergrund der Analyse und betont:

„So wirkten letztlich die strukturellen Rahmenbedingungen der Kinderkurheime, die im Zuge

der beruflichen Sozialisation eingeübten ,sozialen Praktiken‘ der darin tätigen Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter und der ,theoretische Überbau‘ des Kinderkurwesens in ein und dieselbe

Richtung und schufen so die Bedingungen derMöglichkeit zur Entstehung einer Subkultur der

Gewalt.“ (Schmuhl 2023, S. 252)

Eine im Oktober 2022 der Öffentlichkeit vorgestellte interdisziplinäre Studie der

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) zur Kinderkurverschickung in die

Gemeinde St. Peter-Ording (vgl. Geist 2022) wählt einen anderen Ansatz. Peter

Graeff undHelge-FabienHertzwerten darin diverse schriftlicheQuellen und eine

Vielzahl an Interviewsmit demZiel aus, die Betroffenenperspektive systematisch

zu erfassenund sie indie strukturellenZusammenhänge einzuordnen.Schlüssel-

dokumente und Zwischenbefunde wurden im Rahmen einer Ausstellung der Öf-

fentlichkeit vorgestellt und ergänzend auf derHomepage des Instituts für Sozial-

wissenschaften/Soziologie der CAU präsentiert.13 Der Forschungsbericht selbst

ist unveröffentlicht.

Hiervon abgesehen liegen eine Reihe jüngerer Untersuchungen vor, die den

aktuellen Verschickungskinderdiskurs noch nicht aufgreifen, für die vorliegen-

de Studie aber wichtiges, vor allem historisches Kontext- und Referenzwissen

liefern. Der Fürsorgezweig wird entweder im Rahmen der Untersuchung der

Entwicklung wohlfahrtsstaatlicher Arrangements und ihrer Träger vor, während

und nach der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft behandelt (vgl. Hammer-

schmidt 1999, S. 468–486; Wehner 2019) – zum Teil mit ausdrücklichem Bezug

13 https://www.soziologie.uni-kiel.de/de/professuren/professur-fuer-soziologie-und-

empirische-sozialforschung/forschung/kinderkurheime-in-st-peter-ording-orte-der-

erholung-orte-der-gewalt (Abfrage: 09.04.2024).
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auf Hamburg (vgl. Pielhoff 1999, S. 469 ff.; Imelmann 2000, S. 27, 32; Lohalm

2010, S. 286 f.) – oder aber im Rahmen einer international angelegten Geschichte

der Kindheit(en) im „Jahrhundert der Gewalt“ aufgegriffen (vgl. Totalitarismus

und Demokratie Jg. 19, 2022, Heft 3; Kind-Kovacz 2013, 2016). Als zunächst

vergleichbare Institutionen im europäischen Raum können zum Beispiel italie-

nische Sonnentherapie-Stationen,Meereshospize und Ferienkolonien betrachtet

werden (vgl. Torkler 2001). Auch zum Kinderkurwesen in der DDR gibt es ers-

te Beiträge (vgl. Todtmann 2022), die für eine komparative deutsch-deutsche

Perspektive wichtige Anknüpfungspunkte liefern.

Mit Blick auf die bundesdeutsche Kontextualisierung konnte die vorliegende

Studie des Weiteren auf eine Reihe zeitgenössischer Fachbeiträge und Untersu-

chungen zurückgreifen, die allerdings selbst als Primärquellen eingeordnet und

zum Gegenstand kritischer Analyse gemacht werden mussten. Neben einschlä-

gigen Handreichungen (Behm 1926; Lehmann-(Grube) 1951, 1953, 1977; Schultze

1973, 1987a), Nachschlage- (Folberth 1956 u. 1964) und Lehrwerken (Wendt 1975),

die zumeist aus kur- und kinderärztlicher Perspektive verfasst wurden und sich

an einweisende Ärzte, Gesundheitsdienste, (angehendes) Personal und zuweilen

auch Eltern richteten, liegen aus dieser Zeit auch breiter angelegte geschichtli-

che Abhandlungen vor, die die Entwicklung der Bäderheilkunde zentral stellen

(Schultze 1973, 1987b, 1988). Nicht zuletzt existieren mehrere kinderkurärztliche

Sammelpublikationen, die den jeweiligen Stand der Entwicklung des bundes-

deutschen Kinderkurwesens reflektieren und aktuelle Fragestellungen des Fachs

diskutierten (Rott/Stahl 1925; Hellbrügge 1988). In die Untersuchung nicht

systematisch einbezogen wurden demgegenüber Beiträge aus einschlägigen

zeitgenössischen Fachzeitschriften.

In Bezug auf den lokalen Fokus Hamburg konnte an zeitgenössischem

Schriftgut außerdem zurückgegriffen werden auf sog. „graue Literatur“ in Form

von Jubiläumsbeiträgen, Chroniken sowie unveröffentlichten Evaluations- und

Forschungsberichten (vgl. Verein für Kinder- und Jugendgenesungsfürsorge

e. V. [1967]; NLA Hannover, Nds. 120, Acc. 2005/136, Nr. 105; STAHH 611–20/40,

Nr. 556; Adam-Lauer u.a. 1994; Adam-Lauer 1997). Obwohl oder weil diese eine

spezifische Nähe zum Untersuchungsgegenstand aufweisen – bei Adam-Lauer

(1994, S. 113–115, Anlagenband: „Kinderbefragung“) wird zum Teil bereits die

Kinderperspektive einzufangen versucht –, bedurfte ihre Rezeption einer beson-

ders eingehenden Quellenkritik, da die identitätsbildenden und legitimierenden

Absichten ihrer Verfasser*innen auf der Hand liegen. Darüber hinaus wurden

verstreute Fachbeiträge, die sich wichtigen Akteur*innen des sozialbehördlichen

Verschickungswesens zurechnen lassen und sich ausdrücklich auf die Ham-

burger Praxis beziehen, in den untersuchten Quellenkorpus einbezogen (vgl.

Petersen 1939, Lehmann-Grube 1962, Freyer 1968).
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2. Theoretische Rahmungen

Sarah Meyer, Johannes Richter

Die Untersuchung greift auf zwei theoretische Zugänge und hiermit verbundene

Begriffsdifferenzierungen zurück: Biografietheoretische Auseinandersetzungen

mit denalltagssprachlichenBegriffenErfahrung,Erleben,ErzählenundErinnern

sowie Überlegungen zum Gewalt-Begriff. Im Folgenden werden beide Zugänge

sowie die daraus abzuleitenden forschungsmethodische Schlussfolgerungen vor-

gestellt.

2.1 Zur biografietheoretischen Differenzierung der Begriffe

Erfahrung, Erleben, Erzählen und Erinnern

Im Zentrum der hier vorliegenden Studie stehen die bereits mehrere Jahrzehn-

te zurückliegenden Erfahrungen der ehemaligen Verschickungskinder, die durch

Erzählungenmit biografischen Bezügen im Rahmen von Interviews zumGegen-

stand der Untersuchung werden. Was haben die ehemaligen Verschickungskin-

der im Heimalltag erlebt und was erinnern sie dazu aus ihrer heutigen Perspek-

tive? Es ist daher zunächst notwendig zu klären, was in dieser Untersuchungmit

den BegriffenErfahrung, Erleben, Erzählen undErinnern gemeint ist undwie sie zu-

sammenhängen.

Erfahrung ist ein vielschichtiger Begriff, der jenseits seiner abstrakten philo-

sophischen Tradition in dieser Studie eher pragmatisch von seiner Wortbedeu-

tung und Begriffsgeschichte her verstanden wird, dabei jedoch biografietheore-

tisch engverbunden istmit denBegriffenErleben,ErzählenundErinnern.Erfahrung

ist dadurch gekennzeichnet, dass es keine stellvertretende Möglichkeit gibt, Er-

fahrungen zumachen, sondern dassman sie nur „am eigenen Leibe“ (Bollnow 1968,

S. 226) machen kann. Verbundenmit einem solchen Erfahrungsbegriff sind auch

die Annahmen,dassErfahrungmit Schmerzhaftigkeit oder etwasUnangenehmen

verbunden ist, das sich der eigenen Absicht entzieht und einen schicksalhaften

Charakter hat (vgl. ebd., S. 226 f.). Daher ist der Begriff der Erfahrung besonders

geeignet,umdie persönlichenBerichte der indieser Studie befragten ehemaligen

Verschickungskinder zu fassen. ImGegensatz zumBegriffErleben, der stärker auf

eine subjektiv-gefühlsbetonte Dimension abhebt, bezieht sich der Begriff der Er-

fahrung eher auf die erfahrene Sache an sich (vgl. ebd., S. 227 f.). Gleichwohl sind

beide Begriffe nicht streng voneinander abgrenzbar.
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In der sozialwissenschaftlichen Biografieforschung werden die Begriffe Er-

leben, Erinnern und Erzählen voneinander unterschieden, die zugleich in einem

wechselseitigenVerhältnis zueinander stehen.DasErleben bezieht sich auf die di-

rekte Wahrnehmung eines Ereignisses oder einer Erfahrung in der Gegenwart.

Es ist ein subjektives und unmittelbares Erleben, das durch die Sinne und die un-

mittelbareWahrnehmunggeprägt ist.DasErinnern bezieht sich auf die Fähigkeit,

vergangene Erlebnisse in der Vorstellung wieder abzurufen und sich ihnen ge-

danklich-reflexiv zuzuwenden.Es handelt sich umeine Formder Rekonstruktion

vonVergangenemundkanndurchunterschiedliche Faktoren beeinflusstwerden,

wie zum Beispiel durch persönliche Einstellungen, soziale Kontexte oder emotio-

nale Zustände. Das Erzählen bezieht sich auf die Art und Weise, wie Erfahrungen

und Ereignisse durchWorte oder Geschichten an andere weitergegeben werden.

Es ist ein kommunikativer Akt, der durch soziale und kulturelle Kontexte geprägt

ist und je nach Erzählsituation und Erzählabsicht unterschiedlich gestaltet wer-

den kann (vgl. Rosenthal 1995, S. 20 f.; Jakob 2010, S. 223 f.). In der Biografiefor-

schung werden diese Konzepte genutzt, um biografische Erzählungen und Le-

bensgeschichtenzuerfassenundzuanalysieren.Dabei könnensowohldasErleben

als auch das Erinnern und Erzählen relevant sein, um die Bedeutung von Erfahrun-

gen im Lebenslauf zu verstehen.

Auch wenn die biografietheoretische Unterscheidung zwischen Erleben, Er-

innern und Erzählen auf Grund eines eng am Forschungsauftrag orientierten

inhaltsanalytischen Ansatzes methodisch-analytisch nicht, wie in der klassi-

schen soziologischen Biografieforschung vorgesehen, systematisch integriert

werden konnte, ist die Unterscheidung für das Verständnis der Konstitution der

untersuchten Erfahrungen notwendig. So sind Verschickungserfahrungen, die

wir mit unserer Studie erforschen, immer als erinnerte Erfahrungen zu verste-

hen. In der Erzählsituation des Interviews wird die sich im Erinnerungs- und

Erzählprozess vorstellig werdende Erfahrung konstituiert (vgl. Rosenthal 2002,

S. 137). Zwischen demErlebenundderErzählung darüber liegenmituntermehrere

Jahrzehnte. Das heißt, diese Erzählungen werden immer auch moderiert durch

vielfältige individuelle, biografisch geformte Verarbeitungs-, Entwicklungs-

und Rekonstruktionsprozesse der ehemaligen Verschickungskinder. Sie berich-

ten über ihre Erfahrung als Verschickungskinder aus ihrer jetzigen Perspektive

als erwachsene, lebenserfahrene Menschen. Allerdings wird erzähltheoretisch

davon ausgegangen, dass es eine besondere „Nähe“ des Erzählten zum vergan-

genen Ereignisablauf gibt, insbesondere dann, wenn es sich wie bei unserem

Interviewansatz um eine möglichst spontane, wenig gelenkte Stegreiferzählung

handelt:

„ErzählungeneigenerlebterErfahrungen sinddiejenigenvomsoziologisch interessierenden fak-

tischen Handeln und Erleiden abgehobenen sprachlichen Texte, die diesem am nächsten ste-

hen und die Orientierungsstrukturen des faktischen Handelns und Erleidens auch unter der
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Perspektive der Erfahrungsrekapitulation in beträchtlichem Maße rekonstruieren.“ (Schütze

1987, S. 14)

Es wird also angenommen, dass die Ordnungsprinzipien des vergangenen Erle-

bens die erzählte, erinnerte Erfahrung im Interview strukturieren (vgl. Jakob 2010,

S. 224). Biografische Erzählungen, so Rosenthal, verweisen damit „sowohl auf das

heutige Leben mit dieser Vergangenheit als auch auf das damalige Erleben“ (Rosenthal

2002, S. 137). Beide Dimensionen – das damalige Erleben der Verschickungser-

fahrung als Konstrukt aktueller Erinnerungsleistung sowie das heutige Leben

mit dieser Erfahrung –werden in der Studie aufgegriffen. Das damalige Erleben

der Verschickungserfahrungen steht imZentrumunserer Ergebnisse und ist aus-

führlich Gegenstand des Hauptabschnitts 5.1 (Der erinnerte Heimalltag). Dem

heutigenLebenmit derVerschickungserfahrungwidmet sichderHauptabschnitt

5.2 und rückt die lebensgeschichtlichen Nachwirkungen und Einordnungen der

Verschickungserfahrungen in den Fokus.

2.2 Was ist mit „Gewalt“ gemeint?

Zu klären gilt es vorab außerdem, auf welchen Begriff von Gewalt die vorliegen-

de Untersuchung zurückgreift. Dies vor allem deshalb, weil in der medialen Be-

richterstattung und auch den auf „Doppelexpertise“ beruhenden Gesamtdarstel-

lungen, Kinderkurheime auf der Grundlage von erinnerten Erfahrungen der Ver-

schickten per se als „Orte der Gewalt“ (Röhl 2021a) dargestellt werden. Eine an-

spruchsvolle, neben Literatur- undAktenstudiumzentral auf erinnertes subjekti-

ves Erleben gestützte Forschung kommt um eine genauere Bestimmung des Ver-

ständnisses von Gewalt nicht herum.

Wir haben uns dazu entschieden, das Verständnis von Gewalt induktiv zu be-

stimmen,das heißt auf Basis der Auswertungder Aussagen,die in den Interviews

mit 22 Verschickungskindern und drei Bediensteten geführt wurden. Wohlwis-

send, dass die subjektiven Überzeugungen davon, was Gewalt ist, weit auseinan-

dergehenkönnen (vgl. Imhoff 2002,S. 26), schlagenwir damit einenanderenWeg

ein, als diesHans-Walter Schmuhl (2023, S. 127–132) in derDAK-Studie tut.Wäh-

rend in der genanntenUntersuchung aus dem für die Erforschung vonDegradie-

rungs-Prozessen in Anstalten einschlägigen Beitrag Erving Goffmans (1972) eine

differenzierte Typologie von Gewaltakten abgeleitet wird, die auf die Zerstörung

des „zivilen Selbst“ abstellen, und die Aussagen der Interviewten dieser Typologie

zugeordnet werden, haben wir uns zunächst um ein genaues Hinhören bemüht.

Leitend war dabei die Frage, ob und wie die Interviewpartner*innen von verlet-

zenden Handlungen und Strukturen berichten.

Dieser Zugang ist dreifach begründet. Erstens ging es umdasOffenhalten eines

möglichst breiten Zugangs. Da Verschickungsheime in der öffentlichen Darstellung
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seit etwa 2017 fast durchgängig mit Erfahrungen der Gewalt assoziiert werden,

war anzunehmen, dass insbesondere Menschen, die ähnliche Erfahrungen ma-

chenmussten, sich zurMitwirkung ander Forschung bereit erklärenwürden.Ein

bewusster Verzicht auf die prominente Verwendung des Gewaltbegriffs in Aufru-

fen zur Mitwirkung aber auch in der Interviewsituation selbst (vgl. hierzu auch:

Abschnitt „3.1. Interviews“) sollte zunächst sicherstellen,dass auchMenschen,die

ihre eigenen Aufenthalte in Verschickungsheimen nicht primär mit Gewalt asso-

ziieren, sich zur Beteiligung eingeladen sehen.

Damit verbunden sollen, zweitens, in Bezug auf das Verschickungsalter, die

soziale Herkunft, das Geschlecht usw., eine möglichst breite Varianz an Artikula-

tions- und Positionierungsformen zur auch nach unserem Verständnis angelegten

strukturellen Gewalthaltigkeit des Settings „Kinderkurheim“ an sich eingefan-

gen werden. Das von der Initiative der Verschickungskinder mit gutem Grund

betonte forschungsethische Gebot, dass insbesondere Menschen, die ihre Auf-

enthalte als einschneidende, lang anhaltende schmerzhafte Erfahrung erinnern,

Gehör finden müssen1, schließt nicht aus, dass schwankende, ambivalente bio-

grafische Einordnungsversuche und solche, die in der Bilanz positiv ausfallen,

ebenfalls mit großem Respekt und „offenem Ohr“ begegnet werden muss. Damit

ist ausdrücklich keine Relativierung oder ein Gegeneinander-Ausspielen von

Erfahrungen, in welcher Richtung auch immer, gemeint. Mit einer qualitativen

Untersuchung kann kein Anspruch auf Repräsentativität erhoben werden. Für

unsere forschungsethischeHaltung leitend ist vielmehr das sogenannteThomas-

Theorem: „If men define situations as real, they are real in their consequences“ (Thomas/

Thomas 1928, zit. nach: Esser 1999, S. 63).

Drittens ist unser induktiver Ansatz auch als forschungsstrategische Option

begründet. Denn nicht nur auf Seiten der Interviewten, auch auf Seiten der

Forschenden ist die Thematisierung von Erfahrungen der Gewalt mit vielfälti-

gen Herausforderungen verbunden, deren Nichtbearbeitung zu gravierenden

Einschränkungen in der Interview-Situation und in der Folge zu Fehlschlüssen

führen können. Kavemann betont im Forschungsmanual „Gewalt“:

„Gehe ich von der Annahme aus, dass alle Betroffenen traumatisiert sind und ich wenig

über ihre Bewältigungsstrategien weiß, fürchte ich, durch jede Frage nach demGewalterle-

ben eine Retraumatisierung auszulösen. Die Frage ist ,Was kann und darf ich fragen?‘ So

kann die Angst davor, Betroffene zu stark zu belasten, Offenheit im Gespräch verhindern.

Die behauptete Erfordernis, die Interviewpersonen zu schonen, kann das Bedürfnis der For-

schenden, selbst geschont zu werden, verdecken. In der Regel geht es um eine Projektion ei-

gener Ängste der Forschenden auf die Befragten.“ (Kavemann 2016, S. 52)

Hieraus ableiten lässt sich nicht nur die Notwendigkeit einer eingehenden

Selbstreflexion der Forschenden, sondern auch eine offene Fragehaltung, die ge-

1 Vgl. https://verschickungsheime.de (Zugriff: 05.03.2024).
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rade nicht im Sinne eines durch die Verwendung des Gewalt-Begriffs ausgelös-

ten Priming-Effekt2 die Erzählperspektive vorschnell verengt. Auch und gerade

induktiv angelegte qualitative Forschungszugänge sind mit anderen Worten vor

dem sogenannten Confirmation Bias nicht gefeit, der Tendenz also, Informatio-

nen danach auszusuchen, zu interpretieren und zu gewichten, ob sie mit unse-

ren eigenenAnnahmen oderWerten übereinstimmenoder nicht (Nickerson 1998,

S. 175 f.). Das gilt insbesondere bei stark emotionalisierendenThemen.

Vor diesem Hintergrund lässt sich wenig überraschend auch für den Kontext

derVerschickungsheime, für die dieHamburger Sozialbehörde als Entsendestelle

fungierte, einGewaltbegriff stützen,der einerseits deutlichüber die straf- undzi-

vilrechtlichen Tatbestände der Zeit hinausgeht3, andererseits die psychische und

physischeGewaltmit institutionellen,das heißt durchdie besonderenStrukturen

der Kurheime als „totale Institutionen“ bedingte, sowie symbolischen Dimensio-

nen der Gewalt4 verschränkt (vgl. Imhoff 2002, S. 37–41). In leichter Abwandlung

gilt auch hier, was Rudloff mit Blick auf die deutlich besser erforschte Geschichte

der Fürsorgeerziehungsheime der 1950er- bis 1970er-Jahre konstatiert:

„Die Heimkinder waren vielfach mit Formen personaler Gewalt konfrontiert, sie wa-

ren zugleich aber auch Arrangements unterworfen, die auf Zwang beruhten und als For-

men institutioneller Gewalt erlebt werden konnten.Den beiden Formen derGewalt entspre-

chen zwei Erfahrungsebenen. Gewalt konnte als Ausdruck einer asymmetrischen persona-

lenMacht- undHerrschaftsbeziehung erlebt werden, aber auch als anonymer, struktureller

Zwang. Die Übergänge zwischen den beiden Erfahrungsebenen waren fließend. Was als

personale Gewalt wahrgenommen wurde, beruhte dann etwa auf einer spezifischen Logik

des Anstaltsregimes.“ (Rudloff 2018, S. 9)

Ein letztesmuss angesprochenwerden.Die Rede von Gewalt und der von Im-

hoff im Rückgriff auf Norbert Elias konstatierte zivilisatorische Wandel des Ge-

waltverständnisses (vgl. Imhoff 2002, S. 51), der auch als fortschreitende Tabui-

sierung5 institutioneller und familialer Gewalt gedeutet werden kann (vgl. Rud-

loff 2018, S. 8), ist in entscheidendemMaße von Formen ihrer wirkmächtigen öf-

fentlichen Skandalisierung6 abhängig. Die Beobachtung, dass „Gewalt Bestandteil

2 Unter Priming, übersetzt auch „Bahnung“,wird in der Kognitionspsychologie die Verarbeitung

von Wahrnehmungen in Abhängigkeit von starken, initiierenden Schlüsselimpulsen verstan-

den, die vorbewusste Gedächtnisinhalte aktivieren. Vgl. Kolodej 2022, S. 1 f.
3 Damit grenzenwiruns auchgegenüberdemGewaltverständnis ab,dasdemGutachtenderCAU

Kiel zugrunde liegt.
4 Hierunter versteht Bourdieu „jene in Begriffen, Sprache und Symbolsystemen eingelagerte Ge-

walt, die darauf abzielt, nicht offen eingestandene Herrschaftsverhältnisse zu ,verlarven‘, zu

verklären und zu beschönigen“ (zit. nach Imhoff, S. 40 f).
5 Mit Tabuisierung meint Rudloff hier nicht etwa das Verschweigen und Verschleiern des Vor-

kommens von Gewalt in Familie und Erziehung, sondern die gesellschaftliche Ächtung dersel-

ben.
6 Der Begriff „Skandalisierung“ wird hier beschreibend im Sinne einer medienwissenschaftlich

etablierten Prozesskategorie verwendet (vgl. Burkhardt 2006, S. 76 ff.). Es wird damit weder
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sozialerKonfliktführung“ (Imhoff 2002, S. 52) ist,weil dieNennung desWortes viel-

schichtige, emotional besetzte Assoziationen freisetzt und sich aufgrund dessen

in besonderer Weise zur Dramatisierung eignet, hat auch unsere Forschungstä-

tigkeit in den letzten zweieinhalb Jahren begleitet (vgl. Richter 2024). Die hiermit

verbundenenDynamiken galt es ebenfalls fortlaufend reflexiv zu bearbeiten.Dies

gilt umso mehr, als Aufarbeitungsdiskurse zum Thema kindliche Gewalterfah-

rung zeitlich mit gesellschaftlichen Tendenzen zusammenfallen, erzieherischen

Zwang wieder hoffähig zumachen (vgl. Lindenberg/Lutz 2021).

eine Übertreibung von Zuständen behauptet noch eine negative Beurteilung entsprechender

Politikstrategien vorgenommen. Vielmehr sollen die Dynamik und Dramaturgie sowie die dis-

kursiveWirkmächtigkeit entsprechender Politikansätzemarkiertwerden–die immer auchdas

mögliche Scheitern implizieren.
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3. Quellenbasis und methodisches

Vorgehen

Sarah Meyer, Johannes Richter

Die Untersuchung stützt sich, wie angedeutet, im Wesentlichen auf zwei Quel-

lengattungen:

ZumEinen auf insgesamt 22 umfangreiche leitfadengestützte Interviewsmit

ehemaligen Verschickungskindern sowie drei Expert*innen-Interviews mit frü-

herenBediensteten,die vondenbeteiligtenStudierenden imZeitraumDezember

2021 bisHerbst 2022geführt undnach extern erfolgter Transkription in anonymi-

sierter Form ausgewertet wurden. Analysiert wurden auf diesemWege rund 450

Seiten verschriftlichte Interviews.

Zum Anderen auf in den Staatsarchiven Hamburgs, Niedersachsens und

Schleswig-Holsteins lagernden Verwaltungsakten der beiden Trägerorganisa-

tionen, in die Verschickung involvierte Stellen und beaufsichtigende Behörden.

Hierbei bildete ein Konvolut von insgesamt etwa 700, in großen Teilen mit

Schimmel kontaminierten und erst im Jahr 2021 dem Staatsarchiv per Schen-

kung übergebene Akten des ehemaligen „Hamburger Kinderheims“ (Wyk/Föhr)

sowie des „Vereins- für Kinder- und Jugendgenesungsfürsorge“ den inhaltlichen

und zahlenmäßigen Schwerpunkt.

3.1 Interviews

Insgesamt wurden 22 Personen, die zwischen 1945 und 1980 über die Hamburger

Sozialbehörde in ein Heim von „Verein“ oder „Stiftung“ verschickt wurden, mit

Hilfe leitfadengestützter, teilnarrativer Interviews (vgl. Helfferich 2009) zu ih-

ren Verschickungserfahrungen befragt. Darüber hinaus wurden drei Personen,

die im genannten Zeitraum als Bedienstete in einem Heim der beiden Träger

tätig waren, mit Hilfe von Experteninterviews (vgl. Meuser/Nagel 2010, 2011)

befragt. Die Gewinnung der Interviewpartner*innen erfolgte zum einen über

die Kooperation mit demNexus-Institut, die eine gezielte Interview-Anfrage bei

ehemaligen Verschickungskindern ermöglichte, die den Fragebogen der „Initia-

tive Verschickungskinder“ ausgefüllt hatten und einem der in die Untersuchung

33



einbezogenen Heime zugeordnet werden konnten.1 Zum anderen wurden Inter-

viewpartner*innen über eine eigenständige quantitative Fragebogenerhebung

gewonnen, die es ermöglichte, bei Interesse an einem qualitativen Interview,

Kontaktdaten zu hinterlassen.2 Darüber hinaus wurde das Forschungsprojekt

über die Lokalpresse bekannt gemacht: Über eine eigens eingerichtete Telefon-

sprechstunde konnten sich Interessierte direkt an das Projektteam wenden. Die

Interviews fanden je nachWunschder Befragten ander Ev.HochschuleHamburg

oder in ihrer privaten Umgebung statt.

Der Forschungsauftrag, die Erfahrungen der ehemaligen Verschickungskin-

derwährend ihrerKuraufenthalte insZentrumzu rücken,machte eine qualitative

Interviewstrategie nötig, die den kommunikativen Rahmen für die subjektiven

Relevanzsetzungen der Befragten zunächst ohne direktive Eingriffe der Inter-

viewer*innen öffnete.Denn nur sowar esmöglich, dass sich die imErinnerungs-

undErzählprozess vorstelligwerdendenErfahrungenmöglichstuneingeschränkt

als Stegreiferzählung konstituieren konnten (vgl. Rosenthal 2002, S. 137).Mit der

Frage nach den Erfahrungen der ehemaligen Verschickungskinder konnte es

zugleich methodisch nicht darum gehen, in einem objektivierenden Sinn zu

rekonstruieren, was „wirklich“ geschah. Der Fokus lag vielmehr explizit auf der

subjektiven Erfahrung des Heimaufenthalts sowie der biografischen Einbettung

und Nachwirkung dieser Erfahrung. Als Variante des klassischen narrativen

Interviews (vgl. Schütze 1983) wurde das teilnarrative Interview (vgl. Helfferich

2009) gewählt. Diese Interviewstrategie ermöglichte sowohl die notwendige

Offenheit gegenüber den subjektiven Relevanzsetzungen der Befragten durch

einen offenen, erzählgenerierenden Einstiegsimpuls als auch eine spezifische

thematische Schwerpunktsetzung auf die Zeit der Verschickung sowie weitere

konkrete Nachfragen.

Der Interviewleitfaden begann mit einer offenen, erzählgenerierenden Ein-

stiegsfrage zu den eigenen Verschickungserfahrungen: „Mich interessiert als Erstes

Ihre Erfahrung während der Verschickung. Versetzen Sie sich zurück in die Zeit Ihrer Ver-

schickung. Erzählen Sie mir bitte alles, was Ihnen dazu einfällt.“ Im Anschluss wurden

in biografischer Perspektive weitere offen formulierte Fragen zur Herkunfts-

familie und zum sozialen Umfeld sowie zu den biografischen Nachwirkungen

der Verschickungserfahrungen und abschließende offene Fragen zur Bilanzie-

rung der Erfahrungen gestellt. Basierend auf theoretischen Vorüberlegungen

zu frühkindlicher Bindungsentwicklung (vgl. Bowlby 1973; Grossmann/Gross-

1 Die Datenübermittlung erfolgte unter Beachtung strenger Datenschutzvorkehrungen. Alle

Kontaktpersonen hatten zuvor der Übermittlung ihrer Daten für wissenschaftliche Zweckemit

uneingeschränktem Widerrufsrecht zugestimmt. Die Datenbereitstellung und -nutzung ist

vertraglich festgehalten und erfolgte zweckgebunden.
2 Die Auswertung des quantitativen Fragebogens diente der Vorbereitung der zentralen Inter-

viewstudie, die Ergebnisse können imZwischenbericht eingesehenwerden (vgl. Richter/Meyer

2021).
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mann 2003, 2012) in Herkunftsfamilie und sozialem Umfeld wurde im Zuge der

Leitfadenkonstruktion angenommen, dass die Art der familiären Bindungser-

fahrungen ebenso wie die Art des sozialen Herkunftsmilieus im Zusammenhang

mit der Art der Verschickungserfahrung stehen könnten. Bei geringer Erzähl-

dichte wurden im Bedarfsfall außerdem konkrete Nachfragen zum Beispiel zum

Heimalltag, zur Wahrnehmung des Personals, zur Erziehung im Heim und

im familiären Kontext ergänzt. Die Frage nach möglichen Gewalterfahrungen

während des Kuraufenthalts stellte unter anderem angesichts der medialen Fo-

kussierung auf dieses Thema forschungsstrategisch eine Herausforderung dar

und wurde in dieser Studie induktiv eng an den subjektiven Relevanzsetzungen

der Befragten selbst herausgearbeitet, wie bereits im Abschnitt 2.2 („Was ist mit

,Gewalt‘ gemeint?“) näher begründet wurde. In der konkreten Interviewsituation

führten uns die vorangestellten Überlegungen zu den folgenden Leitfragen als

Nachfragen zur Gewaltthematik:

• „Es wird in den Medien viel über Gewalterlebnisse und Misshandlungen von Verschi-

ckungskindern berichtet. Inwiefern finden Sie sich mit Ihren Erfahrungen darin wie-

der?“

• „HabenSie (weitere)MisshandlungenundGewalterfahrungen imHeimerlebt undwä-

ren bereit, mir davon zu erzählen?“

• „HabenSiewährendderVerschickungüber dieseGewalterlebnisse gesprochen oder sich

anderweitig mitgeteilt?“

Das Ziel einer qualitativen Interviewstudie besteht nicht darin, statistisch reprä-

sentativ zu sein. Es wird nicht danach gefragt,wie oft ein bestimmtes Muster von

Erfahrungengemachtwurde, sondern eswerden subjektiveSichtweisen (hier: auf

die Verschickungserfahrung) im Sinne einer qualitativen Repräsentation herausge-

arbeitet (vgl. Kruse 2014, S. 144 f.). Um eine qualitative Repräsentation der Hete-

rogenität des Untersuchungsfeldes zu gewährleisten, wurde das Sample bewusst

kontrastierend aufgestellt. Sowurde darauf geachtet, Interviewpartner*innen zu

gewinnen, die über Erfahrungen

• in den großen Kurheimen (über 100 Betten) („Hamburger Kinderheim“ (Wyk

auf Föhr), „Linden-Au“ (Lüneburg)) und in kleineren Einrichtungen (50 Betten

und weniger) (z.B. „Hubertushof“ (Hinterberg bei Rettenberg/Allgäu)),

• zu einem frühen Zeitpunkt (1950er-Jahre) und zu einem späten Zeitpunkt im

Untersuchungszeitraum (1970er-Jahre),

• im Vorschul- oder Schulanfänger-Alter (bis 6 Jahre), im Grundschulalter

(7–10 Jahre) und weiterführenden Schulalter (11–15 Jahre),

• von Personen aus sozial eher deprivierten und eher privilegierten Milieus so-

wie

• vonMännern und Frauen

Auskunft geben konnten. Tabelle 1 zeigt den Sampleplan.
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Tabelle 1: Sampleplan. *nach Folberth 1964, S. 131, alle sonstigen Angaben s. Zwischen-

bericht. Alle Namen der Interviewpartner*innen sind pseudonymisiert.

Heim – Anzahl Betten 1967 Interviewpartner*innen Alter bei

Verschi-

ckung

Jahr der Verschi-

ckung

„Hamburger Kinderheim“

Wyk auf Föhr – 176 Betten

Johann Blume

Erwin Appel

Heinz-Hermann Wasser

Angelika Weiland

Klaus Nienaber

Jens Moser

Markus Thalbach

Heike Müller

Monika Faber-Lenz

Heiko Birnbaum

Stellan Hildebrandt

Katharina Fricke

Maria Klausen

Thomas Larssen

Stefan Nizon

13 J.

7 J.

8 J.

6 J.

5 J.

4, 6 J.

6 J.

5 J.

4 J.

9, 10, 11 J.

8 J.

6 J.

5 J.

10 J.

11 J.

1950

1952

1952

1953

1953

1958, 1960

1959

1960

1963

1964, 1965, 1966

1969

1973

1975

1978

1982

„Linden-Au“

Lüneburg – 124 Betten

Heinz-Hermann Wasser

Lutz Hutschnur

Anna Wilson

Stefan Nizon

Hannah-Bente Kowalski

10 J.

7 J.

6 J.

7 J.

11 u. 12 J.

1954

1959

1971

1978

1980, 1981

„Kinderheim Haus Ballenberg“

Schlageten, St. Blasien – 50

Betten

Ernst Grünspan

Hannah-Bente Kowalski

7 u. 12 J.

7 J.

1970, 1975

1976

„Haus Hanna“, Niederkleveez –

40 Betten

Bettina Meise 6 o. 7 J. 1961 o. 1962

„Kinderheim Birkenhöhe“

Ehestorf – 37 Betten

Heinz-Hermann Wasser

Magdalene Baumann

5 J.

6 J.

1949

1967

„Emmaheim“, Ahrensburg – 36

Betten

Katharina Fricke 11 J. 1978

„Hubertushof“, Hinterberg bei

Rettenberg/Allgäu – 35 Betten*

Jens Moser

Katharina Fricke

Aurelie Röder

Stefan Nizon

10. J.

10 J.

15 J.

14 J.

1964

1977

1978

1985
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Insgesamt sindmit diesem Sample 35 Verschickungen, verteilt auf 22 Kinder,

dokumentiert. Von diesen waren 15 Personen 1x, eine 2x und sechs 3x ver-

schickt. Interviewpartner*innen, die über Erfahrungen in den kleinerenHeimen

„Kinderheim Timmendorfer Strand“, „Gertrudheim“ (Hamburg) und „Isolden-

heim“/„Dr. Meyer-Delius-Heim“ (Ahrensburg) verfügen, konnten nicht gefunden

werden. Im Hinblick auf die zeitliche, alters- und geschlechtsbezogene Dimen-

sion konnte dennoch ein Sample realisiert werden, das eine relativ gleichmäßige

Verteilung der Erfahrungen aufweist, wie Tabelle 2 verdeutlicht.

Tabelle 2: Verteilung der Interviewten nach Verschickungszeitraum, Alter und Geschlecht

Zeitraum der Verschickung Alter zum Zeitpunkt der Verschickung Geschlecht

1950er (und

früher): 10 Verschickungen

4 bis einschl. 6 J.: 13 (o. 12) Verschi-

ckungen

weiblich: 10

1960er: 10 Verschickungen 7 bis einschl. 10 J.: 13 (o. 14) Verschi-

ckungen

männlich: 12

1970er: 11 Verschickungen

1980er: 4 Verschickungen

11 bis einschl. 15 J.: 9 Verschickungen

Neben den Erfahrungen der ehemaligen Verschickungskinder wurde außer-

dem angestrebt, die Perspektive des Personals auf den Alltag und die Strukturen

der Kurheime herauszuarbeiten. Die Rekrutierung von Expert*innen für die Be-

fragung war insofern herausfordernd, als insbesondere für den frühen Untersu-

chungszeitraumdavonauszugehenwar,dass viele ehemaligeMitarbeitendenicht

mehr am Leben oder aufgrund ihres Alters nicht mehr in der Lage sind, an ei-

nem Interview teilzunehmen. Darüber hinaus könnte die mediale Aufmerksam-

keit rund um die Artikulation etwaiger Missstände in den Verschickungsheimen

zu einer Zurückhaltung geführt haben,was die Schilderung von Erfahrungen der

damals in denHeimen Tätigen anbelangt.Dennoch konnten, nebenHans-Jürgen

Brennecke, der bereits für den Zwischenbericht befragt wurde (vgl. Richter/Mey-

er2021,S. 115–120),drei Frauen für ein Interviewgewonnenwerden,die zwischen

1955 und 1976 in unterschiedlichen Positionen (Praktikantinnen und Erzieherin)

in den beiden größten Einrichtungen „Hamburger Kinderheim“ (Wyk auf Föhr)

und „Linden-Au“ (Lüneburg) tätig waren.

Methodisch wurde hier die Interviewform des Expert*innen-Interviews (vgl.

Meuser/Nagel 2010, 2011) eingesetzt. Die Befragten wurden dabei als Personen

interviewt, die auf Grund ihrer spezifischen Berufs- und institutionellen Funkti-

onsrolle über ein sozial institutionalisiertes Sonderwissen zu Alltag und Struktur

der Kinderkurheime verfügen. Anders als bei der Befragung der ehemaligen

Verschickungskinder standen hier weniger persönliche biografische Aspekte im

Vordergrund, sondern der institutionelle Funktionskontext, in den die Befragten
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eingebunden waren. Der Interviewleitfaden beinhaltete neben Fragen zur vor-

angegangenen Ausbildung und Tätigkeit im Kurheim, solche zur pädagogischen

Arbeit und eigenen (pädagogischen) Haltung sowie zu den tätigkeitsbezogenen

Rahmenbedingungen im Kurheim. Die Ergebnisse der Expert*innen-Inter-

views werden allerdings nicht separat in einem eigenen Abschnitt dargestellt,

sondern sind in die Ergebnisdarstellung zu den Erfahrungen der ehemaligen

Verschickungskinder integriert.

Alle angeführten Interviews wurden digital aufgenommen, nach einem

erweiterten semantisch-inhaltlichen Transkriptionssystem (vgl. Dresing/Pehl

2018, S. 21 ff. in Anlehnung an: Kuckartz et al. 2008) vollständig verschriftlicht

sowie pseudonymisiert. Die Datenauswertung wurde durch das Programm f4-

Analyse unterstützt.

Ausgewertet wurden die Interviews mit der Methode der inhaltlich struktu-

rierenden qualitativen Inhaltsanalyse in Anlehnung an Kuckartz (2016). Als quali-

tative Auswertungsmethode zielt die Inhaltsanalyse darauf ab, die sich imDaten-

material zeigende soziale Wirklichkeit systematisch und zusammenfassend vor

dem Hintergrund der für die Forschungsfrage interessierenden Aspekte zu be-

schreiben (vgl. Kruse 2014, S. 25). Dabei folgte unser Auswertungsprozess sowohl

deduktiven als auch induktiven Phasen. In einem ersten Schritt wurden die the-

matischenHauptkategorienzunächstdeduktiv ausderForschungsfrageunddem

Leitfaden abgeleitet und anschließend in einem zweiten Schritt auf Basis einer

vorläufigen, initiierenden Textarbeit induktiv ergänzt. Auf dieser Basis wurden

folgende Hauptkategorien für die Auswertung der Interviews mit den ehemali-

gen Verschickungskindern herangezogen:

• Heimalltag: Abläufe, Taktung & Erleben der Strukturen des Heimalltags,

Mahlzeiten, Körperhygiene, Schlafen, erzieherischer Zugang, Erziehungszie-

le, soziale Bezüge, Gewalt

• Herkunftsfamilie & soziales Umfeld

• Nachwirkungen der Verschickungserfahrungen

In einem dritten Schritt wurden alle Interviews entlang der so entwickelten

Hauptkategorien codiert. Anschließend wurden nach und nach aus allen Text-

stellen, die einer Hauptkategorie zugeordnet wurden, induktiv Subkategorien

herausgearbeitet, die der Spezifik der einzelnen Aussagen Rechnung trugen und

das gesamte Datenmaterial mit den ergänzten Subkategorien codiert.

Darüber hinaus wurden in den weiteren ergänzenden Teilforschungsprojek-

ten der Studierenden spezifische Auswertungsperspektiven verfolgt, die in den

jeweiligen Kapiteln ausgewiesen werden.
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3.2 Archivrecherche

Eine wissenschaftliche Aufarbeitung der Vorgänge in Kinderkurheimen in den

1940er–1970er-Jahren kommt um eine sorgfältige Sichtung und quellenkritische

AuswertungarchivierterVerwaltungsaktennichtherum.Zugleichmussgerade in

Bezug auf das vorliegende Forschungs- und Aufklärungsanliegen betont werden,

dass aus dieser Quellengattung – in Abhängigkeit ihrer mehr oder weniger ge-

schlossenen Überlieferung – in der Regel nur die Sicht der verantwortlichen ver-

waltenden Stellen und ihrer Akteur*innen zuverlässig erschlossen werden kann

(vgl. Müller 1980; Radkau 1997, S. 82). Sie lässt sich der sogenannten pragmati-

schen Schriftlichkeit (vgl. Kretzschmar 2018) zuordnen. Was die Eltern umtrieb,

wie die Kinder ihren Aufenthalt rückblickend bewerten und welche Bedeutung

sie diesem für ihr weiteres Leben beimessen, geht weder aus Sach-, Personal-

noch aus Personenakten hervor. Anders alsWerbematerialien vermitteln Verwal-

tungsakten zwar nicht grundsätzlich ein geschöntes Bild vom Kuralltag, aber ein

dem individuellen Wohlergehen einzelner Kinder gegenüber weitgehend indif-

ferentes. Sie sind in erster Linie dazu da, programmkonformes Handeln im All-

gemeinen nachvollzieh- und überprüfbar zu machen. Umso wichtiger erscheint

dieVerschränkungder beiden skizzierten forschungsmethodischenZugängeund

Erkenntnisquellen.

In Bezug auf Entstehungskontexte und inhaltliche Schwerpunkte der gesich-

teten rund 700Aktenkanngrob zwischen vier archivalischenQuellengruppenun-

terschieden werden:

• Verwaltungsakten,die inden bezirklichenGesundheitsämternundder sozialbehörd-

lichen „Entsendestelle“ entstanden sind.Es handelt sich dabei umstandardisier-

te ärztliche Gutachten (sog. Kurbögen, s. unten, Abschnitt 7.2.3) und allge-

meine medizinisch-badeärztliche Stellungnahmen zur Entwicklung des Kin-

derkurwesens. In Auszügen sind diese im Bestand „Rudolf-Ballin-Stiftung“

(STAHH 611–20/40) sowie „Gesundheitsbehörde – Kinder- und Jugenderho-

lung“ (STAHH 352–6, Nr. 1121–1125) im Staatsarchiv Hamburg überliefert.

• Verwaltungs- sowie Personalakten, Kurteilnehmer*innenlisten, „Gruppen-

bücher“3 und summarische Kurberichte, die in der Verwaltung der einzelnen

Kinderkureinrichtungen entstanden sind. Sie geben Auskunft über das Perso-

nalwesen, die räumlichen und zeitlichen Strukturen und Abläufe, besondere,

dokumentationswürdig erscheinende Vorkommnisse usw. Diese sind für

3 „Patientenakten“ im engeren Sinne, wie man sie zum Beispiel aus Psychiatrien kennt, sind al-

lemAnschein nachweder in den überweisenden Stellen noch in denHeimen von „Stiftung“ und

„Verein“ geführt worden. Selbst die einseitigen individualisierten ärztlichen „Kurbögen“ unter-

streichen allerdings den Befund Radkaus (1997, S. 86, 98), wonach der Wert der Quellengruppe

zurErschließungdesErlebensundLeidensderPatienten imVerlauf des 20. Jahrhunderts deut-

lich abnimmt.
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das „Hamburger Kinderheim“ (Wyk/Föhr) umfangreich aber keineswegs

geschlossen im Bestand „Rudolf-Ballin-Stiftung“ (STAHH 611–20/40) über-

liefert.4

• Verwaltungsakten, die auf der übergeordneten Ebene der zentralen Adminis-

tration in den Vorständen und der Geschäftsstelle von Stiftung und Verein anfielen.

Sie dokumentieren die zentralen strategischen Entscheidungsprozesse mit

Blick auf Entwicklungen auf ökonomischem, demografischem und gesund-

heitspolitischem Gebiet, beinhalten aber auch die Korrespondenz mit den

Einrichtungen. In Auszügen sind diese in den Beständen „Sozialbehörde II“

(STAHH 351–10 II, Nr. 2152–2166 (für den „Verein“) und Nr. 2167–2170 (für die

„Stiftung“)) sowie dem Bestand „Rudolf-Ballin-Stiftung“ (STAHH 611–20/40

ab Nr. 510) überliefert.

• Schließlich Akten, die in den jugendamtlichen Aufsichtsstellen auf Kreis- und

Landesebene entstanden sind. Sie vermitteln Einblicke in die Ausübung der

Heimaufsicht, die monierten Zustände in den Einrichtungen sowie die Kon-

trollpraxis in Bezug auf deren Abhilfe. Da der Großteil der Einrichtungen

von „Verein“ und „Stiftung“ in Niedersachsen sowie auf schleswig-holsteini-

schem Gebiet lagen, wurden die Staatsarchive in Hannover und Schleswig

konsultiert.5 In Auszügen sind entsprechende Akten in den Beständen „Nie-

dersächsischen Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung“

(NLAHA,Nds. 300,Acc. 2001/040,Nr. 41); „BezirksregierungHannover“ (NLA

HA, Nds.120, Acc. 2005/136, Nr. 105) und „Regierungspräsident Lüneburg“

(NLA HA, Nds.120, Acc. 79/84, Nr. 145) im Niedersächsischen Landesarchiv

in Hannover sowie den Beständen „Sozialministerium“ (LASH, Abt. 761,

Nr. 10127, 32408) und „Landesjugendamt“ (LASH, Abt. 851, Nr. 7046, Band I

u. II) im Landesarchiv Schleswig-Holstein in Schleswig überliefert.

Insbesondere die Sichtung der erst im Januar 2021 im Zuge von Renovierungs-

maßnahmen im Keller eines zum Gebäudekomplex des „Hamburger Kinder-

heims“ gehörenden Hauses wiedergefundenen und nach vom Staatsarchiv

Hamburg geforderter inhaltlicher Sichtung, Bewertung und Verzeichnung im

Mai 2022 per Schenkungsvertrag dorthin übergebenen Akten (vgl. Loeper 2022,

S. 10), stellten für die Mitarbeiter*innen der Ballin Stiftung, des Hamburger

4 Bei den für die Selbstrecherche Betroffener besonders relevanten Kureilnehmer*innenlisten

(STAHH 611–20/40, Nr. 184–194) etwa fehlen für den Überlieferungszeitraum 1957–1982 die

Jahrgänge 1958, 1960 sowie 1972 u. 1973. Eine geschlechtervergleichende Untersuchung wird

außerdem dadurch erschwert, dass summarische Kurberichte für die Mädchenabteilung des

Haupthauses für Kinder im schulpflichtigen Alter gänzlich fehlen, während sie für die Jungen-

abteilung für den Zeitraum 1957–1966 überliefert sind (vgl. STAHH 611–20/40, Nr. 494).
5 Auf eine entsprechendeRecherche zuden beiden (Vertrags-)Heimen„KinderheimHausBallen-

berg“ bei St. Blasien und „Hubertushof“ bei Rettenberg, die auf bayrischem respektive baden-

württembergischem Staatsgebiet lagen,musste aus Ressourcengründen verzichtet werden.
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Staatsarchivs und die beteiligten Forscher*innen eine Herausforderung dar.

Auf der einen Seite wurde der eminente archivarische Wert der sichergestell-

ten Akten und Unterlagen von allen Seiten schnell erkannt, da für das größte

Haus des Vereins unvorhersehbar eine Dokumentationsdichte zur Verfügung

stand, die ihresgleichen sucht. Das gilt insbesondere für jene ehemaligen Ver-

schickungskinder, die ein besonderes biografisches und erinnerungskulturelles

Interesse daran haben, ihre Leidensgeschichte nachzuvollziehen und/oder in

Eigenregie die institutionellen Hintergründe ihres Aufenthalts zu erkunden.

Nach Auskunft des Staatsarchivs wurden von rund 700 eingelieferten Akten

etwas mehr als 500 in den neu gebildeten Vereinsbestand „611-20/40 Rudolf-

Ballin-Stiftung e. V.“ übernommen,mithin ein Anteil vonmehr als 70%.6 Auf der

anderen Seite enthalten die Unterlagen zahlreiche sensible personenbezogene

Daten, die aus gutem Grund einem besonderen Schutz unterliegen und auch

für Forscher*innen nur unter genau definierten Bedingungen eingesehen und

genutzt werden dürfen (vgl. §5 Hamburgisches Archivgesetz vom 21.01.1991

in der Fassung vom 16.06.20057). Hierzu zählen insbesondere das Verbot der

Anfertigung von Kopien sowie die Verpflichtung zur fortlaufenden Pseudonymi-

sierung von Aussagen mit personenbezogenem Inhalt (vgl. Benutzungsordnung

des Hamburger Staatsarchivs vom 01.06.20048). Erschwerend kam hinzu, dass

neben den coronabedingten Schutzmaßnahmen und dem damit verbundenen

eingeschränkten Zugang zum Lesesaal des Hamburger Staatsarchivs sämtliche

Akten aus dem „Hamburger Kinderheim“ mit Papierfischchen und Schimmel

kontaminiert waren. Sie mussten zunächst tiefgefroren werden und konnten

erst imAnschlussmit entsprechender Schutzbekleidung jeweils zu zweit an einer

Werkbank in der Restaurationsabteilung des Archivs eingesehen werden. Mit

engagierter Unterstützung der Auftraggeber*innen und der Mitarbeiter*innen

des Hamburger Staatsarchivs ist es der Forscher*innen-Gruppe gleichwohl in

rund 250 Zeitstunden gelungen, eine Komplettsichtung der für die dauerhafte

Archivierung vorgesehenen Akten vorzunehmen.

Damit ist schon eine weitere Problematik angesprochen: Der Fülle an Infor-

mationen und Einblicken in die Abläufe und strukturellen Rahmenbedingungen

der Kinderkuren im Wyker Heim steht eine vergleichsweise sehr eingeschränk-

te Überlieferung der anderenHäuser gegenüber. In Bezug auf die oben genannte

zweite Aktengruppe ist die Überlieferungssituation mit anderen Worten ausge-

sprochen unausgewogen. Selbst zur zweitgrößten der hier untersuchten Einrich-

6 Dieübliche„Annahmequote“vonangebotenemSchriftgut liegtnachAuskunft desStaatsarchivs

Hamburg bei rund 15%.
7 Vgl. https://www.landesrecht-hamburg.de/bsha/document/jlr-ArchivGHArahmen (Zugriff:

05.03.2024).
8 Vgl. https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.hamburg.

de%2Fcontentblob%2F443654%2F776a6cc15e1459d7a2954848c3e4ecf8%2Fdata%2Fbenutzungs-

ordnung.doc&wdOrigin=BROWSELINK (Zugriff: 05.03.2024).
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tungen,demHeim„Linden-Au“ (Lüneburg), gibt es nur vergleichsweisewenig ar-

chivierte Unterlagen. Rein zahlenmäßig bewegt sich das Verhältnis hier bei etwa

130:1, oder anders ausgedrückt: Hundert aus demUntersuchungszeitraum über-

lieferten Akten aus dem „Hamburger Kinderheim“ steht nicht einmal eine Akte

aus „Linden-Au“ gegenüber. Eine noch stärkere Schieflage ergibt sich in Bezug

auf die kleinen Heimemit 50 und weniger Betten.

InRückkopplungsschleifenmitdemForschungsbeiratund inErweiterungder

bereits im Zwischenbericht dokumentierten vorläufigen Befunde9 ergaben sich

für die Archivrecherche zunächst die folgenden fünf thematischen Schwerpunkt-

setzungen (vgl. Richter/Meyer 2021, S. 6), die vor demHintergrund der skizzier-

ten besonderen Herausforderungen im Verlauf des Forschungsprozesses weiter

modifiziert werdenmussten:

• Die vertiefendeUntersuchung der bisher nur schwach ausgeleuchteten Erzie-

hungsvorstellungen und Praktiken der Einrichtungsleitungen in den 1960er-

und 1970er-Jahren.

• Die Fokussierung der Wahrnehmungen und Sichtweisen des unqualifizier-

ten, angelernten, „einfachen“ Betreuungspersonals – auch mit Blick auf ihre

Rolle hinsichtlich der mehr oder weniger gezielten Förderung von Hänselei-

en und anderen diskriminierenden Handlungen unter den verschickten Kin-

dern.

• Die sich wandelnden Profile der kleineren Kureinrichtungen.

• Kontrastierende Bezüge zu anderen Institutionen und Settings öffentlicher

Erziehung, um zu erkunden, inwieweit die für die Kurheime dokumentierten

und bezeugten Praktiken hiervon abwichen.

• Die Untersuchung der wirtschaftlichen Verhältnisse von Trägern und Hei-

men.

Vor dem Hintergrund der beschriebenen besonderen Überlieferungs- und

Sichtungssituation wurde nach eingehenden Beratungen im Forschungsbeirat

beschlossen, die Untersuchung der spezifischen Konzeptionen, Behandlungsan-

sätze und Arbeitsweisen der kleineren Heime zugunsten einer differenzierteren

Untersuchung der beiden großen Einrichtungen zurückzustellen und die kon-

trastierenden Bezüge auf Einrichtungen öffentlicher Erziehung („Heimerzie-

hung und sonstige betreute Wohnformen“ gem. §34 Sozialgesetzbuch VIII, bis

9 Zentrale thematische Schwerpunkte der Archivrecherche in der Vorerhebungsphase bildeten:

(a) die Vorgänge in Linden-Au 1971, (b) die personellen und organisatorischen Verflechtungen

von Rudolf-Ballin-Stiftung, Verein für Kinder- und Jugendgenesungsfürsorge undHamburger

Sozialbehörde, (c) die Entwicklung der Personalsituation, (d) Kontinuitäten und Brüche zwi-

schen Nationalsozialismus und junger Bundesrepublik sowie (e) die zeitgeschichtlichen Zä-

suren, die die Entwicklung des (halb-)öffentlichen Kinderkurwesens in Hamburg bestimmten

(vgl. Richter/Meyer 2021, S. 6).
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1991: „Freiwillige Erziehungshilfe und Fürsorgeerziehung“ nach §§62–77 Jugend-

wohlfahrtsgesetz) zu beschränken –mit besonderem Blick auf die Bedingungen

„totaler Institutionen“. Die Betrachtung der wirtschaftlichen Verhältnisse wur-

de außerdem mit der Frage konkretisiert, ob „Verein“ und „Stiftung“ Gewinne

erzielten oder lediglich kostendeckend gearbeitet haben.

Unberührt hiervon blieben die weiterführenden Erkenntnisinteressen, die

von den beteiligten MA-Studierenden in enger Abstimmung mit den Projekt-

leitenden in den Teilforschungsprojekten entwickelt und durch ergänzende

Archivrecherche verfolgt wurden. Während die Erkenntnisperspektive der Teil-

forschungsgruppe „Wandel“ direkt an Leerstellen des Zwischenberichts anknüpf-

te und im Rahmen einer ergänzenden Analyse von Akten aus dem „Hamburger

Kinderheim“ auf den Vergleich von Erziehungsvorstellungen und -praktiken der

1950er- und 1970er-Jahre abstellte, griff die Teilforschungsgruppe „Geschlecht“

die Frage auf, welche Rolle die soziale Kategorie Geschlecht für das Verstehen der

Erfahrungen und Hintergründe der ehemaligen Verschickungskinder spielen

könnte und erprobte ausgewählte Analysezugänge. Nicht zuletzt richtete die

Teilforschungsgruppe „Strukturen der Reproduktion“ im Rahmen ihrer archiva-

rischen Recherchetätigkeit den Fokus auf das Verhältnis von pädiatrischer und

(sozial-)pädagogische Zielsetzungen und Handlungsrationalitäten im Vorfeld

und während der Kuren, wobei Letzteres wiederum exemplarisch auf Basis der

WykerAktenerfolgte.SozialmedizinischeAspektewarenhierbei vonbesonderem

Interesse.

DieAuswertungderAkten erfolgte–orientiert andenmarkierten erkenntnis-

leitenden Schwerpunktsetzungen – nach den Grundregeln allgemeiner Quellen-

kritik (vgl. Arnold 2001, S. 50–54; Schors 2020, S. 869 f.). Die Schriftstücke wur-

den zunächst hinsichtlich ihrer materialen Beschaffenheit, Originalität und Voll-

ständigkeit, dem Datum ihrer Entstehung, der Autor*innen- und Adressat*in-

nenschaft sowie ihrem Stellenwert innerhalb des bürokratischen Ablaufs erfasst.

Nach erfolgter positiver Prüfung der Relevanz der Aktenstücke für das markierte

Erkenntnisinteresse wurde anschließend ihr Inhalt exzerpierend und/oder para-

phrasierend festgehalten und darauffolgend ausgewertet. Der immanenten in-

haltlichen Auswertung folgte zuletzt eine umfassende deutende Einordnung und

Interpretation. Dabei musste insbesondere der normative Gehalt vieler schriftli-

cher Äußerungen inRechnung gestellt unddanach gefragtwerden,was nicht ver-

merkt respektive verschwiegen wurde (vgl. Arnold 2001, S. 53). Insofern kam be-

sonderen Ereignissen, die das mehr oder weniger explizite institutionelle Regel-

werk sowiedieWahrnehmungs-undHandlungsroutinen„durcheinander“brach-

ten, eine besondere Bedeutung zu: Sie lassen nicht nur exemplarisch das Aus-

maßderDiskrepanzvonnormativenErwartungenundWirklichkeit erahnen (vgl.

hierzu Radkau 1997, S. 83 f.). Manche für das Funktionieren der Einrichtungen

grundlegende Regeln werden –wie sich im Anschluss an Harold Garfinkel (2020,

S. 77 ff.) pointiert formulieren lässt –überhaupt erst sichtbar,wenn sie gebrochen
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wurdenunddaraufhin in ihrerGültigkeit erneut behauptetwerdenmussten.Dies

gilt insbesondere für Reklamationen beschwerdemächtiger Elternteile sowie für

das institutionelle Ansehen respektive die Hierarchien gefährdendes abweichen-

des Verhalten seitens des Personals.

Mit Blick auf zeitlicheVeränderungen inDarstellung,Struktur und Inhaltwa-

ren darüber hinaus Aktenserien von besonderem Interesse, die Auskunft über die

Beurteilung des Verhaltens der Kinder und des – häufig selbst nochminderjähri-

gen – Erziehungspersonals und dessen Erziehungseinstellungen geben.

Von einer wichtigen Quellengattung, der in der Aufarbeitung des Verschi-

ckungskinderwesens zunehmend Beachtung geschenkt wird (vgl. Oeben 2021),

ist bisher nur am Rande die Rede gewesen: Die überlieferten Akten der Aus-

bildungsstätten, an die ein Großteil des in den Kinderheimen beschäftigten

Personals noch angebunden war. Auch wenn der Perspektive des niedrig ge-

stellten Betreuungspersonals, wie sie etwa aus Praktikumsberichten erschlossen

werden könnte, bei der Erforschung der Gründe für die leidvollen Erfahrun-

gen Verschickter nicht nur rein zahlenmäßig eine herausragende Bedeutung

zukommt, sondern in den Verwaltungsakten ebenfalls kaum einen Widerhall

gefunden hat, musste diese letzte Quellengruppe aus forschungspragmatischen

Gründen weitgehend ausgespart werden. Zwar wurden exemplarische Akten

aus dem Bestand „Fröbelseminar“ (STAHH 362–5/8) als wichtigste Hamburger

Ausbildungsstätte eingesehen. Den in Wyk geführten Personalbüchern ließ sich

aber entnehmen, dass sich das niedrig gestellte Personal aus dem gesamten

Bundesgebiet rekrutierte und somit potenziell auf alle in Frage kommenden

Ausbildungsstätten erstreckte. Da sich die Anzahl der Kindergärtnerinnen- und

Jugendleiterinnen-Seminare sowie der Säuglings- und Kinderkrankenschwes-

tern-Schulen im Bundesgebiet nach Folberth (1964, S. 304–313) auf insgesamt

mehr als 250 belief, war an eine systematische Recherche auf dieser Ebene nicht

zu denken.
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4. Gesellschaftspolitische,

interinstitutionelle und wirtschaftliche

Kontexte

Sarah Meyer, Johannes Richter, Paul-Hermann Rutz

Im Folgenden sollen die gesellschaftlichen Kontexte und die Entwicklung des

sozialbehördlichen Kinderkurwesens in Hamburg zwischen Kriegsende und den

1970er-Jahrennachgezeichnetwerden.1 ZurStrukturierungwirdderBlickaufdrei

Ebenen der Reproduktion und ihre Interdependenzen gerichtet: Die gesamtgesell-

schaftliche, die familiäre und die institutionelle Reproduktion. „Reproduktion“

wird dabei nicht im strengen politökonomischen, analytischen Sinne verwendet.

Sie wird vielmehr als eine Art funktionalistische Denkfigur verstanden. Über-

setzen lässt sich die gemeinte Dynamik in „Aufrechterhaltung“/„Stabilisierung“

und „Erneuerung“, wobei Erstere eher auf die Wiederherstellung systemischer

Zusammenhänge abstellt, „Erneuerung“ dagegen den dynamischen Aspekt der

Reproduktion hervorhebt. Dass die Kinderkurheime „reproduktive“ Aufgaben

der Gesunderhaltung von Kindern wahrnahmen, die traditionell „der Familie“,

konkreter: der mütterlichen Sorgearbeit auferlegt wurden und werden, lässt

sich kaum bestreiten. Wie viele andere auf Kinder und Jugendliche gerichtete

Bildungs- und Fürsorgeanstalten trat auch hier ein kompensatorisches Moment

hervor, das der zunehmenden Prekarität der Einlösung reproduktiver Aufga-

ben von Familien im Zuge von Industrialisierung und/oder Kriegsereignissen

Rechnung trug. Aber dies ist nur die eine Seite der sprichwörtlichen Medaille,

die stark den zur Schau gestellten „wohltätigen“ Absichten von Verbänden und

staatlichen Einrichtungen entsprach (vgl. hierzu auch: Schmuhl 2023, S. 93 f.),

einen Interessenskomplex von mindestens ebenso großer Bedeutung allerdings

unberücksichtigt lässt: Die Aufrechterhaltung eben jenes Wirtschaftssystems,

das die Marginalisierung und Ausbeutung von Arbeitskräften zur notwendigen

Bedingung hat. Ohne das Ideologem einer Gesunderhaltung des „Volkskör-

pers“2 im (national-)ökonomischen Sinn, ist das System der Kinderkuren kaum

1 Die Entwicklung in derDDRmuss aus forschungspragmatischenGesichtspunktenweitgehend

ausgeklammert bleiben.Wo es sich anbietet,werden aber hierzu ebenfalls vergleichende Bezü-

ge hergestellt.
2 Der Begriff des „Volkskörpers“ beinhaltet seit dem 19. Jahrhundert im politischen Sprachge-

brauch eine biologistisch geprägte Perspektive auf die Bevölkerung als Gesamtheit und wurde

imNationalsozialismus stark rassenbiologisch aufgeladen (vgl. Halling/Schäfer/Vögele 2005).

45



angemessen zu begreifen. Mit Blick auf Heilkuren findet das im Rahmen der

großen Rentenreform 1957 und dem darin durchgesetzten Förderungsgrundsatz

„Rehabilitation vor Rente“ seinen Ausdruck (vgl. von Miquel 2022, S. 24). In der

Mitte aber, zwischen den Bemühungen von Familien, ihre Subsistenz zu sichern

und ihre Arbeitskraft zu „reproduzieren“, und den übergeordneten, volkswirt-

schaftlichen Bestrebungen, steht die Institution der Kinderkurheime selbst.

Auch sie mussten in dem Sinne „wirtschaften“ und sich reproduzieren, als es

Gebäude zu erhalten und Personal zu akquirieren, qualifizieren und binden galt.

Danebenmussten von gesundheitsvorsorgerischen respektive der Rehabilitation

dienenden (Groß-)Betrieben kostensparende Abläufe gewährleistet werden und

nicht zuletzt galt es die Refinanzierung der entsprechenden Verausgabungen

sicherzustellen. Neben „Stabilisierung“, ein Bestreben, das als Hauptimpuls der

Entwicklung des Kinderkurwesens angesehen werden kann, lassen sich aber

auch Momente der „Erneuerung“ im doppelten Sinne ausmachen: Es wurden

Veränderungen angemahnt und durchgesetzt, Zielsetzungenmodifiziert, Abläu-

fe in Ansätzen demokratisiert und zuletzt – vor dem Hintergrund krisenhafter

volkswirtschaftlicher Entwicklung und gesellschaftskultureller Umbrüche – das

Kinderkurwesen als Massenphänomen insgesamt in Frage gestellt.

Ergänztwerdensoll die zeithistorischeSkizzedurchzweiSeitenblicke:Einmal

die Entwicklung der Erkenntnisse und Lehrmeinungen auf frühpädagogischem

Gebiet, und zum anderen durch die Parallelentwicklung der – bereits deutlich

besser erforschten – Erziehungsheime der frühen Bundesrepublik.

4.1 Die 40er-Jahre – „Improvisierter Neubeginn“

Die zeithistorische „Zäsur“, der politische Systemwechsel von NS-Diktatur und

Demokratie, wurde in der Alltagsperspektive eher als gleitender Übergang, denn

als die „StundeNull“ erlebt (vgl.Peukert 1989,S. 11 ff.).Seit Einsatzdes Luftkrieges

im Sommer 1943musste sich auch dieHamburger Bevölkerungmit unzureichen-

der Behausung und der Versorgung mit Lebensmitteln, der Suche nach Lohn-

arbeit, den Folgen grassierender epidemischer oder den Lebensumständen ge-

schuldeten Krankheiten arrangieren. Auch familiäre Bande waren nicht erst seit

1945 belastet oder zerschnitten: Schon im Rahmen der Kriegswirtschaft wurden

Frauen für den breit angelegten Arbeitseinsatz rekrutiert, ob sie Kinder hatten

oder nicht, war dabei nebensächlich. An eine staatlich organisierte Kompensa-

tion in Form von Kindergärten oder dergleichen war nicht mehr zu denken (vgl.

Lohalm2010,S. 510).Selbst die ideologischmotivierte„erweiterteKinderlandver-

schickung“ (ebd., S. 471) musste aufgrund zerstörter Verkehrsinfrastruktur und

fehlender Finanzmittel eingestellt werden. Auf Seiten der Väter lösten Kriegsge-

fangenschaft oder der Status „Verschollen“ den Einsatz „an der Front“ fast bruch-

los ab. Fluchtbewegungen und Zwangsmigration vorwiegend aus Ost- undWest-
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preußen, Pommern und Schlesien und später aus der „Sowjetischen Besatzungs-

zone“ (SBZ) erzwangen ein Zusammenrücken mit „Fremden“ auf eh schon klei-

nem Raum (vgl. Kielmannsegg 2004, S. 393 f.).3

Lebensmittel-Bezugsscheine, eine Mentalität des „sich über den Tag retten“,

bestimmten den Alltag (vgl. Wildt 1989). Die Rolle von Frauen und Müttern war

dadurch bestimmt, dass ihre Erfahrung, in Zeiten existenzieller Not und Ge-

fahr ohne Männer zurechtzukommen, zum Erwerb eigener Leistungsfähigkeit

und Kompetenz beigetragen hatte. Diese waren sie nicht bereit, ohne weite-

res abzugeben, als sich ein Teil ihrer Arbeit und Verantwortung wieder auf die

heimkehrenden Männer umverteilen ließ (vgl. Frevert 1990, S. 118). Das neue

Selbstbewusstsein, in Verbindungmit dem vermehrten Aufweichen von traditio-

nellen Familienverhältnissen sowie Entfremdungserfahrungen, führte zu einem

rapiden Anstieg der Scheidungsrate während der ersten Nachkriegsjahre (vgl.

ebd.). Die innerehelichen und öffentlichen Versuche, Frauen wieder vermehrt

ins Häusliche zu verbannen, setzen erst ein, als die „Hungerjahre“ überwunden

waren.

Besonders starkbeeinträchtigtwardieLebenssituationderKinder.DieUnter-

versorgung mit Lebensmitteln (vgl. Stüber 1984, S. 624), vor allem aber auch mit

Wohnraum (vgl. Bajohr 1989; Imelmann 2000, S. 27) hatte dramatische Auswir-

kungen auf ihre Gesundheitssituation. Viele Kinder waren unterernährt und leb-

ten noch über Jahre hinweg in notdürftig zusammengezimmerten Wohnungen

und Behelfswohnheimen. Dass auch viele von ihnen Traumatisches erlebt hat-

ten, ist erst seit der Jahrtausendwende imZugedes sog.Kriegskinderdiskurswie-

der verstärkt ins öffentliche Bewusstsein und kollektive Gedächtnis gerückt (vgl.

Heinlein 2010).

An eine zügigeWiederherstellung der Produktionsbedingungen von vor dem

Krieg dachten zunächst auch die Westalliierten nicht. Die Demontage der noch

verbliebenen, unzerstörten Produktionsanlagen war Programm, auch wenn sie

auf denWiderstand der deutschen Bevölkerung stieß. Um eine Hungerkatastro-

phe zu vermeiden, wurde gleichwohl die Versorgung mit Lebensmitteln im gro-

ßen Stil in Angriff genommen. 1945war für den durchschnittlichen täglichenPro-

Kopf-Verbrauch eine Zuteilung von 1.500Kalorien vorgesehen.Auch die Beschaf-

fungprovisorischerUnterkünfte unddieWiederherstellung vonWohnraumwur-

den von den Alliierten koordiniert. Trotz erheblicher Anstrengungen der Sieger-

mächte ließ sich diemultiple Versorgungsproblematik der Bevölkerung nicht zü-

gig abstellen. Eine gesundheitliche Schwächung der arbeitsfähigen Bevölkerung

und ihre Anfälligkeit für ansteckende Krankheiten waren die Folge. Die Arbeits-

leistung der Bevölkerung sank. Dies wiederum führte dazu, dass auch die von

3 Vgl. zu Begriff und Verlauf der Zwangsmigration deutschstämmiger Menschen aus Osteuropa

vor- und nach Kriegsende: Scholz 2012; Behr 2011, S. 67 ff.
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den Alliierten festgesetzten Produktionsziele verfehlt wurden (vgl. Schildt 2007,

S. 9 ff.): Ein Teufelskreis entstand.

Die Lebenslage der Bevölkerung führte zum einen zu gewerkschaftlich or-

ganisierten Straßenprotesten (vgl. Schildt 2007, S. 10). Zum anderen verbreitete

sich in der Bevölkerung die Ansicht, dass Faschismus und die Macht von Un-

ternehmern zusammenhingen. Vor diesem Hintergrund schwenkte die Politik

der westlichen Alliierten um: Der sogenannte Marshall-Plan löste punktuelle

Unterstützungsmaßnahmen durch Kreditvergabe in großem Stil ab. Erklärtes

Ziel war es, die Volkswirtschaften Westeuropas zügig zur eigenständigen, aber

abgestimmten Güterproduktion zu befähigen. Auf diesem Wege sollten die

Kriegsfolgen schnell überwunden werden.4

Auch die soziale Reproduktion durch Bildung hatten alle Besatzungsmäch-

te klar und mit zunächst vergleichbarer Stoßrichtung im Blick: Die Ideologie

des Nationalsozialismus sollte durch demokratische beziehungsweise kollek-

tivistische Erziehungs- und Bildungsgrundsätze abgelöst werden, was eine

Überprüfung und den Austausch von unter anderem Lehr- und pädagogischem

Fachpersonal erforderlich machte. Auch auf diesem Gebiet gingen die Westalli-

ierten allerdings bekanntlich andereWege, als die sowjetische Besatzungsmacht.

Sowohl in den Ausbildungsstätten für Kindergärtner*innen und Jugendleiter*in-

nen, die eine wichtige Qualifizierungs- und Rekrutierungsbasis für angehende

Mitarbeiter*innen in Kinderkurheimen darstellten, als auch in den Kurheimen

selbst, wurden Entnazifizierungsmaßnahmen ergriffen, die in der britischen

Besatzungszone unter dem Begriff der „Reconstruction“ firmierten (vgl. Neppert

2022, S. 227, Anm. 2). Am Hamburger „Fröbelseminar“ wurde die Bibliothek

überprüft und belastete Lehrkräfte zumindest vorläufig vom Dienst suspendiert

(vgl.Richter 1985; Geddert 1985).Das gleiche gilt für die „Wohlfahrtsschule Schles-

wig-Holstein“ in Kiel (vgl. Neppert 2022). In den Kurheimen waren alle neuen

Betreuer*innen verpflichtet, Entnazifizierungsbögen auszufüllen. Der anfängli-

che Wille zur gründlichen Überprüfung trat allerdings schon bald wieder in den

Hintergrund: Fast alle Betreuer*innen, die das „Hamburger Kinderheim“ (Wyk/

Föhr) der alliierten Aufsichtsbehörde 1949 meldete (zwei Jugendleiterinnen,

13 Kindergärtnerinnen, vier Kinderpflegerinnen und neun Praktikantinnen),

wurden aufgrund ihres jugendlichen Alters pauschal amnestiert (vgl. STAHH

611–20/40, Nr. 554). Eine Entlassung belasteten älteren Personals ist in den

überlieferten Unterlagen nicht dokumentiert. Im Gegenteil finden sich verein-

zelte Hinweise darauf, dass sozialrassistisches Gedankengut auch in den frühen

1950er-Jahren von Angestellten mehr oder weniger ungehindert zum Ausdruck

4 „DerMarshall-Plan bezweckte“, wieWolfgang Benz betont, daneben aber „auch die Abwehr kommu-

nistischer Einflüsse auf die notleidende Bevölkerung Europas durch wirtschaftliche Immunisierung; Ziel

war ebenso die langfristige Sicherung von Absatzmärkten für die amerikanischeWirtschaft.“ (Benz 2005)
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gebracht werden konnte (vgl. Richter/Meyer 2022, S. 84 f.).5 Im „Fröbelseminar“

durften vorübergehend suspendierte Lehrer*innen schon bald wieder unterrich-

ten. Und das Standardwerk zur Kinderverschickung von Karl Behm (1926) aus

den 1920er Jahren, kehrte ins Bibliotheksregal des Ausbildungsinstituts zurück –

versehen allerdings mit durchaus kritischen, handschriftlichen Anmerkungen.

Besonders eindrücklich lässt sich der pragmatische Umgang in puncto

Entnazifizierung auch auf der Ebene der sozialbehördlichen Leitung des Ver-

schickungswesens zeigen. Sowohl auf den erfahrenen sozialverwalterischen

Sachverstand der Juristin Käthe Petersen als auch der Fürsorgerin Johanna Dun-

kel wollte man in der Behörde offenbar nur ungern verzichten. Beide hatten

sich bereits 1939 mit regierungstreuen Ausführungen zum Kinderkurwesen her-

vorgetan (Petersen 1939; Dunkel 1939) und gingen als Oberregierungsrätin und

Vorstandsvorsitzende respektive Geschäftsführerin offenbar völlig ungehindert

in die leitenden Verwaltungspositionen des sozialbehördlichen Verschickungs-

wesens über. Seit den 1980er-Jahren wissen wir, dass Käthe Petersen während

der Zeit des Nationalsozialismus maßgeblich für die Entmündigung, dauerhafte

Internierung undmassenhafte Sterilisierung von „sittlich gefährdeten“Mädchen

und jungen Frauen verantwortlich war (vgl. Rothmaler 2020).6

DerKurbetrieb inHeimen von „Stiftung“ und „Verein“ nahmerst ganz allmäh-

lich wieder Fahrt auf. Es gab Häuser, wie etwa „Birkenhöhe“, das offenbar in den

Besitz der „Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt“ (NSV) übergegangen war

und erst treuhänderisch einem neuen Besitzer zugeführt werden musste, bevor

es durch den Verein erneut angemietet werden konnte. „Linden-Au“ in Lüneburg

warnochbis 1952 durchdie britischeMilitärregierungbesetzt (vgl. STAHH351–10

II, Nr. 2169). Wohl auch in Hamburg stellte das zerstörte Schienennetz (vgl. von

Miquel 2022, S. 71) ein entscheidendes Hindernis auf dem Weg zur Normalisie-

rung des Kurbetriebs dar. Bei einem der ersten Transporte nach Wyk, der schon

1946 erfolgte,waren es jedoch die Fährboote, derenMotoren denDienst versagten

(vgl. STAHH 611–20/40, Nr. 556, S. 32). Gleichwohl erkannte die britische Mili-

tärregierung, wie schlecht es um die Gesundheit vieler Kinder bestellt war. Es

wurden – in Kooperation mit Wohlfahrtsorganisationen und auf Einladung von

vom Kriegsgeschehen weniger in Mitleidenschaft gezogenen Nachbarländern

– erste Kindererholungstransporte ins Ausland zusammengestellt. Sorgfältig

notierte und rapportierte man, wie viele Kilogramm Körpergewicht die in die

5 Von SeitenHelmutDiederichsens dagegen sind sowohl rückblickendeUnbedenklichkeitserklä-

rungen überliefert, die aus heutiger Sicht zweifelhaft erscheinen (Diederichsen 1983., S. 25, 29),

als auch kritische Reaktionen auf Äußerungen desHeimarztes, die dessen Verhaftung in natio-

nalsozialistischem Gedankengut erkennen ließen (vgl. STAHH 611–20/40, Nr. 391).
6 Der zukünftige leitende Arzt der Kinder-Heil- und Gesundfürsorge des Sozialbehörde, Fritz

Lehmann-Grube, war insofern politisch deutlich unverdächtiger, als er seine kritische Ausein-

andersetzungmit demNS-Regime gleich 1946 zu Papier gebracht und veröffentlicht hatte (vgl.

Lehmann 1946).
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Schweiz, die Niederlande oder nach England verschickten Kinder an Körper-

gewicht nach ihrer Heimkehr zugelegt hatten (vgl. STAHH 352–6, Nr. 1124 u.

Richter/Meyer 2021, S. 46). Dass sich die Sorge aber nicht ausschließlich auf das

physische Wohlergehen richtete, geht aus einem anderen Dokument hervor. Im

Auftrag des britischen Innenministeriums war eine Sachverständigenkommissi-

on mit einer Bestandsaufnahme der Situation in deutschen Heimen beauftragt

worden. Ihr Bericht, der auf der Besichtigung von mehr als siebzig Einrich-

tungen beruhte, fiel ausgesprochen kritisch aus – und hätte auch auf eines der

Hamburger Kurheime der damaligen Zeit gemünzt sein können:

„Unser genereller Eindruck von denHeimen in Deutschland ist, daß es diesen nicht gelingt, die

fundamentalenBedürfnisse der Kinder zu verstehen […] In der Praxis ist klar, daß ein oder zwei

Hauptprinzipien im Betrieb aller Heime akzeptiert werden:

a) daß Kinder beständig überwacht werdenmüssen,

b) daß ein Kind nicht fähig ist irgendeineWahl von irgendwelcher Bedeutung oder Anleitung

zu treffen,

c) daß die Einheit imHeim immer die Gruppe und nicht das Individuum ist,

d) daß die Hauptarbeit des Heimes darin besteht, dem Kind das beizubringen, was ihm fehlt

und nicht darin, seine bestehenden Fähigkeiten weiter zu entwickeln.“ (Köster, zit. nach:

Kuhlmann 2008, S. 22)

Unter anderem wegen der Unterbezahlung und insgesamt sozial unterprivile-

gierten Stellung des Personals sowie dem „Fehlen kommunaler Überwachung und

kommunaler Interessen“ (ebd.) fühlten sich die Verfasser an Zustände in englischen

Besserungsanstalten und Gewerbeschulen der 1920er-Jahre erinnert.

4.2 Die 50er-Jahre als Restitutionsphase: Von der

Währungsreform über die „Richtlinien“ zum Ausbau

stationärer Erholungs- und Genesungskuren

AuchdieBruchkanten zumfolgenden Jahrzehnt,den 1950er-Jahren, sind alles an-

dere als scharf. Legt man die Entwicklung des Verschickungswesens zugrunde,

lässt sich mit Blick auf Hamburg gleichwohl vom Beginn einer neuen Phase etwa

ab 1953 sprechen. Darauf wird noch zurückzukommen sein.

Davon, dass Kriegsgeschehnisse und „improvisierter Neubeginn“ die Lebens-

situation vieler Kinder auch zu Beginn der 1950er-Jahre noch tiefgreifend präg-

ten, zeugt der Bericht der 1944 auf der Flucht ausRiga geborenenHildeDreikant7:

7 Der Name der Verfasserin wurde pseudonymisiert.
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„Wir wohnten nach der Flucht in Elmshorn. Dort sollte ich eingeschult werden – vermutlich

Ostern 1950 […] –, war aber nicht erschienen. Also kam die Polizei. Denn bekanntlich waren

Flüchtlinge asoziale Menschen. [...] Meine Mutter hatte selbstverständlich in der Schule am

PropstenfeldBescheid gesagt, dass ich imKinderkurheim inDuhnenbeiCuxhavenbin.Siehat-

te Arbeit beim Postsparkassenamt in Hamburg gefunden. Es war ein Posterholungsheim für

Kinder. […] Nur ein Bild habe ich noch vor Augen: Wie wir vor der Toilette morgens Schlange

stehen und jede bekommt von der Tante ein kleines Stückchen Klopapier von der Rolle, die sie in

der Hand hält. […] Und was meineMutter betrifft, so hatte sie mich zum zweitenMal im Stich

gelassen. Dessen war sie sich natürlich nicht bewusst, diese Verschickung zur Kur war doch ein

großartiges Geschenk! Warum mein drei Jahre älterer Bruder nie verschickt wurde, weiß ich

nicht.“8

Seit derWährungsreform von 1948 hatte sich die Lebenssituation vieler Hambur-

ger Familien spürbar entspannt. Die Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln stellte

schonbaldnichtmehrdasvordringlichsteProblemdar.9 AufdemGebietdesWoh-

nungsbaus sah dies anders aus. Obwohl die Errichtung von Neubauwohnungen

in beispiellosem Tempo vorangetrieben wurde, waren im September 1950 noch

immer knapp 170.000 Menschen in Notunterkünften untergebracht (vgl. Bajohr

1989, S. 77).

Noch vor der kommunalen Wohnungswirtschaft wurde der Wirtschaftspoli-

tik oberste Priorität eingeräumt. Auch in Hamburg traten sozial-, familien- und

jugendfürsorgepolitische Anliegen dahinter zurück.10 Die wirtschaftspolitische

Priorisierung war charakteristisch für alle drei westlichen Besatzungszonen und

Ausdruck davon, dass in der beginnenden Adenauer-Ära die Idee der „vollständi-

gen“ bürgerlichen Kleinfamilie mit ihrer geschlechterpolaren Arbeitsteilung zwi-

schenMann und Frau zur Leitlinie der Sozialpolitik avancierte. Eine konservative

Restitutionsphase der überkommenen Geschlechterordnung formierte sich (vgl.

Richter/Meyer 2022, S. 14 f.).

Ein anderes sozialpolitisches Feld, die sog. Gefährdetenfürsorge, zog mehr

öffentliche Aufmerksamkeit auf sich. Viele zeitgenössische Beobachter*innen

sorgten sich um die gesellschaftliche Integration von, durch die Kriegsereignis-

se „entwurzelten“ und „notreifen“ Jugendlichen – eine Sorge, die die Besatzer

aufgrund möglicher Nachwirkungen ideologischer Indoktrination während der

letzten Jahre des Nationalsozialismus, durchaus teilten. Dies galt umso mehr,

als ihre „Haltlosigkeit“, ja Delinquenz, ubiquitär zu werden schien. So ließ sich

8 Schriftlicher Bericht von Hilde Dreikant. Privatarchiv der Verfasser.
9 Allerdings war dieWährungsreform,worauf Stüber (1984, S. 629) hinweist, nicht ursächlich für

die nachhaltige Verbesserung der Versorgungslage. Vor allem Importe im Rahmen des Mar-

shall-Planes sowie die besonders ertragreiche Ernte von 1948 führten zur merklichen Entspan-

nung der zuvor dramatischen Versorgungssituation mit lebenswichtigen Gütern.
10 Vgl. zu den entsprechenden Erinnerungen der Hamburger Jugendsenatorin Paula Karpinski:

Grolle/Bake 1995, S. 63.
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etwa der Heilpädagoge Hanns Eyferth, Rektor der Pädagogischen Hochschule in

Lüneburg, vernehmen:

„Die Unordnung der Nachkriegsjahremit raschem,mühelosemEinkommen aus Schwarzhan-

del, Diebstahl, Bettelei und Prostitution hat oft zerstört, was noch da war an Halt und gutem

Wollen. Zehntausende wanderten planlos über die Landstraße, hausten in Lagern, tauchten in

RuinenundBahnhofsbunkernunter. […]Freilichdie LehrerundÄrzte, die Fürsorger undHeim-

erzieher beobachten täglich,wie vielUnsicherheit undVerwahrlosung,Not undGefährdungge-

blieben sind.“ (Eyferth, zit. nach: Hering 2006, S. 13 f.)

War nach dem Motto „Not kennt kein Gebot“ für die frühen 1950er-Jahren noch

eine gewisseNachsicht in der Bewertung unangepassten Jugendverhaltens kenn-

zeichnend gewesen, so machten sich die Sorgen der Erwachsenen in den späten

1950er-Jahren an den auch international stark beachteten „Halbstarkenkrawal-

len“ fest (vgl. Mrozek 2019, S. 90 ff.). Mit Blick vor allem auf die Jugend in West-

deutschland sprachderHamburger SoziologeHelmutSchelsky in einer vielzitier-

ten zeitgenössischen Monografie von einer „skeptischen Generation“ (vgl. Kersting

2002, S. 481 f.). Er stellte damit vor allem auf die schon vonEyferth behauptete in-

nereHaltlosigkeit undDistanziertheit der zwischen 1920 und 1930Geborenen ge-

genüber staatlichen Repräsentanten und Institutionen ab.Hintergrund der neu-

erlichen, aufgebrachten Diskussion um „die Jugend“ war eine doppelte, die Le-

benssituation Jugendlicher prägende Entwicklung: Der Anteil junger Menschen

an der Bevölkerung war im Wachsen begriffen. Und vom wirtschaftlichen Auf-

schwungprofitierten sowohlmännliche als auchweibliche Jugendliche, insbeson-

dere aus den lohnabhängigenBevölkerungsschichten. Ihnen eröffneten sich neue

Spielräume auf demKonsum- und Freizeitmarkt, die –zumindest in der Phanta-

sie der bürgerlichenBeobachter*innen–auch stark sexuell konnotiertwaren.Die

Übergänge von der Sorge um die „entwurzelte“, „heimatlose“ Nachkriegsjugend

zur Empörung über die Zusammenrottungen „halbstarker“ Jungen undMädchen

waren in den späten 1950er-Jahre fließend (vgl.Mrozek 2019, S. 53). Bezeichnend

ist, dass im zeitgenössischen medialen Diskurs nicht selten „junge Heimatver-

triebene“ (ebd., S. 126) für die öffentlichen Ausschreitungen nach Konzerten ver-

antwortlich gemacht wurden.

Ähnlich wie die arbeitende, geschiedeneMutter trug auch die Debatte um die

„gefährdete“ beziehungsweise „gefährliche“ Jugend der 1950er-Jahre zur Stabi-

lisierung der zeitgenössischen kleinbürgerlichen, auf Sicherheit und das eige-

ne materielle Fortkommen fokussierten Normalitätserwartungen bei – und bei-

des hatte Auswirkungen auf generelle Haltungen Erwachsener gegenüber Kin-

dern, die auch für die Kurheime prägendwaren (vgl. STAHH351–10 II,Nr. 2163 u.

611–20/40, Nr. 391). In Bezug auf deviante Jugendliche wurden erneut Rufe nach

Zucht und Ordnung laut. Zwar schlugen sich diese nicht direkt in der Entwick-

lung vonHeimeinweisungen nieder:Während die Anzahl der „Freiwilligen Erzie-
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hungshilfen“ (FEH) leicht anstieg, ging die Zahl der zwangsweise in „Fürsorge-

erziehung“ untergebrachten Kinder und Jugendlichen zurück (vgl. Zwischenbe-

richt Runder Tisch Heimerziehung 2010, S. 17).11 Sie unterstützten aber auch in

Hamburg das auffällige Festhalten an überkommenen, die Einweisungen initi-

ierende geschlechterpolare Zuschreibungen sowie die repressive Ausgestaltung

derHeimerziehung selbst (vgl. o. V.,Feuerbergstraße,S. 42 ff.;Hering 2006,S. 12;

Lutz 2010).HollsteinundMeinhold zitierendbilanziertKuhlmann: „InderPerspek-

tive der meisten Jugendämter waren Heime dazu da, […] die […] Aufsicht und Einbindung

in feste Ordnungen zu garantieren und notfalls mit ,ganz strammer Hand‘ die Kinder und

Jugendlichen ,von ihren dummen Flausen abzubringen‘.“ (Kuhlmann 2008, S. 24)

Während sich die Fürsorgeerziehungsheime mit „FEH-Fällen“ füllten, ging

auch das Hamburger Kinderkurwesen allmählich zum „Normalbetrieb“ über,

wie er sich Mitte der 1920er-Jahre etabliert hatte. Zunächst jedoch wurde unter

jugendamtlicher Ägide in Hamburg, wie andernorts auch (vgl. von Miquel 2022,

S. 15 f.), die sogenannte örtliche Kindererholung ausgebaut. Dabei standen die

körperliche Kräftigung und Gesundung der Kinder im Vordergrund. An die

vorübergehende Entlastung der Mütter war jedoch ebenfalls gedacht.

1951 waren in Hamburg sieben „Kolonien“ in städtischen Parkanlagen und

in Elbnähe in Betrieb, die täglich von 1.360 Kindern aufgesucht wurden: Altona

Volkspark (350 Plätze), Farmsen (102 Plätze), Vogelhüttenberg (231 Plätze), Moor-

werder (200 Plätze), Köhlbrand (253 Plätze), Bramfelder Tannen (105 Plätze)

und Stadtpark (119 Plätze) (vgl. STAHH 352–6, Nr. 1121).12 Bemerkenswerter-

weise wurde der Vorteil dieser acht Wochen andauernden Form „ambulanter“

Kindererholung neben Kostenersparnissen vor allem darin gesehen, dass man

die betreuten Kleinkinder nicht „aus der Familiengemeinschaft“ (ebd.) herausneh-

men musste. Sie käme deshalb insbesondere für „Heimwehkinder“ in Frage –

ein Beleg dafür, dass das seelische Wohlergehen von fremdbetreuten Kindern

zeitgenössisch keineswegs gänzlich aus den Augen verloren wurde.

Parallel stieg jedoch auch die elterliche und ärztliche „Nachfrage“ nach der

Kinderverschickung in entferntere Regionen stark an13 –und konnte imZuge der

11 Im „Landesfürsorgeheim“ Glückstadt, in das auch Hamburger Jugendliche eingewiesen wur-

den, stieg wegen des Fortfalls der rechtlichen Grundlagen für die Internierung Erwachsener

dagegen der Anteil von „Fürsorgezöglingen“ immer weiter an (vgl. Projektgruppe der Universi-

tät Koblenz 2009, S. 61).
12 In ihremVerhältnis zur „Kinderverschickung“ ist die „örtliche Erholungsfürsorge“ bisher kaum

erforscht.
13 Noch 1964 betonteKleinschmidt, sich auf anderslautendeWünsche vonEltern berufend: „Ferner

soll darauf geachtet werden, daß besonders beiKleinkindern, die eine Erholungskur nötig haben, nicht zu

weite Reisen gemacht werden, die meist schlecht vertragen werden. Die Ansicht vieler Eltern, daß nur ein

weit entfernt liegenderOrtguteErholung fürdasKindgewährleistet, ist durchaus falsch.DieEinrichtungen

in der Nähe sind unbedingt vorzuziehen. – Bei den Heilkuren liegt das anders, da bestimmte Krankheiten

entsprechende klimatische und balneologische Voraussetzungen verlangen.“ (Kleinschmidt 1964, S. 38,

Herv. i. O.)
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allmählichenKonsolidierung der administrativen, verkehrstechnischen und bau-

lich-hauswirtschaftlichen Strukturen auch zunehmend „bedient“ werden. Die

Kapazitäten der Heime in (halb-)öffentlicher Trägerschaft entsprachen in ihrer

Größenordnung schon bald derjenigen der örtlichen Kindererholung. Sichtlich

stolz wurde im Sommer 1954 auf der Tagung des Gesundheitsausschusses des

Deutschen Städtetages von Hamburg aus gemeldet, dass die dortige Sozialbe-

hörde im Vorjahr nicht weniger als 4.749 Kleinkinder sowie 2.586 Schulkinder

und Jugendliche in eines von zwölf eigene bzw. drei Vertragsheime zu sechs- bis

zwölfwöchigen Kuren verschickt habe (STAHH 352–6, Nr. 1124).

Auch das Platzangebot der sozialbehördlichen Verschickung orientierte sich

hinsichtlich Entfernung und relativer Größe der Einrichtungen am Alter der un-

tergebrachtenKinder.Nur imFalle vonHeilkurenwurdedas entsprechendeMus-

ter durchbrochen. Dass diese, in ihren Grundzügen bereits auf dieWeimarer Re-

publik zurückgehenden Zuweisungsprinzipien durchaus auch bindungstheore-

tischmotiviert waren, lässt sich vermuten.14 Zumindest argumentierte Fritz Leh-

mann-Grube, der 1950 zum „leitenden Arzt der Kinder-Heil- und Genesungsfür-

sorge“ der Sozialbehörde ernannt worden war, in der zweiten, 1951 erschienenen

Auflage seines Mütterratgebers im Sinne dieser Perspektive, indem er apodik-

tisch aber mit unverkennbar kulturpessimistischemUnterton die Bedeutung des

Stillens für die Grundlegung „der engen Bindung“ zwischen Mutter und Kind her-

vorhob,

„ohne die jede Erziehung von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. – Auf diesen

Punkt, die enge innere Bindung zwischen Erwachsenem und Kind als Grundlage jeder Erzie-

hung und damit auch der seelischen Hygiene, wird darum so besonders hingewiesen, weil un-

zähligeMenschen kaumnoch ein echtes Verhältnis zuKindern haben.“ (Lehmann 1951, S. 35,

Herv. i. O.)

Tatsächlich betrieb der administrativ und personell mit der Sozialbehörde eng

verbundene „Verein“ (vgl. Exkurs IV) 1950 mit dem „Hasenhorst“ (Rissen), dem

„Isoldenheim“ und „Emmaheim“ (beide Ahrensburg), dem „Gertrudheim“ (Wohl-

dorf)15, dem „Paulinenheim“ (Volksdorf) sowie der „Birkenhöhe“ (Ehestorf) in

Hamburg und seiner näheren Umgebung sechs Heil- und Genesungsheime für

Kleinkinder bis zum sechsten Lebensjahr mit jeweils 20–35 Betten und einer

Gesamtkapazität von anfänglich 163 Plätzen (vgl. Anhang 1). Beim „Hasenhorst“,

dem „Emmaheim“ und später dem „Isoldenheim“ handelte es sich zunächst um

14 Selbst eine Rezeption von Bowlbys 1951 im Auftrag der World Health Organisation (WHO) er-

stellten Studie zum Zusammenhang von mütterlicher Pflege und seelischer Gesundheit er-

scheint nach jüngerer Forschung nicht gänzlich ausgeschlossen (vgl. Berth 2023, S. 9 f.).
15 1950 befand sich das „Gertrudheim“ noch in der Poppenbütteler Landstraße in Duvenstedt.
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Sonderheime für tuberkulose- respektive keuchhustenkranke Kinder.16 Unter

heilklimatischen und balneologischen Gesichtspunkten wurden darüber hinaus

von der Sozialbehörde nicht-ansteckende, aber gleichwohl „genesungsbedürfti-

ge“ Kleinkinder in dem weiter entfernt gelegenen Heim „Nordmark“ in Duhnen

bei Cuxhaven (18 Plätze), den beiden „Hamburger Kinderheimen“ in Timmendor-

fer Strand (37 Plätze) und Wyk auf Föhr (Abteilung „Seemöwe“, 40 Plätze) sowie

in zwei Provisorien, „Marienhof“ (in Borstel bei Winsen, 42 Plätze) und amWil-

schenbruch in Lüneburg (36 Plätze)17, untergebracht, was die Kapazität allein für

Kleinkinder um noch einmal 173 auf insgesamt 336 erhöhte.18 Die Kinder wurden

in gemischtgeschlechtlichen Gruppen untergebracht und tagsüber betreut. Als

Kurdauer waren für alle Kinder des genannten Alters achtWochen vorgesehen.

Für (angehende) Schulkinder standen in Malente das „Godenheim“ (48 Plät-

ze), in Lemsahl-Mellingstedt „Haus Trillup“ (52 Plätze) sowie in Wyk auf Föhr

das Haupthaus des „Hamburger Kinderheims“ (180 Plätze) bereit. Schulkinder

bildeten ebenfalls den altersmäßigen Schwerpunkt der Verschickten im vor-

übergehend bezogene „Haus Schnede“ (bei Salzwedel, 60 Plätze) sowie dem 1952

wiedereröffneten Heim „Linden-Au“ (Lüneburg, 80 Plätze) als einzigem von der

Rudolf-Ballin-StiftungbetriebenenHaus.Es standen somit ab 1952 insgesamt 352

Plätze für Kinder im Schulalter zur Verfügung (vgl. Anhang 1). Im „Hamburger

Kinderheim“ inWyk auf Föhr gab es zwei räumlich klar voneinander geschiedene

Bereiche gleicher Größe für Mädchen und Jungen. Ob schulpflichtige Mädchen

und Jungen in den kleineren Heimen in geschlechtergetrennten Gruppen un-

tergebracht wurden, geht aus den überlieferten Unterlagen nicht zweifelsfrei

hervor. Als Kurdauer waren hier sechsWochen vorgesehen.

Auch an die Verschickung von Jugendlichen hatte man gedacht. Weibliche Ju-

gendliche kamen in einer besonderen Abteilung in „Linden-Au“ (40 Plätze) unter,

männliche Jugendliche im „Haus Seestern“ (34 Plätze), einem gesonderten, zum

„Hamburger Kinderheim“ inWyk auf Föhr gehörenden Haus. Über selbst betrie-

beneHeime imSchwarzwald und imHochgebirge, in die in späteren Jahrzehnten

ebenfalls vor allem Jugendliche verschickt wurden, verfügte der „Verein“ in den

1950er-Jahren noch nicht. Die Gesamtkapazitäten für die Altersgruppe zwischen

14 und 18 Jahren beliefen sich auf insgesamt 74 Plätze (vgl. Anhang 1).

16 Der „Hasenhorst“ wurde Ende der 1950er-Jahre aufgegeben, das „Emmaheim“ zunächst in ein

Normalkurheim für Klein- und Kleinstkinder umgewandelt, bevor es Anfang der 1960er-Jah-

re geschlossen wurde. Etwa zeitgleich hatte man das „Isoldenheim“ einer neuen Bestimmung

als Sprachheilheim für vorschulpflichtige Kinder zugeführt. Es trug nun den Namen des re-

nommiertenHamburger Kinderarztes und Ehrenmitglieds des Vorstandes des Vereins,Meyer-

Delius.
17 Ab 1952 waren anstelle dessen für Kleinkinder in „Linden-Au“ 40 Plätze vorgesehen.
18 Die im Haushaltsplan für das Geschäftsjahr 1951/52 angegebenen Platzzahlen liegen zum Teil

deutlich über den hier angeführten. Das galt insbesondere für das Heim „Nordmark“ (8 Plätze

mehr) und das „Gertrudheim“ (12 Plätze mehr).
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Neben der Sozialbehörde, „Verein“ und „Stiftung“ engagierten sich in der

Heil-, Erholungs- und Genesungsfürsorge als halböffentliche Träger auch noch

der Schulverein sowie die Landesversicherungsanstalt (LVA) der Hansestädte. Wäh-

rend der Schulverein ausschließlich im präventiven Bereich tätig war und „nur“

erholungsbedürftige, bereits eingeschulte Kinder in eins seiner sechs eigenen

sowie zwei Vertragsheime zu vierwöchigen Kuren verschickte (STAHH 352–6,

Nr. 1124), konzentrierte sich die LVA auf diejenigen Kinder, die bereits ernsthaft

erkrankt waren, insbesondere solche mit Tuberkulose. 1953 waren auf schulärzt-

liche Veranlassung 6.179 Schulkinder zur Erholung verschickt worden (ebd.).

Demgegenüber standen – im Bedarfsfall – bis zu 380 Betten für Tuberkulose-

infizierte Kinder im „Kinderkurheim Hansenbarg“, dem „Kur- und Erholungs-

heim Uhlenbusch“ (beide bei Hanstedt), in Westerland auf Sylt und Bad Oldesloe

bereit. Alle letztgenanntenHeime befanden sich in der Trägerschaft der LVA (vgl.

Richter/Meyer 2021, S. 142). Mit insgesamt rund 13.500 Kuren jährlich übertra-

fen die in Hamburg initiierten halb-öffentlichen, stationären Genesungs- und

Erholungskuren die ambulanten, örtlichen Angebote mithin deutlich.

Auch die 1953 verabschiedeten „Richtlinien für die ärztliche Arbeit in der Kinder-

Heil- und Genesungsfürsorge“ (STAHH 352–6, Nr. 1125), knüpften erkennbar an die

Praxis von Weimarer Republik und Nationalsozialismus an. Neben der Abgren-

zung von sozialbehördlichem und schulischem Erholungswesen wurden in den-

selben die wichtigsten „Heilanzeigen“ (Indikationen) und hierfür vorbestimmte

Kurheime sowie das Zusammenwirken der bezirklichen und behördlichen Stel-

len mit „Verein“ und „Stiftung“ festgelegt. Darüber hinaus regelten die „Richtli-

nien“ die ärztlichen Dokumentationspflichten und das Prozedere der Überwei-

sung und Verschickung bis hin zum Rücktransport nach Hamburg. Auf dieser

Grundlage nahmen bald auch die Vorstände der beiden Träger ihre regelmäßi-

ge Arbeit wieder auf.Mit der Einstellung Lehmann-Grubes als leitendemArzt der

Kinder-Heil- und Genesungsfürsorge, der Benennung der Oberregierungsrätin

der Sozialbehörde Käthe Petersen zur Vorsitzende von „Verein“ und „Stiftung“ so-

wiederEinrichtungvonGeschäftsstellen imBieberhauswarauchdieAdministra-

tion derHeime auf eine verlässliche, an Personalien und Praktiken der Vorkriegs-

zeit anknüpfende Grundlage gestellt worden (vgl. Exkurs IV).

Im Zusammenspiel von bevölkerungspolitischer Reproduktion und Konso-

lidierung respektive Ausbau des Verschickungswesens zeichnete sich bereits

in den 1950er-Jahren mit der Verfügbarkeit von Antibiotika und wirksamen

Impfstoffen gegen ansteckende Erkrankungen eine Entwicklung von erheblicher

Tragweite ab: Nicht nur hatte insbesondere die medikamentöse Tuberkulose-

therapie eine Transformation der sanatoriumsartigen Heimunterbringungen von

Kindern zur Folge (vgl. Schultze 1988, S. 20 f.). Auch innerhalb der Erholungs- und

Genesungsfürsorge traten quarantäneähnlicheUnterbringungssettings in denHin-
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tergrund.19 Daneben verloren auch nachkriegsbedingte Mangelernährung und

Haltungsschäden als Haupteinweisungsgründe bald ihren zentralen Stellenwert.

Demgegenüber war für das funktionale Ineinandergreifen familialer und

stationärer Gesundheitsvorsorge eine auffällige Ambivalenz kennzeichnend.

Trotz bindungstheoretischer Einsichtenwar dieHaltung, dieMüttern imBereich

der Gesundheitsfürsorge entgegengebracht wurde, widersprüchlich. Lehmann-

Grube etwa, der ausdrücklich beklagte, wie wenig für den präventiven Ge-

sundheitsdienst ausgegeben wurde, warb in seinem an Fürsorgeärzt*innen

gerichteten Ratgeber zur „Säuglings- und Kleinkinderfürsorge“ von 1953 um

Verständnis für die starke Belastung, denen Mütter ausgesetzt waren. Neben

der Forderung nach einer hieran orientierten pragmatischen Ausgestaltung von

Sprechstunden mahnte er auch zur Zurückhaltung in der Erteilung von Rat-

schlägen: „Wir selbst müssen Maß halten in dem, was wir der Mutter bei Pflege und

Ernährung des Kindes zumuten. Alle Ratschläge so einfach, so wenig zeitraubend,

wie nur irgendmöglich, dasmuß unsere stete Devise sein, damitwir nichtmit einer

Hand geben undmit der anderen nehmen.“ (Lehmann-Grube 1953, S. 25, Herv. i. O.).

Auf der anderen Seite machte er jedoch deutlich, dass er eine Aufklärung der

Mütter in pflegerischenDingen für dringend erforderlich hielt (vgl. ebd., S. 43 f.).

In der „Nachuntersuchung“ nach erfolgter Kur sah er eine „besonders günstige Gele-

genheit zur gesundheitlichen Erziehung weiter Bevölkerungsschichten“ (STAHH

352–6, Nr. 1125). Rücksichten auf die Situation von Müttern und die Umstände

der Zeit verschmolzen hier mit tradierten paternalistischen Praktiken, bei denen

Mütter selbst zur Zielscheibe volksgesundheitlicher Erziehungsbemühungen

wurden.

4.3 Die „langen 1960er-Jahre“: Von der versuchten

Konsolidierung zur öffentlichen Skandalisierung

Es gibt aufs Ganze gesehen gewichtige Gründe, die 1950er-Jahre in der Bundes-

republik nicht nur als „bleierne Zeit“ zu sehen, sondern insbesondere die letzten

Jahre derDekade auch als gesellschaftliche Inkubationsperiode zubetrachten.Ei-

ner Verlängerung der „langen 1960er-Jahre“ nach vorne soll und kann mit Bezug

auf das Kinderkurwesen allerdings nicht das Wort geredet werden. Wenn über-

haupt ein zeitlicher Fixpunkt für die Einleitung eines beginnendenWandelsmar-

kiert werden soll, so ist dieser weder auf kultureller noch konzeptioneller Ebene

zu verorten. Er erscheint vielmehr durch die wirtschaftliche Gesamtentwicklung

entscheidendmitbedingt, wenn nicht sogar induziert gewesen zu sein.

19 Vgl. zur Typhusepidemie im „Hamburger Kinderheim“ 1950: Diederichsen 1983, S. 36 f.; zur An-

zeige eines Falls offener Tuberkulose: STAHH 611–20/40, S. 519.
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Was sich zu Beginn der 1960er-Jahre am gesellschaftlichen Kontext des Kin-

derkurwesens änderte, ist zunächst dreierlei: Anders als im Falle der DAK-Hei-

me (vgl. Schmuhl 2023, S. 78 f.), aber vergleichbar der Entwicklung inNordrhein-

Westfalen (vgl. vonMiquel 2022, S. 28 ff.), scheint in Hamburg der Zenit der Ver-

schickungen – zumindest was das sozialbehördlich organisierte Verschickungs-

wesen angeht – bereits Anfang der 1960er-Jahre überschritten gewesen zu sein.

Die Zahl der angeordneten Kuren stagnierte zuerst und ging dann langsam aber

stetig zurück: Von über 5.000 1964 sank sie bis 1974 auf 3.745 ab (vgl. Grafik 1). Auf

mögliche Gründe wird noch zurückzukommen sein.

Grafik 1: Entwicklung Verschickungsanträge und Anzahl verschickter Kinder. Quelle:

STAHH 611–20/40, Nr. 533. Die Werte zu den Jahren 1964–1970 wurden aus einer über-

lieferten Grafik abgelesen. Die Werte der Folgejahre sind einer tabellarischen Übersicht

entnommen.

Zeitgleich und in vermeintlichem Widerspruch hierzu ebnete – zweitens –

die Verabschiedung des Bundessozialhilfegesetzes (BSHG) 1961 den Weg, „dass

die Sozialhilfeträger in zuvor unerreichter Höhe in Erholungs- und Heilkuren für Kinder

investierten, zumal das stete Wirtschaftswachstum bis 1967 den Kommunen neue finanzi-

elle Handlungsspielräume verschaffte“ (von Miquel 2022, S. 19). Im selben Jahr, eine

volkswirtschaftliche Zäsur mit erheblicher Wirkung, wird außerdem – drittens

– in der Bundesrepublik erstmals „Vollbeschäftigung“ erreicht. Der wachsende

Arbeitskräftebedarf stärkte die Position der Angestellten. Auch in der Kurarbeit

führte das InkrafttretendesBundesangestelltentarifs (BAT) 1961 zurReduzierung

derwöchentlichen Arbeitszeit der Beschäftigten auf 45 Stunden, bei gestiegenem
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Lohnanspruch und einer tariflich geregelten Urlaubszeit von 24 – vormals 16/18 –

Tagen (vgl. STAHH 351–10 II, Nr. 586). Neben erheblichem Kosten- und Refinan-

zierungsdruck20 waren damit auch organisatorische Herausforderungen für den

Betrieb der Heime von „Verein“ und „Stiftung“ verbunden, insbesondere was die

Umstellung von Schichtdiensten und die Schaffung von zusätzlichen Unterbrin-

gungsmöglichkeiten für das zusätzliche Personal anging.

Zunächst zur gesamtgesellschaftlichen Entwicklung, die auch noch in ande-

rer, vermittelter Hinsicht als Kontext des Wandels des Kinderkurwesens in den

„verlängerten“ 1960er-Jahren anzusehen ist. Die ungebrochene volkswirtschaft-

liche Prosperität der Bundesrepublik hatte insofern einen ganz unmittelbaren

Einfluss auf die Lebensrealität der arbeitenden, lohnabhängigenBevölkerung, als

sich das durchschnittliche Nettoeinkommen von Arbeiter*innen von 1960–1970

verdoppelte, was einem realen Anstieg von ungefähr 60% und einer jährlichen

Steigerung von knapp 5% entsprach (vgl.: Schildt 2007, S. 41). Die Phase der

Knappheitswirtschaft der 1950er-Jahre war für einen Großteil der Bevölkerung

überwunden. In Folge der Realisierung ehrgeiziger kommunaler Wohnungs-

bauprogramme (vgl. Schildt 2007, S. 15 ff.) waren viele Paare und Familien nicht

nur in der Lage, eine Wohnung zu mieten, die etwas Komfort bot. Mehr und

mehr Menschen konnten über die gesicherte Deckung der lebensnotwendi-

gen Bedürfnisse hinaus auch am Konsumgütermarkt partizipieren. Das alles

wirkte sich – im Zusammenhang mit sich verkürzenden Arbeitszeiten – auch

positiv auf die gesundheitliche Lage von in Großstädten lebenden Kindern aus.

– Zugleich war die Vollbeschäftigung auch mit einem Hinein- und zum Teil

auch Zurückdrängen verheirateter Frauen in die bürgerliche Hausfrauenrolle

„erkauft“ worden21 – eine gesellschaftliche Position, die im Zuge vermehrter

Bildungsteilhabe von Frauen von diesen zunehmend in Frage gestellt wurde. Die

„Bildungsrevolution“ der 1960er-Jahre besaß eine ausgeprägte emanzipatorische

Komponente: Hatte 1960 bundesweit nur jede vierte 14-Jährige eine Realschule

oder ein Gymnasium besucht, so verdoppelte sich dieser Anteil in weniger als

zwei Jahrzehnten. Auch an den gymnasialen Oberstufen war eine entsprechende

Entwicklung zu beobachten:Während 1960 der Anteil aller weiblichen Schülerin-

nen an den gymnasialen Oberstufenklassen 41% betrug, hatten Mädchen 1980

mit den Jungen gleichgezogen (vgl. Frevert 1990, S. 125). Dieser Trend, der sich

auch imZugang zumStudium fortsetzte22, durchbrach allerdings zunächst nicht

die Vergeschlechtlichung reproduktiver Aufgaben, sodass geschlechterpolare

20 Den Personalmehraufwand berechnete die Geschäftsführerin von „Stiftung“ und „Verein“ mit

zehn Vollzeitstellen, den finanziellen Mehraufwand, inklusive 9% Erhöhung der Angestellten-

vergütungmit über 100.000 DM (ebd.).
21 1950 lag die Erwerbsquote verheirateter Frauen, wie bereits vor dem Ersten Weltkrieg, bei ge-

rade einmal 25% (vgl. Kielmannsegg 2004, S. 200f., S. 406).
22 1950machten Frauennur einViertel aller Studierenden aus.Bis 1980 kletterte ihr Anteil auf 40%

(vgl.: Kielmannsegg 2004, S. 405).
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Muster bei der Studienfachwahl fortbestanden. In den Bildungs- und „Sorge-

nahen“ Fächern, wie dem Lehramtsstudium, der Medizin, aber auch den in den

frühen 1970er-Jahren akademisierten Ausbildungsgängen Sozialer Arbeit, war

der Frauenanteil überdurchschnittlich hoch (vgl. ebd. und Klein/Wulf-Schnabel

2007, S. 141). Für Frauen ergaben sich mithin im Verlauf des Jahrzehnts auch im

sozialen Bereich vielfältigere Qualifizierungsmöglichkeiten und Bildungspfade.

Der allgemeineAnstieg desWohlstands in den 1960er-Jahren fand seinenNie-

derschlag aber ebenso auf kultureller Ebene. Es entwickelten sich nicht nur in

großem Stil neue Formen der Freizeitgestaltung. So wurde etwa neben dem In-

lands- zunehmendauchderAuslandstourismuszu einemMassenphänomen (vgl.

Schildt 2007, S. 46) – ein Trend, der sich auch auf die Inanspruchnahme staat-

lich organisierter Erholungsprogramme auswirkte. Sich vor allem – aber nicht

nur – im großstädtischen Milieu herausbildende neue soziale- und jugendsub-

kulturelle Artikulationsformen bereiteten im Zusammenhang mit den sich aus-

dehnenden Bildungsfreiräumen den Boden für die Infragestellung hegemonialer

Deutungsmuster, Werte und bürgerlicher Lebensmodelle. Etablierte Erwartun-

gen von Gehorsam, Anpassung und gesellschaftlicher Subordination wurden in

Frage gestellt, das Geschlechterverhältnis in Ehe und Öffentlichkeit problemati-

siert.Nicht zuletzt richteten sichvordemHintergrundeinerAuseinandersetzung

mit dem Nationalsozialismus kritische Anfragen auch an den vorherrschenden

autoritären Umgangmit Kindern und Jugendlichen. Im Rahmen von Studenten-

undFrauenbewegungkristallisierte sichEndeder 1960er-Jahre einbuntesExperi-

mentierfeld alternativer, solidarischer und pädagogischer Praktiken und Protest-

formenheraus,die die etablierte Verschickungspraxis in ein anderes Licht rücken

mussten.Zwei davon seien kurz genannt:DieKinderladenbewegungalsmaßgeb-

lich von Frauen gestaltetes frühpädagogisches Laboratorium mit medialer Brei-

tenwirkung, und die „Heimkampagne“, die auf eine tatkräftige Skandalisierung

undBefreiung von unterdrückten Arbeiterjugendlichen aus den „Fürsorgehöllen“

abzielte. Während es den Akteur*innen der Kinderladenbewegung darum ging,

die Befreiung aus bürgerlicher Ehe und Hausfrauendasein mit einer durch die

„Frankfurter Schule“ inspirierten, kritischen Erziehungspraxis zu verbinden (vgl.

Bock et al. 2018; Aden-Grossmann 2020), griffen die Verfechter der „Heimkampa-

gne“das repressive SystemvonEntrechtung,pädagogisch verbrämterGewaltaus-

übung, wirtschaftlicher Ausbeutung und Einschluss von zumeist proletarischen

Jugendlichen in Jugendfürsorgeanstalten direkt an (vgl. Steinacker 2014).23 Insti-

tutionen- und Gesellschaftskritik waren auch hier aufs engste miteinander ver-

knüpft, allerdings wurde das Eintreten für die Belange der (auch weiblichen) Ju-

gendlichen undHeranwachsenden nicht selten als Teil eines übergeordneten und

23 Zur„Revolte“ imLandesfürsorgeheimGlückstadt vgl.: Kunstreich2014,S. 75–85; Johns/Schrap-

per 2010, S. 127–136 ff.
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stellvertretend geführten Klassenkampfes verstanden. Neben Adorno und Mar-

cuse war die marxistische Gesellschaftsanalyse dabei leitend.

Eine prononcierte, zeitgenössische Kritik an der Verschickungspraxis artiku-

lierte sich indes weder aus dem Lager der Kinderladenbewegung heraus, noch

aus dem der „Heimkampagne“. Im ersteren Fall wurde nach einer wohnortna-

hen, gerade nicht nur punktuellen, solidarischen Betreuungs- und Bildungsform

gesucht. Es wurden mithin Bedürfnisse artikuliert, die mit den Zielen der Kin-

derkuren kaum etwas gemein hatten. Dagegen passten Klein- und Schulkinder,

die weder dauerhaft eingesperrt noch zur Arbeit gezwungen wurden, nicht ins

gesellschaftstheoretische (Befreiungs-)Konzept der „Heimkampagne“.Als prakti-

sche Folie und Inspirationsquelle, vor deren Hintergrund sich auch die Situation

von Kurkindern problematisieren ließ, boten sich beide Aktionszusammenhänge

dennoch an. Der vonMiquel (2021, S. 64) mit Bezug auf Nitsch 1964 ausgemachte

„repressive Grundzug“ der Kinderverschickung stieß hier auf zunehmende Skep-

sis (vgl. Schmuhl 2023, S. 81), wie sich aus einer Reihe überlieferter Beschwer-

debriefe von Eltern und Praktikant*innen ablesen lässt (vgl. Kleinschmidt 2020,

S. 16–25; Richter/Meyer 2021, S. 97 f.; Röhl 2022, S. 13 ff.).

Welchen konkreten Niederschlag hatten nun die nachgezeichneten volks-

wirtschaftlichen Reproduktionszusammenhänge und gesellschaftskulturellen

Erneuerungstendenzen auf das sozialbehördliche Verschickungswesen in Ham-

burg? Oder anders gefragt: Wie reagierte dieses darauf? Die anhaltend positive

ökonomischeEntwicklung führte zunächst dazu,dassmanendlich an eineSanie-

rung und innere Umgestaltung der zum Teil maroden und räumlich nicht mehr

zeitgemäß aufgeteilten Kinderkurheime denken konnte. So wurden Ende der

1950er-Jahre mit der Instandsetzung und baulichen Erweiterung des „Getrud-

heims“, der „Birkenhöhe“ sowie des „Paulinenheims“ in Voßloch begonnen (vgl.

STAHH351–10 II,Nr. 586).Die auch inBezugauf das„HamburgerKinderheim“ in

Wyk mit großen Erwartungen verbundenen finanziellen Gestaltungsspielräume

verengten sich allerdings schon bald wieder. Wegen erheblicher Mehrbelas-

tungen, die mit der Bewältigung der Schäden, die die Sturmflut von 1962 in

Hamburg-Wilhelmsburg angerichtet hatte, strich der Hamburger Senat bereits

eingestellte Gelder wieder (vgl. STAHH 611–20/40, Nr. 556, S. 38 f.). Schon weit

gediehene Um- und Neugestaltungsentwürfe verschwanden für unbestimmte

Zeit „in der Schublade“ (vgl. ebd.). Angesichts der starken Stellung von Fach-

aber auch Saisonkräften und Praktikant*innen auf dem Bewerbungs- und Ar-

beitsmarkt hatte dies im größten Heim des „Vereins“ durchaus dilemmatische

Folgen: Immerweniger junge Frauen (und zum Teil auchMänner)waren offenbar

bereit, die ihnen zugewiesenen, sehr dürftigen Dienstzimmerchen zwischen den

Kinderschlafräumen beziehungsweise in ehemaligen Stallungen provisorisch

eingerichtetenUnterkünften in Kauf zu nehmen.Zugleichwaren dieHandlungs-

spielräume hinsichtlich der zahlenmäßigen Vermehrung der Unterbringungs-

möglichkeiten, zu der die tarifliche Arbeitszeitverkürzung die Heimleitungen
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und Geschäftsführungen von „Verein“ und „Stiftung“ zwang, ausgesprochen eng.

Die mögliche alternative Bezahlung von Überstunden – über die 45 Stunden

wöchentlich hinaus – dürfte für potenzielle Bedienstete nur sehr bedingt ein

verlockendes Angebot gewesen sein. Es blieb – im „Hamburger Kinderheim“ in

Wyk auf Föhr – bei zunächst kleineren Umbaumaßnahmen, auf die dringend

notwendige Grundsanierung wies die jugendamtliche Heimaufsicht aus Kiel in

ihren Prüfberichten aber wiederholt hin (vgl. STAHH611–20/40,Nr. 554). Parallel

dazu sorgten sich Rechnungshof und wirtschaftlicher Geschäftsführer von „Stif-

tung“ und „Verein“ um die perspektivische Trag- und Konkurrenzfähigkeit der

Häuser und führten Kontrollverfahren zur systematischen Kosteneindämmung

ein (vgl. Richter/Meyer 2021, S. 58 ff.). ImRahmen einer von 1966–1968 laufenden

„Organisations- und Wirtschaftsprüfung“ wurden monatliche Besprechungen

des geschäftsführenden Vorstandes abgehalten sowie Vor-Ort-Inspektionen

sämtlicher Heime durchgeführt. Insbesondere die Baufälligkeit des „Hamburger

Kinderheims“ sowie die „großen Kurpausen“ bereiteten offenbar größere fiska-

lische Bauchschmerzen. Einen großen Wurf wagte der „Verein“ gleichwohl in

Timmendorf, wo Ende der 1960er-Jahre ein großer Neubau errichtet wurde.

Die Versuche, auf die rückläufigen Fallzahlen angemessen zu reagieren,

bewegten sich zunächst auf zwei Ebenen: Zum einen versuchte man diese als

veränderte gesundheitliche Bedarfe zu interpretieren und dementsprechend die

„Kuranzeigen“, aber auch die Behandlungskonzepte probeweise anzupassen (vgl.

Exkurs IV). In „Linden-Au“ war bereits 1959 eine psychosomatische Abteilung

eingerichtet worden, deren zweijährige Erprobungsphase Stiftungsvorstand

und ärztliche Leitung der Entsendestelle zuversichtlich stimmten (vgl. Richter/

Meyer 2021, S. 33, 109 f.). Mit ähnlichem Konzept zog man in „Trillup“ Anfang

der 1960er-Jahre nach (vgl. Lehmann-Grube 1964). Auf der anderen Seite – und

damit verbunden –wurde in den allmählich zurückgehenden Anträgen auch eine

Chance gesehen, die Gruppen moderat zu verkleinern um die „verhaltensauf-

fälligen“, „milieugeschädigten“ Kinder besser betreuen zu können, oder anders

ausgedrückt: die zum Teil strapaziösen Anforderungen, die Gruppengröße und

-dynamik für die regelmäßig nur angelernten Betreuer*innenmit sich brachten,

in den Griff zu bekommen.

Erst mit zeitlichem Abstand scheint man sich in Ansätzen auch darüber

Gedanken gemacht zu haben, warum Eltern offenkundig immer weniger da-

zu bereit waren, den ärztlichen Verschickungsempfehlungen Folge zu leisten.

Die verbesserten finanziellen Möglichkeiten, mit Kindern eigenständig einen

Erholungsurlaub zu machen, als Grund in Betracht zu ziehen, scheint rela-

tiv unverfänglich gewesen zu sein (vgl. Schultze 1988, S. 21, 23), obwohl auch

diesem Eingeständnis noch pädagogisch-pädiatrische Empfehlungen hinterher-

geschickt wurden, wie denn ein solcher Urlaub zu gestalten sei (vgl. ebd., S. 24;

Schultze 1973, S. 177 ff.; Schultze 1987). Gegen vorgetragene elterliche Kritik an

der Ausgestaltung der Kuren, die dürftige Unterbringung und lieblose Betreuung
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in großen Gruppen sowie die Einschränkung von Persönlichkeitsrechten, wie

der ungehinderten Kontaktaufnahme mit den Eltern, immunisierten sich die

Heimleitungen jedoch, wie überlieferte Korrespondenzen belegen, indem sie

den Eltern mehr oder weniger direkt erzieherischen beziehungsweise gesund-

heitspflegerischen Unverstand attestierten (vgl. STAHH 351–10 II, Nr. 2163 u.

611–20/40, Nr. 385; Richter/Meyer 2021, S. 98). Die Eltern wurden in die kul-

turpessimistischen-zivilisationskritischen Zuschreibungen „milieugeschädigt“

beziehungsweise „verpimpelt“ zu sein, dieman auf zahlreiche verschickte Kinder

anwandte, miteinbezogen – und das vorherrschende pädiatrische und balneo-

logische Schriftgut unterstützte die verantwortlichen Pädagog*innen in dieser

abwehrenden Haltung (vgl. etwa: Nitsch 1964, S. 18).24 Von den längst weit ver-

breiteten psychologischen und pädagogischen Erkenntnissen, die einen ganz

anderen Umgang nahelegten25, und auch von den eher soziologisch ansetzenden

Kritiken an autoritärer Erziehung und institutionellen Zwangskontexten, wie

sie von sozial Bewegten und jüngeren Fachkräften gegenüber den Zuständen in

Erziehungsheimen in Stellung gebracht wurden, schien man hingegen wenig

Notiz zu nehmen.26

Allerdings lässt sich schon an der Aufmachung des Werbematerials sowie an

der Ansprache von Eltern und Erziehungspersonal in den späten 1960er- und

frühen 1970er-Jahren erkennen, dass man dem Zeitgeist entgegenzukommen

versuchte (vgl. Verein für Kinder- und Jugendgenesungsfürsorge e. V. [1967];

NLA Hannover, Nds. 120 Hannover Acc 2005/136, Nr. 105): Kinder wurden jetzt

in der Regel beim bewegten Toben in der naturnahen Umgebung der Heime

abgelichtet beziehungsweise in Szene gesetzt. Auch künstlerische Erzeugnisse

untergebrachter Kinder schmückten die Seiten entsprechender Broschüren.

Die öffentliche Skandalisierung von Straf- und Demütigungspraktiken sowie

den despotischen Führungsstil der Heimleiterin von „Linden-Au“ (Lüneburg)

durch Beschäftigte im Sommer 1971 versuchten Geschäftsführerin, Vorstands-

mitglieder undBehördenvertreter*innen zwar routiniert undmit vereintenKräf-

ten abzuwehren. Tatsächlich aber gaben sie den ersten entscheidenden Anstoß

zumUmdenken, ob und wie Kinderkuren zeitgemäß noch zu gestalten sind. Der

Eindruck Hans-Jürgen Brenneckes, als wichtigem Protagonisten und Zeitzeugen

des Protests, dass öffentlich vehement bestritten wurde, was im Hintergrund als

24 Ähnlich reagierten die Heimleitungen auch auf eher verhalten vorgetragene interne Kritik.
25 Auf den großen Einfluss, den die frühen Arbeiten zumHospitalismus von Bowlby und Spitz auf

TheodorHellbrügge ausübten,der als Reihenherausgeber von „Fortschritte der Sozialpädiatrie“

1988 als Band 12 auch „Kinderkuren und Kinderheilverfahren“ publizierte, verweist Berth 2023,

S. 14.
26 Goffmans „Asyle“, das mit seinem Analysekonzept der „Totalen Institution“ bald zum festste-

henden Brevier aller Heimkritiker*innen werden sollte, erschien allerdings erstmalig 1972 in

deutscher Sprache. Dass es sich mühelos auch auf Verschickungsheime anwenden lässt, de-

monstrieren die jüngeren Veröffentlichungen zumThema.
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Impuls für längst überfällige Reformprozessewirkte (vgl.Brennecke 202127),wird

durch das Studium von Vorstandsprotokollen, internem Schriftwechsel und den

parlamentarischen Verhandlungen jedenfalls bestätigt (vgl. Richter/Meyer 2021,

S. 100 ff.). Erstmalig – und in der Geschichte der Verschickungsheime offenbar

einzigartig – war im Kontext zeitgenössischer sozialbewegter Kritik an autori-

tärer Erziehung die Institution der Kinderkurheime öffentlich problematisiert

worden. Eine vergleichbar breite Reformphasewie in der Entwicklung derHeim-

erziehung (vgl. Wolf 1995 u. 2003) schloss sich allerdings nicht an. Das System

erledigte sich vielmehr von selbst. Die wichtigsten Weichenstellungen hierfür

zeichneten sich in der zweiten Hälfte der 1970er-Jahre bereits sehr deutlich ab.

4.4 Die (zweite) Krise des Kinderkurwesens 1975ff. – Zwischen

Kostensteigerung, „Pillenknick“ und wirtschaftlicher Krise

In Bezug auf die Weltwirtschaftskrise von 1929 und ihre verheerenden Auswir-

kungen sowohl hinsichtlich des gesundheitlichen Zustands der (jungen) Bevölke-

rung als auch der Finanzierung des Gesundheitsvorsorgewesens der Weimarer

Republik, lässt sich von einer ersten Krise der Heil- und Erholungsfürsorge spre-

chen (vgl. hierzu: Schultze 1988, S. 18; vonMiquel 2021, S. 11). Eine zweite schwere

Krise zeichnete sich ab Mitte der 1970er-Jahre in aller Deutlichkeit ab. Sie besie-

gelte inWestdeutschland und Hamburg endgültig das Kapitel des Kinderkurwe-

sens als Massenphänomen.

War die sozioökonomische Entwicklung der frühen 70er-Jahre noch durch-

wachsen gewesen28, so endete die langandauernde wirtschaftliche Expansions-

phase der 1950er- und 60er-Jahre mit der internationalen Ölkrise von 1973/1974

(vgl. Schildt 2007, S. 45). Anerkanntermaßen markierte diese „nicht nur ein[en]

zyklische[n] Abschwung, sondern auch eine historische Zäsur“ (Schildt/Siegfried/

Lammers 2000, S. 197) von weitreichender gesellschaftlicher und gesellschafts-

politischer Tragweite.

Die Wirtschaftsentwicklung der Folgejahre schlug sich relativ rasch und

umfassend in den Lebensbedingungen insbesondere der lohnabhängigen Bevöl-

kerung nieder. Niedrige Wachstumsraten bzw. die Abnahme des Bruttoinlands-

27 https://verschickungsheime.de/wp-content/uploads/2021/06/Erzieher-Erlebnisse-1971-in-

Lueneburg-18-S..pdf (Zugriff: 05.03.2024).
28 Dies lässt sichauchdaranerkennen,dass zuBeginnder 70er-JahredasSozialbudget einenenor-

men Anstieg erlebte und beispielsweise auch die Rentenreform 1972 in diese Zeitspanne fällt

(vgl. Mülheims et al. 2015, S. 39). Dasselbe gilt für den Fall des Krankenhausfinanzierungsge-

setzes aus dem Jahr 1972, das die Finanzierung der Kliniken neu klärte, neue Schichten der Be-

völkerung in die Krankenversicherung integrierte und insgesamt einen Ausbau der Kassenleis-

tungen vorsah.All dies führte zu einemKostenanstieg in derGesundheitsvorsorge (vgl. Lindner

2007, S. 311 f. und Bundeszentrale für Politische Bildung/Gerlinger 2017).

64

https://verschickungsheime.de/wp-content/uploads/2021/06/Erzieher-Erlebnisse-1971-in-Lueneburg-18-S..pdf
https://verschickungsheime.de/wp-content/uploads/2021/06/Erzieher-Erlebnisse-1971-in-Lueneburg-18-S..pdf


produkts29 korrespondierten mit einem absoluten wie relativen Anstieg der

von Arbeitslosigkeit betroffenen Menschen (vgl. Bundeszentrale für Politische

Bildung/Gerlinger 2017). So verdoppelte sich die Erwerbslosenquote 1974 im

Vergleich zum Vorjahr bundesweit auf 2,6% und kletterte 1975 sogar auf 4,7%

(vgl. Schildt 2007, S. 56 f.). In absoluten Zahlen hieß das, dass knapp 550.000

der Männer im erwerbsfähigen Alter arbeitslos waren, so viele wie zuletzt in

den 1920er-Jahren. Etwa ein Drittel von ihnen hatte Kinder unter 16 Jahren (vgl.

Bundesregierung 1979, S. 22).

Für die Lebenssituation der Kindermindestens ebenso bedeutsamwar die ar-

beitsmarktbezogene Stellung ihrerMütter. Die noch in den frühen 1970er-Jahren

gestiegene Erwerbsquote von Frauen mit Kindern unter 16 Jahren sank 1976 wie-

der auf den Stand von 1961 herab und fiel bei jenen, die Kinder unter sechs Jahren

hatten, sogar deutlich dahinter zurück (ebd. S. 24 f.). Vor dem Hintergrund der

angespannten Arbeitsmarktlage konstatierte der 1979 veröffentlichte Dritte Fa-

milienbericht der Bundesregierung, erneut einen „Rückzug“ von Frauen „auf die

Rolle als Familienhausfrau“ (ebd., S. 27). Einen Indikator, dass es sich hierbei um

eine längerfristige Perspektive handelte, sah die berichterstattende Kommission

vor allem darin, dass sich viele der Frauen nicht weiter arbeitslos meldeten.

Zusammengenommen mit jenen Müttern, die sich gleichwohl arbeitslos

meldeten, weil sie auf diesemWege Renten- und vergünstigte Krankenversiche-

rungsbeiträge sicher stellen konnten30, zeigten sich hier zentrale Verschiebungen

einer Familienökonomie, die empfindliche Auswirkungen sowohl auf die Gestal-

tung innerehelicher Arbeitsteilung, als auch auf die Kinderbetreuungssituation

haben mussten. Das staatliche Interesse, Arbeitslosenzahlen und Ausgaben für

die öffentliche Betreuung von Kindern in Horten, Kindergärten und Krippen

moderat zu halten, trat in zunehmende Spannung zur Notwendigkeit des Zuver-

diensts gerade junger Mütter aus der Arbeiterschaft: Während Alleinverdiener-

Haushalte 44% all jener Haushalte ausmachten, die mit 1.200 DM und weniger

Monatsnettoeinkommen auskommen mussten, drückten Konstellationen, in

denen beide Ehepartner arbeiteten, diesen Wert auf ca. 25% herab. Oder anders

ausgedrückt: Jung Verheiratete mussten auf durchschnittlich 30% ihres Haus-

haltseinkommens verzichten,wenn die Ehefrauen ihre Lohnarbeit aufgaben (vgl.

ebd., S. 27).

Neben einem unzureichenden Angebot an kostengünstigen Kinderbetreu-

ungsmöglichkeiten wirkten sich zwei weitere Effekte auf die Entwicklungschan-

cen von Kindern aus Familien mit niedrigem Einkommen besonders folgenreich

aus: Bei Familien mit drei und mehr Kindern war das nominelle Pro-Kopf-

Einkommen seit Ende der 1960er-Jahre rückläufig, weil in ihrem Haushalts-

einkommen nicht dynamisierte Transferleistungen wie das Kindergeld einen

29 1975 etwa sank das BIP um 0,9% (Fülberth 2018, S. 60 ff.).
30 Mütter waren unter den Arbeitslosen dementsprechend deutlich überrepräsentiert (ebd. S. 27).
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deutlich höheren Anteil ausmachten, als in Haushalten mit (fast) ausschließlich

leistungsbezogenen Einkommensanteilen (ebd. S. 35). Vor diesem Hintergrund

wirkte sich – zweitens – auch die in den 1970er-Jahren anhaltende Unterversor-

gung mit ausreichend großem und gut ausgestattetem Wohnraum gravierend

auf die Lebenssituation der Familien der unteren Einkommensklassen aus.

Bundesweit lebten 1973 36% aller Kinder in Haushalten, die als „wohnungsmäßig

unterversorgt“ galten (ebd., S. 46).

Unter anderem diese Mangellage wurde für den als „Pillenknick“ bekannt

gewordenen rapiden Rückgang der Geburtenrate verantwortlich gemacht (ebd.

S. 47). In beiden deutschen Staaten sank die Geburtenrate je Frau in nur zehn

Jahren von 2,5 Kindern pro Frau auf 1,5 1974 herab. Dieser demografische Effekt

hatte eine erhebliche Bedeutung für die Entwicklung des Kinderkurwesens –

und zwar gerade weil der allgemeine Wertewandel und die Frauenemanzipation

(vgl. Beck-Gernsheim 1997, Nave-Herz 2018), deren letztlicher Ausdruck er war,

mit ihren Implikationen für das öffentliche Gesundheitswesen relativ spät Be-

achtung fanden. Die sich wechselseitig verstärkenden Trends von zunehmender

Emanzipation aus tradierten Geschlechterrollen, Intimisierung und Abkehr vom

Befehlshaushalt (vgl. du Bois-Reymond 1994) vertrugen sich schlecht mit dem

Trennungsideologem, das dem Kinderkurwesen zugrunde lag.

Hatte sich in Hamburg bereits Mitte der 1960er-Jahre im Zusammenhang

mit den Sturmflutschäden von 1962 eine Sparpolitik den Weg gebahnt, die sich

auch im sozialbehördlichen Kinderkurwesen niederschlug, so kamen im Zu-

ge der „Ölkrise“ nunmehr Einsparprogramme in sehr viel größerem Maßstab

zur Geltung. In der Gesundheitspolitik vollzog sich ein Paradigmenwechsel,

der zentral auf Kostendämpfung abstellte (vgl. Bundeszentrale für Politische

Bildung/Gerlinger 2022). „Sparmaßnahmen, Teilprivatisierungen und Kostenbegren-

zungen“ (Lindner 2007, S. 299) standen auf der Tagesordnung. In Bezug auf das

Kinderkurwesen kam dabei dem Krankenversicherungskostendämpfungsgesetz

(KVKG) eine besondereRelevanz zu.Es sahweitreichendeKürzung imLeistungs-

katalog der Krankenversicherungen vor (vgl. Illing 2022, S. 72). Zwar hatte im

Bereich der Kinderheil- und Erholungsfürsorge das Reha-Angleichungsgesetz

von 1974 vorübergehend die Hoffnungen genährt, durch die Spezialisierung

von Kurprogrammen könne eine Vollauslastung der Heime sichergestellt wer-

den. In diesem Zusammenhang gewannen fachliche Standards an Bedeutung,

was sich unter anderem daran zeigte, dass für fast alle Heime von „Verein“ und

„Stiftung“ jetzt regelrechte Kurkonzepte vorgelegt wurden.31 Aber Zuständig-

31 Das heißt nicht, dass diese Standards auch erfüllt wurden. Zwar scheinen aus Sicht mancher

Erzieher*in die Kurheime als Arbeitsplatz an Attraktivität gewonnen zu haben (vgl. Interview

Köster, Abs. 7). Aber im „Hamburger Kinderheim“ (Wyk/Föhr) war die Fluktuation nachwie vor

hoch und es blieb bei der Absichtsbekundungen, nur einschlägig qualifiziertes Personal einzu-

stellen (vgl. STAHH 611–20/40, Nr. 221, 242).
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keitsrangeleien zwischen Kranken- und Rentenversicherungsträgern machten

diese Hoffnungen bald wieder zunichte. Effektiv ging die Zahl der bewilligten

Heilkuren sogar zurück (vonMiquel 2021, S. 24 f.). Auch die Erwartungen der lei-

tenden Ärztin der Heil- und Genesungsverschickung in Hamburg, der Rückgang

der zur Verschickung vorgeschlagenen Kleinkinder sei angesichts der gezielten

Förderung von „Jung-Ehen“ sowie begleitender rechtlicher Maßnahmen nur

von vorübergehender Dauer (vgl. STAHH 611–20/40, Nr. 533), erwiesen sich als

trügerisch.

Als sich 1976 abzeichnete,dass der „Verein“ infolge der ausgesprochen schlech-

ten Auslastung der Herbst- undWinterkuren aller seiner Heime bis zum Jahres-

ende finanzielle Verluste in Höhe von annähernd 500.000 DM anhäufen würde

(vgl. STAHH 611–20/40, Nr. 542), schlug das Landessozialamt Alarm. In den

folgenden Jahren wurden das „Meyer-Delius-Heim“ und das „Gertrudheim“ ge-

schlossen (vgl. STAHH 351–10 II, Nr. 2164 u. 2165). Als „Genesungsheime“ blieben

vorerst die beiden„HamburgerKinderheime“ (Wyk/TimmendorferStrand) sowie

das Bergkurheim „Hubertushof“ (Allgäu) und „Haus Ballenberg“ (Schwarzwald)

erhalten. Als „Therapie-Heim“ mit Eingliederungsauftrag und deutlich längerer

Kurdauer (3–4 Monate) wurde weiterhin „Linden-Au“ betrieben sowie neuer-

dings die beiden umgewandelten Einrichtungen „Voßloch“ und „Birkenhöhe“.

Im gleichen Zuge waren die Kapazitäten aller verbliebenen Heime auf 476 Plätze

reduziert worden. Im Vergleich zum Ausgangsjahr 1952 waren die Platzzahlen

damit um 38%,die Anzahl der Kuren sogar umgerundet 48% reduziert worden.32

Ein nächster, folgerichtiger Schritt zur versuchten wirtschaftlichen Konsoli-

dierungkündigte sichmitderungleichenFinanzlage von„Verein“und„Stiftung“33

in der zweiten Hälfte der 1980er-Jahre bereits an: 1987 wurden die beiden Träger

in einer Organisation zusammengeführt. Dieser Zusammenführung verzöger-

te den Bedeutungsverlust des sozialbehördlichen Kinderkurwesens in Hamburg

noch einmal um einige Jahre. Rückgängig machen konnte er die Entwicklung al-

lerdings nicht. Aus Sicht der Sozialversicherungs- und Sozialhilfeträger war es

immer attraktiver geworden, auf den Ausbau von weniger kostenintensiven An-

geboten der wohnortnahen ambulanten Gesundheitsversorgung zu setzen. Par-

allel dazugewanndie gemeinsame„Verschickung“vonMütternundKinder anBe-

deutung. Auchwenn das Bewusstsein für die Bedeutung der „Frauengesundheit“

erst ganz allmählich wuchs, sah man in Mutter-Kind-Kuren ein zeitgemäßeres

Pendant zur klassischen,mit frühzeitiger Trennung verbundenenKinderverschi-

ckung (vgl. Gött 1988).

32 In absolutenWerten: 1952: 768 Plätze/Betten; 5.176 Kuren. 1980: 476 Plätze/Betten; 1.539 Kuren

(vgl. STAHH 351–10 II, Nr. 2167 u. 611–20/40, Nr. 557).
33 Währendder„Verein“ für den Jahresabschluss 1976mit einemDefizit von200.000 DMrechnete,

erwarteteman im Falle der „Stiftung“ zur gleichen Zeit einen Überschuss von 350.000 DM (vgl.

STAHH 611–20/40, Nr. 542).
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5. Die erinnerten Erfahrungen Hamburger

Verschickungskinder

Elisabeth Condoi, Lotte Klein, Sarah Meyer, Johannes

Richter, Nazret Tecleab, Lukas Weber

In diesem Kapitel stehen das damalige Erleben der Verschickungserfahrungen sowie

das heutige Leben mit diesen Erfahrungen der Interviewpartner*innen im Zentrum der

Untersuchung. Im Folgenden werden zunächst ausführlich die Erfahrungen

der ehemaligen Verschickungskinder mit dem Alltag in den Heimen vorgestellt.

Dabei folgt die Darstellung den Dimensionen des Heimalltags, die sich im Zuge

der Analyse für die Befragten als besonders relevant herausstellten: die Abläu-

fe, Taktung und das Erleben der Strukturen des Heimalltags, die Mahlzeiten,

der Umgang mit Körperhygiene, die Nacht- und Mittagsruhe, soziale Bezüge,

Erziehungsziele und der erzieherischer Zugang sowie Erfahrungen von Ge-

walt und Misshandlungen im Heimalltag. Die Ergebnisse werden außerdem

je Unterabschnitt in einer vergleichenden Perspektive beschrieben. Ziel ist es

unter anderem herauszuarbeiten, inwiefern die Größe der Einrichtung sowie der

Zeitpunkt der Verschickung möglicherweise mit unterschiedlichen Erfahrungen

einhergingen. Ermöglichten etwa die kleinen Einrichtungen mit 50 Betten oder

weniger einen anderen Umgangmit den Verschickungskindern als es die großen

Einrichtungen „Hamburger Kinderheim“ (Wyk/Föhr) und „Linden-Au“ (Lüne-

burg) mit mehr als 100 Betten aus organisatorischen Notwendigkeiten zuließen?

Oder spielte die Organisationsform keine Rolle für die alltäglichen Abläufe des

Heimalltags?

Der Untersuchungszeitraumumfasste außerdem eine breite Spanne von 1945

bis 1980. Es war daher davon auszugehen, dass sich das Kinderkurwesen wäh-

rend dieser Zeit im Hinblick auf Indikation, den Generationenwechsel des Personals

sowie denWandel pädagogischer Diskurse veränderte und sich diese Veränderungen

möglicherweise in den Erfahrungen der ehemaligen Verschickungskinder wider-

spiegeln würden. Um dieser Vorannahmen Rechnung zu tragen, wurde die Aus-

wertung der Erfahrungen bezogen auf den Heimalltag durch eine komparative

Analyse vonErfahrungen der ehemaligenVerschickungskinder, die zu einem frü-

hen Zeitpunkt (1950er-Jahre) und zu einem späten Zeitpunkt (1970er-Jahre) in das

„Hamburger Kinderheim“ verschickt wurden, ergänzt.

Es stellte sich dabei zudemdie Frage, inwieferndie Arbeit in denHeimenauch

fachlich begründet war oder ob es sich eher um praktisch-institutionell entwi-

ckelte Handlungsvollzüge jenseits fachlicher Anbindungen handelte. Da die In-
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terviews mit dem ehemaligen Personal in dieser Hinsicht nicht ausreichend er-

tragreich waren, wurden an dieser Stelle relevante zeitgenössische Fachliteratur für

das Arbeitsfeld der Kindererholungsfürsorge systematisch ausgewertet sowie Er-

kenntnisse aus dem Studium von Archivalien herangezogen. Von besonderer Be-

deutung war auch hier die zeitlich-vergleichende Perspektive: Verweisen die Er-

fahrungen der ehemaligen Verschickungskinder im Vergleich mit der zeitgenös-

sischen Lehrmeinung auf ein fachlich „modernes“ Arbeiten in den Einrichtungen

oder zeigen sich„veraltete“Arbeitsweisen?WelcheHinweisegebendieArchivalien

über institutionell angestrebte Rückgriffe auf zeitgenössische Lehrmeinungen?

Die zeitgenössische Fachliteratur wurde systematisch nach folgenden Über-

legungen ausgewählt: Entgegen der ursprünglich geplanten Vorgehensweise,

bei der Auswahl der zeitgenössischen Fachliteratur auf die gleichen Zeitab-

schnitte wie für die komparative Auswahl der Interviews mit den ehemaligen

Verschickungskindern zurückzugreifen (1950er- und 1970er-Jahre), wurde eine

Erweiterung der Literaturrecherche ins Vorfeld des eigentlichen Untersuchungs-

zeitraumes vorgenommen. Denn es wäre zu kurz gegriffen, die erlebte Praxis

innerhalb der Kinderkurheime zum Beispiel des Jahres 1950 mit den Lehrmei-

nungen aus demselben Jahr in Beziehung zu setzen. Vielmehr vollzieht sich der

Wissenstransfer von derTheorie in die Praxis nicht in Echtzeit, sondern benötigt

Zeit, was eine Vorverlagerung des Zeitraumes für die Auswahl der Fachliteratur

nahelegte.

Ein weiterer Faktor, der für diese Anpassung der Vorgehensweise von Bedeu-

tung war, besteht in der allgemeinen Verfügbarkeit von entsprechenden Primär-

quellen sowie dem gewünschten Lokalbezug. Mit dem Ziel, präzise nachvollzie-

hen zukönnen,welche pädagogischenLehrmeinungen innerhalb derHamburger

Ausbildungsstätten Gültigkeit hatten und in die Ausbildung des Fachpersonals

eingeflossen sind,beschränkte sich dieRecherche ausschließlich auf einschlägige

Hamburger Bibliotheken. Sowurde ein Titel ausfindig gemacht, bei dem sich zu-

rückverfolgen lässt, dass dieser über den gesamten Untersuchungszeitraum hin-

weg im Ausleihsortiment des „Fröbelseminars“ verfügbar war. Dabei handelt es

sich um das Lehrbuch „Erholungsfürsorge. Ein Leitfaden für die Arbeit an erho-

lungsbedürftigen Kindern“ von Karl Behm, das 1926 erschien, kurz darauf für die

Bibliothek des Hamburger „Kindergärtner*innen-Seminars“ angeschafft wurde

und bis in die 1970er-Jahre hinein im Besitz der späteren „Fachschule für Sozial-

pädagogik“ verblieben ist.

Im Ergebnis führte dies zu einer Literaturauswahl bestehend aus zwei zen-

tralen Veröffentlichungen: Die bereits erwähnte Monografie von Karl Behm aus

dem Jahre 1926 für den als „früh“ markierten Zeitabschnitt, sowie die Monogra-

fie „Kindererholung. Ein sozialpädagogisches Curriculum“ vonWolf RainerWendt aus

dem Jahre 1975 für den als „spät“ markierten Zeitabschnitt. Diese Referenzquelle

wird zwar dem oben genannten Argument der zeitverzögerten Rezeption theo-

retischer Erkenntnisse in der Praxis nicht vollständig gerecht. Allerdings konnte
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aufgrund der schwierigen Verfügbarkeit und des gewünschten Lokalbezugs kei-

ne einschlägige Quelle aus den 1960er-Jahren gefunden werden. Darüber hinaus

wurden alsweitereReferenzquellen für den frühenUntersuchungszeitraumnoch

die beiden Sammelbände „Grundfragen der Kindererholungs- und Heilfürsorge“

sowie „Ziel undGestaltungderKindererholungsfürsorge“ aus dem Jahre 1925 hin-

zugezogen, um das Bild zu den pädagogischen Lehrmeinungen speziell für das

Arbeitsfeld der Kindererholungsfürsorge um einzelne Stimmen aus dem zeitge-

nössischen Fachdiskurs zu erweitern.

Um auch den gedachten Transfer der Lehrmeinungen in die Praxis des Kin-

derkurwesens und seine spezifischen Brechungen genauer nachvollziehen zu

können, wurde außerdem auf Veröffentlichungen des leitenden ärztlichen Personals

des sozialbehördlichen Verschickungswesens, insbesondere die Publikationen

des Pädiaters Fritz Lehmann(-Grube) (1944, 1951, 1953, 1962), langjähriger leiten-

der Arzt der Kinder-Heil- und Genesungsfürsorge der Sozialbehörde Hamburgs,

sowie des Heimarztes des „Hamburger Kinderheims“ Ernst-Günter Schultze

(1973, 1987a) zurückgegriffen.Darüber hinauswurden als Archivalien überlieferte

interne Äußerungen und Direktiven sowie „graue“ Literatur in Form von Jubilä-

umsschriften und Prospekten zu Rate gezogen, um die intendierte pädagogische

Ausgestaltung des „Heimalltags“ nachzuvollziehen.

Die Ergebnisse zum erinnerten Heimalltag schließen mit Ausführungen zu

Erfahrungen vonGewalt undMisshandlungen der Interviewten in den Einrichtungen

von„Verein“und„Stiftung“.Einanschließender ausführlicherExkurs ergänztdie-

sen besonders relevanten Aspekt der Verschickungserfahrungen um eine insti-

tutionelle Perspektive (vgl. Exkurs I). Der Exkurs rekonstruiert auf der Grund-

lage der überlieferten Verwaltungsakten und im Abgleichmit Primärquellen, wie

„Verein“und„Stiftung“geltendeRechtsvorschriftenundministerielleErlasse zum

Schutzdes kindlichenRechts auf„körperlicheUnversehrtheit“umsetztenundwie

sie im Falle „besonderer Vorgänge“ auf (drohende) Verletzungen dieses Rechts re-

agierten.

Dem heutigen Leben der Interviewten mit der Verschickungserfahrung wid-

met sich schließlich der Hauptabschnitt 5.2 und rückt die lebensgeschichtlichen

Nachwirkungen undEinordnungen der Verschickungserfahrungen in den Fokus,

bevordieGesamtergebnisse zudenerinnertenErfahrungenehemaligerHambur-

ger Verschickungskinder resümierend zusammengefasst werden.
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5.1 Der erinnerte Heimalltag

5.1.1 Abläufe, Taktung und Erleben der Strukturen des Heimalltags

Insgesamt finden sich im Interviewmaterial nur wenige narrative Passagen, die

verdichtet Auskunft über die Abläufe, Rhythmisierung und Routinen des Heim-

alltags geben. Oft handelt es sich um eher bruchstückhafte Eindrücke, die in Er-

innerung geblieben sind. Trotzdem lassen sich ein deutlicher gemeinsamer so-

wie ein nachHeimgröße differenzierter Erfahrungshorizont imHinblick auf den

Heimalltag herausarbeiten.

Die ehemaligen Verschickungskinder erinnern sich an eine starke Struktu-

rierung des Heimalltags mit regelmäßig wiederkehrenden täglichen oder wö-

chentlichen Routinen. Die Erzählungen verweisen auf vorgegebene Abläufe, die

durch strenges Zeitregiment geprägt waren, in das sich der*die Einzelne einzu-

passen hatte und das kaum Raum für individuelle Bedürfnisse und Interessen

bot. Die kontrastierende Analyse ausgewählter Interviewfälle zeigt, dass sich

die starke Strukturierung des Heimalltags als Konstante durch den gesamten

Untersuchungszeitraum zieht.

Als zentrale Ankerpunkte der Alltagsstrukturierung dienten in allen Heimen

die Mahlzeiten sowie das Schlafen, die nach einem festen Zeitplan getaktet wur-

den,während sich alle anderenAktivitäten indiese feste Struktur als eineArt Zwi-

schenaktivitäten einsortierten.So erinnern sich einige ehemaligeVerschickungs-

kinder etwa an konkreteEssens- undSchlafenszeiten, kaum jedoch an genaue Zeiten

anderer Aktivitäten. Die Strukturierung des Heimalltags zeigt sich in den Erin-

nerungen der Befragten damit als auffällig essens- und schlafzentriert. Johann

Blume, der 1950 zu einem frühen Zeitpunkt im Untersuchungszeitraum im Alter

von 13 Jahren in das „Hamburger Kinderheim“ inWyk auf Föhr verschickt wurde,

äußert, dass die Mahlzeiten „das Entscheidende waren“ (Abs. 6). In den Zeiten zwi-

schen denMahlzeiten hätten die Kinder amStrand gespielt,wobei sie sich jedoch

selbst überlassenwaren (vgl. ebd.). Als Freizeitaktivitätenwerdenwiederkehrend

Spaziergänge amMeer oder das Spielen am Strand beschrieben: „Der normale Ta-

gesbetrieb lief so an, dass […] wir also dauernd spazieren gegangen sind“ (Appel, Abs. 6).

Das freie Spiel am Strand, der nur wenige Meter vom „Hamburger Kinderheim“

entfernt liegt, wird in vielen Interviews genannt, jedoch unterschiedlich bewer-

tet.

Auch im Interviewmaterial aus dem späten Untersuchungszeitraum finden

sichVerweise auf eine starke StrukturierungdesHeimalltags.So berichtetKatha-

rina Fricke über ihre Erfahrung des Alltags imWykerKurheimAnfang der 1970er-

Jahre:
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„Im Heim galt es, sich an Normen und/oder beziehungsweise an Regeln zu halten. Also da

herrschte schon eher ein strenges Regiment, wo auch geplante Essenszeiten und Schlafenszeiten

und also waswirklich auch alles einen sehr, sehr strukturierten Tagesplan hatte, was ich von zu

Hause überhaupt gar nicht kannte.“ (Fricke, Abs. 154)

Auch Thomas Larssen erinnert sich bei seinem Aufenthalt im „Hamburger Kin-

derheim“ Ende der 1970er-Jahre an „gewisse Routinen“, auch an welche, die „nicht

so besonders toll waren“ (Abs. 10). Er beschreibt im Weiteren, dass fast jede Woche

gleich strukturiert war: „aber wir hatten so einen Rhythmus und in diesem Rhythmus

war eigentlich keine Veränderung, dass man irgendwie sagen musste, da hat sich irgend-

wie großartig was getan oder gefühlsmäßig oder so. Das war irgendwie dumpf. Das war

dumpf.“ (Abs. 63)

Der Erfahrungshorizont von ehemaligen Verschickungskindern, die in den

beiden größten Heime untergebracht waren, und Kindern, die in die kleineren

Heime verschickt wurden, unterscheidet sich dahingehend, wie die Struktur des

Heimalltags erlebt wurde: Der Alltag in den beiden großenHeimenwurde als au-

toritär-disziplinierend, entindividualisiert und zuweilen sogar entmenschlicht

wahrgenommen, während solche Beschreibungen in den Erzählungen zu den

kleineren Heimen nicht zu finden sind.

Heinz-HermannWasser,der Anfangder 1950er-Jahre imAlter von fünf Jahren

in „Birkenhöhe“ (Ehestorf), mit acht Jahren in das „Hamburger Kinderheim“ und

im Alter von zehn Jahren nach „Linden-Au“ verschickt wurde, schildert folgenden

Tagesablauf,der sich inerster Linie auf seineErinnerungandas„HamburgerKin-

derheim“ bezieht:

„Wecken, Frühsport, Frühstück. Frühsport also draußen undmit leichter Bekleidung beiWind

und Wetter. Ich war immer im Herbst komischerweise unterwegs, also es war schon recht un-

gemütlich. Das weiß ich noch. Aber es musste immer geturnt werden erst einmal, bevor es was

zu essen gab. Dann Frühstück, das war – sagen wir mal – um 9 Uhr. Dann um 11 Uhr zweites

Frühstück, dann um 1[3] UhrMittagessen, dann zwei StundenMittagsschlaf, dannKaffeetrin-

ken mit etwas zum Essen dabei. Es musste auch immer aufgegessen werden. Dann um 18 Uhr

Abendbrot. Also die meisten Kinder hatten es bis hier, weil es viel zu viel gab, und das war das

einzige Ziel ja wohl auch damals, die Kinder mussten an Gewicht zunehmen. Ob sie dick oder

dünn oder was auch immer oder dazwischen waren, es wurde nur darauf geguckt, wie viel Ge-

wicht hat jemand zugenommen und viel Gewicht hieß guter Kurerfolg. Völlig irre – gut. Man

hätte differenzieren können da zumBeispiel. Das macht man heute dann ja eher, dass man die

Positiven auf Schmalkost setzt und umgekehrt den anderen es reichlich gibt, damit sie ein biss-

chen zulegen. Na ja. Also das ist ein typischer Tagesablauf. Viel zu früh ins Bett abends, dann

warmannichtmüde.Wasmacht einKind, wenn es nicht schlafen kann, alsowenn es noch sehr

wach ist sozusagen, aber ruhig seinmuss?Das ist nicht schön–aushalten, aushalten, aushalten

hieß das. InmanchenHeimenwurde auch, ich erinnere es nicht genau, wo was war, auch noch

die Richtung,wieman imBett zu liegen hat, vorgegeben, alsoMethoden, dieman eigentlich aus
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derNazi-Zeit kennt oder ausGefängnissen. InderDDRwar es jawohl auch so, dassman immer

Hände auf die Bettdecke undGesicht nach oben imGefängnis liegenmusste. Na ja, das war ein

typischer Tagesablauf. Also stinknormal und völlig unpassend für normale Kinder.“ (Wasser,

Abs. 7)

Heinz-Hermann Wasser bringt den Tagesablauf in reflexivem Modus in Verbin-

dung mit dem Kurziel der Gewichtszunahme, sodass die Schilderung des Tages-

ablaufs entlang von Mahlzeiten und Schlafen auch dieser fallspezifischen Refle-

xionsfolie geschuldet sein könnte. Allerdings zeigt sich der Erfahrungshorizont

auch bei Erzählungen der anderen ehemaligen Verschickungskinder, die diesen

reflexiven Zusammenhang nicht herstellen.

Die Rolle des Personals für die strikte Einhaltung des Zeitplans wurde bereits bei

Heinz-HermannWassersErzählung imZusammenhangder täglichenSchlafrou-

tine deutlich („dann wurde aber eben Druck gemacht, dass man ruhig ist“). Auch Jens

Moser, der im Alter von vier, sechs und zehn Jahren etwas später als Heinz-Her-

mann Wasser Ende der 1950er- und Anfang der 1960er-Jahre in das „Hambur-

ger Kinderheim“ und in den „Hubertushof“ (Rettenberg/Allgäu) verschickt wur-

de, betont, dass er „das Personal eher als Aufseher denn als Erzieher erlebt“ habe: „Es

ging nur darum, einen reibungslosenAblauf herzustellen und dieKinder vonAnfang anmit

Druck dazu zu bewegen, das zumachen, was hier gefordert wird.“ (Abs. 4)

Auffällig ist insbesondere in den Erzählungen zum „Hamburger Kinderheim“

und „Linden-Au“, und im Unterschied zu den berichteten Erfahrungen aus den

kleineren Einrichtungen, dass der streng strukturierte Alltag immer wieder

– wie bereits bei Heinz-Hermann Wassers Schilderung deutlich wurde („also

Methoden, die man eigentlich aus der Nazi-Zeit kennt oder aus Gefängnissen“) – mit au-

toritären oder militärischen Vergleichen illustriert wird. Die Beschreibungen als

„militärisch“ verweisen auf einen disziplinierenden, von Hierarchiebewusstsein

und Entindividualisierung geprägten Charakter des Heimalltags. So berichtet

etwa Anna Wilson, die zu einer späten Verschickungsphase 1971 im Alter von

sechs Jahren nach „Linden-Au“ verschickt wurde: „und da im Heim, das war ein

militärischer Drill irgendwie. Das waren feste Zeiten für feste Sachen und das wurde ein-

fach so abgehakt.“ (Abs. 141) Heinz-Hermann Wasser erinnert einen militärischen

Umgangston mit den Kindern im Heimalltag: „Geredet wurde nur im Kasernenhof-

Ton, also im Befehlston und Zwei-Wort-Sätzen oder Drei-Wort-Sätzen: ,Alle hinsetzen!‘,

,Klappe halten!‘, ,Essen!‘, ,Aufstehen!‘, ,Schuhe putzen!‘“ (Abs. 5).

Neben militärischen Vergleichen verweisen in den Erzählungen zu den gro-

ßenHeimen auch die immerwieder genutzte Bezeichnung des „Massenbetriebs“

auf einen entindividualisierten und die Metapher des Viehs darüber hinausge-

hend auf einen geradezu entmenschlichten gemeinsamen Erfahrungshorizont.

AnnaWilson bringt beideMetaphern in ihrer Erzählung zumTagesablauf zusam-

men: „Ja, immer wieder diese Massentierhaltung, Räume voller kleiner Betten, aufstehen,

Badezimmermit gefühlt hundertenWaschbecken, also alle in der Reihe – ja – und dann es-
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sen.“ (Abs. 39) Maria Klausen wurde 1975 im Alter von fünf Jahren in das „Ham-

burger Kinderheim“ verschickt. Auch ihre Erzählung zum Heimalltag folgt einer

ganz ähnlichenMetaphorik:

„Ja – so im Nachherein würde ich fast sagen, also wir waren da irgendwie wie Vieh, also nicht

wiewieKinder, sondern es ging immer umdieseMassenabfertigung.Wirwaren ja unglaublich

viele. Es waren Riesenschlafsäle, riesige Badesäle. Es war also auch sehr stressig, weil ständig

ein hoher Lärmpegel war – ja.“ (Klausen, Abs. 52)

Die ausgewertete Fachliteratur sowohl des frühen als auch des späten Unter-

suchungszeitraums verdeutlicht, dass sich die streng geregelte und konstante

Tagesstruktur nicht nur als eine praktische Notwendigkeit gerade in den großen

Heimen ergeben hat, sondern in der zeitgenössischen Lehrmeinung ausdrücklich

fachlich begründet und als bedeutsam für den Kurerfolg dargestellt wurde. In

der Fachliteratur aus dem frühen Untersuchungszeitraum finden sich bei Behm

im Zusammenhang mit der Bedeutsamkeit der Tagesstruktur an verschiedenen

Stellen Aussagen. Zentral sind hier die Aspekte „Ordnung und Pünktlichkeit, d. h.

eine gewisse straffe Lebensführung“ (1926, S. 28, Herv. i. O.), da diese als Kurmittel

unerlässlich und allen anderen übergeordnet seien. Ordnung und Pünktlichkeit

in der Lebensführung würden dem Körper Rhythmus geben und seien daher

unerlässlich. Ohne sie käme dieser in Unordnung (vgl. ebd., S. 96). Behm betont:

„Eiserne Zucht tut unserer Zeit not, mit Militarismus und Soldatendrill hat das nichts zu

tun, es gehört einfach zur Lebensertüchtigung.“ (ebd.) Auch wenn Behm hier versucht

potenzielle militärische Vergleiche einer solchen straffen Ordnungsstruktur

im Heimalltag argumentativ vorzubeugen, zeigt die Interviewanalyse, dass die

Struktur des Heimalltags von den ehemaligen Verschickungskindern zumindest

in den großen Einrichtungen doch genau so erlebt wurde.

Was die Fachliteratur aus dem späten Untersuchungszeitraum anbelangt, so

greift auch Wendt die Frage nach der Tagesstruktur auf, da seiner Ansicht nach

„dieRhythmisierung fürdenErfolgderKindererholung inderpsychophysischenDimension

einebiodynamischeGrundlage legt“ (1975,S. 58).Entsprechendempfiehlt er,auchzur

physiologischen Orientierung, die Kurtage konstant zu gliedern.

Dokumente, die den konkreten Tagesablauf in den Kurheimen von „Verein“

und „Stiftung“ in den 1950er- und 1960er-Jahren regelten, sind nicht überliefert.

Die Erinnerungen Birgit Schlegels (Abs. 13–21), die 1955 als Ferienpraktikantin

Kinder im „Hamburger Kinderheim“ betreute, legen allerdings nahe, dass die

Ordnungen früherer Jahrzehnte tradiert wurden: „Aber es wurde eben auf strikte

Einhaltung des Tagesablaufs geachtet. Das war also ganz wichtig – ja.“ (Abs. 46) Diede-

richsen überliefert in seiner Jubiläumschronik zum hundertjährigen Bestehen

des Wyker Heimes 1983 eine sehr engmaschig um Schlafens- und Essenszeiten

herum organisierte Hausordnung aus dem Jahr 1913 (STAHH 611–20/40, Nr. 556,

S. 13 f. u. Anhang), die er wie folgt kommentiert: „In dieser lakonischen Kürze und

74



Bestimmtheit kann das schon damals für Kinder keine besonders reizvolle Einladung ge-

wesen sein, sich nachWyk verschicken zu lassen. Aber Kinder hatten bei dieser Frage wohl

in den seltensten Fällen mitzureden.“ (ebd., S. 14) Bemerkenswerterweise wichen

die Angaben zur Tagesstruktur in den von ihm (mit-)verfassten „Vorläufigen

Richtlinien für unsere pädagogischen Betreuungskräfte“ des Haupthauses aus

den 1970er-Jahren (vgl. STAHH 611–20/40, Nr. 444)1 zwar vom Stil her, kaum

jedoch inhaltlich von der kritisierten rigiden Tagestaktung des Kaiserreichs ab.

Der Tag begann mit dem morgendlichen Wecken der Kinder im Anschluss an

eine kurze Besprechung des Personals um 7.00 Uhr (vormals 6.30 Uhr). Auch die

Essenszeiten waren zeitlich etwas angepasst worden: Das Frühstück wurde um

8.00Uhr eingenommen (ein „Zweites Frühstück“war entfallen).Mittagessen gab

es nunmehr in zwei Schichten: 11.30 und 12.00 Uhr, das Abendbrot entsprechend

um 17.30 und 18.00 Uhr. Für jede Mahlzeit waren maximal 40 (für die kleineren

Kinder) beziehungsweise 50 Minuten (für die größerenKinder) vorgesehen.Auch

die Ruhe- und Schlafenszeiten waren nach wie vor minutiös geregelt und wichen

kaum von den Vorgaben von 1913 ab: Schlafenszeit mit entsprechender „Bereit-

schaft“ war von 22.00 bis 6.00 Uhr. Bis 7.00 Uhr (Sonn- und Feiertags bis 8.00

Uhr) sollten die Kinder anschließend noch „ruhen“. Für die „Mittagsruhe“war der

Zeitraum von 13.00 bis 15.00 Uhr (vormals: 13.45–15.30 Uhr) vorgesehen. „Abend-

ruhe“ musste von 20.00 bis 22.00 Uhr gehalten werden. – Die Zeiteinteilung

folgte damit ganz offenkundig den strukturellen Vorgaben eines Großbetriebs,

der auf regelmäßige Mahl-, sowie „Schon- und Ruhezeiten“ angelegt war. Die

Gestaltungsspielräume waren demgemäß auf die Morgenstunden von 8.00 bis

11.30Uhr sowie die Zeit zwischenMittagsruhe undAbendessen (15.00–17.30Uhr)

begrenzt, die allerdings auch für eingeforderte Abhärtungsmaßnahmen in der

Gruppe und mehr oder weniger individualisierte Kuranwendungen vorgesehen

waren. Vor diesemHintergrund verwundert es nicht, dass auch Elisabeth Köster

sich an ihr Anerkennungsjahr als Erzieherin im „Hamburger Kinderheim“ 1976

erinnert:

„Ja, da hatte ich anfangsmit zu kämpfen, weil, es war sehr strukturiert, was ja gut ist, da haben

die Kinder auch eine gute Orientierung, abermir kamen die einzelnenKinder zu kurz. Also das

individuelle Eingehen auf die Kinder, das war einmal dadurch begrenzt, dass man dann doch

auch oft alleine im Dienst war, und war auch dadurch begrenzt, dass es von der Leitung her

sehr strikt vorgegeben war, also zum Beispiel, die Kinder mussten immer raus, ob gutes oder

schlechtesWetter war.“ (Köster, Abs. 64)

1 Die „Richtlinien“ lassen sich nicht genauer datieren. Da die Zeitangaben jedoch mit den von

Elisabeth Köster (Abs. 26) für die zweite Hälfte der 1970er-Jahre erinnerten Dienstzeiten über-

einstimmen, ist anzunehmen, dass sie etwa 1975 verfasst wurden.
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Die herausgearbeitete essens- und schlafzentrierte Tagesstruktur erscheint vor

dem Hintergrund der Bedeutung der Gewichtszunahme als zentraler Indikator

des Kurerfolgs gerade im frühen Untersuchungszeitraum plausibel. Diesem Zu-

sammenhang wird im Abschnitt „Mahlzeiten“ näher nachgegangen.

Der bis hierhin geschilderte gemeinsame und differenzierte Erfahrungshori-

zont bezieht sich auf die Abläufe, die Taktung und das Erleben der Struktur des

Heimalltags insgesamt. Die nachfolgenden Abschnitte zu einzelnen Dimensio-

nen des Heimalltags (Mahlzeiten, Schlafen, Hygiene) werden zeigen, dass sich

dieserErfahrungshorizont in ähnlicherWeise auchdortwiderspiegelt.Sowohl im

frühen als auch im späten Untersuchungszeitraum wurde auch in diesen Teilbe-

reichen des Alltags die Einhaltung der Abläufe und derenmitunter rigide Durch-

setzung als von großer Relevanz erlebt.

Inwiefern die erlebte Durchsetzung der Ordnungen und alltäglichen Vollzü-

ge pädagogische Absichten verfolgten oder sich aus organisatorischen Notwen-

digkeiten ergeben haben, gilt es in den Unterabschnitten „Soziale Bezüge“ (5.1.5),

„Erziehungsziele“ (5.1.6) und „Erinnerte Erziehungspraktiken“ (5.1.7) näher zu be-

trachten. Ebenso ist genauer in den Blick zu nehmen, inwiefern die Interviewten

im Rahmen des so erlebten Heimalltags auch Erfahrungen von Gewalt gemacht

haben (Unterabschnitt 5.1.8).

5.1.2 Mahlzeiten

Bislang ist deutlich geworden, dass denMahlzeiten neben dem Schlafen eine be-

sondere alltagstrukturierende Bedeutung in den untersuchten Heimen zukam.

Die interviewten ehemaligen Verschickungskinder erinnern sich zumeist diffe-

renziert an die Mahlzeiten und können oft auch über Details der angebotenen

Speisen und der Essenssituation berichten. Aus den Interviews geht hervor, dass

die Kinder in der Regel mindestens morgens, mittags und abends zu festen Zei-

ten zum Einnehmen der Mahlzeiten in einem Speisesaal zusammengekommen

sind. Deutlich wirdmit den Erinnerungen der Interviewten, dass die Mahlzeiten

im Heimalltag über den gesamten Untersuchungszeitraum hinweg stark zweck-

bestimmt allein als Nahrungsaufnahme auf das Kurziel der Gewichtszunahme bezie-

hungsweise -kontrolle ausgerichtet waren und nicht etwa auch als soziale, päd-

agogische Situationen gestaltetwurden.So berichten die Interviewten vonDruck

seitens des Personals, die Speisen aufzuessen sowie von Redeverboten während

der Mahlzeiten. Die Speisen selbst werden von den Interviewten je nach eige-

nem Sozialisationshorizont durchaus unterschiedlich, jedoch insgesamt sowohl

indengroßenals auch indenkleinenEinrichtungenalswenig schmackhafte bis „eke-

lige“ Grundversorgung bewertet. Magdalene Baumann, die 1967 im Alter von sechs

Jahren in das kleine „Kinderheim Birkenhöhe“ (Ehestorf) verschickt wurde, erin-

nert sich an große Essensmengen, ordnet jedoch vor dem Horizont ihr offenbar
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bekannten Erfahrungen anderer Verschickungskinder ein, nicht zum Essen ge-

zwungen, sehr wohl jedoch „angehalten“ worden zu sein:

„Also manmusste ziemlich viel essen. Man wurde schon sehr angehalten, den Teller leer zu es-

sen. Ähm und, das war jetzt auch nicht besonders lecker, aber ich war, was das anging, auch

nicht besonders verwöhnt von zuHause. Also es hat mich jetzt nicht besonders gequält, also ich

bin da auch – glaube ich – nie gezwungen worden, also weder Erbrochenes zu essen noch sonst

was. Vielleicht habe ich auchmal länger da gesessen, bis ich alles aufgegessen hatte, als der Rest

der Gruppe. Aber so richtig schlimmwar das für mich nicht, aber ich weiß, dass andere Kinder

sich da schwergetan haben. Also das überhaupt zu essen, was es gab, aufzuessen und so. Und

es gab immer so Hagebuttentee und all so ein Ekelkram, was ich zuHause nie getrunken habe.

Bei uns gab es zu Hause irgendwie Apfelsaft oder so, aber so Pfefferminztee und Hagebuttentee

und so, so wasmusste ich zuHause nicht trinken. Ja, ichmeine auch, dass die Erzieherinnen ir-

gendwie an einemExtratisch gesessen haben undwas anderes gegessen haben als wir, aber das

erinnere ich nicht. Also das Essen war nicht besonders lecker.“ (Baumann, Abs. 9)

Den Druck, die während ihrer Verschickung aufgetischten Speisen aufzuessen,

erlebte sie im Kontrast zu ihrer Sozialisation als Einschränkung ihrer Selbstbe-

stimmung:

„also ich bin mit einem anderen Wertesystem da hingefahren, als das, was ich da erlebt habe.

Also zum Beispiel jetzt so selbstbestimmt zu sein, zu sagen, wenn ich eine saubere Unterhose

anziehen möchte, dann tue ich das oder wenn ich Hunger habe, esse ich was, wenn ich genug

gegessen habe, höre ich auf damit.“ (ebd., Abs. 63)

Auch Stefan Nizon, unter anderem Ende der 1970er-Jahre als Elfjähriger ins

„Hamburger Kinderheim“ verschickt, sah sich mit dem Druck konfrontiert, die

Speisen unabhängig von eigenen Geschmackspräferenzen aufessen zu müssen:

„Ich hab’s da wieder reingeschoben und gesagt: ,Mag ’s nicht.‘ Das wurde nicht akzeptiert,

das musste ich aufessen. Und das habe ich tagelang bekommen“ (Abs. 17). Anna Wilson,

als Sechsjährige nach „Linden-Au“ verschickt, beschreibt die Mahlzeiten deutlich

drastischer als „grausam“ (Abs. 39) und resümiert ihre Erzählung dazu mit den

Worten „das war schlimm“ (ebd.). Sie erinnert den ausgeübten Druck aufzuessen

als Zwang, selbst Erbrochenes essen zumüssen:

„Also ich kannte zu der Zeit noch keinMüsli und dann habe ich immerMüsli zu essen gekriegt

und das hat dann eben manchmal ein bisschen länger gedauert, weil ich das nicht runterge-

kriegt habe und esmusste alles aufgegessenwerden.Und ich habe auch einmal dasEssen erbro-

chen und auch das durfte ich wieder aufessen.“ (Wilson, Abs. 39)

Auch wenn dies keine durchgängige, systematische Beobachtung im Interview-

material darstellt, so erzählendoch auch andere Interviewte ausdengrößtenEin-

richtungen davon, dass sie Erbrochenes haben essenmüssen oder aber beobach-
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tet zu haben, dass andere Kinder dazu gezwungen wurden (vgl. Moser, Abs. 5;

Thalbach, Abs. 45).

Lassen sich Unterschiede in der Erinnerung der Mahlzeiten zwischen den

zu einem frühen und zu einem späten Zeitpunkt verschickten Interviewten im

„Hamburger Kinderheim“ finden? Bei den Interviewten, die in den 1950er-Jahren

verschickt wurden, bildet sich deutlich ab,wie die Kinder durch das Personal ihre

Speisen serviert bekamen, ohne dass individuelle Bedürfnisse und Abneigungen

der Kinder berücksichtigt wurden (vgl. Blume, Abs. 40; Moser, Abs. 5; Nienaber,

Abs. 63). Vielmehr schien das Geschehen im Speisesaal einer Art „Massenbetrieb“

(Nienaber, Abs. 63) zu gleichen. Die damit einhergehende Strukturiertheit der

Abläufe, welche keine Ausnahmen duldeten, verdeutlicht beispielsweise Erwin

Appels Schilderung: „jedes Kind musste irgendwo Lebertran kriegen. Dann musste man

sich – mussten wir uns aufstellen und dann kriegte jeder so einen Riesenlöffel in den Mund

und der Löffel wurde dann in eine Zinkwanne geschmissen“ (Abs. 6). Klaus Nienaber

(Abs. 92) berichtet von Redeverboten während der Mahlzeiten, was das Bild einer

angespannten und rigiden Grundstimmung untermauert. Angelika Weiland

(Abs. 8) erinnert sich, dass sie während der Mahlzeiten – anders als sie es von zu

Hause gewohnt war – nichts zu trinken erhalten habe und ihren nachhaltigen

Durst verbotenerweise nur abends beim Zähneputzen stillen konnte (vgl. ebd.,

Abs. 17).

Im Zusammenhang mit den Mahlzeiten erinnert sich Johann Blume an re-

gelmäßige Gewichtskontrollen: „Wir sollen dicker werden. Das war sozusagen die ganz

schlichte/. Deswegen wurden wir auch dauernd gewogen und wurde alles aufgeschrieben.

Und wenn man nicht ’ne bestimmte Menge zugenommen hat zwischen den Tagen, dann

musste manMittagsschlaf machen.“ (Abs. 143)

Hier zeigt sich die besondere Bedeutung der Mahlzeiten für das Erlangen

von Kurerfolgen. Durch alle Schilderungen des frühen Untersuchungszeitraums

zieht sich die Erinnerung an den Druck, die servierten Speisen aufessen zumüs-

sen. Im Falle einer Verweigerung reagierte das Personal mit Strafe und Sanktion:

„manmusste essen, was auf demTisch steht und selbst, wennman das nichtmochte,musste

man das essen undwennman erbrochen hat,mussteman es aufessen (schluchzt).“ (Moser,

Abs. 5)

Ähnlich wie die Schilderungen aus den Interviews aus dem frühen Untersu-

chungszeitraum, finden sich auch in den späten Berichten eindrückliche Erinne-

rungen an die Mahlzeiten während der Verschickung.Thomas Larssen berichtet

von einer räumlichen Trennung der Kinder imSpeisesaal entlang desGewichts in

die Gruppen der „Spiddels“ und der „Diäter“ (Abs. 10). Hier wird deutlich, dass die

Gewichtsregulation auch im späten Verschickungszeitraum als Stellschraube zur

Erlangung eines Kurerfolgs fungierte und die Mahlzeiten als strukturelles Mo-

ment des Kurerfolgs weiterhin besonders bedeutsam waren. In allen Interviews

wird die Regulation der Nahrungszufuhr durch das Personal verbundenmit dem

Druck, die aufgetischten Mahlzeiten aufzuessen, beschrieben (vgl. Fricke, Abs.
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20; Larssen,Abs. 68; Klausen,Abs. 12). Zwar berichtet auchThomas Larssen, dass,

wer nicht aufaß „richtig Ärger“ (Abs. 68) bekam,distanziert sich jedoch davon auch

physisches Einwirken im Zusammenhang mit den Mahlzeiten beobachtet zu ha-

ben.

Die Lehrmeinung in der Fachliteratur des frühen Untersuchungszeitraums hält

dazu an, die Mahlzeiten so zu gestalten, dass sie gewürdigt werden. „Essen gro-

ßer Kindermassen erinnert nur zu leicht an eine Abfütterung“ (Behm 1926, S. 77), wes-

wegen das Anrichten der Kost und das Anregen des Appetits der Kinder als eine

Notwendigkeit erklärt wird.Während „die Speisezubereitung imArbeiterhaushalt aus

Mangel an Zeit aber auch an Kenntnissen“ einen wunden Punkt „der Volksgesundheit“

(ebd., S. 112) darstelle, solle während der Kur nahrhaftes Essen aufgetischt wer-

den.ZudemseidasVermittelnderWertschätzungderKost zentral,wasbeinhalte,

die Kinder zum Aufzuessen zu ermutigen und im Falle einer Abneigung zumin-

dest zum Kosten zu bewegen und „Unsitten“ wie das Trinken während des Essens

abzugewöhnen (vgl. ebd., S. 111 f.). Auch das zu lange Zerkauen der Mahlzeiten

gilt es abzutrainieren (vgl. Schur 1925, S. 25). Nach Schur (ebd., S. 26) empfiehlt

es sich imWeiteren, die Konzentration auf die Mahlzeit zu lenken, indem ablen-

kende Gespräche untersagt werden. Deutlich wird hier, dass die zweckmäßige,

ungestörteNahrungsaufnahme imZentrumder Empfehlungen steht. Sowohl bei

Schur (ebd., S. 25) als auch bei Behm (1926, S. 112) wird darauf verwiesen, dass

Angewohnheiten aus dem Elternhaus, welche unter Umständen aus einer Ver-

wöhnung herrühren, wieder verlernt werden müssen. So kann und soll während

der Kur auf denGeschmack einzelner Kinder keine Rücksicht genommenwerden

(vgl. ebd., S. 112). In der frühen Literatur wird ausgeführt, dass mittels derMahl-

zeiten sowohl Sitten vermittelt als auch gesundheitsfürsorgerische Einflussnah-

me ausgeübt werden soll: „Jede als Erholungsfürsorge anzusprechende Jungendpflege-

einrichtung muß – darüber kann kein Zweifel bestehen – in erster Linie auf eine zweckmä-

ßige und ausreichende Ernährung Bedacht nehmen.“ (Henriques 1925, S. 26)

Lehmann-Grube, als leitender Arzt der Kinder-Heil- und Genesungsfürsor-

ge der Hamburger Sozialbehörde auch damit betraut, die „Heimarbeit zu beein-

flussen“ und die Heimärzte vor Ort zu beraten, widmet sich in seinen an Mütter

und praktische Ärzte gerichteten Ratgebern aus den 1940er- und 50er-Jahren so-

wie den von ihm entworfenen „Richtlinien für die ärztliche Arbeit“ von 1953 (vgl.

STAHH 342–6,Nr. 1125) ebenfalls ausführlich Ernährungsfragen. Schon im „Kin-

derarzt“ empfiehlt er seinen Kolleg*innen, die Vorstellung „schlechter Esser“ durch

Mütter in der kinderärztlichen Sprechstunde vorwiegend als an diese selbst ge-

richtete pädagogische Aufgabe zu begreifen. Ihnen müsse klar gemacht werden,

„daß es verschiedene SortenMenschen und auch verschiedene Kinder gibt: große, kleine, di-

cke, dünne, robuste und zarte und das je nach dem Körpertyp der Bedarf recht ver-

schieden“ (Lehmann 1944, S. 65 f., Herv. i. O.) sei. Des Weiteren empfahl er die

Mütter darauf hinzuweisen, dass sie Ursache undWirkungen verwechselten.Das

Kind sei nicht schlank,weil es zuwenig isst, sondern umgekehrt, es äße zuwenig
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weil es „von Hause aus diese zierliche Bauart habe“ (ebd.). Es gelte deshalb zunächst

zum Kind mit seiner Eigenart vorbehaltlos „ja“ zu sagen. In der 2. Auflage von

„Das kranke Kind“ von 1951 wurde er zumThema vermeintlicher Appetitlosigkeit

noch deutlicher: „Zur Verhütung diene der Rat, einem Kinde grundsätzlich nie auch nur

einen Bissen mehr zu geben, als es mit Lust zu sich nehmen möchte.“ (Lehmann-Grube

1951, S. 33) Und imZusammenhangmit den auch imMütterratgeber behandelten

Klimakuren führte er aus:

„Ich wende mich jetzt der Ernährung von körperschwachen Kindern zu. Die Feder will nicht

recht mittun, denn sie weiß, wie sehr ich dieser Erörterung müde bin, wieviel kostbare Arbeits-

stunden ich immer wieder damit verbringe, um die Mütter davon abzuhalten, in solch zartes

Kindmöglichst viel undmöglichst konzentriertes Zeug hineinzustopfen.“ (ebd., S. 337, Herv.

i. O.)

Entsprechende Auffassungen Lehmann-Grubes finden sich zum Teil wortgleich

auch in den Richtlinien von 1953 wieder. Als hauptsächliche „Heilanzeige“/Indi-

kation für den Kuraufenthalt benennt er dort dieMangelernährung, wobei er be-

tont, dass bei denKindern in der Regel ein qualitativer, kein quantitativerMangel

vorliege.Was fehle, sei vor allem tierisches Eiweiß,Fett,Vitamine undFrischkost.

„Fettsucht“ als alleinigen Überweisungsbefund schloss er dagegen (noch) katego-

risch aus. Dementsprechend empfahl er auch die Gewichtsmessungen zu Beginn

und am Ende der Kur nicht überzubewerten und vor allem Gewichtsnormen kri-

tisch zu betrachten:

„Wie schon bei der Anfangsuntersuchung hüte man sich auch bei der Beurteilung des Kurerfol-

ges vor einseitiger Bewertung der Gewichtszahlen.Wohl ist eine gewisse Zunahme erwünscht,

doch nicht um ihrer selbst willen sondern nur als Beweis für die Tatsache, daß der betreffende

Organismus insgesamt in Harmonie undWohlbefinden ist. Auch hinsichtlich des Kurerfolges

ist die Gesamtkonstitution, vor allem auch die Art des Lebenstempos, korrigierend zu berück-

sichtigen. Besonders lebhafte Kinder pflegen unter keinen Bedingungen erheblich zuzunehmen

und können dabei dennoch völlig erholt, in Lebensfrische und Leistungsfähigkeit entscheidend

gebessert sein.“ (STAHH 342–6, Nr. 1125)

Allerdings warnte er vor einer gänzlich ausbleibenden Zu- oder sogar Abnahme

desKörpergewichts derKinder,die eine gründlichere ärztlicheUntersuchung zur

Folge haben müsse. – Den Richtlinien lag ein ebenfalls von Lehmann-Grube ver-

fasstes, 16-seitiges Merkblatt „Über die Ernährung in Kinderheimen“ mit ernäh-

rungsphysiologischenHinweisenundzahlreichenRezeptvorschlägenbei,das ne-

benderVariation vor allemauf eine qualitativeVerbesserungdesEssens abstellte.

Bezüglich des Appetits der Kinder merkte er an:

„Bei appetitlosen Kindern warteman ab, bis unter derWirkung des Freiluftaufenhaltes, des

Klimas und der Körperbewegung der Appetit sich selbst einstellt und gebe grundsätzlich nie-
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mals auchnur einenHappenmehrals derKörper instinktiv verlangt, aber etwasweniger,um

den Trieb nicht zu schädigen. Niemals darf es beimEssen ein ,Muß‘ oder auch nur ein ,Soll‘

geben. Im Gegenteil, wir haben die wichtige erzieherische Aufgabe, den Unfug, der auf diesem

Gebiet in den Familien nur zu oft betrieben wird, auszumerzen.“ (Ebd., S. 7, Herv. i. O.)

Zugleich betonte er, dass das übermäßige Trinken, an das Kinder von zuhause

gewohnt seien, sinnvoll eingeschränkt werden müsse. Zur sozialen Ausgestal-

tung der Essenssituation äußerte sich Lehmann-Grube nicht. Dass auch Helmut

Diederichsen als Leiter des „Hamburger Kinderheims“ bis in die 1970er-Jah-

re hinein an entsprechenden Direktiven Lehmann-Grubes festhielt, belegen

die „Vorläufigen Richtlinien für unsere pädagogischen Betreuungskräfte“ (vgl.

STAHH 611–20/40, Nr. 444). Er gab Ratschläge zur Entdramatisierung der Es-

senssituation. Außer mit „Reduktionskindern“ sollte über Gewichtszu- oder

-abnahme überhaupt nicht gesprochen werden.2

AndereAkzente setzteWolfRainerWendt in„Kindererholung–ein sozialpäd-

agogisches Curriculum“. Er empfiehlt „aus jeder Mahlzeit ein kleines Fest zu machen“

(Wolf Rainer Wendt 1975, S. 78). Die Grundatmosphäre bei Tisch solle gehoben

und freudig sein.Hierbei sei es die Aufgabe des Personals, denKindern das Essen

schmackhaft zumachen und sie so zumEssen anzuregen (vgl. ebd.). Sollten Kin-

derdas servierteEssennichtmögenoder verweigern,sollenachWendtkeinesfalls

mit Zwang reagiert werden (vgl. ebd., S. 79). Vielmehr liege es nun beim Perso-

nal, demKind eine erhöhte Zuwendung zukommen zu lassen und Fortschritte zu

loben (vgl. ebd., S. 78). Beim Auf- und Abräumen sowie beim Abwasch seien die

Kinder zu beteiligen (vgl. ebd., S. 77).DieMahlzeiten sind beiWendt insofern von

Bedeutung, als dass sie Anknüpfung bieten, um Gespräche über richtige Ernäh-

rung zu führen und auf diesemWege den Kindern lebhaft und lebensnahWissen

nahezubringen, welches sich in eine intrinsische Motivation wandeln kann, sich

gesund zu ernähren (vgl. ebd., S. 114). Auf „schlechte Eßmanieren“ sollen die Kinder

hingewiesen werden, wobei das Personal dazu angehalten ist, sich an die Gruppe

zu richten,wennder korrekteUmgangmit Besteck und speziellen Speisen erklärt

wird (vgl. ebd.,S. 78).Zuletzt empfiehltWendt die „WünschederKinder zum ,Essens-

plan‘“ zu besprechen und an die Zentralküche weiterzugeben. „Insbesondere in der

Wahl der Getränke sollte man ihnen nachkommen.“ (ebd., Abs. 79)

Mit Blick auf die dargelegten Erinnerungen aus dem frühen und späten Ver-

schickungszeitraum zeichnet sich ab, dass die Mittel zur Durchsetzung der Ord-

nungen beim Essen und des Aufessens an sich im späteren Untersuchungszeit-

raum weniger rigide beschrieben wurden, die Erinnerungen an die Szenen im

Speisesaal aber durchweg von einer Atmosphäre des Drucks und der Kontrolle durch-

2 Für den fachpublizistisch ebenfalls aktiven langjährigen Heimarzt des „Hamburger Kinder-

heims“, Ernst-Günter Schultze, scheint dasThemaErnährung undEssen dagegen eine deutlich

nachgeordnete Rolle gespielt zu haben (vgl. Schultze 1973, S. 263).
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zogen sind. In den Interviews, insbesondere denen des frühen Verschickungs-

zeitraums, finden sich Praktiken rund um die Gestaltung der Mahlzeiten, die im

Werk vonBehmund imSammelband vonRott undStahl geschildertwerden,wie-

der. So legt die Theorie nahe, nicht auf die individuellen Gelüste der Kinder ein-

zugehen und Essmanieren mit Härte durchzusetzen.

Die Empfehlungen Lehmann-Grubes,Kindern keinEssen aufzuzwingen, ins-

besondere aber die aus der Primärliteratur hervorgehende Betonung der Mahl-

zeiten als ein feierliches Moment, welches sich aus dem Alltag abheben und stets

eine besondereWürdigung erfahren soll, stehen in starkemKontrast zu denErin-

nerungen der ehemaligen Verschickungskinder sowohl des frühen als auch spä-

ten Untersuchungszeitraums. Vielmehr skizzieren diese die Szenen im Speise-

saal als ein in der Grundstimmung angespanntes bis beängstigendes Alltagsge-

schehen. ImZusammenhangmit der DimensionMahlzeiten zeichnen die Aussa-

gen aus der frühen Literatur und den Interviews ein recht kohärentes Bild, wäh-

rend sie in offenkundigemWiderspruch zu denEmpfehlungen des leitendenArz-

tes der Kinder-Heil- und Genesungsfürsorge sowie Diederichsens als Heimleiter

stehen. Sowohl die Ausführungen der Heimleiter*innen in den Jahresberichten

der 1950er-Jahre3 als auch die Interviews mit ehemaligen Mitarbeiter*innen aus

der frühen Periode (Schlegel, Abs. 21) stützen die Erinnerungen der ehemaligen

Verschickungskinder insofern, als sie den beim Essen seitens der Betreuer*in-

nen ausgeübtenDruck bestätigen.Die Ausübung von Zwangwird allerdings aus-

drücklich dementiert (vgl. ebd.; Hanke, Abs. 10).

EinendeutlichenBruchmarkierenWendtsAusführungen.Sowohl inderWahl

als auch in derOrganisation des Essenswird hier die Partizipation derKinder an-

geregt. Zudem werden die individuellen kindlichen Bedürfnisse und Ablehnun-

gen akzeptiert und berücksichtigt.Wendt (1975, S. 112) versteht Ernährung als ein

relevantes Element zur Gesundung der Kinder, das über die alleinige zweckratio-

naleNahrungsaufnahmehinausgeht.Die entsprechendeVerhaltensmodifikation

soll ihm zufolge jedochmittels Anregung undNachvollziehbarkeit und nichtmit-

tels äußerer Regulierung durch Zwang erreicht werden. Diese „moderne“ Lehr-

meinung spiegelt sich jedoch nicht in denErfahrungen der ehemaligen, zu einem

späten Zeitpunkt verschickten Kinder wider. Vielmehr zeigt sich, dass die Mahl-

zeiten auch im späten Untersuchungszeitraum noch von überkommenen Maß-

stäben der frühen Fachliteratur geprägt waren und sich ein entspannterer Um-

gangmit den Essgewohnheiten eines Großteil der anvertrauten Kinder auch auf-

grunddesoffiziellenKurziels körperlicherKräftigungerst ganzallmählichdurch-

zusetzen begann.

3 Vgl. STAHH 351–10 II, Nr. 585 u. Richter/Meyer 2021, S. 47 f.
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5.1.3 Umgang mit Körperhygiene

Neben den Mahlzeiten erweist sich auch der Umgang mit Körperhygiene als ein

für die Befragten bedeutsamer Bestandteil ihrer Verschickungserfahrung. Unter

Körperhygiene sind hier alle hygienebezogenen Praktiken und Situationen wäh-

rend des Aufenthalts zu verstehen, wie beispielsweise das Waschen, Duschen,

derWäschewechsel und die Toilettengänge. Insofern Körperhygiene eng verbun-

den ist mit der eigenen Körperlichkeit, individuellen körperlichen Bedürfnissen

sowie Intimsituationen, stellt der Umgangmit Körperhygiene einen aus heutiger

Sicht sensiblen Bereich der damaligen Verschickungen dar. Dass dieser Bereich jedoch

nicht erst aus heutiger Perspektive etwa angesichts eines modernen pädagogi-

schen Blicks, der die individuellen Bedürfnisse des Kindes in den Fokus rückt,

sondern auch während des Untersuchungszeitraums für die ehemaligen Ver-

schickungskinder als sensibel zu verstehen war, zeigen ihre Erzählungen dazu

eindrücklich.

Die Hygienemaßnahmen sowie -einrichtungen werden weitgehend als man-

gelhaft beschrieben. Magdalene Baumann, 1967 mit sechs Jahren nach „Birken-

höhe“ (Ehestorf) verschickt, erinnert etwa, dass sie den seltenenWäschewechsel,

den die Kinder nicht eigenständig vornehmen durften, sondern der zeitlich vor-

geschriebenwar, als unangenehm empfunden habe, ebensowie die Rationierung

des Toilettenpapiers, und resümiert: „Insgesamt würde ich mal sagen, das ganzeThe-

maHygienewarnicht so ganzweit oben angesiedelt“ (Baumann,Abs. 7).Maria Klausen

führt diemangelndenHygienebedingungen sogar alsUrsachedafür an, sichwäh-

rend ihres Aufenthalts im„Hamburger Kinderheim“ im Jahr 1975 und imAlter von

fünf Jahren eine Geschlechtskrankheit zugezogen zu haben,was ihren Vater wie-

derum zu einer – allerdings erfolglosen –Klage gegen die Schulbehörde oder den

Träger veranlasst habe:

„Und dann erinnere ich noch, dass ich tatsächlich eine Geschlechtskrankheit damals mit nach

Hause gebracht hatte oder hatte. Die wurde dann zu Hause festgestellt. Also ich kam eben halt

zuHause anmit ’nemglühendenKopf undhohemFieber undmeineEltern sind gleich zumArzt

mitmir und – genau – daswaren sogenannte Trichomonaden, waswohl aufmangelndeHygie-

ne in den in den Badezimmern, Badezimmer ist gut, das waren ja diese riesigen Waschräume

mit 20, 30Waschbecken, zurückgeführt wurde. So – genau – ja. Und das war halt schmerzhaft

im Intimbereich und juckte und ich weiß nicht, ob auch das zu dem Fieber führte oder ob das/.

Also ich habe es immer Heimweh genannt einfach. Undmein Vater versuchte dann auch noch,

imAnschluss da zu klagen, wenn ich es so recht – ja, auf jeden Fall, genau.Der hatte dann noch

einen Anwalt eingeschaltet. Ich weiß nicht, ob jetzt gegen die Schulbehörde oder den Stiftungs-

träger, aber das war also nicht erfolgreich.“ (Klausen, Abs. 28)

Die Befragten sowohl in den großen als auch in den kleineren Einrichtungen

beschreiben hygienebezogene Praktiken – wie bereits im Zusammenhang der
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Heimabläufe deutlich wurde – ebenfalls als eine „Massenabfertigung“ (ebd., Abs.

52), die eine Herausforderung für die Wahrung der eigenen Intimsphäre dar-

stellte und zum Teil mit Schamgefühlen verbunden war. Sowohl die Schlaf- als

auch die Hygieneeinrichtungen schildert etwa auch Ernst Grünspan, Anfang der

1970er-Jahre imAlter von siebenund zwölf Jahren in die kleine Einrichtung„Haus

Ballenberg“ (St. Blasien) verschickt, als „Massenschlaflager und Massenduschräume“

(Abs. 17). EinzigMarkusThalbach (Abs. 5), Ende der 1950er-Jahremit sechs Jahren

in das „Hamburger Kinderheim“ verschickt, erinnert sich im Kontrast dazu nicht

negativ an denWaschraum, sondern an Einzelheiten des Waschraum-Interieurs

in Form von Holzschildern und Figuren, die es den jüngeren Kindern ermöglich-

te, ihren eigenenWaschplatz wiederzufinden und damit durchaus ein Stück weit

den Eindruck einer kindgerechten, individualisierten Einrichtung erwecken.

Insbesondere imZusammenhang vonToilettengängenundWaschsituationen

schildern die Befragten unangenehme Gefühle und Schamgefühle. So werden

Toiletteneinrichtungen ohne (ausreichenden) Sichtschutz beschrieben sowie

Nacktheit vor anderen während der Körperpflege in den großen Waschräumen,

die keinen Schutz der Intimsphäre der einzelnen Kinder boten:

„alsowasmich sehr gestört hat, es gab eben soToilettenkabinen, alsomit so Zwischentrennwän-

den und kleinenKlos.Das hatte ich vorher nie gesehen, deswegen erinnere ichmich daran. Also

dieKlobeckenwar so klein fürKinder, aber es gab keineTürendavor.Alsomankonnte dieKlotür

nicht zumachen, sondern die Erzieherinnen gingen da vor auf und ab undman saß da auf dem

Klo.AlsomeinSchamgefühl jedenfalls hat das verletzt. Ichwar da jetzt nicht so kleinmehr, dass

ich gesagt habe, mir ist das egal, wer dabei mir zuguckt, wenn ich aufs Klo gehe.“ (Baumann,

Abs. 7).

„Ähm was ein absolut ähm Schwieriges war, war das Thema Körperpflege, besonders abends.

[...] Und abends war es dann, sich nackend ausziehen und sich in einer Reihe aufstellen und

dannwurden wir warm und kalt von den Erziehern abgesprüht, ob wir wollten oder nicht.Wir

mussten uns auch Einseifen und Ähnliches.“ (Larssen, Abs. 28)

Ergänzend zum Bild der „Massenabfertigung“, das auf einen standardisier-

ten, entindividualisierten Umgang verweist, kennzeichnet den gemeinsamen

Erfahrungshorizont der Befragten außerdem ein durch das Personal streng regle-

mentierter und kontrollierender Umgang mit Körperhygiene, der sich in den bis hier

zitierten Erinnerungen bereits andeutete. Besonders deutlich wird dies in der

zeitlichen Einschränkung von Toilettengängen insbesondere zu den Essens- und

Schlafzeiten, von denen Befragte aus dem gesamten Untersuchungszeitraum

berichten, die in das „Hamburger Kinderheim“ (Wyk/Föhr) verschickt wurden.

Dabei entwickelten die Kinder entweder Strategien, um ihre Notdurft dennoch

entsprechend der eigenen Bedürfnisse vom Personal unbemerkt „in geheimer

Mission“ (Müller, Abs. 39) verrichten zu können, wie es Heike Müller, 1960 als
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Fünfjährige verschickt, beschreibt: „Ich hab’ ein paar Erinnerungen, dass wir Spalier

standen nachmittags, wenn wir auf Toilette wollten, sodass man dann nur gehen konnte,

wenn andere/. Wir haben dann mehrere platziert, dass sie dann aufpassen und dann ist

man schnell gegangen.“ (Abs. 30)

Oder aber sie widersetzten sich dem Toilettenverbot und mussten mit laut-

starkerZurechtweisung rechnen,wieThomasLarssenüber seinenAufenthalt 1978

im Alter von zehn Jahren berichtet:

„Wir durften auch nicht aufstehen und du durftest auch abends, wenn du noch mal aufs Klo

musstest, nicht aufstehen. Auch da war so ein Moment, wo ich einmal zum Klo gegangen bin

und dann bin ich so angeraunzt worden. [...] Und andere, die nachts aufgestanden sind, das

hast du immer gehört, was dann war. Du hast auch laute Stimmen aus dem anderen Zimmer

gehört.“ (Larssen, Abs. 29)

Auch im Zusammenhang mit dem Thema Bettnässen und unkontrollierten Körper-

ausscheidungen verweisen die Erzählungen der ehemaligen Verschickungskinder

auf einen strengen, groben, bloßstellenden und bestrafenden Umgang mit den

Kindern seitens des Personals, der von den Befragten als mit Scham und Angst

verbunden erinnert wird. So wird etwa davon berichtet, dass „Bettnässer“ nachts

unter verbaler Zurechtweisung grob aus dem Bett geholt und kalt abgeduscht

wurden. Anna Wilson erklärt sich den groben Umgang, den sie im Alter von

sechs Jahren in „Linden-Au“ erfahren hat, mit der „nervigen“ Mehrarbeit für das

Personal: „Na ja, rumbrüllen. Na ja, da wurdeman dann auch aus dem Bett gerissen und

dann die Klamotten vom Leib und ab unter die Dusche. Das war dann – klar – war mehr

Arbeit.Das hat die genervt.Undwenn es dannabends spät ist, dannnervt so einBettnässer.

Wieder Bett beziehen nervt auch.“ (Abs. 99)

Diese Erklärungwird durch die Erzählung vonBirgit Schlegel unterstützt, die

im Alter von 18 Jahren im Jahr 1955 als Praktikantin im „Hamburger Kinderheim“

(Wyk/Föhr) tätig war:

„Und wennman dann irgendeine Betreuung holte, das durfte ich auch nicht alleine, und sagte:

,Das Bett ist nass‘, dann konnte es auch sein, dass die unwirsch reagiert hatten. Also nicht ir-

gendwie aggressiv, aber ,Ach,muss das schonwieder sein‘ – so nach demMotto.Unddahabe ich

dannwas ganzTolles erlebt.Dieses Kind,waswirklichBettnässerwar, und die ersteWochewar

immer das Bett nass, dann plötzlich war es vorbei, und da habe ich das Kind gefragt. ,Warum

ist das jetzt nicht mehr?‘ Die Bettnachbarin, die ist jeden Abend kurz nach zehn mit dem Kind

zur Toilette, hätten wir Erwachsenen ja alle auch machen können und wohl auch dran denken

können. Und seitdem funktionierte das. Das ist doch toll – nicht?Wie aufmerksam das andere

Kind war. Ja, so war das.“ (Schlegel, Abs. 21)

In Birgit Schlegels Erzählung scheint darüber hinaus durchaus eine Selbstkritik

im Umgang mit „Bettnässern“ durch, die jedoch über den Weg der positiven

Bewertung eines helfenden Kindes in einen Modus eingekleidet wird, der den
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eigentlich selbstkritischen Ansatz wiederum ein Stück weit entschärft, zugleich

aber auch auf einen wenig fachlich-professionellen Umgang mit dem Thema

seitens des Personals verweist, der die individuelle, als dramatisch empfundene

Notlage der betroffenen Kinder unberücksichtigt ließ. Dass etwa auf Angelika

Weilands Unterstützungsanrufe während ihrer nächtlichen Bedürfnisse seitens

des Personals nicht reagiert wurde (sie war auf Grund der Unterbringung in

einem Gitterbett auf Hilfe angewiesen), sie ihre Notdurft gezwungenermaßen

in ihrem Bett verrichten musste, erst am Morgen Hilfe erhielt und ihren Schlaf-

anzug versuchte selbst zu reinigen, erinnert diese als „die Hölle für mich“ (Abs.

12).

Im Falle dessen, dass die Kinder in ihr Bett nässten, wurden sie, so erinnern

sich Johann Blume und Klaus Nienaber zu ihren Aufenthalten im „Hamburger

Kinderheim“, in die Pflicht genommen, selbst ihr Bett zu reinigen (vgl. Blume,

Abs. 164; Nienaber, Abs. 130). Darüber hinaus wird von bewussten öffentlichen De-

mütigungen der „Bettnässer“ und von Kindern mit dreckigen Unterhosen durch

dasPersonal sowie durchKinder unter ZustimmungdesPersonals berichtet: „Und

wer insBett gemachthatte,wurdeauchmitZustimmungderAufseher vondenanderenKin-

dern gedemütigt.“ (Moser, Abs. 24). Ähnliches erinnert auch Maria Klausen: „Und

ähm dann erinnere ich aus dem Schlafraum so Sachen, dass – genau – also wer ins Bett ge-

nässt hat,wurde amnächstenTagmit irgendwelchenpeinlichenAktionenbestraft, vor allen

Leuten lächerlich gemacht.“ (Abs. 12)

Demütigungen fanden auch statt, wenn das Personal auf die Unsauberkeit

der Unterwäsche aufmerksam wurde.Thomas Larssen, als Zehnjähriger 1978 ins

„Hamburger Kinderheim“ verschickt, schildert eindrücklich eine Szene im Zu-

sammenhang mit den Toilettengängen, welche er als eine für ihn besonders ein-

prägsame markiert: Eines Tages habe er sich nach dem „großen Geschäft“ mit sei-

ner Unterhose abwischenmüssen, da es kein Toilettenpapier gegeben habe (ebd.,

Abs. 28). Da beim abendlichen Waschen die Unterhosen regelmäßig auf „Brems-

spuren“ untersucht worden seien und Kindern mit schmutziger Wäsche die Zur-

schaustellung und Schikanierung vor der Gruppe drohte, sei sein gesamter Tag

vonder Furcht bestimmtgewesen,erwischt zuwerden (ebd.,Abs.28). Inder „Aus-

ziehschlange“ am Abend gelang es ihm, sich in einem unbeobachtetenMoment ei-

ne neueUnterhose zu holen, um auf dieseWeise der öffentlichen Beschämung zu

entgehen (ebd., Abs. 29).

Die fachlichen Lehrmeinungen der damaligen Zeit im Kindererholungswesen

zeichnen ein deutlich anderes Bild empfohlener Umgangsweisenmit demThema

Hygiene, als sie sich in den Erfahrungen der befragten ehemaligen Verschi-

ckungskinder widerspiegeln. Die Literatur zur Lehrmeinung aus dem frühen

Untersuchungszeitraumwidmet sich der Körperhygiene als einem bedeutsamen

Bestandteil der Kur. Nach Behm (1926, S. 104) ist die Körperpflege „einWeg, an das

Kind auch geistig-seelisch heranzukommen“ mit einem Potenzial zur „Tiefenwirkung“,

die jede Erholungskur mit sich bringen solle. Ähnlich stellt es sich auch bei Kiene

86



(1925, S. 14) dar: Die Körperpflege schafft „die Grundlage jeder Empfänglichkeit für

gute Einflüsse, die Zufriedenheit dem Heim gegenüber“. Behm (1926, S. 99 f.) liefert

eine umfangreiche und detaillierte Anleitung zur Körperpflege. In diesem Zu-

sammenhang wird die Scham als die „feinste Seelenregung“ beschrieben, welche

seitens des Erziehers viel Verständnis und „Takt“ erfordere (ebd., S. 167). Nach

Kiene (1925, S. 14) soll den körperlichen Bedürfnissen zwar entgegengekommen

werden, jedoch dürfe die Befriedigung derselben „nicht das Leben vorwiegend be-

herrschen“. Ähnlich wie auch Behm beschreibt Kiene (ebd., S. 15) die Scham als

eine „wunderbare Einrichtung“, ein zartes Empfinden, welches unbedingt berück-

sichtigt werden solle. Bei der Thematik des Bettnässens sei nach Rosenhaupt

zu beachten, dass „seelische Einwirkungen bei der Entstehung der Störung eine Rolle“

spielen und somit „ihre Behandlung im Wesentlichen auf dem Wege erzieherischer,

also seelischer Beeinflussung zu erfolgen hat“ (1925, S. 68). Dem Bettnässen soll nach

Behmdurch eine ärztlicheBehandlung abgeholfenwerden,wobei eine „allgemeine

zweckmäßige Lebensweise“ (1926, S. 206), wie das Antrainieren regelmäßiger Toilet-

tengänge, unterstützend wirke. Das betroffene Kind dürfe nicht Gegenstand des

Spottes werden. „Drakonische Maßnahmen“ (ebd.) seien ganz zu missbilligen. In

puncto „Darmtätigkeit“ äußert Behm, dass diese zu regeln und an Pünktlichkeit

zu gewöhnen sei. „Ein Kann-nicht wird nicht geduldet“ (ebd.). Nach ihm erstrecken

sich „Ordnung und Pünktlichkeit […] vor allem auf die allgemeine Körperpflege“ (ebd.,

S. 98).

Bei Wendt finden sich quer durch die Monografie einzelne Hinweise, wie die

Körperhygiene zu gestalten sei. Allgemein gelte:

„Wann immer es sich ergibt, sagt der Erzieher auch etwas über den Körper und sein Funktio-

nieren, seine Pflege und über hygienische Erfordernisse. Für die Kinder ist schon wichtig, daß

überhaupt und ohneUmschweife und stets positiv (also nicht anhand vonKrankheiten undLei-

den) davongesprochenwird,was zuHause seltenund inderSchule zu fachspezifischgeschieht.“

(Wendt 1975, S. 117 f.)

Die Kur solle dazu beitragen, eine positive Beziehung zum eigenen Körper auf-

zubauen undWissen über körperliche Erfordernisse zu erlangen. Sollten Kinder

beim Duschen in Verlegenheit geraten, hat dies nach Wendt weniger mit dem

Schamgefühl, als mit neurotischen Ängsten zu tun. „Auf Kompromisse hinsichtlich

des Unbekleidetseins“ (ebd., S. 83) sei nicht einzugehen, die Angst solle möglichst

schnell überwunden werden. Sollte ein Kind ins Bett machen, sei wie folgt damit

umzugehen:

„Wenn die Kinder aus dem Zimmer sind, entfernt man die Laken derjenigen, die eingenäßt ha-

ben, ohne Aufheben davon zu machen. Keineswegs dürfen damit die Kinder – sozusagen zur

Strafe – beauftragt werden. Das würde die Angst, das Schuld- und das Schamgefühl und die

Verspanntheit der Bettnässer nur erhöhen.DerErziehermerkt sich die betreffendenKinder und
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schenkt ihnen am Abend besonders liebevolle Zuwendung; er achtet im übrigen auf einen ent-

spannten Umgang mit ihnen. Sie müssen sich geborgen und sicher fühlen können.“ (Wendt

1975, S. 92)

Wendt empfiehlt imWeiteren,Kinder nicht auf dasEinnässen anzusprechen (vgl.

ebd. 1975, S. 75). Sollten sie das Thema ihrerseits zur Sprache bringen, seien sie

zu beruhigen: „Einnässen komme oft bei Kindern vor, man werde eine Einlage ins Bett

legen“ (ebd.). Später bestehe die Option,mit demKind gemeinsam einen Plan zur

Verhaltensmodifikation zu erarbeiten.

Welche Aussagen lassen sich zur Vermittlung der bisher nachgezeichneten

Lehrmeinungen in die Praxis der Kinderkurheime von „Verein“ und „Stiftung“ auf

der Grundlage von Archivalien treffen – und in welchem Verhältnis stehen diese

zu den Berichten der ehemaligen Verschickungskinder? Die Hinweise zu diesem

Themenkomplex sind verstreut und lassen sich grob drei Ebenen zuordnen.

Auf einer übergeordneten Ebene ist dem „grauen Schriftgut“ zu entnehmen,

dass Nacktheit im Kinderkurbetrieb, sofern dieser – wie im Falle des „Vereins“

– erkennbar an lebensreformerische Ideen anschloss, ausgesprochen positiv

besetzt war und auch öffentlich zur Schau getragen wurde. Eindrücklich lässt

sich das anhand der Bebilderung der Werbebroschüren und Jubiläumsschriften

demonstrieren.4 Ähnlich wie in den EmpfehlungenWendts zur Ausbildung eines

positiven Körperbewusstseins, muss auch das hier präsentierte Nacktheitsideal

Erwachsener vor dem Hintergrund der „sexuellen Befreiung“ der 68er-Jahre

gesehen werden. Darüber hinaus finden sich im Bestand der Rudolf-Ballin-

Stiftung im Hamburger Staatsarchivs zahlreiche verstreute Direktiven und An-

weisungen zum Umgang mit Wasch- und Duschsituationen sowie zu diversen

kurärztlichen Anwendungen (Sauna-Gänge, kalte Güsse, Bestrahlung …), die

eine Entkleidung in der Gruppe voraussetzen. In diesen vermischen sich, wie

in den Empfehlungen der Lehrliteratur, pragmatische mit programmatischen

Gesichtspunkten im Umgangmit Nacktheit. In der Anleitung zur Nutzung einer

UV-Bestrahlungsanlage etwa wurde in den 1950er-Jahren geraten, die Kinder bei

der Bestrahlung angeleitete gemeinschaftliche Gymnastik-Übungen ausführen

zu lassen, um eine möglichst gleichmäßige Bestrahlung ihres Körpers sicher zu

stellen (vgl. STAHH, 611–20/40, Nr. 519). Und die „Vorläufigen Richtlinien für

unsere pädagogischen Betreuungskräfte“ aus den 1970er-Jahren hielten dazu an:

„Die kleinerenKinder zur Toilette führen und dabeibleiben, dann gemeinsamzumWaschraum

gehen.GrößereKinderkönnendies selbstverständlichallein.DieKinderwarmvorduschen, sich

4 Eine eingehendere Analyse entsprechender Bildquellen stößt allerdings an die engen Grenzen

des Datenschutzes und dokumentiert damit eindrücklich, wie sich gerade im Bereich kindli-

cher Nacktheit, Sexualität und Scham gesellschaftliche Bewertungsmaßstäbe vor demHinter-

grund des öffentlichenDiskurses über sexualisierte Gewalt im vergangenen Jahrzehnt verscho-

ben haben.
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amWaschbecken abseifen lassen, dannwarm und anschließend kalt, an den Füßen beginnend

zumHerzen hin. Danach kräftig frottieren. Keinesfalls die Kinder allein duschen lassen, auch

nicht die großenMädchen und Jungen.“ (STAHH 611–20/40, Nr. 444)5

Schließlich konnten im Zuge der Komplettsichtung der an das Staatsarchiv über-

gebenenAkten aus dem„HamburgerKinderheim“einigewenigeDokumente und

Schriftstücke aufgespürt werden, die den zeitgenössischen Umgangmit Körper-

hygiene, Nacktheit und Scham in den Kinderkurheimen von „Verein“ und „Stif-

tung“problematisierten,und in dieserHinsicht auf Abhilfe drangen. In demBrief

eines besorgten Elternpaares vomWinter 1960 heißt es beispielsweise:

„Nunhat er [derSohnderAbsender, d.Verf.] unsmitgeteilt, daß ihmmanches dort sehrpeinlich

ist. Er müßte in seinem Alter von 15 Jahren zu den Jungen gleichen Alters dort gekommen sein.

Vor allem ist es ihm beim Baden sehr peinlich unter den Kindern bei weiblicher Aufsicht ohne

Badehose zu sein. Wir möchten bitten, ihm eine Badehose zu erlauben oder ihn unter Aufsicht

männlicher Betreuer baden zu lassen.“ (STAHHNr. 611–20/40, Nr. 385)

Der Bitte des Jungen und seiner Eltern kam die adressierte Abteilungsleiterin of-

fenbarnach,allerdingsnicht ohne anzumerken,dass sie dasVerhaltendes Jungen

für abnorm hielt und die geforderte Sonderbehandlung gegenüber den mitver-

schickten Altersgenossen nur schwer vertreten könne.

Ein paar Jahre darauf, im Sommer 1964,war in einemPrüfbericht des Jugend-

amtes Kiel als oberster Aufsichtsbehörde anlässlich einer Begehung desHambur-

ger Kinderheimes zu lesen:

„Ich darf weiterhin auf die unzeitgemäßen und nun kaum noch tragbaren Toiletten im Zwi-

schentrakt des gleichenHauses [gemeint ist dasHaupthaus, d.Verf.] hinweisen.Hier solltendie

einzelnen Toiletten zumindest durch Türen abgetrennt werden, um dem Schamempfinden der

Kinder Rechnung zu tragen. Sollte[n] größere bauliche Veränderungen in Aussicht genommen

werden, empfiehlt es sich sicherlich, die jetzigen Toilettenverhältnisse völlig neu zu gestalten.“

(STAHH 611–20/40, Nr. 554)

5 Vergleichbare Praktiken begünstigen im Falle der Odenwaldschule und anderen reformpäd-

agogischen Einrichtungen sexuelle Übergriffe (vgl. Burgsmüller/Tilmann 2010; Oelkers 2016;

Amesberger/Halbmayr 2022). Vor dem Hintergrund hierarchischer und autoritärer Struktu-

ren sowie der herrschenden Geschlechterordnung waren Kinder dem Leitungs- und Betreu-

ungspersonal schutzlos ausgeliefert. Aber auch Grenzüberschreitungen und sexualisierte Ge-

walt unter Kindern und Jugendlichen wurden durch entsprechende Anweisungen begünstigt.

Eine differenzierte, auch diskurskritische Auseinandersetzung mit den Themen sexualisierte

Gewalt, Reformpädagogik und institutionelle Rahmung kann an dieser Stelle nicht erfolgen.

Für eine solche fehlt es in Bezug auf die Heime des „Vereins“ – bisher – auch an empirischer

Evidenz (vgl. jedoch vertiefend: Exkurs I). Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich dies

im Zuge der Veröffentlichung des Abschlussberichts ändert.
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Und zwei Jahre später meldete sich die gleiche Stelle mit schon deutlich klarerer

Sprache zuWort:

„3. Die im Zwischenbau getrennt untergebrachten Toiletten für Jungen undMädchen genügen

nicht den nach den geltenden Bestimmungen […] zu stellenden Anforderungen. Die einzelnen

KabinensindnichtmitTürenversehen.Die teilweisevorhandenenPlastikvorhängeerfüllennur

unzureichend den gewünschten Zweck. Sie sind zudem unhygienisch, da sie von den Kindern

beschmutztwerden,wie in einigenFällen auch festgestelltwurde. Selbst regelmäßigesWaschen

derVorhänge bietet keineGewähr für ausreichende Sauberkeit. – ImÜbrigen ist die Anordnung

der Toiletten unzweckmäßig. 13- bis 14-jährigen Minderjährigen kann nicht mehr zugemutet

werden, sich geschlossen zur Toilette führen zu lassen.“ (ebd.)

In der Zusammenschau zeichnet sich ab, dass die Erinnerungen der Verschi-

ckungskinder aus den 1950er-Jahren im Vergleich zu jenen der 1970er-Jahre

nicht vonweniger harschenUmgangsweisenmit demThemaHygiene durchsetzt

sind. Angesichts der Toilettenverbote, der Schilderungen über das Aufstellen

in Schlangen im Waschsaal und der Metapher der „Massenabfertigung“ scheint

es so, dass auf die individuellen körperlichen Bedürfnisse keine Rücksicht ge-

nommen wurde. Vielmehr vermittelt sich das Bild ihrer Unterordnung unter

die alltäglichen betrieblichen Abläufe und strukturellen Rahmenbedingungen.

Ein Ausbrechen aus eben diesen Vollzügen jedweder Art wurde, wie es aus dem

Interviewmaterial hervorgeht, mit verschiedenen Konsequenzen, insbesonde-

re aber mit absichtsvoller öffentlicher Beschämung, quittiert. Der durch das

Interviewmaterial entstehende Eindruck eines rigiden und schablonenhaften

Umgangs steht weitgehend im Kontrast zu den in der Primärliteratur empfoh-

lenen Umgangsweisen, deckt sich aber mit den Einblicken, die die angeführten

archivalischen Fundstücke gewähren. Auch wenn in der frühen zeitgenössischen

Literatur der Wert der Durchsetzung von Routinen und Ordnung in Sachen Kör-

perhygiene betont wird, so wird dennoch ein feinfühliger und verständnisvoller

Umgang mit dem Thema Körperlichkeit und kindlicher Scham forciert. Wendt,

als Vertreter der späten Primärliteratur aus dem Kindererholungswesen, macht

einen positiven Körperbezug stark. Nach ihm solle die Körperlichkeit nicht mit

Scham besetzt sein. Zentral ist hier die Vermittlung von Wissen zum Körper

und zu körperbezogenen Hygienepraktiken. Zwischen seinen Handlungsemp-

fehlungen auf der einen Seite, und der erinnerten und anhand von Archivalien

dokumentierten Praxis in den Kinderkurheimen finden sich kaum Parallelen.

Allerdings trugen Prospekte und Jubiläumsschriften eine unbekümmerte kind-

liche Nacktheit zur Schau, die sich mit Wendts Körperideal weitgehend deckte.

Obwohl der institutionelle Umgang mit Nacktheit und Intimsituationen von

den ehemaligen Verschickungskindern im Zusammenhang der Körperhygiene

als stark schambehaftet und angstvoll erlebt wurde, geben die Interviews keine

Hinweise auf sexualisierte Übergriffe in diesem Kontext.

90



5.1.4 Nacht- und Mittagsruhe

Die Befragten schildern im Zusammenhang mit demThema Schlafen Szenen aus

den Schlafräumenwährend derNacht- und der täglichenMittagsruhe. DieThematik der

ToilettengängeunddesBettnässens,welche imvorhergehendenKapitel beschrie-

ben wurde, ist oft in die Erzählungen zur Nacht- und Mittagsruhe eingelagert,

wird an dieser Stelle jedoch nicht wiederholend ausgeführt. Insgesamt zeigen

die Erfahrungen der ehemaligen Verschickungskinder auch bei diesem Thema,

dass es als feste Routine des Heimalltag von vorgegebenen Abläufen mit stren-

gem Zeitregiment geprägt war, in das sich der*die Einzelne auch unter Kontrolle

undDurchsetzung von Strafen bei Regelbrüchen durch das Personal einzupassen

hatte und das weder Raum für individuelle Bedürfnisse noch für emotionale Zu-

wendung bot. Dies gilt bis auf einzelne Ausnahmen für alle Befragten, sowohl in

den großen als auch in den kleinen Heimen, und für Erfahrungen aus dem ge-

samten Untersuchungszeitraum.Wie die Befragten diesen gemeinsamen Erfah-

rungshorizont in seinen einzelnen Facetten bis hin zu stark freiheitseinschrän-

kenden Routinen erlebt haben, wird in diesem Unterabschnitt herausgearbeitet.

KlausNienaber schildert denAblauf imSchlafsaalwährend seinesAufenthalts

im„HamburgerKinderheim“Anfang der 1950er-Jahre imAlter von fünf Jahren als

streng reglementiertes Geschehen, das vom Personal überwacht wurde:

„Ja und ansonsten so die üblichen Arien in den Schlafsälen, da ging es also – ja – militärisch

zu. Wenn da also schlafen gehen ist, dann ist schlafen gehen und einschlafen auf Knopfdruck.

LichtausundabsoluteRuheundwehedawagte einer irgendwiewasgegenzuunternehmenoder

irgendwas Gegensätzliches zu tun. Dasmochten die überhaupt nicht.“ (Nienaber, Abs. 65)

Auch Jens Moser (Abs. 5), im gleichen Zeitraum und in das gleiche Heimmit vier

und sechs Jahren verschickt, erinnert sich an die strengen Regeln während der

Nachtruheundbenennt hierbei explizitRede-undToilettenverbote.Zudemberichtet

er von der Nachtwache, die für die Einhaltung sorgte. Er erinnert sich imWeite-

ren, dass Kinder, die zuwiderhandelten, sich zur Strafe in einen dunklen Raum in

eine Ecke stellen mussten (vgl. ebd., Abs. 67). Maria Klausen erinnert sich daran,

dass esumsieben insBett gingund „umhalbacht […]absoluteRuhe“ (Abs.38)war.Als

sie zu Kurbeginn um halb acht beim Reden erwischt wurde, wurde ihr Teddybär

konfisziert und über den gesamten Zeitraum einbehalten (vgl. ebd., Abs. 12). Bei

einem zweiten Verstoß gegen das nächtliche Redeverbot habe sie „barfuß und im

Nachthemd im Flur an der Wand […] bis Mitternacht“ stehen müssen (ebd.). Thomas

Larssen erinnert sich insbesondere an das Gefühl einer „unangemessenen stetigen

Macht im Raum“ (Abs. 51):

„nachts war da so ein, so ’n Schwesternzimmer, so ein Zimmer, dawar immer so ein Spalt, nicht

offen und das hatte was ganz Bedrohliches, weil es der Flur war, relativ dunkel, wir hatten ja
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auch die Türen offen. Die Türen mussten offen sein, das fand ich auch komisch, weil, das war

irgendwie so eine Kontrolle – so.“ (Larssen, Abs. 51)

Wenn die Kinder sich nicht an die Regeln hielten, drohte, so erinnert er sich, das

Ausschimpfen.Es gab „richtigÄrger, […], so richtig, dieses ganz lauteGebrüll“ (Abs. 63).

In ähnlicher Weise beschreibt auch Anna Wilson ihre Erfahrung im Schlafsaal

während ihres Aufenthalts in „Linden-Au“ Anfang der 1970er-Jahre, der streng

kontrolliert wurde: „dann ab ins Bett und dann standen da so wirklich tyrannischeWei-

ber. [...] Und die haben auch bewacht, den Schlaf, auch denNachmittagsschlaf, und haben

dann auch vor der Tür gesessen – wie imKnast.“ (Abs. 56)

Darüber hinaus berichten einzelne Befragte von der selbst erlebten oder be-

obachteten Praktik in den Einrichtungen „Kinderheim Birkenhöhe“ (Ehestorf),

„Haus Hanna“ (Niederkleveez) und „Hamburger Kinderheim“, Kinder durch das

Überziehen von Fäustlingen amDaumenlutschen und Nägelkauen gehindert zu ha-

ben. FürHeikeMüller verschwimmt diese Erinnerung als Fünfjährige Anfang der

1960er-Jahre andas„HamburgerKinderheim“zugleichmit der stark angstbesetz-

tenErinnerungdaran,beobachtet zuhaben,wieKinder sogar amBett fixiertwor-

den seien. Das Personal erlebte sie dabei geradezu als unmenschlich gewalttätig,

wie in ihrer Erzählungmit der Metapher der „Monster“ deutlich wird:

„Also ich sehe sie halt viel von dieser Ecke kommen und beispielsweise da hinten Tausende von

Betten sehe ich sozusagen imKopf als kleines Kind und sie geht immer runter und guckt was an

der Hand, an den Händen von den Kindern und guckt die an und alle paar naselang entweder

jedes zweite Kind oder so nahm sie was aus der Tasche, blitzschnell, zack, und da hatte sie die

Hände des Kindes rechts und links an die Bettpfosten gebunden.Und dann hab’ ich genauer ge-

guckt in völliger Angst, voller Erstarrung, aber auch neugierig, ein bisschen noch, weil die noch

weit genugwegwar,unddannhabe ichgesehen,dassdas solcheTeile sindwieHandschuhe, bloß

ohne Finger. Also die waren nur so rund. Das bedeutete wahrscheinlichmit Sicherheit, dass die

Kinder die Daumen ähm die Fingernägel abgekaut haben und dort nicht mehr die Fingernägel

abkauen sollten. Und ich mich ganz erstarrt und angstvoll gefragt hab’, wie denn auf Toilet-

te gehen oder überhaupt diese Vorstellung, angebunden zu werden am Bett (lacht). Ich war so

schockiert. IchbestandnurnochausAngst.Also eswar eineAngst, die inmeinemganzenKörper

war wie das ganze Blut, als wenn der ganze Blutkreislauf nur aus Angst besteht. Und da hab’

ich mich noch nicht gefragt, wie die sich verhalten. Also die Frauen waren für mich Monster –

stummeMonster. Und ich hab’ noch amDaumen genuckelt.“ (Müller, Abs. 26)

AuchdieMittagsruhe,die vieleBefragte als einunbeliebtesElementdesTagesplans

benennen,setztedasPersonal strikt durch.Unabhängigdavon,obdieKindermü-

de oder erschöpft waren, hätten sie Mittagsruhe halten müssen: „Dann mittags

mussten wir ’ne Stunden schlafen. Da ich kein Mittagsschläfer bin, war das für mich reine

Wartezeit“ (Appel,Abs.6).KlausNienaber (Abs.64) beschreibt,wiedieDecken „fest-

gestopft“wurden,sodassdieKindernichtmehr inderLagewarensichzubewegen.
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Die Veranda erinnert er als „unheimlich“: „da haben wir dann immer in Reih und Glied

gelegen, sopraktisch soundbloßnichtbewegen,bloßnichts sagen,weil, dann ist sofortThea-

ter“ (ebd.). „Mittagsschlaf war Zwang“, beschreibt auch Jens Moser (Abs. 24). Wäh-

rend desMittagsschlafs wurden die Kinder in seiner Erinnerung „genauso bewacht

wie nachts“ (ebd.). Johann Blume (Abs. 40), Anfang der 1950er-Jahre mit 13 Jah-

ren in das „Hamburger Kinderheim“ verschickt, erlebte die Mittagsruhe hinge-

gen differenzierter: Nicht alle Kinder seien zumMittagsschlaf aufgefordert wor-

den, vielmehr habe dieser in seinen Augen eine Art Strafmaßnahme dargestellt.

„Die Dünnen“ seien zumMittagsschlaf „verdonnert“ worden, während die anderen

Kinder am Strand hätten spielen dürfen (ebd.). Auch imUmgangmit demThema

Schlafenwird an dieser Stelle also deutlich, dass dieses eng verbundenwurdemit

dem Kurziel der Gewichtsregulation. Eine Ausnahme stellt hingegen Aurelie Rö-

ders Erfahrung dar, die zu einem späten Zeitpunkt Ende der 1970er-Jahre in das

kleine Heim „Hubertushof“ (Rettenberg/Allgäu) verschickt wurde und sich nicht

negativ andieNacht- undMittagsruhe erinnert.Sie schildert ebensowie JensMo-

ser, dass nicht alle Kinder Mittagsschlaf halten mussten. Allerdings wurde nicht

zwischen den „Dünnen“ und anderen Kindern, sondern zwischen jüngeren und

älteren Kindern differenziert. Während die jüngeren Kinder zum Mittagsschlaf

angehalten wurden, sollten die älteren Kinder, zu denen sie sich zählte, lediglich

ruhen. Insgesamt resümiert sie zumThemaSchlafen: „Also ich habe jetzt keine so ne-

gativenErinnerungen, dass ich da gemerkt habe, dass das irgendwie fürmich nicht gutwar

oder so – kann ich nicht sagen.“ (Abs. 4)

Diese Erfahrungen der ehemaligen Verschickungskinder korrespondieren

weitgehendmit den Empfehlungen zum Schlafen in der frühen Fachliteratur zur

Kindererholung. Hier wird empfohlen, die nächtliche Ruhe mittels Redeverbote

einzuhalten und dies durch engmaschige Kontrollen durchzusetzen (vgl. Behm

1926, S. 94; Eickel 1925, S. 31 f.). Nach Eickel ist in den Schlafsälen „eine genau

durchgeführte, planmäßig geordnete Aufsicht“ (ebd., S. 31 f.) zu führen. Diese Berufs-

pflicht sei gegenüber anderen Gemeinschaftsverpflichtungen zu priorisieren.

Behm geht ausführlicher auf die Raffinessen der Kinder ein, die Nachtruhe zu

umgehen und unterbreitet Handlungsempfehlungen, um Verstößen vorzubeu-

gen (vgl. Behm 1926, S. 74): Man solle „sie [die Kinder, d. Verf.] lieber in demunsicheren

Gefühl bleiben [lassen], es kann jeden Augenblick die Aufsicht kommen“ (ebd.). Kinder

mit „bösenAbsichten“ hätten es „bald heraus,wenn die regelmäßigenAtemzüge den tiefen

Schlaf des Erwachsenen anzeigen“, weswegen eine „Wanderaufsicht“ anzuraten sei

(ebd., S. 176). Die nächtlichen Kontrollrunden hätten zudem eine beruhigende

Wirkung. Für kleine Kinder wird allerdings durchaus auch eine individualisierte

Schlafbegleitung empfohlen, die sich jedoch in den Erfahrungen der Befragten

nicht wiederfindet. Da „das Schlafen im fremdenBett [...] für kleinere Kinder, besonders

wenn sie noch nie ein Bett für sich allein hatten […] etwas unheimlich“ sei, solle die

„Tante“ die Kinder einzeln zu Bett bringen (ebd., S. 94). „Die Ruhe nach Tisch“ –

die Mittagsruhe – ist nach Behm „als Erholungsforderung bekannt“ (ebd., S. 106,
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Herv. i. O.). Daher sei dieMüdigkeit nach demMittagessen auszunutzen und ein

eineinhalbstündiger bis zweistündigerMittagsschlaf durchzuführen.Hierbei sei

zu beachten: „Ohne strengeÜberwachung erreichtmankeinenMittagsschlaf beiKindern.

Jede Unterhaltung ist verboten. Der Abort ist vorher aufzusuchen. Wer trotzdem austritt,

wird dem Arzt vorgeführt. Ruhe ist sonst nicht in die Gesellschaft hineinzubekommen.“

(ebd.).

Anders als im Falle der Ernährung hielt sich Lehmann-Grube als leitender

Arzt der Kinder-Heil- und Genesungsfürsorge hinsichtlich der Schlafsituation

mit Empfehlungen zurück. An Mütter kleiner Kinder gewendet führte er zum

Nachmittagsschlaf lediglich aus:

„Nicht ganz so streng wie mit den Schlafenszeiten bei Nacht [hier sollte insbesondere für eine

ausreichende Belüftung gesorgt werden, d. Verf.] braucht man imHinblick auf denNachmit-

tagsschlaf zu sein.Grundsätzlich ist eine solcheUnterbrechungdes langenunderlebnisreichen

Tageswährenddes ganzenSpielalters, ja bis indie erstenSchuljahrehinein, durchaus zubegrü-

ßen. Entscheidend ist jedoch, ob das Kind in dieser Zeit tatsächlich zur Ruhe kommt. Geschieht

das, schläft es eine Stunde lang oder auch länger, und ist es dann am Nachmittage frisch und

munter, so sollte man unter allen Umständen fest bleiben. Kommt das Kind jedoch nicht zum

Einschlafen, wälzt es sich im Bett, den Kopf voller Gedanken, das Herz voller Wünsche, so ist

diese Stunde alles andere als eine Erholung, ja, sie kann sogar gefährlich werden, denn bei die-

senGelegenheiten finden sich am ehesten unerfreulicheGewohnheiten einwieNägelkauen oder

Onanie. [...] Auf mehr als zwei Stunden soll der Nachmittagsschlaf nicht ausgedehnt werden.

Das Kind ist sonst amAbend nichtmüde genug, und Einschlafstörungen sind die Folge.“ (Leh-

mann-Grube 1951, S. 17, Herv. i. O.; vgl. auch: Lehmann 1944, S. 251)

DieAnsichtendesHeimarztesErnst-Günter Schultzewichen vondiesenEmpfeh-

lungen auch 1987 noch kaum ab (vgl. Schultze 1987, S. 38).

Auch in der späten Fachliteratur finden sich Hinweise dazu, wie die Situation

in den Schlafsälen zu gestalten sei. Diese unterscheiden sich jedoch maßgeblich

vonder früherenLehrmeinung insofern,als individualisierendeundempathische

Praktiken vorgeschlagen werden, die dem kindlichen Bedürfnis nach behutsa-

mer Eingewöhnung und Sicherheit Rechnung tragen sollen. So empfiehlt Wendt

(1975, S. 88) kleine Schlafräume mit zwei bis fünf Kindern. Insbesondere „in den

ersten Nächten müssen sich die Kinder aneinander, an das neue Bett und an die neue Um-

gebung gewöhnen“ (ebd., S. 89), weshalb hier mit Einschlafproblemen zu rechnen

und dem Personal eine besondere Empathie abzuverlangen sei. „Man spricht beru-

higendeWorte zu einzelnenKindern […].MitStrafandrohungen fürRuhestörer zuarbeiten,

empfiehlt sich nicht.“ (ebd.) Die Zuwendung und Ansprechbarkeit des Personals sei

insbesondere in den ersten Kurnächten von Relevanz, auch, damit die Kinder zu

einem Gefühl der Sicherheit gelangen. Auch über die ersten Nächte hinaus emp-

fiehlt Wendt, sich beim abendlichen Gute Nacht Sagen jedem Kind einzeln zu-

zuwenden und sich für einen Moment an das jeweilige Bett zu setzen (vgl. ebd.,
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S. 87). In der ersten Kurwoche soll nach Wendt über den Sinn des Schlafens ge-

sprochen werden (vgl. ebd., S. 90). ImWeiteren rätWendt dazu, täglich eine ein-

bis zweistündige Mittagsruhe durchzuführen (vgl. ebd., S. 108). Diese erklärt er

als „biorythmisches“ Erfordernis. Insbesondere, da die Kinder zu Kurbeginn dem

Mittagsschlaf gegenübernochvoreingenommenwären,sei diesedurchErklärun-

gen nachvollziehbar zumachen. Kinder, die nicht einschlafen können, sollen sich

ausruhen, ältere Kinder mögen auch ruhigen Betätigungen nachgehen.

Lediglich an dieser Stelle deutet sich an, dass einemoderne Lehrmeinung be-

züglich der Mittagsruhe möglicherweise zumindest in dem kleinen „Hubertus-

hof“ (Rettenberg/Allgäu) Ende der 1970er-Jahre angekommen ist, wie die Erfah-

rung vonAurelie Röder,dieweiter oben als „Ausnahme“beschriebenwurde, zeigt.

„Die Mittagsruhe mit Drohungen und Strafen erreichen zu wollen, widerspricht dem Sinn

dieser Zeit durchaus“ (ebd., S. 110). Vielmehr solle „der Erzieher […] die zwei Stunden

hindurch ständig von Raum zu Raum geht und in beruhigender Weise auf die Einhaltung

desRuhensachtet, ggf. indemerdenKindern immerwiederHinweise zu ihrerEntspannung

gibt oder sich still zu dem einen oder anderen Kind setzt, das mit seiner Erregung kämpft.“

(ebd.)

Die in der frühen Fachliteratur empfohlene und die erlebte Gestaltung der

Mittags- undNachtruhe indenVerschickungsheimen formendamit ein kohären-

tes Bild. Dieses ist geprägt von der strikten Einhaltung der Regeln und Abläufe,

welchemittels engmaschiger Kontrolle durchgesetzt werden.Während die Fach-

literatur das beschriebeneVorgehen als zuträglich für dieErholung anpreist,wer-

den entsprechende Situationen in den Interviews als ungewollte Zwangssituatio-

nen, geprägt von Gefühlen wie Stress, Angst oder Langeweile empfunden. Die

körperlichen und seelischen Bedürfnisse der Kinder wurden nicht nur ignoriert

und den Abläufen untergeordnet, sondern auch sanktioniert. Im Kontrast dazu

stehen die Ausführungen zu den Schlafsituationen beiWendt (1975). Das Vermit-

teln von Nachvollziehbarkeit und die Rücksicht auf die individuellen kindlichen

Bedürfnisse stellen hierwichtige Prämissen dar,welche es insbesonderewährend

der für die Kinder aufregenden Nachtruhe zu beachten gilt. Während sich also

in der Fachliteratur ein deutlicherWandel hin zu individualisierenden, empathi-

schen und bedürfnisorientierten Umgangsweisen mit demThema Schlafen kon-

statieren lässt, spiegeln die Erfahrungen aus dem gesamten Untersuchungszeit-

raum bis auf eine Ausnahme eine Kontinuität althergebrachter reglementieren-

der, kontrollierender und sanktionierender Praktiken wider. Ein weiterer Faktor,

der für die rigide Durchsetzung der Ruhezeiten imHeimalltag eine Rolle gespielt

haben könnte, stellt jedoch auch die Situation des Personals selbst dar, auf die im

Exkurs III noch nähe eingegangen wird. Denn auch das Betreuungspersonal war

dem nachgezeichneten strikten Zeitregime insbesondere der großen Kurheime

weit über die 1950er-Jahre hinausgehend noch wie selbstverständlich mitunter-

worfen.Die tägliche Arbeitszeit belief sich zunächst auf elf bis zwölf Stunden und

gruppierte sich um die Essens- und Schlafenszeiten. Allein während der perso-
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nell schwach besetzten Ruhezeiten konnten die Betreuer*innen Pause machen,

sodass die Einhaltung der Ruhezeiten durch die Kinder von großer Bedeutung

auch für die Erholung des Personals war.

Die Auswertung eines einzelnen überlieferten „Mitteilungsbuches“ aus dem

Jahr 1979 (vgl. STAHH 611–20/40, Nr. 436), in dem die Schlafwachen der im

Haus „Seemöwe“ des „Hamburger Kinderheims“ (Wyk/Föhr) untergebrachten

Kleinkinder wichtige Vorkommnisse für die Folgeschichten notierten, unter-

streicht die fortbestehende Praxis des rigiden Schlafregimes bis zum Ende des

Untersuchungszeitraums. Darüber hinaus vermittelt es Einblicke in die Situa-

tion der Betreuer*innen. Relativ stereotyp dokumentiert wird nicht nur die

Stufenfolge der Sanktionen von als „Störenfriede“ titulierten Kindern – von der

Zurechtweisung über die „ernstliche Ermahnung“ bis hin zum „Raussetzen“.

Auch die Überforderungssituation der häufig noch in der Ausbildung befindli-

chen Kinderpfleger*innen und Erziehungshelfer*innen mit der gleichzeitigen

Beaufsichtigung von dreißig auf drei Schlafräume verteilten Kindern, wird fass-

bar. Sie verrät sich neben der Häufung der Einträge auch im zum Teil ruppig-

abwertenden Sprachgebrauch.

Anlass zur Überforderung gaben neben der Unruhe einzelner Kinder sowie

dem gleichzeitigen „Stören“ mehrerer Kinder, offenkundig auch der Wäsche-

wechsel sich einnässender oder einkotender Kinder. Am 01.05.1979 etwa wird

notiert:

„mittags: Um 13 Uhr T[...] ins [E]inzelzimmer gelegt, da er von dort aus die Treppe hoch ging

um 13:30 Uhr ins Wachezimmer gelegt. B[...] (MI) ebenfalls ins Einzelzimmer gelegt. M[...]

(MIII) hat um 13:10 Uhr die Hosen voll und nass. C[...] MIII (die kleine) hat um 13:20 Uhr

solch einen Husten bekommen, das sie rot im Gesicht anlief. Nach ca. 10 Minuten beruhigte

[sie] sich wieder. Um 14:30 Uhr hustete sie wieder sehr stark. Ab 14 Uhr schliefen alle Kinder.

Um 14:50 Uhr wurden die Kinder alle wach.“ (STAHH 611–20/40, Nr. 436)

Einen Monat später wird von der Schlafwache für die Kolleg*innen festgehalten:

„Morgens: S[...] in denWaschraum gekotet, Toilette, Fußboden,Waschbecken alles vollge-

schmiert.“ (ebd.)

Es gibt zahlreiche Hinweise darauf, dass solche Überforderungssituationen

zu eskalieren drohten. So heißt es am 05.09.1979:

„Mittags: […] um 13.30 Uhr B[...] ins Einzelzimmer und N[...] ins Viererzimmer von Grup-

pe II gelegt. Um 14.00Uhr tobtenC[...], S[...] undK[...] imZimmer. C[...] imWachezimmer

aufs Sofa, K[…] ins Viererzimmer von Gruppe I und S[...] ins Viererzimmer von Gruppe II ge-

legt. […] K[...] und N[...] Gruppe III um 14.40 Uhr kurz rausgesetzt.“ (STAHH 611–20/40,

Nr. 436)

Außerdem gerieten einzelne „unruhige“ Kinder immer wieder ins Visier der

Schlafwachen. Die Einträge zum Folgetag verdeutlichen dies: „mittags: Es schlafen
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kaum ein paar Kinder. Am schlimmsten ist F[...]. Er ist dauern[d] auf dem Flur, T[...] ist

auch sehr laut es war schwer Ruhe zu halten“; „abends: Ab 20 Uhr einigermaßen Ruhe,

nachdem ich T[...] ins Wache- u. F[...] ins Einzelzimmer gelegt habe. […]“ (ebd.) Wäh-

rend der Folgekur wurde ein Junge nicht weniger als fünfzehnmal unter einem

der Betten hervorgeholt, ohne dass erkennbar wäre, dass man nach Ursachen für

dieses Verhalten oder alternative Umgangsweisen forschte.

Auchder situativeUmgangmitHeimweh, insbesondere zuBeginn vonKuren,

lässt sich auf der Grundlage des „Mitteilungsbuches“ in Ausschnitten rekonstru-

ieren: „Abends: Neue Kur, Freitag. Abends: N[...] [I] weint fürchterlich ist nicht zu beruhi-

gen, ich nehme sie mit der Decke insWachezimmer. In Gruppe III weinen K[...] und C[...]

aber um 21.00Uhr sind alle eingeschlafen“ (ebd.) heißt es mit Datum vom 27.07. Und

tags darauf: „Abends: ab 20.00 Uhr alles ruhig. Viele Kd. hatten noch Heimweh, ließen

sich jedoch schnell trösten.“ (ebd.) –Hinweise auf ein empathisches Zugehen auf die

Kinder sind gleichwohl selten.

5.1.5 Soziale Bezüge

Nachdem in den vorangegangenen Abschnitten das erinnerte kindliche Erleben

der tagesstrukturierenden Situationen betrachtet wurde, werden im Folgenden

die Interviewsequenzen, Lehrmeinungen sowie aus den Archivalien abzulesen-

den Direktiven zu den sozialen Bezügen zentral gestellt. Erst im Anschluss werden

daraus ableitbare pädagogische Leitmotive in den Blick genommen.

Mit „sozialen Bezügen“ sind Aspekte des Zusammenlebens und seiner Gestal-

tung innerhalb der Kinderkurheime gemeint. Neben Erinnerungsfragmenten zu

räumlich-atmosphärischen Aspekten sowie zur zeitlichen Taktung des Heim-

alltags bildeten sie, wie bereits anhand der bisher angeführten Erzählpassagen

deutlich wurde, offenbar eine der unmittelbarsten kindlichen Erfahrungsebenen

des Heimalltags. Mit sozialen Interaktionen unter Gleichaltrigen und mit den

Betreuer*innen verbanden sich – häufig unerfüllt gebliebene – Erwartungen des

Gesehen-Werdens, der Wertschätzung und des Trostes. Unterschieden werden

kann dabei zwischen Beschreibungen der Beziehung der Kinder untereinan-

der und solchen, die die Interaktionen zwischen Personal und Kind betreffen.

Inwiefern zwischen beiden Erfahrungsebenen Bezüge bestanden, soll ebenfalls

genauer untersucht werden.

Insgesamt fällt auf, dass prägnante Erinnerungen an Kontakte zu anderen Ver-

schickungskindern in den Erzählungen der Interviewten über den gesamten Un-

tersuchungszeitraum hinweg eine Randstellung einnehmen. Lutz Hutschnur et-

wa merkt nach Kontakten zu Gleichaltrigen während seiner Verschickung nach

„Linden-Au“ in den späten 1950er-Jahren befragt an: „An andere Kinder habe ich ir-

gendwie wenig Erinnerung, also, dass ich irgendwie – ich sag’ mal einen – Freund gehabt

hätte oder so, habe ich null Erinnerung dran.“ (Abs. 18) In anderen, späteren Berichten
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wird die Vagheit der Erinnerung an Gleichaltrige deutend eingeordnet: „[J]eder

versuchte, da irgendwie durchzukommen, aber man hat da keine Freundschaften geschlos-

sen. Ich erinnere mich nicht an den Namen eines einzigen Kindes, mit dem ich da war und

ich bin eigentlich immer ein sehr geselligerMensch gewesen.“ (Baumann, Abs. 34)

In den Berichten insbesondere im jungen Alter Verschickter dominiert die

Schilderung des Gefühls des Allein-Seins bzw. der „Kontakt-Armut“ (Müller, Abs.

13). Diese Grundstimmung scheint mit der Gruppengröße, nicht unbedingt

jedoch mit der Größe der Heime korrespondiert zu haben. Die zum Zeitpunkt

ihrer Verschickung ins „Hamburger Kinderheim“ 1963 vierjährige Monika Faber-

Lenz berichtet im Zusammenhang eines sie ängstigenden Nikolaus-Auftritts:

„Ja – wie gesagt – also ich habemich da sehr einsam gefühlt. Ich habe – glaube ich – keine Kon-

takte zu anderen Kindern gehabt. […] Also ich kann mich nicht an Kinderbegegnungen erin-

nern, ich kannmich aber auch nicht daran erinnern, dass da irgendwie großartig Kontakte zu

den Pflegepersonen bestanden hätten. Alsomanwar immer so in einer Rotte undwurde irgend-

wo hingeführt, aber richtig Kontakt oder dass man in den Arm genommen wurde oder so etwas

– nein.“ (Faber-Lenz, Abs. 9)

Noch Mitte der 1970er-Jahre machten im Vorschulalter ins „Hamburger Kinder-

heim“Verschickte vergleichbare Erfahrungen. So erinnert sich die als Fünfjährige

verschickteMariaKlausen: „Wirwaren jaunglaublichviele.“ (Abs. 52) InderFolgeha-

be sie sichbereits nachkurzerZeit „unendlichalleingefühlt“ (ebd.). ImBerichtMag-

dalene Baumanns zu ihrer im gleichen Alter erfolgten Verschickung in das mit 37

Betten deutlich kleinere Heim „Birkenhöhe“ (Ehestorf) im Winter 1967, wird in

Bezug auf die Schlafsituation eine ähnliche Einordnung vorgenommen: „Ich erin-

nere schon, dass ich auch daHeimwehhatte, daswar aber nunnicht so dramatisch unddass

ich auch irgendwie Schwierigkeiten hatte, da Freundinnen zu finden, obwohl wir in einem

riesigenSchlafsaal geschlafenhaben.“ (Abs.4).–DassWinterkuren in der Regelweni-

ger stark frequentiert waren, findet in der Erinnerung von Einsamkeitserfahrun-

gen keinen Niederschlag. Vielmehr dürften die schlechte Beheizung der Heime,

von denen in den Jahres- und Prüfberichten die Rede ist (vgl. STAHH 611–20/40,

Nr. 554 u. 351–10 II, Nr. 585, 586), sowie die eingeschränkten Möglichkeiten zum

Spielen im Freien, Einsamkeitsgefühle unter den Kindern noch verstärkt haben.

Wie sich zeigt, werden Gefühle der Einsamkeit und des Verloren-Seins in

den Erinnerungen der ehemaligen Verschickungskinder regelmäßig mit den

bereits nachgezeichneten, durch zahlreiche Verbotsregeln und rigide Kontrolle

bestimmten tagesstrukturierenden Situationen bei Tisch und in den Schlafräu-

men in Verbindung gebracht. Durch vorgegebene körperliche Nähe in großen

Gruppen bestimmt, stellten diese Situationen zugleich auf die Befriedigung

elementarer Grundbedürfnissen ab, jedoch nicht auf den freien Austausch der

Kinder untereinander. Dieser wurde als Störfaktor des reibungslosen Ablaufs

vielmehr gezielt unterbunden. Diese Ausgangskonstellation scheint auf das
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Verhalten der Kinder untereinander abgefärbt zu haben. Auf Konflikte unter

Gleichaltrigen angesprochen, erinnert sich Katharina Fricke in Bezug auf die

Situation im „Emmaheim“ (Ahrensburg) Ende der 1970er-Jahre: „Ja, also das war,

wenn, denn auch am Essenstisch. Aber da ging das denn tatsächlich wirklich drum, wer

als Erstes dran kommt, wer den Tee haben darf als Erstes, also das war dann schon so ein

Gerangel.“ (Abs. 83) Und an anderer Stelle spitzt sie zu:

„Also ich empfand sie [die anderen Kinder, d. Verf.] schon als, feindselig ist vielleicht doch ein

bisschen zu hart, aber schon sehr konkurrierend, also dass da schon jeder gucken wollte, dass er

dagutdurchkommt.Daswäre jetztmeineWahrnehmung.Alsogarnicht so einZusammenhalt,

gemeinsam sind wir stark, sondern eher so ziemlich bissig alles.“ (Fricke, Abs. 78)

Thomas Larssen erinnert sich ebenfalls an „challengemäßiges“ (Abs. 68) Verhalten

bei Tisch. Auch die – deutlich seltener – geschilderten Kontakte zu Gleichaltri-

gen während des Spielens im Freien, zum Beispiel in Bezug auf das ebenfalls zu

denkleinerenHeimenzählende„HausHanna“ (Niederkleveez) der frühen 1960er-

Jahre, durchbrechen dieses Erinnerungsmuster nicht grundlegend. Sie wurden

meistens ebenfalls als fremdbestimmt wahrgenommen (vgl. Meise, Abs. 24; Fa-

ber-Lenz, Abs. 9).

Mit dem berichteten Erleben der sozialen Situation kontrastieren die ver-

gleichsweise vagen und seltenen Erinnerungen an konkrete, positive Gleichaltrigen-

Kontakte. Zuweilen wird – vor allem von Frauen – von Bett- und Tisch-Freund-

schaften, in einem Fall pointiert von einer „Heul-Freundin“ berichtet. Verallge-

meinernd-distanzierend erinnert sich Bettina Meise an ihr Erleben als Fünf-

oder Sechsjährige Anfang der 1960er-Jahre im „Haus Hanna“: „Man fühlte sich sehr

alleine, weil man ja niemanden hatte. Man war sehr unsicher, was ist jetzt richtig, falsch?

Wie werde ich behandelt? Also das weiß ich auch noch, dass man immer so nach jemanden

ausgeschaut hat, mit demman reden konnte, also ein anderes Kind praktisch. Das erinnere

ich noch.“ (Abs. 4)

InBezugaufdie Schlafsituationunddie gemischtgeschlechtlicheZusammen-

setzung der Kinder ihrer Kur wird sie dann konkreter:

„Innen drin war ein großer Saal mit Betten, ganz dicht an dicht, sodass man sich unterhalten

konnte. Also ich konntemichmit demNachbarn unterhalten, was natürlich verboten war, aber

– ja – flüstern ging dann manchmal und so. […] Ich hatte – glaube ich – rechts hatte ich zwei

Jungs, zu denen hatte ich Kontakt, und ich selber, und/. Also ich glaube, da endet das.“ (ebd.,

Abs. 4)

Eine Ausnahme stellt dieses in Erinnerung gerufene kindliche Erleben offen nicht

dar. Angelika Weiland, knapp zehn Jahre zuvor als Sechsjährige ins „Hambur-

ger Kinderheim“ verschickt, berichtet von einemeinzigenKontakt zu einer Tisch-

nachbarin, der ihr imGedächtnis geblieben ist. Einmit der Situation imHeimof-

fenbar vertrautesMädchenhabe ihr den Tipp gegeben,wie sie –unterUmgehung
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des Verbots, bei TischWasser zu trinken– ihrenDurst dennoch stillen könne (vgl.

Abs. 17). Im Zusammenhang mit der Esssituation im „Hamburger Kinderheim“

fast 20 Jahre später, muss auch Maria Klausen an einen Tauschhandel mit einem

mitverschickten Jungen denken,mithilfe dessen es ihr gelang, ihr aufgezwunge-

nesEssen zuumgehen: „Und ichhabe immermit einemKameraden sozusagengetauscht

dieses Käsebrot gegen dasWurstbrot.“ (Abs. 8) Als sie infolge ihres starken Heimwehs

erkrankte und auf die Krankenstation verlegt wurde, bot sich ihr zudem die Ge-

legenheit zur freundschaftlichen Kontaktaufnahme mit einem ebenfalls bettlä-

gerigen Jungen (vgl. ebd., Abs. 43). Retrospektiv verstärkt wird die vorherrschen-

de „bedrückte Stimmung“ unter den Kindern indes in der Erzählung von Anna

Wilson in Bezug auf ihren Aufenthalt in „Linden-Au“ 1971: „Also ich habe eine Heul-

Freundin gehabt. Ich kannmichnur erinnern, die hießmit demNachnamen irgendwiewas

mit Schlips – keine Ahnung – und mit der habe ich immer zusammen geheult. Gruselig.“

(Abs. 48)

Vor diesem Hintergrund ist es nachvollziehbar, dass in den Erzählungen so-

wohl weiblicher als auch männlicher, junger aber auch schon etwas älterer Kin-

der das soziale Miteinander rückblickend als eine eher lose aufeinander bezogene

Durchhalte- respektive Schicksalsgemeinschaft beschrieben wird: „Also ich glaube, man

hat einfach eine Freundschaft gesucht, dass man nicht alleine ist. […] Ne, also da wollte ich

einfach nur – glaube ich – dass ichRuhe habe und dass ich die Zeit überstehe.“ (Meise, Abs.

65) Ganz ähnlich erinnert sich der als Fünfjähriger schon Anfang der 1950er-Jahre

ins „Hamburger Kinderheim“ verschickte Klaus Nienaber bilanzierend:

„O,wie sollmandieStimmung [unterdenKindern,d. V.] beschreiben?Wirwollenmal so sagen,

sie haben es alle genauso gemacht wie ich. Wir haben uns in unser Schicksal gefügt, weil wir

wussten, wir sind auf einer Insel, wir können da sowieso nicht runter, also man hat sich in sein

Schicksal ergeben und hat versucht, das Beste daraus zu machen, aber dass das nun – ’ne, was

weiß ich, ’ne freudige Sommerfrische war, das kann ich nicht gerade sagen. Eswar ein bisschen

gedrückte Stimmung.“ (Nienaber, Abs. 98)

Neben dem nachgezeichneten resignativen Grundton in Bezug auf das soziale

Miteinander ganz allgemein sowie vereinzeltenMöglichkeiten zu freundschaftli-

chen Kontaktaufnahmen, lohnt sich ein Blick auf die Gemeinschaftserfahrung, die,

wie noch zu zeigen sein wird, von der Heimleitung groß geschrieben wurde.We-

der für die 1950er- noch die 1970er-Jahre zeichnet sich auf dieser Ebene ein ein-

heitlich negatives Bild ab. Bereits in den Berichten der „Frühverschickten“ gibt

es hervorstechende, positive Kontrasterfahrungen, die vermutlich nicht zufällig

von bereits etwas älteren Verschickungskindern geschildert werden. Johann Blu-

me etwa, der 1950 als 13-Jähriger ins „Hamburger Kinderheim“ kam, erinnert sich

neben Strafexzessen und drastischen Szenen beim Essen, an unbeaufsichtigte,
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entspannte Spielszenen mit gleichaltrigen Jungen am Strand. Besonders gerne

denkt er an die in kleinen Gruppen im „Strandhaus“6 verbrachte Zeit zurück:

„Daswar sehr intim.Daswar natürlich sehr schön.Und äh amStrand, es war ja, esmuss Juno

gewesen sein, zum Baden war es zu kalt. Wir haben den Strand unsicher gemacht, Burgen ge-

baut und so ’n Tüddelkram gemacht. Und viele, auch ich, haben in den unglaublichenMassen

anMuscheln, die da wuchsen, Perlen gesucht. Ich habe auch 13 kleine Perlen gefunden, so ganz

kleine. Hatte ich in so ’ner Dose. Habe ich – glaube ich – noch irgendwo.“ (Blume, Abs. 40)

Auch dem zwei Jahre darauf als Siebenjähriger verschickten Erwin Appel ist ei-

ne Übernachtung in der Schutzhalle des „Heidewäldchens“, einem etwas weiter

abseits gelegenen Außengelände des Heims, in guter Erinnerung geblieben:

„Dann […] gab es eine Besonderheit in dem Kinderheim in Wyk. Die hatten so eine Baracke,

und zwar an der Südküste nahe dem Flugplatz. […] Da bin ich auch gewesen. Das war toll.

Da sind wir zu Fuß hin. Das Essen kam hinterher mit irgend so einem Elektrokarren oder so.

[…] Dann wurden daMatratzen rausgeholt, dann schliefen wir in dieser großenHalle auf dem

Boden. Dann wurden die wieder weggeräumt, dann machten wir da Geländespiele und es war

also fantastisch.“ (Appel, Abs. 6)

Noch in den 1960er-Jahren gehörten Ausflüge ins „Heidewäldchen“ zu den mar-

kantesten,bisheutepositiv inErinnerunggebliebenen,aber vor allemaufdiemil-

deren Jahreszeiten beschränkten Kontrasterfahrungen im ansonsten als eintönig

und streng erlebten Kuralltag (vgl. Birnbaum, Abs. 5 u. 96).

Die Erinnerungen Thomas Larssens, der 1978 als Zehnjähriger im Frühjahr

nach Wyk verschickt wurde, fallen hinsichtlich der Bewertung des Gruppenerle-

bens ambivalenter aus. Einerseits berichtet er, übereinstimmend mit den bisher

wiedergegebenenGrunderfahrungen, von einer reaktiven,nur flüsternd aufrecht

zu erhaltenden Durchhaltemotivation in seiner Kurgruppe: „[W]ir haben uns eher

gefreut, dass wir nicht aufgefallen sind, dass wir durch den Tag mit unserem kleinen Flüs-

tern durchgekommen sind.Daswaren so unsere Freudenmomente.Daswar also nicht nicht

irgendwie erfüllt von Spaß oder so.“ (Abs. 55) Andererseits verbindet sich sein Rück-

blick mit Erinnerungen an ein gegenseitiges, widerständiges sich Umeinander-

Kümmern in der Stubengruppe (ebd., Abs. 42).

Fast durchgehend positiv konnotiert, weil verbundenmit intensivenNaturer-

fahrungen, sind hingegen die Erinnerungen an das soziale Miteinander Aurelie

Röders, die den Sommer 1978 als Jugendliche im „Hubertushof“ (Rettenberg/All-

gäu) verbrachte. Im Gedächtnis geblieben sind ihr der große Zusammenhalt der

Gruppe, die Freiheiten beim Spielen in der Natur rund um das Haus sowie die

6 Vermutlich ist auch mit „Strandhaus“ die Schutzhalle des zum Heim gehörenden „Heidewäld-

chen“ gemeint, vgl. dazu: Diederichsen 1983, S. 23, 42.
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gegenseitige Unterstützung, die ihr dabei zuteil wurde (vgl. Abs. 13, 45, 62). – Be-

merkenswerterweise haben im Falle Aurelie Röders die freundschaftlichen Kon-

takte die Kurzeit überdauert, wenn auch nur für eine gewisse Zeit (ebd. 264), was

auch auf Bente Kowalski (Abs. 120) zutrifft, die 1980 und 1981 in „Linden-Au“ un-

tergebracht worden war.

Daneben – und über die weiter oben angeführte Konkurrenz-Situation hin-

ausgehend – berichten mehrere Interviewte von fortgesetztemHänseln, Drangsalie-

ren und Ausgrenzen durch andere Verschickte sowie die gezielte Instrumentalisie-

rung älterer Kinder zur Schikanierung Jüngerer. Sieht man von den bereits er-

wähnten Beschämungsritualen von Kindern, die einnässten, einmal ab und reiht

die Berichte chronologisch aneinander, so vermittelt sich der Eindruck, dass sich

sowohl innerhalb des „Hamburger Kinderheims“ als auch bezogen auf das Ge-

samtsample eine allmähliche Veränderung abzuzeichnen begann. Sowohl Klaus

Nienaber (Abs. 63) als auch Jens Moser (Abs. 4, 28), die beide zu den bereits im

jungen Alter während der 1950er-Jahre nach Wyk Verschickten gehören, berich-

ten vonSchikanen,Gewalt undMisshandlungenderKinder untereinander.Wenn

auch für die Betroffenen vermutlich vonnachgeordneter Bedeutung, so sinddoch

die unterschiedlichen Konstellationen, die hierbei in den Blick genommen wer-

den, bemerkenswert. Während Jens Moser die kindlichen Gewaltanwendungen

mit analytischem Blick als Ausflüsse eines „perfiden Systems“ der Herrschaftsaus-

übung deutet, bei dem die „Aufseher*innen“ die älteren Kinder als „Werkzeuge“ be-

nutzten, umdie Kleineren „fertigzumachen“ (ebd., Abs. 4, Abs. 28)7, berichtet Klaus

Nienaber von fortgesetzten, scheinbar unmotivierten, vom Personal nicht wirk-

sam unterbundenen körperlichen Misshandlungen durch eine Berliner Jungen-

gruppe:

„[W]ir waren, wenn mich nicht alles täuscht, ein Sechsertisch und ich war der einzige Ham-

burger und rundherum nur diese Berliner Briten8. Und einer davon war so ein bisschen so der

Obermacker dort, der saßmir immer genau gegenüber und der hatte es vom ersten Tag an hatte

der das auf mich abgesehen, weil, er hatte […], mir immer mal aus Jux gegen ’s Schienbein ge-

treten. Einfach so aus Jux undDollerei, so nach demMotto: ,Na, wieso sagst du nichts. Ich tret’

7 Ob auch die „schrecklichenGeschichten“, die ältere Jungender fünf- oder sechsjährigenBettina

Meise 1961 im „Haus Hanna“ über Bestrafungen durch die Heimleiterin erzählten, als bewusst

inszenierte Exempel zu werten sind und zum abschreckenden Kalkül des Personals gehörten,

kanndahingestellt bleiben.Druck, sich regelkonformzu verhaltenundnicht aufzufallen,haben

sie in der Erinnerung der Interviewten in jedem Fall bewirkt. (Meise, Abs. 61)
8 ImzeitgenössischenHamburger Slangwurdenunter „Briten“gewöhnlich in größerenGruppen

auftretende, bürgerliche Passanten belästigende Jugendliche aus (sub-)proletarischen Schich-

ten verstanden. Der umgangssprachliche Begriff wurde von Clemens Schultz, Pastor auf St.

Pauli, aufgegriffen und in einer viel gelesenen zeitgenössischen Schrift in eine Entwicklungsty-

pologie abweichenden Verhaltens eingebaut, die auf den „Halbstarken“ hinauslief (vgl. Schultz

1912).
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noch mal.‘ Und das war denn äußerst schmerzhaft für mich und die haben mich also richtig

gepiesackt, drangsaliert – die Jungs, allesamt.“ (Nienaber, Abs. 63)

Die Situation fand ihren Höhepunkt im tätlichen Angriff der Gruppe auf den al-

lein vom „Heidewäldchen“ ins Heim zurückkehrenden Fünfjährigen (ebd., Abs

64). – Wenngleich auch bei der zuletzt nachgezeichneten Misshandlungs-Dyna-

mik nicht ganz auszuschließen ist, dass sie durch Momente institutioneller Ge-

walt mitbedingt war9, scheinen sowohl die Betreuer*innen als auch die Heimlei-

tung die von der Gruppe ausgehenden Gewalttaten problematisiert und zuguns-

ten desmalträtierten Kindes eingegriffen zu haben10–mit für Klaus Nienaber al-

lerdings sehr zweifelhaften Folgen (ebd.).

Ähnlich drastische Berichte von Gewalt und Demütigungen unter Kindern,

die von den Interviewten nicht auf eine aktive Aufforderung durch die Betreu-

er*innen zurückgeführt werden, finden sich in den Berichten der späteren Jahr-

zehnte nicht wieder. Gleichwohl gibt es auch in diesen Schilderungen Hinwei-

se auf massive Hänseleien. Stellan Hildebrandt etwa, 1969 als Achtjähriger nach

Wyk verschickt, wurde von anderen, vermutlich älteren Kindern ein Kaugummi

ins Bett gelegt, „[u]nd ich bin irgendwann mitten in der Nacht aufgewacht […] und war

total in diesem Kaugummi eingewickelt und habe das überhaupt nicht irgendwie rausge-

kriegt.“ (Abs. 16) „[D]as waren schon absichtliche Fiesheiten. Da habe ich jetzt keine guten

Erinnerungen.“ (Abs. 49)

Ein letzter Blick auf die Erzählungen der Verschickungskinder soll dem er-

innerten sozialen Zugang zu den Betreuungspersonen und ihrer emotionalen

(Un-)Erreichbarkeit gelten, während das erinnerte erzieherische Handeln so-

wie Misshandlungen durch das Personal in Abschnitt 5.1.8 näher in den Blick

genommen werden.

Wie in Bezug auf das Verhältnis der Kinder untereinander liefert das Inter-

viewmaterial zu Verschickungen ins „Hamburger Kinderheim“ in den 1950er-

Jahren unterschiedliche Darstellungen zur Beziehungsgestaltung zwischen Er-

ziehungspersonal und Kindern. So berichtet Erwin Appel (Abs. 6) von seiner

Gruppenleiterin als einer sehr zugewandten und engagierten Betreuerin, die mit

den Kindern regelmäßig Bettenbau-Wettbewerbe veranstaltet habe. Auch für an-

dereHeimeundvonweiblichenVerschicktenwird fürdie frühen 1960er-Jahre von

Momenten fürsorglicher Zuwendung berichtet, etwa im Falle BettinaMeises, der

9 In eine ähnliche Richtung weist auch die vage Erinnerung Lutz Hutschnurs (Abs. 18) an eine

als Siebenjähriger in „Linden-Au“ 1959 verübten Gewalthandlung an einem Gleichaltrigen, die

ungeahndet blieb.
10 Vgl. hierzu die Äußerung Otto Tamms im Jahresbericht von 1953: „Es muß gesagt werden, daß

die Gruppe der Berliner Jugendlichen 11.8.–18.9.53 im Heim und in Wyk völlig fehl am Platze war. Es

wird dringendgebeten, im Interesse aller von einerWiederholungdieserBelegungabzusehen.“ In: STAHH

351–10 II, Nr. 585.

103



eine solche während ihrer Erkrankung zu Teil wurde (vgl. Abs. 72, 73).11 Am Bei-

spiel des Umgangs mit dem Thema Heimweh verdeutlicht auch Klaus Nienaber

(Abs. 112), dass die Beziehung zwischen Personal und Kind – zumindest teilweise

– von Fürsorge und Empathie geprägt gewesen sei. Zugleich aber wird in den In-

terviews, die sich auf die 1950er-Jahre beziehen, mehrfach hervorgehoben, dass

zwischen dem Erziehungspersonal und den Kindern in erster Linie ein streng

hierarchisches, wenig individualisiertes Verhältnis bestanden habe: „Das waren

Obrigkeiten. [...] Und die wurden akzeptiert, wie es damals üblich war. [...] Das waren

Autoritäten.Und zwangsläufigmusste das akzeptiert werden [...]. Diejenigen, die dagegen

opponiert hatten, die hatten noch schlechtere Karten als unsereins“ (ebd., Abs. 88).

Einen ähnlichen Eindruck hat das weibliche Betreuungspersonal auch bei

Heike Müller (Abs. 26) und Monika Faber-Lenz (Abs. 54) hinterlassen, die 1961

respektive 1963 ins „Hamburger Kinderheim“ verschickt worden waren. Für die

von Heike Müller erinnerten Gefühle und Bilder sind die drohenden, strafenden

und eingrenzenden Handlungen der Betreuerinnen bestimmend.

Inden Interviews zudenVerschickungen ins „HamburgerKinderheim“ inden

1970er-Jahren wird die Beziehungsgestaltung dagegen zwar ebenfalls differen-

ziert aber mehrheitlich doch als distanziert dargestellt: So erinnert sich Thomas

Larssen (Abs. 10) zwar daran, auf der Hinfahrt zum Heim Bekanntschaft mit ei-

ner Praktikantin gemacht zu haben, die er in der Folge als Bezugsperson ansah.

Zu denmeisten Betreuer*innen habe er aber eine „sehr großeDistanz“ (ebd.) emp-

funden. Letzteres gilt auch für Katharina Fricke, die das Personal als „abwesend“

und „unempathisch“ beschreibt: „Mir kam das immer so vor, als wenn die sich gar nicht

mit Kindern beschäftigenwollten.“ (Abs. 107) Dass die Erkrankung von Kindernwäh-

rend der Kur keineswegs durchgehend Empathie auslöste, geht aus der Schilde-

rung der Reaktionen der „Schwestern“ hervor, als Katharina Fricke an Gelbsucht

erkrankte:

„Unddannsaß ichdaunddannhabendieSchwesterngetuscheltundhabenmichaberaucheher

ablehnend behandelt. Also nicht, dass ich Trost bekommen hätte, dass man mir gesagt hätte:

,Och, du armes Kind, was ist denn mit dir?‘, sondern es wurde dann richtig so ,Igitt, was ist

denn bloß damit diesemKind?‘ So hatte ich das Gefühl“. (Fricke, Abs. 24)

Auch die erinnerten Erfahrungen mit dem Personal anderer Häuser weichen im

Grundton von diesen Erzählungen nicht ab. Stefan Nizon, der nach seiner Ver-

schickung nach „Linden-Au“mit sieben Jahrenmit elf auch noch im „Hamburger

Kinderheim“ sowie drei Jahre später im „Hubertushof“ (Rettenberg/Allgäu) war,

unterscheidet rückblickend auf seine erste Verschickung zwischen älteren, stren-

ger wirkenden und jüngeren „recht umgänglich und freundlich[en]“ (Abs. 34) Betreu-

11 Ausnahmsweise Zuwendung erfuhr auch die 1967 in „Birkenhöhe“ (Ehestorf) untergebrachte

Magdalena Baumann beim täglichen Zöpfeflechten durch eine junge Betreuerin (Abs. 10).
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er*innen.DiewahrgenommeneDifferenz führt er auf unterschiedliche sozialisa-

torische Erfahrungen zurück.

Nicht zuletzt bezeugt das Interviewmaterial aus dem späten Untersuchungs-

zeitraum immer wieder das Gefühl der Kinder, von Seiten des Personals nicht

richtig ernstgenommen zu werden (vgl. Larssen, Abs. 51; Klausen, Abs. 24). An-

hand der Schilderungen von Maria Klausen, die während ihres Kuraufenthaltes

sogar mehrfach krank wurde, zeigt sich dies in besonderem Ausmaß: „Und ich be-

kamdann ziemlich schnell wiederHalsschmerzen undFieber undhabe das auchmitgeteilt.

Es wurde aber dann nicht ernst genommen, also ich sollte mich nicht so anstellen.“ (Abs.

24)

In welchem Verhältnis steht das erinnerte Erleben der sozialen Bezüge nun

zu den zeitgenössischen Lehrmeinungen undwelche gruppenpädagogischenDi-

rektiven der Heimleitungen lassen sich aus den überlieferten Verwaltungsakten

erschließen?12 Mit Blick auf die Ausgestaltung der sozialen Beziehungen betont

BehmdieNotwendigkeit, „demZusammenleben derKinder einen Familiencharakter zu

geben“ (1926, S. 75). Ein solches „echtes Familienleben“ beruhe dabei auf zwei Grund-

lagen: „Gütergemeinschaft und Seelengemeinschaft“ (ebd., S. 132). Während mit Gü-

tergemeinschaft gemeint sei, dem Zusammenleben einen „äußeren Familienrah-

men“ zu verleihen, bezieht sich Seelengemeinschaft auf die Ebene der konkre-

ten Beziehungsgestaltung und bedeute „innerstes Verstehen, unwandelbare Freund-

schaft, tausend Fäden der Blutsbande“ (ebd.). Behm sieht in der Kindererholungsfür-

sorge eine „bewußte Arbeit an demKinde“ (ebd., S. 90). Dabei sei es die Aufgabe der

„Tanten“, den Kuraufenthalt „zu einem Gemeinschaftsleben mit gegenseitigem Helfen

undDienen, Fürsorge der Großen für die Kleinen, der Einzelnen für die Gesamtheit“ (ebd.,

S. 68) zu gestalten. Dies erfordere, dass die „Tante“ es versteht, „nicht nur zu ein-

zelnen, sondern gleich zur ganzen Schar, Beziehungen herzustellen“ (ebd., S. 93). Auch

Eickel (1925, S. 33) betont die Notwendigkeit einer solchen, individuellen Zuwen-

dung bei gleichzeitiger Erfassung der Gesamtgruppe der Kinder.

Dass die Grundzüge dieser lebensreformerischen Lehrmeinung aus den

1920er-Jahren im „Hamburger Kinderheim“ nicht nur bekannt waren, sondern

– enggeführt – als Leitgedanken auch nach 1945 noch die Praxis orientierten,

davon zeugen die Jahresberichte der beiden Heimleiter Tamm und Diederichsen

aus den 1950er-Jahren (vgl. STAHH 351–10 II, Nr. 585, 586). Unter der Rubrik

„Pädagogische Fragen“ unterstrich Tamm in seinen an Geschäftsführung und

Vereinsvorstand gerichteten Ausführungen von 1954 das übergeordnete, gemein-

schaftsintegrative Ziel der Kinderkuren in Bezug auf eine Gruppe von Kindern,

12 ImFolgenden stehendie gruppenbezogenenLehrmeinungen imVordergrundderBetrachtung.

Vorgegriffen wird dabei bereits auf den Folgeabschnitt zu den Erziehungszielen und -metho-

den. Die pädiatrischen und heilpädagogischen Überzeugungen in Bezug auf die individuelle

Beziehungsgestaltung zwischen Betreuer*in und einzelnen Kind werden hier noch gänzlich

ausgeklammert.
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die er als „schwierig“ typisierte. Die störende, autonome Gruppenbildung unter

den Kindern grenzte er gegen die angestrebten, großen „Heimgemeinschaft“ ab:

„Das Frühreife der Kinder, die dem Elternhaus aus verschiedenen Gründen zu entgleiten

drohen, macht sie für uns undurchsichtig, auch problematisch und später schwierig –

Jungen wieMädchen. Sie lehnen die Gruppe ab, jedoch nicht ihr ,Grüppchen‘.“ (ebd.) Und

mit unverkennbar resignativem Unterton fuhr der Heimleiter in Bezug auf das

noch junge Personal fort:

„Es besteht heute die Tendenz, den eigenenmateriellen Vorteil als Sinn und Ziel aller Arbeit an-

zusehen. Der Begriff Opferbereitschaft wird darum auch nicht mehr gern gehört. Wo aber der

innere Mensch nicht mehr angesprochen wird, da muß die Arbeit absinken und das gilt sehr

betont für die Kinderarbeit. Das Geistig-Seelische tritt zurück, das Mechanische wird maßge-

bend. JedeHeimgemeinschaftwird diesenGegensatz und die heute bestehende Tendenz aufwei-

sen. Auch bei uns fiel vieles fort, das früher aufbauend und begeisternd war: das jugendlich-be-

geisterte Vorwärtsstreben in der Berufsausbildung und in der Berufsarbeit, der Besuch vonKur-

sen und Vorträgen, Sing- und Gymnastikabenden, Besprechungen, Gestaltung von Kinderfes-

tenundGemeinschaftsabenden.DieHeimgemeinschaft ist schon zugroßgeworden, sie zerfällt,

es kommt zur Bildung von ,Grüppchen‘. So entwickelt sich auch keine Bindung an das Heim,

kein ,Heimatgefühl‘. Es bleibt etwas unklar Unausgefülltes, das in die Ferne lockt.“ (STAHH

351–10 II, Nr. 585)

Gemeinschaftserziehung wurde hier mit anderen Worten unter dem Aspekt der

Identifizierung des Personals mit sowie der Einordnung der Kinder in die mehr

als zweihundertköpfige „Heimgemeinschaft“ gesehen.

1957, mit dem Wechsel der Heimleitung an den Berufsschulpädagogen

Diederichsen, änderte sich der gruppenpädagogische Tenor. Aus sowohl gesund-

heitsprophylaktischen als auchpädagogischenErwägungenmachte sichder neue

Heimleiter daran, die räumlich-soziale Binnendifferenzierung des Haupthauses

voranzutreiben. Statt die Grüppchenbildung zu bekämpfen, geht es ihm darum,

dieser, so gut es geht, räumlich Rechnung zu tragen. Erkennbar greift er dabei

auf das in der Heimerziehung nicht erst seit Behm populäre Familienprinzip

zurück. Im Bericht für das Geschäftsjahr 1957/58 führte er dazu aus:

„Täglichwiederkehrende organisatorische Aufgabe für beide Stationen [Mädchen- und Jungen-

station desHaupthauses, d. Verf.] war es, eine zu großeMassierung vonKindergruppen an den

Brennpunkten des Geschehens im Tagesablauf zu vermeiden. Nicht nur aus Gründen der Ver-

hinderung von Infektübertragungen, sondern vornehmlich aus dem Versuch heraus, die klei-

ne Gemeinschaft der Gruppen zu fördern, wurde auf das gemeinsame Essen beider Stationen

im Eßsaal in immer größerem Umfang verzichtet. Durch die Verteilung auf drei, zeitweise so-

gar vier Eßräume, die noch dazu zu verschiedenen Zeiten benutzt wurden, gelang es, den Kin-

dern bei denMahlzeiten größere Ruhe zu geben. Der durch den häufigen Aufenthalt in frischer

Luft angeregte Hunger der Kinder brauchte von Seiten des Erziehungspersonals so kaum noch
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durchAufforderungenUnterstützung.Durch die Staffelung der Zeiten für denAufenthalt drau-

ßenwar auch eineÜberbelegung der Tagesräumebei schlechtemWetter vermeidbar.“ (STAHH

351–10 II, Nr. 585)

Zugleich betonte Diederichsen in seinem Bericht, welche pädagogische Her-

ausforderung die Gemeinschaftsbildung gerade unter den im „Haus Seestern“

untergebrachten, durchgehend männlichen Jugendlichen darstellte. Ihrem Zu-

sammenhalt sollten der Mannschaftssport sowie gemeinsame Unternehmungen

inner- und außerhalb des Heimes dienen. Dem Alter der Jugendlichen entspre-

chend wollte er Elemente der Mitbestimmung undWahl einführen (vgl. ebd.).

ÄhnlicheÜberlegungen zurGestaltung sozialer Beziehungen imKurheimfin-

den sich, nunmehr unter heilpädagogischen Vorzeichen, in Wendts „sozialpäd-

agogischem Curriculum“ von 1975 wieder. Auch er plädiert für die Unterteilung

der Kinder in Gruppen (1975, S. 121) und sieht diese als „therapeutische Gemein-

schaft“, innerhalb derer sich das einzelne Kind und die Gesamtgruppe wechsel-

seitig beeinflussen:

„DieGemeinschaft hat sichmit der allgemeinenReagibilität des seelisch gestörtenKindes aktiv

auseinanderzusetzen, das Kindmit den Forderungen der relevanten Gemeinschaft. Indem sich

dasKind aktivmit derGemeinschaft auseinandersetzt, verändert es sich selbst. Umgekehrt ver-

ändert sich die Gemeinschaft, die sich ihrerseits auch wieder aus seelisch gestörten Kindern zu-

sammensetzt, in der Auseinandersetzungmit der individuellen Störung.“ (Wendt 1975, S. 54)

Die Aufgabe des Erziehungspersonals bestehe darin, den Kuraufenthalt so zu

gestalten, dass die Kinder jederzeit das Gefühl haben „in ihrer Person geschätzt

und freundlich und individuell angenommen“ (ebd., S. 76) zu werden. Dafür sei es

erforderlich, das „Verständnis für die verschiedenen Persönlichkeiten der Gruppe zu

wecken und dieWertschätzung der unverwechselbaren Individualität seitens der Kinder zu

fördern“ (ebd., S. 120). –Dass diese, der Individualität des einzelnen Kindes deut-

lich stärker Rechnung tragende Haltung nicht etwa der Realität in den Heimen

entsprach, sondern erst entwickelt werdenmusste, scheintWendt dabei bewusst

gewesen zu sein.

In der Zusammenschau zeigt sich als Kontinuität im Vergleich der 1950er-

und 1970er-Jahre, dass die Ausgestaltung der sozialen Beziehungen durch das

Personal größtenteils als problematisch beschrieben wurde. Neben einzelnen

Positivbeispielen überwiegen in den frühen Interviews die Erinnerungen an

Gefühlskälte und ein strenges Hierarchieverhältnis zwischen Erziehungsperso-

nal und Kindern. Wenngleich in abgeschwächter Form, zeugen auch die späten

Interviews von einem Mangel an Einfühlungsvermögen, gepaart mit Desin-

teresse und einem mithin gezielt ablehnenden Verhalten gegenüber einzelnen

Kindern. Mit Blick auf die Beziehungen der Kinder untereinander treten eben-

falls nur sehr eingeschränkt Verschiebungen hervor. Die Interviews zu beiden
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Jahrzehnten zeigen ein breites Spektrum unterschiedlicher Erfahrungen. In

den frühen Interviews finden sich sowohl Berichte von engen Freundschaften

als auch über Gewalt und Misshandlungen unter den Kindern. Für die 1970er-

Jahre sind regelrechte Freundschaften nur unter älteren Kindern bezeugt. Von

entsprechend massiven Gewalt- und Demütigungserfahrungen unter Gleichalt-

rigen, die nicht von den Betreuer*innen angestiftet wurden, wird für die 1970er-

Jahre nicht berichtet. Hervorzuheben ist auch der sich andeutende Zusammen-

hang zwischen Gruppengröße und erlebter Gemeinschaftlichkeit: Diesbezüglich

deutet sich in dem Interviewmaterial an, dass sich in kleinen Gruppen eher

ein Gemeinschaftsgefühl entwickelte, sich Kinder füreinander einsetzten und

Verantwortung übernahmen.

Die Bedeutung von Gemeinschaft und Zusammenhalt wird als zentrale Kon-

tinuität in der frühen und späten Primärliteratur herausgestellt. Während diese

beiBehmvomIdealderFamilieher abgeleitetwird,verdeutlichtWendtden thera-

peutischen Nutzen sozialer Gruppenarbeit. Beide Autoren plädieren für eine An-

passung der äußerenRahmenbedingungen hin zu kleinerenGruppengrößen und

betonen die Notwendigkeit, den Kindern das Gefühl zu geben, in ihrer Einzig-

artigkeit angenommen und uneingeschränkt akzeptiert zu werden. In den Jah-

resberichten der Wyker Heimleiter der 1950er-Jahre spiegeln sich entsprechen-

de gruppenpädagogische Ambitionen.Die resignativ-kulturpessimistischeKlage

über den Verfall der alten, idealisierten Hausgemeinschaft bei Tammwird unter

Diederichsen durch pädagogische Reformanstrengungen mit dem Ziel der Bil-

dung überschaubarer Kurgruppen abgelöst. Nach Entsprechungen der nachge-

zeichneten Lehrmeinungen und Direktiven muss man in den Berichten der ehe-

maligen Verschickungskinder suchen. Die Interviews zeugen fast durchgehend

von deren Verkehrung, der erinnerten Vereinzelung, gerahmt von einer Atmo-

sphäre der Angst und Verzweiflung. Eine Ausnahme stellen offenbar gezielt her-

beigeführte Gruppenerlebnisse im „Heidewäldchen“ dar, die allerdings der wär-

meren Jahreszeit und vermutlich auch den schon etwas älterenKindern vorbehal-

ten blieben.

Von einem grundlegendenWandel des Gruppenerlebens sowie der emotiona-

len Zugänglichkeit der Betreuer*innen kann auf der Basis der Interviews mithin

nicht gesprochenwerden.Als Kontinuität lassen sich sowohl in den Interviews zu

den 1950er- als auch zu den 1970er-Jahren vereinzelte Positivbeispiele auffinden.

Des Weiteren zeigt sich im Interviewmaterial, dass es über den Untersuchungs-

zeitraum hinweg tendenziell zu einer Abmilderung des beschriebenen Hierar-

chiegefälles und damit korrespondierend erlebter Empathielosigkeit des Erzie-

hungspersonals gekommen ist.
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5.1.6 Erziehungsziele zwischen Anspruch und erinnertem kindlichen

Erleben

Es ist ein hervorstechendes Kennzeichen der Berichte der interviewten ehema-

ligen Verschickungskinder, dass diese bis heute über die mit ihrer Verschickung

verbundenen Absichten Erwachsener rätseln. Nur selten scheinen Eltern, Ärzte

und Betreuungspersonen den Versuch unternommen zu haben, den Kindern zu

erklären, was die Kur bezwecken soll. Aufgrund dessenmuss zur Rekonstruktion

von Erziehungszielen zunächst auf entsprechende zeitgenössische Lehrmeinun-

gen,Selbstdarstellungen sowie interneRichtlinien von„Verein“und„Stiftung“zu-

rückgegriffenwerden.Dabei werden erneut – aber nicht zentral – auch gruppen-

pädagogische Zielsetzungen aufgegriffen. Erst im Nachgang soll anhand der In-

terviews auf induktivemWege versuchtwerden,die praktiziertenErziehungsme-

thoden herauszuarbeiten und mit den pädagogischen Prämissen und Lehrmei-

nungen ins Verhältnis zu setzen.

In seinem„Leitfaden“von 1926 liefertBehmeineAufstellungunterschiedlicher

Erziehungsziele, die es während des Kuraufenthalts der Kinder zu verfolgen gel-

te.13 Zunächst betont er die Bedeutung von Freude und Verinnerlichung sowohl

alsMittel als auch Ziel des Erholungsaufenthaltes (vgl. S. 29).Hierzu führt er aus:

„Kommen wir vom Kern des Menschen aus an alles andere heran, so werden in ihm [...]

Kräfte frei, die die Erschöpfung beseitigen, neues Kraftgefühl und neuen Lebensmut geben“

(ebd.). Über die Bedeutung von Freude für den Kurerfolg schreibt er: „Je wertvol-

ler die Freudenquellen sind, um so größer die Dauerwirkung der Erholung“ (ebd.). Eines

derHauptziele derErziehungsarbeitwährenddesKuraufenthaltes bestandBehm

zufolge darin, die Entwicklung des kindlichenGeistes anzuregen.Besonders her-

vorgehobenwird dabei die Förderung zum selbstständigenDenken: „Dieses geisti-

ge Band, die Anwendung des Denkens, die Selbstständigkeit im Verwerten desWissens,

dasVermögengeistigerAnschauungskraft, dieses alleswachzurufenundzupflegen, ist auch

eine der Aufgaben des Erholungsaufenthaltes“ (ebd., S. 142, Herv. i. O.). Ferner ver-

möge der erzieherische Zugriff auf das Kind, „denMut eigener Überzeugung stärken,

den Einzelnen zur Selbstbehauptung gegenüber derMasse stählen“ (ebd., S. 143). So ver-

standen könne der Erholungsaufenthalt „einer staatsbürgerlichen Erziehung den

Grund legen“ (ebd.,Herv. i.O.).Entscheidendhierfür sei nebender bereits genann-

ten Selbstständigkeit im Denken vor allem „die Weckung des Verantwortungsgefühls

gegenüber der Gesamtheit“ (ebd.). Zusammenfassend beschreibt er die Erziehungs-

ziele während des Kuraufenthaltes der Kinder als Selbstständigkeit im Denken

13 Dass sich Pädiater berufen fühlten, auch pädagogische Leitlinien für das Verschickungswesen

zu formulieren, dürfte neben der medizinischen Vormachtstellung aufgrund ihres Arztberu-

fes auch mit ihrem sozial- und lebensreformerisch begründeten holistischen Gesundheitsver-

ständnis zu tun gehabt haben.
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und Fühlen, Selbstständigkeit im Handeln, Selbsterziehung und Selbstachtung

(vgl. ebd., S. 161 f.).

Ohne ausdrücklichen Rückbezug auf Behm formulierte Lehmann-Grube, lei-

tender Arzt der Kinder-Heil- und Genesungsfürsorge der Hamburger Sozialbe-

hörde,Anfangder 1950er-JahreähnlichepädagogischeGrundsätze,allerdingsmit

stärkerer Orientierung aufmilieubedingteDefizite und die Steigerung von „Leis-

tungsfähigkeit“.Nach ausführlicherDarlegung der „Heilanzeigen“und ihrerDia-

gnose führt er unter derRubrik „BeaufsichtigungundBeeinflussungderHeimar-

beit …“ in den von ihm entworfenen, 1953 in Kraft getretenen „Richtlinien für die

ärztliche Arbeit“ knapp aus:

„Als Grundlage für die Arbeit gilt der Satz: Es geht uns weniger um Körperfülle als um

Lebensfülle. Die Lebensfülle der Kinder, zumal der aus ausgesprochen städtischen Verhält-

nissen, ist in vielen Fällen schwer geschädigt. Der Schaden betrifft die Gesamtperson, d. h.

gleichermaßen die körperlichen, geistigen und seelischen Phänomene. Eine Besserung der Si-

tuation, die zugleich der Beginn einer fortlaufenden Gesundung sein soll, ist nicht allein durch

das Mittel der Schonung zu erwarten; Schonung und Übung im Sinne der Beanspruchung

und zunehmender Leistungssteigerung müssen Hand in Hand gehen.“ (STAHH 352–6,

Nr. 1125, Herv. i. O.)

Wie Lehmann-Grube diese „Leistungssteigerung“ pädagogisch zu bewerkstelli-

gen gedachte, geht aus seinem Beitrag in der „Monatsschrift für Kinderheilkun-

de“ von 1962 hervor, in dem er sich der heilpädagogischen Arbeit im „Schulkin-

der-Genesungsheim Trillup“ widmete. Die vermehrte Überweisung „verhaltens-

gestörter“, „milieugeschädigter“Kinder konstatierend, entwarf er für die Kurhei-

me eine vereinfachte Methode zur Stärkung kindlicher Selbstheilungskräfte, die

er im Anschluss an den Hamburger Psychotherapeuten Walter Cimball als „Psy-

chosynthese“ bzw. „aufbauende Schulung“ verstanden wissen wollte. In der Aus-

einandersetzungmit diversen psychotherapeutischen aber auch philosophischen

und anthropologischen Erkenntnissen seiner Zeit – und sich ausdrücklich gegen

eine naturwissenschaftlich verengte medizinische Sicht wendend – stellt er vier

Arbeitsprinzipien heraus: (1) Die offene Annahme des einzelnen Kindes zu Be-

ginn der Kur durch die „Gruppenmutter“. Das Kind sollte erfahren: „Hier bei dir

bin ich gut aufgehoben, du beachtest mich, du hast mich wohl sogar lieb, und auch ich ha-

be dich gern.“ (ebd., S. 351); (2) Die „Aktivierung des Gruppenbezuges“. Von der sich

entfaltenden „Gruppendynamik“ versprach sich Lehmann-Grube die Freisetzung

„autonomer Kräfte“ beim Kind, die additiv kaum wirksam würden (ebd., S. 352);

(3) Umfangreiche Gelegenheit zur „körperlich-motorischen Entladung“. Klettern, Ba-

lancieren, diverse Ball- und Laufspiele aber auch das (anfängliche) „Gewährenlas-

sen“ sollten andieStelle der früheren „Heimdressur“ treten (ebd.); (4)Die Förderung

desSpielensundMalensund sonstigen „schöperische[n]Tuns“.DieAusstattungmit

Spiel- und Bastelmaterial sowie eine ermunternde Anleitung sollten es den Kin-

110



dern ermöglichen, sich „gesund zu spielen“ (ebd.). Zusammengenommen sollten

die vier Ansätze die „Dritte Kraft“, das kindliche Streben nach „Selbstauszeugung“

(Pfänder), des „Über-sich-hinaus-Seins“ (Lersch), der „Selbstwert“-Steigerung (Ad-

ler) „aus dem Chaos zur Form“ (ebd., S. 350–351) lenken. Erkennbar griff Lehmann-

Grube dabei auf die sich formierende Ich-Psychologie zurück und betonte die Be-

deutung aktiver Mitwirkung der Kinder an ihremHeilungsprozess.

Dass Lehmann-Grube dennoch den tradierten Erziehungsansichten seiner

Zeit stark verhaftet blieb,zeigt das von ihmformulierte Prinzipdes „umgekehrten

Weges“:

„Gemeint ist das Folgende: Wenn jemand in froher Stimmung ist, dann zieht er sich sorgsam

an, trägt eine freundliche Miene zur Schau und ist zu allen möglichen Unternehmungen, v. a.

gemeinsammit anderen bereit zuAusflügen, zumSingen zuSpiel undTanz.Aber auch der um-

gekehrteWeg ist gangbar undnähert sich demgewünschtenZiele.DurchbewußteGepflegtheit,

durch Sauberkeit, Ordnung, hübsche Bekleidung, durch Wandern, Singen und spielen, v. a.,

wenn es inGesellschaft geschieht, läßt sich eine gestörte innereHarmonie günstig beeinflussen,

oft in kaum geahntemMaße.“ (Lehmann-Grube 1962, S. 351)

Bemerkenswerterweise machte sich der leitende Arzt weder über den schwer zu

erbringenden Nachweis des Kurerfolges – im Sinne einer „Steigerung des Lebens-

mutes“ und der „Stärkung der Kontaktfreudigkeit“ (ebd., S. 354) – noch die Schwie-

rigkeit der praktischen Vermittlung seines heilpädagogischen Ansatzes Illusio-

nen. Vor allem in der ungenügenden Qualifikation und Fluktuation der Betreu-

er*innen sah er ein gravierendes und fortdauerndesUmsetzungshindernis (ebd.,

S. 355 f.). Dass er dennoch versuchte, seine Ansichten nicht nur in Trillup, son-

dern durch Vor-Ort-„Belehrungen“ auch im „Hamburger Kinderheim“ in der Pra-

xisdurchzusetzen,geht ausderNachzeichnungDiederichsens von 1983hervor. In

seiner „Heimchronik“ übersetzte der langjährige Heimleiter des größten Hauses

des „Vereins“dieZielvorstellungenLehmann-Grubes als Freisetzungder „Münch-

hausensche[n] Kraft“ (STAHH 611–20/40, Nr. 556, S. 34) im Kind (vgl. Exkurs IV).

Ein vergleichbares holistisches, auf die Selbstheilungskräfte des Kindes

setzendes Gesundheitsverständnis vertrat nach Lehmann-Grube auch die Psych-

iaterin Irmela Prüter, die 1975, nach Jahren interner Krisenbewältigung im An-

schluss an die 1971 erfolgte öffentliche Skandalisierung der Zustände in „Linden-

Au“ (vgl. Richter/Meyer 2021, S. 100–120), die Leitung des Heimes übernahm. In

der 1976, anlässlich des 50-jährigenBestehens desKurheimes vonderRudolf-Bal-

lin-Stiftung herausgegebenen Jubiläums-Broschüre präsentierte sie erstmalig

ein Behandlungskonzept, in dessen Mittelpunkt sie neben der therapeutischen

Wirkung der Gruppe wiederum die Freilegung und Entwicklung natürlicher

Selbstheilungskräfte rückte:

„Aufgabe dieser Kur ist es nun, in kurzer Zeit die harmonische Entwicklung des Kindes in den

vier aufgezeigten pädagogischen Richtungen [geistige Entwicklung, musisch-ästhetische Bil-
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dung, körperliche Ertüchtigung, Naturerkundung, d. Verf.] neu in Gang zu setzen und diese

aufeinander abzustimmen. – Der erste Anstoß dazu ergibt sich durch das Zusammenleben in

derGruppe.HierwerdendemKinddieÜberwindungderpathogenenVereinzelung,neueErfah-

rungen der Umwelt und die Entfaltung der Umwelt und die Entfaltung natürlicher Leistungs-

freude ermöglicht.

AufderBasis diesesGruppenerlebens sindSonderförderungenund therapeutischeMaßnahmen

nötig, die je nach Befund sowohl individuelle Schwächen überwinden, wie auch v.a. gesunde

Anlagen verstärken helfen. Die Unterstützung vorhandener Kräfte führt Erfolgserlebnisse her-

bei. Die vorhandenen Schwächen erhalten imRahmen der Kurmaßnahmen durch diese Ermu-

tigung das wirksamste Gegengewicht.“ (STAHH 351–10 II, Nr. 2169, S. 7)

Inwiefern sich die heilpädagogisch-psychiatrischeBinnensicht des sozialbehörd-

lichen Kinderkurwesens Hamburgs mit einer genuin sozialpädagogischen ver-

trug, lässt sich zuletzt im Abgleich mit dem fast zeitgleich erschienenen „Sozi-

alpädagogischen Curriculum“ vonWendt nachvollziehen. Er führt dazu aus: „Die

emanzipatorische Absicht in der sozialpädagogischen Praxis, auf Kompetenz, Autonomie

und Solidarität hin zu erziehen, gilt auch für den Aufenthalt der Kinder in einem Erho-

lungsheim“ (ebd., S. 49).Wendt sieht die Erziehungsziele damit nicht allein auf die

Lösung von Problemen und den Ausgleich von Verhaltensstörungen beschränkt.

Erforderlich sei vielmehr ein über die Kompensation von Mängeln hinausgehen-

des Angebot (vgl. ebd., S. 23). Das Hauptziel der Erziehungsarbeit während des

Kuraufenthaltes besteht ihm zufolge darin, die Kinder und Jugendlichen zu be-

fähigen, „ein erfülltes, sozial reguliertes und mündig verantwortliches Leben führen“ zu

können (ebd., S. 24).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass alle nachgezeichneten zeitgenössi-

schen Ziel- und Aufgabenbeschreibungen beim individuellen Kind ansetzten und

in der Freisetzung seiner Selbstheilungskräfte das wichtigste pädagogische Kur-

ziel sahen. Dieses sollte auch der offiziellen Aufgabe der Kurheime, die Kinder

körperlich zu kräftigen, zugrunde liegen. Ausgehend von großstädtischer „Mi-

lieuschädigung“,derman imHeimeinanderes,„therapeutisches“Gruppenmilieu

gegenüberzustellen beabsichtigte, zielte die Arbeit auf eine zügige Ausgleichung

von Defiziten ab. Deutlich stärker als Lehmann-Grube und Prüter stellen Behm

undWendt in ihren Lehrwerken auf die Entwicklunggeistiger Autonomie als Vor-

aussetzungderperspektivischenÜbernahmeauch staatsbürgerlicherVerantwor-

tung ab. Während Behm damit die Idee einer staatsbürgerlichen Erziehung ver-

folgt, liegt Wendts Vorstellung eine auf Emanzipation ausgerichtete sozialpäd-

agogische Praxis zugrunde.

Auchwenndie ehemaligenVerschickungskinder zumZeitpunkt ihrerKur nur

selten durchschauten, welche Absichten mit dieser gesundheitsprophylaktisch-

erzieherischen Maßnahme verbunden waren, machten sie sich spätestens rück-

blickendGedanken über diemedizinischen und pädagogischen Ziele ihresHeim-
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aufenthalts. Die regelmäßigen Gewichtskontrollen, der Zwang beim Essen, die

minutiös befolgtenRuhezeiten gaben zahlreicheAnhaltspunkte dafür ab,dass die

Normalisierung des Körpergewichts das eigentliche Kurziel darstellte (vgl. Blu-

me, Abs. 143 u. oben Abschnitt 5.1.2). Ganz ähnlich stellt auch Heinz-Hermann

Wasser inBezug auf seine zweifacheVerschickungnach„Birkenhöhe“und ins sel-

be Heim rückblickend fest, dass „viel Gewicht“ gleichbedeutend mit „gute[m] Kur-

erfolg“ (Abs. 7) gewesen sei. An die fortgesetzte Dominanz der Gewichtszunahme

als wichtigstemKurziel im „Hamburger Kinderheim“ erinnert sich auch noch der

Ende der 1970er-Jahre verschickteThomas Larssen: „Wirwurdendann schonmanch-

mal wirklich anderWaage echt angepfiffen. So: ,Wie kanndas sein?‘ ,Unddas ist doch nicht

und das ist doch eineUnmöglichkeit‘? ,Undwarum seid ihr denn hier, wenn ihr das nicht so‘

– nä?“ (Abs. 10)

JensMoser, der 1958 und 1960 insWykerHeim verschicktwurde, ist sich dage-

gen sicher, dass Unterernährung und ähnliche, vermeintlich medizinische Indi-

kationen nur vorgeschobene Gründe für die Kur darstellten: „Unter demDeckman-

tel, dieKinder zu schützen, inFormvon: ,Wirpäppeln sieauf, die sindunterernährt‘ oderwas

weiß ich weswegen, mit welchen Gründen die da hingeschickt wurden, hat man imGrunde

genommen derenWillen gebrochen und das systematisch.“ (Abs. 202)

Dass die mit viel Druck durchgesetzte strikte Regelbefolgung keineswegs der

EntwicklungderKinderdiente, sondern eineArt Selbstzweckdarstellte,umeinen

reibungslosen institutionellen Ablauf zu garantieren, glaubt nicht nur JensMoser

(Abs. 4, 39). AuchHeinz-HermannWasser bilanziert rückblickend: „Sie [die Betreu-

er*innen, d. Verf.]mussten viel Druck ausüben, umden großenHaufen anMenschen unter

Kontrolle zu halten und deshalbwurdeAngst gemacht und laut Befehle erteilt am laufenden

Band. Also ein Gespräch fand nicht statt.“ (Abs. 17)

„Es war nie […] kindgerecht, es war immer Erzieherin- oder organisationsgerecht.

Ich kann mich an nichts erinnern, was kindgerecht war – nichts, gar nichts“, fasst auch

nochThomas Larssen (Abs. 72) seine Erinnerungen an die späten 1970er-Jahre im

„Hamburger Kinderheim“ zusammen.

Weibliche ehemalige Verschickte ordnen den harschenUmgangston imHeim

noch in den 1970er-Jahren ganz ähnlich ein. So etwa Katharina Fricke, die sich

erinnert: „Im Heim galt es, sich an Normen und/oder beziehungsweise an Regeln zu hal-

ten. […] Mir kam das immer so vor, als wenn die gar nicht sich mit Kindern beschäftigen

wollten.“ (Fricke, Abs. 154, 107) Mit Blick auf „Linden-Au“, wo sie Mitte der 1960er-

Jahre untergebracht wurde, vermutet AnnaWilson allerdings, dass die empathie-

lose, befehlsmäßige Ansprache selbst Ausdruck von Angst gewesen sein könnte:

„Also das ist wie bei der Armee so ein Ton, also komplett empathielos Kindern gegenüber,

also wenig einfühlsam. Ich denke mal einfach auch, die haben einfach nur Angst gehabt.

Die haben gehandelt, wie sie handelnmussten.“ (Abs. 74)
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Nur imBericht vonBenteKowalskis, die die „invasive“Umgangsweisemit den

Kindern im„HausBallenberg“ (St.Blasien) 197614mit ihrerUnterbringung in„Lin-

den-Au“ vier Jahre später vergleicht, zeichnen sich die Konturen eines dezidiert

gruppentherapeutischen Ansatzes ab, der sich weitgehend mit den skizzierten

Überlegungen Prüters deckt:

„Das war in St. Blasien noch nicht so der Fall und in Lüneburg dann auf jeden Fall, dass die

Kinder durchaus schongelassenwurden, auchwenn es halt nicht gut ist oderwenndas nicht der

Zweck des Aufenthalts war, dass die Kinder da jetzt über die Stränge schlagen oder irgendwel-

che wilden Sachen anstellen. Es wurde die Sache nicht von vornherein einfach ausgeschlossen,

sondern eswurde versucht, damit therapeutischumzugehen stattdessen.“ (Kowalski,Abs. 125)

Soweit die rückblickenden Annahmen der Interviewten über Sinn und Zweck der

Verschickungskuren,die vondenLehrmeinungenundpädagogischenZielformu-

lierungen sowohl hinsichtlich des relativen Stellenwerts der Gewichtszunahme

als auchmitBlick auf die Stärkung individueller Selbstheilungskräfte deutlich ab-

weichen. Insbesondere die von Behm und Lehmann-Grube hervorgehobene Be-

deutung einer liebevollen Annahme der Kinder durch die Betreuer*innen findet

im rückblickenden Erleben dermeisten interviewten Verschickungskinder kaum

eine Entsprechung.

5.1.7 Erinnerte Erziehungspraktiken

Im Unterschied zu den Erziehungszielen und daraus abgeleiteten Arbeitsprinzi-

pien fallen die Erinnerungen der Interviewten an die Erziehungspraktiken in den

Kurheimen deutlich konkreter aus. Im Folgenden sollen diese entlang ihrer un-

terschiedlichen Formen rekapituliert werden.

Zu den bereits zu Kurbeginn fast mechanisch einsetzenden, von den Betreu-

er*innen durchgesetzten Zumutungen, die offenkundig einen reibungslosen

Kurablauf garantieren sollten und in der Erinnerung der ehemaligen Verschi-

ckungskinder kaum pädagogisch ausgestaltet wurden, gehörten zunächst die

räumliche Separierung, die Einschränkung der Verfügungsgewalt über mitgebrachtes

Eigentum sowie dieminutiöse Steuerung und Begrenzung der Kontakte zur Außenwelt.

Bereits die Zuordnung zu vorab festgelegten Alters- und Geschlechtergrup-

pen zu Kurbeginn erinnern eine Reihe von Interviewten als emotionale Zumu-

tung.Dasgilt insbesondere fürdie getrennteUnterbringungvonGeschwisterkin-

dern, von der sowohl Heinz-HermannWasser (Abs. 5 u. 72) als auch AnnaWilson

14 „Ja, auch wieder das gleiche Prinzip,man wurde dann auch verstärkt ruhiggestellt oder dahin-

gehend ermahnt, doch irgendwie auch ruhig zu sein. Ja, daswar dannwirklich so,wiewenndas

Kind verschwindet.“ (Kowalski, Abs. 25)
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(Abs. 57) berichten, aber auch für Freundschaften, die sich während der Anfahrt

anbahnten und Halt zu geben versprachen (vgl. Larssen, Abs. 6).

Heinz-Hermann Wasser erinnert sich an seine erste Kur in „Birkenhöhe“

(Ehestorf), einemmit 37 Betten relativ kleinemHaus in der Nähe von Harburg:

„Mit fünf hatte ichmeine Schwester dabei und brutal war da, dass wir zuHause in einemZim-

merwohntenunddort aber absolut getrenntwaren. Sie konnte sich nur abund zu zumir schlei-

chen. Offiziell war es ganz verboten. Also dreiWochen praktisch, nein – sechsWochenwar das,

kein Kontakt. Sie war in einer großenMädchengruppe und ich in einer kleinen Jungengruppe.

Sie ist sieben Jahre älter, deshalb sahen wir uns nicht automatisch im Alltag. Einmal habe ich

sie gesehen, was bei mir besonders eben hängengeblieben ist, wo die Mädchen was vorgetanzt

haben.Die sind gekommen, haben getanzt und sindwieder weg.Und ich dachte, ich sterbe. Ich

konnte das kaum aushalten, sie zu sehen und keinen Kontakt aufnehmen zu dürfen.“ (Wasser,

Abs. 5)

Noch bis in die Mitte der 1970er-Jahre berichten ehemalige Verschickungskin-

der vomWegschließenmitgebrachter (Klausen, Abs. 28) oder Vorenthalten zuge-

schickterDinge (Baumann,Abs. 7, 63),was als zum Teil „sehr schmerzhaft[e]“ (Was-

ser, Abs. 30) Erfahrung in Erinnerung geblieben ist. AnnaWilson etwa:

„Dann hattenmeine Eltern ein Paket geschickt mit Süßigkeiten und fürmich war da eine Pup-

pe drin, die meine Mutter behäkelt hatte. Die haben sie mir kurz gezeigt und die aber wegge-

nommen und die Süßigkeiten wurden aufgeteilt, also auch weggenommen. Und dieses Paket

hat nachDiesel gerochen, weil mein Vater einenDiesel hatte. Ja, dass war schon recht pervers –

wirklich.“ (Wilson, Abs. 44)

Auch die Lebhaftigkeit, mit der sich andere Verschickungskinder an die Paket-

post der Eltern als wichtiger Stütze in einem ansonsten als abweisend erlebten

Heimalltag erinnern (Nizon, Abs. 17; Fricke, Abs. 15–19), unterstreicht die Bedeu-

tung der Verfügungsgewalt über Dinge, die die Kinder mit ihrem Zuhause ver-

banden. Der Sinn der mehrfach berichteten Verteilung zugeschickter Süßigkei-

ten erschloss sich den Kindern nicht (Faber-Lenz, Abs. 19; Wilson, Abs. 44; Klau-

sen, Abs. 28; Grünspan, Abs. 264). – Auch Briefpost wurde noch bis in die 1970er-

Jahrehineinkontrolliertund reglementiert: ElterlicheBriefewurdenKindernvor-

enthalten (Weiland, Abs. 69; Wilson Abs. 65); sofern sie noch nicht im Schulalter

waren, wurde ihnen die Unterstützung beim Schreiben und Versenden von Post-

karten verweigert (Weiland, Abs. 69; Müller, Abs. 18); Postkarten, die vom vorge-

gebenenpositivenStandardtext abwichen,wurden vor denAugenderKinder zer-

rissen (Wasser, Abs. 30;Moser, Abs. 6). AnnaWilson ließman angesichts dermas-

siven Kontaktbeschränkungen zu ihren Eltern zu Beginn der 1970er-Jahre sogar

im Glauben, dass ihre Mutter während ihres Kuraufenthalts gestorben sei (Wil-

son,Abs.65).Allerdingsberichtet ein zumZeitpunkt seinerVerschickungachtjäh-

riger Interviewter auch, dass seine Postkarten durchaus kritische Kommentare
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enthielten und die Eltern unbehelligt erreichten (Hildebrand, Abs. 16, 20). Aurelie

Röder (Abs. 17) erinnert sich sogar an sehr regen schriftlichen Verkehr nicht nur

mit ihrer Herkunftsfamilie während ihres Kuraufenthalts als Jugendliche 1978 im

„Hubertushof“ (Rettenberg/Allgäu).Neben demzeitlichenKontext dürftemithin

vor allem das Alter für dasMaß und das Erleben dermehr oder weniger gezielten

Kontaktunterbindung ausschlaggebend gewesen sein.

Wie bereits im Zusammenhang mit den Dimensionen des Heimalltags deut-

lich wurde, fehlt in kaum einem der 22 Interviews der Hinweis auf einen kon-

tinuierlichen „Druck“ zu Verhaltensanpassung und Regelbefolgung, der seitens

der Betreuer*innen durch befehlsförmige Anweisungen, fortdauernde Beaufsichtigung

und verbale Zurechtweisungen unterschiedlicher Abstufung erzeugt wurde. Es ist rela-

tiv neutral von „Ermahnungen“ (Nizon, Abs. 17; Röoeder, Abs. 35; Kowalski, Abs.

25), „Ansprachen“ (Larssen, Abs. 29), aber auch vom lautstarkem „Ärger kriegen“

(ebd., Abs. 10, 25, 29, 63, 85), „Anraunzen“ (ebd., Abs. 29), „Rumbrüllen“ (Wilson,

Abs. 99) oder gar vom„Fertigmachen“ (Moser,Abs. 4; Larssen,Abs. 10, 51) die Rede.

Übertretungen des Redeverbots bei den Mahlzeiten und während der Ruhe- und

Schlafenszeitenwurden zumeistmit dieser Reaktion quittiert.Das Spektrumder

rückblickendenBewertung durch die Interviewten reicht dabei vonAnerkennung

als legitimeErziehungsmethoden der Zeit (Thalbach,Abs. 33; Röder, Abs. 35; Kow-

alski,Abs.25) bis hin zurKlassifizierung als nicht zu rechtfertigendeAkte verbaler

Gewalt (Moser, Abs. 4).

Eng verbundenmit den fortdauernden verbalen Zurechtweisungenwaren das

Drohen mit Strafen, das gezielte Furcht-Einflößen sowie die Beschämung von Kindern

durch höhnende oder herabsetzende Bemerkungen in Bezug auf Gefühlsregun-

gen, nächtliches Einnässen oder andere vermeintliche Unzulänglichkeiten.

Beispiele vonmehr oder weniger gezieltem Furcht-Einflößen werden für ver-

schiedene Zeiten und Heime berichtet. Bettina Meise (Abs. 4, 61) etwa erinnert

sich daran, dass ihr während ihrer Verschickung ins „Haus Hanna“ (Niederkleve-

ez) Anfang der 1960er-Jahre ältere Jungen erzählt hätten, dass ein Junge die ganze

Nacht im Direktorinnen-Zimmer auf dem Teppich habe verbringen müssen und

aus Hunger zuletzt die Teppich-Fransen gegessen habe. Nicht ganz klar ist aller-

dings, ob die Verbreitung entsprechender „Geschichten“ zumKalkül derHeimlei-

tung gehörte oder ob es sichmöglicherweise umeine sich verselbständigendeGe-

schichtederKinderuntereinanderhandelte.–InBezugauf seineZeit alsErzieher

in „Linden-Au“ Anfang der 1970er-Jahre merkt demgegenüber Heinz-Hermann

Wasser an: „DieHeimleiterin hat es vorgemacht und die anderen haben es natürlich nach-

gemacht, dass sie die Kinder immer durch denKakao gezogen hat und ihnenAngst gemacht

hat.Wenn jemand sagte: ,Ich habe da Aua‘. Dann hat sie gesagt: ,Ach, dann schneiden wir

am besten den ganzen Finger ab‘.“ (Abs. 25)

Auch für Ende der 1970er-Jahre sind noch Fälle gezielten Furchteinflößens be-

zeugt. So erinnert sichThomas Larssen in Bezug auf seinen Aufenthalt im „Ham-
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burger Kinderheim“ an einen Erzieher, der die kleineren Kurkinder gezielt ängs-

tigte:

„Unddannhat sichder andere, ein [...] für uns sehr großermächtigerMannmitVollbart, dunk-

leHaare, der sich dann hingestellt hat, dieHände so in dieHüften und hat dann so rausgeguckt

undhat dann so sinniert, ,Oh, oh, die Fähre ist steckengeblieben. Jetztmüssenwir alle für immer

auf dieser Insel bleiben‘.Unddannging das natürlich/.Diewaren ja alle viel jünger als ich.Die

haben angefangen wie die Sirenen zu heulen.“ (Larssen, Abs. 10)

Formen gezielter oder nur geduldeter Beschämung von Kindern durch Betreu-

er*innenundandereKinderwerden,wie bereits ausgeführt, vor allem imZusam-

menhang mit dem Vorzeigen verschmutzter Unter- oder Bettwäsche berichtet.

Aber auch der Ausdruck von Gefühlen des Heimwehs sowieWeinen konnten An-

lass für Bloßstellungen sein. Jens Moser erinnert sich zum Beispiel: „[W]enn ich

nachts oder vielleicht auchmal beimMittagsschlaf geweint habe unter der Bettdecke, dann

wurdedieBettdeckeweggezogen. ,Guckmalhier, der Jens, derweint schonwieder.‘Unddann

finden die das auch gut, die Aufseherinnen, wenn man hinterher deswegen gehänselt und

drangsaliert wurde.“ (Abs. 67)

Vielfach wird außerdem von den Interviewten von unmittelbar ausgeübtem

Zwang und Bestrafungen berichtet. Ersterer konnte in Form von Unterbindun-

gen/Verboten (wie etwa die Verweigerung von Toilettengängen, das untersagte

Wassertrinken usw.…) oder aber von erzwungenenHandlungen (wie die zwangs-

weise Nahrungsaufnahme, das kalte Duschen usw.…) erfolgen. Als Bestrafungen

findet vor allem das „in die Ecke“ oder „in den Flur“ setzen/stellen bei Störung

der Schlafens- respektive Ruhezeiten Erwähnung (Moser, Abs. 67; Faber-Lenz,

Abs. 4, 24; Birnbaum, Abs. 5; Baumann, Abs. 26; Klausen, Abs. 12, 143; Nizon,

Abs. 17; Kowalski, Abs. 70) – verschärft durch beliebige zeitliche Ausdehnung, die

Verweigerung angemessener Bekleidung sowie fehlendes Licht.

Besonders eindrücklich schildert Stefan Nizon seine diesbezüglichen Erfah-

rungen in „Linden-Au“ (Lüneburg) noch in den späten 1970er-Jahren:

„[…] undmanwird von der Nachtwache da rausgez/. Also dann in Fokus genommen, ermahnt

und dann irgendwie rausgezogen. Das ist bestimmt nicht nur mir passiert, aber das hat dann

halt so Auswirkungen gehabt, mit draußen auf ’m Flur sitzen. Ja, da ähm na ja, halt wie ich es

schonbeschriebenhatte, halt ohne, ohneSchuheunddann irgendwie imLeibchen, da imNacht-

hemd sitzen und dann da sitzen auf ’nen Stuhl, ohneUhrzeit undDunkelheit, bis die Nachtwa-

che derAnsicht ist, dassman sich, ähmdass es jetzt an derZeit ist,womanwieder insBett kann.

Das waren gefühlt so locker Stunden, die man dann da saß. Ja, das war blöd. [...]. Da konnte

man sich ja auchnirgends beschweren oder so.Dagab es nicht so viel Rechte.Daswardannhalt

im, in demErmessensraum der Frau, die mich da damals betreute davor.“ (Nizon, Abs. 17)

Vom Einzug von Eigentum (Klausen, Abs. 12), dem Vorenthalten von Speisen

(Weiland, Abs. 25) sowie dem – zum Teil kollektiven (Blume, Abs. 41; Nien-
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aber, Abs. 64) – Ausschluss von Aktivitäten (Birnbaum, Abs. 45; Kowalski, Abs.

72) bis hin zum „Nach-Hause-Schicken“ (ebd., S. 125) wird ebenfalls berichtet.

Paradoxerweise wurde in einem Fall aber auch die Verlängerung der Kur als

Bestrafungsform gewählt (Moser, Abs. 76). In einigen wenigen, frühen Fällen

finden auch Formen körperlicher Misshandlungen, von „Ohrfeigen“ (Blume, Abs.

41, 114; Nienaber, Abs. 143; Klausen, Abs. 168), Schlägen auf den Po (Birnbaum,

Abs. 49, 53; Klausen, Abs. 168) bis hin zur Auspeitschung eines Jungens infolge

einer beleidigenden Äußerung gegenüber der Heimleitung Erwähnung:

„Und was weiß ich noch? Ach so, es gab’ auch noch ’ne dramatische Situation. Am Ende sollte

ein Abschlussfest sein. Und einer von den Jungs sagte so spöttisch – Programm weiß ich nicht

mehr, was da war, wir sollten natürlich daran beteiligt werden –. ,Das wird der Rheinfall von

Schaffhausen.‘ Und das kriegte der Direktor mit und drehte vollkommen durch, schnappte sich

den Burschen und nahm ihnmit in sein Büro und peitschte ihn aus. [...]Wenn irgendwas pas-

siert war, wo individuell niemand festgestellt werden konnte, irgendwas – weiß der Teufel was

– dann gingen die Tanten im Speisesaal durch die Reihen und klatschten jedem ’ne Ohrfeige.“

(Blume, Abs. 41)

Hervorgehoben werden muss abschließend noch einmal der Umstand, dass ne-

ben dem berichteten Furcht-Einflößen insbesondere das öffentliche Bloßstellen

sowie Kollektivstrafen einen bewusst einkalkulierten oder doch billigend in Kauf

genommenen eskalierenden Effekt hatten. Sie schürten unter den Kindern, wie

rückblickend berichtet wird, Angst, Häme und Wut, die sich insbesondere auf

jüngere Kinder und solche entluden, die sich den Regeln widersetzten.

Siehtman sich die Berichte noch einmal in Bezug auf ihre Verteilung auf Hei-

me und Zeit an, so lässt sich festhalten, dass die meisten Berichte über das rigide

DurchsetzenderAlters- undGeschlechterordnung,dieUnterbindungvonEltern-

kontakten sowie über „erzieherisches“ Strafen, die beiden großenEinrichtungen,

das „Hamburger Kinderheim“ und „Linden-Au“, betrafen. Von gezieltem Furcht-

Einflößen, verbalem „Fertigmachen“ und „Raussetzen“ ist in Bezug auf beide be-

nanntenHeimenoch bis in die 1970er-Jahre hinein die Rede.Das Erleben der Ein-

und Übergriffe, gerade in Bezug auf die Unterbindung von Kontakten zu mitrei-

sendenGeschwisterkindern sowiederHerkunftsfamilie,war erkennbar abhängig

vom tatsächlichen oder unterstellten Entwicklungsstand der betroffenen Kinder.

Altersunabhängig wird von der Wegnahme von Eigentum, gezieltem Bloßstellen

(vgl. auch Abschnitt 5.1.3), „Ohrfeigen“, Schlägen auf den Po in Bezug auf beide

genannten Einrichtungen noch bis Mitte der 1970er-Jahre berichtet. Insofern fü-

gen sich die von Brennecke und seinen Mitstreiter*innen kolportierten Fällen in

„Linden-Au“ 1971 (vgl.Richter/Meyer 2021, S. 101) in das hier gezeichnete Bild ein,

wenngleich sie in ihrer Häufigkeit und Drastik aus dem Rahmen zu fallen schei-

nen. Das Vorenthalten von Speisen, die Praxis des Auspeitschens sowie Kollek-

tivstrafen sind hingegen nur bis in die frühen 1960er-Jahre hinein bezeugt. Dies
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alles unterstreicht einerseits dieVermutung,wonach im„Massenbetrieb“ rabiates

Vorgehen bis hin zu gezielten körperlichen Strafen, besonders häufig anzutreffen

war. Zu den kleineren Heimen liegen allerdings zu wenige Berichte vor, um hier-

aus verallgemeinernde Schlüsse zu ziehen.

5.1.8 Gewalt und Misshandlungen

Damit sind bereits eine Reihe zeitgenössischer Erziehungspraktiken in den Fo-

kus gerückt, die im engeren oder weiteren Sinn als „gewaltförmig“ gelten müs-

sen. An dieser Stelle soll jedoch nicht der Versuch unternommen werden, in ob-

jektivierender Manier einen trennscharfen ethischen oder strafrechtlichenMaß-

stab zu formulieren, wann – auch rückblickend – von Gewalt beziehungsweise

Misshandlungen gesprochen werden muss, um diesen anschließend an die be-

richtetenSituationenanzulegen.AucheinquantifizierenderZugang lässt sichauf

der vorliegendenDatengrundlage forschungsmethodischnicht stringentbegrün-

den.Vielmehrgilt esderFragegenauernachzuspüren,wieundunterVerwendung

welcher Begriffe die ehemaligen Verschickungskinder entsprechende Erfahrungen

rückblickend zur Sprache bringen und welche Bewertungsmaßstäbe aus der Si-

tuation heraus oder nachträglich, sie selbst formulieren.

Zunächst ist hervorzuheben, dass die wenigsten Interviewten von sich aus

ihre oder die beobachteten Erfahrungen zeitgleich verschickter Kinder mit

dem Begriff „Gewalt“ oder „Misshandlung“ belegen. Zumeist erfolgt erst auf

Nachfragen hin eine entsprechende Einordnung, die in der Regel differenziert

ausfällt. Das semantische Feld, das zur wertenden Beschreibung des Erin-

nerten herangezogen wird, ist ausgesprochen breit gefächert. Am häufigsten

finden personal nicht eindeutig zuordenbare Begriffe wie „Strenge“, „Druck“,

„Zwang“, „Drill“ Verwendung. Auch auf klarer adressierte Substantivierungen

wie „Unterdrückung“, „Bewachung“, „Reglementieren“, „Drangsalieren“, „Be-

strafung“, „Bloßstellen“ wird regelmäßig zurückgegriffen. Neben der Alltags-

oder Jugendsprache entnommenen Euphemismen wie „Ohrfeigen“ (Blume, Abs.

41, 114; Nienaber, Abs. 143; Klausen, Abs. 158), „Jackvull“ (Blume, Abs. 45) und

„Popoklatschen“ (Birnbaum, Abs. 49, 53), werden zum Teil auch sehr spezifische

Fachbegriffe wie „invasiv eingewirkt“ (Kowalski, Abs. 125) bemüht. Entsprechend

differenziert fallen die zur Bewertung des Erlebten genutzten Begriffe aus: Sie

reichen von „lächerlich“ (Blume, Abs. 41, 45), „nicht gerade sehr chic“ (Birnbaum,Abs.

53), „komisch“ (Wilson, Abs. 40), über „unangemessen“ (Larssen, Abs. 85; Hutschnur,

Abs. 18), „nicht anständig“ (Blume, Abs. 4), „unerträglich“ (Wasser, Abs. 5) bis hin

zu „sadistisch“ (Wilson, Abs. 46; Klausen, Abs. 56) sowie der klaren, spontanen

Benennung als durch nichts zu rechtfertigende Ausübung von „Gewalt“ oder

„Misshandlung“.
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Gleich zuBeginndes Interviews und ohne zu zögernwertet JensMoser, insbe-

sondere auch in Erinnerung daran, selbst wiederholt geschlagen worden zu sein,

seine Verschickungserfahrungen als Vier- respektive Sechsjähriger im „Hambur-

ger Kinderheim“ Ende der 1950er-Jahre:

„Also als Überschrift Klima Angst, Kälte und Gewalt. [...] Man wurde geschlagen, manmuss-

te essen, was auf dem Tisch steht und selbst, wenn man das nicht mochte, musste man das es-

sen undwennman erbrochen hat,mussteman es aufessen (schluchzt). Daswar Scheiße.Wenn

man ins Bett gemacht hat, wurdeman bestraft, da saß dann irgendeineNachtwache im großen

Schlafsaal undhat bewacht, dassman ja nichts sagt, nicht aufsteht, nicht aufsKlo geht undwas

weiß ich alles. Es war nur schrecklich.“ (Moser, Abs. 4, 5).

Demgegenüber dementiert eine Reihe von Interviewten auf die Frage nach „Ge-

walt“ ausdrücklich, selbst geschlagenworden zu sein (Weiland, Abs. 76;Thalbach,

Abs. 41;Müller,Abs. 42;Wilson,Abs. 78; Birnbaum,Abs. 51–53; Larssen,Abs. 55, 63)

bzw. Gewalt erfahren (Faber-Lenz, Abs. 24; Röder, Abs. 35) oder auch nur Kennt-

nis von entsprechendenPraktiken oder Vorfällen erlangt zu haben (Röder,Abs. 35;

Kowalski, Abs. 70; Nizon, Abs. 52). In keinemder Interviewswird die beobachtete

oder selbst erfahrene Anwendung körperlicher Gewalt gerechtfertigt. Allerdings

sind zum Teil Tendenzen zur zeittypischen Verharmlosung (Birnbaum, Abs. 49)

respektive Rationalisierung (Blume, Abs. 45) unverkennbar, die sich unter ande-

rem am Rückgriff auf die oben genannten alltagssprachlichen Euphemismen er-

kennen lassen.

Das heißt aber nicht, dass nicht andere Handlungsformen als das Geschlagen

werden, als „Gewalt“ und/oder „Misshandlung“ klassifiziert werden. Das klarste

Urteil fällte in der Erinnerung bereits unmittelbar nach ihrem Aufenthalt Heike

Müller: „Ich kam zurück und hab’ wirklich mit fünf Jahren meinen Eltern gesagt, das war

da ein Folterheim– ja“ (Abs. 18) –wobei sie sich insbesondere auf das sie stark ängs-

tigende nächtliche „Fesseln“ der Hände anderer Kinder bezieht (ebd. Abs. 9).

Abwägender, aber im Ergebnis ähnlich, äußert sich AnnaWilson hinsichtlich

ihrer Erfahrung,wiederholt nachts kalt abgeduscht worden zu sein, nachdem sie

eingenässt hatte: „So im Nachhinein, also für mich, das war schon dolle Gewalt, nachts

ausdemBett gerissen zuwerdenunddamit kaltemWasser abgeduscht zuwerdenundvöllig

empathielos damit umzugehen.“ (Wilson, Abs. 111)

Ähnlich sieht es auchHeinz-HermannWasser (Abs. 34), demdas gleiche–ver-

bundenmit demBloßstellen vor anderenKindern– im„Hamburger Kinderheim“

widerfahren ist. An anderer Stelle des Interviews wirft Anna Wilson die rhetori-

sche Frage nach der Angemessenheit dieses Handelns auf und erwägt, ob bei den

Betreuer*innennicht sadistischeMotivemit imSpiel gewesenseinkönnten (ebd.,

Abs. 40).

Neben den Reaktionen auf ihr Einnässen, wird von Anna Wilson auch das

zwangsweise Aufessen-Müssen als „emotional [...] brutal“ gewertet (Abs. 78). Ver-
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gleichbar urteilen Heinz-Hermann Wasser (Abs. 5), Jens Moser (Abs. 5, 182) und

Lutz Hutschnur (Abs. 17) in Erinnerung daran, Essen, das sie angeekelt habe,

erbrochen zu haben und anschließend gezwungen worden zu sein, ihr Erbroche-

nes erneut zu essen. Während Heinz-Hermann Wasser diesbezüglich von einer

„unerträglichen Zumutung“ (Wasser, Abs. 5) spricht, nennt Hutschnur diese Praxis

unumwunden eine „Vergewaltigung“ (Hutschnur, Abs. 17).

Von Angelika Weiland wird zudem das Verbot, bei Bedarf auf die Toilette zu

gehen oderWasser zu trinken als „psychische Misshandlung“ gewertet:

„Also es hat mich niemand angefasst so. Also – ja psychischeMisshandlungen denke ich schon,

weil, wenn man nicht zur Toilette gehen darf und nicht trinken darf, so wie man will und so.

Auch nichts sagen kann oder irgendwie, dass ichmeine Reinlichkeit nicht vollenden konnte und

das/. Also das finde ich schon sehr schlimm, psychisch eben.“ (Weiland, Abs. 76)

Ebenfalls als FormpsychischerGewalt wird vonBetroffenen das langandauernde,

nächtliche „Heraussetzen“ ohne angemessene Bekleidung eingestuft (vgl. Nizon,

Abs. 52).

DiewenigenSchilderungenerfahrener oder beobachteter Formenvon,das se-

xuelle Schamgefühl missachtenden bzw. sexuell übergriffigen Handlungen, blei-

ben vager. Ihre Bewertung fällt demgemäß ebenfalls uneindeutig aus. Eine ver-

gleichsweise klareEinstufungdesErinnerten als „sexualisierteGewalt“wirdnicht

vorgenommen.15

Heike Müller schildert die folgende, ihr Schamgefühl verletzende Szene:

„Ähm ich erinneremich noch an eine Szene, wowir diese Treppenhäuser nachts hoch- und run-

terlaufen mussten. Wir waren die Mädchengruppe und man konnte da hinten so das andere

Treppenhaus sehen und da liefen die nackten Jungs lang. Und es war ein sehr großer Wirbel.

Man musste bedenken, in diesen Heimen, gerade im Hamburger Kinderheim, ist ja auch ein

riesige/. Da waren 200 Kinder. Da war ein ständiger Lärm, ein rie/ein unglaublicher Lärm.

[...] Dann war da – auch heute, dann war da ein Getrappel die Treppe hoch und runter. Das

muss man sich vorstellen, ein Wahnsinnslärm und diese ganzen nackten Kinder – ja. Und da

erinnere ich mich, dass zwei Erzieherinnen oder auch Jüngere, vielleicht Praktikantinnen, am

Treppenabsatz standen und ich so angstvoll darüber guckte zu den Jungs und die sichwahnsin-

nig amüsierten, nämlich darüber, dass wir uns schämten, und uns auslachten und ich das als

gemein und hämisch empfunden habe, wie die uns auslachten.“ (Müller, Abs. 42)

Magdalene Baumanns Schamgefühl wurde verletzt durch den Umstand, dass die

Klotüren nicht zu schließen waren und sie den kontrollierenden Blicken der Be-

15 Dies könnte allerdings auch darauf zurückzuführen sein, dass dieThematisierung sexueller Er-

fahrungen gegenüber den nicht näher bekannten und zum Teil andersgeschlechtlichen Inter-

viewenden selbst schambehaftet ist und deshalb vermieden oder mehr oder weniger bewusst

vage gehalten wird.
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treuer*innen ausgesetzt war (Abs. 7). Ähnlich beschämende Erfahrungenmusste

offenbar auch Jens Moser (Abs. 7) machen, zu denen er sich jedoch im Interview

nicht vertiefend äußern will.

Fast beiläufig merkt dagegen Anna Wilson zu ihrem Aufenthalt als Sechsjäh-

rige in „Linden-Au“ 1971 an:

„Ja und danach lag ich dann da irgendwie auf einer Krankenstation und da ist dann irgend-

wann auch noch einmal irgendwie abends irgendwie so ein Typ reingekommen, der hat mich

da auch noch befummelt. Ich weiß nicht, ob das ein Angestellter war, das kann ich nicht sagen,

kann auch irgendein Junge, der im anderen Flügel war, gewesen sein, weil, die Jungs und die

Mädchen wurden ja getrennt.“ (Wilson, Abs. 44)

In einem späten Fall wird – ebenfalls mit Bezug auf „Linden-Au“ – auch vomme-

dikamentösen Ruhigstellen von Kindern „in ganz extremen Fällen“ (Kowalski, Abs.

69) berichtet. – Verbale Ausfälle und Attacken, wie sie – wie weiter oben ausge-

führt – in den Heimen an der Tagesordnung waren, werden dagegen nicht mit

dem Begriff der „Gewalt“ oder „Misshandlung“ belegt.

Sehr deutlich wird mit Blick auf die Bewertungen des erinnerten Erlebten,

dass nicht nur die eigenen Erfahrungen, sondern auch die Dritter einbezogen

werden. Regelmäßig wird zwischen der Qualität der eigenen Erfahrungen und

der anderer Kinder klar unterschieden, in der Regel in einer die eigenen Erleb-

nisse relativierenden Weise (vgl. Baumann, Abs. 71). Deutlich wird dabei, dass

neben systemischen Zwängen, denen alle Kinder gleichermaßen ausgesetzt wa-

ren, auch von personalisierten Formen der Gewaltausübung, die Dritte erfahren

haben, psychische Nachwirkungen ausgingen, die für die retrospektive negative

Bewertung des eigenen Kuraufenthaltes maßgeblich sind.

Immer wieder wird in der rückblickenden Einordnung außerdem deutlich,

dass sich den Anordnungen und Strafenwidersetzende Kinder in besonders star-

kem Maße der Gefahr ausgesetzt waren, weitere Sanktionen auf sich zu ziehen

(Moser, Abs. 8; Larssen, Abs. 55; Nizon, Abs. 17). In diesem Kontext ist wiederholt

vom beabsichtigten „Brechen“ des Willens oder der Person die Rede (Moser, Abs.

8; Larssen, Abs. 55).16

Die rückblickende Bewertung der ehemaligen Verschickungskinder von stra-

fenden, mehr oder weniger offen gewalthaltigen Handlungen hing gleichwohl –

wenig überraschend–auch stark von der direktenBetroffenheit ab.Das lässt sich

sehr anschaulich an den Berichten zweier am Ende der Untersuchungsperiode,

mit Abstand von nur zwei Jahren nach „Linden-Au“ (Lüneburg) Verschickten in

Bezug auf die Praxis des „Raussetzens“ zeigen: Stefan Nizon, der berichtet, in

16 Andere Interviewte bestätigen gewissermaßen durch die Betonung, selbst nicht „gebrochen“

worden zu sein, die latente Zielsetzung des erzieherischen Handelns in Bezug auf andere Kin-

der (vgl. Müller, Abs. 88; Wilson, Abs. 167; Faber-Lenz, Abs. 167).
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der ersten Klasse rassistischen Hänseleien seiner Mitschüler ausgesetzt gewesen

und aufgrund einer Schlägerei 1978mit sieben Jahren für drei Monate ins „Erzie-

hungsheim“ nach „Linden-Au“ (Lüneburg) gekommen zu sein (Abs. 14 u. 17), er-

innert sich daran, sich zu Beginn seines Aufenthalts mit der Einordnung in die

Zimmer-Gruppe schwer getan zu haben. ImGedächtnis geblieben ist ihm in die-

sem Zusammenhang das „Raussetzen“ durch die Nachtwache. Den Anlass habe

vermutlich der Umstand gegeben, dass er nicht „auf Knopfdruck“ habe einschla-

fen könnenundmit seinenZimmerkameraden laut „Quatsch“ geredet habe (ebd.).

Insbesondere aufgrund der Ausgestaltung dieser Praxis ordnet er diese rückbli-

ckend als Form psychischer Gewaltausübung ein:

„Ja, also dasmit diesembeschriebenenRaussetzennachts, fünf Stundenda sitzen, das empfinde

ich jetzt schon als psychische Gewalt, denn ich war ja nicht frei. Also normalerweise kannman

eben auch, hätte ich auch nach einer halben Stunde oderDreiviertelstunde auchwieder zurück-

gebrachtwerden können, dannhatman sich ja beruhigt. Aber jemanden da fünf Stunden sitzen

zu lassen, zwischendurch immermal zugucken:Nasitzt derdanoch?Sitztderdanoch, kann ich

ihn jetzt noch? Das empfinde ich als, als Gewalt. Da konnte ich auch nichts machen. Letztend-

lich war ich kleiner und die Erzieherin war ja auch größer, älter und stärker letztendlich [...].“

(Nizon, Abs. 52)

Die Einordnung Bente Kowalskis, die zwei Jahre später mit elf zum erstenMal in

„Linden-Au“ war, steht hierzu in keinem grundsätzlichen Widerspruch. Gleich-

wohl entwickelt sie vor demHintergrund ihrerTherapiegeschichte und der eige-

nen Nichtbetroffenheit rückblickend eine gänzlich andere Sicht auf die von ihr

beobachtete „Separierungspraxis“.

„Also in unserer Gruppe oder in der Nachbargruppe wurde mit körperlicher Gewalt gar nichts

gemacht.Manwurde, ich sagemal, separiert,wennmandawasangestellt hatte.Wenn es etwas

Schlimmeswar, durftemanmal für zehnMinuten in einer Ecke stehen, aber daswar dannauch

das Schlimmste – sage ich mal. Wenn man unerlaubterweise sehr lange über den Flur getobt

ist – zum Beispiel – mitten in der Nacht, das ist dann halt schon sehr störend für die anderen.“

(Kowalski, Abs. 70)

Ausschlaggebend für dieses rückblickende Urteil scheint zu sein, dass sie die üb-

rigen Kinder als „schwer erziehbar“ (Abs. 63), als „ich-bin-dagegen-Kinder“ (Abs. 76)

kategorisiert.Sie selbst habemit ihrerVorgeschichteund ihremfriedfertigenVer-

halten „überhaupt nicht dazu“ (Abs. 63, 108) gepasst.

Bemerkenswert ist nicht zuletzt die große Spannbreite der erinnerten zeitge-

nössischen bzw. retrospektiven Bewertungen von selbst erlittenen Gewalthand-

lungen im Verlaufe der Zeit. Exemplarisch sei dies abschließend anhand zweier

Äußerungen dargestellt, die zugleich den zeitlichen Beginn sowie das Ende des

Untersuchungszeitraums markieren: Der bereits 1950 als 13-Jähriger ins „Ham-

burger Kinderheim“ (Wyk) verschickte Johann Blume relativiert die während der

123



Verschickung gemachten Erfahrungen mit Strafen und Gewalt unter Rückgriff

auf seine Erfahrungen in der Schule nicht erst rückblickend:

„Das [die regelmäßig als Kollektivbestrafung ausgeteilten ,Ohrfeigen‘, d. Verf.] tat natürlich

überhaupt nicht weh und das war ein Ritual. Ich fand das lächerlich. Es war damals, in der

Schule gab’s ja auch noch hin und wieder mal ’n Jackvull.Wir hatten da wirklich ’ne gute Ein-

stellung dazu. Das war keine Demütigung, sondern wenn man ein Jackvull kriegte, das war

’n Ritterschlag. Dann hatte man einen Ausweis bekommen, man ist der größte Flegel in dieser

Schule. Und damit war man eine Berühmtheit für ein, zwei Tage. Das war also durchaus/. Da

wurden/. Viele machten irgendwelchen Mist, um in diese Auszeichnung reinzukommen. Das

war natürlich eine psychologisch sehr vorteilhafte Auffassung von dieser Prozedur.“ (Blume,

Abs. 44–45)17

Ebenfalls auf die vorherrschenden zeitgenössischen Erziehungsauffassungen,

aber im Ergebnis ganz anders, fällt dagegen die retrospektive Einordnung Tho-

mas Larssens zu den Erfahrungen aus, die er während seines Aufenthalts im

„Hamburger Kinderheim“ (Wyk) als Zehnjähriger 1978 machte:

„Es war einfach, als ob doch so ein paar Dinge erlaubt waren, die woanders schon nicht mehr

erlaubt waren – so, also dass die zum Beispiel so viel Macht hatten, dass dieses, dieses ,Du, ich

mach’ jetzt, dass du jetzt kalt geduscht wirst.‘ ,Ich mach’ jetzt, dass du das machst.‘ ,Ich mach’

jetzt, dass du mittags schläfst‘, obwohl es gar nicht dein Kinderbedürfnis ist.“ (Larssen, Abs.

47)

EXKURS I: „BESONDERE VORGÄNGE“ – STRAFEN, UNFÄLLE UND

DER UMGANG MIT SEXUALISIERTEN ÜBERGRIFFEN

Die Berichte der Interviewten haben eindrücklich gezeigt, dass Strafpraktiken

mit und ohne erzieherischer Absicht zum Alltag in den Kinderkurheimen gehör-

ten.Ergänzend hierzu soll auf der Grundlage der überlieferten Verwaltungsakten

und im Abgleich mit Primärquelle rekonstruiert werden, wie „Verein“ und „Stif-

tung“ geltende Vorschriften zum Schutz des kindlichen Rechts auf „körperliche

Unversehrtheit“ umzusetzen gedachten undwie sie im Falle „besonderer Vorgän-

ge“ auf (drohende) Verletzungen desselben reagierten. Drei Fallgruppen werden

dabei näher betrachtet: (a) Praktiken des Strafens, die die zeitgenössisch vorherr-

schende Meinung legitimer körperlicher Gewaltausübung überschritten; (b) Un-

fälle mit tödlichem Ausgang oder so gravierenden gesundheitlichen Folgen, dass

17 Der naheliegenden Frage, ob diese Einordnung der männlichen Position des Sprechers zuzu-

ordnen ist,wird an anderer Stelle nachgegangen (vgl.Kapitel 6: ErinnerungenundErzählungen

im Spannungsfeld der Ungleichheitskategorie Geschlecht).
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sich Fragen nach einer Verletzung der Aufsichtspflicht aufdrängen und schließ-

lich (c) sexuelle Grenzüberschreitungen, die während des Kuraufenthaltes durch

das Personal oder Dritte erfolgten.

Strafpraktiken

Wie im Falle stationärer Fürsorgeerziehung (vgl. Rudloff 2018, S. 257) wurde bis

in die frühen 1970er-Jahre hinein auch für die Heil-, Genesungs- und Erholungs-

heime davon ausgegangen, dass die Aufnahme der Kinder in die Einrichtungen

ein „besonderes Gewaltverhältnis“ begründete und dementsprechend die el-

terlichen Erziehungsbefugnisse an die Heimleitungen übergingen. Da Eltern

gewohnheitsrechtlich auch ein Recht auf „Züchtigung“ zugestanden wurde,

galt dies auch für die Befugnisse körperlichen Strafens, mithin Eingriffe in die

eigentlich grundgesetzlich garantierte „körperliche Unversehrtheit“. Allerdings

wurden seitens der Rechtsprechungmit Rücksicht auf die „Menschenwürde“ und

unter Verweis auf den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz Einschränkungen geltend

gemacht (vgl. ebd.).

Die konkrete Ausgestaltung des Züchtigungsrechts erfolgte nach Landesrecht.

Für die Verschickungspraxis von „Verein“ und „Stiftung“ waren die entsprechen-

den Regelungen inHamburg, Schleswig-Holstein undNiedersachsen von beson-

derer Relevanz. In Niedersachsen beispielsweise wurde die Züchtigung 1951 für

Mädchen ausgeschlossen und für Jungen auf Fälle „außergewöhnlicher Rohheit“

und„schwererWidersetzlichkeit“ begrenzt (vgl. ebd.,S. 257mitVerweis aufKraul

et al. 2012, S. 109 und Frings/Kaminsky 2021, S. 116). Aufgrund eines Erlasses des

niedersächsischenKultusministers vom25.07.1951mussten die auf niedersächsi-

schemBodengelegenenHeime („Linden-Au“,„Birkenhöhe“,„HausSchnede“) sog.

Züchtigungslisten führen, in denen entsprechende Fälle festzuhalten waren.

Im gleichen Jahr erließ der „Verein“ eine eigenständige Anordnung über das

„Verbot von Strafen und körperlichen Züchtigungen“ (NLA Hannover – Nds. 120

Acc. 2005/136, Nr. 105). Inwiefern dieses Verbot über die oben dargestellte herr-

schendeMeinung zum„besonderenGewaltverhältnis“ hinausging, ließ sich nicht

eindeutig klären,dadieAnordnungnur in einer zehn Jahre später datiertenVersi-

on überliefert ist. Es spricht abermanches für die Annahme, dass in den Einrich-

tungen des „Vereins“ körperliche Strafen bereits in den 1950er-Jahren untersagt

waren.18

18 Zum einen ließ sich der ein Jahr zuvor zum leitenden Arzt der Kinder-Heil- und Genesungs-

fürsorge der Sozialbehörde ernannte Pädiater Fritz Lehmann-Grube in seinem 1951 in zwei-

ter Auflage erschienenen Gesundheitsratgeber „Das kranke Kind“ zum erzieherischen Strafen

in einer Weise aus, die an seiner ablehnenden Haltung gegenüber körperlichen Strafen keinen

Zweifel ließ (vgl. Lehmann-Grube 1951, S. 39 f.). Die zeitgenössische Gewohnheit körperlichen

Strafens hielt er „fast immer [für] ein Zeichenmangelnder erzieherischer Fähigkeiten oder un-

zureichender Ausbildung“ (ebd., S. 40). Zum anderen lässt sich anhand der Jahresberichte der

Heimleitungen aus den 1950er-Jahren zeigen, dass konkrete Hinweise auf körperliches Stra-
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EineStufenfolge geduldeter undgeradezu schablonenhaft befolgter Sanktions-

praktiken zeichnet sich bereits in den Jahresberichten der Heimleitung aus den

1950er-Jahren und frühen 1960er-Jahren ab (vgl. STAHH351–10 II,Nr. 585 u. 586).

So ist in Bezug auf einen 1951 im „Emmaheim“ untergebrachter Junge, der sich

durch eine „sexuelle Spielerei“ eine Entzündung zugezogen hatte, davon die Rede,

dassdieser zunächst „liebevoll aber bestimmt ermahnt“worden sei, „dergleichenzuun-

terlassen“. Ein anderes zur „Kleptomanie“ neigendes Mädchen, das zeitgleich im

selben Heim untergebracht war, sei „ernstlich vorgenommen u. ihr ins Gewissen gere-

det“ worden. Eine weitere, offiziell akzeptierte und zum Teil auch räumlich insti-

tutionalisierte Erziehungsmaßnahme, von der die Heimleiter*innen in weitge-

hender Übereinstimmung mit den Interviewten regelmäßig berichteten, stellte

die räumliche Separierung von Kindern dar. 1952 wurde ein zur Kur in den „Ha-

senhorst“ in Rissen verschickter Junge, der als „unselbständig“, „schwierig“ und die

Gruppe „belastend“ etikettiert wordenwar, unter anderemweil erwährend der Es-

sens- und Ruhezeiten im Heim herumstreifte und „Schubfächer u. Nähkästen“ öff-

nete,nach fehlgeschlagenenSicherungsmaßnahmen ins„Tantenzimmer“verlegt.

Und fünf Jahre später beklagte dieHeimleiterin der „Birkenhöhe“ (Ehestorf), dass

das Haus über zu wenig Einzelzimmer für die Unterbringung der gehäuft ver-

schickten „unruhigen Kinder“ verfüge.19

Eine dritte, breiter akzeptierte und offenbar nicht nur ausnahmsweise

angewandte Möglichkeit, auf „unruhige“ oder „erziehungsschwierige“ Kinder

einzuwirken, bestand schließlich in der Sedierung, die auch als „unsichtbare

Fixierung“ (Wagner/Wiebel 2020, S. 11) gelten kann.Nach der Strafverbotsanord-

nung des Trägers von 1964 war die medikamentöse Ruhigstellung im Falle von

„schwer gestörten“, „hochgradig unruhigen“ und „kaum zu beeinflussenden“ Kindern

auf ärztliche Anordnung als eine Art ultima ratio ausdrücklich vorgesehen (vgl.

STAHH 611–20/40, Nr. 391).20 Dementsprechend fand der Einsatz von Neuro-

leptika und Sedativa, wie etwa Mellerettensaft oder Valium, auch im internen

Schriftverkehr des „Hamburger Kinderheims“ immer wieder Erwähnung (vgl.

STAHH 611–20/40, Nr. 93, 391, 395, 519).21 Besonders unverstellt ist ihre sozial-

fen peinlich vermieden wurden, während die in der überlieferten Strafverbotsanordnung des

„Vereins“ von 1961 gestattetenMaßregelungen „erziehungsschwieriger“ und „störender Kinder“

wiederholt Erwähnung finden (vgl. STAHH 351–10 II, Nr. 585 u. 586).
19 Vgl. außerdem die Hinweise auf entsprechende Separierungspraktiken und die hierfür vorge-

sehene Zimmer die Jahresberichte des „Paulinenheims“ 1953 (STAHH, 351–10 II, Nr. 585) und

„Emmaheims“ für 1958/59 (STAHH 351–10 II, Nr. 586).
20 AuchdiesePraxis entsprachoffenbar zeitgenössischemMainstream (vgl.Wagner/Wiebel 2020,

S. 10 f.). Darüber hinaus empfahl der langjährige Wyker Heimarzt Ernst-Günter Schultze in

Fachpublikationen die Vergabe von Sedativa in den frühen 1970er-Jahren für weitere Situatio-

nen, wie etwa unruhigen Schlaf während der „Adaptionsphase“ oder zur Beruhigung vor der

Nahrungsaufnahme (vgl. Schultze 1973, S. 261, 263).
21 Ein Schlüsseldokument, das den breiten, vorbeugenden Einsatz von Sedativa belegen würde,

ließ sich gleichwohl in den untersuchten Archivbeständen nicht auffinden.
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sanktionierende Verwendung für das „Isoldenheim“ und das Berichtsjahr 1952

belegt:

„DerDurchschnitt der Kinder ist für uns ungewohnt ruhig, gut beschäftigt, leicht zu lenken, so-

daß ich, bis jetzt nur umEntlassungdes einen, schwer psychopatischenKindes gebetenhabe.Es

wurde nur versuchsweise aufgenommen,mußte aber aus der Gruppe genommenwerdenwegen

hochgradigerWut- u. Erregungszustände. Nur mit reichlichen Beruhigungsmitteln ist sie –

allein – in erträglichen Grenzen zu halten.“ (Herv. i. O.)

Als allerletztesMittel war schließlich,wie sich demZitat bereits entnehmen lässt,

die Entlassung von Kindern aus dem Kurheim vorgesehen. Entlassungen von

„als untragbar“, „die Gruppe gefährdenden“ Kindern sind für die Jahre 1952, 1953 und

1956 für das „Isoldenheim“ belegt (STAHH 351–10 II, Nr. 585). Auch im Bericht

des „Paulinenheims“ für das Geschäftsjahr 1956/57 findet die Entlassung eines

„untragbaren“ Kindes Erwähnung (STAHH 351–10 II, Nr. 586).

Starke Zweifel daran, dass der nachgezeichnete, zeitgenössisch gebilligte

Strafrahmen in den 1950er-Jahren tatsächlich eingehalten wurde, weckt indes

das breite Spektrum an Negativ-Typisierungen von Kindern. Dieses reichte von

alltagssprachlichen Wendungen („vorlaut“, „dreist“, „verwildert“ …) über jugend-

fürsorgerische Topoi („erzieherisch verwahrlost“, „gemeinschaftsunfähig“…) bis

hin zu psychologisch-psychiatrische Etikettierungen („entwicklungsgestört“,

„geistig zurückgeblieben“, „debil“ …). Das äußerste Ende der Typisierungsska-

la bildeten Zuschreibungen, die eugenischen und sozialrassistischen Erklä-

rungsmustern entstammten, die für die „Auslese“-„Ausmerze“-Dichotomie des

Nationalsozialismus kennzeichnend waren (vgl. Richter/Meyer 2021, S. 83 f.).

1961, anlässlich des Inkrafttretens des novellierten Jugendwohlfahrtsgesetzes

(JWG), überarbeitete der Vorstand des „Vereins“ seine interne Strafverbotsanord-

nung – und bat in diesem Zusammenhang das niedersächsische Kultusministe-

rium um eine Befreiung von der Pflicht, „Züchtigungslisten“ zu führen. Die ent-

sprechende Erklärung, die jede*r neue Mitarbeiter*in bei Dienstbeginn unter-

schreibenmusste, hatte nunmehr folgendenWortlaut:

„Betr.: Verbot von Strafen und körperlichen Züchtigungen

Es wird noch einmal ausdrücklich darauf hingewiesen, daß in unseren Heimen körperliche

Züchtigungen der Kinder streng untersagt sind. Dazu gehört außer eigentlichem Schlagen

alles Puffen, Kneifen, Ziehen an den Ohren und Haaren, schließlich auch jede Art von Fesse-

lung in strafender oder erzieherischer Absicht. Bandagierungen oder Schienungen können aus

ärztlichen Gründen (z.B. Ekzem oder orthopädische Leiden) einmal notwendig sein, dürfen

dann jedoch nur auf ärztliche Anordnung vorgenommenwerden.

Es ist uns bekannt, daß in diesen schwierigen Zeitverhältnissen immer wieder Kinder vorkom-

men, die auf gütigenZuspruch schlecht ansprechen.Herrscht imganzenHeimder richtige Ton,
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ist der Erzieher für seine Aufgaben vonHause aus geeignet, gut vorgebildet und einsatzbereit, so

werden Kinder, dieman durchGüte durchaus nicht leiten kann, auch heute zu den Seltenheiten

gehören. Es bleibt dann als weitere Erziehungshilfe vor allem der vorübergehende Ausschluss

aus der Spielgemeinschaft. Ist ein Kind durchaus nicht einzugliedern, erweist es sich als un-

tragbar unsozial, so wird die Entsendestelle auf begründeten Wunsch des Heimes bereit sein,

die Rückführung in die Familie zu veranlassen.

Dr. Lehmann-Grube

Kenntnis genommen: …“ (NLA Hannover – Nds. 120 Acc. 2005/136, Nr. 105), vgl. auch

STAHH 611–20/40, Nr. 37)22

Mit ihrer Stufenfolge „natürlicher“ Strafmaßnahmen, die im vollständigen

Ausschluss aus der Heimgemeinschaft gipfelte, rechtfertigte die Strafverbotsan-

ordnung nicht nur bisher geübte Praxis. Sie trug auch unverkennbar Lehmann-

Grubes vergleichsweise moderate Handschrift. Eine Zustimmung zu Kollektiv-

strafen oder gezielter Beschämung von Kindern, für die zur selben Zeit noch

Kleinschmidt (1964, S. 72–74) eintrat, findet sich beispielsweise nicht. Die Straf-

verbotsanordnung des Vereins ist gleichwohl weder der Form noch dem Inhalt

nach besonders originell. Sie entsprach vielmehr gängiger Praxis (vgl. Schmuhl

2023, S. 262 ff.) und herrschender Rechtsauslegung (vgl. Rudloff 2018, S. 257 f.).

Da dasNiedersächsische KultusministeriumLehmann-Grubes Befreiungsantrag

ablehnte, führte man in „Birkenhöhe“ die Züchtigungsliste übrigens weiter. Der

Umstand,dass sie stets leer blieb,wertete das LandesjugendamtHannover–auch

hierin zeittypisch –als Beleg dafür, dass „Züchtigungen“ tatsächlich unterblieben

waren (vgl. NLA Hannover – Nds. 120 Acc. 2005/136, Nr. 105).

Zeitlich parallel zur Überarbeitung der trägerinternen Strafverbotsanord-

nungwar es auf Länderebene zu einerKonkretisierungder neuenBestimmungen

des JWG zu den jugendamtlichen Aufsichtspflichten gekommen (vgl. Exkurs II).

Mit einer Vereinbarung zwischen der Jugendbehörde Hamburg und der Arbeits-

gemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege vom 12. Nov. 1962 zur „Durchführung

der Heimaufsicht über die Einrichtungen und Heime für Kinder und Jugend-

liche“ wurden die Trägerverbände unter anderem dazu verpflichtet, „besondere

Vorgänge, die für die Presse von gesteigertem Interesse sind, zur Vermeidung vonGerüchten

und Fehlmeldungen“ der Jugendbehörde in ihrer Eigenschaft als Landesjugendamt

ohne Zeitverzug zumelden (LASH Abt. 851, Nr. 7046, Bd. 1).

Wie im Zwischenbericht differenzierter ausgeführt (vgl. Richter/Meyer 2021,

S. 103 ff.), trat ein solcher „Vorgang“ im Falle „Linden-Aus“ 1971 ein, allerdings

22 In einer bereits von Hans-Ulrich Freyer, dem Nachfolger Lehmann-Grubes im Amt des leiten-

den Arztes, unterschriebenen Version der Strafverbotsanordnung aus demselben Jahr, war das

„untragbar unsozial“ durch „gemeinschaftswidrig und unbeeinflußbar“ ersetzt worden (vgl.

STAHH 611–20/40, S. 37).
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ohne dass der gedachte Vorbeugungsmechanismus griff. Die öffentlich vorge-

tragenen Proteste des Betreuungspersonals gegen die Straf-, Demütigungs- und

Einschüchterungspraktiken der Heimleiterin Gesine Kobligk erhielten dabei

erkennbar nicht nur Schubkraft durch die zwei Jahre zuvor erfolgte endgültige

Abschaffung körperlicher Züchtigung an hamburgischen Schulen (vgl. Bohn-

sen, von Stürmer 2006, S. 117) sowie die zeitgleich lancierte „Heimkampagne“

(vgl. Steinacker 2014). Die konzertierten, letztlich erfolgreichen Versuche von

Stiftungsvorstand und Sozialbehörde zur Kritikabwehr und Bagatellisierung

entsprachen auch ganz den althergebrachten Rechtfertigungsmustern zur Le-

gitimierung erzieherischer Gewalt als ultima ratio: Das kalte Abduschen und

Einsperren von Kindern in einem Kellerraum wurde als ärztlich angeordnete

beziehungsweise gebilligte, wohldosierte erzieherische Maßnahmen auf außer-

gewöhnlich „aggressives“ bzw. „renitentes“ Verhalten der betreffenden Kinder

dargestellt und zu Einzelfällen erklärt.23

In den 1970er-Jahren scheint auch vor dem Hintergrund dieser Vorgänge in

den Einrichtungen von „Verein“ und „Stiftung“ das Bewusstsein gewachsen zu

sein, dass es mit der einfachen Anordnung, körperliche Strafen zu unterlassen,

keineswegs getan war. Im „Hamburger Kinderheim“, dessen langjähriger Leiter

Helmut Diederichsen zur Beruhigung der Situation nach „Linden-Au“ entsandt

worden war, scheint daneben auch die bis Mitte des Jahrzehnts prekäre Perso-

nalsituation Bemühungen motiviert zu haben, die Strafthematik mit den neuen

Betreuungskräften zu erörtern. So referierte im März 1975 eine der Betreuer*in-

nen im Rahmen einer Dienstbesprechung ausführlich zum Thema „Strafen“

(vgl. STAHH 611–20/40, Nr. 169) und griff zu Illustrationszwecken die Situation

beim täglichen Mittagsschlaf in „Haus Seestern“, der Kleinkinderabteilung des

Heimes, auf:

„Kind ,R‘ stört während der Mittagsruhe immer wieder. Es ist im Bett aber unterhält sich oder

treibt Unsinn. Es wird nun von der als Wache eingeteilten Erzieherin 1–2 mal mehr oder we-

nig[er] streng angezischt, sich hinzulegen und den Mund zu halten. Und wird schließlich aus

dem Bett geholt (bzw. mehr oder weniger gezerrt) und in denWaschraum eingeschlossen oder

eingesperrt. Dies ist wohl ein Beispiel, das uns allen aus der letzten Kur zu genüge bekannt ist

und das sich ganz besonders zu einer anschließenden Diskussion eignet.“

Anstelle des beschriebenen Vorgehens plädierte die Vortragende – die Erwar-

tungen des ebenfalls Anwesenden Heimleiters vorwegnehmend – dafür, sich in

die kindlichen Trotzreaktionen einzufühlen sowie sich mit den hieran anschlie-

ßenden Ausgrenzungserfahrungen auseinanderzusetzen. Zur „anschließende[n]

Diskussion“ und der Kommentierung Diederichsens wurde bilanzierend festge-

halten:

23 Vgl. Presseerklärung vom 22.09.1971 aus: Privatarchiv H.-J. Brennecke.
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„Nach dem Referat bezog sich die erste Wortmeldung auf das angebrachte Beispiel ,Einsper-

ren in denWaschraum‘. Aus […] der daraus erfolgendenDiskussion lassen sich folgende Punkte

festhalten. Einsperren in den Duschraum heißt Verletzung der Aufsichtspflicht und ist als er-

zieherisches Verhalten in keinemFall zu billigen. Auch dieMöglichkeit, das Kind in den Flur zu

stellen konnte nicht die Zustimmung allerMitarbeiter erhalten. […] Als Fazit ließe sich feststel-

len, daß,wennStrafennotwendigwären, logisch gestraftwerdenmuß.HerrDiederichsen faßte

zusammen:WennmandasKind aus derGruppe nimmt, da es dieGemeinschaft stört,mußdies

demKind als logische Folgerung klargemacht werden.“

Dass die Durchsetzung der kaum je hinterfragten mittäglichen Ruhezeiten bis

zumEndedesUntersuchungszeitraums eine der größtenHerausforderungen für

die Betreuer*innen darstellte und sie regelmäßig unbeherrscht und wenig ein-

fühlend reagieren ließ, lässt sich – wie bereits unter 5.1.4 ausgeführt – anhand

der Eintragungen im „Mitteilungsbuch“ aus dem Jahr 1979 eindrücklich belegen

(STAHH611–20/40,Nr. 436).Bemerkenswerterweisefinden sich in diesemDoku-

ment keine Hinweise auf den Einsatz von Sedativa – ein mögliches Indiz dafür,

dass die frühere Vergabepraxis Ende der 1970er-Jahre nur noch schwer zu recht-

fertigen war.

Unfälle mit und ohne Todesfolgen

In Ausführung des §78 Abs. 4, Nr. 3 des JWGwurden unter „besonderen Vorgän-

gen“ in denHamburger „Durchführungsrichtlinien“ von 1962 auch Todesfälle und

Vorgänge von gesteigertem öffentlichen Interesse gefasst, wozu auch Unfälle

zählten, bei denen ein Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden konnte

(vgl. LASH Abt. 851, Nr. 7046, Bd. 1). Ähnliche Bestimmungen, die zur sofortige

Anzeige und umfassenden Berichterstattung verpflichteten, galten auch in Nie-

dersachsen und Schleswig-Holstein.24 Zwei Ereignisse dieser Art sind für Heime

des „Vereins“ überliefert.

Im Juli 1953 wurde im „Haus Schnede“ der beim Mittagessen fehlende neun-

jährige Herbert Schumann25 im Schlafsaal, stranguliert mit seinem am Doppel-

bett angebrachten Ledergürtel, aufgefunden (STAHH 352–6, Nr. 1123, Bd. 1). In

einem überlieferten Bericht hatte Lehmann-Grube den tödlichen Unfall pflicht-

gemäß festgehalten. Betont wurde darin, dass sich der leitende Arzt der Kinder-

Heil- und Genesungsfürsorge sofort nach Bekanntwerden des Vorfalls, begleitete

durchdieGeschäftsführerindesVereins sowie einerPsychiaterinderAnstaltOch-

24 Vgl. für Niedersachsen: Nr. 7, 2 e) der „Richtlinien für Heime und andere Einrichtungen (§78

JWGund §26 AGJWG) –Heimrichtlinien, Runderlaß desNds.Kult.M. vom 30.12.1966, in: Nds.

MBl. 1967, Nr. 7; für Schleswig-Holstein: Abschnitt III, Nr. 5 u. 6 der „Durchführungsbestim-

mungen für die Heimaufsicht (§22 Abs. 4 und 23 Abs. 4 AG/JWG) – Runderlaß des Kultusmi-

nisters vom 6. August 1964 – V 63 – 6542.11“ in Amtsbl. Schl.-H. 1964, Nr. 36.
25 Der Name des betreffenden Kindes wurde pseudonymisiert.
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senzoll ins westlich von Lüneburg gelegene Heim begeben hätten und die Polizei

den Leichnam des Jungen beschlagnahmt habe. Sowohl der ermittelnde Polizei-

oberkommissar als auchdie hinzugezogenenÄrzt*innen seien, sowirdweiter be-

richtet, zu der Einschätzung gelangt, dass ein Selbstmord nicht in Frage kam.Al-

lerdings schloss man offenbar auch ein Fremdverschulden aus. Zur Begründung

und Charakterisierung des Jungen führte Lehmann-Grube aus:

„Der Jungewarwohl einnervösesKind,warals solches aufunseremGutachterbogenauch schon

gekennzeichnet (Appetitlosigkeit, lange Zeit Nagelkauer u. a.), doch ist er nach übereinstim-

mender Aussage während des Heimaufenthaltes eher fröhlich als verstimmt gewesen. Auch die

Zeichnungen des hierfür offenbar begabten Kindes, beweisen eine heitere Gemütsverfassung.“

(ebd.)

Umso beachtlicher sind die zeittypischen Deutungen der Unfallursachen26 und

die daraufhin erfolgten Vorbeuge-Maßnahmen, die sämtlich auf eine erhebliche

elterlicheMitverantwortungabstellten.DieKinderhättennämlichdie vondenEl-

tern mitgegebenen beziehungsweise zugesandten „Raub- und Cowboygeschichten“

imSpiel imitiert – auch das Fesseln undWürgenmit eben jenemGürtel, der beim

Unfall eine zentrale Rolle spielte. Die Frage, ob eine Verletzung der Aufsichts-

pflicht seitens der Betreuer*innen vorlag, wurde im Bericht bemerkenswerter-

weise nicht berührt. Ebensowenig gibt esHinweise auf die Reaktionen der Eltern

auf den Tod ihres Kindes.

Mit einem Schreiben vom 23. Juli 1953 wies Lehmann-Grube alle Heimleitun-

gen an, verstärkt auf die Mitgabe und das Zusenden von „[d]ie Phantasie unserer

Kinder, zumal der Knaben […] über ein gesundes Maß hinaus“ anregender „übler Lite-

ratur“ und Bilderfolgen zu achten, sie zum Anlass von Belehrungen zu nehmen

unddurchbesserenLesestoff zu ersetzen. ImRahmenderpädagogischenBetreu-

ung sollten überdies Spiele der Jungen, die sich um Raub, Mord und Verbrechen

drehten,durch andere, erfreulichere Spiele, dasMalen undMusizieren sowie Lei-

besübungen „abgelenkt“ werden. Besonders in den Blick zu nehmen waren dabei

Kinder, „deren Phantasie auf solche krankhaften Abwege zu geraten droht“ (ebd.). Schon

in den vorbereitendenMütterbesprechungen inHamburgwollteman zudemver-

stärkt auf die Gefahren von „Raub- und Cowboygeschichten“ hinweisen.

Die psychischen Belastungen und wohl auch Schuldgefühle, die der tödliche

Unfall bei denMitarbeiter*innen des isoliert gelegenen „Haus Schnede“ auslöste,

waren damit zwar keineswegs behoben. In ihrem Jahresbericht von 1953 (STAHH

351–10 II, Nr. 585) bedankte sich die erst drei Monate zuvor als neue Heimleite-

rin eingesetzte Jugendleiterin bei Lehmann-Grube und der Geschäftsführer*in

gleichwohl für das entgegengebrachte Mitgefühl und Verständnis. Zugleich deu-

26 Vgl. zum inHamburgmit besondererVerve geführten zeitgenössischenSchmutz- undSchund-

kampf vgl.Wagner 2010.
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tete sie an, dass neben den mitgegebenen „Räubergeschichten“ auch immer wie-

der auftretende Überforderungssituationen und somit strukturelleMomente da-

zugeführt habenkönnten,dassdiemehrheitlichnochunerfahrenenBetreuer*in-

nen nicht die Aufmerksamkeit aufbrachten, die nötig gewesen wäre, um den Un-

fall zu verhüten.

Rund 25 Jahre später, im Juli 1978, ereignete sich im„Hamburger Kinderheim“

(Wyk auf Föhr) ein weiterer schwerer Unfall. Da dieser einen Rechtsstreit nach

sich zog, ist er detailliert wenn auch nicht ganz lückenlos überliefert.

Der im zweiten Stock des Haupthauses, untergebrachte, achtjährige Nils Pe-

ters27, so lässt sich dem von Helmut Diederichsen noch am selben Tag in Form

eines Vernehmungsprotokolls verfassten Unfallbericht (vgl. STAHH 611–20/40,

Nr. 140) entnehmen, habe zusammenmit anderen Jungen die abendlicheWasch-

zeit dazu genutzt, sich mit gleichaltrigen Mädchen aus der darunter gelegenen

Etage imTreppenhaus zu treffen.VondenMitarbeiter*innen aufgefordert, schla-

fen zu gehen, habe sich Nils Peters von „seiner Freundin“ verabschieden wollen,

indem er sich auf das Treppengeländer schwang, um ihr zuzuwinken. Dabei ha-

be er das Gleichgewicht verloren und stürzte rund zehnMeter tief auf den Boden

des Erdgeschosses. Neben einer schweren Gehirnerschütterung trug Nils Peters

mehrere schwere Knochenbrüche davon (vgl. STAHH 611–20/40, Nr. 254)28, lag

offenbar zeitweilig im Koma und musste im Uniklinikum Kiel stationär notver-

sorgt werden, bevor er schließlich ins UKE nach Hamburg verlegt wurde. Dass

infolge des Sturzes erhebliche gesundheitliche Spätfolgen nicht auszuschließen

waren, lässt sich dem zwei Jahre später einsetzenden Schriftwechsel mit einem

Rechtspfleger entnehmen. Ausdrücklich benannt wurden dabei fortgesetzte Be-

einträchtigungen des Erinnerungs- und Ausdrucksvermögens.

Aus Diederichsen Unfallbericht geht zudemhervor, dass sofort nach demUn-

fall der Krankenwagen gerufen sowie die Heimärzte verständigt worden waren

(vgl. STAHH 611–20/40, Nr. 140). Involviert war auch der örtliche Polizeiposten.

Ob die Polizei den Unfallhergang selbst rekonstruierte und wegen eines mögli-

chen Fremdverschuldens ermittelte, ist unklar. Aufschlussreich ist außerdem die

Beschreibung Nils Peters als 1,29 Meter großer, aber sehr kräftiger Junge, den

der*die einweisende Ärzt*in als „unruhig, dabei stumpf“ und möglicherweise

„minderbegabt“ charakterisierte. Aufgrund dieser negativen Charakterisierung

enthielt man der Mutter den Bericht eine Woche vor, was offenkundig deren

Argwohn nährte, es sei nicht alles mit rechten Dingen zugegangen.

Motiviert durch administrative Hürden, denen sie sich bei der Versorgung

und Beschulung ihres gesundheitlich stark beeinträchtigten Sohnes ausgesetzt

sah, strengte die Mutter zwei Jahre darauf beim Amtsgericht die Klärung ihrer

Ansicht nach noch offener Schadensersatzansprüchen gegen den „Verein“ an. Die

27 Der Name des betreffenden Kindes wurde pseudonymisiert.
28 Geschäftsbericht und Jahresabschluss des „Vereins“ von 1978.
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Untersuchungen des zum Rechtspfleger bestellten Rechtsanwaltes zielten dabei

in erster Linie auf die Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten des Heimträ-

gers ab.NachgeordnetwurdenaberauchFragenderAufsichtspflichtberührt.Un-

terstützt durch den Haftpflichtversicherungsträger gelang es dem „Verein“ zwar

nachzuweisen, dass die Höhe des Treppengeländers fast 20 Zentimeter über der

gesetzlichenMindestnorm lag und so beschaffen war, dass keine Querstreben als

eine Art Trittleiter genutzt werden konnten. Damit rückte aber zugleich die Fra-

ge in den Vordergrund der Auseinandersetzung, ob bei den anvertrauten Kin-

dern und bei der vorliegenden Situation nicht ein regelwidriger Umgangmit den

Schutzvorkehrungen hätte miteinkalkuliert werden müssen. Der Haftpflichtver-

sicherer verneinte dies erwartungsgemäßundwies auf dieUngewöhnlichkeit des

Verhaltens des Jungen hin. Unmöglich sei es, „neben jedes Kind eine Aufsichtsperson

zu stellen. Ihr Pflegling hatte klare Anweisung, die Treppe herauf in den Schlafraum zu ge-

hen. Auch hier wieder ist sein Verhalten so überraschend, daß keiner der Aufsichtspersonen

ein Vorwurf gemacht werden kann.“ (ebd.)

Der Rechtspfleger, der von dieser Argumentation nicht überzeugtwar, reichte

daraufhin beim Landgericht Klage ein. Da dieser allerdings keine hinreichenden

Erfolgsaussichten beschieden wurde, die alleinerziehende Mutter aber auf Pro-

zesskostenhilfe angewiesen war, versandeten ihre Bemühungen. Von Seiten des

gegnerischen Anwaltes waren Mutter und Sohn zuletzt mit der Behauptung ab-

gefertigt worden, dass „[d]ie Gefahr […] nicht auf der Beschaffenheit der Treppe, sondern

einzig und allein auf dem undisziplinierten Verhalten des Klägers [beruhte]“ (ebd.).

Die in dieser Negativ-Typisierung hervortretenden Parallelen der Verantwor-

tungsabwehr finden ihre Ergänzung in den entschiedenen Vorbeugemaßnah-

men, die im direkten Anschluss an beide Unfälle in Angriff genommen wurden.

Vorgeblich „zur Beruhigung des Erziehungspersonals“ war die besagte Treppe auf

Anordnung Diederichsens bereits 1978 mit senkrechten, bis zur Decke reichen-

den Eisenstreben versehen worden, um zukünftig ein „mutwilliges“ – wie er

betont vorsichtig formulierte – Überklettern zu verhindern (ebd.). Delikat ist

zudem, dass aus anderen internen Unterlagen hervorgeht (STAHH 611–20/40,

Nr. 242), dass die Vereins-Geschäftsführung zehn Tage vor dem Treppenhaus-

Sturz sämtliche Heimleitungen aufgefordert hatte, die Mitarbeiter*innen auf

ihre besonderen Aufsichtspflichten hinzuweisen. Von Diederichsen war die

Weitergabe des entsprechenden Schreibens der Unions-Versicherungen jedoch

abgelehnt worden. Unklar bleibt, was ihn hierzu motiviert haben könnte.29

29 Es ist zu vermuten, dass er aus Rücksicht gegenüber den schon recht verunsichertenMitarbei-

ter*innen und Praktikant*innen handelte, die sich nach Auslagerung der Mitarbeiter*innen-

Schlafräume in das neu errichtete Personalwohnhaus, im Hauptgebäude in den Abend- und

Nachtstunden fürchtete (vgl. unten unter „Sexualisierte Gewalt als ,besonderer Vorgang‘“).
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Sexualisierte Gewalt als „besonderer Vorgang“

Fälle sexualisierter Gewalt sind seitens der ehemaligen Verschickungskinder für

die Einrichtungen von „Verein“ und „Stiftung“, wie unter 5.1.8 angemerkt, nur in

mehr oderweniger vagen Andeutungen bezeugt. Aus diesemGrund soll abschlie-

ßend amBeispiel des „Hamburger Kinderheims“ nachgezeichnet werden,welche

generelle Haltung die Heimleitung im Untersuchungszeitraum hierzu einnahm.

Grundsätzlich ist zukonstatieren,dass sexuelleGewalt anders als körperliches

Strafen ohne Zweifel im gesamten Berichtsraum strafrechtsrelevant war, sofern

sie das besondere Schutzverhältnis betraf, in dem die Kinder gegenüber dem Er-

ziehungspersonal standen. Die 1973 in Kraft getretene Novelle des Sexualstraf-

rechts markierte zwar materiell-rechtlich und von der Nomenklatur her einen

Perspektivenwechsel vomSchutzöffentlicherSittlichkeit hin zur sexuellenSelbst-

bestimmung. Auch die zeitgleich erfolgteHerabsetzung der Schutzaltersgrenzen

auf 18 respektive 16 Jahre markierte eine Liberalisierung. Der Substanz nach wa-

rendie Strafbestimmungen zu sexuellenHandlungengegenüber „Schutzbefohle-

ne“ in Einrichtungen jedoch vor allem konkretisiert worden.30 Dementsprechend

zählten Vorfälle sexualisierter Übergriffe zweifelsfrei auch zu den anzeigepflich-

tigen „Vorgängen“.

Hinsichtlich sexualisierter Übergriffe im institutionellen Kontext des Kurhei-

mes müssen vier Ebenen unterschieden werden: Sexuelle Grenzüberschreitun-

gen unter den Kindern; Handlungen des erwachsenen Personals oder Dritter ge-

genüber den „Schutzbefohlenen“; nicht einvernehmliche oder tolerierte sexuelle

Handlungen unter den minderjährigen Angestellten und Übergriffe von status-

höherenMitarbeitern auf abhängig Beschäftigte.

Nur in einem überlieferten Fall aus dem Jahr 1959, in dem eine Hauswirt-

schaftskraft dem Heimarzt vorwarf, sie im Zuge einer röntgenologischen Un-

tersuchung im abgedunkelten Raum gegen ihren Willen zu küssen versucht zu

haben, ist die klar ablehnendeHaltung derHeimleitung in Bezug auf eine sexuelle

Grenzüberschreitung durch einen statushöheren Angestellten des Heimes bekannt (vgl.

STAHH 611–20/40, Nr. 391). Diederichsen meldete den Vorfall Lehmann-Grube,

der den Vorwürfen vor Ort nachging und sie prompt bestätigt fand. Bei einer

angedrohten Kündigung blieb es allerdings.

Deutlich klarer lassen sich dieHaltungen vonHeim- und Abteilungsleitungen

inBezugauf sexuelleHandlungenunterdenminderjährigenAngestelltenbestimmen,

wie am Beispiel der Überwachung der Privatsphäre der Betreuer*innen an ande-

rer Stelle differenzierter herausgearbeitet wird (vgl. Exkurs III).Neben geltenden

Jugendschutz-Bestimmungen und strafrechtlichen Sanktionsdrohungen war

30 DenStrafrahmenhattederGesetzgeber 1973 allerdings aufhöchstens fünf Jahrebeschränktund

nebenderFreiheitsstrafe kamnunmehraucheineGeldstrafe sowie inbestimmtenFällendieDi-

version in Betracht. Bereits 1969war auch der „Versuch“ desMissbrauchs von Schutzbefohlenen

in Anstalten unter Strafe gestellt worden.
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dabei die Sorge leitend, die Repräsentationsfunktion des Betreuungspersonals

nach außen und seine Vorbildfunktion nach innen, könnten bei Bekanntwerden

entsprechenderHandlungen Schaden nehmen. Insofern solltenMaßnahmen zur

Unterbindung sexueller Kontakte des Personals indirekt auch dem „sittlichen“

Schutz der untergebrachten Kinder dienen. Zeittypisch wurde in diesem Sinne

insbesondere das sexuelle Verhalten weiblicher Betreuungskräfte streng über-

wacht und Übertretungen des nächtlichen Besuchsverbots intern empfindlich

geahndet. Vorwürfe sexueller Nötigung durch gleichrangige Angestellte sind

indes nicht überliefert, was nicht heißt, dass sie nicht stattgefunden haben.

Zwischen „unsittlichem Verhalten“ unter Betreuungskräften und Grenzverlet-

zungen von Betreuer*innen gegenüber den Kindern wird in den überlieferten Doku-

menten nicht immer trennscharf unterschieden. Ein Rundschreiben des Kreisju-

gendamtes Süd-Tondern vom Sommer 1961 unterstreicht dies und markiert zu-

gleich, dass sexuelle Grenzverletzungen von Betreuer*innen gegenüber den an-

vertrauten Kindern keinesfalls als Bagatelle galten:

„Mehrere Fälle, in denen Erzieher, Helfer oder anderes Personal sich gegenüber den ihnen an-

vertrauten Jugendlichen in unsittlicher Weise verhalten haben, haben dem Landesjugendamt

Schleswig-Holstein in Kiel Veranlassung gegeben, darauf hinzuweisen, daß derartige Vor-

kommnisse unverzüglich den dafür zuständigen Polizeidienststellen gemeldet werden müssen.

Dies sei zu veranlassen, wenn auch nur der Verdacht einer solchen Straftat besteht, damit

sichergestellt wird, daß die zur Erziehung überwiesenen Jugendlichen – auch anderwärts vor

solchen Personen geschützt werden.“ (STAHH 611–20/40, Nr. 513)

Die Positionierung der Heimleitung zu sexualisierter Gewalt an anvertrauten

Kindern lässt sich am Beispiel eines Missbrauchsvorfalls im Sommer 1978 im

benachbarten Kurheim „Marienhof“31 aufzeigen. Opfer des sexuellen Übergriffs

durch einen von außen ins Heim eindringenden Täter waren zwei neunjähri-

ge Mädchen. Sofort wurden im „Hamburger Kinderheim“ Schutzmaßnahmen

getroffen: Die Heimleitung verschärfte nicht nur die Regeln zur abendlichen

Verriegelung der Türen, sondern ließ auch alle im Parterre gelegenen Schulräu-

me zunageln. Eine Zeit lang scheinen von der örtlichen Polizei im Außenbereich

zusätzlich Wachen postiert worden zu sein. Daneben wurden Bemühungen um

eine personelle Aufstockung der Nachtwachen im Haupthaus forciert. Weil sich

die jungenBetreuer*innen aufgrund anderer Vorgänge seit Auszug der dauerhaft

beschäftigten Kräfte ins neue Personalgebäude imHaupthaus nachts fürchteten,

war eine entsprechende Aufstockungsforderung bereits Monate zuvor erho-

ben und sowohl von Heimleitung als auch Betriebsrat unterstützt worden (vgl.

31 Das 200-Bettenhaus am Südstrand befand sich (1964) in Trägerschaft Evangelischen Hilfswerk

in Rendsburg (vgl. Folberth 1964, S. 210).
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STAHH 611–20/40, Nr. 169, 242). Aus Kostengründen kam die Geschäftsführung

dem Begehren allerdings nur zögerlich nach.

Ob etwaige sexuelle Übergriffe durch Angestellte von der Heimleitung eben-

falls zum Anlass verstärkter Präventionsbemühungen geführt hätten, erscheint

vor demHintergrund der allgemeinen Befundlage zu sexualisierter Gewalt in In-

stitutionen ungewiss (vgl. Röhl 2023, S. 44 f.). Aber solche sind (bisher) in Bezug

auf Einrichtungen von „Verein“ und „Stiftung“ nicht bezeugt und/oder aktenkun-

dig geworden.32 Die Konstellation imMarienhof entsprach insofern landläufigen

zeitgenössischen Vorstellungen vom sexuellen Missbrauch, als vorwiegend au-

ßenstehende, unbekannte Männer als Täter in Betracht gezogen wurden. Hin-

weise für eine ausgeprägte Sensibilität der Heimleitung in Bezug auf potenziell

grenzverletzende Situationen, die durch das zum Abhärtungsprogramm gehö-

rende Nacktheitsgebot unter Kindern in Anwesenheit auch andersgeschlechtli-

cher Betreuer*innen heraufbeschworen wurden, ließen sich nicht auffinden (vgl.

Abschnitt 5.1.3 und STAHH611–20/40,Nr. 519).Dagegenwurde ein eigenmächti-

gesDurchbrechen derGeschlechterseparierung durchAbteilungs- undGruppen-

leiter*innen bei Kuranwendungen,wie Saunagängen, nicht toleriert (vgl. STAHH

611–20/40, Nr. 169).

Nur sehr vage Spuren hat nicht zuletzt sexuell aggressives und/oder be-

lästigendes Verhalten33 der Kinder untereinander, wie es in den Berichten von

Wilson (Abs. 44) und Müller (Abs. 42) (vgl. oben, Abschnitt 5.1.8) anklingt, in

den Verwaltungsakten hinterlassen. Die im Kurbetrieb im Vergleich zu Für-

sorgeerziehungsheimen deutlich vermehrten Situationen, in denen Kinder von

den Betreuer*innen aufgefordert wurden, sich in Anwesenheit anderer ganz

oder vollständig zu entkleiden (Reihenuntersuchungen zur Gewichtskontrolle,

hydrotherapeutisches Duschen und Baden, Bestrahlungen, Saunagänge, Frei-

körperübungen usw. …), dürfte die Anlässe zumal verbaler Übergriffe unter

Gleichaltrigen vervielfacht haben. Anzeichen für ein über die üblichen Bestim-

mungen (z.B. Anwesenheitspflicht bei Duschgängen) und mehr oder weniger

lax gehandhabte Schutzvorkehrungen (z.B. Sichtschutz bei Toilette, Geschlech-

tertrennung) hinausgehendes Problembewusstseins sowie hierauf bezogene

Umgangsregeln fanden sich in den Akten gleichwohl nicht. Im Gegenteil deutet

etwa der oben unter 5.1.3 zitierte Schriftwechsel von Abteilungsleiterin und

Eltern zum Umgang mit verletzten Schamgefühlen eines Jugendlichen beim

32 InBezug auf „Linden-Au“ sind sowohl die internenHinweise auf eine „Bildersache“, die 1959 zur

Entlassung des Leiters der psychosomatischen Abteilung Hans Peltz führte (vgl. Richter/Mey-

er 2021, S. 110 u. STAHH 351–8, B 459, Niederschrift zur Vorstandssitzung am 26.05.1959), als

auch die Andeutungen AnnaWilsons (Abs. 44) zum selbst erfahrenen „Befummeln“ in der Kran-

kenstation durch eine in ihrem Status nicht näher erinnerte Person im Jahr 1971 zu vage, um als

gesicherte wissenschaftliche Quelle zur Belegung sexuell grenzüberschreitender Handlungen

herangezogen zu werden.
33 Vgl. zu dieser Unterscheidung: Allrogge 2015, S. 384.
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gemeinschaftlichen Duschen in Anwesenheit einer Betreuerin darauf hin, dass

entsprechende Signale kaum ernst genommen beziehungsweise einseitig für

Gruppenmehrheit und (weibliches) Betreuungspersonal Partei ergriffenwurde.34

In der Zusammenschau zeigt sich, dass sich der institutionelle Umgang mit

„besonderen Vorgängen“, so wie er sich auf der Grundlage des Aktenstudiums

erschließt, sehr weitgehend im Rahmen dessen bewegte, was bisher über Kur-

heime anderer Träger sowie Erziehungsheime bekannt ist. Körperliche Strafen,

auch das „Puffen“ und „Kneifen“ und „Haareziehen“, waren dem Erziehungsper-

sonal per Strafverbotsanordnung seit den frühen 1960er-Jahren untersagt. Auf

sexuell übergriffiges Handeln drohten darüber hinaus empfindliche öffentlich-

rechtliche Sanktionen. Gleichwohl unterstreichen der Subtext der Strafverbots-

anordnung im Zusammenhangmit der herabsetzenden Typisierung der Kindern

und nicht zuletzt die wiederholt dokumentierte Überdehnung von ausdrücklich

zugelassener räumlicher Separierung, von hydrotherapeutischen Anwendun-

gen sowie der medikamentösen Sedierung von Kindern zu Strafzwecken, dass

zwischen Verbotsregeln und ihrer tatsächlicher Beachtung eine Lücke klaffte.

Während diese Diskrepanz den Heimleitungen ganz offenkundig bewusst war35

und sich allmählich auch differenziertere Umgangsweisen, wie die kritische

Erörterung im Mitarbeiter*innen-Kreis, anbahnten, scheint es in Bezug auf Ge-

legenheitsstrukturen für sexuell übergriffigesVerhaltengegenüberundunterden

anvertrauten Kindern bis zum Ende des Berichtszeitraums kaum ein kritisches

Bewusstsein gegeben zu haben. Zwar unterlagen sexuelle Zudringlichkeiten/

Übergriffe durch ausstehende Dritte und unter dem Personal einer fortgesetzten

Überwachung im Sinne derWahrung institutionellen Ansehens und allgemeiner

„Sittsamkeit“.DemkindlichenSchamempfinden sowie generell demSchutz ihrer

sexuellen Integrität glaubte man dagegen durch allgemeine Aufsichtspflichten

und Schutzvorkehrungen Genüge zu tun. –Hinsichtlich der angezeigten Unfälle

mit Todesfolge oder nachhaltiger gesundheitlicher Beeinträchtigung lässt sich

demgegenüber ein normkonformes Verhalten konstatieren. Allerdings wurde

34 Ob das von Larssen (Abs. 10) in Bezug auf seinen Aufenthalt im „Hamburger Kinderheim“ (Wyk)

1978 berichtete, von ihm als unangemessen empfundene Eingreifen (verbale Zurechtweisung,

Abbruch des Saunagangs und anschließende Problematisierung im Gesprächskreis) seitens ei-

ner Betreuerin anlässlich des Erzählens eines sexistischen und rassistischenWitzes in ihrer An-

wesenheitwährend eines Saunagangs unter Jungen auf eine höhere Sensibilität der Belegschaft

insgesamthindeutet, erscheint fraglich.Eine vertiefendeAuseinandersetzungderHeimleitung

mit demThemasexuellerMissbrauch lässt sich–allerdings auchhier noch ausschließlich inBe-

zug auf das Herkunftsmilieu – erst für die 1990er-Jahre belegen (STAHH 611–20/40, Nr. 296).
35 Bis in die frühen 1970er-Jahre hinein können die regelmäßigen Erinnerungen an die Strafver-

botsanordnung sowohl als Ausweis pflichtschuldigen Verhaltens, als auch als Indikatoren eines

Umsetzungsdefizits und nicht zuletzt als ernst gemeinte, aber unbeholfene Versuche gedeutet

werden, die strukturell produzierten Widersprüche von Strafverzichtserklärungen einerseits

und rigidem Anstaltsreglement bei gleichzeitig chronischer Unterbesetzung, andererseits, in

den Griff zu bekommen.
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ein institutionelles Mitverschulden in beiden wiedergegebenen Fällen energisch

bestritten. Erkennbar vor dem Hintergrund drohender Regressforderungen

wurde die Unfallursache einseitig den betroffenen Kindern und in der Verlän-

gerung ihren Eltern angelastet – auch dies ein durchaus (zeit-)typisches Muster

institutioneller Verantwortungsabwehr.

5.2 Lebensgeschichtliche Nachwirkungen und Einordnungen

In den Erzählungen der ehemaligen Verschickungskinder wird deutlich, dass sie

ihren Erfahrungen nicht nur während der Heimaufenthalte selbst besondere Re-

levanz beimessen, sondern sie schildern außerdem vielfach diverse langfristige

Nachwirkungen dieser Erfahrungen auf ihr weiteres Leben, die zum Teil bis heu-

te andauern und zum Teil auch mit Hilfe psychotherapeutischer Unterstützung

bewältigt werden konnten.Dabei werden in erster LinieWirkungen beschrieben,

die von der Entwicklung spezifischer Persönlichkeitseigenschaften, der negativen Verän-

derung des emotionalen oder wertebezogenen Innenlebens sowie des Selbstbildes über das

Verhalten in sozialenBeziehungen, Auswirkungen auf die schulische LaufbahnunddenBe-

ruf bis hin zu psychosomatischen Beschwerden, spezifischen Abneigungen und Phobien

sowie psychischen Erkrankungen reichen. Einige Befragte können einzelne Nach-

wirkungen ihrer Verschickungserfahrungen auch explizit positive Seiten abgewin-

nen, vor allem im Sinne von Abhärtung und Stärkung als Ressource für schwierige

Lebensereignisse. Lediglich ein Interviewpartner, derMitte und Ende der 1970er-

Jahre in das kleine „Haus Ballenberg“ (St. Blasien) verschickt wurde, betont ex-

plizit, dass seine insgesamt vor allempositiv bewertetenVerschickungserfahrun-

gen keine Rolle für sein weiteres Leben gespielt haben (vgl. Grünspan, Abs. 281).

Die Auswertung deutet darauf hin, dass besonders nachhaltige, negative lebens-

geschichtlicheNachwirkungen der Verschickungmit bestimmtenRisikofaktoren

der ehemaligen Kinder in Zusammenhang stehen.

Während die Erfahrungen einiger Verschickungskinder in der Selbstdeutung

zur Entwicklung (durchaus auch problembehafteter) autoritätskritischer, rebelli-

scher und autonomieorientierter Persönlichkeitseigenschaften führten, problemati-

sieren andere Befragte den genau gegenteiligen Einfluss ihrer Verschickungser-

fahrung auf ihre Entwicklung hin zu einer „überangepassten“ und autoritätshö-

rigenPersönlichkeit.Thomas Larssen ordnet seineVerschickungserfahrungen im

lebensgeschichtlichenHorizont ein als „dieses durchgehendeGefühl, duhast dawas im

Leben,was irgendwie nicht so schönwar“ (Abs. 47) sowie als „Schäden“, die ihm im „wei-

teren Leben auch noch mal den einen oder anderen Streich gespielt“ (Abs. 85) haben. Für

ihn haben diese Erfahrungen – wenn auch nicht als einziger Faktor – vor allem

Einfluss auf seinePersönlichkeitsentwicklunggenommen.So führt er seinbeson-

deres Unabhängigkeitsbedürfnis, das sich ab dem Ende der Verschickung zeigte

und bis heute anhält, auch auf der Basis seines heutigen pädagogisch-entwick-
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lungspsychologischen Fachwissens auf den Aufenthalt im „Hamburger Kinder-

heim“ zurück. Diese Persönlichkeitseigenschaft ist auch damit verbunden, sich

nichts „sagen lassen“ und sich nicht in feste Strukturen einfügen zu können sowie

mit einer gewissen Grundskepsis. Zwar sind diese Eigenschaften nicht eindeu-

tig negativ konnotiert, werden jedoch als bedeutsam für seine Paar- und Famili-

enbeziehungen imVerlauf seines Lebensmarkiert. Für BettinaMeises Leben war

insbesondere die Erfahrung „ungerecht behandelt zuwerden, also [...] Erziehungsmaß-

nahmen erleben zu müssen, die nicht angemessen sind“ (Abs. 106), prägend für ihr ge-

samtes Leben. Diese Erfahrung führte bei ihr zu einer rebellischen und impulsi-

ven Persönlichkeitsentwicklung, die sowohl ihre familiären als auch weiteren so-

zialen Beziehungen bis heute belaste, auch wenn sie sich heute besser kontrollie-

ren könne (vgl. ebd., Abs. 106). Im Gegensatz dazu führte Heike Müllers als trau-

matisch erlebte Verschickungserfahrung zu einem „lädierten Rückgrat“ im Sinne

einer „schrecklich devot[en]“Haltung gegenüber Autoritäten und sie resümiert: „Ge-

genüber Autoritäten hatte ich etwas, was meinem? Leben nicht gutgetan hat.“ (Abs. 88).

Auch beiMagdalene Baumann (Abs. 63) führte die Verschickungserfahrung zu ei-

ner reflexartigenÜberanpassung inSituationen,die sie als bedrohlich empfindet,

sowie zu einer Scheu vor Konflikten.

Darüber hinaus schildern einige Befragte durch die Verschickungserfah-

rung verursachte nachhaltige negative Veränderungen auf innerer wertbezogener und

emotionaler Ebene sowie auf der Ebene ihres Selbstbildes. So ging etwa bei Magda-

lene Baumann die Erfahrung unangemessener Erziehungspraktiken, wie der

öffentlichen Beschämung von „Bettnässern“ durch das Personal, einher mit einer

nachhaltigen Verunsicherung ihres Wertesystems, das sie „bis heute irgendwie ver-

folgt“ (Abs. 63). Damit hängt für sie auch die bis heute andauernde Unsicherheit

über die Angemessenheit ihrer eigenenGefühle und die stetige Relativierung ins-

besondere negativer Gefühle zusammen. Für Monika Faber-Lenz ist es hingegen

das bleibendeGefühl vonWut,das in ihremLeben „vieles überschattet hat“ (Abs. 67).

Für HeikeMüller (Abs. 88) reiht sich die Verschickungserfahrung neben ihren fa-

miliären Bindungserfahrungen ein in ein Bündel von Faktoren, die ein von Angst

geprägtes Leben speisen. Auch Katharina Fricke verbindet ihre Verschickungser-

fahrung mit ihren heutigen Ängsten, insbesondere ihrer Verlustangst. Auch auf

ihr Selbstbild habe diese Erfahrung großen Einfluss genommen, insofern sie ein

nachhaltiges, biografisch prägendes Gefühl der „Andersartigkeit“ und Unzuläng-

lichkeit verursachte. Dieses Gefühl der „Andersartigkeit“ äußerte sich im Verlauf

ihres Lebens immer wieder in destruktiven Bewältigungsmustern wie Drogen-

und Alkoholkonsum sowie der Hinwendung zu subkulturellen Gegenmilieus.

Auch Auswirkungen auf die schulische und berufliche Laufbahnwerden von den Be-

fragten beschrieben.Neben einemeher kurzfristig erschwertenStart in die Schu-

le aufGrundeiner verzögertenEinschulungdurchdenHeimaufenthalt,berichten

einige Befragte auch von länger andauernden schulischen Problemen, die sie zu-

mindest indirekt mit ihrer Verschickung in Verbindung bringen. So sorgte etwa
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eine schwere Typhuserkrankung, die sich Johann Blume während seines Heim-

aufenthalts zugezogen hatte, für lange Ausfallzeiten in der Schule, die er nicht

mehr aufholen konnte. Bettina Meises schulische und berufliche Laufbahn lit-

ten unter ihrem rebellisch-impulsiven Verhalten, das sie auch ihrer Verschickung

zuschreibt, und Anna Wilson ist der Ansicht, dass sie ihr Abitur geschafft hätte,

wenn ihr „Weg ein anderer gewesen wäre“ (Abs. 146).

Für einige Befragte wirkte sich die Verschickungserfahrung einschränkend

auf ihre berufliche Tätigkeit aus. AngelikaWeiland (Abs. 141) beschreibt zum Bei-

spiel, dass die Erfahrung des Gehetzt-Werdens während ihres Heimaufenthalts

zu Blockaden bei ihrer stets von Stress und Zeitdruck geprägten Arbeit als Kran-

kenpflegerin auf der Intensivstation geführt habe und schließlich in Verbindung

mit weiteren Umständen in einemBurnoutmündete. Bei AnnaWilson führte die

Erfahrung des respektlosen Umgangs mit schutzbedürftigen Kindern während

ihrer Verschickung dazu, dass sie ihre Tätigkeit in der Altenpflege nicht weiter

ausüben konnte. Der respektlose Umgang mit schutzbedürftigen Menschen in

der Altenpflege habe sie imSinne eineswiederholendenErlebens krank gemacht.

Heike Müller beschreibt, dass ihre aus der Verschickungserfahrung resultieren-

de Angst vor Autoritäten ihre berufliche Laufbahn prägte, sie schließlich krank

machte und in die früheRentemit demAuswegder freiberuflicher Tätigkeit führ-

te. Allerdings motivierten einige Befragte die negativen Verschickungserfahrun-

gen auch dazu, sich beruflich bewusst für die Arbeit mit Kindern zu entscheiden

mit dem expliziten Ziel, es bessermachen zuwollen als das damals erlebte Perso-

nal. JensMoser deutet seinen beruflichen Erfolgswillen als Konsequenz seiner als

traumatisch erlebten Verschickungserfahrungen. Allerdings wohnt seiner Deu-

tung zugleich auch in selbstreflexiver Perspektive die Kritik inne,mit dem unbe-

dingtenWillen zum beruflichen Erfolg seine traumatischen Verschickungserfah-

rungen ein Stück weit verdrängt zu haben und kompensieren zu wollen. Stefan

Nizon (Abs. 97) wiederum bringt seine Verschickungserfahrung in Verbindung

mit seinem beruflichen Weg in der Bundeswehr. Seine Entscheidung für diesen

beruflichenWeg plausibilisiert ermit der Vorerfahrung der Verschickung,die ihn

sowohl an Gemeinschaftsunterkünfte und einen alltäglichen Befehlston als auch

an die Ungewissheit der örtlichen Stationierung vorbereitete. Anders als diejeni-

gen Befragten, die sich im beruflichen Zusammenhang explizit das Ziel setzten,

es im Umgangmit Kindern anders machen zu wollen als das erlebte Personal bei

ihrer Verschickung, schildert Stefan Nizon, wie sein Verhalten als Berufssoldat

dem Befehlston des Personals im Verschickungsheim ähnelte:

„Denn klar, ein 8-Bett-Zimmermit, mit Soldaten drauf, hat mir nichts mehr ausgemacht, weil

ich das schon kannte. Ich kannte schon deutlichmehr imZimmer.Und etwas Anderen sagen zu

wollen, habe ich ja auch vorher schon erlebt. Die anderen haben mir auch damals was gesagt,

was ich zu tun hab, wie, wann ich zu schlafen hab’, wann ich ins Bett gehe, wann ich ja aufste-

hen muss. Das hab’ ich dann später gleich gemacht, ein Jahr später. Als ich dann Unteroffizier
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war, habe ichmorgens gerufen, so, Tür auf: ,Aufstehen.‘ Und so habe ich die Leute dann aus dem

Bett gescheucht. Ja, so rollten/. So schließt sich dann auch da derKreiswieder, dass ich diese Er-

fahrung, die ich vorher machen musste, dann halt dort mit einbringen konnte.“ (Nizon, Abs.

100)

Neben spezifischenPhobien (z.B.Hunde- undKatzenphobie), die zum Teil vagemit

Ereignissen während der Verschickung in Verbindung gebracht werden, benen-

nen die Befragten anhaltende Abneigungen gegen spezifische Speisen, die sie auf den

Essenszwang zurückführen, sowie Reiseangst. Auch anhaltende psychosomatische

und physische Beschwerden, wie Schlafstörungen und Darmerkrankungen, führen

einzelne Befragte auf den oben geschilderten rigiden, kontrollierenden Umgang

mit Schlaf- und Hygieneroutinen während ihrer Verschickung zurück.

Auf die Frage, welche Rolle ihre Verschickungserfahrungen für ihr weiteres

Leben spielen,markieren die Befragten insbesondere eine Fülle von nachhaltigen

Auswirkungen auf ihre sozialen Beziehungen und ihr Verhalten in sozialen Situationen.

JensMoser,HeikeMüller undMonikaFaber-LenzbeschreibenbeispielsweiseBin-

dungsschwierigkeiten,derenUrsache sie in ihrerVerschickungserfahrung sehen.

JensMoser erlebte die Verschickung als einenVerlust von „Urvertrauen“ gegenüber

seinen Eltern und führt darauf sein grundlegendesMisstrauen in sozialen Bezie-

hungen zurück:

„DasGanze hat dazu geführt, dass ichmich danachniemehr zuHause gefühlt habe, auchnicht

bei meinen Eltern, weil ich das Urvertrauen, was damit zusammenhängt, verloren habe. Das

hat sichauchausgewirkt darauf, dass ichauch inBeziehungen immermisstrauischbinunddas

hatmein ganzes Leben geprägt, hatmich auchdazu gebracht, dass ich einEinzelgänger bin, ich

bin kein Teamplayer. Gott sei Dank konnte ich in meinem Beruf das auch ausleben, aber es hat

mich schon grundlegend geprägt.“ (Moser, Abs. 8)

Monika Faber-Lenz ist der Ansicht, dass sie durch ihre Verschickungserfahrung

„bindungsunfähig“ geworden ist,was sich insbesondere in der Beziehung zu ihrem

Kind und Enkelkind zeige:

„Ich glaube schon, also ich bin da auf eine gewisseWeise bindungsunfähig geworden. Also Bin-

dung ist – ja – einegroßeÜberschrift inmeinemLebenzumeigenenKindundeinEnkelkindund

so. Und um dasmal so zu sagen, irgendwannmit der Kindheit meines Sohnes habe ich mir ge-

sagt: ,Wenn es nichtmeinKindwäre, ich glaube, ich hättemich von demgetrennt‘, wie auch von

Männern. Da war dann eine andere Grenze sozusagen, aber es fiel mir sehr schwer, bestimmte

Sachen auch somit einemKind auszuhalten und ich glaube, das hängt damit zusammen, auch

mit der Verschickung.“ (Faber-Lenz, Abs. 58)

Demgegenüber thematisieren andere Befragte, wie ihre negativen Erfahrungen

in einer Art (produktiven) Wendung zu einer besonders sensibilisierten Perspek-

tive für die Bedürfnisse schutzbedürftigerMenschen führte,was sichweiter oben
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bereits im Zusammenhang der Berufswahl einiger Befragter andeutete. Diese

Sensibilisierung kann dabei verschiedene Formen annehmen, wie zum Beispiel

Skepsis gegenüber der frühpädagogischen Betreuung der eigenen Kinder oder

eine betont auf Respekt, Zugewandtheit,Gleichwürdigkeit undEhrlichkeit basie-

rende private und berufliche Haltung gegenüber Kindern und älterenMenschen,

die darauf abzielt, das Erlebte – nun als erwachsene Person – nicht selbst zu

wiederholen oder durch andere wiederholen zu lassen.

Insbesondere die Erfahrung der entindividualisierten „Massenabfertigung“

in Verbindung mit einem Grundgefühl der Angst scheint (z.T. als ein Faktor

neben anderen) damit zusammenzuhängen, dass einige ehemalige Verschi-

ckungskinder von anhaltender Angst in größeren Menschengruppen und einem

geringen Selbstvertrauen in sozialen Situationen berichten. So resümiert etwa

Heinz-Hermann Wasser, dass er seine „Sozialphobie“ (Wasser, Abs. 59), die ihm

den Umgang mit Alltagssituationen, in denen viele Menschen anwesend sind,

erschwere, zum Teil auf seine Heimaufenthalte zurückführt: „Also da habe ich für

mich verbucht einen Schaden, der teilweise auch von diesen Erfahrungen kommt. Den

Kindern so viel Angst zu machen, hinterlässt Spuren, das geht nicht spurlos an Kindern

vorbei.“ (Abs. 59)

Als besonders schmerzhafte Wirkung der Verschickungserfahrung themati-

sieren einige Befragte außerdem eine anhaltende Entfremdung zu den eigenen

Eltern nach ihrer Rückkehr. Die ehemaligen Verschickungskinder berichten da-

von, das Vertrauen in ihre Eltern und das Gefühl von Sicherheit im familiären

Zusammenleben verloren zu haben, weil ihre Eltern ihnen diese Erfahrung zu-

gemutet haben. Für Monika Faber-Lenz spitzte sich diese Verunsicherung gar in

der Überzeugung zu, adoptiert sein zumüssen:

„Ja, das ist eigentlich nicht eine Erinnerung, sondern eine Auswirkung – würde ich mal sagen.

Also ichwar soverunsichert, dass ichmichnichtwieder inmeineUrsprungsfamiliehineinfinden

konnte und jahrelang geglaubt habe, dass ich adoptiert bin und dass irgendwann meine rich-

tigen Eltern kommen, weil ich wahrscheinlich gedacht habe, so was können doch Eltern nicht

mit ihremKindmachen. Also ich habemich eigentlich nie wieder so richtig heimisch inmeiner

Familie gefühlt.“ (Faber-Lenz, Abs. 28)

Auch Jens Moser spricht von einer „Entwurzelung“ (Abs. 193) durch die als trau-

matisch erlebten Verschickungen, die ihm seine Eltern entgegen seines eigenen

Wunsches mehrfach zugemutet haben, und die in psychischen Schwierigkeiten

bis hin zu suizidalen Gedanken in seiner frühen Jugendzeit mündeten. Er ordnet

diese Erfahrung lebensgeschichtlich als „substanziell und existenziell“ (Abs. 193)

bedrohlich ein. Für Maria Klausen setzte die Verschickung ihre „unglückliche

Kindheit“ (Abs. 139) fort, die von der Unterdrückung eigener Bedürfnisse geprägt

war. Als eine Art lebensgeschichtliches Kontinuum verweigerter Bedürfnisorien-

tierung waren Depressionen im frühen Erwachsenenalter die Folge.
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Die Fallanalysen deuten darauf hin, dass das Zusammenfallen von zwei

Faktoren mit einer lebensgeschichtlich ausgesprochen nachhaltigen, negativen

Wirkung der Verschickungserfahrung verbunden ist. Der erste Faktor stellt ein

als nicht schützend, nicht vertrauensvoll, von emotionaler Kälte und Bindungs-

schwierigkeiten geprägt und wenig bedürfnisorientiert erlebtes Elternhaus dar.

Die Interviews geben hingegen keine Hinweise darauf, dass etwaige belastende

Verschickungserfahrungen negative Folgen für die weitere Entwicklung der

Eltern-Kind-Beziehung nach der Kur hatten, wenn diese bereits vorher von

Zugewandtheit und guter Bindung geprägt war. Der zweite Faktor bildet ein

besonders junges Alter der Kinder zwischen vier bis sechs Jahren zum Zeitpunkt

der (ersten) Verschickung. Ehemalige Verschickungskinder, auf die, wie bei den

Fallbeispielen von Jens Moser und Maria Klausen, beide Risikofaktoren zutref-

fen, berichten im Zusammenhang mit der Bedeutung ihrer Erfahrungen für

ihr weiteres Leben von ausgesprochen negativen Nachwirkungen, insbesondere

von schwerwiegenden psychischen Problemen, die ihr Leben zum Teil bis heute

prägen.

Dagegen deuten einige Befragte die Nachwirkungen ihrer Verschickungser-

fahrungen auch positiv oder stellen negativen Ausdeutungen ergänzend positive

Ausdeutungen gegenüber. Vor allem das Motiv der Abhärtung und Stärkung durch

die negativen Erfahrungen als gute Vorbereitung auf widrige Lebensumstände

und schwere Schicksalsschläge heben die Befragten hier hervor. Klaus Nienaber

führt dazu zum Beispiel aus:

„Ich glaube, ich bin, wobei ich muss auch sagen, das ist in der Nachbetrachtung, in der Lage,

auchSachen, diemirnicht gefallen, durchzustehen.Dashab’ ichgelernt da.SonachdemMotto:

Arschbacken zusammenkneifen und durch. Augen zu und durch. Das hatmir ein paarMal ge-

holfen, weil, ich war danach später, auch später, Jahrzehnte später, häufiger in Situationen, wo

ich gesagt habe, damusst du jetzt durch, dasmusst du irgendwie, wie weiß ich noch nicht, aber

da musst du irgendwie durch. Und das hat mir vielleicht, ich kann es nicht sagen, das müssen

vielleicht Außenstehende beurteilen, das hat mir vielleicht geholfen, durch die eine oder andere

Situation besser durchzukommen. Alsomich haut da diesbezüglich nicht so leicht was um.Das

muss schon sehr, sehr dicke kommen.“ (Nienaber, Abs. 255)

Auch wenn Klaus Nienaber sowohl im jungen Alter von fünf Jahren verschickt

wurde als auch in seiner lebensgeschichtlichen Erzählung ein durchaus schwie-

riges, weniger zugewandtes elterliches Milieu beschreibt, so scheint die hier

vorgenommene positive Deutung seiner negativen Verschickungserfahrung

auch mit seiner geschlechtsspezifischen Sozialisation als Junge zusammen-

zuhängen, bei der insbesondere sein Vater die Erwartung an ihn adressierte,

emotional hart und stark zu sein („Stell dich nicht so an, du bist ein Junge“, Abs. 157).

Ebenso wie Klaus Nienaber gelingt es AnnaWilson ihre Verschickungserfahrung

aus ihrer heutigen Perspektive auch als Abhärtung und Stärkung zu deuten. Auch
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sie wurde zwar in einem jungen Alter von sechs Jahren verschickt, verfügte als

Kind jedoch über die Ressource eines zugewandten Elternhauses, von dem sie

ihre negative Verschickungserfahrung als starke Kontrasterfahrung abgrenzend

konstruiert:

„also ist schon komisch, dass alles nochmal so durchzurollen, aber ich glaube – ich weiß nicht –

vielleicht hat einen das wirklich stark gemacht, dass man nicht so schnell irgendwie umkippt,

wenn irgendwas ist. Irgendwiehatman ja schonmal alles ausgehalten,wasmannuraushalten

kann. Dass man da irgendwie auch so eine innere Stärke durch gekriegt hat. Also gebrochen

haben die mich nicht, das haben sie nicht geschafft. Und das ist das eben, also mir soll keiner

dummkommen, dann kann ichwirklich, also ich lassemir nichts gefallen, gar nichts.Das habe

ich da draus gelernt, also nie wieder so wehrlos zu sein, so ausgeliefert.“ (Wilson, Abs. 167)

Insgesamt wird deutlich, dass die als Erholungskur gedachte Verschickung mit

vielfältigen lebensgeschichtlichen Nachwirkungen einherging, die von den Be-

fragten vielfach, jedoch nicht ausschließlich negativ gedeutet werden. Allerdings

beziehen sich positiveNachwirkungen in erster Linie auf in der Retrospektive po-

sitiv gewendete Bewältigungsstrategien eines belastenden Heimalltags (Abhär-

tung), nicht jedoch auf institutionell intendierte gesundheitsbezogene „Kurerfol-

ge“. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass es zu kurz gegriffen wäre, die ehe-

maligen Verschickungskinder ausschließlich als Betroffene und Erleidende ihrer

Verschickungserfahrung zu verstehen. Vielmehr zeigt sich eine vielfältige bio-

grafische Arbeit an und mit den Verschickungserfahrungen. Ihre Analyse stellt

für nachfolgende wissenschaftliche Untersuchungen eine besondere Herausfor-

derung dar. Von besonderer Relevanz erscheint dabei, dass die Verschickungen

ausgerechnet bei sowieso schon auf Grund ihrer wenig zugewandten familiären

Beziehungssituation und ihres jungen Alters psychosozial vulnerablen Kindern

zu lebensgeschichtlich nachhaltigen, negativen Verläufen führte.

5.3 Resümee

Im Zentrum dieses Kapitels standen die Erfahrungen der ehemaligen Verschi-

ckungskinder in und mit dem erlebten Heimalltag sowie die lebensgeschichtli-

chen Wirkungen dieser Erfahrungen. Grundsätzlich kann zunächst festgehalten

werden, dass die berichteten Erfahrungen keine Einzelfälle darstellen, sondern

entlang der einzelnen Dimensionen des Heimalltags große, gemeinsame Erfah-

rungshorizonte rekonstruiert werden konnten. Dieses Ergebnis legt nahe, dass

die geteilten Erfahrungen der ehemaligen Verschickungskinder imWesentlichen

als Folge der strukturell-organisatorischen Ausgestaltung des Heimalltags zu

verstehen sind und sich nicht individuell erklären lassen. Zugleich zeigen die Er-

gebnisse erstens, dass sich die Erfahrungen in den beiden großen Einrichtungen
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„Hamburger Kinderheim“ (Wyk/Föhr) und „Linden-Au“ (Lüneburg) zumindest

an einzelner Stelle qualitativ von den Erfahrungen in den kleineren Heimen

unterscheiden, jedoch kein systematischer Unterschied der Erfahrungen hin-

sichtlich der Organisationsform der Einrichtungen ausgemacht werden konnte.

Auch wenn stellenweise Anzeichen dafür zu finden sind, dass die Einhaltung des

reglementierten und kontrollierenden Heimalltags ab den 1970er-Jahren etwas

weniger streng durchgesetzt wurde, so kann jedoch zweitens keineswegs von

einem grundsätzlichen Wandel in den Erfahrungen in und mit dem Heimalltag

im Verlauf des Untersuchungszeitraums gesprochen werden. Vielmehr zeichnet

sich im Großen und Ganzen eine Kontinuität der Erfahrungshorizonte über den

gesamten Untersuchungszeitraum ab.

Die Auswertung der zeitgenössischen Fachliteratur zur Kindererholungsfür-

sorge sowie die Auswertung der Archivalien zielte darauf ab zu klären, inwiefern

die Arbeit in denHeimen auch fachlich begründet wurde, oder ob es sich eher um

praktisch-institutionell entwickelte Handlungsvollzüge jenseits fachlicher An-

bindungen handelte. Es konnte herausgearbeitet werden, dass die Ausgestaltung

des Heimalltags durchaus fachlich rückgebunden war. In der zeitgenössischen

Fachliteratur ließ sich im Laufe der Zeit ein klarer Wandel hin zu einer indivi-

dualisierteren, differenzierten und bedürfnisorientierteren Perspektive auf das

Kind mit seiner psychischen Konstitution nachzeichnen. Die Erfahrungen der

ehemaligen Verschickungskinder zeigen allerdings, dass dieser klare Moderni-

sierungsprozess im fachwissenschaftlichen Diskurs im Alltag der Heime nicht

mitvollzogen wurde und einige Bereiche des Heimalltags, wie der Umgang mit

Mahlzeiten, auch anderen als fachlichen Prämissen folgte. Die Befragten berich-

ten bis zum Ende des Untersuchungszeitraums von Strukturen und Praktiken

desHeimalltags, die sich an der althergebrachten Lehrmeinung orientierten.Der

Heimalltag hinkte also spätestens seit den 1970er-Jahren dem Fachdiskurs zur

Kindererholungsfürsorge weit hinterher.

Inhaltlich verweisen die Erzählungen zusammengefasst auf einen Heimall-

tag, der im gesamten Untersuchungszeitraum von vorgegebenen Abläufen mit

strengem Zeitregiment geprägt war, in das sich der*die Einzelne einzupassen

hatte und das kaum Raum für individuelle Bedürfnisse und Interessen anbot.

Das Personal sorgte dafür,dass die strengeAlltagsroutine eingehaltenwurde.Der

Erfahrungshorizont von ehemaligen Verschickungskindern, die in den beiden

größten Heimen „Hamburger Kinderheim“ und „Linden-Au“ untergebracht wa-

ren, und Kindern, die in die kleineren Heime verschickt wurden, unterscheidet

sich jedoch dahingehend,wie die Struktur des Heimalltags erlebt wurde: Der All-

tag in den beiden großen Heimen wurde im Unterschied zu den kleinen Heimen

explizit als autoritär-disziplinierend, entindividualisiert und zuweilen sogar

entmenschlicht wahrgenommen. Die ausgewertete Fachliteratur verdeutlicht,

dass sich die streng geregelte und konstante Tagesstruktur nicht einfach nur

als eine praktische Notwendigkeit gerade in den großen Heimen ergeben hat,
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sondern in der zeitgenössischen Lehrmeinung während des gesamten Untersu-

chungszeitraums explizit als bedeutsam für den Kurerfolg fachlich begründet

wurde.

Deutlich wurde anhand der Erinnerungen der Interviewten, dass die Mahl-

zeiten im Heimalltag über den gesamten Untersuchungszeitraum hinweg stark

zweckbestimmt allein als Nahrungsaufnahme auf das Kurziel der Gewichtszu-

nahme bzw. -kontrolle ausgerichtet waren und mit Druck seitens des Personals

durchgesetzt wurde – in den großen Einrichtungen im früherenUntersuchungs-

zeitraum mitunter auch mit massiven Zwangsmaßnahmen. Der Umgang mit

Mahlzeiten im Heimalltag während des gesamten Untersuchungszeitraums

basierte dabei weitgehend auf frühen fachlichen Lehrmeinungen und wurde bis

zum Ende des Untersuchungszeitraums offensichtlich keiner fachlich angepass-

tenModernisierung unterzogen.

Die Befragten beschreiben hygienebezogene Praktiken als vom Personal

streng reglementierte und kontrollierte „Massenabfertigung“, die eine Herausfor-

derung für die Wahrung der eigenen Intimsphäre darstellte und zum Teil mit

Schamgefühlen sowie öffentlichen Bloßstellungen und Bestrafungen durch das

Personal verbunden waren. Auch wenn in der frühen zeitgenössischen Literatur

derWert der Durchsetzung von Routinen undOrdnung in Sachen Körperhygiene

betont wird, so wird dennoch ein feinfühliger und verständnisvoller Umgangmit

dem Thema der kindlichen Körperlichkeit und der kindlichen Scham forciert.

Dies steht in klarem Kontrast zu den nachgezeichneten erinnerten Erfahrungen

der ehemaligen Verschickungskinder.

Auch bei demThemaMittags- undNachtruhe zeigen die Erfahrungen der Be-

fragten, dass diese als feste Routine des Heimalltags von vorgegebenen Abläu-

fenmit strengemZeitregiment geprägt waren, in das sich der*die Einzelne unter

Kontrolle und zum Teil gewaltförmiger Durchsetzung von Strafen bei Regelbrü-

chen durch das Personal einzupassen hatte. Auch in diesem Kontext bot sich we-

der für individuelle Bedürfnisse noch für emotionale ZuwendungRaumundZeit.

Dies gilt bis auf einzelne Ausnahmen für alle Befragten sowohl in den großen als

auch in den kleinen Heimen und für Erfahrungen aus dem gesamten Untersu-

chungszeitraum.Während sich in der Fachliteratur ein deutlicherWandel hin zu

individualisierenden, empathischen und bedürfnisorientierten Umgangsweisen

mit demThema Schlafen nachzeichnen lässt, spiegeln die Erfahrungen aus dem

gesamten Untersuchungszeitraum bis auf eine Ausnahme eine Kontinuität alt-

hergebrachter reglementierender, kontrollierender und sanktionierender Prakti-

ken wider.

Hinsichtlich der sozialen Bezüge ließ sich nachzeichnen, dass diese – wenig

überraschend – eine Sphäre der unmittelbarsten kindlichen Erfahrungen im

Heimalltag darstellten, da sich mit ihnen sowohl in Bezug auf mitverschickte

Kinder als auch betreuende Erwachsene Erwartungen des Gesehen-Werdens

und des Trostes verbanden. Diese blieben in der Regel unerfüllt, wie sich an-
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hand ausgewählter Interviewpassagen eindrücklich zeigen ließ. Auch auf dieser

Ebene ließ sich eine sehr deutliche Kontinuität im Vergleich der 1950er- und

1970er-Jahre ausmachen. Gerade aus den Erzählungen zu den 1950er-Jahren

ragen die (wenigen) Schilderungen erlebter Zuwendung durch Betreuer*innen

und von Unterstützung oder unbeschwertem Spiel durch/mit Gleichaltrigen als

Kontrasterfahrung hervor (z.B. in Bezug die pädagogisch gerahmten Ausflüge

ins „Heidewäldchen“ im Falle des „Hamburger Kinderheims“ oder einprägsame

Naturerlebnisse im Allgäu oder Schwarzwald). In fast allen Erzählungen wird

das soziale Klima im Heim als von Gefühlskälte/Empathielosigkeit, bestenfalls

Indifferenz, bestimmtes strenges Hierarchieverhältnis erinnert, das sich imMit-

bzw.Gegeneinander der Kinder widerspiegelte. In den Interviews zu den 1950er-

und 60er-Jahren finden neben häufig aus derNot geborenen, die Verschickungen

nicht überdauernden Tisch- und Stubenfreundschaften auch Gewalt- und Miss-

handlungserfahrungen unter Gleichaltrigen Erwähnung. Von entsprechenden

Erlebnissenunter denKindern,die nicht direkt vondenBetreuer*innen angestif-

tet wurden, wird in Bezug auf die 1970er-Jahre kaum noch berichtet. In kleinen

Gruppen scheint sich zum Teil so etwas wie ein – regelmäßig am gemeinsamen

Durchhaltewillen orientiertes – Gemeinschaftsgefühl entwickelte zu haben. Die

Einsicht in die Bedeutung kindlichen Erlebens in der Kleingruppe wird in den

Lehrwerken zur Kinderverschickung sowie den Direktiven der Heime gerade in

den späteren Jahrzehnten auch reflektiert, allerdings nicht in den spezifischen

Spannungen zum gewollt stark reglementierten Anstaltsalltag. Das durchaus

schon zeitgenössisch anzutreffende Plädoyer für die Anerkennung der Einzigar-

tigkeit und Würde des individuellen Kindes, findet keine Entsprechung in den

Erzählungen der ehemaligen Verschickten.

Über pädagogische Ziele, die mit ihren Verschickungen verknüpft waren,

rätseln die Interviewten regelmäßig bis in die Gegenwart. Über die gesundheits-

und bevölkerungspolitisch motivierten, auf körperliche Kräftigung und Abhär-

tung hinausgehende Ausrichtungen ist in den zeitgenössischen Lehrwerken

durchgängig von der intendierten Freisetzung von Freude und Selbstständigkeit

im Sinne einer Steigerung „natürlicher“ Selbstheilungskräfte und individuel-

ler Leistungsfähigkeit die Rede. In den späteren Jahrzehnten wurde die klare

Ausrichtung an „staatsbürgerlichen Pflichten“ gleichwohl zugunsten von Er-

wartungen in die gruppen- beziehungsweise milieutherapeutischen Wirkungen

des beaufsichtigten Freispiels, bei Wendt sogar in Richtung demokratisch-

emanzipatorischer Zielsetzungen aufgegeben. Von alldem findet sich in den

Berichten der ehemaligen Verschickungskinder kaum eine Spur. Außer die

starre Ausrichtung an Gewichtszunahme bzw. -kontrolle ist den Interview-

ten vor allem die beabsichtigte Unterwerfung des kindlichen Willens unter die

Heimordnung als schmerzhafte Erfahrung in Erinnerung geblieben. Von der von

Behm und Lehmann-Grube betonten „liebevollen Annahme“ der Kinder durch
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die Betreuer*innen sowie der Förderung von Lebensfreude ist im gesamten

Untersuchungszeitraum nicht die Rede.

Die im Zusammenhang mit den Mahlzeiten sowie der Durchsetzung der

Mittags- und Nachtruhe bereits hervorgehobenen Momente personalen und si-

tuativen Zwangs finden sich nicht zuletzt in den Schilderungen der Interviewten

zum erinnertem Erziehungsverhalten der Betreuer*innen wieder. Neben der

Orientierung an einer wie selbstverständlich anerkannten rationalen Strukturie-

rung von Raum und Zeit, die die Einschränkung über die Verfügungsgewalt von

liebgewonnenen mitgebrachter Gegenständen, die Trennung von Geschwister-

kindern und die Unterbindung störender Elternkontaktemit einschloss, spiegeln

sich in den Schilderungen der ehemaligen Verschickungskinder einerseits die

Abstufungen der „Strafverbotsanordnung“ wider (Ermahnungen/Vorhaltun-

gen, „Ausschluss vom Gemeinschaftsleben“, Nach-Hause-Schicken). Allerdings

gehen die erinnerten Erfahrungen hinsichtlich dem verbalen „Fertigmachen“,

der gezielten Beschämung in der Gruppe, dem Furcht-Einflößen auch deutlich

über diese Rahmung hinaus, und dies im gesamten Untersuchungszeitraum

und nicht nur punktuell. Formen gezielter körperlicher Bestrafung, wie kollektiv

ausgeteilte „Ohrfeigen“ oder Züchtigungen mit einem Riemen werden zwar mit

Ausnahme der Vorfälle in „Linden-Au“ 1971 nur für die 1950er-Jahre berichtet.Der

eskalierende Effekt von Bloßstellungen und gezieltem Furcht-Einflößen wurde

aber als „erzieherisches“ Handeln durchgehendmiteinkalkuliert.

Hinsichtlich der nachträglichen Einordnung und moralischen Bewertung

entsprechender, selbst erlittener oder auch nur beobachteter Praktiken durch

die Interviewten zeigt sich ein breites Spektrum, das von zeitbedingten, ent-

schuldigenden Verharmlosungen körperlichen Strafens, über den vereinzelt

rationalisierenden Nachvollzug von Separierungspraktiken und Sedierungen bis

hin zu einer sehr klaren Einordnung von erzwungenem Essen, vorenthaltenen

oder kollektiv durchgesetzten Toilettengängen, sozialer Isolation, gezielten Be-

schämungen und rabiat umgesetzter Hygienepraktiken oder „Kurmaßnahmen“

als Akte bzw. Strukturen psychischer Gewalt reicht. Die meisten Berichte zur

als gewaltvoll erlebten Durchsetzen der Alters- und Geschlechterordnung, der

sozialen Abschottung gegenüber der Herkunftsfamilie sowie „erzieherischem“

Strafen, betrafen die beiden großen Einrichtungen von „Verein“ und „Stiftung“:

das „Hamburger Kinderheim“ und „Linden-Au“. Abgesehen von psychischer

Gewalt in Form gezielten Furcht-Einflößens, „Fertigmachen“ und „Raussetzen“

sind für beide Heime noch bis in die 1970er-Jahre hinein Schläge auf den Po und

ins Gesicht bezeugt. Es vermittelt sich auch hier der Eindruck, dass der „Massen-

betrieb“ rabiatem, die kindliche Würde missachtendem Vorgehen in besonderer

Weise Vorschub leistete. Kontrastierende Aussagen zu den kleineren Heimen

lassen sich aufgrund der nur wenigen entsprechenden Berichte allerdings kaum

erhärten.
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Es wurde darüber hinaus deutlich, dass die Befragten ihren Verschickungs-

erfahrungen auf vielfältigeWeise biografisch langfristige Bedeutung beimessen.

Sie beschreiben Wirkungen, die von der Entwicklung spezifischer Persönlichkeitsei-

genschaften,dernegativenVeränderungdes emotionalenoderwertebezogenenInnenlebens

sowie des Selbstbildes über das Verhalten in sozialen Beziehungen, Auswirkungen auf die

schulische Laufbahn und den Beruf bis hin zu psychosomatischen Beschwerden, spezifi-

schen Abneigungen und Phobien sowie psychischen Erkrankungen bis hin zurWirkung

der inneren Abhärtung und Stärkung als biografische Ressource reichen. Auch wenn

einige Interviewte ihre Verschickungserfahrungen (auch) als solche Ressource zu

wendenwissen, so handelt es sich doch eher umunbeabsichtigteNebenfolgen ih-

rer Kuraufenthalte,während institutionell intendierte Kurziele wie gesundheitli-

che Stärkung von den Interviewten nicht berichtet werden. Verfügten die ehe-

maligen Verschickungskinder nicht über die Ressource einer zugewandten fami-

liären Beziehungssituation und waren zugleich zum Zeitpunkt der Verschickung

sehr jung, so ging die Verschickung mit besonders nachhaltigen, negativen Wir-

kungen auf den weiteren Lebensweg einher.

Zusammengenommen zeigen die Ergebnisse eine deutliche Grenze zwischen

den diskursiven Veränderungen in der fachlichen Außenwelt und demmethodi-

schen„Stillstand“ imInnenlebenderEinrichtungen.Damit ist ein zentralesKern-

thema innerhalb der aktuellen Professionalisierungsdebatte der Sozialen Arbeit

tangiert, dem Verhältnis von Theorie und Praxis und dem damit verbundenen

Wissenstransfer: Wie kommt wann neues Wissen in der Praxis an und wodurch

wirdesgebrochen?Untersuchungen imKontextdesProfessionalisierungsdiskur-

ses inderElementarpädagogik (vgl.Viernickel et al.2013)machendeutlich: Trans-

fer neuen wissenschaftlichen Wissens und fachlich-normativer Richtlinien sind

kein Selbstläufer. Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen erleben eine Diskre-

panz zwischen den hohen fachlichen Anforderungen an ihre Arbeit und den ge-

gebenen Rahmenbedingungen.Diese erlebte Diskrepanzmündet in ein grundle-

gendes Umsetzungsdilemma:

„Die von allen Fachkräfte-Teams erlebte Diskrepanz zwischen normativem Anspruch bzw.

einem den aktuellen Anforderungen entsprechenden Idealbild professionellen pädagogischen

Handelns einerseits und den Arbeitsbedingungen und der durch diese bestimmten Praxis im

Alltag andererseits wird (mehr oder weniger stark) als Zumutung wahrgenommen, deren

Tragweite den Verantwortlichen aus der Sicht der Fachkräfte nicht klar zu sein scheint. Diese

Zumutungmachtmanche Teams zu Leidtragenden und zwingt sie zumArbeiten an der Grenze

ihrer Belastbarkeit. Alle Teams sehen sich vor die Aufgabe gestellt und in die Verantwortung

genommen, als Fachkräfte in der Praxis Lösungen dafür zu finden, wie sie den gestiegenen

Anforderungen bei gleich bleibenden oder sich verschlechternden Rahmenbedingungen gerecht

werden können.“ (ebd., S. 14)
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Angesichts der auch zehn Jahre nach diesen Ergebnissen immer noch prekären

Entwicklung der personellen Rahmenbedingungen institutioneller Bildung,

Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen (vgl. Deut-

scher Kitaleitungskongress 2023; Klusemann/Rosenkranz/Schütz 2020) droht

der errungenen Professionalisierung in der institutionellen Arbeit mit jungen

Kindern der letzten Jahrzehnte ein herber Rückschlag. Dass jedoch die Umset-

zung bzw. Umsetzbarkeit aktueller fachlicher Standards zentral für das Wohl

der jungen Adressat*innen institutionell veranstalteter Fürsorge ist, darauf ma-

chen die hier vorgelegten Ergebnisse – wenn auch aus historischer, lokal und

institutionell eingegrenzter Perspektive – nochmals aufmerksam.

EXKURS II: HEIMAUFSICHT

Für eine Einschätzung der Frage, warum es im Untersuchungszeitraum zu viel-

fach berichteten Verletzung der kindlichen Würde in den Verschickungsheimen

von „Verein“ und „Stiftung“ gekommen ist, ist eine Auseinandersetzung mit den

Aufsichtsstrukturen und -mechanismen erforderlich. Dies gilt umso mehr, als

sich bereits im Zug der Aufarbeitung von Gewalt in Fürsorgeerziehungsheimen

hinsichtlich Anlage und Praxis jugendamtlicher Aufsichtstätigkeit deutliche

Schwächen gezeigt haben (AGJ 2010a, S. 32 und AGJ 2010b, S. 37). Im Folgenden

wird der im Exkurs I herausgearbeitete Umgang mit „besonderen Vorgängen“

um einen Blick auf jugendamtliche Aufsichtspflichten und -praktiken ergänzt.

Die Entwicklung der rechtlichen Grundlagen

Im gesamten Untersuchungszeitraum existierte – insbesondere was Unfall-

gefahren, die Verpflegung, Gesundheitsvorrichtungen und Hygienestandards

aber auch das seelische Kindeswohl betrifft – eine gesetzliche Verpflichtung zur

externen Beaufsichtigung von in Kurheimen untergebrachten Kindern. Bis zum

Inkrafttreten des novellierten Jugendwohlfahrtsgesetzes (JWG) 1962, war die

Aufsicht über Heime allerdings nur mittelbar in den Bestimmungen über die

Pflegekinderaufsicht in Heimen und Anstalten nach §29 des RJWG von 1922

sowie ergänzend durch Ausführungsgesetze und Richtlinien auf Länderebene

geregelt.

Für die Nachkriegsperiode führt Wapler (2010, S. 36) an, dass schon vor

1962 nach §7 Abs. 1–3 des Hamburgischen Ausführungsgesetzes zum JWG von

1949 „eine institutionelle Aufsicht der [Hamburger, J. R.] Jugendbehörde über sämtliche

Anstalten, die Minderjährige in Erziehung und Pflege nahmen“ vorgesehen war (vgl.

auchMüller 2022, S. 54, 106). Diese erstreckte sich auch auf den Betrieb von Kin-

derkureinrichtungen und umfasste neben dem behördlichen Auskunfts- auch

ein Besichtigungsrecht. Wesentliche Änderungen im Betrieb der Einrichtungen

sowie der Wechsel der Einrichtungsleitung mussten die Träger der Aufsichtsbe-
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hörde melden. In Niedersachsen und Schleswig-Holstein scheinen zumindest

flächendeckend keine vergleichbaren „vorkonstitutionellen“ Regelungen bestan-

den zu haben (vgl.: ebd. und Riedel 1963, S. 45 ff.). Allerdings waren in Schleswig-

Holstein am 1. Februar 1956 „Richtlinien über die Einrichtung,Genehmigung und

Betrieb von Jugendwohlfahrtseinrichtungen“ erlassen und nachweislich auch

beachtet worden.

Mit dem JWG von 1961 wurde erstmalig bundesweit eine eigenständige Regelung

der Heimaufsicht eingeführt.36 Nach §78, Abs. 2 des novellierten Jugendwohl-

fahrtsgesetzes musste das zuständige Landesjugendamt nunmehr in Ausübung

des Wächteramtes des Staates (Riedel 1963, S. 756) dafür sorgen, dass auch in

Kurheimen „das leibliche, geistige und seelischeWohl der Minderjährigen gewährleistet“

war. Unberührt bleiben sollte die Selbständigkeit der Träger in Zielsetzung und

Durchführung ihrer erzieherischen Aufgaben, „sofern das Wohl der Minderjährigen

nicht gefährdet wird“. Das Gesetz präzisierte die Pflichten der Aufsichtsbehörden

dahingehend, dass die Betreuung der Minderjährigen durch die Beschäftigung

„geeigneter Kräfte“ sichergestellt werden musste. Hierzu sollten mit den Trägern

besondere Vereinbarungen getroffen werden (§78 Abs. 3). Zu melden hatten die

Träger nach§78,Abs. 4 nebenÄnderungenderZweckbestimmungnunmehr auch

die PersonalienunddieAusbildungsart vonHeimleitungundErzieher*innen,die

jährliche Platz-/Bettenzahl sowie –wie schon in Exkurs I dargelegt – alle Todes-

fälle von betreuten Minderjährigen. Die Aufsicht des Landesjugendamtes sollte

durch „regelmäßige“ Überprüfungen „an Ort und Stelle“ realisiert werden (§78 Abs.

5), zu denen auch das örtliche Jugendamt sowie ein*e Vertreter*in des zentralen

Trägers der freien Jugendhilfe hinzugezogen werden sollte.37 Ausdrücklich wur-

de in diesem Zusammenhang eine Grundrechtseinschränkung hinsichtlich des

Rechts auf Unverletzlichkeit der Wohnung vorgenommen. Der obersten Landes-

behörde stand im Falle von festgestellten Gefährdungen vonMinderjährigen, die

nicht unverzüglich beseitigt werden konnten, als letztesMittel das Recht zu, dem

Träger den Betrieb der betreffenden Einrichtung „vorübergehend oder auf Dauer

[zu] untersagen“ (§ 78 Abs. 8). Bei „Gefahr im Verzuge“ konnte das Landesjugendamt

außerdem Kinder anderweitig unterbringen (§§79 Abs. 1 i. V. m. 33, Abs. 1 JWG).

Unabhängig hiervon war eine strafrechtliche Verfolgung des verantwortlichen

Personals möglich (vgl.Wapler 2010, S. 37).

Die Erlaubnis zur Aufnahme von Kindern unter 16 Jahren war analog den

Bestimmungen zum Schutz von Pflegekindern geregelt (§ 79 JWG), das heißt,

die Aufnahme und Abgabe von Kindern und Jugendlichen mussten der Auf-

sichtsbehörde unverzüglich mitgeteilt werden. Eine Erlaubniserteilung konnte

36 VonMiquel erinnert daran, dass der Neuregelung „Medienberichte über Gewalt und sexuellenMiss-

brauch in Kinderheimen in der zweitenHälfte der 1950er Jahre“ (2021, S. 42) vorausgegangen waren.
37 Auf Antrag konnte das Landesjugendamt die Pflicht zurÜberprüfung vonEinrichtungen einem

zentralen Träger widerruflich übertragen (§78, Abs. 6 JWG).
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– auch rückwirkend – nur bei „Gewährleistung des leiblichen, geistigen und seelischen

Kindeswohls“ erfolgen (§§79, Abs. 1 i. V. m. 29, Abs. 1 JWG).38 Allerdings waren die

Träger auf Antrag beim Landesjugendamt von der Einholung entsprechenden

Bewilligungen widerruflich zu befreien (sog. Befreiungsverfügung nach §79,

Abs. 2), wovon ausführlich Gebrauch gemacht wurde. Entsprechende Anträge

durften nur negativ beschieden werden, wenn das Landesjugendamt Tatsachen

feststellte, die die „Eignung einer Einrichtung zur Pflege und ErziehungMinderjähriger

unter 16 Jahren“ ausschlossen (§79 Abs. 2 JWG). Bei Verstößen gegen die Genehmi-

gungs- und Anzeigepflichten drohte den Betreibern nach §88 Abs. 3 und 2 JWG

ein Bußgeld. Nähere Regelungen zur Aufsichtsbefugnis waren auf Länderebene

zu bestimmen.

Auf Länderebene wurden die Bestimmungen zur Heimaufsicht per Aus-

führungsgesetz39 und dann noch weiter mittels Durchführungsrichtlinien40

konkretisiert. Am Beispiel des Landesjugendamtes Schleswig-Holstein, das beim

Kultusministerium in Kiel angesiedelt und in den 1960er-Jahren für die Beauf-

sichtigung von sieben Kinderkurheimen des Vereins zuständig war („Hamburger

Kinderheim“ in Wyk auf Föhr, „Hamburger Kinderheim“ Timmendorfer Strand,

„Haus Hanna“, „Emmaheim“, „Paulinenheim“, „Gertrudheim“, „Meyer-Delius-

Heim“), lässt sich dies exemplarisch veranschaulichen.

Zu den verpflichtenden „Meldungen“ etwa wurde in den 1964 erlassenen

„Durchführungsbestimmungen“ ausgeführt, dass das Landesjugendamt im

Falle der Heimleiter*innen einen Strafregisterauszug einzuholen hatte und

bei Erzieher*innen hiervon nur dann Abstand nehmen konnte, wenn bereits

ein amtliches Führungszeugnis vorlag. Jeder „unverzüglichen“ Meldung eines

Todesfalls mussten ärztliche Atteste zu den „Ursachen“ sowie darauf bezogene

Maßnahmenhinweise beigefügt werden. Dem Landesjugendamt über das ört-

liche Jugendamt „unverzüglich“ zu melden waren neben strafbaren Handlungen

38 Der damit normierte „repressive Ansatz“ wurde durch die Neuregelung in §45 SGB VIII 1991

zu einem „präventiven“ weiterentwickelt, indem die Inbetriebnahme der Einrichtung nach

§45 einem „Erlaubnisvorbehalt“ unterstellt wurde. https://www.haufe.de/sozialwesen/sgb-

office-professional/sgb-viii-kinder-und-jugendhilfe-45-erlaubnis-fuer-den-betrieb-einer-

einrichtung_idesk_PI434_HI14489590.html (Abfrage: 06.06.2024)
39 Für Schleswig-Holstein: „Gesetz zur Ausführung des Gesetzes für Jugendwohlfahrt (AG-JWG)“

vom 7. Juli 1962, in: GVOBl. Schl.-H. 1962, Nr. 29); für Niedersachsen: „Gesetz zur Ausführung

des Gesetzes für Jugendwohlfahrt vom 13. Dezember 1962“, in: Nieders. GVOBl. 1962, Nr. 32;

für Hamburg: „Zweites Gesetz zur Änderung des Ausführungsgesetztes zum Reichsgesetz für

Jugendwohlfahrt vom22. Juni 1962, in: Hamb.GVOBl.,Nr. 31. InHamburg seien die staatlichen

Erziehungsheime von der jugendamtlichen Aufsicht ausgenommen gewesen (vgl.Müller 2022,

S. 156).
40 Vgl.: Durchführungsbestimmungen für die Heimaufsicht (§22 Abs. 4 und 23 Abs. 4 AG/JWG –

Runderlaß des Kultusministers vom 6. August 1964 in: Amtsbl. Schl.-H. 1964,Nr. 36; Richtlinien

fürHeimeundandereEinrichtungen (§78 JWGund§26AG JWG)–Heimrichtlinien;Runderlaß

d. Nds. Kult. M. vom 30.12.1966, in: Nds.MBl. 1967, Nr. 7.)
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der Minderjährigen selbst auch „mit Strafe bedrohte Handlungen zum Nachteil be-

treuter Minderjähriger“. Im Zusammenhang mit der Gestaltung der Heimaufsicht

besonders instruktiv sind darüber hinaus die Bestimmungen zur Überprüfung

der Heime. Prüfbesuche sollten „grundsätzlich unvermutet“ durchgeführt werden.

Dabei sollte mit Rücksicht auf die Zweckbestimmung derselben ein besonderes

Augenmerk auf die folgenden Punkte gelegt werden:

1. „die Beschaffenheit derGebäude, der Räume einschließlich derNebenräume und sanitären

Einrichtungen und der Außenanlagen.

2. die Ausstattungmit Spiel-, Lehr-, Unterrichts- und sonstigem Bildungsmaterial,

3. die ärztliche und gesundheitliche Betreuung (Heimarzt, ausgebildetes Krankenpflegeper-

sonal),

4. die Verpflegung und die Bekleidung,

5. die pädagogische Betreuung der Minderjährigen, insbesondere die körperliche Ertüchti-

gung und die Freizeitgestaltung,

6. die Besetzungmit Erziehern,

7. die Besetzungmit Haus- undWirtschaftspersonal“ (ebd.)

Die Beseitigung von hierbei festgestellten Mängeln war vom Landesjugendamt

„im Zusammenwirkenmit den Jugendämtern“ zu überwachen.

Die Rechtsumsetzung in Kinderkurheimen – erste Befunde und spezifische

Schwierigkeiten der Aufsichtsumsetzung

Hinsichtlich der Beaufsichtigungspraxis von Verschickungsheimen liegen bisher

nur erste, kaum verallgemeinerbare Befunde vor. Während Kleinschmidt (2021)

und Kleinschmidt/Schweig (2021) in Bezug auf niedersächsische Kurheime in

diakonischer Trägerschaft konstatieren, dass im Regierungsbezirk Hannover die

(vorkonstitutionellen) Aufsichtsregularien anlassbezogen bereits ab den späten

1950er-Jahren zu greifen begannen (Kleinschmidt/Schweig 2021, S. 67 ff.), stellen

von Miquel (2021, S. 43) und Schmuhl (2023, S. 103) für Nordrhein-Westfalen

anhand von Fallbeispielen bis in die 1960er-Jahre hinein eklatante Umsetzungs-

defizite fest.Befreiungsverfügungen seien in der Regel pauschal undohnenähere

Prüfungen ausgestellt worden; imWesentlichen sei die Beaufsichtigung auf dem

Papierweg im Rahmen stark formalisierter Kontrollverfahren erfolgt und wenn

doch einmal Vor-Ort-Besichtigungen stattfanden, seien diese vorab angekündigt

worden.

Wie vor ihm schon Kleinschmidt/Schweig (2021, S. 92) stellt allerdings

Schmuhl am Beispiel des „Hauses Hamburg“ in Bad Sassendorf heraus, dass

die zuständigen Landesjugendämter vereinzelt auch Auflagen mit Blick auf

das konkrete Wohlergehen der Kinder erteilten. So seien neben der Einhaltung

von Hygienestandards und Verkehrssicherungsregelungen mitunter auch eine
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kindgerechte Ausstattungmit Spielgeräten angemahnt und der kollektive Toilet-

tengang nach denMahlzeiten moniert worden (vgl. Schmuhl 2023, S. 103–104).

Die faktisch fortbestehende Einschränkung jugendamtlicher Kontrolltätig-

keit führt Schmuhl auch im Falle von Kinderkurheimen darauf zurück, dass

vertiefende Einblicke in die Alltagsabläufe der Heime kaum möglich gewesen

seien (ebd.). Im Falle der diakonischen Kurheime Niedersachsens, so stellen

Kleinschmidt und Schweig (2021, S. 30 ff, 72 u. 107) zudem heraus, habe sich

die desolate Personalsituation (unzureichende Qualifizierung, Unterausstat-

tung, Überalterung …) zum eigentlichen Dauerbrenner landesjugendamtlicher

Kontrolltätigkeit entwickelte. Die tragischen Todesfälle im Kinderkurheim

„Waldhaus“ in Bad Salzdetfurth verhinderte dies nicht. Immerhin gipfelte die

Aufsichtspraxis Ende der 1960er-/Anfang der 1970er-Jahre in vorübergehenden

Heim-Schließungen (Kleinschmidt 2021, S. 55; Kleinschmidt/Schweig 2021, S. 96

ff). Es blieb also nicht nur bei der Androhung von Sanktionen.

Für ein differenziertes Verständnis der Gründe der konstatierten Umsetzungsde-

fizite ist es zunächst wichtig zur Kenntnis zu nehmen, dass Versuche der Reform

desHeimaufsichtsrechts bereits in den 1950er auf zum Teil erbittertenWiderstand

vor allem seitens konfessionellerHeimträger gestoßenwaren.Auchnachdem In-

krafttreten der JWG-Novelle 1962 – so lässt sich anhand zeitgenössischer Unter-

lagen zur Heimaufsicht des Landesjugendamts Hannover zeigen – ebbte dieser

nicht sogleich ab (vgl.NLAHannover,Nds. 300, Acc. 2001/040,Nr. 41). Die Träger

von (Fürsorge-)Erziehungsheimen sahen ihre Selbständigkeit bedroht (vgl.Wap-

ler 2010, S. 37) und warfen den staatlichen Aufsichtsbehörden praxisferne Rege-

lungswut vor (vgl. NLA Hannover, Nds. 300, Acc. 2001/040, Nr. 41). Es ist zu ver-

muten, dass dies im Falle der Kinderkurheime kaum anders war, da es sich zum

großen Teil um dieselben Träger(-verbände) handelte und sich auch die institu-

tionellen Abhängigkeitskonstellationen nicht nennenswert unterschieden.

Hinzu kamen – zumindest im Regierungsbezirk Hannover – Unklarheiten

hinsichtlich der behördlichen Zuständigkeit beziehungsweise Ressortierung. Diese waren

dem Umstand geschuldet, dass Kurheime vorwiegend der Gesundheitsvorsorge,

zum Teil auch der Eingliederung dienten. Zwar scheint es rechtlich unstrittig

gewesen zu sein, dass sie den Bestimmungen der §§78 und 79 JWG unterlagen

(vgl. etwa Riedel 1963, S. 760). Zugleich aber konnten Zweifel darüber bestehen,

ob das Personal der Landesjugendämter genügend medizinischen Sachverstand

besaß, um die Aufsicht fachgerecht durchzuführen. Ab 1966 sollten für Einrich-

tungen, die für die Unterbringung des in §39 Bundessozialhilfegesetz (BSHG)

normierten Kreis vonMinderjährigen –körper-, seh-, hör-, sprach- sowie geistig

beeinträchtigte Kinder – bestimmt waren, für Hannover und Umgebung das

Niedersächsische Landessozialamt, im Verwaltungsbezirk Braunschweig dessen

Präsident beziehungsweise das Landessozialhilfeamt und für Oldenburg das

Landessozialamt in Trägerschaft des dortigen Landessozialhilfeverbandes zu-

ständig werden – unter anderem weil diese Ämter über medizinisches Personal
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verfügten, das zur Beurteilung der gesundheitlichen Lage der untergebrachten

Kinder geeigneter erschien.41

In enger Verbindung mit Zuständigkeitsfragen standen behördliche Trägheit

undunzureichendePersonalausstattung.Aus einemSchreibendesNiedersächsischen

Sozialministers aus 1967 geht hervor, dass nach fünfjähriger Geltungsdauer des

JWG nunmehr Durchführungsrichtlinien für die Beaufsichtigung der 85 dem

Niedersächsischen Landessozialamt zugeordneten Heime verabschiedet werden

sollten. Es dauerte noch einmal Monate, bis die entsprechende Abteilung aufge-

baut und einsatzbereit war. Zur Umsetzung der Aufsichtsaufgaben waren 1 1/3

Planstellen für Sozialarbeiter*innen vorgesehen. Aufschlüsse über die Arbeits-

weise der sozialbehördlichen Heimaufsicht geben die Berechnungen, die dieser

Stellenplanung zugrunde lagen:

„Unter derVoraussetzung, daßdurchschnittlich an2Tagen jederWocheBesichtigungendurch-

geführtwerdenund jährlich in 46Wochen (52abzüglich 6WochenUrlaub, Festtage,Krankheit)

gearbeitetwird, stehen pro Sachbearbeiter jährlich 92Reisetage zurVerfügung.Demgegenüber

besteht einBedarf von80Tagen für 40Anstalten, 2x jährlichhöchstens je 1 Tagund45Tagen für

45 halboffene Einrichtungen 2x jährlich höchstens je½Tag, 125 Tage. ZurDeckung des Bedarfs

sind demnach ca. 1 1/3 Kräfte erforderlich.“ (Vgl. NLAHannover –Nds. 120 Acc. 2005/136,

Nr. 105)

Die hohe Arbeitsauslastung dürften ein zusätzlicher Grund gewesen sein, dass

Kontrollbesuche kurz gehalten wurden, eher ausnahmsweise „überraschend“ er-

folgten und Befreiungsverfügungen auch im Interesse der mit der Überprüfung

betrauten Fachkräfte waren.

Aufsichtspraxis – exemplarisch

Es ist anzunehmen, dass entsprechende Erfahrungenmit der praktischenUmset-

zung derHeimaufsicht imStadtstaatHamburg dazu führten, dassman von der Über-

tragungsregelung des §78,Abs. 6Gebrauchmachte, nach der ein „zentrale[r] Trä-

ger der freien Jugendhilfe“ mit der Überprüfung der Einrichtungen ihm angehö-

renderTräger betrautwerdenkonnte.BereitsEnde 1962 schlossen Jugendbehörde

und Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege für das Staatsgebiet eine

Vereinbarung, nach der die betreffenden öffentlich-rechtlichen Körperschaften

41 Der in §89 JWGnormierte Landesrechtsvorbehalt ließ eine solcheRegelung zu.Bemerkenswert

ist, dass „Linden-Au“ (Lüneburg), obwohl es bereits früh auchKinder nach §39 BSHGaufnahm,

bis Mitte der 1970er-Jahre in den Listen des Landessozialamtes Hannover nicht geführt wurde

(vgl. NLA Hannover, Nds. 300, Acc. 2001/040 Nr. 41). Auch im Zusammenhang mit den Ereig-

nissen von 1971 fehlt jegliche Spur einer entsprechenden Aufsichtstätigkeit durch das Nieder-

sächsische Landessozialamt. Anders verhielt es sich bei den auf niedersächsischem Landesge-

biet gelegenen Heimen des „Vereins“ (vgl. NLA Hannover – Nds. 120 Acc. 2005/136, Nr. 105 und

Exkurs I).
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und als gemeinnützig anerkannte Trägerverbände sog.Heimausschüsse bildeten

(vgl. LASH, Abt. 851, Nr. 7046, Band 1). Diese sollten die Jugendbehörde im Fal-

le der freien Trägerschaft von Heimen bei der Umsetzung der „Richtlinien über

Einrichtung und Betrieb von Heimen und anderen Einrichtungen der Jugendhil-

fe nach §§78/79 JWG“ unterstützen. Auch auf die Behebung dabei festgestellter

Mängel sollten die Heimausschüsse hinwirken. Ausgenommen von der jugend-

amtlichen Aufsicht, waren – wie schon erwähnt – Heime in öffentlicher Träger-

schaft.

Da zu den auf Hamburger Staatsgebiet betriebenen Kinderkurheimen des

„Vereins“ (Gertrudheim, Paulinenheim, Hasenhorst) im Bestand 354–5 II, Ju-

gendbehörde II (1966–1995) des Hamburger Staatsarchiv keine Aufsichtsakten

vorhanden sind und die (Vertrags-)Heime auf bayrischem („Hubertushof“) bzw.

baden-württembergischem („Haus Ballenberg“) Staatsgebiet aus forschungs-

pragmatischen Gründen ausgeklammert werden mussten, beschränken sich die

folgenden Ausführungen auf die lückenhaft überlieferte Dokumentation der

Aufsichtstätigkeit dreier Kurheime in Niedersachsen und Schleswig-Holstein.42

Anders als „Linden-Au“ (Lüneburg) fand sich die „Birkenhöhe“ (Ehestorf) auf

der Liste der vom LandesjugendamtHannover zu beaufsichtigendenHeime wie-

der. Insgesamt scheint die Aufsichtsbehörde mit der Einrichtung sehr zufrieden

gewesenzu sein (vgl.:NLAHannover –Nds. 120Acc.2005/136,Nr. 105).Zwarwur-

de 1961, nachWiedereröffnungdesHauses imAnschluss an eineUmbauphase, im

Zusammenhang mit der Befreiung von der Erlaubniserteilung nach §§79 Abs. 2

deutlichgemacht,dassmanesnicht für ausreichendhielt,die 37 aufgenommenen

Kinder durch nur eine Erzieherin und ansonsten Kinderpflegerinnen zu betreu-

en – eine Auflage, derman erst zwei Jahre später durch die Neueinstellung dreier

Kindergärtnerinnen nachkam. Schon im Bericht zu einem im Frühjahr 1962 ab-

gestatteten Besuch des Hauses hieß es dann aber ausgesprochen versöhnlich:

„Das Heim wurde am 28.6.1962 aufgesucht. Personell hat sich seit meinem Bericht vom

22.5.1962 nichts geändert. Die Belegungszahl von 37 Kindern wird nicht überschritten. – Die

Züchtigungsliste wird geführt. Es waren keine Eintragungen vorhanden da Züchtigungen

nicht vorgekommen sind.

Das Heim war sauber. Es wird von Frau [Name der Heimleiterin] nach meinem Dafürhalten

sehr gut geführt. Die personelle Besetzung ist wohl einmalig gut.“ (ebd.)

Tiefergehende Zweifel an der fachlichen – und persönlichen – Eignung des Per-

sonals sind nicht dokumentiert.Weder scheintman daran Anstoß genommen zu

42 In LASH, Abt. 761, Nr. 32408 sind zwei weitere Prüfberichte zu Kinderkurheimen aus den

1970er-Jahren enthalten: Das privat betriebene „Weberhäuschen“ in St. Peter Ording und das

„Sozialen Genesungswerk Pelzerhaken (Ostsee) e. V.“. In beiden Fällen wurden die festgestell-

ten Mängel auf die prekäre Personalsituation zurückgeführt und deutlich relativiert.
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haben, dass mit Lotte Albers eine Ärztin auf der Gehaltsliste des Heimes stand

(vgl. STAHH 611–20/40, Nr. 519; Babel 2021, S. 101), gegen die mehrfach, zuletzt

1960, wegen Mitwirkung an Säuglingstötungen im Kinderkrankenhaus Rothen-

burgsort staatsanwaltschaftlich ermittelt worden war (vgl. DER SPIEGEL 3/1961,

Aly 2014, S. 146 u. 148), noch dass die Heimleitung in zehn Jahren (1960–1970)

nicht weniger als fünf Mal wechselte. Als 1969, nach kurzzeitiger Beschäftigung

einer Säuglings- und Kinderkrankenschwester, die Heimleitungmit Gesine Kob-

ligk erneut einer ausgebildeten Jugendleiterin anvertraut wurde, zeigte man sich

in Winsen gleichwohl erleichtert. Dass diese Personalentscheidung keinesfalls

eine Garantie für den fachlich adäquaten Umgang mit den Kindern bot, sollte

sich schon wenig später nach erfolgtem Wechsel Kobligks nach „Linden-Au“

zeigen.43

Etwas anders stellte sich die Situation in den auf schleswig-holsteinischem

Gebiet liegenden Kurheimen des „Vereins“ dar. In Süd-Tondern etwa hatte das

für das „HamburgerKinderheim“ (Wyk auf Föhr) zuständigKreisjugendamtNiebüll

direkt nach Verabschiedung des JWG von 1961 alle Heimleitungen noch einmal

an die „Richtlinien über die Einrichtung, Genehmigung und Betrieb von Jugend-

wohlfahrtseinrichtungen“ vom 1. Februar 1956 erinnert.44 Deren Befolgung soll-

te, so wurde im gleichen Schreiben angekündigt, in den darauffolgenden Wo-

chen im Rahmen amtlicher Kontrollbesuche überprüft werden. Angeregt wurde

bei dieser Gelegenheit die Zusammenstellung von Personalakten, denen neben

den Ausbildungszeugnissen, etwaigen Empfehlungen aus früheren Anstellungs-

verhältnissen, ein polizeiliches Führungszeugnis sowie der amtsärztliche Unter-

suchungsbefundanlässlich ihrerEinstellungbeigelegtwerden sollten.45Die–we-

nig engagiert betriebene – politische Durchmusterung des Personals der späten

1940er-Jahre war damit auch hier zugunsten einer auf Qualifizierungs- und Ge-

sundheitsbescheinigungen beruhenden formalisierten Eignungsprüfung aufge-

geben worden.

Ein ersterPrüfberichtdesLandesjugendamtes zum„HamburgerKinderheim“

wurde 1964 an die Vereinsgeschäftsstelle gesandt. Darin bescheinigten die Ver-

treter*innen von Landes- und Kreisjugendamt, die bei der Besichtigung zugegen

waren, dem 80 Jahre zuvor errichteten Heim und seinem Betreiber einen insge-

samt guten Eindruck. „Bisher“ habeman sich deshalb mit Besichtigungen in grö-

ßeren Zeitabständen begnügen können.Was folgte ist zwar wenig überraschend,

weil es inSelbstdarstellungenmit einigemzeitlichenAbstandoffen angesprochen

43 Im Interview vom 18.08.2021 erinnert sich Hans-Jürgen Brennecke, dass die spätere Heimlei-

terin von „Linden-Au“ bereits zuvor in einem anderen Heim der Stiftung „böse gehaust“ habe.

Dabei dürfte es sich um die „Birkenhöhe“ gehandelt haben, dem Heim, in das der Interviewte

1949 als Fünfjähriger selbst verschickt worden war. Vgl. zu den Vorgängen in „Linden-Au“ 1971

und den Vorwürfen gegenüber Gesine Kobligk: Richter/Meyer 2021, S. 100 ff.
44 Vgl. Amtsbl. Schl.-H. 1956, Nr. 6.
45 Vgl. STAHH 611–20/40, Nr. 554.
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wurde (vgl. STAHH 611–20/40, Nr. 556), vermittelt aber doch ein Bild, das sich in

zahlreichen Aspekten mit den negativen Erinnerungen der Betroffenen deckte.

So war von schadhaften Böden und Wandanstrichen im Haupthaus, „kaum noch

tragbaren Toiletten“ (STAHH 611–20/40, Nr. 554, vgl. Unterabschnitt 5.1.3) und ei-

ner unzeitgemäßen Raumaufteilung – 70 Kinder an nur einem Flur – die Rede.

Bemerkenswerterweise war das Fehlen von Türen an den Toiletten des Zwischen-

traktes mit dem Hinweis auf die Verletzung kindlicher Schamgefühle beanstan-

det worden. Zwei Jahre später hatte sich laut Begehungsprotokoll am maroden

baulichenZustanddesHeimesoffenbarkaumetwasgeändert,woraufhinderVer-

waltungsleiter des Kieler Amtes im Anschreiben zum Bericht jetzt zuspitzte:

„DerUnterhaltungszustand desHaupthauses hat sich inzwischenweiter verschlechtert, so daß

grundlegende Renovierungsarbeiten dringend notwendig sind, wenn der Betrieb des Heimes in

seinem derzeitigen Umfang aufrecht erhalten werden soll.“ (ebd.)

Wie andernorts wenige Jahre später (vgl. Kleinschmidt/Schweig 2021, S. 91 ff.)

wurde auch hier mit der Verringerung der genehmigten Platzzahlen gedroht,

sollte der Träger keine schnelle Abhilfe schaffen.

Im Prüfbericht selbst wurde bemängelt, dass durch das Dach dringendes

Regenwasser in Kübeln aufgefangen werden musste, es an Schutzvorkehrungen

fehlte, um Sturz- und Brandgefahren vorzubeugen (vgl. Exkurs I), und – trotz

mittlerweile eingebauten Dusch- und Fußwaschbecken im Obergeschoss – auch

die Situation in den Sanitäranlagen nicht zufriedenstellend sei. Zusammen

mit dem Umstand, dass einzelne Schlafräume im Winter nicht über 13 Grad zu

beheizen waren, wird die Schlussfolgerung der Berichterstatter verständlich,

dass es im Haupthaus „vor allem an Atmosphäre“ fehle – „die sich wegen der ungüns-

tigen Raummaße nur nach einer durchgreifenden Grundüberholung erreichen“ (STAHH

611–20/40, Nr. 554) lasse.

Im Falle desWyker Heimes konzentrierte sich die landesjugendamtliche Auf-

sichtstätigkeit Mitte der 1960er-Jahre mithin vor allem auf die bauliche, hygie-

nische und sicherungstechnische Situation im Hauptgebäude. Rücksichten auf

das psychischeWohlbefindender untergebrachtenKinderwurdendabei zwar ge-

nommen. Aber sie standen nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit und drohten

aus dem Blick zu geraten. Dennoch scheint die jugendamtliche Aufsichtstätig-

keit den Druck auf den Träger erhöht zu haben, die immer wieder aufgeschobe-

nengrundlegendenUmbauarbeiten endlich inAngriff zunehmen.Angesichts der

finanziellen Einbußen, die eine amtlicherseits erzwungene Reduktion der Platz-

zahlen bedeutet hätte,musste neu kalkuliert werden. Dass sich im Zuge der Um-

bauten vor allem die Unterbringungssituation für das Personal verbesserte, lässt
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sich belegen (vgl. STAHH 611–20/40, Nr. 556). Auch hinsichtlich der Raumauftei-

lung und der Sanitäranlagen brachte der Umbau einenModernisierungsschub.46

Am Beispiel des „Hamburger (Klein-)Kinderholungsheimes“ (Timmendorfer

Strand) lassen sich wieder andere Aspekte landesjugendamtlicher Kontroll-

tätigkeit aufzeigen (STAHH 611–20/40, Nr. 555). Die Einrichtung, die dem

Kreisjugendamt Eutin nach Bestimmungen der Britischen Militärregierung 1947

und 1948 ihren Personalbestand nebst Ergebnissen der politischen Überprüfung,

Angaben zu den räumlichen Verhältnissen sowie der Finanzplanung des Heimes

gemeldet hatte, war 1966 wegen der Baufälligkeit des alten Heimes und der Er-

richtung eines deutlich größeren Neubaus am selben Ort, vorübergehend in ein

gemietetes, deutlich kleineres Provisorium umzogen – statt vormals 40, konnten

nur noch 28 Kleinkinder aufgenommen werden. Diese Übergangslösung wurde

von derHamburger Geschäftsführung im Januar 1966 pflichtgemäß demLandes-

jugendamt gemeldet,was einen promptenKontrollbesuch gemeinsammit einem

Vertreter des Kreisjugendamtes nach sich zog, bei dem auch die Geschäftsfüh-

rung und ein*e Verterter*in des örtlich zuständigen Gesundheitsamtes zugegen

sein sollten. Ein Prüfbericht ist nicht überliefert. Allerdings wurde schon imApril

des Jahres der „Befreiungsantrag“ positiv beschieden – unter ausdrücklichem

Hinweis darauf, dass sämtliche Räume nur für den vorgesehenen Zweck des

Heimes genutzt und zeitgleich nicht mehr als 28 Kinder aufgenommen werden

durften. Auch dem nach Bezug des fertiggestellten Neubaus im Januar 1968

erneut erforderlichen „Befreiungsantrag“ wurde stattgegeben – diesmal mit

zwei Sicherheitsauflagen, die offenbar auf der Grundlage einer gründlichen

Vor-Ort-Besichtigung des Neubaus ergangen waren: Die Balkontüren in den

Kinderzimmern sollten mit zusätzlichen Sicherheitsverschlüssen versehen und

die bodentiefen Flurfenster mussten auf Bruchsicherheit überprüft werden.

Eine vorläufige Bilanz

Insgesamt vermittelt sich auf der Grundlage der Auswertung der wenigen über-

lieferten Aktenstücke, die Auskunft über die (landes-)jugendamtliche Aufsichts-

tätigkeit geben, folgendes Bild:

Wenig überraschend gehörten politisch-ideologische Eignungsprüfungen

des Personals, die die britische Militärregierung unmittelbar nach Wiedereröff-

nung der Heime in den späten 1940er-Jahren angestrengt hatte, schon in den

1950er-Jahren der Geschichte an. Auf der Grundlage „vorkonstitutioneller“ Rege-

lungen beschränkte sich die jugendamtliche Kontrolltätigkeit in Niedersachsen

und Schleswig-Holstein offenbar weitgehend auf den Schriftweg. Für Hamburg

fehlen leider entsprechende Befunde, weil Akten zu den drei Heimen des „Ver-

46 Aus Sicht der jungen Betreuer*innen scheint sich die unbehagliche „Atmosphäre“ im alten Ge-

bäude hingegen nach erfolgter Auslagerungen der Dienstzimmer eher noch verstärkt zu haben

(vgl. STAHH 611–20/40, Nr. 169 u. 242).
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eins“ auf Staatsgebiet nicht überliefert sind. Nach Inkrafttreten des JWG 1962

scheint man in Schleswig-Holstein eine Art Bestandsaufnahme vorgenommen

zu haben, die im größeren Umfang auch Vor-Ort-Besichtigungen einschloss.

In späteren Jahren fielen in Niedersachsen dann Kontrollbesuche deutlich kur-

sorischer aus und sind in Schleswig-Holstein zum Teil ganz ausgeblieben (vgl.

STAHH 611–20/40, Nr. 169 u. 554). Hier zeigen sich auffällige Parallelen zu den

ersten Befunden, die Schmuhl für die Kinderkurheime der Deutschen Ange-

stellten Krankenkasse (DAK) (2023, S. 103) und von Miquel (2021, S. 43) für den

Landschaftsverband Rheinland herausgestellt haben. Der Verein machte – wie

Träger andernorts auch – routinemäßig und erfolgreich von der Möglichkeit der

„Befreiungsverfügung“ nach §79 Abs. 2 JWG Gebrauch, was die kindbezogenen

Meldepflichten der Heime erheblich reduzierte. Auch bei grundlegenden Um-

und Neubauten wurden entsprechende Anträge fällig, die wiederum auf der

Grundlage von Vor-Ort-Besichtigungen im gesetzlich geregelten Zusammenwir-

ken von Vertreter*innen der Jugend- und Gesundheitsämter sowie des Trägers

erfolgten. Vor dem Hintergrund des NS-Erbes, das Teile des Vorstandes bis

Mitte der 1960er-Jahre verkörperte (vgl. Richter/Meyer 2021, S. 65–70), ist es

zwar kaum verwunderlich, dass man es in der Sozialbehörde sowie trägerintern

für unproblematisch hielt, dass man, wie im Falle Lotte Albers, medizinisch-

pflegerisches Personal beschäftigte, das als stark „belastet“ gelten musste. In

Fortsetzung der in der Bevölkerung unbeliebten Entnazifizierungsaktionen hat

sich auch bei den Aufsichtsbehörden kein entsprechendes Sensorium entwickelt.

Die im Falle des „Hamburger Kinderheims“ und der „Birkenhöhe“ überliefer-

ten Prüfberichte vermitteln einen Eindruck davon, worauf die Vertreter*innen

der Aufsichtsbehörden ihren Blick lenkten – und worauf sie weniger Acht gaben

bzw. was sich ihrem Blick aus strukturellen und situativen Gründen auch weit-

gehend entzog. Auch in dieser Hinsicht lassen sich die Beobachtungen Schmuhls

(2023, S. 103–104) auf die jugendamtliche Kontrollpraxis der Heime von „Verein“

und „Stiftung“ übertragen. Die Aufsichtstätigkeit konzentrierte sich auf die Ein-

haltung von Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für „Leib und Leben“. Das

seelische und psychische Kindeswohl trat dagegen in den Hintergrund, wurde

aber auch nicht einfach ignoriert.47 An der Beanstandung der Toilettensituati-

on im „Hamburger Kinderheim“ etwa konnte aufgezeigt werden, dass man sich

der Schützenswürdigkeit kindlicher Scham- und Selbstwertgefühle durchaus be-

wusstwar.VonengagierteremNachforschen,ob esdenKindern auchwirklich gut

geht, sahen aber offenbar alle Jugendamtsvertreter*innen ab.48 Anlassbezogene,

47 Zu ähnlichen Einschätzungen kommen in Bezug auf die Kurheime der Inneren Mission/Dia-

konie Niedersachsen auch Kleinschmidt (2021) und Kleinschmidt/Schweig (2021, S. 67 ff.).
48 So ist zum Beispiel an keiner Stelle der Versuch dokumentiert, mit den Kindern selbst zu spre-

chen, um sich ein konkretes Bild ihres Erlebens der konkretenUnterbringungssituation zuma-

chen. Auch Schmuhl (2023, S. 103–104) bleibt in Bezug auf die Umsetzung des von der DAK for-
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unangekündigte jugendamtliche Kontrollbesuche, etwa infolge von Beschwerden

durch das Personal, ältere Kinder oder Eltern, sind ebenso wenig dokumentiert.

So unzulänglich die Mittel und so wenig ausgeprägt das Engagement in

Bezug auf das psychische Kindeswohl der beteiligten Jugendamtsmitarbeiter*in-

nen auch sein mochte, so lässt sich mit Blick auf die Heime des „Vereins“ auf der

benannten schmalen Quellengrundlage doch auch nicht von einem schlichten

Ausfall des gesetzlichen Aufsichtsmechanismus sprechen. Mit den „Befrei-

ungsverfügungen“ wurden Empfehlungen und Auflagen ausgesprochen, die die

unzureichende Qualifizierung des Personals, nötige Maßnahmen zur Erhaltung

der Bausubstanz, die Durchsetzung von Verkehrssicherheits- und Hygienestan-

dards usw. betrafen. Zwar gibt es eine ganze Reihe von Hinweisen darauf, dass

die Jugendämter Verständnis vor allem für die „schwierige Lage“ des Trägers hat-

ten und infolgedessen auch viel Langmut aufbrachten, was die Befolgung ihrer

Auflagen betraf. Die Auflagen in Bezug auf die Belegungsobergrenzen und noch

mehr eine in Aussicht gestellte Heimschließung stellten aber doch vergleichswei-

se starkeHebel in der Durchsetzung jugendamtlicher Kontrolltätigkeit dar – und

im Falle des „Hamburger Kinderheims“ lässt sich die Wirkung ihres Einsatzes

punktuell auch nachvollziehen.

Ein abschließender Blick gilt dem Abgleich mit Erkenntnissen, die im Zuge

der Aufarbeitung der Missstände in der (Fürsorge-)Heimerziehung erzielt wurden.

Es gibt wenig Anzeichen dafür, dass die besondere altersbedingte Vulnera-

bilität oder die gesundheitliche Fragilität der zur Kur verschickten Kinder

im Vergleich zu „Fürsorgezöglingen“ zu einer gründlicheren und engagierten

Kontrolltätigkeit seitens der zuständigen Landesjugendämter geführt hätten.

Vielmehr zeichnen sich im Abgleich mit einschlägigen Untersuchungen zum

norddeutschen Raum (vgl. Mangold/Thobald 2010; Winkler 2020; Müller 2022)

auffällige Parallelen in Bezug auf beide Unterbringungsformen ab: Hinsichtlich

der Diskontinuität der Aufsichtstätigkeit, des auf Baumängel, die Umsetzung

von Hygiene- und Verkehrssicherungsbestimmungen gerichteten Blicks und

nicht zuletzt den wohlwollend-nachgiebigen Umgang mit den wirtschaftlichen

und personalpolitischen Dilemmata, in denen sich die Träger befanden. Trotz

aller Lückenhaftigkeit und Vorläufigkeit der vorgestellten Befunde lässt sich vor

diesem Hintergrund die Schlussfolgerung des „Runden Tisches Heimerziehung“

von 2010, wonach „von einer Heimaufsicht, die kritisch und aus einer starken Position

heraus die Bedingungen in den Heimen überprüft und für deren Verbesserung eintritt“

(AGJ 2010b, S. 37) keine Rede sein konnte, auch auf die Kurheime von „Verein“

und „Stiftung“ im Untersuchungszeitraum übertragen.

Neben strukturellen Gründen, wie der unzureichenden personellen Ausstat-

tung und rechtlichenAusgestaltung derHeimaufsicht, ist dies auch auf einwenig

mulierten Selbstanspruchs, im Zuge trägerinterner Kontrollen vor Ort das Gespräch mit Kin-

dern zu suchen, skeptisch.
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entwickeltes Bewusstsein für die Machtasymmetrien zurückzuführen, die das

System der Heimerziehung durchziehen. Die in doch beträchtlichem Umfang

überlieferten Beschwerden von Eltern sowie des niedriggestellten Personals

zeigen, dass die Unterbringungssituation und die erzieherisch-gesundheits-

pflegerische Praxis in den Kurheimen bereits von zahlreichen Zeitgenoss*innen

kritisch gesehen wurden. Im Unterschied zur Fürsorgeerziehung ließ sich die

Umgangsweisemit den verschicktenKindern auch kaumals notwendige erziehe-

rische Reaktion auf deviantes Jugendverhalten rationalisieren. Auf entsprechen-

de Klagen reagierten die verantwortlichen Stellen gleichwohl bagatellisierend bis

abwehrend. Dass Personalunionen und Interessensverquickungen, wie sie im

Fall von „Verein“ und „Stiftung“ durch die enge Verbindungmit der Sozialbehörde

angelegt waren, entsprechende Haltungen beförderten, ließ sich am Beispiel der

behördlichen Untersuchungen in Folge der Proteste in „Linden-Au“ 1971 bereits

an anderer Stelle (Richter/Meyer 2021, S. 100 ff.) differenzierter aufzeigen.
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6. Erinnerungen und Erzählungen

im Spannungsfeld der

Ungleichheitskategorie Geschlecht

Anatol Dänecke, Lea Lützeler, Sarah Meyer,

Julia Trzebiatowski

Im Auftrag dieses Forschungsprojektes ist keine explizite, geschlechterbewuss-

te Analyseperspektive auf die Erfahrungen ehemaliger Verschickungskinder

und ihrer institutionellen Hintergründe angelegt. Allerdings legten erste Ana-

lyseergebnisse im Zuge des Zwischenberichts nahe, dass die soziale Kategorie

Geschlecht eine Rolle für das Verstehen der Erfahrungen und Hintergründe der

ehemaligen Verschickungskinder zu spielen scheint (vgl. Richter/Meyer 2021,

S. 138). Auch im Verlauf des weiteren Forschungsprozesses wurde deutlich, dass

eine differenzierte wissenschaftliche Aufarbeitung des Kinderkurwesens nicht

ohne genderbewusste Analyseperspektiven auskommt und eine solche ein vertie-

fendes Erkenntnispotenzial verspricht. Rege sozialwissenschaftliche Diskurse in

den letzten Jahrzehnten machen deutlich, dass sozialwissenschaftliche Analysen

nicht umhin kommen, soziale Ungleichheitskategorien wie Geschlecht syste-

matisch mit einzubeziehen. So wird in der Frauen- und Geschlechterforschung

immer wieder theoretisch und empirisch nachgewiesen, dass alle gesellschaftli-

chen Verhältnisse „vergeschlechtlicht“ sind. „Vergeschlechtlicht“ bedeutet, dass

die Konstituierung gesellschaftlicher Verhältnisse auf verschiedenen Ebenenmit

Geschlecht verbunden ist und in gesellschaftlichen Verhältnissen hervorgebracht

wird, zum Beispiel auf der Ebene der symbolischen Geschlechterordnung, der

geschlechtlichen Arbeitsteilungen und der individuellen Geschlechtsidentität

(vgl. Dölling 1999, S. 20 mit Bezug auf Harding 1990, S. 13 f.). Eine geschlech-

terbewusste Analyseperspektive fragt danach, wie Geschlecht „als mächtiger,

hierarchisierender Modus soziale Bereiche, Prozesse mitstrukturiert“ (Dölling

1999, S. 24).WieGeschlecht das Kinderkurwesen und die darin gemachten Erfah-

rungen ehemaliger Verschickungskinder mitstrukturiert, ist jedoch eine bislang

weitgehend offene Frage.
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6.1. Geschlecht als blinder Fleck in der wissenschaftlichen

Aufarbeitung des Kinderkurwesens

Sowohl bei den journalistischen als auch im engeren Sinne wissenschaftlichen

Beiträgen zurAufarbeitungundUntersuchungdesKinderkurwesens spielen Fra-

gen der Vergeschlechtlichung bislang keine Rolle. ImVordergrund stehen derzeit

das erinnerte kindliche Leiden mit seinen Folgen sowie Gewalterfahrungen im

strukturellen Kontext des Kinderkurwesens jenseits von geschlechterbezogenen

Fragen (vgl. Abschnitt 1.2 Zum Forschungsstand). Auch zur öffentlichen Heim-

erziehung liegen für den hier interessierenden Zeitraum kaum einschlägige

Arbeiten vor, die sich explizit auf Geschlecht beziehen. So arbeitet etwa Fontana

(2007) mit Bezug auf Hamburg für den früheren historischen Zeitabschnitt der

Fürsorgeerziehung imNationalsozialismus anhand vonbiografischen Interviews

mit Frauen heraus, wie die damalige Heimerziehung mit ihrer reglementieren-

den, disziplinierenden und kontrollierenden Wirkungsabsicht bei gefährdeten

„verwahrlosten“ Mädchen und jungen Frauen von eben diesen lebensgeschicht-

lich bewertet und bearbeitet wird. Gehltomholt und Hering (2006) skizzieren für

den anschließenden Zeitraum von 1945 bis 1965, unter welchen Umständen und

mitwelchenAuswirkungen jungeMädchen inEinrichtungender Erziehungshilfe

eingewiesenwurden.Sie arbeitenheraus,dass traditionelleweiblicheRollenidea-

le mit Fokus auf die zukünftige Hausfrauen- und Mutterrolle die Arbeit in den

traditionellen Mädchenheimen lange Zeit prägten und sich erst nach und nach

erste Ansätze der Liberalisierung zeigten (vgl. Gehltomholt/Hering 2006, S. 140).

In seiner diskurstheoretischenDokumentenanalyse von Anträgen auf öffentliche

Heimerziehung in den 1950er- bis 1970er-Jahren identifiziert Müller-Behme

(2021) unter anderem binäre Geschlechternormen als soziale Ordnungskatego-

rien, die die Einweisungspraxis in Heime mit strukturierten. So wurde etwa im

Zuge der Einweisungspraxis von den Kindern und Jugendlichen erwartet, sich in

die binäre Geschlechterordnung einzupassen, und bewertet, inwieweit sie den

gesetzten Geschlechternormen entsprechen oder davon abweichen (vgl. Müller-

Behme 2021, S. 121).

Neuere sozialwissenschaftliche Diskurse weisen mit dem Paradigma der In-

tersektionalität darauf hin, dass eine mit Machtverhältnissen verbundene Kate-

gorie wie Geschlecht selten für sich alleine wirksam, sondern zumeist verfloch-

ten ist mit weiteren sozialen Kategorien, wie zum Beispiel Klasse oder Ethnizität

(vgl. Walgenbach 2012, S. 1). Insbesondere die sozialen Kategorien Klasse sowie

Körper wären neben Geschlecht ebenso angesichts zeitgenössischer Diagnosen

wie „Milieuschädigung“ und dem engen Bezug von Gesundheit und Körper im

Zusammenhang der Verschickungspraxis von großer Relevanz für weitere wis-

senschaftliche Aufarbeitungen. Weiter oben wurden bereits verschiedene Ebe-

nen angesprochen, auf denen Geschlecht von Bedeutung ist. Winker und Dege-
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le (2009) unterscheiden drei Ebenen einer intersektionalen Analyse, die zunächst

auch für die Systematisierung von genderbewussten Forschungsbedarfen ohne

intersektionale Analyseambitionen zur Aufarbeitung des Kinderkurwesens hilf-

reich ist: dieMakroebeneder gesellschaftlichenStrukturenund Institutionen,die

Mesoebene der symbolischen Repräsentationen und die Mikroebene der Iden-

titätskonstruktionen (vgl. Winker/Degele 2009, S. 37 ff.). An folgenden Punkten

der bisher dargelegten Untersuchungsperspektiven und -Ergebnisse sehen wir

Notwendigkeiten und Potenziale, Geschlecht als Analyseperspektive in zukünf-

tige wissenschaftliche Aufarbeitungenmit aufzunehmen:

1. Makroebene der gesellschaftlichen Strukturen und Institutionen

Auf der Makroebene geht es darum, Geschlecht im Zusammenhang gesell-

schaftlicher Strukturen und Institutionen im Hinblick auf eingelagerte Herr-

schaftsverhältnisse zu analysieren.Dass demKinderkurwesen als gängige Praxis

staatlicher Gesundheitsfürsorge nicht nur eine individuelle, sondern auch eine

gesellschaftliche Funktion zukam, klang bereits in Kapitel 4 (Gesellschaftspoliti-

sche, interinstitutionelle und wirtschaftliche Kontexte) an und wird in Kapitel 7

(Das Kinderkurwesen als Struktur der Reproduktion) noch weiter aufgearbeitet.

So ist deutlich geworden, dass die Genesung des individuellen Kindes unlösbar

mit dem Ziel der Genesung der nationalen „Volksgemeinschaft“ verbunden ist.

Insbesondere in den Nachkriegsjahren war die Zunahme und in den späteren

Jahren die Normalisierung des Körpergewichts zentraler Indikator für einen

erfolgreichen Kurverlauf (vgl. Richter/Meyer 2021, S. 45). Die Regulierung des

Körpergewichts wurde so zu einem entscheidenden Faktor der praktischen Um-

setzung des bevölkerungspolitischen Programms der Kinderverschickungen.

Gerade der Körper kann jedoch nicht unabhängig von Geschlecht betrachtet

werden, auch wenn dieser keine unausweichliche, natürliche Begebenheit ge-

schlechtsbezogener Identitätsbestimmungen darstellt. In den Blick zu nehmen

wäre hier, wie die „Volksgemeinschaft“ spezifischen Geschlechterkonstruktio-

nen, Rollenvorstellungen und Bildern von gesunden männlichen und weiblichen

Körpern unterliegt und wie diese das bevölkerungspolitische Programm der

Kinderverschickungen mit strukturierten. Zu fragen wäre auch, wie sich gesell-

schaftliche Geschlechterverhältnisse der Zeit in den Heimen widerspiegelten

und den Heimalltag mit konstituierten (z.B. im Hinblick auf die geschlechtli-

che Verteilung der Kinder, der Personalstruktur, -aufgaben und -hierarchien,

räumliche Arrangements, geschlechtsspezifische Erziehungsvorstellungen und

-praktiken). Im Zwischenbericht konnte zum Beispiel für einzelne Heime ge-

schlechtergetrennte Strukturen in Bezug auf die untergebrachten Kinder und

Jugendlichen herausgearbeitet werden (vgl. Richter/Meyer 2021, S. 27): Während

zur Geschlechterverteilung der Vorschulkinder keine konkreten Angaben zu

finden waren, haben in „Linden-Au“ aber bei den Vorschulkindern offenbar die

Jungen insgesamt überwogen. Bei den Schulkindern standen 70 Plätzen für Jun-
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gen 14 Plätze fürMädchen gegenüber.Die dokumentierte Geschlechtertrennung,

die hier innerhalb der Einrichtung vorgenommenwurde, betraf im höheren Alter

auch die Institutionen. Die Jugendlichen wurden auch Ende der 1960er-Jahre

noch auf unterschiedliche Einrichtungen verteilt. Während jugendliche Mäd-

chen in das „Haus Ballenberg“ (Schlageten/St. Blasien) geschickt wurden, wo

18 Betten für diese Altersgruppe bereit standen, wurden männliche Jugendliche

ausnahmslos im „Haus Seestern“ des „Hamburger Kinderheims“ untergebracht,

wo die doppelte Anzahl von Plätzen zur Verfügung stand. Diese 1/3–2/3 Auf-

teilung der Geschlechter hatte in der Heimerziehung eine lange Tradition (vgl.

Schmidt 2002, Tab. 4, S. 297).1 Welche Annahmen über Geschlechterverhältnis-

se dieser geschlechtergetrennten Unterbringungspraxis zu Grunde lagen und

inwiefern diese für den Heimalltag Konsequenzen hatte, bleibt jedoch noch zu

untersuchen.

2. Mesoebene der symbolischen Repräsentationen

Auf der Mesoebene wird der Analyseblick auf symbolische Repräsentationen,

zum Beispiel in Form von Diskursen gerichtet. Symbolische Repräsentationen

unterstützen einerseits Herrschaftsverhältnisse auf der Makroebene und stellen

sie andererseits zugleich her (vgl. Winker/Degele 2009, S. 54). In unserer Studie

haben wir uns einem solchen Blick – wenn auch nicht explizit diskursanalytisch

– bereits insofern ein Stück genähert, als wir ausgewählte Fachliteratur zur Kin-

dererholungsfürsorge im Wandel der Zeit nach ihren normativen Aussagen zu

einzelnen Dimensionen des Heimalltags ausgewertet und den Erfahrungen der

ehemaligen Verschickungskinder gegenübergestellt haben (vgl. Kapitel 5.1 Der

erinnerte Heimalltag). Nicht im Blick war dabei allerdings, inwiefern diese Aus-

sagen möglicherweise auch implizit oder explizit spezifische Vorstellungen zum

UmgangmitMädchenund Jungen imHeimalltagmitführen.Zu fragenwäre hier,

wie die auf der Makroebene angesprochenen geschlechtsbezogenen Verhältnisse

und Vorstellungen im Zusammenhang der gesellschaftlichen Programmatik des

Kinderkurwesens zum Beispiel im pädagogischen, pädiatrischen Fachdiskurs

konstruiert undmit Bedeutung versehen wurden.Welche geschlechtsbezogenen

Wissenssysteme und Vorstellungswelten werden darüber hinaus in internen

Dokumenten der Einrichtungen sichtbar und wie wandelten sich diese über die

Zeit?

1 Für die durchdieDeutscheAngestellten-Krankenkasse (DAK) imZeitraum1961–1977 verschick-

ten Kinder aller Altersgruppen ergibt eine von Peter Krausse besorgte Auswertung des DAK-

Periodikums „Jahresbericht und Jahresrechnung“ dagegen eine konstante Aufteilung von 55%

Jungen und 45%Mädchen.
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3. Mikroebene der Identitätskonstruktionen

Schließlich wird auf der Mikroebene danach gefragt, welche Bedeutung Ge-

schlecht als Identitätskonstruktion hat. Damit richtet sich der analytische Fokus

weg von gesellschaftlichen und institutionellen Strukturen hin zu den ehe-

maligen Verschickungskindern selbst mit ihrer Identität als Frau oder Mann.

Bei unserer Sampleauswahl wurde auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen

weiblichen und männlichen Interviewpartner*innen geachtet. Denn zum einen

sollte die Möglichkeit offen gehalten werden, analytisch zu erkennen, ob sich

die Verschickungserfahrungen von ehemaligen Jungen und Mädchen zum Bei-

spiel durch geschlechtsspezifische Erziehungspraktiken seitens des Personals

voneinander unterscheiden. Zum anderen war anzunehmen, dass zum Bei-

spiel geschlechtsspezifische Sozialisationserfahrungen mit unterschiedlichen

Verschickungserfahrungen oder einer unterschiedlichen Erzählung über diese

Erfahrungen zusammenhängen könnten. Während zum ersten Punkt bereits

deutlich wurde, dass sich die Verschickungserfahrungen der männlichen und

weiblichen ehemaligen Verschickungskinder auf inhaltlicher Ebene nicht grund-

sätzlich voneinander unterscheiden, sondern die Heimgröße und der familiäre

Hintergrund eine größere Rolle spielen, wurde der zweite Punkt bislang nicht

systematisch in die Auswertung integriert. Zu fragen wäre hier konkret, wie

Geschlecht die Erfahrungen und lebensgeschichtlichen Erzählungen mit struk-

turiert und moduliert. Wie präsentieren sich die ehemaligen Verschickungs-

kinder als Frau oder Mann und welche Rolle spielt dies möglicherweise für ihre

Erzählung? Insofern Geschlecht, Identität und Körper eng aufeinander bezogen

sind (vgl. Duttweiler 2013, S. 20), erscheint es außerdem notwendig, genauer in

den Blick zu nehmen, wie der Umgang mit Körperlichkeit im Heimalltag in den

Erfahrungen der ehemaligen Verschickungskinder möglicherweise mit ihren

geschlechtsbezogenen Identitätskonstruktionen verbunden ist.

Vor diesemHintergrund erprobte eine Gruppe von Studierenden im Rahmen

unseres Lehrforschungsprojektes explorativ verschiedene Zugänge zu geschlech-

terbewussten Analysen des vorliegenden Interview- und Archivmaterials. Dabei

stießen sie jedoch auf größere forschungspraktische Herausforderungen, die im

folgenden Abschnitt zunächst skizziert werden sollen, da sie auf grundsätzliche

Schwierigkeiten im Zugang zu Geschlecht als Analysekategorie bei der wissen-

schaftlichen Aufarbeitung des Kinderkurwesens verweisen (Abschnitt 6.2). In

Form eines Exkurses wird sodann die Situation des Personals auch unter ge-

schlechterbewussten Perspektiven ausgeleuchtet (Exkurs III). Die Ausführungen

hierzu tangieren insbesondere die strukturelle Makroebene und geben Auskunft

über die Geschlechterhierarchie in der Personalstruktur und -bezahlung, Raum-

ordnungen sowie über den Umgang mit dem „niedrigen“ weiblichen Personal in

Form von Infantilisierung und Überwachung ihrer Sexualität.

Eine methodisch geleitete, geschlechterbewusste Analyse gelang schließlich

bei zwei ausgewählten Fokuspunkten aus den oben identifizierten geschlechtsbe-
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zogenen Forschungsbedarfen. Beide Analysezugänge haben explorativen Werk-

stattcharakter und dienen dazu, Potenziale einer geschlechtsbewussten Analyse

von Erfahrungen und Hintergründen der ehemaligen Verschickungskinder auf-

zuzeigen: Abschnitt 6.3 greift die Frage auf, welche Vorstellungen des Umgangs

mit männlichen und weiblichen Verschickungskindern in internen Dokumenten

der Einrichtungen zufinden sind und bewegt sich damit analytisch auf derMeso-

ebene.Abschnitt 6.4untersucht aufderMikroebeneder Identitätskonstruktionen

Besonderheiten der Verschickungserzählungen vonMännern.

6.2. Herausforderungen eines analytischen Zugangs zu

Geschlecht in Archivmaterialien und qualitativen Interviews

mit ehemaligen Verschickungskindern

Die Analyse des Archiv- und Interviewmaterials unter geschlechterbewussten

Perspektiven gestaltete sich im Lehrforschungsprojekt schwierig. Geschlecht

stellte sich zunächst als geradezu „unsichtbare Kategorie“ heraus: Im Zuge der

Sichtungendes vorhandenenArchivmaterials zeigte sich nachundnach,dass nur

wenige Dokumente zu finden waren, die sich für die Auswertung in geschlech-

terbezogener Perspektive eigneten. Obwohl der Interview-Leitfaden explizit

Nachfragen zur Rolle von Geschlecht im Heimalltag enthielt, wurde deutlich,

dass die Kategorie Geschlecht für die ehemaligen Verschickungskinder in der

Erinnerung zum Zeitpunkt der Verschickung wenig bedeutsam zu sein schien

und auch von sich aus kaum explizit thematisiert wurde. Auf die Fragen zum

Thema Geschlecht (Welche Rolle spielt das Geschlecht der Kinder? Wurden seitens des

Personals Unterschiede zwischenMädchen und Jungen gemacht?) haben viele der Inter-

viewpartner*innen geantwortet, dass sie keine Erinnerungen daran haben oder

dass diese Frage aufgrund der räumlichen Trennung zwischen Mädchen und

Jungen nicht eindeutig beantwortet werden kann. Es ist erstens anzunehmen,

dass die Schwierigkeit der fehlenden Erinnerungen mit der Entwicklung der

Geschlechtsidentität von Kindern zusammenhängt. Zwar wissen Kinder bereits

ab einem Alter von zwei Jahren, welchem Geschlecht sie zugeordnet werden und

können andere Menschen in das gängige binäre Geschlechtersystem einordnen.

Das (gesellschaftlich als Gewissheit konstruierte) Wissen darum, dass das Ge-

schlecht konsistent ist, entwickeln sie jedoch erst in der Vorschulphase zwischen

dem vierten und sechsten Lebensjahr (vgl. Blank-Mathieu 2001, S. 41 und S. 51).

Vor allem bei Interviewten, die in einem sehr jungen Alter von fünf oder sechs

Jahren verschickt wurden, ist also anzunehmen, dass ihre geschlechtsbezogene

Identitätsentwicklung noch nicht so weit fortgeschritten, daher Geschlecht als

Kategorie der Wahrnehmung noch wenig präsent war und entsprechend kaum

geschlechtsbezogene Erfahrungen in den Interviews erinnert werden konnten.
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Zweitens ist jedoch auch in Rechnung zu stellen, dass in modernen Gesell-

schaften im Verlauf der Sozialisation die Grundgewissheit einer (vermeintlich)

angeborenen und stabilen binären Geschlechtlichkeit im Sinne eines vorreflexi-

ven praktischen Sinns entsteht (vgl. Hark/Meißner 2018, o. S.; Krais 1993, S. 217).

Diese Grundgewissheit führt dazu, dass Geschlechtmit seinen eingeschriebenen

kulturellen, binären Codes von „Männlichkeit“ und „Weiblichkeit“ im Alltag so

selbstverständlich erscheint, dass es als bewusste Kategorie der Reflexion und

Versprachlichung sowohl im Rahmen von Interviews als auch von Dokumenten

wenig präsent ist. Selbstverständlichkeiten müssen schließlich nicht explizit

benannt werden.

Die Herausforderung bestand also darin, mögliche implizite Bezugnahmen

auf Geschlecht in ihrer Bedeutung für die Erfahrungen der ehemaligen Ver-

schickungskinder und der Hintergründe des Verschickungswesens analytisch

zugänglich zu machen. Die studentische Forschungsgruppe erprobte daher ei-

nen analytischen Zugang über die Rekonstruktion der impliziten, symbolischen

Geschlechterordnung im Interviewmaterial. Unter Bezugnahme auf anspruchs-

volle theoretische Ansätze zur menschlichen Symboltätigkeit und symbolischer

Ordnungen (vgl. zusammenfassend Dimbath 2008) wurden symbolische Ge-

schlechterordnungen als versprachlichte, hierarchische Ordnungen verstanden,

die Geschlecht nicht explizit thematisieren, jedoch über stellvertretende Denk-

undOrdnungsmuster eine Zuordnung nachGeschlecht vollziehen, bewerten und

hierarchisieren. Um symbolische Geschlechterordnungen im Interviewmaterial

herauszuarbeiten, wurden Kategorien gewählt, die im Sinne der symbolischen

Ordnung männlich und weiblich gelesen werden können. Verwendet wurden

dabei versuchsweise die deduktiv aus diesen Überlegungen bestimmten Katego-

rien rational (männlich)/emotional (weiblich), aktiv (männlich)/passiv (weiblich) sowie

Autonomie (männlich)/Bezogenheit (weiblich). An einem Analysebeispiel der studen-

tischen Forschungsgruppe soll nun nachvollzogen werden, welche Schwierigkeit

auchmit diesem Zugang verbunden war.

Im Zusammenhang mit erinnerten Essenssituationen während der Verschi-

ckung versuchte die Forschungsgruppe das geschilderte Verhalten der ehema-

ligen Verschickungskinder in die Kategorie aktiv als symbolisch typisch männ-

lichoderpassivals symbolisch typischweiblichmarkierteZuschreibungeinzuord-

nen. Ziel war es dabei, möglichen geschlechtsspezifischen Umgangsweisen mit

Essenssituationen imHeimalltag auf die Spur zu kommen.

Markus Thalbach beschreibt in einer Erzählsequenz, wie er einen Jungen be-

obachtete, der keine Rote Bete essen wollte und auf die Aufforderung aufzues-

sen seitens des Personals reagierte, indem er sich das Essen wie ein „Hamster“

oder „Eichhörnchen“ in die Backen schob. In der Folge „erbrach“ er das Essen wie-

der. Bereits die Schilderung von Markus Thalbach ist sprachlich und inhaltlich

insofern ambivalent, als unklar bleibt, ob es sich um willentliches Ausspucken

des Essens aus dem Mund handelte oder um eine nicht willentliche, physische
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Reaktion in Form von Erbrechen. Für die zweite Deutung spricht das dem Jun-

gen von Thalbach attestiertes Ekelgefühl als möglicher Auslöser. Etwas plausi-

bler erscheint allerdings ein Verständnis im Sinne von „Ausspucken“, da das Es-

sen,worauf die sprichwörtlichen „Hamsterbacken“ hinweisen, imMund behalten

und offenbar nicht geschluckt wurde. In geschlechteranalytischer Hinsicht be-

merkenswert sind darüber hinaus die Äußerungen Thalbachs zu seiner eigenen,

erinnerten Reaktion auf das Geschehen: „Kurioserweise hab‘ ich eine Erinnerung, dass

ich mich dadurch nicht gestört fühlte, nur entsetzt geguckt, dass der sich da erbricht. Das

war es schon“ (Thalbach, Abs. 45). Die Reaktion des Jungen, das Essen imMund zu

halten und nicht herunterzuschlucken, könnte – so die studentische Forschungs-

gruppe und je nach Verständnis der ambivalenten Schilderung – als aktives Ver-

halten interpretiertwerden, sich gegen die Essensaufnahme zuwehren.Auch das

anschließende Erbrechen bzw. Ausspucken ließe sich im Sinne eines aktiven Auf-

begehrens lesen.Nur derMoment des sichEntledigenswäre nachdieserDeutung

möglicherweise nicht willentlich erfolgt. Die Reaktion von Markus Thalbach in-

dessen,diese Situationnicht als störendoder unangenehmempfunden zuhaben,

ließe sich als rationales Verhalten deuten. Im Sinne der symbolischen Geschlech-

terordnungwärendieseVerhaltensweisen als typischmännlich zu interpretieren,

beide Jungen verhalten sich mithin kongruent zur damaligen Geschlechterord-

nung.

Auch die Beschreibung einer Essenssituation von Monika Faber-Lenz wurde

für einen Analyseversuch ausgewählt. Sie beschreibt ihr damaliges Essverhalten

grundsätzlich als etwas wählerisch. Da sie ihre Milchsuppe nicht essen wollte,

musste sie „nachsitzen“, bis die Suppe leer gegessenwar.Sie berichtet dazu: „musste

nachsitzen mit meiner Milchsuppe in der Küche, stundenlang gefühlt, und die Haut wurde

immer dicker und ich wollte das nicht essen. Irgendwann war dann diese Zeit vorbei und

dann war Schlafenszeit oder so. Dann war es dann um für den Tag, nochmal entkommen

oder so. Also ne.“ (Faber-Lenz, Abs. 14). Das Verhalten vonMonika Faber-Lenz, sich

der Strafe zu fügen und stundenlang vor dem Essen zu sitzen, ohne aufzuessen,

bis sie dann zur Schlafenszeit entlassen wird, wurde von der Forschungsgrup-

pe als passives Verhalten kategorisiert und damit im Sinne der symbolischen Ge-

schlechterordnung als „typisch weiblich“ interpretiert.

Deutlich wird bei diesen Deutungsversuchen, dass die Analyse symboli-

scher Geschlechterordnungen entlang deduktiv bestimmter Kategorien, die

auf kulturell gewachsenen, geschlechtsspezifisch „typischen“ Zuschreibungen

basieren, stark anfällig ist für reifizierende Interpretationen. Zunächst einmal

reproduziert die gewählte Kategorie aktiv/passiv das, was sie eigentlich unter-

suchen möchte: symbolische Zuschreibungen in einer binären, hierarchisierten

Geschlechterordnung. Dies erscheint zwar methodisch vertretbar, sofern die-

ser Umstand im Forschungsprozess reflektiert wird. Dass dies jedoch bei den

oben dargestellten Analyseversuchen nicht der Fall ist, sondern eher zu einer Art

selbsterfüllender Prophezeiungwird, zeigt sich in der nicht hinreichenden Stich-
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haltigkeit der Interpretation als aktiv oder passiv. So ließe sich etwa das Verhalten

des beobachteten Jungen in der Erzählsequenz von Markus Thalbach, das Essen

im Mund zu behalten, ebenso stichhaltig als passiv interpretieren. Der Junge

entzieht sich hier der Anweisung des Personals, indem er ja gerade nichts tut

und das Essen nicht hinunterschluckt. Auch die Interpretation des Erbrechens

als aktiver Akt ist insofern wackelig, als anhand des Interviewmaterials letztlich

unklar bleibt, inwiefern es sich um eine rein körperliche Reaktion oder um ein

willentlich herbeigeführtes Vorgehen des Jungen handelt. Äquivalent lassen sich

auch bei der Analyse der Erzählsequenz von Monika Faber-Lenz gegensätzliche

Interpretationen plausibilisieren. So könnte ihr Verhalten, stundenlang vor der

nicht aufgegessenenMahlzeit zu sitzen, auch als aktive Protestform interpretiert

werden. Ganz ähnlich wie der Junge verweigert sie sich in dieser Lesart der

Aufforderung des Personals, die Mahlzeit aufzuessen.

Es zeigt sich anhand dieses Analysebeispiels, dass es weniger stichhaltige In-

terpretationen als die angelegte geschlechtsspezifische Zuschreibung von passiv

als „typisch weiblich“ und aktiv als „typisch männlich“ ist, die die Deutungsver-

suche hintergründig zu leiten scheinen. Die Reproduktion von Geschlechterord-

nungenundweitererOrdnungen sozialerDifferenz durchForschung über diese ist

ein Thema, das mittlerweile theoretisch und methodisch differenziert diskutiert

wird (vgl. z.B. Gabriel et al. 2021). Insbesondere für analytische Zugänge zu Ge-

schlecht alsweitgehend„unsichtbare“KategorieDatenmaterial bleibtder schmale

Grat zwischen Sichtbarmachung von Geschlecht und Reproduktion durch analy-

tische Zugänge der Sichtbarmachung selbst eine forschungspraktische Heraus-

forderung.

EXKURS III: ZWISCHEN „KAMERADSCHAFTLICHKEIT“ UND

„HERRENBESUCHEN“ – DIE SITUATION DES PERSONALS

In den Berichten der Verschickungskinder ist neben der Atmosphäre in den

Kurheimen und bedrückenden Szenen zu Tisch, beim Schlafen und im Zusam-

menhangmit Toilettengängen viel von den Betreuer*innen, den sog. Tanten oder

„Gruppenmüttern“ die Rede – jenen meist sehr jungen un- oder angelernten

Frauen, die tags und nachts mit der Beaufsichtigung der Kinder betraut waren.

Im Folgenden soll ein Blick auf deren Arbeits- und Lebenssituation geworfen

werden – mit besonderem Augenmerk auf die alters- und geschlechterbezoge-

nen Abhängigkeitsverhältnisse, die ihre Position in den Heimen kennzeichnete.

Dabei ist die Annahme leitend, dass Strukturen der Abhängigkeit auch auf die

Interaktionen von Betreuer*innen und Kindern durchschlagen. Wie, soll im
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Folgenden am Beispiel der beiden größten Einrichtungen von „Stiftung“ und

„Verein“ beleuchtet werden.2

Personalstruktur und (Geschlechter-)Hierarchie

Fürdie soziale PositionderBetreuer*innen,die indenüberliefertenDokumenten

zu „Verein“ und „Stiftung“ zumeist als „Gruppenmütter“ tituliert wurden,war zu-

nächst ihreStellung inderHierarchiederHeimeausschlaggebend.Das„Hauswe-

sen“ bildete en gros die geschlechterpolare Arbeitsteilung privater Haushalte hin-

sichtlich erzieherisch-pflegerischer und hauswirtschaftlicher Aufgaben ab. Ver-

antwortung und Aufsicht waren im „Hamburger Kinderheim“ und in „Linden-

Au“3 auf vier Hierarchieebenen verteilt (vgl. hierzu auch Köster, Abs. 273–301).4

Geleitet wurden die Einrichtungen durch schul-, sozial- bzw. sonderpädago-

gisch einschlägig qualifizierte Heimleitungen – in Wyk im Untersuchungszeitraum

ausnahmslos durch Männer, in „Linden-Au“ fast durchgehend5 durch Frauen.

Bereits auf dieser Ebene springt eine, der Größe der Einrichtungen folgende

Geschlechterdifferenz ins Auge: Während der Heimleiter in Wyk akademisch

qualifiziert war und ein Beamtengehalt bezog, waren für die Leitung von „Lin-

den-Au“ Jugendleiterinnen oder Sozialarbeiterinnen vorgesehen, die deutlich

geringer vergütet wurden. Erst im Zuge der öffentlichen Skandalisierung der

Situation setzte sich auch im Lüneburger Heim die Akademisierung der Leitung

durch.6 Bei den Leitungskräften lag nicht nur die letztliche Entscheidungs-

verantwortung und Vertretung der Einrichtung nach außen, sondern auch die

Personal- und pädagogische Fachaufsicht über alle angestellten Kräfte. Ihr Tä-

tigkeitsschwerpunkt sollte im pädagogischen Bereich liegen. Zur Erledigung der

umfangreichen Verwaltungsaufgaben konnten sie auf leitende Verwaltungsan-

2 Nicht intendiert ist damit eine nachträgliche Rechtfertigung entwürdigender und beschämen-

der Handlungen, wie sie in vielen der Interviews berichtet werden. Vielmehr ist der Blick auf

das strukturelle Bedingungsgefüge gerichtet, das die beiden Träger zu verantworten hatten.
3 Der (nicht mehr realisierte) Stellenplan des „Hamburger Kinderheims“ von 1960 wies noch 85

Stellen aus, wovon 33 (rund 39% aller Angestellten und Arbeiter*innen) auf die pädagogischen

Aufgaben entfielen und noch einmal sechs auf die „medizinische Abteilung“. Für alle 37 haus-

wirtschaftlichen Stellen waren weibliche Kräfte vorgesehen (vgl. STAHH 611–20/40, Nr. 513).

In „Linden-Au“ standen 1967 66 Personen auf der Gehaltsliste. 36 Stellen (rund 55%) lassen sich

dem pädagogischen Personal zuordnen. Die „medizinische Abteilung“ verfügte über zwei feste

Stellen. Für die 18 hauswirtschaftlichen Stellen waren wie im „Hamburger Kinderheim“ aus-

nahmslos weibliche Kräfte vorgesehen (vgl. STAHH 351–10 II, Nr. 2168).
4 Die kleineren Heime kamenmit drei Hierarchieebenen aus.
5 Es ist bezeichnend, dass zur Bewältigung der durch die öffentliche Skandalisierung von 1971

markierte institutionelle Krise, interimsmäßig der langjährige Leiter des „Hamburger Kinder-

heims“, Diederichsen, und imAnschluss daran bis 1975 zunächstmit Friedrich Pelz ein Sprach-

heilpädagoge die Heimleitung übernahm.
6 Entsprechend der Spezialisierung der Einrichtung übernahm 1975 die Psychiaterin Dr. Irmela

Prüter diesen Posten.
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gestellte sowie Schreibkräfte zurückgreifen.7 In den 1970er-Jahren wurden feste

Vertretungsregelungen für den Fall der Abwesenheit/Verhinderung eingeführt.

Auf gleicher Rangstufe wie die Heimleiter*innen standen die durchgehend

männlichenHeimärzteder beidengroßenEinrichtungen.8 Ihre zentrale, legitima-

torische Stellung im Kurbetrieb sowie ihr insgesamt höherer gesellschaftlicher

Status wurde in der Praxis durch ihre Teilzeitbeschäftigung relativiert. Der

Verantwortungsbereich der Heimärzte lag bei der medizinisch-pflegerischen

Fachaufsicht sowie der Anordnung und Kontrolle der Kurmittel-Anwendungen

durch das pädagogische Personal. Sie hatten die Heimleiter*innen in allen me-

dizinischen Fragen zu beraten. Sie selbst unterstanden der fachlichen Aufsicht

des*der leitenden Arztes/Ärztin des Kinderkurwesens der Gesundheitsbehörde

Hamburg.9 Ihre hauptsächliche Aufgabe bestand in der Durchführung der drei

Kontrolluntersuchungen während der Kur sowie der Erledigung der hiermit

verbundenen Dokumentationsaufgaben. Eine regelrechte medizinische Abtei-

lung zur Behandlung und Isolierung von kranken Kindern stand mit dem sog.

Krankenpavillon zunächst nur im „Hamburger Kinderheim“ zur Verfügung. Die

dort tätigen Krankenschwestern sowie eine technische Assistenzkraft waren dem

Heimarzt direkt unterstellt. Die Abrechnung der entsprechenden Behandlungs-

kosten erfolgte auf kassenärztlicher Grundlage (vgl. STAHH 611–20/40, Nr. 242,

519 u. 352–6, Nr. 1125).

Die Abteilungen respektive unterschiedlichen Häuser der Kurheime wurden

vonHaus- und Abteilungsleitungen, den „Hausmüttern“ bzw. „Hausvätern“ geführt.

Siewaren in der RegelweiblichenGeschlechts undhatten zumeist eineQualifika-

tion als Jugendleiterinnen/Sozialarbeiterinnen. In die entsprechende berufliche

Stellung „wuchsen“ sie gewöhnlich hinein. Entsprechend befanden sich unter ih-

nen die dienstältesten pädagogischen Kräfte der Heime.10 Viele von ihnen waren

zu Beginn ihrer Tätigkeit Mitte 20/Anfang 30 Jahre alt. Erst gegen Ende des Un-

tersuchungszeitraums scheinenauchvermehrtMännerdie entsprechendenPosi-

tionen bekleidet zu haben.Den Abteilungs- undHausleitungen unterstanden die

pädagogische Fachkräfte, also die „Gruppenmütter“, die zahlreichen Erziehungs-

und Sozialhelfer*innen sowie die Schulpraktikant*innen. Auch in schwer zu len-

7 Im „Hamburger Kinderheim“ (Wyk auf Föhr) gab es spätesten 1960 laut Stellenplan einen se-

paraten Verwaltungsleiter/Ökonomen, der für den wirtschaftlichen Bereich zu ständig war

(STAHH 611–20/40, Nr. 513).
8 In denkleinenundmittlerenHeimenhielt sich dasVerhältnis vonÄrztenundÄrztinnenAnfang

der 1960er-Jahre in etwa dieWaage (vgl. STAHH 611–20/40, Nr. 519).
9 Auf Fritz Lehmann-Grube folgte in dieser Position 1961 der Pädiater Hans-Ulrich Freyer und

1976 die Fachärztin für innere Krankheiten Annemarie Linker.
10 Die Jugendleiterin Erika Michael etwa leitete im Hamburger Kinderheim die Knabenabteilung

des Haupthauses und war für den Träger dieser gehobenen Stellung von 1950 bis Mitte der

1970er-Jahre tätig.
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kendenSituationen,wie beimEssen imgroßenSpeisesaal, führten sie dieHaupt-

aufsicht.

Das eigentliche pädagogische Tagesgeschäft wurde durch die „Gruppenmüt-

ter“, ausgebildete Kindergärtnerinnen, Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen

erledigt – zumeist, wie die überlieferten Beurteilungen von Schulpraktikan-

tinnen verraten, im Tandem mit häufig wechselnden angelernten bzw. noch in

der Ausbildung befindlichen jungen Frauen. Erst in den 1970er-Jahren wurde der

Gruppenschlüssel von zwei „Kräften im Erziehungsdienst“ sukzessive und par-

allel zur tariflichen Verkürzung der Arbeitszeiten auf 2,3 und schließlich auf

3,5 angehoben (vgl. STAHH 611–20/40, Nr. 169 u. 242). Der Altersunterschied

zwischen beiden Anstellungsgruppen war nicht sehr groß, aber während die

längerfristig bzw. festangestellten „Gruppenmütter“ in der Regel bereits über

21 Jahre alt und damit bis 1975 als volljährig galten, waren die meisten Schülerin-

nen und Praktikantinnen noch minderjährig. Eine Ausnahme stellten auch hier

wieder die jungen Männer dar, die im „Haus Seestern“, der Jugendlichen-Ab-

teilung des „Hamburger Kinderheims“ tätig waren. Die überlieferten Zeugnisse

aus den 1950er- und 1960er-Jahren deuten darauf hin, dass sie im Schnitt etwas

älter waren als ihre Kolleginnen aus den anderen Häusern – und in der Regel

volljährig.

Die Anhänge 2 und 3 fassen die Hierarchieebenen und Strukturen des „Ham-

burger Kinderheims“ sowie „Linden-Aus“ anhand der Stellenpläne zusammen.

Die tatsächliche personelle Besetzung bilden die Übersichten,wie noch zu zeigen

sein wird, allerdings nur unzureichend ab.

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Die relativ gut bezahlten Leitungs-

positionen wurden fast ausnahmslos von Männern bekleidet, in den unteren

„Diensträngen“ befanden sich – von den Hausmeistern und teilzeitbeschäf-

tigten Handwerkern einmal abgesehen – fast ausnahmslos junge Frauen. Ihre

erzieherisch-pflegerischen und hauswirtschaftlichen Tätigkeiten, die das Gros

des „Tagesgeschäfts“ ausmachten, waren stark weisungsgebunden, zeitintensiv

und schlecht bezahlt.11 Diese berufliche Stellung war zeittypisch. So waren die

meisten der im öffentlichen Dienst tätigen Frauen, wie Tofaute (1975, S. 80) für

das Jahr 1972 festhält, imBildungs- undGesundheitssektor sowie im Sozialwesen

(absolut etwa 70.000) tätig.

Trotz des vielfach beschworenen„Gemeinschaftssinns“ (vgl. STAHH351–10 II,

Nr. 585), bildete sich mithin im sozialen Gefüge der Heime die vorherrschenden

zeitgenössischen, alters- und geschlechterhierarchischen Gesellschaftsstruktu-

11 Auch innerhalb der unteren Dienstränge lässt sich noch eine geschlechterbezogene Arbeitstei-

lung feststellen: Männlichen Erziehern und Sozialpädagogen wurde nicht nur wie selbstver-

ständlich die Jugendlichen-Abteilung des „Hamburger Kinderheims“ anvertraut. Sie wurden

offenbar auch von denHausarbeiten freigestellt. ZudemwarenMänner auch auf der Ebene der

Abteilungsleitungen überproportional vertreten.
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ren ab. Zugleich wurden mit der Idealvorstellung des „Heims“ familiäre Abhän-

gigkeits- und Unterordnungsstrukturen reproduziert, die auch in den gewählten

Positionsbezeichnungen, wie z.B. „Gruppenmütter“, „Hausvater“ usw. zum Aus-

druck kamen.Danebenden verschicktenKindern auch vieleminderjährige Prak-

tikant*innen imHeimuntergebrachtwaren,waren darüber hinaus –wie noch zu

zeigen seinwird – für das Beziehungsgefüge derHeime auch die für zeitgenössi-

sche Lehrverhältnisse charakteristischen Vorstellungen „naturgegebener“ Unter-

und Überordnung bestimmend.

Zeitregime

Dem bereits nachgezeichneten strikten Zeitregime, insbesondere der großen

Kurheime von „Verein“ und „Stiftung“, war das Betreuungspersonal über die

1950er-Jahre hinausgehend noch wie selbstverständlich mitunterworfen. Die

tägliche Arbeitszeit belief sich zunächst auf elf bis zwölf Stunden und gruppierte

sich um die Essens- und Schlafenszeiten. Allein während der personell schwach

besetzten Ruhezeiten konnten die Betreuer*innen Pause machen, wobei auch

diese Zeiten mit für das Heim nützlichen Aufgaben wie Putzen und Flicken

ausgefüllt werden sollten. Auch Samstage gehörten wie selbstverständlich zur

Arbeitswoche.

Das Bedürfnis nach „Freizeit“ des jungen Betreuungspersonals wurde erst

ganz allmählich anerkannt – und die zugestandenen Zeiten hierfür waren zu-

nächst sehr knapp bemessen. Nur jeden zweiten Sonntag bekamen die Betreue-

rinnen offenbar ganz frei (vgl. STAHH 611–20/40, Nr. 426). Ihr einzelvertraglich

geregelter jährlicher Urlaubsanspruch belief sich auf zwei bis zweieinhalb Wo-

chen, musste aber gewöhnlich in den Kurpausen genommen werden. Da die

Heime zum Teil geografisch isoliert und verkehrstechnisch schlecht angebunden

waren, waren die Gestaltungsmöglichkeit der Freizeit eingeschränkt und der

Mehraufwand für Hin- und Rückfahrten hoch (vgl. STAHH 351–10 II, Nr. 585).

Diese zeitliche Rahmung wird von Birgit Schlegel, die im Sommer 1955 als

Studentin ein freiwilliges Praktikum im „Hamburger Kinderheim“ absolvierte,

weitgehend bestätigt (Schlegel, Abs. 107). Sie erinnert die Arbeitsbelastung al-

lerdings als nicht besonders gravierend. Ausgesprochen positiv denkt sie an die

Möglichkeiten zurück, in ihrer beschränkten Freizeit zu baden und die Insel zu

erkunden.

Erst 1956 wurde in den Heimen von „Verein“ und „Stiftung“ die 54 Stunden-

Woche eingeführt und 1958 weiter auf 50 Stunden reduziert (vgl. STAHH 351–10

II, Nr. 586 u. 611–20/40, Nr. 391). Vor dem Hintergrund erreichter Vollbeschäf-

tigung sowie dem Inkrafttreten des Bundesangestelltentarifs (BAT) 1961 galt

schließlich auch in den Heimen von „Verein“ und „Stiftung“ die 45-Stundenwo-

che, was eine erhebliche Vermehrung des Personals sowie die Einführung von

Schichtdiensten erforderlich machte. Zeitgleich wurde der Urlaubsanspruch auf

24 Tage/Jahr angehoben. Damit folgte die Entwicklung der Wochen-Arbeits-
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zeiten seit den 1950er-Jahren etwas verzögert derjenigen anderer Branchen.12

Zugleich existierten Besonderheiten, die nicht nur auf die mit der Betreuung

von Kindern verbundene Verantwortung zurückzuführen sind: Da die Unter-

bringungsmöglichkeiten im „Hamburger Kinderheim“ und anderen isoliert

gelegenen alten Häusern bis Mitte der 1970er-Jahre stark limitiert waren, wurde

den Betreuer*innen statt einer Reduzierung der Wochenarbeitszeit die Einwilli-

gung in Überstundenregelungen nahe gelegt (vgl. STAHH 351–10 II, Nr. 586).

Noch in den 1970er-Jahren wurde von den Betreuer*innen des „Hamburger

Kinderheims“ neben offenem Verhalten und Kritikfähigkeit wie selbstverständ-

lich „die Bereitwilligkeit zu helfen und Einsatzbereitschaft zu jeder Zeit“ (vgl. STAHH,

611–20/40, Nr. 444) abverlangt. Elisabeth Köster, die 1976 eine Arbeitsstelle als

Erzieherin im Heim annahm, erinnert sich an eine Arbeitszeiteneinteilung, die

jeweils vier Tage Arbeit am Stück à zehn Stunden täglich (8.00–13.00 Uhr und

15.00–20.00 Uhr) vorsahen (vgl. Köster, Abs. 26).

Symptomatisch scheint für die Haltung des Trägers bis in die späten 1970er-

Jahre hinein gewesen zu sein, dass er auf Geduld sowie eine über die rechtlichen

Regelungen hinausgehende Einsatzbereitschaft seitens der Betreuer*innen setz-

te: Im Rahmen zweier Einigungsstellenverfahren wurde die Leitung des Meyer-

Delius-Heims vom Gewerbeaufsichtsamt darauf hingewiesen, dass die nächtli-

chen „Bereitschaftsdienste“ als Arbeitszeiten zu gelten hätten und deshalb von ei-

ner gesetzlich vorgeschriebenen elfstündigen Ruhezeiten unterbrochen werden

müssten (vgl. STAHH 611–20/40, Nr. 426). Auch in Wyk scheint die Elfstunden-

frist Mitte der 1970er-Jahre nicht eingehalten worden zu sein. Im rückblickenden

ErlebenvonElisabethKöster sinddiekombiniertenDienste allerdings ausgespro-

chen positiv belegt:

„Ichweiß nicht, ob ich das hier deutlichmachen kann, aberman ist wirklich dannmit denKin-

dern– ja,man istdannsehrnahedran. Ichfinde immerdieseabgehacktenDienste,mankommt,

man geht, man kommt, man geht.Man ist dann da und kann dann noch einmal das Kind, das

man dann abends getröstet hatte, weil es geweint hatte, morgens auch wecken und sagen: Na,

hast du denn trotzdemgut geschlafen? FürmeinHerzwar das so das Schöne.“ (Köster, Abs. 51)

Es wäre also zu kurz gegriffen, die extensive Auslegung rechtlicher Regelungen

nur im Sinne der Durchsetzung von Arbeitgeberinteressen zu lesen, gegen die

sich die Angestellten nicht zurWehr zu setzen vermochten.

12 Vgl.: 1871–1990: 90: Wöchentliche Arbeitszeit vom Kaiserreich bis zur Wiedervereinigung. Die

Entwicklung der wöchentlichen Arbeitszeit vom Kaiserreich 1871 bis zur deutschen Wieder-

vereinigung 1990 (in Stunden pro Woche). https://www.dgb.de/fileadmin/download_center/

Brosch%C3%BCren_und_Flyer/1871-bis-1990-woechentliche-arbeitszeit-vom-kaiserreich-bis-

zur-wiedervereinigung-rgb.pdf (Abfrage: 19.05.2024)
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Bezahlung

Wenig überraschend ist, dass sich die untergeordnete Stellung der weiblichen

Betreuungskräfte auch in einer schlechten Bezahlung niederschlug. Gerade den

nicht ständig beschäftigten Betreuer*innen und Praktikant*innen wurde zu Be-

ginn des Untersuchungszeitraums nach Abzug der Kosten für Verköstigung und

Logis kaummehr als ein Taschengeld zugestanden.

Das änderte sich erst im Zuge der wirtschaftlichen Gesamtentwicklung und

derDurchsetzung tariflicher Entlohnung zuBeginn der 1960er-Jahre.Bis zur „Öl-

krise“ stiegen die ausgezahlten Löhne in gleichemMaße an,wie die Arbeitszeiten

verkürzt wurden.

Laut „Selbstkostennachweis“ für „Linden-Au“ aus dem Jahr 1967 waren die

meisten Betreuer*innen – nämlich 23 von 40,5 im pädagogischen Bereich einge-

setztenKräfte–alsErzieherinnendirektnacherreichter staatlicherAnerkennung

oder als „Angestellte in der Tätigkeit einer Erzieherin“ (Kinderpflegerinnen, Be-

treuungskräfte mit sonstiger zweijähriger Ausbildung) eingestellt worden. Sie

bezogen nach BAT ein Gehalt der Vergütungsgruppen VII oder VIII, Fallgruppe 1

bzw. 2. Die Spannbreite des Bruttogehalts war beträchtlich und erstreckte sich je

nach Alter von 621,00 DMbis 1.039,00 DMbrutto.Gemittelt entsprach das einem

Verdienst von 738,00 DM.Nur für die viereinhalb Stellen der psychosomatischen

Abteilung war sogleich eine Einstufung nach Vergütungsgruppe VIb vorgese-

hen, weil diese offenbar als „Sondergruppe“ galt (vgl. STAHH 351–10 II, Nr. 2167

i. V. m. 611–20/40, Nr. 85). Die Heim- und Abteilungsleiter*innen bezogen ein

Gehalt nach Vergütungsgruppe IV oder Vb und verdienten rund einDrittel mehr.

Die Differenz zwischen den Gehältern war in „Linden-Au“mithin moderat.13

Deutlich steiler fiel das Lohngefälle im Falle des „Hamburger Kinderheims“

aus, was neben der Lebensaltersdifferenz auch mit der akademischen Bildung

unddemGeschlecht desHeimleiters zu tunhatte.HelmutDiederichsen bezog als

ausgebildeter Lehrer zuletzt ein Beamtengehalt der Stufe A 1414 während ein er-

heblicher Anteil der zumeistweiblichen„Angestellten in der Tätigkeit einesErzie-

hers“ unterhalb der vorgesehenen Sätze der Vergütungsgruppen VIb blieben,wie

DiederichsenderGeschäftsleitungnoch 1982 vorrechnete (vgl.STAHH611–20/40,

Nr. 85). Dies hing unter anderem damit zusammen, dass es sich trotz sukzessi-

ver Steigerung desNominallohnes sowie desUmschwungs auf demArbeitsmarkt

auch in den frühen 1980er-Jahren noch ausgesprochen schwierig gestaltete, qua-

lifiziertes Personal länger als ein Jahr zu halten (vgl. STAHH 611–20/40, Nr. 242).

Die Brutto-Vergütung nach BAT VIb betrug in der Altersklasse der 18. Jährigen

13 Ein ähnliches Bild zeigte sich auch im „Haus Ballenberg“ 1972 (vgl. STAHH 351–10 II, Nr. 2159).
14 Allein der Grundbesoldungssatz lag 1980 in der Dienstaltersstufen 9–13, zu denen Diederich-

sen mit 23 Dienstjahren gerechnet worden sein dürfte, zwischen 3.400,00–4.000,00 DM.

Vgl.: http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=

bgbl180s1439.pdf (Abfrage: 21.05.2024)
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1980 mit 1.877,66 DM (vgl. Spiertz u.a. 1980, S. 31) nur rund die Hälfte der Besol-

dungsbezüge, auf die der Heimleiter Anspruch hatte.

Noch gravierender dürfte die Einkommens-Differenz im Falle der Hei-

märzt*innen ausgefallen sein. Diese erhielten seit den frühen 1960er-Jahren fixe

Kostensätze je betreutemKurkind, die fortlaufend angepasstwurden. 1973wurde

Peter Schwarzbach nur für seinen Nebenverdienst im „Hamburger Kinderheim“

2.500,00 DMmonatlich bei einer Sollbelegungmit 150 Kindern je Kurdurchgang

zugestanden (vgl. STAHH 611–20/40, Nr. 242). Ob und mit welcher Gewichtung

er wie sein Vorgänger noch Aufwendungen im Krankenpavillon direkt mit den

Krankenkassen abrechnete, weitere Kurheime betreute oder eine eigene Praxis

betrieb, ließ sich nicht feststellen. Nur angemerkt werden soll in diesem Zusam-

menhang, dass Geschäftsstelle, Vorstand und leitende*r Arzt/Ärztin Versuchen,

eine „standesgemäße“ Anpassung des Arztgehalts durchzusetzen, durchaus

kritisch bis offen ablehnend gegenüberstanden (vgl. STAHH 611–20/40, Nr. 519).

Raumordnungen

Die familienanaloge Struktur bildete sich nicht zuletzt in den Raumordnungen

der Heime ab. Die zeittypische Anlage der Kurheime als „doppeltes totales Haus“

(vgl. Lutz 2010, S. 68) brachte esmit sich, dass einGroßteil des Personals imHeim

wohnte. Bis in die 1960er-Jahre wurde wie selbstverständlich davon ausgegan-

gen, dass es nicht nur während der langen Arbeitstage und -wochen präsent war,

sondern auch seine Freizeit im Heim verbrachte. Das Zugehörigkeitsgefühl der

Erziehungskräfte zur Institution wurde an der Bereitschaft gemessen, sich auch

nachDienstendeumdieBelangederKinderund Jugendlichenzukümmern–und

beides galt, so lässt sich den überlieferten Zeugnissen und Praktikumsbeurtei-

lungen entnehmen15, als Ausweis pädagogischer Befähigung. Die aus jugendbe-

wegtenTagenübernommenen Ideologeme von„Kameradschaftlichkeit“und„Ge-

meinschaftssinn“überhöhtendiesenZugriff auf sämtlicheLebensbereiche. In sei-

nen letzten Jahren als Heimleiter klagte Otto Tamm darüber, dass insbesondere

dieweiblichenErziehungskräfte nichtmehr den„Gemeinschaftsgeist“ an denTag

legten,der nach seinerErinnerung inden 1920er- und 30er-Jahren vorherrschend

war (vgl. STAHH 351–10 II, Nr. 585). Dass „Häuslichkeit“ zeitgenössisch als Inbe-

griff weiblicher „Schicklichkeit“ galt, unterstrich die räumlicheDimensionierung

geschlechterbezogener Abhängigkeiten zusätzlich.

Bis in die 1970er-Jahre hinein lebte ein Großteil der befristet Beschäftigten in

kleinen Dienstzimmern ohne nennenswerte Abgrenzungsmöglichkeiten gegen-

über Arbeitsalltag und Kindern. Ihre Freizeit wie auch die Dienstzimmer selbst

unterstanden der fortgesetzten Kontrolle des leitenden Heimpersonals. Die im

Dachgeschoss „Linden-Au“ untergebrachten Erzieher*innen etwa begründeten

15 Vgl. STAHH 611–20/40, Nr. 7–82, 426 u. 427.
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ihren öffentlichenProtest 1971 nicht zuletzt damit,dass sie keinenHauptschlüssel

zum Haus erhielten, ihre Privatsphäre missachtet wurde und auch die Besuche,

die sie empfingen,beständigüberwachtwurden (vgl.Richter/Meyer 2021,S. 101).

Um auch in ihrer Freizeit ständig verfügbar zu sein, falls ihre Unterstützung im

pädagogischen Alltagsgeschäft erforderlich wurde, waren die im Haupthaus des

„Hamburger Kinderheims“ (Wyk/Föhr) dauerhaft beschäftigten Erziehungs-

kräfte bis 1975 in kleinen Kämmerchen zwischen den Gruppenschlafräumen der

Kinder untergebracht (vgl. STAHH 611–20/40, Nr. 556, Bildteil zwischen S. 27 u.

28).

Das Bewusstsein, dass diese prekäre Unterbringung ein Hauptgrund für die

hohe Fluktuation des jungen pädagogischen Personals war, war in Wyk bereits

in den 1960er-Jahren vorhanden (vgl. STAHH 351–10 II, Nr. 585 u. 513). Geplan-

te bauliche Verbesserungen scheiterten in den 1960er-Jahren jedoch an Finanzie-

rungsproblemen infolge der Sturmflut von 1962 (vgl. STAHH 611–20/40, Nr. 556,

S. 38 f.). Als kleines Zugeständnis an das Bedürfnis nach Privatsphäre waren al-

lerdings Ende der 1950er-Jahre – vermutlich auf Betreiben des neuen Leiters Di-

ederichsen – die Guckfenster in die Schlafräume der Kinder zur Linken und zur

Rechten zugemauert worden (vgl. ebd., S. 41). Erst 1976, mit der Fertigstellung

eines großzügigen, separaten Dienstwohnhauses, verschwanden alle provisori-

schen Unterbringungsgelegenheiten, die unter anderem im aufgegebenen Hüh-

ner- und Schweinestall auf dem Heimgelände eingerichtet worden waren, und

auch dieDienstzimmer imHaupthaus verloren ihre bisherige Funktion.Sie dien-

ten nunmehr als Ruhegelegenheiten und temporäre Rückzugsräume für die Be-

reitschaftsdienste und Nachtwachen (vgl. ebd. und STAHH 611–20/40, Nr. 256).

Infantilisierung und Überwachung der Sexualität

Die durch Pädagogisierung und Disziplinierung geprägten Interaktionsbezie-

hungen zwischen Heimleitung/Heimarzt und Jugendleiter*innen auf der einen

Seite, und niedrig gestelltem pädagogischen Personal auf der anderen Seite,

gingen mit einer Infantilisierung der zumeist noch in Ausbildung befindlichen

jungen Mitarbeiter*innen einher. Aus den Jahresberichten Otto Tamms aus den

1950er-Jahre – sowie den Zeugnissen und Praktikumsbeurteilungen, die von

demselben und in den folgenden Jahrzehnten von Erika Michael und Helmut

Diederichsen verfasst worden waren – geht die Tendenz, Vorpraktikant*innen

wie Kinder respektive uneinsichtige Jugendliche zu behandeln, deutlich hervor.

So hielt etwa Otto Tamm in seinem Bericht für das Jahr 1954 fest:

„Die Jüngeren [Erzieher*innen] verwurzelten kaum noch, sondern sehen zumeist in die Ferne

nach Erlebnis, Veränderung oder auch Vorteil. Darum auch sehen sie manche Forderung, z.B.
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derOrdnung, derKinderstube als ,Zwang‘ an – ebensowie viele der größerenKinder.“ (STAHH

351–10 II, Nr. 585)16

Mit welcher Konsequenz auch das sexuelle Leben des im Heim untergebrachten

Betreuungspersonals beaufsichtigt wurde, zeigt sich an den wenigen überliefer-

ten Fällen, in denen junge Erziehungskräfte entsprechende Regeln übertraten

und daraufhin sanktioniert wurden.17 Die Unterschiede, die dabei zwischen

Männern und Frauen gemachtwurden,waren im„Hamburger Kinderheim“ zwar

fein, aber doch klar zu erkennen. Vor dem Hintergrund der vergleichsweise gut

erforschten zeitgenössischen Reaktionsmuster auf jugendliche sexuelle Devianz

ist dies wenig verwunderlich (vgl. Fontana 2007, Gehltomholt/Hering 2006,

Müller-Behme 2021).

Als 1960 zwei Vorpraktikanten in ihrem Quartier, das man im ehemaligen

Hühnerstall des Heimes eingerichtet hatte, außer Reichweite des wachsamen

Auges derHeimleitung amAbend vor ihrer Abreise eine AbschiedsfeiermitMusik

gaben, zu der sie zwei weibliche Bedienstete einluden, waren harsche Vorhal-

tungen, der anschließende „Rauswurf“ aller Beteiligten sowie ein ausgedehnter

Schriftwechselmit dem intervenierendenVater eines der beidenVorpraktikanten

die Folge. Der Umstand, dass die jungen Leute nicht die öffentlichen Räume des

Heimes für die Feier genutzt hatten und in dem notbehelfsmäßig eingerichteten

Hühnerstall nur ihre Betten als Sitzgelegenheit nutzen konnten, legte ihnen

Helmut Diederichsen als wissentlichen Regelbruch, Insubordination und klare

Absicht zum unerlaubten sexuellen Verkehr aus.

Die Schilderung der nächtlichen Szene, in welcher die Regelverletzung auf-

flog, wurde durch den Heimleiter dramaturgisch ausgeschmückt und zeigt, mit

welcher Ernsthaftigkeit und nachgerade polizeilichem Spürsinn entsprechende

Vergehen verfolgt wurden.

„In der fraglichenNacht gegen halb vierUhr versteckten sich die beiden inzwischen ausgeschie-

denenMitarbeiterinnen, die an der sogenanntenAbschiedsfeier teilgenommenhatten, hinter ei-

nem Mauervorsprung, als sie meine Stimme hörten, und als ich sie daraufhin mit meiner Ta-

schenlampe suchte und anleuchtete, sahen sie denkbar derangiert aus. Die Schuhbänder der

einen, das sah ichauf den erstenBlick,warengelöst, undbeiderHaare trotz herrschenderWind-

stille völlig ungeordnet. Beide sagten auf die Frage, wo sie herkämen, dieUnwahrheit, ohne daß

ich das in derselben Nacht noch feststellen konnte. Als ich am nächstenMorgen und im Verlauf

16 Diese Haltung den jugendlichen Betreuer*innen gegenüber trat in der Korrespondenz der

Heimleitung mit den Ausbildungsstätten besonders hervor. Vgl. hierzu: STAHH 611–20/40,

Nr. 426.
17 Ergänzend muss allerdings gesagt werden, dass sich Diederichsen auch angesichts sexueller

Übergriffe seitens des Heimarztes empört zeigte und sie – neben anderen Gründen – zum An-

lass nahm, gegenüber Vorstand und Geschäftsstelle auf dessen Kündigung zu drängen. Vgl.

STAHH 611–20/40, Nr. 391 u. 519.
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der folgendenbeidenTageErkundigungen einzog, stellte ich fest, daßdieHäufigkeit nächtlicher

Eskapaden beider junger Männer und der beiden jungenMädchen bereits an mehreren Stellen

imHeimund sogar bei einemder nur vorübergehend imHeim tätigenHandwerker bekanntge-

wordenwar.Der betreffendeHandwerker hatte daraufhinwörtlich geäußert: ,Das scheint da ja

ein doller Puff zu sein‘.“ (STAHH 611–20/40, Nr. 513)

DieAussage desHandwerkerswerteteDiederichsen als eindeutigenHinweis dar-

auf, dass entsprechende Verstöße gegen die Heimordnung den „Ruf des ganzen

Hamburger Kinderheims in Gefahr“ (ebd.) bringen würden. Seine Behauptung, es

habe sich um einen schwerwiegenden,wissentlichen Regelbruch gehandelt, stütz-

te er darauf, dass er alle männlichen Mitarbeiter bei Dienstantritt darum „bitte“,

„sich im Hamburger Kinderheim äußerster Zurückhaltung den weiblichen Mitarbeitern

des Heimes gegenüber zu befleißigen, da andernfalls ein ständiges Beisammenleben ohne

Störungen nicht möglich“ (ebd.) sei.18 Bemerkenswert ist, dass neben den zeitge-

nössischenMoralvorstellungenundderdamit verbundenenBefürchtung,dasZu-

sammenlebenkönnte „gestört“werden,auch einehandfeste strafrechtliche Sank-

tionsdrohung gegen denHeimleiter dessenHandelnmotiviert haben dürfte:Wer

in pädagogischen Kontexten seinerzeit zuließ, dass Schutzbefohlene – und um

solche handelte es sich letztlich auch bei den Vorpraktikanten und betroffenen

weiblichen Bediensteten – Gelegenheit zu sexuellen Kontakte erhielten, konn-

te wegen Kuppelei strafrechtlich verfolgt werden.19 Der kolportierte „dolle Puff“

wies demnach auch in diese Richtung.

Dass die Normen in Bezug auf „vorehelichem Geschlechtsverkehr“, die im

Falle der Kuppelei auch den „Versuch“ umfassten, erst Ende der 1960er-Jahre an

Rigidität einbüßten, lässt sich der Korrespondenzen der Abteilungsleiterin mit

demVater einerBetreuerin aus dem Jahr 1969 entnehmen (vgl. STAHH611–20/40,

Nr. 385). Bezeichnenderweise wurde dabei der Vater als Vormund ins Vertrauen

gezogen und zugleich wegen seiner vermeintlich laxen Haltung zwischen den

Zeilen getadelt. Es waren offenbar nur noch nächtliche Besuche untersagt – und

von einer drohenden Beendigung des Arbeitsverhältnisses war keine Rede mehr.

Personalfluktuation

Die amBeispiel der großenHeime umrissene Situation des Betreuungspersonals

und seine Entwicklung hatten Fluktuationswellen gerade in den unteren Hierar-

chierängen zur Folge. Sie korrespondierten mit der allgemeinen Konjunktur auf

18 An anderer Stelle des Briefes ist verschärfend vom generellen Verbot von „Damenbesuchen“

in den Dienstunterkünften männlicher Mitarbeiter die Rede, dessen Nichteinhaltung mit der

fristlosen Entlassung geahndet werde.
19 Vgl. hierzu: Ohne Ehe alles Unzucht. In: Der Spiegel. Nr. 16, 1968, S. 67–69, https://www.

spiegel.de/politik/ohne-ehe-alles-unzucht-a-f8ea3fa6-0002-0001-0000-000046050205?

context=issue (Abfrage: 19.05.2024). Gedankt sei für diesen Hinweis JeanetteWindheuser.
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dem Arbeitsmarkt und mussten ihrerseits Rückwirkungen auf die Qualität der

Arbeit in den Verschickungsheimen haben.

Im „Hamburger Kinderheim“war die Personalfluktuation bereitsMitte/Ende

der 1950er-Jahre ganz erheblich, wie aus den von Otto TammundHelmut Diede-

richsen verfassten Jahresberichten hervorgeht (vgl. Anhang 4).20 Anlässlich einer

Vor-Ort-Besprechung im November 1957 mit Lehmann-Grube und Petersen be-

richtete Helmut Diederichsen „über die großen Schwierigkeiten bei der Besetzung des

pflegerischen Personals. Er [Diederichsen, d. Verf.] muß beträchtliche Beträge für Annon-

cen ausgeben, um überhaupt Anmeldungen zu bekommen und muß da und dort sogar mit

mangelnder Ausbildung vorlieb nehmen. Es wäre nötig, vermehrten Anreiz für die Tätig-

keit im Wyker Kinderheim zu bieten.“ (STAHH 611–20/40, Nr. 391) Hierzu schlug er

einerseits vor, gesellige AbendemitMusik und Tanz sowie Vorträge zu fachlichen

Themen zu veranstalten. Außerdem verwies er auf die „überaus primitive“ Innen-

einrichtung der Personalräume, die es zu verbessern gelte.

Auch in den folgenden eineinhalb Dekaden konnte von einer wirklichen Ent-

spannung der Personalsituation nicht die Rede sein. 1974 hieß es im Geschäfts-

bericht bilanzierend: „Im pädagogischen Bereich ist der Mangel an Fachpersonal gra-

vierend wie eh und je. Hier wird für eine Besserung inWyk die Fertigstellung des Personal-

wohnhausesVorbedingungsein.“ (STAHH611–20/40,Nr. 242).AllerdingsglaubteDi-

ederichsen – vermutlich in Anspielung auf die veränderte gesamtwirtschaftliche

Lage – bei den jugendlichen pädagogischen Kräften zugleich einen gesteigerten

„Leistungswillen“ sowie die Bereitschaft zur Einordnung ausmachen zu können

(ebd.).

Tatsächlich kündigte sich in Wyk erst mit Fertigstellung des Personal-

wohnhauses eine deutliche Entspannung an. 1978 meldete Diederichsen an die

Geschäftsstelle zurück: „Die Fluktuation derMitarbeiterschaft hatweiter abgenommen.

Der Arbeitsmarkt kann unseren Personalbedarf in der Regel voll befriedigen. Qualifizierte

Erzieher zu bekommen, die länger als ein Jahr auf der Insel bleiben, ist aber nach wie vor

ein Problem.“ (STAHH 611–20/40, Nr. 254, vgl. auch STAHH 611–20/40, Nr. 256)

Auch wenn sich die Situation des pädagogischen Personals in „Linden-Au“

in vielerlei Hinsicht glich, folgten die Zu- und Abgänge im Lüneburger Heim

einer anderen Dynamik und waren ersichtlich auch anders motiviert. Abge-

schiedenheit etwa stellte in Lüneburg ein untergeordnetes Problem dar. Gut

belegt sind hinsichtlich der Personalfluktuation im Lüneburger Heim die Jahre

1963–1975 (vgl. Anhang 5). Als besonders dramatisch erwiesen sich dabei die

Jahre 1964 und 1970, was beide Male auf den Führungsstil der neu eingesetz-

ten Heimleiterinnen zurückzuführen ist (vgl. Richter/Meyer 2021, S. 109–113):

20 Ein Abgleich der angegebenen Zahlen mit dem (nicht mehr realisierten) Planstellenansatz von

1960 mit 25 ständigen pädagogischen Betreuungskräften (STAHH 611–20/40, Nr. 513) ergibt,

dass im Fluktuations-Spitzenjahr 1957/58 fast alle pädagogischen Angestellten ihre Stelle ver-

ließen und ersetzt werdenmussten.
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Noch vor Jahresende wechselte etwa 90% der Gesamtbelegschaft. Offenkundig

hatte der Leitungswechsel die sowieso schon strapaziöse Arbeitssituation für

die Beschäftigten zur Unerträglichkeit gesteigert und ihren Weggang motiviert.

Anhand der öffentlichen Skandalisierung (auch) der Arbeitsbedingungen und des

Führungsstils Gesine Kobligks lässt sich dies für 1971 besonders anschaulich auf-

zeigen (vgl. ebd., S. 101 f.). Erst nach massiven Interventionen, einer merklichen

Aufstockung des pädagogischen und therapeutischen Personals sowie der Aka-

demisierung derHeimspitze gelang es in den 1970er-Jahren, die Lage in „Linden-

Au“wieder etwas zu stabilisieren.Wie sichmit Blick auf das Jahrzehnt außerdem

zeigen sollte, erwies sich die Entwicklung der Einstellungen und Entlassungen

von unbefristet beschäftigten Fachkräfte als deutlich aussagekräftiger als der im

Sinne einer Flexibilisierung gewollte ständige Zu- und Abgang der nur temporär

beschäftigten Betreuer*innen: Mitte der 1970er-Jahre wechselte jährlich „nur“

noch etwa ein Fünftel der festangestellten Belegschaft (vgl. STAHH, 351–10 II,

Nr. 2169 u. Anhang 5).

Die prekäre Stellung des weiblichen Betreuungspersonals als Voraussetzung der

Reproduktion von Zwang?

Alles in allem zeichnet sich eine subalterne, von vielfältigen materiellen, zeitli-

chenund räumlichenAbhängigkeitenbestimmtePositionder zumeistweiblichen

Betreuungskräfte in den großen Einrichtungen von „Verein“ und „Stiftung“ ab.

In ihr spiegelte sich einerseits die Struktur der zeitgenössischen alters- und ge-

schlechterdiskriminierenden Gesellschafts- und Beschäftigungsordnung wider:

Im Rückgriff auf zeitgenössische Vorstellungen weiblicher „Sittsamkeit“ und

Prädestination zur Sorgetätigkeit konnten geringer Qualifikationsstatus, befris-

tete Beschäftigungsverhältnisse, schlechtes Gehalt, prekäre Unterbringung und

überlange Arbeitstage begründet werden. Entsprechend dem institutionell zu er-

bringenden Auftrag der Kurheime, „Genesung“ und „körperliche Kräftigung“ der

jungen Generation durch einen bis ins Detail geregelten Kuralltag hervorzubrin-

gen, musste dieses Abbild andererseits auch Auswirkungen auf das restriktive

Handeln und den Umgang mit den Kindern haben. Die im Rückgriff auf die

Zielsetzungen legitimierte Struktur des „doppelten totalen Hauses“ (Lutz 2010,

S. 32–34), in demnicht nur die Kinder, sondern auch das Personal der permanen-

ten „hausväterlichen“ Kontrolle unterlag, rahmte dabei das pädagogische Tun in

einerWeise, die die Spielräume für individualisierendes, am einzelnen Kind und

seinem Wohlergehen orientierte Handeln wenn nicht aufhob, so doch erheblich

einschränkte. Die nur punktuell eingestreuten Schilderungen der interviewten

Betreuungskräfte bezeugen neben einer hohen Identifikation mit dem Einrich-

tungsziel sowie erinnerten Nischen gelungener, individueller Kontaktaufnahme

mit den Kindern, auch die für totale Institutionen charakteristischen „Dissonan-

zen“ (vgl. Schmuhl 2023, S. 123): Die erforderliche, deutende Verarbeitung des

Auseinandertretens von institutionellen „Zwecken“ (die Einordnung der Kinder
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in den Anstaltsbetrieb) und anerkannten „Zielen“ („körperliche Kräftigung“, „Ge-

nesung“, „Eingliederung“ …). Prozesse der Selbstvergewisserung des Personals

angesichts dieser „Dissonanzen“ können auf der schmalen Quellenbasis von nur

vier geführten Mitarbeiter*innen-Interviews gleichwohl nicht nachgezeichnet

werden. Für geschlossene Settings – und das Merkmal sozialer Schließung war

im Falle der Kurheime unbestritten ausgeprägt (vgl. Röhl 2021, S. 242, vonMiquel

2021, S. 40 f., Schmuhl 2023, S. 124 f., Gillhaus 2023, S. 119 f.) – zeigen jüngere

Untersuchungen, dass das erzieherische Personal strukturelle Momente des

Zwangs trotz ambitionierter, am Wohl der Kinder ausgerichteter Absichten,

durch sein Handeln reproduziert (vgl. Kessl/Koch 2014; Lindenberg/Lutz 2018).

Gleiches lässt sich angesichts der wiedergegebenen Schilderungen der ehema-

ligen Verschickungskinder auch für Kurheime annehmen. Auf Grundlage des

Quellenstudiums ließen sich die Voraussetzungen von entsprechenden Mecha-

nismen vermittelter Zwangsausübung durch das Personal vor allem in Bezug auf

die fortgesetzten Überwachung der Lebensvollzüge von sowohl Betreuer*innen

als auch Kinder sowie den infantilisierenden Umgang mit ersteren skizzie-

ren. Allerdings bleiben auch wichtige Fragen offen, die vorschnelle Ableitungen

subkulturfördernder und verhaltensstrukturierender Momente „totaler Institu-

tionen“, wie sie von Goffman herausgearbeitet wurden, zweifelhaft erscheinen

lassen: Die prekäre Unterbringungs- und Personalsituation etwa arbeitete zwar

auch in den Heimen von „Verein“ und „Stiftung“ der Durchsetzung von Zwang

gegenüber den Kindern zu (vgl. Schmuhl 2023, S. 123). Auf der anderen Seite lässt

sich die hohe Personalfluktuation nicht nur als stiller Protest gegen eben jene,

die Reproduktion von Zwang befördernde Prekarisierung und Gängelung des

weiblichen Personals lesen. Sie musste auch die Etablierung einer Subkultur des

Personals unterminieren, die von Goffman als zentrale Bedingung handlungs-

stabilisierender und zugleich gewaltbefördernder Aspekte „totaler Institutionen“

gesehen werden. Vor diesem Hintergrund sind vermehrte Forschungsanstren-

gungen nötig, um auch das Handeln des Personals im institutionellen Rahmen

der Kurheime differenzierter zu analysieren.

6.3. Der pädagogisch-gesundheitsfürsorgerische Blick auf

männliche und weibliche Jugendliche in Gruppenbüchern

des „Hamburger Kinderheims“ (Wyk/Föhr)

Im Zuge der Archivaliensichtung wurden interne Dokumente aus dem Bestand

des „HamburgerKinderheims“ (Wyk/Föhr) gefunden,die Auskunft über pädago-

gische Vorstellungen der Einrichtung von männlichen und weiblichen Verschi-

ckungskindern zu geben versprachen.
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Gruppenbücher wurden im „Hamburger Kinderheim“ nur im „Haus See-

stern“, einer Abteilung mit zwei Gruppen à 15–19 männlichen Jugendlichen,

geführt. Fast lückenlos überliefert sind sie für den Zeitraum 1956–1962 (Gruppe

I) und 1955–1962 (Gruppe II). In den Gruppenbüchern wurde, anders als in den

summarischen „Kurberichten“ für die Jungenabteilung des Haupthauses, indivi-

dualisiert neben personen- und familienbezogene Eckdaten sowie Angaben zu

Lungenvolumen und Körpergewicht auch knappe pädagogische Bemerkungen

(„Führungsbericht“) zu jedem Jugendlichen festgehalten. Nur ausnahmsweise

wurden im Haus Seestern auch jugendliche Mädchen aufgenommen. Für 1958

liegen „Führungsberichte“ für eine mit jugendlichen Mädchen belegte Septem-

ber-Kur vor, die hier mit einer Jungenkur vom Mai desselben Jahres verglichen

werden (STAHH 611–20/40, Nr. 224). Die unterschiedlichen Verfasser*innen der

„Führungsberichte“ lassen sich nicht mit Bestimmtheit feststellen. Vermutlich

handelte es sich um die „Gruppenväter“ respektive „-mütter“ der Abteilung. Die

Dokumentation fällt in einenZeitabschnitt, der durch eine vomneuenHeimleiter

Helmut Diederichsen forcierte Neuausrichtung der Arbeit mit den männlichen

Jugendlichen vor dem Hintergrund zunehmender Konflikte im „Haus Seestern“

geprägt war. Sportliche Betätigungen in der Gruppe im Freien spielten dabei eine

zentraleRolle. Im internenSchriftverkehrwurdedie erworbene„Mannhaftigkeit“

der Jugendlichen als Kurerfolg gewertet (vgl. ebd.).

Zu den männlichen Jugendlichen werden in den „Führungsberichten“ Anga-

benzurKörpergröße,Konstitution,Haltung,Belastungsfähigkeit,Sporttauglich-

keit sowie zurQualität ihrermitgebrachten Ausrüstung gemacht.Ein besonderes

Augenmerk liegt hierbei auf der qualitativen Beschreibung ihrer Leistungsfähig-

keit. Darüber hinaus werden pädagogische Einschätzungen und Informationen

zum Wesen, zur sozial-kommunikativen Kompetenz und Integrationsfähigkeit

der Jungen gegeben, während das Essverhalten und der Appetit nur teilweise be-

schrieben werden.

Auffällig bei den Beschreibungen der männlichen Jugendlichen ist der Fokus

auf die physische Ebene: Die Beschreibung der körperlichen Leistungsfähigkeit,

des sportlichen Engagements und der Spielfreudigkeit stehen im Vordergrund.

Eine Einschätzung zu der allgemeinen Entwicklung der Jungen wird zwar gege-

ben, insbesondere wird jedoch die qualitative Veränderung in der Haltung und

der körperlichen Leistungsfähigkeit betont. Die Entwicklung der sozialen Kom-

petenzen wie Kameradschaftlichkeit, Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit bzw.Unauf-

richtigkeit finden ebenfalls Berücksichtigung. Sie werden aber im Verhältnis zur

Beschreibung der Körperlichkeit hintangestellt. Auch werden körperliche Auffäl-

ligkeiten wie zum Beispiel Nägelkauen in den „Führungsberichten“ erfasst.

Auch die Beschreibung der weiblichen Jugendlichen folgt einem spezifischen

Blick. Im Fokus stehen hier vor allem Appetit und Schlafverhalten. Pädagogische

Angaben zumWesen der Kinder wie Sozialverhalten, Integrations- und Gemein-

schaftsfähigkeit, Spielfreudigkeit, Hilfsbereitschaft und Pflichtbewusstsein fin-
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den ebenfalls besondere Berücksichtigung, während Angaben zur Widerstands-

und Leistungsfähigkeit nur stellenweise zu finden sind. Informationen zur Qua-

lität der mitgegebenen Ausrüstung finden sich ebenfalls zu jeder Teilnehmerin.

Auffällig ist der Fokus auf die Erfassung von Appetit und Schlafverhalten der

weiblichen Jugendlichen. Beides kann im Zusammenhang des zentralen Kurziels

der gesundheitsförderlichen Gewichtsregulation verstanden werden. Auch wenn

sich „Appetit“ hier vermutlich eher auf das sich nach außen hin physiologisch

zeigende Hungergefühl bezieht und nicht auf ein psychisches Verlangen nach

bestimmten Speisen, so steht der Begriff doch in einem spannungsreichen Ver-

hältnis zu den vielfach mit „Ekel“ assoziierten Erinnerungen der ehemaligen

Verschickungskinder (vgl. Unterabschnitt 5.1.2). Des Weiteren ist in den Füh-

rungsberichten das Augenmerk vor allem auf die Charakterbeschreibung, das

Sozialverhalten, das Pflichtbewusstsein und die Fähigkeiten im Praktischen

(Tüchtigkeit, Selbständigkeit) der weiblichen Jugendlichen gerichtet. Ihre physi-

sche Konstitution wird hingegen nur selten beschrieben und findet wenn dann

unter dem StichwortWiderstands- und Leistungsfähigkeit Berücksichtigung.

Im Vergleich der Berichte der männlichen und weiblichen Jugendlichen ist

besonders auffällig, dass bei den Beschreibungen der männlichen Jugendlichen

der Fokus vornehmlich auf die Erfassung der Körperlichkeit gerichtet ist. Hier

wird vor allem die physische Konstitution (Körperkraft, groß, klein, schwächlich,

dünn etc.) beschrieben und in diesem Zuge besonders die Entwicklung der kör-

perlichen Leistungsfähigkeit im Zusammenhang von Aktivitäten, wie Wandern

oder Sport, hervorgehoben. Die weiblichen Jugendlichen hingegen werden in ih-

rer physischen Konstitution nur peripher beschrieben. Im Hinblick auf gesund-

heitsbezogene Kurziele geratenmännliche Jugendliche damit in erster Linie ent-

lang ihrer äußeren, physischen Konstitution und deren Entwicklung in den pädago-

gischen Blick, während die weiblichen Jugendlichen eher entlang ihres gesund-

heitsbezogenen Verhaltens (Appetit, Schlafverhalten) beobachtet werden. ImHin-

blick auf das Sozialverhalten wird bei den weiblichen Jugendlichen sowohl das

Miteinander beurteilt, als auch deviantes Verhalten hervorgehoben. Die männ-

lichen Jugendlichenwerden auch in ihremSozialverhalten beurteilt, jedoch deut-

lich beiläufiger. Auffällig ist, dass im Vergleich zu den weiblichen Jugendlichen

hierbei vor allem Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit in die Beurteilung miteinbezo-

genwerden.Ebenfalls auffällig ist,dass ausschließlichdieMädchen in ihrenprak-

tischen Tätigkeiten (vermutlich Handarbeiten) beurteilt werden und Aktivitäten

imFreien,wie zum BeispielWandern, keine Berücksichtigung in denBeurteilun-

genfinden.Hervorzuheben in der Analyse derGruppenbucheinträge ist vor allem

der Fokus auf die unterschiedliche Attribuierung dermännlichen undweiblichen

Jugendlichen bzw. Relationierung derselben. Gemeint ist damit die unterschied-

liche Priorisierung in den Beschreibungen. Bei den Jungen wird zuerst die Kör-

perlichkeit genannt. Bei den Mädchen zuerst die verhaltensbezogenen Aspekte

Appetit, Schlaf- und Sozialverhalten erfasst.
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Die beschriebenen Aktivitäten in denGruppenbüchern zeigen, dass es je nach

Gruppe geschlechtsspezifische Angebote und Aktivitäten gab.Die Aktivitäten der

männlichen Jugendlichen beziehen sich auf körperliche Aktivitäten in der Natur

(Wandern) sowie auf sportliche Ertüchtigung imGruppenzusammenhang.Diese

Aktivitäten stützen die starke Fokussierung auf dieKörperlichkeit und Leistungs-

fähigkeit der männlichen Jugendlichen. Die Aktivitäten der weiblichen Jugendli-

chen sind hingegen schwerpunktmäßig auf klassische ästhetische Praktiken aus-

gerichtet: Malen, Singen, Turnen und praktische Tätigkeiten. Diese Aktivitäten

(mit Ausnahme von Turnen) erinnern dabei an klassische Aktivitäten bürgerli-

cherMädchenbildung im 19. Jahrhundert, die auf das Ideal der gefälligen und ge-

schickten Ehefrau, Hausfrau und Mutter zielten, und die auch bis in die 1960er-

Jahre hinein die Erziehungsziele der traditionellen Mädchenheime prägten (vgl.

Gehltomholt/Hering 2006, S. 140).

Insgesamt zeigt sich bei der geschlechterbewussten Analyse dieser internen

Dokumente, dass die unterschiedliche Priorisierung bei den Beschreibungen

männlicher und weiblicher Jugendlicher auf geschlechtsspezifische Vorstel-

lungen verweisen, die den pädagogisch-gesundheitsfürsorgerischen Blick des

Personals im „Haus Seestern“ strukturierten.

6.4. Entdramatisierungen, Abgebrühtheit, Widerstandskraft

und Abhärtung als besondere Spielarten der

Verschickungserzählungen von Männern

Bei den in dieser Studie durchgeführten teilnarrativen, lebensgeschichtlich ori-

entierten Interviews handelt es sich immer um eine kontextgebundene Herstel-

lungsleistung, in der sich die vergangene Verschickungserfahrung konstituiert.

In solchen Erzählungen konstruiert der*die Interviewpartner*in jedoch nicht

nur Aspekte der Lebensgeschichte, „sondern zugleich auch seine soziale Ge-

schlechtszugehörigkeit. Lebensgeschichtliches Erzählen ist mithin ein bestimm-

tes ,Konstruktionsmedium‘ für beide Kategorien, Biographie und Geschlecht“

(Dausien 1996, S. 5). Insofern sind lebensgeschichtliche Erzählungen immer auch

durch „gesellschaftliche Geschlechterverhältnisse ,eingefärbt‘“ (Dausien 2004,

S. 319) und enthalten geschlechtsgebundene Konstruktionen, welche die soziale

Geschlechtszugehörigkeit reproduzieren (vgl. Dausien 1996, S. 565). Dausien

analysiert in ihren biografischen Studien in diesem Zusammenhang zum Bei-

spiel, wie Männer und Frauen ihre lebensgeschichtlichen Erzählungen auf

unterschiedliche Weise gestalten (vgl. Dausien 1996, S. 547 ff.). Im Unterschied

zu solchen Studien sind unsere Interviews nicht als vollständige biografische

Erzählungen angelegt, sondern die Verschickungserfahrung steht als Teil der

Lebensgeschichte im Zentrum. Auch deshalb kann hier keine eigenständige
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biografieanalytische Auswertung der Interviews vorgenommen werden. Dass

sich die Verschickungserfahrungen der männlichen und weiblichen ehemaligen

Verschickungskinder auf inhaltlicher Ebene nicht grundsätzlich voneinander

unterscheiden, ist mit den bisherigen Ergebnissen zum Heimalltag deutlich

geworden. Die Erfahrungen unterscheiden sich im Einzelnen eher hinsichtlich

der Größe der Einrichtung und der Zeit der Verschickung im Untersuchungs-

zeitraum sowie hinsichtlich der langfristigen Nachwirkungen nach familiärem

Milieu und Alter zum Zeitpunkt der Verschickung. Gleichwohl deuten die bishe-

rigen Auswertungen darauf hin, dass geschlechtsgebundene Besonderheiten auf

Fallebene mit der Erzählung über die Verschickungserfahrung verbunden sind.

Daher soll nun der Frage nachgegangen werden, inwiefern geschlechtsbezogene

Konstruktionsweisen auf Fallebene die präsentierten Verschickungserfahrungen

möglicherweise mit konstituieren undmodulieren können.

Während sich bei den weiblichen Befragten vielfältigere und brüchigere ge-

schlechtsbezogeneKonstruktionsweisen zuzeigen scheinen,derendifferenzierte

Analyse zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgeschlossenwerden konnte, kristallisier-

ten sichEntdramatisierungen,diePräsentation vonAbgebrühtheit,Widerstandskraft und

Abhärtung als besondere Spielarten der Verschickungserzählungen vonMännern heraus.

Es sind vor allem männliche ehemalige Verschickungskinder, die ihre Ver-

schickungserfahrung explizit als positive Erfahrung rahmen, und zwar selbst

dann, wenn sie von Repressalien seitens des Personals berichten. Die Betonung

positiver Verschickungserfahrungen alleine ist zwar kein Alleinstellungsmerk-

mal für männliche Verschickungserzählungen. So beschreiben auch Aurelie

Röder und Bente Kowalski weitgehend positive Erfahrungen. Allerdings handelt

es sich hier um Verschickungen zu einem sehr späten Zeitpunkt im Untersu-

chungszeitraum, bei denen sich vorsichtig grundlegendere Veränderungen in

der Ausgestaltung des Heimalltags anzudeuten scheinen. Außerdem gehen die

positiven Verschickungserzählungen männlicher Befragter mit geschlechtsge-

bundenen Konstruktionen einher, die die positive Rahmung mit moderieren.

Einige Erzählungen betonen das Motiv der Verschickung implizit oder explizit

als Urlaub in verschiedenen Facetten und bestätigen damit das erklärte Ziel der

Verschickungen als freizeitbetontes Erholungsangebot: die Erzählungen werden

zum Beispiel mit touristisch anmutenden Beschreibungen ausgestattet oder

aber die Verschickung wird als einzige Möglichkeit zum „Urlaub“ angesichts

stark begrenzter Möglichkeiten des Elternhauses zur Darstellung gebracht. In-

teressant ist, dass sich hier auch Erzählungen finden, die zwar davon berichten,

gewaltförmiges Verhalten gegenüber den Kindern beobachtet zu haben. Diese

Beobachtungen haben aber keinen erkennbaren Einfluss auf die durchweg po-

sitive Rahmung der Erzählung. Vielmehr folgt die Selbstpräsentation hier recht

ungebrochen demMotiv der emotionalenWiderstandskraft, Abgebrühtheit oder

Lässigkeit sowie Fähigkeit zum strategischen Verhalten. Insgesamt charakte-

risieren diese Erzählungen männlicher ehemaliger Verschickungskinder damit
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Formen von Entdramatisierungen – zum Teil auch mit abgrenzenden oder ver-

gleichenden Bezugnahmen auf öffentlich präsente negative Fokussierungen auf

das Verschickungsthema.

Ernst Grünspan etwa erinnert seinen Aufenthalt im „Kinderheim Haus Bal-

lenberg“ (St. Blasien) als fast durchgehend positive Erfahrung,wobei sich ihmder

offenkundige Widerspruch zu seinem ausgeprägten Heimweh selbst nicht voll-

ständig zu erschließen scheint. Bemerkenswert ist, dass die erinnerte Gefühlsla-

ge zwischen diesem Heim- respektive Fernweh (in seiner Erzählung spielen eine

ferne Landstraße,Fluchtfantasien sowiedie Sehnsucht nachdemBesitz einesAu-

tos eine Rolle) und dem zwischendurch wiederholt markierten Ärger über das er-

innerte erzieherisch einschränkende Handeln des Personals schwankt. Erinnert

werdenneben den fast touristisch zu nennendenUrlaubserfahrungen Sequenzen

des cleveren Austricksens sowie des trotzigen Regelbruchs.Dem Inhalt seiner Er-

innerungen und der Gedächtnistätigkeit selbst wendet sich Ernst Grünspan mit

einer „beruflichen“, journalistischenNeugier zu,wobei auffallend ist, dass er sich

selbst als Sohn eines risikobereiten, sportlichen Vaters, als „robusten“ (Abs. 272),

weltgewandten Typen und Selfmademan beschreibt, der sich nicht schnell ein-

schüchtern lässt und ein Faible für alte Autos hat. Hierzu passt, dass er für sich

selbst kein Aufklärungsinteresse reklamiert, vielmehr dem Forschungsteam sei-

ne berufskompetente Unterstützung zur Kontaktvermittlungmöglicher weiterer

Interviewpartner*innen anbietet.

Auch Johann Blume hat seine Zeit im „Hamburger Kinderheim“ (Wyk/Föhr)

in positiver Erinnerung, die er als „Urlaub“ (Abs. 90) bezeichnet.Wenngleich ihm

einige Umgangsweisen im Verschickungsheim als fragwürdig auffallen, tut dies

seinem Erleben als „Urlaub“ keinen Abbruch. Vielmehr betont er im Laufe seiner

Erzählung eine gewisse Lässigkeit gegenüber den erlebten Umgangsweisen, die

auf die Präsentation emotionaler Nicht-Betroffenheit verweist: „Ich kann zwar Sa-

chen berichten, die bestimmt nicht anständigwaren, diemir aber selber praktisch amArsch

vorbeigingen.“ (Abs. 4) So erinnert er sich beispielsweise an die „Auspeitschung“ ei-

nes Jungen durch den Direktor, „Ohrfeigen“ als Kollektivstrafen oder den Zwang,

die aufgetischteMahlzeit zu verzehren,undwenndies zumErbrechen führte,das

Erbrochene aufzuessen (vgl. oben, Kap. 5). Dies macht er dem Personal jedoch

nicht zumVorwurf, sondern begründet –wie auch anderemännliche Befragte in

ähnlichemModus–die pädagogischenPraktikenmit demvorherrschendenZeit-

geist: „Die waren ja nicht unmenschlich. Es gab eben damals – sagen wir mal – pädago-

gisch praktisch kaumRezepte, wasman überhaupt machen sollte. Also dasWichtigste war,

dass wir essen und dass wir uns nicht verletzen. Das war es eigentlich.“ (Abs. 223) Johann

Blume beschreibt sich als einen klugen Jungen, der aufgrund einiger Tricks uner-

wünschten Situationen entrinnen konnte und dank seiner „psychischen Konstituti-

on“ dieEreignisse anders erlebte als andereKinder: „WennmaneinenSchlagnicht als

Demütigung, sondern als Ritterschlag erlebt, dann istman natürlich auf der Gewinnerseite

– immer.“ (Abs. 566; vgl. auch oben, Abschnitt 5.1.8). Deutlich wird an dieser Stelle
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auch, dass Johann Blume seine so beschriebene „psychische Konstitution“ nicht

einfach als Persönlichkeitseigenschaft auffasst, sondern diese Perspektive durch-

aus in selbst-distanzierenderWeise reflexiv einzuordnen vermag.Die präsentier-

te psychisch robuste Grundausstattung hängt auchmit peerbezogenen Sozialisa-

tionserfahrungen im schulischenKontext zusammen.So schildert er,wie körper-

liche Bestrafungen unter seinen Mitschülern als „Auszeichnung“ (Abs. 45) verstan-

denwurden,die zu kurzfristiger „Berühmtheit“ (ebd.) unter denMitschülern führ-

te. Es ist allerdings nur zu vermuten, dass es sich hier um eine jungenspezifische

Sozialisationserfahrunghandelt, seine Ausführungendazu sind nicht explizit ge-

schlechtlich bestimmt. In Referenz auf die Fokussierung der öffentlichenDebatte

umKinderverschickungen betont JohannBlume explizit, das allseits präsente ne-

gative Bild um seine positiven Erinnerungen ergänzen zu wollen.

Bei Stefan Nizon erscheint die Selbstbezeichnung seiner Verschickungen

nach „Linden-Au“, in das „Hamburger Kinderheim“ und zum „Hubertushof“

(Hinterberg bei Rettenberg/Allgäu) als „Urlaub“ hingegen vor dem Hintergrund

seines Herkunftsmilieus brüchiger und weniger moderiert durch geschlechtsbe-

zogene als durch klassenbezogene Konstruktionen. Die Rahmung als „Urlaub“

resultiert in seiner Erzählung nicht so sehr aus einer Erfahrung der Verschi-

ckung als erholsames Freizeiterlebnis, denn er schildert sehr wohl auch negativ

bewertete Szenen aus dem Heimalltag, von denen er sich – anders als Johann

Blume – nicht explizit emotional abgrenzt, aber auch keine besondere emotio-

nale Betroffenheit schildert. Vielmehr boten ihm seine Eltern angesichts ihrer

begrenzten finanziellen Möglichkeiten mit den Verschickungen, „was anderes zu

sehen in der Kindheit“ (Abs. 85) und „eine Möglichkeit, mal rauszukommen“ (ebd.). Vor

diesem Hintergrund zeichnet seine Erzählung das Bild des stoischen Hinneh-

mens und der Gewöhnung an die Verschickungsroutine und den Heimalltag als

klassengemäße Möglichkeit, seinem gewohnten Umfeld für eine gewisse Zeit zu

entkommen. Diese Gewöhnung an die kollektivierenden, strengen Bedingun-

gen im Heimalltag wird dann im Verlauf seiner Lebensgeschichte wiederum zu

einer Ressource für seine – zum damaligen Zeitpunkt vornehmlich für Män-

ner prädestinierte – berufliche Laufbahn bei der Bundeswehr. An dieser Stelle

wird deutlich, dass auch eine intersektionale Analyseperspektive, die über die

Fokussierung der einzelnen Kategorie Geschlecht hinausgeht, für vertiefende

Aufarbeitungen der Erfahrungen ehemaliger Verschickungskinder von Relevanz

ist (vgl. Abschnitt 6.2).

Auch in Erzählungen, die imUnterschied zum oben genannten Urlaubsmotiv

durchaus von eigenen negativen, belastenden Erfahrungen berichten, taucht

das Motiv der Widerstandskraft und Abgebrühtheit auf. Hier erscheint diese

Selbstpräsentation als eine Art Gegengewicht, um einer drohenden Viktimisie-

rung durch die eigene Erzählung entgegenzuwirken. Thomas Larssen wurde

1978 im Alter von zehn Jahren ins „Hamburger Kinderheim“ verschickt und hat

dort viele belastende Situationen erlebt. Neben Anpassung und Unterordnung
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sei es auch wichtig gewesen, das Personal „auszutricksen“, um Demütigung und

anderen Bestrafungen zu entgehen. So hat sich Thomas Larssen zum Beispiel

einer Betreuerin gegenüber „so ganz schlaftrunken gestellt“, als er in der Nacht auf

die Toilette gehen wollte und „erwischt“ worden sei (Abs. 29).

Zwar finden sich auch bei Erzählungen von weiblichen Befragten Hinweise

zu Strategien, um sich den strengenRegeln des Personals zu entziehen.Diese ha-

ben jedoch einen anderenCharakter.Bei denErzählungenderweiblichenBefrag-

ten werden solche Versuche des Austricksens weniger als Abgebrühtheit, cleveres

Spiel und strategische Kompetenz mit gewisser Lässigkeit dargestellt, sondern

im Sinne einer Notwehrmaßnahme als letzte Chance auf dringende Bedürfnis-

befriedigung (vgl.Weiland, Abs. 17).

Thomas Larssen betont außerdem im Laufe seiner Erzählung an verschiede-

nen Stellen von der Kindheit bis zum Erwachsenenalter seine psychische Wider-

standskraft: „Ich hatte immer eine ganz, ganz gute Resilienz.“ (Abs. 10) Solche Ein-

lassungen gegen potenzielle Viktimisierung sind auch bei Erzählungen weibli-

cher Befragter zu finden. Diese ziehen sich aber nicht wie hier als Motiv der im-

mer schon da gewesenen Widerstandskraft durch die gesamte Erzählung, son-

dern es handelt sich eher umeineArt punktuelleMarkierung,amEndedochnicht

vollständig Opfer geworden zu sein. So konzipiert sich zum Beispiel Heike Müller

in ihrer Erzählung weitgehend als machtloses Opfer bindungsunfähiger Perso-

nen und zuwendungsarmer, autoritärer Institutionen. Resümierend beschreibt

sie dann mit dem Bild des „lädierten“, aber nicht gebrochenen „Rückgrats“ ihr da-

von getragenes Leid:

„mein Rückgrat [hat] sich schon ziemlich lädiert oft angefühlt [...] inmeinem Leben. Nicht ge-

brochen, das nicht. Ich konnte/. Sagenwirmal so, es hat einenHau gekriegt, irgendwie – ja, so.

Und zwar es ist stabil, mein Rückgrat ist irre stabil, wenn ichmich für andereMenschen einset-

ze. [...] aberwenn ichmich fürmich selber einsetzenwollte, hat es einen richtigenHau gehabt.“

(Müller, Abs. 88)

In ähnlicher Weise markiert auch Monika Faber-Lenz, dass sie ihrer Verschi-

ckungserfahrung trotz negativer lebensgeschichtlicher Auswirkungen nicht

vollständig zum Opfer gefallen ist, sondern sich aus dieser Rolle im Verlauf ihres

Lebens befreien konnte: „aber – ich sage mal so – man ist nicht gebrochen. So fühle ich

mich nicht. Ich fühle mich jetzt auch nicht mehr als Opfer. Davor habe ich mich – glaube

ich – als Opfer gefühlt.“ (Abs. 54)

Dass auch geschlechtsspezifische Sozialisationserfahrungen, insbesondere

repräsentiert durch die Vater-Sohn-Beziehung, eine Rolle bei der Verschickungs-

erfahrung und der Erzählung darüber spielen, deutete sich bereits an verschie-

denen Stellen an. Bei Ernst Grünspan wurde deutlich, wie er sich in seiner

Erzählung in Anlehnung an seinen als risikobereit und sportlich charakterisier-

ten Vater selbst als „robusten“,weltgewandten Typen und Selfmademan darstellt,
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der sich nicht schnell einschüchtern lässt. Klaus Nienaber berichtet darüber, wie

ihn seinwenig zugewandter Vater, zu dem er kein gutes Verhältnis hatte, als Kind

zu emotionaler Stärke angehalten habe. In der biografischenRückschau auf seine

Kindheit benennt er verschiedene Glaubenssätze, die seine damalige Perspektive

als Junge durchdringen, wie „ein Junge weint nicht“ (Abs. 148) und „stell dich nicht so

an, du bist ein Junge“ (Abs. 157). Klaus Nienaber beschreibt aber auch,wie er sich im

Verlauf seines Lebens erfolgreich darum bemühte, nicht vom gleichen „Schicksal“

(Abs. 66) getroffen zu werden, wie sein auf Grund seiner Kriegserfahrungen

psychisch belasteter Vater. Anders als sein Vater sei es ihm gelungen, sich profes-

sionelleHilfe zu suchen. Seiner Verschickungserfahrung schreibt KlausNienaber

lebensgeschichtlich eine abhärtendeWirkung zu. Sie stellt für ihn eine Ressource

im Umgang mit schwierigen Lebensereignissen dar, wie in Abschnitt 5.2 bereits

erläutert wurde. Insofern kann seine Verschickungserfahrung inhaltlich auch

als Fortsetzung seiner Sozialisation als „emotional starker Junge“ verstanden

werden. Auf Ebene der Konstruktion seiner Verschickungserzählung selbst kann

angenommen werden, dass seine Sozialisation als „starker Junge“ seine Erzäh-

lung, insbesondere im Hinblick auf die lebensgeschichtliche Bilanzierung seiner

Verschickungserfahrung,mit moduliert.

Bei LutzHutschnur ist es nicht das Verhältnis zumVater, dasmit geschlechts-

spezifischen Sozialisationserfahrungen einher ging, sondern die Erziehung

durch seine „überbesorgte“ Mutter mit ihren aus seiner Sicht nicht geschlechts-

konformen Förderangeboten. Während seine Mutter in traditioneller Rollen-

aufteilung zu Hause „das Regiment führte“ (Abs. 82), war sein wenig präsenter

Vater für die ökonomischen Belange der Familie zuständig. Im Zuge seines Be-

dürfnisses, mehr über seine Verschickung, die er nur bruchstückhaft erinnert,

herauszufinden, beschäftigte er sich biografisch verstärkt mit seiner Mutter. In

seiner Erzählung rekonstruiert er als wahrscheinlichen Grund für seine Verschi-

ckung nach „Linden-Au“ im Jahr 1959 die stete Sorge seiner Mutter, mit ihm sei

„irgendwas [...] nicht so ganz in Ordnung“:

„Also ich habemich vor zwei Jahren ziemlich intensivmit demLebenmeinerMutter beschäftigt

– so.Siewarwohl sehr,wie sagtmanbesorgt oder so,ummichundsiehat eineinhalb Jahre, bevor

ich geboren wurde, aufgehört zu arbeiten, um bei ihrer Mutter quasi in die Lehre zu gehen, wie

man einen Haushalt führt und mit Kindern, also Kinder erzieht, wobei ihre Mutter hatte auch

nur sie als Tochter. Und sie hat mich überall hingeschleppt, weil sie immer das Gefühl hatte,

dass irgendwasmitmir nicht so ganz inOrdnung ist. Also ichmusste auch schreckliche Sachen

machen, also als JungeBallett tanzen,was ichdamals schrecklich fand,nurunterMädchenoder

irgendwie Glockenspiel und all so ein Tüddelkram, wobei ich im Nachhinein denke, ich sage

mal, ich habe nicht den Eindruck, dass ich einen besonderen Förderungsbedarf oder irgend so

etwashatte.Vielleichtwar ich ein bisschen einSpätentwickler oder so, aber siewarda irgendwie

überbesorgt – soundhatmichdannzuPontiusundPilatusgeschlepptundalsoauchzu teilweise

damals renommierten Leuten, umda zu gucken, ob ich denn schon schulreif wäre undwasweiß
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ich. Und ich denke, dass es da irgendwie raus resultiert ist, so nach demMotto: Der Junge, der

braucht noch ein bisschen Stärkung, bevor er ins Leben geschickt wird – so.“ (Hutschnur, Abs.

34)

In dieser Erzählsequenz wird deutlich, wie sich Lutz Hutschnur implizit über

die Abgrenzung zu den als „Tüddelkram“ bezeichneten, weiblich konnotier-

ten, „schrecklichen“ Förderangeboten und dem Sorgeanliegen seiner Mutter als

männlich abgrenzt.Entgegen der Perspektive seinerMutter versteht er sich rück-

blickend als Kind keineswegs als besonders förder- und stärkungsbedürftig. Mit

dem antizipierten Verschickungsanliegen seiner Mutter „Der Junge, der braucht

noch ein bisschen Stärkung, bevor er ins Leben geschickt wird“, wird wiederum an das

Zielmotiv der Abhärtung für eine männliche Sozialisation angeknüpft.

Mit dem Motiv der Abhärtung und Stärke greifen die hier geschilderten Er-

zählungen von männlichen ehemaligen Verschickungskindern einerseits ein ty-

pisches Motiv geschlechtsspezifischer, „männlicher“ Sozialisation auf und veror-

ten sich in ihren Selbstpräsentationen damit auf verschiedene Art und Weise als

„männlich“. Zugleich schließt diesesMotiv an das explizite Verschickungsziel der

gesundheitlichen Abhärtung und Stärkung an, wobei die Interviewten vor allem

auf die Ebene der emotionalen oder psychischen – also im weitesten Sinne inne-

ren – Abhärtung und Stärke abheben.

Nicht alle von Männern geschilderten Verschickungserfahrungen folgen

jedoch solchen von Entdramatisierung, Abgebrühtheit, Widerstandskraft und

Abhärtung geprägten Erzählungen. Im Kontrast dazu erzählen Heinz-Hermann

Wasser und JensMoser über ihre Verschickungen vorwiegend als Erleidende: „Ja,

war einfach scheiße. Ich hätte darauf verzichten können. Der tolle Wald in Lüneburg und

die tolle Seeluft inWyk auf Föhr hat mich nicht die Bohne interessiert, aber das Leiden hat

mich schon sehr interessiert und beschäftigt.“ (Abs. 63)

Jens Moser subsumiert seine als traumatisch erlebte Verschickungszeit ins-

gesamt unter den Begriffen „Angst, Kälte, Gewalt“ (Abs. 4). Gemeinsam ist beiden

Befragten, dass sie sich zum Zeitpunkt des Interviews bereits über mehrere Jah-

re intensivmit ihrer Verschickung beschäftigt und diese schmerzhafte Erfahrung

für sich aufgearbeitet haben. Vielleicht ist es diese fortgeschrittene persönliche

Aufarbeitung,die es ihnen imUnterschied zu den anderenmännlichenBefragten

ermöglicht, offen und verletzlicher jenseits „typischer“ Männlichkeitskonstruk-

tionen über ihre Verschickungserfahrung zu berichten.

6.5. Resümee

In diesemKapitel wurde erstens plausibilisiert, dass eine differenzierte Aufarbei-

tung des Kinderkurwesens und den damit gemachten Erfahrungen ehemaliger

Verschickungskinder nicht ohne den Einbezug geschlechterbewusster und
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intersektionaler Analyseperspektiven auskommt. Der kurze Blick auf den For-

schungsstandverdeutlichte,dassdies jedocheinnochweitgehendunbearbeitetes

Feld im Kontext des Kinderkurwesens ist. Im Anschluss an unsere bisherigen

Forschungsperspektiven und -ergebnisse konnten konkrete Forschungsbedarfe

auf der Makroebene der gesellschaftlichen Strukturen und Institutionen, der

Mesoebene der symbolischen Repräsentationen und der Mikroebene der Iden-

titätskonstruktionen identifiziert werden, die in ihrem Zusammenwirken ein

vertieftes Erkenntnispotenzial versprechen. Die hier vorgelegten ersten Analy-

seansätze zeigen zweitens exemplarisch solche Erkenntnispotenziale auf: Die

geschlechterbewusste Analyse der internen Dokumente der Gruppenbücher des

„Haus Seestern“ verdeutlichte auf der Mesoebene der symbolischen Repräsenta-

tionen, wie die unterschiedliche Priorisierung bei den Beschreibungen männ-

licher und weiblicher Jugendlicher auf geschlechtsspezifische Vorstellungen

verweisen, die den pädagogisch-gesundheitsfürsorgerischen Blick des Personals

im „Haus Seestern“ strukturierten: männliche Jugendliche werden vornehmlich

in ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit und kameradschaftlichen Tugendhaf-

tigkeit in den Blick genommen und entsprechende Aktivitäten initiiert,weibliche

Jugendliche in ihrem gesundheitsbezogenen und sozialen Verhalten mit Fokus

auf Verbundenheit und Rechtschaffenheit. Initiierte Aktivitäten für weibliche

Jugendliche orientieren sich dabei an traditionellen Rollenidealen. Auf der Mi-

kroebene der Identitätskonstruktionen konnte aufgezeigt werden, dass die

Verschickungserzählungen selbst nicht unabhängig von geschlechts- aber auch

klassenbezogenen Konstruktionen des Selbst und geschlechts- sowie klassen-

spezifischen Sozialisationserfahrungen sind, sondern diese Art und Inhalt der

Erzählungmit strukturieren.Es zeigte sich dabei, dass Entdramatisierungen,die

Präsentation von Abgebrühtheit, Widerstandskraft und Abhärtung zum einen

die Verschickungserzählungen von Männern kennzeichnen und zum anderen

somit von den Interviewten gleichzeitig als Mittel einer „typisch männlichen“

Identitätskonstruktion im Rahmen von Interviews genutzt werden.

Darüber hinaus wurden jedoch auch Herausforderungen eines analytischen

Zugangs zu Geschlecht in dem uns vorliegenden Dokumenten- und Interview-

material deutlich: als „unsichtbare“ Kategorie bleibt es eine forschungspraktische

Herausforderung, Forschungs- und Analysezugänge zu entwickeln, denen die

Gratwanderung zwischen kategorialer Sichtbarmachung von Geschlecht und

Vermeidung von Reifizierung gelingt.
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7. Das Kinderkurwesen als Struktur

der Reproduktion

Nadja Habibi, Paul-Hermann Rutz

„In meinen Augen ist das, was mir passiert ist, systemisch und ich glaube, dass es wichtig

ist, dieses System deutlich zu machen.“ (Moser, Abs.197) – Dies antwortet Jens Mo-

ser auf die Frage, was er sich als ehemaliges Verschickungskind angesichts der

Aufarbeitung und Erforschung der Kinderkurverschickungwünsche.Moser, 1954

geboren, wurde in den 1950er- und 1960er-Jahren insgesamt dreimal zur Kur

in das „Hamburger Kinderheim“ und den „Hubertushof“ (Rettenberg/Allgäu)

verschickt. Er ist eines von Millionen von Kindern und Jugendlichen, die zur

gesundheitlichen Erholung und Genesung in Kinderkurheime verschickt wur-

den. In den Heimen sollten „[…] nicht nur der Gesundheitszustand, das körperliche

Befinden, Gesundheitsgefährdung und Krankheitsanlage […], sondern auch Gefährdung

und Störung im psychischen und sozialen Bereich sowie die zahlreichen Verhaltensstörun-

gen auf erzieherischem Gebiet“ (Verein für Kinder- und Jugendgenesungsfürsorge

e. V. [1967]1) von Ärzt*innen und Pädagog*innen behandelt werden. Vor allem

in den 1950er und 1960er-Jahren war die Verschickung eine gängige Praxis ge-

sundheitsfürsorgerischer Sozialstaatspolitik. In ihrem Ausmaß muss sie als

ein Massenphänomen westdeutscher Sozial- und Gesundheitspolitik betrachtet

werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Frage nach den Hintergründen eines

Systems, in dem die erlebten pädiatrisch-pädagogischen Betreuungspraxen

immer wieder als zwang- und gewaltvoll erinnert und beschrieben werden,

beantwortet werden soll.

Wie wichtig die fachliche Auseinandersetzung mit autoritären und repressi-

ven Erziehungspraktiken in sozialpädagogischen Institutionen ist, hat die – bei

Weitem nicht abgeschlossene – wissenschaftliche Aufarbeitung der deutschen

Heimerziehung inOst undWest gezeigt (vgl.u.a.Kuhlmann2008;Kappeler 2013;

Richter/Nauerth/Theurich 2014; Gahleitner et al. 2023). Dabei weisen die Erklä-

rungszusammenhänge von Zwang und Gewalt in der Heimerziehung und den

geschilderten Erlebnissen der ehemals Verschickten einige Parallelen auf (vgl.

Abschnitt 2.2). So bilden in beiden Institutionen prekäre Arbeitsbedingungen

den Rahmen sozialpädagogischer Tätigkeit. Auch lassen sich Heime und Kur-

heime als „totale Institution“ analysieren (vgl. Rudloff 2018; Richter/Meyer 2021,

1 DasErscheinungsjahr ist nicht eindeutig zu ermitteln.Richter undMeyerdatierendieBroschü-

re auf ca. 1967 (vgl. Richter/Meyer 2021, S. 24).
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S. 80 ff.; Schmuhl 2023, S. 120 ff. u. 249 ff.). Während jedoch die Heimfürsorge

eine – wie auch immer definierte – drohende oder bereits eingetretene „Ver-

wahrlosung“ bearbeitet (vgl. Rudloff 2018, S. 257), zielt die sozialpädagogische

Intervention im Kinderkurwesen auf die Gesundheit der dort untergebrachten

ab.Diese Verflechtung von Pädiatrie und Sozialpädagogik2macht die spezifische

institutionelle Beschaffenheit der Kurheime aus. Diese zugrundeliegende Struk-

tur gilt es in der Analyse zu berücksichtigen und, im Sinne eines „Projekt[s] des

,Kritischen‘ in der Sozialen Arbeit“ (Anhorn et al. 2012, S. 7), als Kapitel der eigenen

Professionsgeschichte kritisch-reflexiv aufzuarbeiten. In der hier anvisierten

reflexiven Auseinandersetzungmit der Betroffenenperspektive und der professi-

ons- und institutionsgeschichtlichen Zusammenhängen liegt auch das Potenzial

professionelle Lern- und Bildungsprozesse voranzutreiben. Dabei darf sich das

kritische Potenzial solcher Art Untersuchungen nicht in einer positivistischen

Fortschrittserzählung erschöpfen oder gar in eine Legitimation gegenwärtiger

repressiver Erziehungspraxen verkehren (vgl. Richter 2014). Sozialpädagogik

muss als vielschichtiges Macht- und Herrschaftsverhältnis verstanden und als

solches analysiert werden.

Als eine, besonders in der medialen Berichterstattung, dominante Erklärung

für Zwang und Gewalt im Kontext der Kinderkuren, wird die Kontinuität natio-

nalsozialistischer IdeologieundErziehungsmethodenangeführt.Die vondenBe-

troffenen berichteten Erfahrungen mit dem Kinderkurwesen und der sozialpäd-

agogischen Betreuung in den Heimen sind demnach das unmittelbare Resultat

„[...] eines unethischen, brutalen undmenschenverachtenden Systems, das imNationalso-

zialismus entwickelt worden war und auch nach 1945 seine Fortsetzung fand“ (Röhl 2021,

S. 8). Diese in der Öffentlichkeit auf starke Resonanz treffende These des „Nach-

klang[s] historischer Kontinuitäten“ (Röhl 2021, S. 15)3 ist für die Ursachenforschung

eine zentrale Perspektivierung.4 Personelle und ideologische Kontinuitäten bil-

den unbestritten einenwesentlichen undweiter zu erforschendenUrsachenkom-

plex.Gleichzeitig besteht dieGefahr,denBlick aufAspekte einer individuell ange-

wandten autoritären Pädagogik sowie eine „ideologisierte“ Medizin zu verengen

– und dadurch die Ursachenzusammenhänge unterkomplex zu erfassen.5

2 Zum („Rand“-)Thema Gesundheit in der Sozialen Arbeit siehe Homfeldt/Sting 2006 und damit

verbunden zur (Nicht-)Relevanz des Körpers in der Sozialen Arbeit Hünersdorf 2018.
3 Siehe dazu u.a. PlanetWissen/SWR: Verschickungskinder –Leid statt Erholung in der Kinder-

kur vom 07.10.2022 oder Anja Röhl im taz-Interview von Kaija Kutter vom 13.01.2020: „Autorin

über ihre Traumatisierung: „Erinnerungen überfluteten mich“ https://taz.de/Autorin-ueber-

ihre-Traumatisierung/!5653468/(Abfrage: 19.05.2024): „Mich interessiert, ob dieseKinderheime

gezielt genutzt wurden, um KZ-Wächterinnen zu beschäftigen. Dafür spricht die Ähnlichkeit

der Vorfälle und der sadistischen Ausführungen.“
4 Siehe dazu den Exkurs im Zwischenbericht (Richter/Meyer 2021, S. 65–70).
5 Einer der prominenten Erklärungen für gewaltvolle Erziehungspraxen ist die der spezifisch

autoritären Tradition deutscher Erziehung, die gleichsam Ursache als auch Nachwirkung des

Nationalsozialismus gewesen ist und im Kinderkurwesen nachwirkt. Dieser Erklärungsansatz
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Demgegenüber ist für die hier vorgestellte Analyseperspektive die Moti-

vation wesentlich, die tieferliegenden Strukturen, die dieses institutionelle

Arrangement bestimmen, freizulegen. Während in den vorherigen Kapiteln die

Interviews und die subjektiven Verschickungserfahrungen (vgl. Abschnitt 3.1)

den Kern der Untersuchung ausmachen, verfolgt dieses Kapitel ein ausgedehn-

teres und zugleich stärker abstrahierendes Erkenntnisinteresse. Dafür wurde

ein Zugang gewählt, der das Massenphänomen der Kinderkurverschickung

ausgehend von seiner gesellschaftlichen Funktion in Produktions- und Repro-

duktionsprozessen der kapitalistisch verfassten Gesellschaft – der Mensch-

und Kapitalakkumulation – untersucht. So rückt das Verhältnis von Sozialer

Arbeit als institutionalisierte und praktische Sozialpolitik (vgl. Bettinger 2012)

in den Blick. Es ergeben sich Erkenntnis- und vor allem Reflexionspotenziale

hinsichtlich etablierter Wissensbestände, gesellschaftlicher Ordnungsaufträge

und Deutungsmuster, die anderen Ansätzen verschlossen bleiben.

Dazu werden im ersten Teil dieses Kapitels die zu Grunde liegenden theoreti-

schen undmethodischen Überlegungen ausgewiesen und ein Überblick über das

empirischeMaterial gegeben. Im darauffolgenden Teil werden dannTheorie und

Material zusammengeführt.

7.1. Reproduktion, Bevölkerungspolitik und Verschickung

Das „[…] in letzter Instanz bestimmende Moment in der Geschichte“ ist nach Marx und

Engels „[...] die Produktion und Reproduktion des wirklichen Lebens“ (Marx/Engels

1967, S. 463). Infolgedessen kann das Wesen kapitalistischer Vergesellschaftung

in der Funktion zusammengefasst werden, die Produktionsbedingungen mit

dem Ziel der höchstmöglichen Kapitalakkumulation zu schaffen (vgl. Mandel

1968, S. 137). Essenziell dafür ist die gesellschaftliche Reproduktion der Arbeits-

kraft (vgl. Jessop 1982, S. 92 f.). Diese Sphäre der Reproduktion unterliegt zu

einem großen Teil staatlicher Administration und Einflussnahme (vgl. Kapitel

greift zu kurz und läuft überdies Gefahr, zeitgenössische und populäre Narrative unkritisch zu

übernehmen.FüreinedifferenzierteundvergleichendeBetrachtungsieheSonjaLevsens„Auto-

rität und Demokratie. Eine Kulturgeschichte des Erziehungswandels in Westdeutschland und

Frankreich, 1945–1975“. Nach Levsen sind erzieherische Körperstrafen kein Spezifikum einer

spezifischdeutschenErziehungstradition.Auch in anderenLändern seien sie ein gängiges päd-

agogischesMittel und allgegenwärtig gewesen. Vielmehr zeichnete sich zumEnde des 19. Jahr-

hunderts der internationale Trend ab, erzieherische Gewalt in Institutionen und später auch in

der Familie zu begrenzen und zu regulieren –dieser Trend setzte sich auchwährend desNatio-

nalsozialismus fort (vgl. Levsen 2020, S. 287 ff.). Levsen zufolge ist dasNarrativ eines spezifisch

deutschen „Autoritarismus“ daher selbst zu historisieren und als eine sich transformierende

Deutung erzieherischerMethoden in einem sich ebenso transformierenden Prozess nationaler

Identitätskonstruktion nach 1945 zu betrachten (vgl. ebd., S. 51 ff.).
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4). Gesundheits- und sozialpolitische Programme lassen sich aus dieser polit-

ökonomischen Perspektive als Ausdruck herrschaftlicher Regulierung sozialer

Verhältnisse im Sinne gesellschaftlicher Reproduktion unter kapitalistischen

Vorzeichen verstehen.6 Seit dem 18. Jahrhundert verzahnen sich in den Pro-

zessen der (Re-)Produktion potenter Körper zunehmend Kapitalakkumulation

und Bevölkerungswachstum. Diese „politische Ökonomie“ der Körper (Foucault

1977a, S. 36) ist bestimmt von Disziplinierungs- und biopolitischen Technolo-

gien (vgl. Foucault 1977b, S. 136 f.).7 Als historisch-spezifische Formationen von

Machtverhältnissen8 organisieren politische Technologien die Gesellschaft und

die Regierung der Subjekte. Dabei wirken sie nicht nur in Form politisch-ad-

ministrativer Handlungen, auch wenn der Staat als „ideeller Gesamtkapitalist“

(Marx/Engels 1987, S. 222) eine zentrale Funktion übernimmt. Vielmehr bilden

sie ein Geflecht von Begriffen, Konzepten, definierten Gegenstandsbereichen

und Kommunikationsstrukturen, die ein bestimmtes Problem rationalisieren

und für dieses spezifische Lösungs- und Bearbeitungsstrategien vorschlagen

(vgl. Lemke 1997, S. 77; 146 f.).9 Im Kontext von Gesundheits- und Sozialpolitik

6 Der Begriff „Reproduktion“ geht hier über die Verwendung als eine funktionalistische Denkfi-

gur zur Veranschaulichung der Verflechtung gesellschaftlicher und institutioneller Dynamiken

in Kapitel 4. hinaus. Hier verweist er explizit auf die politökonomische Analyse historisch spe-

zifischer Organisation wohlfahrtsstaatlicher und sozialpolitischer Regulierung zur Reproduk-

tion der kapitalistischen Produktionsverhältnisse. Der kapitalistische Produktionsprozess ist

ebenso Reproduktionsprozess und „[...] produziert also nicht nur Ware, nicht nur Mehrwert, er pro-

duziert und reproduziert das Kapitalverhältnis selbst, auf der einen Seite den Kapitalisten, auf der andren

den Lohnarbeiter.“ (Marx/Engels 1962, S. 604).
7 Michel Foucault definiertDisziplin als „Methoden,welche die peinlicheKontrolle derKörpertätigkeiten

und die dauerhafte Unterwerfung ihrer Kräfte ermöglichen und sie gelehrig/nützlich machen“ (Foucault

1977a, S. 175).Mit demBegriff „Bio-Politik“ erfasst Foucault politische Technologien, „[…] die von

nun an den Körper, die Gesundheit, die Ernährung, das Wohnen, die Lebensbedingungen und den gesam-

tenRaumder Existenz besetzen“ (Foucault 1977b, S. 139). Beide Technologien sindmiteinander ver-

knüpft und konstituieren ein „politisches Feld“ (Lemke 1997, S. 137) moderner Staatlichkeit. Die

Disziplinierung des Körpers und die Regulierung des Gesellschaftskörpers bilden „[…] die beiden

Pole, um die herum sich dieMacht zum Leben organisiert hat.“ (Foucault 1977b, S. 135).
8 Macht ist die kontingente Anordnung gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse und sozialer Bezie-

hungenund ist als solche nicht „[…] auf dieEffekte vonphysischerRepressionund ideologischer

Manipulationbeschränkt“ (Lemke 1997,S. 110), sondern in ihrerWirkungauch in einemradikal-

konstruktivistischen Sinne – produktiv (vgl. Lemke 1997, S. 58 f.; S. 110).
9 Das hier bestimmende Verständnis von „politischen Technologien“ bezieht sich auf dessen An-

wendung bei Foucault (vgl. Lemke 1997, S. 77) und ist eng verknüpft mit seinem weiten Begriff

von Regierung.Dieser verweist „[j]enseits einer exklusiven politischen Bedeutung […] auf zahl-

reicheundunterschiedlicheHandlungsformenundPraxisfelder,die in vielfältigerWeise aufdie

Lenkung,Kontrolle, Leitung von Individuen undKollektiven zielen und gleichermaßen Formen

der Selbstführungwie Techniken der Fremdführung umfassen“ (Lemke/Krassmann/Bröckling

2000, S. 10). Bei politischen Technologien handelt es sich also nicht allein um institutionel-

le Strukturen wie Regierungen und Gesetze – denn der „Staat ist keine Universalie“ (Foucault

2000, S. 69) –, sondern auch alltägliche Soziale- und Selbstpraktiken. Insbesondere in diesem

umfassenden Verständnis liegt die „heuristische Stärke“ des Begriffs. Er ermöglicht, viele zu-
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verläuft diese Rationalisierung über die Probleme „[…] die eine Gesamtheit von als

Population konstituierte Lebewesen charakterisieren: Gesundheit, Hygiene, Geburtenziffer,

Lebensdauer, Rassen …“ (Foucault 2003, S. 1020). Regulierung und Intervention

zielen dabei auf die sich aus der Masse der individuellen Körper konstituierende

Bevölkerung ab.10 „Bevölkerung“ wird zum Rationalisierungsschema, um die

gesellschaftliche Reproduktion zu problematisieren und zu bearbeiten (vgl. Et-

zemüller 2015, S. 13). Davon ausgehend ist das Kinderkurwesen eine von vielen

sozialpolitischen Institutionen im Reproduktionsprozess. In ihr wird eine politi-

sche Ökonomie der Körper in der Praxis pädiatrisch-pädagogischer Behandlung

und Überwachung konkret.

„Einmal dem allgemeinen Bewegungsgesetz des Kapitals untergeordnet forcieren die Produk-

tionsverhältnisse die Herausbildung potenter Körper und nützlicher Eigenschaften, um deren

Erhalt undWiederherstellung sich die Subjekte Zeit ihres Lebens sorgenmüssen, da sie das ein-

zige produzieren, das sie innerhalb kapitalistischer Produktionsverhältnisse überlebensfähig

macht: ihre Arbeitskraft.“ (Laufenberg 2011, S. 250).

Um zu erforschen, wie (re-)produktive gesamtgesellschaftliche Funktion und

gesundheitsfürsorgerisches Programm11 mit den geschilderten Situationen

und Erlebnissen der ehemaligen Verschickungskinder verknüpft sind, werden

ausgewählte Interviewsequenzen als einzelne Ankerbeispiele sowohl mit Verwal-

tungsakten als auch mit zeitgenössischen pädiatrischen, balneologischen und

pädagogischen Fachpublikationen zusammengeführt. Dass sich Struktur- und

Mikroebene nicht nahtlos und historisch präzisemiteinander verknüpfen lassen,

ist unstrittig. Die von den Interviewten geschilderten Erlebnisse lassen sich

nicht im positivistischen Sinne auf determinierende Ursachen zurückführen.

Berichte über Essenszwang aus den 1970er-Jahren können nicht monokausal aus

Verwaltungsvorgängen der 1960er-Jahre oder aus pädiatrischer Literatur aus den

1950er-Jahren erklärt werden. Doch trotz der „[…] ,Lücke‘ zwischen Programm und

,Realität‘“ (Lemke 1997, S. 147) liegt hier die Möglichkeit, an der Schnittstelle von

Institution und individueller Verschickungserfahrung, Sozialpädagogik gleich-

zeitig macht- und herrschaftsanalytisch zu theoretisieren und ihr Wirken am

Menschen empirisch zu konkretisieren. Um diese „[…] Verbindung von Abstraktion

undmikrophysikalischer Konkretion“ (Gehring 2007, S. 26) geht es hier.

nächst differente Problematisierungen und Prozesse zusammenzudenken und relationiert zu

analysieren.
10 Die „Bevölkerung“ ist als eine eigenständige biologischeEntität zu verstehen. IhreNormierung,

Stärkung, Vergrößerung und die Steigerung ihrer Produktivität sind die Ziele biopolitischer

Zugriffe (vgl. Lemke 1997, S. 136 f.).
11 „Regierungsprogrammesind idealisierteSchemata fürdieOrdnungdes sozialenundökonomischenLebens.

Als solche werden sie nicht einfach durch Techniken wie z.B. nationale Planung und Buchführung ,ange-

wandt‘. Programme konstituieren einenRaum, innerhalb dessen die Ziele des Regierens ausgearbeitet, und

Pläne, sie zu realisieren, erfunden werden.“ (Miller/Rose 1994:78)
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Ausgangspunkt der Untersuchung sind die subjektiven Erfahrungen ehema-

liger Verschickungskinder, die mit Hilfe von leitfadengestützten, teilnarrativen

Interviews herausgearbeitet wurden, (vgl. Abschnitt 3.1). Dabei stehen nicht

die beschriebenen Ereignisabläufe an sich – im Sinne einer objektiven Re-

konstruktion – im Vordergrund, sondern die „interpretative Verarbeitung in

Deutungsmustern“ (Schütze 1983, S. 286) durch die Interviewten. Die im Zwi-

schenbericht der Studie stichpunktartig skizzierten Erfahrungshorizonte dienen

dabei „[…] als inhaltliche Hinweise für das mögliche Spektrum spezifischer

Erfahrungen in Schlüsselsituationen des Einrichtungsalltags“ (Richter/Meyer

2021, S. 124). Mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse (vgl. Kuckartz 2016) wurde

das Interviewmaterial systematisch erfasst, auf diese Schlüsselsituationen hin

untersucht und mit Verwaltungsakten und zeitgenössischen Fachpublikationen

kontextualisiert. Dabei wurden theoretische Überlegungen und empirisches

Material reziprok zueinander betrachtet, um einerseits das empirische Mate-

rial immer feiner auszuwerten und andererseits das theoretisch analytische

Werkzeug fortlaufend zumodifizieren.

7.2. Strukturelle Kontexte und Verschickungserfahrungen

Die Art undWeise,wie Struktur- undMikroebene im Prozess der Produktion po-

tenter Körper miteinander verbunden sind, zeigt sich insbesondere im Kontext

konkreter medizinisch begründeter Maßnahmen. Aus dem Spektrum der spezi-

fischen Erfahrungen der ehemaligen Verschickungskinder mit dem Alltag in den

Heimen (vgl. Kapitel 5) lassen sich verschiedene aber eng miteinander verknüpf-

te Kategorien (Indikation, Körpergewicht, Untersuchungen und Dokumentation, Mahl-

zeiten und medizinische Anwendungen) identifizieren, die Auskunft darüber geben,

wie sich gesundheitliche und erzieherische Aspekte imKuralltag überlappen und

miteinander vermengen.

7.2.1 Indikation

Die Indikationsstellung – oder auch „Heilanzeige“ – ist die eröffnende medizi-

nische Prozedur im Systemdes Kinderkurwesens. Sie bildet in verschiedenen In-

terviews denAusgangspunkt der Erzählungüber die eigeneVerschickung. In die-

sen Erzählabschnitten berichten die Interviewten, aus welchen Gründen sie ver-

schickt wurden. Viele der Betroffenen berichten von ärztlichen Diagnosen und

vorangegangenen Untersuchungen. So berichtet etwa Angelika Weiland, die als

Sechsjährige 1953 verschicktwurde,davon,dass sie sehrwenig gewogenhabe und

verschiedene Krankheiten hatte und dies der Grund für ihre Verschickung war

(Weiland,Abs. 8).Heiko Birnbaum, Jahrgang 1955 undMitte der 1960er-Jahre drei
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MalzurKurverschickt,beschreibt zuBeginnseinerErzählungüber seineVerschi-

ckung eine Voruntersuchung beim Kinderarzt:

„Ähm ichwar gesundheitlich labil. Ich hatte ziemlich/. Ichwar ziemlich dürr. Jetzt nichtmehr.

Chronische Bronchitis und chronisches Hautekzem und das waren alles Indikationen, die da-

malsähdazugeeignet schienen–zueinerVerschickung. Ichweiß,dassderAnstoßvonunserem,

vonmeinemKinderarzt ausging. Das erinnere ich noch. Und dann eben gab es die Voruntersu-

chung, an die ich nur/. Ich weiß, dass die stattgefunden hat im Bieberhaus beim Hamburger

Hauptbahnhof.“ (Birnbaum, Abs. 17)

Thomas Larssen,wurde 1978 im Alter von zehn Jahren verschickt. An eine spezifi-

sche Indikation kann Larssen sich nicht erinnern. In seiner Schilderung wird die

Verschickung mit ihrer allgemeinen gesundheitssteigernden Wirkung begrün-

det.

„Ich muss so neun oder zehn Jahre alt gewesen sein und ich weiß, dass ich dann eine Lungen-

röntgung bekommen habe nach AussagemeinerMutter, die sagte ,Ich weiß gar nichtmehr, wie

es dazugekommen ist, aus irgendeiner Schuluntersuchung oder ähnlich‘. […]Und ichhabe eben

diese Lungenröntgung bekommen, an die ich mich auch noch erinnere, weil es unwahrschein-

lich kalt war auf diesemGlas. Es war so nicht so wie heute, sondernman stand da so am kalten

Glas, musste mich dann wieder anziehen, und dann weiß ich, dass ein ähm ein Arzt an einem

Tisch saß und er so ungefähr, den Wortlaut weiß ich natürlich nicht mehr, so gesagt hat: ,Der

Junge braucht mal frische Luft‘ so ein bisschen, so dieses/. Und irgendwie entstand daraus die-

ser Begriff und der war dann auch geprägt, dass ich verschickt werden sollte.“ (Larssen, Abs.

6)

Diese Schilderungen stehen beispielhaft für viele Berichte rund umdie Indikatio-

nen, die zu einem Kuraufenthalt führten. Ausschlaggebend für die Verschickung

war danach grundsätzlich der gesundheitliche Zustand der Kinder und Jugendli-

chen.

Wie im Fall von Thomas Larssen angedeutet, erfolgte die Feststellung des

Kurbedarfs häufig im Zusammenhang schulischer Reihenuntersuchungen. In

der 1959 erschienenen systematischen Zusammenfassung zur „Erholungsfür-

sorge. Soziale Hilfe durch Erholung. Rechtsvorschriften. Kosten. Verfahren“ von

Egon Schönfeld wird die Bedeutung der Reihenuntersuchungen des schulärzt-

lichen Dienstes für das rechtzeitige Erkennen von Konstitutionsschäden und

Entwicklungsstörungen hervorgehoben:

„Nach §3 Abs. 1 Buchst. d VereinhGest) in Verbindung mit § 58 der 3. DVO2) gehören zum

schulärztlichen Dienst u. a. Reihenuntersuchungen, insbesondere bei der Einschulung und bei

der Entlassung und gesundheitsfürsorgerische Maßnahmen für die Schüler. Damit

sind die Grundlagen für eine großzügige Erholungsfürsorge der Schulkinder vorhanden. Der

schulärztliche Dienst ist die ideale Lösung für die Frage der Erfassung von erholungsbedürf-
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tigen Schulkindern. In der Praxis werden diese Kinder von den Schulärzten ausgewählt

und den zuständigen Stellen mit den ärztlichen Hinweisen (Diagnose, Erholungsgegend usw.)

vorgeschlagen.“ (Schönfeld 1959, S. 9–10, Herv. i. O.)

Diese umfängliche gesundheitliche Erfassung von Kindern und Jugendlichen

beschränkt sich nicht nur auf die schulärztlichen Reihenuntersuchungen. So

wurden wie im Fall von Heiko Birnbaum die Verschickung auch durch Kinder-

ärzt*innen angeregt. In den von Lehmann-Grube 1953 verfassten „Richtlinien für

die ärztliche Arbeit in der Kinder-Heil- und Genesungsfürsorge“ werden weitere

Stellen aufgelistet, die eine Verschickungsdiagnose stellen können:

„Die erste Auswahl der zu verschickenden Kinder treffen die Ärzte des gesundheitsfürsorgeri-

schen Dienstes (Mütterberatungsstellen, Tuberkulosefürsorgestellen, Schulgesundheitsdienst),

die Ärzte der Krankenhäuser, die freipraktizierenden Ärzte und die Ärzte der sozialen Behörden

und Versicherungsträger.“ (STAHH 352–6, Nr. 1125)

Dabei sollten sich die Diagnosen der Mediziner*innen „[…] nicht nur auf eine Fest-

stellung von Krankheiten, Schäden oder Anomalien beschränken. Die allgemeine gesund-

heitliche Lage des Kindes ist von ausschlaggebender Bedeutung bei der Entscheidung über

die Verschickung.“ (ebd.)

Das Erfassungssystem soll also nicht ausschließlich physiologische Körper-

und Gesundheitsdaten ermitteln, sondern diese auch in qualitativer Hinsicht be-

werten:

„Unter Befund sind in dem Vordruck üblicherweise Länge und Gewicht vorangesetzt. Die Zah-

len sind und bleiben von großer Bedeutung. Doch kann man sie nicht einfach mit den Durch-

schnittszahlen der üblichen Größen- und Gewichtstabellen (irrtümlicherweise ,Normalzahlen‘

genannt) vergleichen und daraus etwa schon Schlüsse ziehen. Erst die Berücksichtigung des

Körperbautyps und aller sonstigen Erhebungen erlaubt ihre sinnvolle Verwertung. Auch ist zu

bedenken, daß die Zahlen von Länge und Gewicht über die Qualität der Funktion nichts aus-

sagen.“ (ebd., Herv. i. O.)

Wie aus der Richtlinien der Gesundheitsbehörde hervorgeht, wurden neben Ge-

wicht und Vorerkrankungen zur Vervollständigung der Diagnose auch diverse so-

zialdiagnostische Daten erhoben und ausgewertet.

„Entsprechend der großen Bedeutung der Umwelt verlangen die Erhebungen zur Person beson-

dere Beachtung, insbesondere die Fragen des Gutachtenbogens:Wohnverhältnisse? Beruf des

Vaters und ob inArbeit?Mutter imHaus oder inArbeit?Wer versorgt dasKind?Zahl und

Alter der Geschwister? Die entsprechenden Rubriken werden von der Fürsorgerin ausgefüllt.

[…] Auch die Familienvorgeschichte, die wichtigen Daten über die eigene Entwicklung

des Kindes (Art der Geburt? wann gehen? wann sprechen gelernt?) sowie vor allem die gesund-
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heitliche Anamnese sind für die Beurteilung oft wichtiger, als die in der kurzen Zeit der Unter-

suchung zu erhebenden Befunde.“ (ebd., Herv. i. O.).

Auch der Pädiater und Autor diverser Arbeiten zur Balneologie Kurt Nitsch (vgl.

vonMiquel 2022, S. 23) hebt die Bedeutung einer genauen Indikationen für einen

Kuraufenthalt hervor. Denn vor jeder Verschickung, so Nitsch, hat die „[…] exakte

pädiatrisch-wissenschaftlich fundierte Diagnose zu stehen.“ (Nitsch 1959, S. 2)

Die ärztlichen Diagnosen und (Reihen-)Untersuchungen sind der Ausgangs-

punkt von dem aus die Kinder und Jugendlichen in das sozialmedizinische Sys-

tem des Kinderkurwesens eingeführt werden. Diese engmaschig angelegte me-

dizinische Erfassung – die insbesondere in statistischen Erhebungen kulminiert

(vgl. z.B.Mies/Sand 1958) –bildet dieGrundlage für gesundheits- und sozialpoli-

tische Regulierung und Interventionen (vgl. Bundesministerium für Familie und

Jugend 1961). Sie eröffnet den Zugriff auf den individuellen Körper über den Be-

völkerungskörper und umgekehrt (vgl. Foucault 2006).

7.2.2 Körpergewicht

Die Richtlinien führen als die hauptsächlich vorliegenden Indikationen „Mangel-

ernährung, Haltungsschwächen, Abwehrschwäche gegen Infektionen, Schäden von Seiten

desNervensystems und der Psyche, Allgemeine Körperschwäche, Rekonvaleszenten, Ruhen-

de Tuberkulose, Asthma bronchiale, Ekzeme“ (STAHH 352–6, Nr. 1125) an. Insbeson-

dere ein von der Norm abweichendes Körpergewicht wird als ein Grund für die

Kur von mehreren ehemaligen Verschickungskindern erinnert. So zum Beispiel

der 1937 geboren und 1950 zur Kur verschickte Johann Blume:

„Ich war zehn und in die sehr volle Klasse, da waren ungefähr 65 Schüler, kamen also ein Arzt

reinmit ’nemLehrerund sagte: ,Es geht jetzt darum,werwirddieses Jahr verschickt.Du, duund

du.‘ Drei oder fünf Leute, die alle unterernährt waren oder unterernährt aussahen. Alle Schüler

sogen die Backen ein, um so verhungert wie möglich auszusehen. Es war, also der war unbe-

stechlich. Ich bekam/. Ich war immer dran, weil ich sehr dünnwar.“ (Blume, Abs. 4)

Im Zusammenhang mit der eigenen Indikation erzählt Thomas Larssen von der

gewichtsbezogenen Einteilung in untergewichtige „Spiddel“ und übergewichtige

„Diäter“:

„Ich war, ich war ein sogenannter Spiddel, wie das dann früher hieß. Es gab dort später, das

weiß ich auch noch, wurden wir unterteilt in Diäter und Spiddel. Ich war eben ein Spiddel, al-

so ich war sehr dünn, hat sich jetzt ein bisschen gebessert. Und es hieß irgendwie, das würde

mir ganz guttun und ich hätte auch ganz gute schulische Leistungen, dass man sich das auch

erlauben könne.“ (Larssen, Abs. 6)
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Dabei ist die damalige Fachliteratur bezüglich des Vorliegens oder Nichtvorlie-

gens eines behandlungsbedürftigen Über- oder Untergewichts differenzierter.

Fritz Lehmann-Grube beschreibt in verschiedenen seiner pädiatrischen Eltern-

ratgeber (vgl. Lehmann 1944; Lehmann 1951; Lehmann-Grube 1955; Lehmann-

Grube 1977) seine fachliche Perspektive auf die Kategorie „Körpergewicht“ für die

„Inspektion“ (Lehmann 1944, S. 11) von Kindern und Jugendlichen:

„Das Gewicht stelle ich bei der ersten Untersuchung stets fest. Meist auch die Länge. Dabei

möchte ich gleich herausheben, daß es ein sogenanntes ,Normalgewicht‘ nicht gibt […]. Jeder

von uns, der nur einige Erfahrung in der kinderärztlichen Tätigkeit hat, wird beistimmen, daß

die Fiktion des Normalgewichtes und die unentwegten Versuche, dieses mit Sahne,

Eiern, Biomalz oder Lebertran zu erreichen, alle Beteiligten, in erster Linie das arme

Kind, bis zur Verzweiflung treiben können.“ (Lehmann 1944, S. 11, Herv. i. O.)

An anderer Stelle formuliert der von 1950 bis 1961 leitende Arzt der Kinder-Heil-

und Genesungsfürsorge der Hamburger Sozialbehörde, Lehmann-Grube, den

prägenden Satz: „Um die Lebensfülle geht es, nicht um die Körperfülle“ (Lehmann 1951,

S. 224).12 Körpergewicht und -längemüssen festgestellt werden, aber ein zu star-

rer Blick auf die aus Gewichtstabellen hervorgehende Norm sei nicht sinnvoll.

Dennoch ist es gerade die Vermessung des Körpers und dessen Verdatung in

(Gewichts-)Tabellen, die in der Kur eine zentrale Funktion erfüllen. Denn als

messbarer Indikator liefert es die „objektive“ Grundlage, um den medizinischen

Erfolg einer Kur zu bestimmen. Diese zentrale Stellung im Kurbetrieb spiegelt

sich auch in den Erzählungen der ehemals Verschickten wider.

7.2.3 Untersuchungen und Dokumentation

Schriftlich erfasst werden die in den Vor- und Ausreiseuntersuchungen erhobe-

nenGesundheitsdaten in denGutachtenbögen bzw.Kurbögen.Karl Behm, in den

1920er-Jahren leitender Arzt des Kinder-Erholungsheims Heuberg bei Stetten

am kaltenMark (vgl. Behm, 1922) und später leitender Arzt der Kinderheilanstalt

Bad Orb (vgl. Behm 1939), veröffentlichte 1929 einen Kurbogen-Vordruck, den es

über den Bertelsmann Verlag zu bestellen gab. Die von Behm entwickelte Form

des Kurbogens bleibt in ihrer Grundstruktur und den zu erfassenden Parametern

bis in die 1980er-Jahre das Formular für die individuelle Kurdokumentation (vgl.

Behm et al. 1929; STAHH 352–6, Nr. 1124 u. 611–20/40, Nr. 464). Die Dokumen-

12 Lehmann-Grubes differenzierte Einschätzung über die Aussagekraft des Körpergewichts hin-

sichtlich der Gesundheit und Vitalität findet sich auch in den ärztlichen Richtlinien wieder. Da

in der Formel: „Mehr Lebensfülle statt Leibesfülle“ (STAHH 352–6, Nr. 1125).
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tation beginnt mit der Voruntersuchung, wird bei der Ausreiseuntersuchung

erweitert und am Ende der Kur bei der Rückkehruntersuchung vervollständigt.

Mit den Kurbögen ist das Dokumentationsinstrumentarium aber keinesfalls

erschöpft. Zentral ist ebenso die Dokumentation während der Verschickung

mittels Kurteilnehmer*innen-Listen. Beispielhaft für eine Variante der Teil-

nehmer*innen-Liste ist die des Kurdurchgangs vom 25.05. bis 29.06.1959 im

„Hamburger Kinderheim“ (Wyk/Föhr). Neben den Daten zum Geburtstag und

der Adresse enthält sie die Parameter: Gewicht Anfang/Ende; Größe Anfang/

Ende; Brustumfang Anfang/Ende; Luft Anfang/Ende und fünf laufende Ge-

wichtsmessungen.13 Zusammen mit den individuellen Befunden bilden die

Tabellen die Grundlage für die gebündelte und individualisierte Dokumentation

des Kurerfolgs in den ärztlichen und pädagogischen Kurberichten des Heims

(vgl. STAHH 611–20/40, Nr. 364 u. 494.).14

Wie bereits dargelegt ist gerade das Körpergewicht ein ausschlaggebender

Indikator für eine Verschickung und darüber hinaus. Während der Kur werden

die Kinder und Jugendlichen regelmäßig untersucht. Die Messbarkeit des Kurer-

folgs mittels Gewichtsmessung wird zwar auf Leitungsebene wiederholt infrage

gestellt (vgl. STAHH 611–20/40, Nr. 169). Dennoch bleibt die dokumentierte Zu-

oder Abnahme, gemessen am Normgewicht, weiterhin der Parameter, an dem

ein allgemeiner Kurerfolg festgestellt wird.

„Rückkehruntersuchung für die Kur 08.01.–15.02.65 in Haus Seestern, Wyk auf Föhr. 18 Jun-

gen kehrten zurück. Über die sehr verschiedenartig zusammengesetzte Gruppe lässt sich kein

Pauschalurteil abgeben. Es gehörten dazu 5 Jungenmit ausgesprochener Adipositas, die erheb-

lich an Gewicht abgenommen hatten, durchschnittlich ca. 5 kg. Die Jungen haben sich diszi-

pliniert benommen und sich streng an die Diät gehalten, sodaß zu hoffen ist, dass der Erfolg

anhält. Genaue Diätanweisungen wurden mitgegeben. Bei den übrigen Kindern handelte es

sich imDurchschnitt ummagere, elende Kinder z.T. [aus] sozial schlechten Verhältnissen, die

mäßige Gewichtszunahme zeigten.“ (STAHH 611–20/40, Nr. 364)

Die Anfang der 1960er-Jahre verschickte Bettina Meise beschreibt eindrücklich,

wie sie diese wiederkehrenden Untersuchungen erinnert:

„Also wir mussten uns dann ausziehen und mussten uns in einer Reihe aufstellen. Ich glaube,

der Größe nach oder irgend sowas – das weiß ich jetzt nicht mehr – jedenfalls standen wir in

einer Reihe und mussten uns dann wiegen und messen lassen. Ich weiß nicht, wie häufig das

war, ob das einmal in derWoche oder so war. Das erinnere ich.“ (Meise, Abs. 4)

13 Die überlieferten Listen variieren hinsichtlich der Parameter. Nicht alle erfassen den Brustum-

fang oder das Luftvolumen. Es gibt Tabellen, in denen auch der Name des Ernährers und des-

sen Beruf sowie die Anzahl der Geschwister dokumentiert sind (vgl. Staatsarchiv 611–20/40,

Nr. 223).
14 SolcheKurteilnehmer*innen-Listen lassen sich vor allemfürdie 1950er-Jahrefinden.Allerdings

gibt es auchWiegelisten, die 1986 angelegt wurden (vgl. Staatsarchiv 611–20/40, Nr. 464).
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„Also die Untersuchung war im Prinzip dasWiegen, also dieseWaage mit den Gewichten hin-

und herschieben und so und die Größe undmanwurde abgehorcht, also mit diesem Stethoskop

– ja – abhorchen. Ichweiß, dass ichwenigerGewicht hatte als ich nachHause kam, als ichweg-

gefahren bin, also ich hatte abgenommen. Wie viel kann ich jetzt natürlich auch nicht sagen.

Aber ich binhalt nicht in demMaßeaufgeblüht,wiemandasmeinenEltern versprochenhatte.“

(ebd. Abs. 48)

Der ebenfalls in den 1960er-Jahren drei Mal verschickte Heiko Birnbaum stellt

eine Verbindung von der Anpassung eines zuvor abweichenden Körpergewichts

und Kurerfolg her:

„Also noch eine kleine Ergänzung für Wyk auf Föhr, dass der Kurerfolg offensichtlich für uns

Kinder immer daran gemessen wurde, welche Gewichtszunahme wir da zeigen konnten. Das

heißt, wir wurden angehalten, möglichst viel zu essen, möglichst aufzuessen, wobei ich jetzt

Zwangnichtmehr erinnernkann,alsodeutlichenmassivenZwang.Unddannwurdenwirauch

einmal in derMitte der Kur und einmal amEnde Kur gewogen. Und der Kuraufenthalt und die

positive Rückmeldung ging dann immer über die Gewichtszunahme und die lag bei mir höchs-

tensmal bei 500 Grammoder vielleicht sogar auchgleich gebliebenunddaswurde dementspre-

chend auch negativ bewertet und kommentiert.“ (Birnbaum, Abs. 119)

Eswirddeutlich,dass zwischenpädiatrischerLehrmeinung,ZielsetzungderKur-

maßnahmen und Erziehungspraxen ein diffuses Spannungsfeld herrscht, wel-

ches trotz der Ambivalenzen seine bevölkerungspolitischeWirkung nicht zuletzt

mittels der Untersuchungen und der damit zusammenhängendenDokumentati-

on15 entfaltet. Dabei zeichnen diese Erhebungen und Dokumentationen im Kur-

heim denKurerfolg nicht nur auf, sie produzieren ihn durchÜberwachungs- und

Korrekturmaßnahmen gleichsam.

Neben diesem machttechnischen Aspekt ist die damit zusammenhängende

Wissensproduktion in den Blick zu nehmen: Die dokumentierten Untersuchun-

gen produzieren spezifisches pädiatrisches und balneologischesWissen,welches

für die AusweisungundProfilierungderKinder- undKlimaheilkunde vonBedeu-

tung ist.Sobetont zumBeispiel ErnstGüntherSchultze 1973 dieRelevanzmeeres-

heilkundliche Grundlagenforschung und stützt dies mit verschiedenen Datener-

hebungen zurWirkung des Meeresklimas auf den Menschen (vgl. Schultze 1973).

An anderer Stelle argumentiert Schultze (1988b, S. 152 ff.) für die Bedeutsamkeit

von Klima- undMeeresheilkuren für Gesundheit und Erholung von Kindern und

15 Mit Friedrich Kittler können diese Dokumentationen, und hier insbesondere die Teilneh-

mer*innen-Listen als Aufschreibesysteme (Kittler 1995, S. 519) verstanden werden. Dieser ana-

lytische Zugang ermöglicht es, Medien, Techniken und Praktiken des Beobachtens, Aufschrei-

bens und Verarbeitens als Netzwerk zu denken und damit den Prozess derWissensproduktion

mit den darin eingelassenenMachtbeziehungen differenzierter zu erfassen.
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verwendet dafür unter anderem selbst zusammengetragene balneologische Auf-

zeichnungen und Daten, die bis in das Jahr 1888 zurückreichen.

7.2.4 Mahlzeiten

Viele der Interviewten, die in den Beschreibungen der eigenen Kurindikationen

von einem zu regulierenden Körpergewicht erzählen, berichten auch von restrik-

tiven und zwangvollen Erziehungspraxenwährend derMahlzeiten. In der Erzäh-

lung vonKatharina Fricke etwa sinddieMahlzeitenwährend ihrer erstenVerschi-

ckung 1973 von strenger Überwachung und dem Zwang aufessen zu müssen ge-

prägt.

„Das war natürlich das Schlimmste, wasmir passieren konnte. Diese Leber musste ich dann ja

aufessen.Unddaswar so ein riesiger Speisesaal, also riesig ist er eigentlichnichtmehr, erwar in

meiner Vorstellung sehr riesig. Aber ich habe auch da schon mal diese Geschichte aufgeschrie-

ben. Da hab’ ich gemerkt, dass dieser Speisesaal auch kleiner geworden ist – gedanklich – also

bildlich. Und da sagte dann die Schwester, die saß dann immer an einem Pult, richtig, also das

war – ich glaube, das war ein Pult. Es kann natürlich auch ein Schreibtisch gewesen sein. Aber

ich bin der Meinung, dass sie auch leicht erhöht saß. Und ich saß direkt vorne und sie hat ge-

sagt: ,Dasmusst du aufessen.‘ Und ich hab’mich damals schon nicht getraut, was zu sagen. Ich

war ein sehr schüchternes Kind, also ich war nicht – also ich war sehr angepasst. Deswegen ha-

be ich auch – glaube ich – da nicht gesagt: ,Ich mag das nicht.‘ oder ,Ich möchte das nicht.‘ Sie

erschienmirauchsehr streng.Siewarauchgroß,mitBrille– ja.Unddannsaß ichda.Dieande-

ren Kinder waren dann schon gegangen und ich versuchte, diese Leber runterzuwürgen und ich

hab’ mich so geekelt. Das war das Allerschlimmste wirklich, was ichmachenmusste. Ich konn-

te das auch nicht zur Seite spucken, weil sie ja vorne saß und ich als einzelnes Kind nur noch

im Speisesaal. Und dann hab’ ich das tatsächlich geschafft, diese Leber aufzuessen.“ (Fricke,

Abs. 20)

Auch Johann Blume berichtet in seinem Interview von Essenszwangwährend der

Mahlzeiten. Dabei beschreibt er interessanterweise an einer anderen Stelle seine

Vorstellung von der Funktion derMahlzeiten in Bezug auf denKurerfolg: „Also das

Entscheidende waren dieMahlzeiten für den Kurerfolg“ (Blume, Abs. 90).

In Bezug auf dieGewichtsmessungenwährendderKur als Indikator für einen

erfolgreichen Kurverlauf heißt es beispielsweise in der zweiten Auflage des Stan-

dardwerks „Kinderheime,Kinderheilstätten in der Bundesrepublik Deutschland,

Österreich und der Schweiz“ von 1964:

„WöchentlicheGewichtskontrollen gebenwertvolle Aufschlüsse über dieBelastung desOrganis-

mus durch dieKurmaßnahmen.Man soll keine unnatürlich großenZunahmen verlangen (kei-

neMästung!); aber Gewichtsstillstände und Gewichtsabnahmen veranlassen uns zu Korrektu-

ren in der Kurtherapie.“ (Kleinschmidt 1964, S. 47)

207



Auch Lehmann-Grube selbst verbindet in seinem Buch „Gesunde und Glückliche

Kinder. Ein Ratgeber für Eltern und Erzieher“ (1977), den Kurerfolg mit einer Zu-

nahme an Gewicht:

„Der Kurerfolg, und zwar besonders auch der körperliche, war bei dieser Gruppe überraschend

günstig. […] Aus ihnen waren richtige ,jungeMänner‘ geworden, von straffer Haltung und fro-

henMienen. Gewichtszunahmen von acht oder zehn Pfund gehörten nicht zu den Ausnahmen.

Es waren ,echte Zunahmen‘, wie wir es auszudrücken pflegten, nicht solche durch angemästete

Bäuche.“ (Lehmann-Grube 1977, S. 50–51)

Die Diagnose, das festgestellte Körpergewicht, die Untersuchungen und die

von Druck und Zwang begleiteten Mahlzeiten sind miteinander verknüpft. Der

Gesundheitszustand der Kinder und Jugendlichen, die als zu dünn, zu klein, zu

kränklich oder konstitutionell zu schwach – und später auch als zu dick – bewer-

tet wurden, sollen durch einen Kuraufenthalt geheilt werden.Gemessenwird der

Kurerfolg dann an der Verbesserung dieser Indizes. Für die Praxis bedeutet das,

dass, obwohl der Grundsatz „Lebens- vor Leibesfülle“ gilt, die wöchentlich erfass-

tenWerte eine Progression zeigenmüssen.DieVeränderungdesGewichts ist Ziel

der pädagogischen Behandlung und Überwachung, die Kontrolle der Mahlzeiten

dient als Mittel der Erreichung dieses Ziels. Dabei ist den oben geschilderten

Aussagen von Betroffenen ebenfalls zu entnehmen, dass diese Situation rund

um die Einnahme von Mahlzeiten unter anderem dazu führte, dass verschickte

Kinder Essen verspeisen mussten, obwohl sie nicht wollten, konnten oder sich

bereits (in das Essen) erbrochen hatten.

7.2.5 Medizinische Anwendungen

Neben den berichteten Erfahrungen im Kontext von Untersuchungen, Kör-

pergewicht und Mahlzeiten beschreiben die ehemaligen Verschickungskinder

verschiedene medizinische Anwendungen während ihres Kuraufenthalts. Diese

sollten die Gesundheit verbessern, die Konstitution stärken und in vielen Fällen

vor allem abhärten.

Die 1963 verschickteMonika Faber-Lenz, Jahrgang 1959, schildert ihr erinner-

tes Erleben im Kontext einer der „typischen“ Kuranwendungen, der Bestrahlung

mit Höhensonne:

„Ach so,wasmirnoch einfällt, ist eineSache, diemich sehr beängstigt hattewährenddesAufent-

haltes da auf Föhrwar,wirmussten imWinter-Halbjahr,wo ich dawar, zurHöhensonnen-The-

rapie gehen undwurden denn in so einerGruppeKinder immer geführt durch dunkelste Gänge,

durch einenKeller und dannwar es irgendwounter demDach,wowir uns dann bei kalten Tem-

peraturen ausziehenmussten wahrscheinlich bis auf die Unterhose, wo ichmich dran erinnere,
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umdenn da dieHöhensonne zu bekommen.Und ichweiß eben, daswaren so ganz dunkleGän-

ge. Da war sogar ein Schuster, daran erinnere ich mich noch, wovor ich große Angst hatte. Das

war so – ja – sehr, sehr dunkel und unüberschaubar. Und ichmeine auch, da sind irgendwelche

Katzen gewesen. Also ich habe, nachdem ich von dieser Kur kam, eine Katzenphobie behalten.

Das ist – ja –mehrfach schon versucht, therapiert zuwerden, aber ich habe furchtbare Angst vor

Katzen. Das ist geblieben – ja.“ (Faber-Lenz, Abs. 96)

IndenAktenderRudolf-Ballin-Stiftunggibt es zudieserHeliotherapie einenAus-

zug aus einem Protokoll über eine Versuchsreihe zur Schulkinderbestrahlung in

Bielefeld, bei der 2.300 Schulkinder insgesamt zwölf Mal bestrahlt wurden. Die

Bestrahlung soll zum „Ausgleich des Mangels der Großstadtkinder an Sonnen-

strahlen,Rachitis-Prophylaxe,Abhärtung,Klimatraining“beitragen. ImProtokoll

wird auch die Durchführung beschrieben:

„[…] dem Aufenthalt von 10–20 Minuten im Bestrahlungsraum sollte die Strahlung allen Sei-

tendesKörpersmöglichst gleichmäßig zugeführtwerden.Außerdemkamesdarauf an, dieKin-

der für diese verhältnismäßig lange Zeit sinnvoll zu beschäftigen. So entstand derGedanke,mit

den Kindern während der Dauer der Bestrahlung zielgemäße Gymnastik zu treiben. Unter der

Anleitung vonHeilgymnastinnen …“ (STAHH 611–20/40, Nr. 519)

Die Versuchsleiter schienen mit dem Ergebnis zufrieden zu sein und sahen die

gesundheitsfördernde Wirkung der Bestrahlung als bestätigt an: „Rund 70% der

Kinder zeigten Erhöhung ihrerWiderstandfähigkeit.“ (ebd.)

DenKörperwiderstandsfähiger zumachen ist ein zentralesMotivderKurund

folgt der Logik, durch Umweltreize den kindlichen Körper abhärten und weniger

anfällig zu machen. „Ein anfälliges Kind vor Kälte, Wind, Regen oder Schnee zu schüt-

zen, ist auf dieDauer einunmöglichesUnterfangen.UnserBestrebenkanndeshalbnur sein,

den Körper gegenüber solchen Reizen widerstandsfähiger zu machen.“ (Lehmann-Grube

1977, S. 51)

In den Interviews finden sich noch weitere Berichte über die medizinischen

AnwendungenwährendderKur.So erzählt zumBeispielThomasLarssen (Abs. 10)

von einem Saunagang während seiner Kur 1978, AnnaWilson, Jahrgang 1965 und

1971 verschickt, berichtet von einem Moorbad (vgl. Abs. 40) und Lutz Hutschnur

(Abs. 18) von einem Besuch in einer Saline im Jahr 1959.

Der Pädiater Kurt Nitsch zählt in einer seiner Veröffentlichungen zahlreiche

weitere therapeutische Maßnahmen auf, die zur Therapie angewendet werden

können:

„Freiluft-Liegekuren, Gymnastik und Heilgymnastik, Bindegewebsmassage, Wanderungen,

Spiele, psychotherapeutische Einwirkung, autogenes Training, spezialisierte Einwirkungen

etwawieKurzwelle undWärmetherapie,Unterwassermassage,Diät,medikamentöseTherapie,

Arzneimittelbäder usw. usw. Diese wahllose Aufzählung von weiteren Möglichkeiten soll

dartun, daß zur Erzielung eines optimalen Erfolges im Kurort die Aufbietung eines großen
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therapeutischen Apparates oft geboten ist. Das ist nur denkbar bei gut geleiteten und gut ein-

gerichteten Anstalten. Nur in diesen wird auch der Erfolg überwiegend befriedigen.“ (Nitsch

1959, S. 4)

Die verschiedenen medizinischen Anwendungen sind eine wesentlicher Teil des

Kuralltags undhaben sich eingeschrieben indieBerichte der ehemaligenVerschi-

ckungskinder. Als ein Element der gesundheitsfürsorgerischen Behandlung und

Überwachung sind sie wichtige Prozeduren, zur Erhaltung, Kontrolle und Ver-

besserung der Gesundheit.

7.3 Resümee

„Es ist der Traum derModerne: die Kontrolle und Verbesserung der Gesundheit ganzer Na-

tionen.“ (Thießen 2013b, S. 35)16 Dieser moderne Traum erfüllt sich mit der „Ent-

deckung“ des menschlichen Körpers durch die empirische Medizin des 18. und

19. Jahrhunderts.Mit ihr öffnet sich „[...] ein Raum erklärungs- und gestaltungs-

bedürftiger Körperlichkeit“ (Labisch 1992, S. 80), die die Gestaltung des Gesell-

schaftskörpers durch die Bearbeitung des individuellen Körpers ermöglicht. In

der kapitalistisch formierten Gesellschaft, in der Menschen als Produktiv- oder

Arbeitskraft vergesellschaftet sind (vgl. Foucault 2003, S. 275), zielt ein Großteil

sozialstaatlicher Intervention und Regulierung auf die Kontrolle und Verbesse-

rung der Gesundheit ab (vgl. Labisch 1992, S. 144 ff.).17 Die Subsistenzmittel, die

im (sozial-)staatlichen Auftrag zur Sicherung der gesellschaftlichen Reprodukti-

on auf historisch-spezifische Weise – zur Verfügung gestellt werden, umfassen

somit auch Programme zur Sicherung und Steigerung der Gesundheit im bevöl-

kerungspolitischen Sinne (vgl.Hansson 1979, S. 176). Zu diesen lässt sich auch die

Heil- und Erholungsfürsorge für Kinder und Jugendliche zählen.

Von Miquel zeichnet in seiner Arbeit nach, wie sich die Heil- und Erholungs-

fürsorge im 18. und 19. Jahrhundert entwickelt hat und das schon seit Mitte des

18. Jahrhunderts Kinder zumBeispiel in englische Seebädern zur Kur als gesund-

16 OhneMedizin, so derHistorikerMalteThießen, sind die „Basisprozesse“ derModerne (Raphael

1996, S. 166), nicht vorstellbar (vgl. Thießen 2013a, S. 539 ff.). Die Medikalisierung des „Volks-

körpers“, die Erforschung des individuellen Körpers, die staatliche Vorsorge gegen kollektive

Gesundheitsgefahren und die Optimierung der gesellschaftlichen Gesundheitsverhältnisse be-

stimmen Sozial- und Gesundheitspolitik moderner Staaten (ebd., S. 598 f.).
17 In seiner umfangreichen Quellenanalyse „Homo hygienicus“ beschreibt Labisch die Genese der

modernen Medizin und zeigt, wie Medizin und Regierungshandeln im Kontext der Mensch-

und Kapitalakkumulation miteinander verknüpft sind. „Die Arbeiterschaft wuchs in die industriel-

le Lebenswelt hinein, weil der wissenschaftlichen Konstruktion der Produktion die wissenschaftliche Kon-

struktion der Reproduktion, weil der technischenOrganisation der Arbeitswelt die medizinische Organisa-

tion der Lebenswelt entsprach.“ (Labisch 1992, S. 181–182)
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heitsförderndeMaßnahme geschickt wurden. Aus diesen zunächst nur der besit-

zenden Klasse zugänglichen Einrichtungen entstanden im Verlauf des 19. Jahr-

hunderts, neben den vielen Einrichtungen zur Genesung, auch Erholungsheime,

die eher präventivenCharakter hatten und auf die Besserungder allgemeinenGe-

sundheitslage der Bevölkerung ausgerichtet waren. Konstitutiv für das Verschi-

ckungswesen in Deutschland ist vor allem die in den 1920er-Jahren unter sozial-

demokratischer Ägide vorangetriebene Zentralisierung der Erholungs- undHeil-

fürsorge und die Gründung staatlich Entsendestellen zur administrierten Koor-

dination und Planung (vgl. von Miquel 2022, S. 7 ff.). In dieser Phase entstand

ein bedeutendes Überblickswerk zur Erholungsfürsorge, in dem ein einleitender

Aphorismus die grundlegende Idee prägnant zusammenfasst:

„Die Füße auf der Erde fest,

den Kopf imHimmel ist das best,

kernhaft im deutschenWesen.

So hilfst dumit genesen

demKinde unter deiner Hand

wie unserem ganzen deutschen Land!“ (Behm 1926, S. II)

In diesen Worten sind der zentrale Funktionszusammenhang und die Program-

matik der Heil- und Gesundheitsfürsorge destilliert. Verfasst hat sie der bereits

wiederholt erwähnte Pädiater Karl Behm (vgl. Kapitel 5), eine der zentralen Fi-

guren der institutionellen Konsolidierung und Etablierung des Kinderkurwesens

(vgl. von Miquel 2022, S. 8 ff.). Die Genesung des individuellen Kindes ist darin

unlösbar mit der Genesung der kollektiven Entität der nationalen „Volksgemein-

schaft“ verbunden. „Die gesundheitliche Aufbesserung ganzer Jahrgänge (Sanie-

rung)“, wie es Behm (1922, S. 344) in einer anderen Veröffentlichung nennt, ist

der Auftrag, aus dem heraus sich das staatlich administrierte Kinderkurwesen in

den 20er-Jahren des 20. Jahrhunderts (vgl. von Miquel 2022, S. 8 ff.) entwickelt.

Über 60 Jahre später betont der Pädiater Kurt Hartung in einem Sammelband

über „Kinderkuren und Kinderheilverfahren“ diesen Zweck und die immer noch

gegebene Relevanz der Kinderkuren:

„Aber gerade derWert der Prävention wird heute zunehmend höher eingeschätzt: man rechnet

damit, daßdieMedizin derZukunft aus drei gleich großenAnteilen bestehenwird, demderPro-

phylaxe, der Therapie und der Rehabilitation. In diesem Zusammenhang haben Kinderkuren

als Instrument vorbeugender Gesundheitshilfe auch heute durchaus ihre Berechtigung.“ (Har-

tung 1988, S. 54)

In den Berichten der ehemals Verschickten sind es neben rigiden Strafen immer

wieder die Routinen des Kuralltags, die als besonders beschämend, ängstigend
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oder repressiv beschrieben werden. Diese Alltagsdimensionen und ihr erinner-

tes Erleben lassen sich nicht allein durch die oftmals problematischen Arbeits-

undRahmenbedingungen der Kurheime und die repressive und autoritäreDyna-

mik totaler Institutionen erklären.Gerade imVergleich zu der besser erforschten

Heimerziehung lassen sich Spezifika im strukturellen Arrangement der Institu-

tion erkennen (vgl. Abschnitt 1.2), die auf das zugrunde liegende Programm zu-

rückzuführen sind. Die sozialpädagogische Behandlung und Überwachung des

Kinderkurwesens strukturiert sich maßgeblich unter pädiatrischen Vorzeichen.

Angefangen bei der Indikation,denwöchentlichenUntersuchungen,denmedizi-

nischen Anwendungen, über dieMahlzeiten, bis hin zur Nachsorge oderWieder-

holungskur. Der durch verschiedene medizinische Anwendungen und erzieheri-

scheMaßnahmen herbeigeführte Kurerfolg sollte durch permanente Datenerhe-

bung und Kontrolle, während und im Idealfall auch nach der Kur, sichergestellt

werden. Die Regulierung des Körpergewichts wird so zu einem entscheidenden

Faktor, durch den ein bevölkerungspolitisches Programm praktisch wird.

Diese Regulierung des Körpergewichts im Kontext der Mahlzeiten, aber auch

die Gesundheitserziehung, Körperhygiene, medizinische Anwendungen, konsti-

tutionsförderndeSpiele undBewegungdrinnenundander „frischenLuft“; all das

sind den Kuralltag und die sozialpädagogische Praxis bestimmende Routinen,

welche die erzählten Erfahrungen vieler Verschickter bis heute prägen.Routinen,

die sich in den erinnerten Erfahrungen der Verschickten in vielfältigerWeise nie-

derschlagen. Sie können als eine Art Kondensat der biopolitischen Programmatik

interpretiert werden, welches durch Regulierung und Intervention am Individu-

um die Gesundheit der Bevölkerung erhalten und steigern sollte. Oder wie es in

dem Überblickswerk „Erholungsfürsorge. Soziale Hilfe durch Erholung. Rechts-

vorschriften. Kosten. Verfahren“ heißt: „Die Erholungsfürsorge, […], dient der Wie-

derherstellung der Gesundheit bzw. der Verhütung einer erkennbar drohenden

Gesundheitsschädigung und der Wiederherstellung bzw. der Erhaltung der Ar-

beitsfähigkeit.“ (Schönfeld 1959, S. 24, Herv. i. O.)

Im Interview mit Anna Wilsons verdichtet sich die Wirkung dieses Pro-

gramms in einer eindrücklichen Erzählung über die Mahlzeiten und die Regulie-

rung des Körpergewichts:

„Ja, immer wieder diese Massentierhaltung, Räume voller kleiner Betten, aufstehen, Badezim-

mermit gefühlt hundertenWaschbecken, also alle in der Reihe – ja – und dann essen.Und essen

war wirklich auch grausam. [...] Und ich habe auch einmal das Essen erbrochen und auch das

durfte ich wieder aufessen. [...] Und ich denke – ich weiß nicht – wollten die, dass wir hinterher

erholt nach Hause kommen, erholt von, die hat ein Kilo mehr gewogen jetzt und jetzt ist sie er-

holter und gesünder? Also Essen ist ein ganz großes Thema, das war schlimm. Und dann eben

auch immer diese, wennUntersuchungenwaren, diesesWiegen und dann immermit ganz vie-

len Leuten, alsomit ganz vielenKindern, in Reih undGlied da zu stehen.Daswar schon furcht-

bar.“ (Wilson, Abs. 39)
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Viele weitere Dimensionen des Alltagserlebens konnten im Rahmen des Teilfor-

schungsprojekts nicht vertiefend berücksichtigt werden. Erzählungen im Kon-

text von Heimweh, Schlaf- und Toilettenzeiten, Gesundheits- und Hygieneerzie-

hung sind weitere wichtige Ansatzpunkte für weiterführende Forschung. Den-

noch konnte explorativ herausgearbeitetwerden,wie sich ein groß angelegtes be-

völkerungspolitisches Programm zur gesellschaftlichen Reproduktion in auf den

kindlichen Körper gerichteten Praxen und Prozeduren entfaltet. ImErgebnis un-

termauern die vorgestellten Befunde die Notwendigkeit, Soziale Arbeit und ihre

Praxis als Teil eines vielschichtigen Macht- und Herrschaftsverhältnisses zu be-

greifen und als solches zu analysieren.Es bedarf eben einer „rücksichtlose[n] Kri-

tik alles Bestehenden“ (Marx 1844 zit. nach Anhorn et al. 2013, S. 7, Herv. d. Verf.).

Wie wichtig dafür die Analyse und Kritik der eigenen Professionsgeschichte ist,

soll hier noch einmal mit denWorten TimmKunstreichs unterstrichen werden:

„Da in der Geschichte der Sozialen Arbeit im wesentlichen institutionelle Produkte wie Akten,

moralischeKonzepteundVergleichbares zurVerfügung stehen, ist es vonbesondererBedeutung,

den Kontext, in dem etwas geschieht, sensibel zu rekonstruieren. Nur wennwir es schaffen, uns

diesen Kontext in einerWeise zu erschließen, der das regelhafte Handeln der Subjekte darin als

sinnvoll erscheinen läßt […], wird es uns möglich sein, uns einigermaßen in vergangenes So-

ziales ,einzudenken‘ und es so zu erschließen. Die professionellen Akteure der Sozialen Arbeit,

die Armenpfleger, die Fürsorgerinnen, die Juristen, die Pastoren usw. haben reichliche Spuren

hinterlassen.“ (Kunstreich 2014, S. 3)

Dabei muss sich gerade die Auseinandersetzung mit der eigenen Professionsge-

schichte kritisch-reflexiv zu den bestehendenMacht- undHerrschaftsverhältnis-

sen verhalten, denn die Geschichte selbst – ihreDeutungen undAbleitungen– ist

immer auch ein „umkämpftes Terrain“ (Richter 2014, S. 51).

EXKURS IV: ORGANISATIONSSTRUKTUREN UND

WIRTSCHAFTLICHE VERHÄLTNISSE

Der folgende, vierte Exkurs, soll einerseits vertiefend ergründen, welche Auswir-

kungen die enge personale und organisatorische Verbindung zwischen Sozialbe-

hörde, „Verein“ und „Stiftung“ in Bezug auf die Chance hatte, die Bedingungen in

denHeimen imSinne des Kindeswohls zu verbessern und nachhaltige Innovatio-

nenanzustoßen.Zumanderenmussdanachgefragtwerden,obund inwieferndie

in journalistischen Quellen und öffentlichen Verlautbarungen vorgetragene Ein-

schätzung, das Kurwesen sei ein profitables Geschäft zu Lasten der Kinder gewe-

sen, in Bezug auf die sozialbehördliche Kinderverschickung Hamburgs zutrifft.
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Spielarten wirtschaftlicher Übervorteilung

DieEinschätzung,dieHeim-Trägerhätten sich zuLastender verschicktenKinder

„bereichert“, muss nach unterschiedlichen Argumentationsebenen differenziert

werden.

Die im aktuellen öffentlichen Diskurs wohl am wirkmächtigsten Evidenzen

auf Vorteilsnahme sind retrospektive kindliche bzw. jugendliche Erfahrungen,

wonach sich Heimleitungen und Betreuungspersonal deutlich besser versorgten als die

schutzbefohlenen Kinder – in Bezug auf die allgemeine Freizügigkeit der Lebens-

führung, aber auch hinsichtlich der Ernährung sowie dem Wohnkomfort.18

Entsprechende Beobachtungen beruhen auf einer fundamentalen Differenz-

Erfahrung: Das erinnerte Erleben der Prekarität und Reglementierung der

Unterbringungssituation wird durch einen Abgleich mit der besseren Lebens-

situation des Personals verstärkt. Der Umstand, dass das Betreuungspersonal

in der Regel ebenfalls im Heim bzw. seiner unmittelbaren Umgebung wohnte,

begünstigte diese Wahrnehmung. In unserem Sample findet sich allerdings nur

ein einziger, zudem vager Hinweis, der in diese Richtung geht.19

An diese Erfahrungen knüpfen ins Allgemeine gewendete Beobachtungen

an, die eine strukturelle Diskrepanz zwischen der Unterbringungssituation von Verschi-

ckungskindern und den doch erheblichen Geldflüssen von den Versicherungsträgern

und Eltern an die Heimbetreiber konstatieren. Angenommen wird, dass die

Einnahmen die Ausgaben der Häuser übertrafen bzw. Gelder, die für die kind-

gerechte Unterbringung und Betreuung vorgesehen waren, in größerem Stil

und ohne wirksamen Einspruch öffentlicher Stellen zweckentfremdet wurden.20

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass Anfang der 1960er-

18 Vgl. hierzu unter anderem Röhl 2022, die eine entsprechende zeitgenössische Beschwerde ei-

ner Betreuungskraft mit den Worten wiedergibt: „Uns fiel vor allem der krasse Unterschied des All-

gemeinzustands des Heimes und der uns luxuriös erscheinenden Einrichtung des Heimleiterzimmers auf.“

(S. 18 f.)
19 „Ja, ichmeine auch, dass die Erzieherinnen irgendwie an einemExtratisch gesessen habenundwas anderes

gegessen haben alswir, aber das erinnere ich nicht. Also das Essenwar nicht besonders lecker.“ (Baumann,

Abs. 9)
20 Vgl. hierzu etwaRöhl (2022, S. 30), die denBestechungsversuch eines imAuftragmehrererHei-

me unter demDach „K.W.Heilstätten GmbH“ operierendenMittelsmann gegenüber demBür-

germeister vonWyk auf Föhr im August 1967 kolportiert. Abgezielt habe dieser Versuch darauf,

die Heime als „Sanatorien“ anerkennen zu lassen um (a) der Heimaufsicht des Jugendamtes zu

entgehenund (b)wegendermit demKrankenhausstatus verbundenen „Beihilfefähigkeit“mehr

Kinder zugewiesen zu bekommen. – Auch wenn die Vorstöße Schultzes und Freyers zum Auf-

bau einer „klinischen Abteilung“ im „Hamburger Kinderheim“ in den gleichen Zeitraum fallen

und inhaltlich indieselbeRichtungweisen,gibt es keinenHinweisedarauf,dassdieGmbHauch

die Interessen des Heims bzw. der Hamburger Entsendestelle vertrat. Nachweislich operierte

sie jedoch als Interessensvertretung der Heime „Seeblick“, „Westfalenheim“, „Südstrand“, „Ni-

ckelsen“ und „Albatros“ (vgl. LASH, Abt. 761, Nr. 10127).
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Jahre mehr als die Hälfte der Kinderkurheime gewerblich betrieben wurden.21

Unterschiede wirtschaftlichen Gebarens von Freien Trägern unterschiedlicher

weltanschaulicher Prägung sind bisher kaum erforscht und können auch nicht

Gegenstand der vorliegenden Untersuchung sein.

Eine dritte Ebene wird angesprochen, wenn auf die Kommunen, in denen sich

Heime konzentrierten, geblickt und das Kinderkurwesen als ein quasi-touristischer

bzw. gesundheitsfürsorgerischer Wirtschaftszweig angesprochen wird. Die aufgewor-

fene Frage lautet in diesemZusammenhang:Wer profitierte in denGemeinwesen

vom Kinderkurwesen? Kinderheime waren ohne Zweifel vor allem in struktur-

schwachen Regionen wichtige Arbeitgeber insbesondere hinsichtlich der anfal-

lenden hauswirtschaftlichen Tätigkeiten. Zum Teil mussten die Heime auch Ge-

werbesteuernund/oderKurtaxenabführen,nutztenkostenpflichtigdie zentralen

BadeeinrichtungenvorOrtusw.Auchdas– lokaleundüberregionale–Transport-

wesen sowie insbesondere landwirtschaftliche Zulieferbetriebe, wie etwa Molke-

reien, stellten sich auf die Kinderheime ein und hatten ein wirtschaftliches In-

teresse an ihrem Fortbestehen. Für die Heime von „Verein“ und „Stiftung“ ist die

entsprechende lokalwirtschaftliche Einbindung vor allem in Bezug auf die Hei-

me an Nord- und Ostsee, also das „Hamburger Kinderheim“ inWyk auf Föhr und

„Timmendorfer Strand“, relevant (vgl. Koops 2010, S. 66).22 Angesichts der Tatsa-

che, dass das Kinderkurwesen in den 1950er-Jahren zu einemMassenphänomen

geworden war und sich aufgrund der vielfältigen Trägerstrukturen Konkurren-

zen und eine Art „Markt“ ausbildeten23, wird mit einigem Recht in Bezug auf In-

teressensverquickung vonHeimbetreibern, Kommunen und Zulieferern, von der

21 Vgl. Röhl 2021a, S. 33 u. 1. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung 1965, S. 151 u. 186.

Nirgendwo sonst in der Jungendhilfe dominierten die privaten Träger das Angebotsprofil so-

sehr, wie hier. Es kann deshalb von einer marktförmigen, über Angebot und Nachfrage regu-

lierten Dynamik ausgegangen werden.
22 Koops (2010, S. 66) konstatiert fürWyk: „Die Zahl der Übernachtungenwar [1950] von rund 400.000

im Jahre 1949 auf über eine halbe Million geklettert. Einen erheblichen Teil dieser Aufwärtsentwicklung

hatte die Stadt dem boomenden ,Kindertourismus‘ zu verdanken, der in den fünfziger Jahren einen neuen

Höhepunkt erreichte.Mehr als 25HeimebotendengeschwächtenundanfälligenKindernund Jugendlichen

einenmehrwöchigen Aufenthalt imReizklima derNordsee. […] Es dauerte bis in die sechziger Jahre hinein,

ehe die Übernachtungszahl der ,normalen Urlauber‘ die der Heimkinder überstieg.“

23 Von den 25 lokalen Heimen, die auch Folberth (1956, S. 142 f.) für Wyk Mitte der 1950er-Jahres

aufführt,waren 14 privat geführt, zehn von öffentlichenund frei-gemeinnützigenTrägern,dar-

unter fünf Kassen-Vertragsheime sowie ein Heim der Bundesbahn. (Mündlich übermittelten

Recherchen des ehemaligen Heimortkoordinatoren für Wyk/Föhr, Peter Krausse, gelangen zu

dem Ergebnis, das die Zahl der Kinderkurheime zur besagten Zeit sogar bei 32 lag.) Für Tim-

mendorfer Strand/Niendorf an derOstseewurden 12Heime angegeben–acht hiervonwurden

privat geführt, bei den übrigen handelte es sich Heime im frei-gemeinnütziger bzw. kommu-

naler Trägerschaft sowie einem Vertragsheim der LVA. Die zweite Auflage des Folberths (1964,

S. 209–211) führt fürWyk „nur noch“ 22 Heime an. Für Timmendorfer Strand und Niendorf an

der Ostsee werden neun Kinderkurheime angeführt (ebd., S. 200f., 205 f.).
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Formierung einer Fürsorgeindustrie bzw. eines Kur- respektive Care-industriel-

len Komplexes gesprochen.24

Von dieser dritten Perspektive unterscheiden lassen sich schließlich, viertens,

Analysen, die auf die konjunkturelle (chronische) Über- und Unterbelegung der Heime

abzielen und der Frage nachgehen, wie auf nachlassende Überweisungszahlen

trägerintern reagiert wurde. In diesem Zusammenhang wird vermutet, dass die

Rentabilität der Häuser unter anderem durch fachlich zumindest zweifelhafte

Nachjustierungen bei den Indikationsstellungen sichergestellt wurde. Gesund-

heitliche Probleme seien als Überweisungsgründe gewissermaßen konstruiert

worden (vgl. Röhl 2021, S. 35 ff.). Kritiken dieser Art lassen sich im Rückgriff auf

den unter anderem von Ivan Illich (2015) geprägten Begriff der „Medikalisie-

rung“ stützen (vgl. zumMedikalisierungs-Konzept Liebsch 2020). Entsprechende

Analyseperspektiven schließen insofern an die oben dargestellte These der Für-

sorgeindustrie an, als sie von einer fachlichen Monopolisierung der Behandlung

der neu „entdeckten“ Kinderkrankheiten ausgehen. Vor diesem Hintergrund

wird untersucht, ob die Häuser mehr mit ihrem Selbsterhalt als mit der Si-

cherstellung guter Bedingungen der Erholung und Heilung auf der Grundlage

erziehungswissenschaftlicher und kurärztlicher Erkenntnisse befasst waren.

Da die im Rahmen der Hamburger Studie geführten Interviews kaum etwas

zur Klärung der aufgeworfenen Frage beitragen und die kommunale Einbindung

der Heime von „Verein“ und „Stiftung“ nicht im Zentrum der vorliegenden Stu-

die steht, soll in diesem Exkurs differenzierter auf die zweite und vierte Ebene

geblickt werden. Vorab müssen noch einmal25 die Trägerstrukturen von „Verein“

und „Stiftung“ sowie ihre organisatorische Rückbindung an dieHamburger Sozi-

albehörde nachgezeichnet werden.

Trägergeschichte und -strukturen

Für die administrative und organisatorische Entwicklung des sozialbehördlichen

Verschickungswesens Hamburgs im 20. Jahrhundert war einerseits – auf Träge-

rebene –eine großeKontinuität der Verwaltungsstrukturen charakteristisch, an-

dererseits die enge personelle und strukturelle Verflechtung zwischenKosten- und

Leistungsträgern.

Bereits in der Weimarer Gründungsperiode deckten sich die satzungsgemä-

ßen Ziele von „Stiftung“ und „Verein“ sehr weitgehend. Zwar hob die Zweckbe-

stimmung des Vereins neben dem Jugendalter, die zeitliche Befristung der Un-

terbringung sowie den engen organisatorischen Bezug zur Sozialbehörde eigens

hervor (vgl. STAHH 611–20/40, Nr. 542). Wichtiger aber war, dass die Verschi-

ckungen hier wie dort sowohl als präventive, als auch auf „Heilung“ abstellen-

24 Vgl. hierzu etwa der Baden-Württembergische SozialministerManfred Lucha im Interviewmit

Lorenz (2020). Vgl. auch Lorenz 2021, S. 20–22.
25 Vgl. hierzu ausführlich Richter/Meyer 2021, S. 50–64.
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de Maßnahmen konzipiert waren. Außerdem waren sie (zunächst) ausschließ-

lich Minderjährigen aus „bedürftigen Familien“ vorbehalten (vgl. ebd. u. STAHH

351–8, B 459). Zudem war die Entscheidung, die Zuwendung Eugenie Ballins an

die StadtHamburg als Sockelbetrag für eine „gemeinnützige Privatanstalt“,näm-

lich „Linden-Au“, zu verwenden, seinerzeit ebenfalls damit begründet worden,

dass auf diese Weise der „ausschlaggebende[.] Einfluss der [Sozial-]Behörde“ (Lange

2001) sichergestellt werden könne.

Die Zusammensetzung der Vorstände von „Stiftung“ und „Verein“ stimmte

im Großen und Ganzen überein: Als Vorsitzende*r wurde satzungsgemäß in

beiden Fällen der Präses der Sozialbehörde benannt, der das Amt gewöhnlich

einem*einer leitenden Beamt*in übertrug (vgl. STAHH 611–20/40, Nr. 542 u.

351–8, B 459). Damit waren allerdings nicht nur direkte Kommunikationswege

und schlanke Entscheidungsprozesse sichergestellt. Die Bewältigung vorpro-

grammierter Interessenskollisionen hatte man ebenfalls ganz von der Integrität

der Amtsinhaber*innen abhängig gemacht.26 Für die übrigen Vorstandsposten

waren Vertreter*innen von Gesundheits-, Jugend- und Schulbehörde, der LVA

sowie der örtlichen Kindergärtner*innen-Seminare vorgesehen. Diese Zusam-

mensetzung sollte offenkundig ein abgestimmtes und möglichst reibungsloses

Verwaltungshandeln ermöglichen. Das tägliche Verwaltungsgeschäft erledigten

mit Verwaltungspersonal ausgestattete Geschäftsstellen.

1954 waren der Vorsitz sowohl von „Stiftung“ als auch „Verein“ der Fürsorge-

juristin und Leitenden Regierungsdirektorin (LRD) der Sozialbehörde, Käthe Pe-

tersen, übertragen worden.27 Sie steht insofern exemplarisch für die personellen

KontinuitätenundVerflechtungen inder Leitungdes sozialbehördlichenVerschi-

ckungswesens Hamburgs zwischen Nationalsozialismus und früher Bundesre-

publik, als sie bereits 1940mit der Leitung der Abteilung „Gesundheits- und Son-

derfürsorge“ betraut worden war, der auch das Verschickungswesen unterstand

(vgl. STAHH 611–20/40, Nr. 533 u. Hamburgisches Staatsamt 1939). Die ausfüh-

renden geschäftlichen Tätigkeiten hatte die ihr unterstellte Fürsorgerin Johanna

Dunkel erledigt, dermannach 1945wie selbstverständlich auch dieGeschäftsfüh-

rung des Vereins anvertraute.28 Umbenannt in „Kinderheil- und Genesungsfür-

sorge“ nahm die Abteilung der Sozialbehörde unter ärztlicher Leitung Fritz Leh-

mann-Grubes in den 1950er-Jahren ihre Aufgabe als „Entsendestelle“ wieder re-

gulär auf. Sowohl die Abteilung „Kinderheil- und Genesungsfürsorge“ als auch

die Vereinsgeschäftsstelle waren im Bieberhaus in unmittelbarer Bahnhofsnähe

26 Vgl. Diskussion des Zwischenberichts aus Verwaltungsperspektive am 27.04.2022 mit Helmut

Eidenmüller, Harald Clemens, Imogen Buchholz (Sozialdezernentin Bezirksamt Altona) und

Mario Bauer (Gesundheitsamt Nord).
27 ZumWirken Käthe Petersens in der Hamburger Sozialbehörde während des Nationalsozialis-

mus und in den 1950er- und 60er-Jahren vgl.: Rothmaler 2020.
28 Zur Berufskarriere Johanna Dunkels: Dünkel 2017.
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untergebracht, was nicht nur als Notbehelf, sondern auch als Zeichen der engen

administrativenundpersonellenVerflechtungbeiderOrganisationseinheiten ge-

deutet werdenmuss.

Bereits 1953 waren auf Anregung von Johannes Birckholtz, des Vorgängers Pe-

tersens als Vorsitzendem von „Verein“ und „Stiftung“, die Geschäftsstellen beider

Träger organisatorisch zusammengelegt worden, weil „[d]ie Rudolf-Ballin-Stiftung

und der Verein für Kinder- und Jugendgenesungsfürsorge [...] beide den gleichen Zweck“

(STAHH 351–8, B 459) erfüllten.

Rund zehn Jahre später, 1964, folgte dann unter Petersens Vorsitz ein weiterer

Schritt der administrativen Vereinheitlichung von „Verein“ und „Stiftung“: Im

Zuge einer Verwaltungsreform in der Arbeits- und Sozialbehörde hatte man

schon die Vermögensverwaltung dreier anderer privatwohltätiger Stiftungen

zusammengelegt, ohne deren nominelle Selbständigkeit anzutasten. Diesem

Vorbild sollten nun auch die beiden Kurheimträger folgen. Auf Anordnung der

Leitung der Arbeits- und Sozialbehörde wurden beide Geschäftsstellen künftig

offiziell „in Personal-Union“ (vgl. ebd.) geführt.Noch im selben Jahr beschloss der

Vorstand der „Stiftung“die Vermögensverwaltung per Vertrag derGeschäftsstelle

zu übertragen. Nach zwei weiteren Jahren verkündete Hans Müller-Dieckert als

Amtsnachfolger Petersens, dass der mit dem Verein geschlossene Vertrag gegen-

standslos geworden sei, weil die Satzungen inzwischen vollständig aufeinander

abgestimmt worden seien (vgl. ebd.).

Etwazur selbenZeit,unterdemEindruckderangespanntenHaushaltslage in-

folge der Sturmflut von 1962, zeichneten sich erste Ansätze zur Neuressortierung

und Rationalisierung der Verwaltung der sozialbehördlichen „Entsendestelle“ ab.

Angestoßen durch eine Organisations- undWirtschaftsprüfung des Rechnungs-

hofes in den Jahren 1966 bis 1968 gingman daran, die Verwaltung zu straffen, den

Personalstab in der „Entsendestelle“ abzubauenundDoppelstrukturen in „Verein“

und „Stiftung“ zu beseitigen (vgl. STAHH 611–20/40, Nr. 542).

DerUmzug vonArbeits- undSozialbehördeundgemeinsamerGeschäftsstelle

an die Stadtteilgrenze von Barmbek/Uhlenhorst 1970 markierte den vorläufigen

Schlusspunkt einer bereits 1953 eingeschlagenen Entwicklung, die auf die orga-

nisatorische Zusammenlegung und administrative Straffung des sozialbehördli-

chen Kinderverschickungswesens Hamburgs abzielte.

Anhand der Nachzeichnung der Entwicklung der Organisationsstrukturen in

„Stiftung“ und „Verein“ wird deutlich, dass die engen organisatorischen Verbin-

dungen der beiden Heimträger mit der Sozialbehörde als Kostenträger keines-

wegs ein Zufallsprodukt waren. Sie müssen vielmehr als integraler Bestandteil

einer administrativen Struktur und stadtstaatlichen Steuerungslogik verstanden

werden, die sowohl im internen Schriftwechsel als auch in öffentlichen Verlaut-

barungen mit Begriffen wie „mittelbare Staatsverwaltung“ bzw. „staatsnahe Träger-

schaft“ belegt wurden (vgl. ebd., STAHH 351–10 II, Nr. 2169). Auch wenn solche

Begriffe rechtlich nicht korrekt sein mochten, weil es so etwas wie eine formel-
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le Beleihung mit Aufgaben der Heimträger durch die Sozialbehörde nicht gab29,

markiert doch insbesondere ein 1974 geschlossener Belegungsvertrag die ausge-

sprochen enge Verbindung von Entsendestelle und Heimträgern (s.u.).

Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass sich die 1971 vom Erzie-

hungspersonal „Linden-Aus“vorgetrageneKritik an repressivenErziehungsprak-

tiken und unzeitgemäßem, autoritäremLeitungsgebaren imVerlauf der nachfol-

genden behördlichen „Aufklärungsversuche“ auch gegen die Aufsichts- und Ver-

waltungsstrukturen von Sozialbehörde und Stiftung selbst richteten. In der zeit-

genössischen Berichterstattung wurden sie zugespitzt in der Feststellung, dass

die Behörde gegen sich selbst ermittele (vgl. Richter/Meyer 2021, S. 104). In der

Reformagenda vonHeimträgernundSozialbehörde, auchdafür hattendie aufbe-

gehrenden Betreuer*innen aus Lüneburg ein sicheres Gespür, rangierten zudem

fachlich-konzeptionelle Fragen – wie noch zu zeigen sein wird – nicht eben an

vorderster Stelle.

Mechanismen der Einnahmen- und Ausgabenregulierung

SatzungsgemäßstrebtederVerein fürKinder-und Jugendgenesungsfürsorgebe-

reits 1955 „keinen Gewinn“ an. Mitglieder durften konsequenter Weise auch keine

Zuwendungen ausMitteln des Vereins erhalten (§7). AuchBegünstigungen durch

zweckfremde Verwaltungsausgaben oder unverhältnismäßig hohe Vergütungen

waren untersagt (§9) (vgl. STAHH 611–20/40, Nr. 542). Ab 1966 wurde ergänzend

festgeschrieben, dass etwaige Gewinne nur für den Satzungszweck genutzt wer-

den dürfen, das heißt „kranke und gesundheitsgefährdete Kinder oder Jugendliche vor-

übergehend zu Zwecken der Heil- oder vorbeugenden Gesundheitsfürsorge in seinen Ein-

richtungen aufzunehmen.“ (ebd.) Auch im Falle der Auflösung des Vereins oder dem

Ausscheiden von Mitgliedern hatten diese keinen Anspruch auf das Vereinsver-

mögen. An dieser Regelung änderte sich auch 1972 nichts, als man den Satzungs-

zweck umdieUnterbringung „behinderte[r] Personen“ (ebd.) ergänzte. Ähnliche Re-

gelungen enthielt auch die Satzung der „Stiftung“. Der „gemeinnützige“, „mild-

tätige“ Charakter der Stiftung schloss nach §3, Abs. 1 der Satzung in der Fassung

von 1950 das Erzielen von Gewinnen aus (vgl. STAHH 351–8, B 459).

29 Vgl. die entsprechenden Hinweise von Harald Clemens im Rahmen der Diskussion zu den Ver-

waltungsperspektiven am 27.04.2022.

219



Wie aber sah es in der betriebswirtschaftlichen Praxis aus?30 Hinsichtlich der

Steuerung der Kosten bestanden grundsätzlich drei Stellschrauben bzw. Kosten-

gestaltungsmechanismen.

UmdieEinnahmenseite zukontrollieren,wurdenzwischenVersicherungs- und

Heimträger alters- und bedarfsgestaffelte Pflegekostensätze je Tag und aufgenom-

menem Kind ermittelt. Diese Kostensätze richteten sich, wie einem überliefer-

ten Vertrag zwischen Sozialbehörde und Verein von 1974 zu entnehmen ist, nach

den zwischen den Spitzenverbänden der FreienWohlfahrtspflege und dem Sozi-

alhilfeträger vereinbarten „Grundsätzen über die Festsetzung von Pflegesätzen für Hei-

me der Freien Wohlfahrtspflege“ (STAHH 611–20/40, Nr. 543) in der jeweils gültigen

Fassung.31

Aus den erstatteten Pflegekosten durfte der Verein nur seine „Selbstkosten“

bestreiten. Außerdem konnten diese als Sicherheiten zur Aufnahme von Investi-

tionsdarlehen für zum Beispiel bauliche Tätigkeiten genutzt werden.32

Die„Pflegekostensätze“warenbis 1971 orientiert amPersonalaufwand jeHeim

in Stufen gestaffelt. So fielen die dem „Hamburger Kinderheim“ (Wyk auf Föhr)

für „Schulkinder und Jugendliche“ (Stufe I) zugestandenen Pflegekostensätze im

Übergang vonden 1960er- zuden 1970er-Jahrenum jeweils 15–20%niedriger aus,

als diejenigen, die für „Kleinkinder“ (Stufe II) gezahlt wurden. In „Linden-Au“ da-

gegen, mit seinem stärker auf „Genesung“ ausgerichteten Profil, waren „Klein-

kinder“und solche, die in der „Spezialabteilung“ für leichte Verhaltensstörungen/

Behinderungen untergebracht wurden, der „Stufe I“ zugeordnet. Der Pflegekos-

tensatz, den das Heim für die der „Stufe II“ zugeordneten Kleinstkinder sowie

solche Kinder, die mit psychosomatischen Beschwerden aufgenommen wurden,

30 Grobe Richtwerte zu den „Kostenanteilen“ von Kinderkuranstalten liefert Hans Kleinschmidt

im Folberth von 1964 (S. 30). Danach wurden etwa 50% für Personalkosten, 25% für Nahrungs-

mittelkosten und noch einmal 15% für Heizung, Beleuchtung, Reinigung, Instandhaltung ver-

anschlagt. Für „Linden-Au“ wurde in der „Erfolgsrechnung“ für das Geschäftsjahr 1970 bereits

eine Verschiebung in Richtung der Personalkosten deutlich. 68,6% der Gesamtkosten entfielen

auf Vergütung und Löhne (inkl. Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung); 10,5% auf Lebens-

mittel; 4,4%auf Feuerung,StromundGas,Wasser- u.SielgebührenundWirtschaftsbedarf (vgl.

STAHH 351–8, B 459). Für den „Verein“ inklusive seiner Geschäftsstelle wurden nach dem „Ge-

schäftsbericht und Jahresabschluss 1979“ dann bereits folgendeWerte angegeben: 78,4% Perso-

nalkosten, 7,5% Lebensmittelkosten, 8,5% Instandhaltung, Feuerung, Strom und Gas,Wasser-

u. Sielgebühren,Wirtschaftsbedarf (vgl. STAHH 611–20/40, Nr. 252).
31 Mit demselben Vertrag verpflichtete sich der Verein, „sämtliche Bettplätze [seinerHeime] demSozi-

alhilfeträger zurVerfügung“ zu stellen.Umgekehrtwar der Sozialhilfeträger nicht verpflichtet, die

Belegung aller Bettplätze zu garantieren, hatte aber für die durch Minderbelegung entstehen-

den Kosten aufzukommen. Anderweitige Belegungen bedurften der vorherigen Genehmigung

durch die Sozialbehörde (ebd.).
32 Entsprechende Darlehen bedurften der Zustimmung von Finanz- respektive Sozialbehörde.

Der Verein musste sich in diesem Zusammenhang die sozialbehördliche Aufsicht über ter-

mingerechte Zinszahlungen gefallen lassen (ebd.). Zur 1982 erfolgtenNeuregelung vgl. STAHH

611–20/40, Nr. 95.
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erhielt,war 1967 um rund 4,00 DM jeKind undTag–undwenige Jahre darauf um

8,00 DM–höher als jener der „Stufe I“.

Nachdem die jedes Jahr von den Heimleitungen akribisch errechneten Kos-

tensätze durch konjunkturbedingte Lohnkostensteigerungen in den späten

1960er-Jahren stark angestiegen waren, wurden ab 1972 mit der Sozialbehörde

einheitliche Pflegekostensätze je Heim und aufgenommenem Kind vereinbart.

Für im „Hamburger Kinderheim“ untergebrachte Kinder und Jugendliche muss-

ten jetzt je 42,50 DM/Tag gezahlt werden33, für solche, dieman nach „Linden-Au“

verschickte, dagegen 60,50 DM/Tag (vgl. STAHH351–10 II,Nr. 2167 u. 611–20/40,

Nr. 247).

Mit der Neufestsetzung der Pflegekostensätze 1972 war eine grundlegende

Umstellung ihrer Berechnungsweise verbunden, bei der die nicht planmäßig

belegten „Kurtage“ eine zentrale Rolle spielen sollten. Gemäß den „pädagogischen

Erfordernissen, dem Bedarf und der Personalsituation“ (STAHH 351–10 II, Nr. 2161)

wollte man die Höhe der Pflegesätze nicht mehr wie bisher auf die tatsächlich

realisierten Pflegetage des Vorjahres stützen. Der Berechnung sollten zukünf-

tig vielmehr die geplanten Kurtage zugrunde gelegt werden – abzüglich einer

durchschnittlichen „Ausfallquote“ jeHeim, die anhand derMinderauslastung der

letzten fünf Jahre ermittelt wurde.34

Während die Einnahmenseite der Heime im Wesentlichen über Pflegekos-

tensätze reguliert wurde, wurde die Ausgabenseite über Stellenpläne zu steuern

versucht, die ihrerseits tarifgebunden waren. Da die Personalkosten ab den

1960er-Jahren mehr als zwei Drittel der gesamten Betriebskosten ausmachten

(vgl. Fußnote 175), waren das Stellenprofil jeder Einrichtung sowie die Eingrup-

pierung des Personals für die Kontrolle der Kostenentwicklung von zentraler

Bedeutung. Zugleich wurden über die Stellenpläne auch Standards der Qualifi-

zierung (nicht nur) des Betreuungspersonals festgeschrieben.

Die ersten Stellenpläne für die Kinderkurheime des „Vereins“ lassen sich für

die frühen 1960er-Jahre,alsodasunmittelbareVorfelddes InkrafttretensdesBun-

desangestelltentarifvertrags (BAT), nachweisen (STAHH 611–20/40, Nr. 513).Wie

eng Stellenpläne und Kostensätze miteinander verkoppelt waren, zeigt ein inter-

ner Vermerk des Vereinsvorstandes von 1960, mit dem Diederichsen angehalten

33 Bemerkenswert ist, dass der „Pflegekostensatz“ für „behinderte Personen“, die man im neu an-

gemieteten „Ginsterhof“ unterbrachte, zeitgleich mit 21,10 DM nur rund die Hälfte betrug.
34 Die auf diese Weise ermittelten Netto-Werte wurden als Heimtage bezeichnet. Die ermittel-

ten „Ausfallquoten“ fielen vergleichsweise gering aus, variierten aber doch recht deutlich zwi-

schen den Heimen. In der Folge variierten auch die Pflegesätze nicht unerheblich (vgl. Anhang

6). Am höchsten waren die Ausfallquoten im Schulkinderheim „Ballenberg“mit annähernd 6%.

Mit mehr als 3 Prozentpunkten Abweichung gab es aber auch unter den Kleinkinderheimen er-

heblicheUnterschiede (ebd.). Auch für die Jahre 1973–1975 liegen für alleHeime „Ausfallquoten“

vor, die sich in einem ähnlichen Spektrum bewegten, allerdings deutliche Unterschiede in der

Rangfolge aufwiesen (vgl.: STAHH 351–10 II, Nr. 2162).
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wurde, seinen Stellenplan-Entwurf angesichts rückläufiger Verschickungszahlen

und der damit notwendig gewordenen Verkleinerung des Heimes so zu überar-

beiten, dass der Kostensatz „nicht wesentlich ansteig[t]“ (ebd.).

Für die Jahre 1971/1972 sind für sämtliche Einrichtungen des „Vereins“ (vgl.

STAHH 351–10 II, Nr. 2152) sowie „Linden-Au“ (ebd. Nr. 2169) Stellenpläne über-

liefert,die nebenderAnzahl der Stellen–spezifiziert nachGeschlecht–die jewei-

ligenStellenbezeichnungen sowie die zugehörigenBAT-Vergütungsgruppen auf-

führen (vgl. auch Exkurs III). Hinsichtlich der Stellenbezeichnung und mit die-

sen korrespondierenden beruflichen Qualifizierungen orientierten sich die Plä-

ne bis ins Detail an den durch Sozialbehörde beziehungsweise Senat vorgege-

benen Standards für Heime (s.u.). Aufgestellt wurden die Pläne auf Vorschlag

der Heimleitungen von der Geschäftsführung. Sie bedurfte nach der Vereins-Ge-

schäftsordnung von 1972 aber der Genehmigung durch den geschäftsführenden

Vorstand und/oder den Schatzmeister (vgl. STAHH 611–20/40, Nr. 542). Arbeits-

verträge konnten nur geschlossen werden, wenn sie mit dem Stellenplan über-

einstimmten. Allerdings räumten Geschäftsführung und Vorstand den Heimlei-

ter*innen auch gewisse Ausgestaltungsspielräume ein. So wurden in allen Stel-

lenplänen für die Heime des „Vereins“ aus dem Jahr 1971 „Anrechnungsäquivalen-

te“mit angegeben: Auf eine Erziehungshelferinnen-Planstelle etwa konnten zwei

Vorschülerinnenangerechnetwerden; auf eineErziehungsfachkraftstelle eineEr-

ziehungshelferin (vgl. STAHH 351–10 II, Nr. 2152). Hieran zeigt sich, dass man

sich mit den fortgesetzten Schwierigkeiten, ausreichend qualifiziertes Personal

zu finden, offenbar arrangiert hatte.

Für das „Hamburger Kinderheim“ sind abMitte der 1970er-Jahre differenzier-

tere,ganzseitige„Anrechnungsschlüssel“überliefert,die genau festlegten,welche

Anteile der Vergütung einer Planstelle für Minderqualifizierte veranschlagt wer-

den durften (vgl. STAHH 611–20/40, Nr. 85). Wie aus dem „Jahresabschluss und

Geschäftsbericht“ von 1980 hervorgeht, ging der „Verein“ am Ende des Untersu-

chungszeitraums auch verstärkt dazu über, befristete Verträge zu schließen, um

in der Personalgestaltung flexibler zuwerden, das heißt in den „belegungsschwa-

chen Zeiten“ Mitarbeiter*innen wieder abstoßen zu können (STAHH 611–20/40,

Nr. 256). Die hohen Fluktuationsraten (vgl. Exkurs II) waren auch Ausdruck die-

ser Entwicklung.

Der flexiblen wechselseitigen Anpassung von Ein- und Ausgabenseite über

Pflegesätze und Stellenpläne wurden durch Tarifabschlüsse Grenzen gesetzt.

Darüber hinaus mussten auch fachliche Standards (z.B. Betreuungsschlüssel, ma-

ximale Raumgrößen, Qualifizierungsanforderungen) beachtet werden. Solche

spielten allem Anschein nach aber erst zum Ende des Untersuchungszeitraumes

eine größere Rolle, zu einem Zeitpunkt also, als die Verschickungszahlen bereits

stark rückläufig waren und die Rentabilität der Heime mehr denn je auf dem

Spiel stand (vgl. unten).
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Nach den „Richtlinien für Heime und andere Einrichtungen nach §§78/79

JWG vom 11.08.1961 der Freien und Hansestadt Hamburg“ (STAHH 611–20/40,

Nr. 242), die ab den 1960er-Jahren galten, waren für Kleinkinderheime Grup-

pengrößen von zwölf bis 15 Kindern vorgesehen. Betreut werden sollten diese

durch jeweils eine staatlich geprüfte „sozialpädagogische Fachkraft“ sowie –

„nach Möglichkeit“ – einer Hilfskraft – während die Einrichtungs- beziehungs-

weise Abteilungsleitung bei mehr als zwei Gruppen bei einer „Jugendleiterin“

liegen sollte. Für Kinder im schulpflichtigen Alter hingegen waren Gruppengrößen

bis 18 Kinder gestattet, die von einer pädagogischen Fachkraft (Sozialarbeiter,

Jugendleiterin oder Lehrer) geleitet werden sollten. – Bemerkenswert ist, dass

für „erziehungsschwierige“ Klein- und Schulkinder jeweils um drei Kinder kleinere

Gruppen vorgesehen waren, mit anderen Worten ließen sich mit der Kategori-

sierung von Kindern als „erziehungsschwierig“ über die Pflegekostensätze auch

mehr Stellen refinanzieren.

Im Jugendbericht der Freien und Hansestadt Hamburg von 1973 (STAHH

611–20/40, Nr. 242, Anl. 12, S. 245) wurden die „Zielvorstellungen des Senats zur

Senkung der Gruppenfrequenzen in Erziehungsheimen“ von (min.) zwölf Kleinkinder

auf acht herabgesetzt und die von Schulkindern von 15 auf zwölf.35

Wirtschaftliche Herausforderungen/Schwierigkeiten

Bereits in den 1950er-Jahren war Trägern und Entsendestelle bewusst, dass die

Kurheime unter zunehmenden wirtschaftlichen Konkurrenzdruck gerieten.

1957 konstatierte Lehmann-Grube, dass trotz verbesserter wirtschaftlicher

und gesundheitlicher Situation von Kindern und Jugendlichen sowie dem sich

entwickelnden Tourismus/Campingwesen, „unzählige Organisationen, vor allem

auch solche derWirtschaft und desHandels, imRahmender sogenanntenSozialarbeit eige-

ne Einrichtungen für Kinderverschickungen geschaffen“ (STAHH 351–8, B 459) hätten.

Die Heil- und Genesungsfürsorge der Stadt Hamburg sei dadurch „gezwungen“

gewesen, sich auf die Aufnahme von Kleinkindern und Jugendliche sowie „Fälle

von besonderer Bedeutung“ (ebd.) zu spezialisieren.

Auch seinem Nachfolger im Amt, Dr. Hans-Ulrich Freyer, bereitete das elter-

liche „Nachfrageverhalten“ offenbar trotz bzw. gerade wegen der mit Einführung

des Bundessozialhilfegesetzes (BSHG) 1961 erreichten Ausdehnung der subsidiä-

ren Kostenübernahme durch den Sozialhilfeträger Sorgen. Er griff Lehmann-

Grubes Deutungsmuster Mitte der 1960er-Jahre auf, präzisierte es aber da-

hingehend, dass viele Eltern „aus Gründen des Sozialprestiges und des Schuldrucks“

35 Die „Gruppenbetreuungszeiten“ wurden mit 126 respektive 136 Stunden/Woche angegeben,

was bei einer Wochenarbeitszeit nach BAT von 42 Stunden bedeutete, dass für den Tagdienst

je Gruppe etwa drei Erzieher*innen zur Verfügung standen. Die zeitgenössischen Empfehlun-

gendesAllgemeinenFürsorgeerziehungstagen (AFET) gingennochdarüber hinaus.Empfohlen

wurden von diesem für schulpflichtige Kinder Gruppen von acht bis maximal 10 Kindern.
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(ebd.), aber auch aus mangelnder Bereitschaft beziehungsweise Möglichkeit zur

Zuzahlung, ihre Zustimmung zur schulärztlichen Verschickungsempfehlung

verweigern würden. Hinzu käme, dass es offenbar nicht gelänge, den Eltern die

Dringlichkeit vorbeugender Maßnahmen zur Gesundheitsfürsorge vor Augen zu

führen. Gleichzeitig verwies er darauf, dass es „statistisch erwiesen sei, daß der wirk-

liche Bedarf an Heil- und Genesungsverschickungen um das Fünf- bis Zehnfache höher“

(ebd.) liege. Die Vermutung liegt nahe, dass zumindest im Falle des „Hamburger

Kinderheims“ der öffentliche Spardruck infolge der Sturmflutkatastrophe von

1962 die Hoffnungen auf andernorts getätigte massive Investitionen durch die

Sozialhilfeträger (vgl. vonMiquel 2021, S. 24 f.) zunichtemachte.Der auf entspre-

chendeUmschichtungen im öffentlichenHaushalt Hamburgs zurückzuführende

Sanierungsstau in Wyk (STAHH 611–20/40, Nr. 556) scheint die rückläufige

Nachfrage zumindest mitbedingt zu haben.

Entsendestelle und Geschäftsstelle begegneten dieser Entwicklung mit einer

Doppelstrategie: Während erstere die Schulärzte zu verstärkter „Aufklärungsar-

beit“ anhielt (vgl. STAHH 351–8, B 459), warb die gemeinsameGeschäftsstelle von

„Verein“ und „Stiftung“ vermehrt mit Prospekten und Inseraten für ihre Kurein-

richtungen. Ende der 1960er-Jahre legte der Verein zum ersten Mal eine aufwen-

dig gestaltete und bebildertemehrseitigeWerbebroschüre auf, die sich neben El-

tern sehr deutlich auch an zukünftige pädagogische Angestellte wandte (Verein

fürKinder- und Jugendgenesungsfürsorge e. V. [1967]). Inden 1970er-Jahren folg-

te dann bereits eine zweite, die in der Aufmachung nicht nur den neuen pädago-

gischen Zeitgeist verriet, sondern auch bereits für „Verein“ und „Stiftung“ (NLH

Hannover, Nds. 120 Acc. 2005/136, Nr. 105) gemeinsamwarb.

Die vom Rechnungshof initiierte Wirtschafts- und Organisationsprüfung

von 1966–1968 trug dann ihren Teil dazu bei, den Fokus verstärkt auf die „Voll-

auslastung“ der Heime über das gesamte Jahr hinweg zu richten. Im Rahmen

einer Arbeitsbesprechung im September 1967, an der neben dem Vereinsvor-

stand, der neue Schatzmeister Hanke, Freyer als ärztliches Vorstandsmitglied

sowie die gemeinsame Geschäftsführerin von Stiftung und Verein teilnahmen,

wurde eine Agenda für die Inspizierung sämtlicher Heime festgelegt, „da die

Gefahr besteht, daß die Vereinsheime nicht mehr konkurrenzfähig“ (STAHH 611–20/40,

Nr. 542) bleiben würden. Vor diesem Hintergrund entwickelten sich, wie bereits

aufgezeigt, die „Ausfallquoten“ in den Folgejahren zu einem wichtigen Indikator

zur Steuerung des Passungsverhältnisses von medizinischer Bedarfsfeststel-

lung/elterlicher „Nachfrage“ auf der einen, und Kurkapazitäten, auf der anderen

Seite. Zugleich und darüber hinaus wurden die „Ausfallquoten“ auch zum Kon-

fliktfeld zwischen wirtschaftlicher und ärztlicher Leitung des sozialbehördlichen

Verschickungswesens.

So beklagte Freyer Ende der 1960er-Jahre, dass „[d]ie früher selbständige Abtei-

lung [Heil- und Genesungsfürsorge], durch die vorläufige Geschäftsordnung der AuSB von

1965 als Abschnitt bezeichnet, […] jetzt nur noch ein Sachgebiet [ist]” (STAHH 611–20/40,
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Nr. 533). Dieses Sachgebiet könne den zeitgleich gewachsenen fürsorgerischen

und ärztlichen Aufgaben aber kaum noch entsprechen. Es stelle sich daher

„die Frage, ob diese administrativ bedingte Entwicklung gegenüber der sozialen und ge-

sundheitspolitischen Aufgabenstellung unserer Zeit vertretbar ist“ (ebd.). Schatzmeister

Hankehielt dagegen fest, „daßeineErhöhungderAusfallquoteundiskutabel sei“ (ebd.).

Stattdessen müsse der Verein alle Kraft darauf verwenden, die Zahl der „Zwi-

schenkurtage“ zu verringern. Nicht angehen könne es zum Beispiel, „daß Anfang

jeden Jahres die Heime nur deswegen verspätet belegt werden, weil die Entsendestelle nicht

sämtliche Erst-Kur-Kinder für alle Heimemit einmal durchschleusen könne“ (ebd.). Hier

seien dringend Verfahrensänderungen nötig.Mit Freyer waren Hanke und Erber

der Auffassung, „daß die Entwicklung in der Entsendestelle spätestens ab 1970 nicht

unerhebliche negative Auswirkungen auf die Vereinsarbeit und die finanzielle Situation des

Vereins haben wird“ (ebd.).

Die in die Wege geleiteten Rationalisierungsmaßnahmen scheinen ihre

Wirkung nicht gänzlich verfehlt zu haben. Nach einer längst überfälligen Über-

holung des Haupthauses des „Hamburger Kinderheims“ in Wyk auf Föhr sowie

der Errichtung eines Neubaus in Timmendorfer Strand stabilisierte sich die

Auslastung des Hauses wieder. Zwar schwankte die Anzahl der eingegangenen

Verschickungsanträge in Abhängigkeit von „,Werbemaßnahmen‘, wie Besichti-

gungsfahrten, Vorträge und Kontaktpflege“ (ebd.) weiterhin stark. 1974 erreichte

die Anzahl der verschickten Schulkinder allerdings einen neuen Höchststand,

den Dr. Annemarie Linker, Freyers Amtsnachfolgerin, auf die erhöhte „Verschi-

ckungsbedürftigkeit“ sowie „die Intensivierung der Zusammenarbeit mit Schulen

(Lehrer, Schulärztlicher und Schulpsychologischer Dienst), Jugendämtern, Erziehungsbe-

ratungsstellen, fürsorgerischen Diensten und nicht zuletzt mit niedergelassenen Ärzten“

(STAHH 611–20/40, Nr. 533) zurückführte. Sorgen, dass sich der mit dem „Pil-

lenknick“ in Verbindung gebrachte Trend, immer weniger Kleinkinder zur Kur zu

schicken, fortsetzen könnte, zerstreute die Ärztin. Sie verwies auf die neuerliche

Stabilisierung der Geburtenrate, die Zunahme junger Ehen als Folge des her-

abgesetzten Volljährigkeitsalters sowie die in Kraft getretene Fristenlösung bei

Schwangerschaftsabbrüchen nach §218 StGB.

Auf einer Tagung der Heimleiter*innen von Verein und Stiftung im Mai 1976

stand dennoch die Frage auf der Tagesordnung „Wie schaffen oder erhalten wir uns

auch inZukunft ,volleHeime‘?“ (STAHH611–20/40,Nr. 169) Anlass hatte offenbar die

alarmierendeMitteilung des Landessozialamtes gegeben, nach der

„damit gerechnet werden [muß], daß die Heime Voßloch, Hubertushof und Ballenberg im IV.

Quartal nur zu 50% und die HeimeWyk und Gertrudheim nur zu 75% im gleichen Zeitraum

ausgenutzt werden. Aufgrund dieser Entwicklung muß für 1976 mit einem Verlust von 6.619

Kurtagen und einem finanziellen Verlust von 485.835 DM gerechnet werden. – Da mit ähn-

lichen Entwicklungen auch für 1977 gerechnet werden muß, muß der Vorstand Konsequenzen
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ziehen. Es bleibt nichts anderes übrig, als die Kapazität der Plätze zu verringern.“ (STAHH

611–20/40, Nr. 542)

Die 1976 versammelten Heimleiter*innen waren sich jedenfalls einig, dass nicht

sie, sondern Vorstand und Entsendestelle für die Vollauslastung der Einrichtun-

gen sorgenmussten.Manempfahl erneut entsprechendeWerbemaßnahmenund

beruhigte sich damit, dass die Wartelisten der Entsendestelle voll waren, mithin

„auch kurzfristige Ausfälle aufgefüllt werden“ könnten (ebd.). Außerdem vertrauten

die Heimleiter*innen auf Linkers Urteil, die der Ansicht war, dass auch zukünf-

tig ohne Probleme 3% aller Hamburger Kinder verschickt werden könnten (vgl.

STAHH 611–20/40, Nr. 169).

Eine erneute StabilisierungderVerschickungszahlenblieb jedoch aus.Für das

„Hamburger Kinderheim“ liegt eine Übersicht vor, die die prozentuale „Minder-

belegung“, orientiert an der Anzahl von Kuren, im Zeitraum 1966 bis 1980 aus-

weist (vgl. Anhang 7 u. STAHH 611–20/40,Nr. 440). Aus wirtschaftlicher Perspek-

tive waren „Minderbelegungsquoten“ von über 1/5 der Gesamtkurplätze mehr als

besorgniserregend. Solche lagen sowohl 1968 und 1969 vor, als 240 respektive 380

der 1.328übers Jahr verteiltenKurplätze aufgrundvonUmbauarbeitenamHaupt-

haus nicht belegtwerden konnten.Aber auch 1979 blieben von den auf 1.162 Kuren

reduzierten Platzkapazitäten 330 ungenutzt (vgl. STAHH 611–20/40, Nr. 256).

Die Schwierigkeiten, eine nachhaltige „Auslastung“ auch der kleinerenHeime

sicherzustellen, waren aber noch auf einen weiteren Grund zurückzuführen.

Einige Jahre nach Inkrafttreten des Reha-Angleichungsgesetzes von 1974, mit

dem auch die Krankenkassen erstmalig in den Kreis der Rehabilitationsträger

einbezogenwordenwaren,hatteman in„Verein“und„Stiftung“gehofft, durchdie

Umgestaltung der Kleinkinderheime „Paulinenheim“ (Voßloch) und „Birkenhö-

he“ (Ehestorf) zuTherapieheimen deren zukünftige „Auslastung“ sicherstellen zu

können (vgl. STAHH 351–10 II, Nr. 2164 u. 2165 u. 611–20/40, Nr. 533). Aufgrund

ungeklärter Zuständigkeiten zwischen Kranken- und Rentenversicherungsträ-

gern sowie der immer schwieriger werdenden öffentlichen Finanzlage blieb der

erwartete Anstieg von Heilkuren allerdings bundesweit aus. Ja mehr noch: die

Zahl auf dieser Grundlage bewilligter Heilkuren ging sogar zurück (von Miquel

2021, S. 24 f.).

Als sich in den schulärztlichenUntersuchungen der frühen 1980er-Jahren im-

mer deutlicher die verheerenden sozialen Auswirkungen der Ölkrise abzeichne-

ten, wurden die Lebensbedingungen von Kindern der städtischen Unterschicht

wieder verstärkt in den Blick genommen. Der in der Sozialbehörde für Finanzi-

elle zuständige Abteilungsleiter Allemeyer konstatierte vor diesem Hintergrund

1983, „daß Verschickungen zukünftig nicht nur als medizinisch/therapeutische Interven-

tion zu begreifen sind, sondern insbesondere als Eingreifen in die Lebensbedingungen, in

denen diese Krankheiten entstehen.“ (STAHH 611–20/40, Nr. 354) Eine sozialpädago-

gische Profilschärfung der Verschickungen in die nach einer Schließungswelle
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noch verbliebenen vier Genesungsheime, „Hubertushof“, „Hamburger Kinder-

heim“, „Timmendorfer Strand“ und „Linden-Au“ zeichnete sich ab.

Abschließende Einordnung: Finanzielle Konsolidierung, Entdeckung neuer

Zielgruppen und defensive Erneuerung

Bilanzierend ist festzuhalten, dass die strukturellen und personellen Verbindun-

gen zwischen Sozialbehörde (als Kostenträger und Entsendestelle), „Verein“ und

„Stiftung“ (als Leistungsträger) für Dritte undurchsichtig bleiben mussten. Auch

wenn es sich formaljuristisch um selbständige Organisationen ohne direkteWei-

sungsbefugnis handelte, führten die Personalunionen an der Spitze der beiden

Organisationseinheiten in Verbindung mit dem ebenfalls bei der Sozialbehörde

angesiedelten Landesjugendamt (Heimaufsicht für alle Einrichtungen auf Ham-

burger Staatsgebiet) zu Argwohn, ob diese Struktur eine wirksame Kontrolle er-

möglichten.Dies gilt umsomehr, als in offiziellen Stellungnahmen immerwieder

die große enge Verbindung beider Einheiten lobend hervorgehoben wurde. Ent-

sprechende Irritationen prägten –wie bereits im Zwischenbericht (Richter/Mey-

er 2021) herausgearbeitet werden konnte – die Vorgänge in „Linden-Au“ 1971 und

die nachfolgendenmedialen und parlamentarischen Auseinandersetzungen.

Die eingangs aufgegriffene Vermutung, die Heimträger könnten sich an den

Kindern bereichert haben, ließ sich nicht substantiieren. Im Gegenteil: Die Fi-

nanzaufsicht folgte bis ins Detail den hierzu statuierten staatlichen Regularien

und war durch fortgesetzte Sparanstrengungen bestimmt. Die Refinanzierung

über Kostensätze war – gerade einmal – kostendeckend.

Allerdings drohte über den Sorgen um die Rentabilität der Heime das Wohl-

ergehen der Kinder aus dem Blick zu geraten. Exemplarisch lässt sich das

einerseits an der zunehmenden Baufälligkeit der Einrichtungen sowie den Ver-

suchen, die Personalkosten im Schach zu halten (zögerliche Haltung, die Leitung

„Linden-Aus“ zu akademisieren, Beibehaltung der Bettruhen unter Kostenge-

sichtspunkten …), aufzeigen. Auf der anderen Seite – und damit korrespondie-

rend – gerieten fachliche Aspekte schon bei der Auswahl der verschickten Kinder

ins Hintertreffen. Das zeigte sich insbesondere an der Degradierung der „Ent-

sendestelle“, die ab den späten 1960er-Jahren nur noch mit Verwaltungspersonal

besetzt, ihrer fachlich zunehmend anspruchsvollen Aufgabe einer medizinisch-

psychologischen Differenzialdiagnostik immer weniger gerecht werden konnte.

Die aus Kostengesichtspunkten verwendeten Begrifflichkeiten „durchschleusen“

und „auffüllen“ sind in diesem Zusammenhang vielsagend.

Nicht zuletzt zeigt sich, dass immer dann, wenn die Häuser unterausgelastet

waren, die Anstrengungen forciert wurden, auch mit Blick auf die Refinanzier-

barkeit über Sozialversicherungsträger neue Zielgruppen und Indikationsstel-

lungen auszumachen und „anzusprechen“. Die therapeutische Spezialisierung

einzelner Heime in den 1960er-Jahren ist hierfür ebenso kennzeichnend, wie der

zeitgleiche Versuch, „klinische Fälle“ für den Krankenpavillon des „Hamburger
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Kinderheims“ zu „generieren“. Insbesondere im letzten untersuchten Jahrzehnt

muss von einer zunehmenden sozialen Selektivität bei der Aufnahme unter der

Sammelkategorie „verhaltensgestörter Kinder“ ausgegangen werden. Die ent-

sprechende Kategorisierung rechtfertigte auch einen höheren Personalschlüssel,

wie ein Blick in die „Richtlinien für Heime und andere Einrichtungen …“ zeigt.

Nicht vertiefend untersucht werden konnte die sich ganz allmählich abzeich-

nende Ambulantisierung und wohnortnahe Umsteuerung der Gesundheitsvor-

sorge für Kinder. Das gleiche gilt für den Auf- und Ausbau der Mutter-Kind-Ku-

ren als Alternative zur Einzelverschickung.Der pädiatrisch-balneologische Fach-

debatte der 1980er-Jahre, wie sie sich in Hellbrügge 1988 abbildet, sind sowohl

abwehrende als auch progressiv-weiterentwickelndeHaltungenmit Blick auf das

Kindes- und Familienwohl zu entnehmen. Den gesichteten Hamburger Unterla-

gen konnten bis Ende der 1970er-Jahre allerdings keine Hinweise auf fachliche

Anstrengungen in der letztgenannten Richtung entnommen werden. Ein grund-

sätzliches, konzeptionelles Umdenkenwurde das eine ums andereMal durch den

Verweis auf den tatsächlich „viel größeren Bedarf“ an entsprechende Kurmaß-

nahmen verstellt. Es vermittelt sich ein Bild defensiver Erneuerung, das im Kern

an tradierten Kurkonzepten festhielt und in erster Linie um eine Konsolidierung

von Personalstand und Finanzen bemüht war. Die in den 1970er-Jahren ausfor-

mulierten pädagogisch-balneologischen Einrichtungskonzepte beinhalteten in-

novative Versatzstücke, wie etwa eine intensivere Elternarbeit oder Ansätze für

dienachgehendeSorge.EinenneuenEntwurf für einekindgerechteGesundheits-

vorsorge auf der Grundlage eines wissensbasierten, integrierten Entwicklungs-

undGesundheitsverständnisses jenseits stationärerGrenzenwagteman indesbis

Ende der 1970er-Jahre nicht.
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8. Abschlussdiskussion

Sarah Meyer, Johannes Richter, Paul-Hermann Rutz

Abschließend sollen noch einmal zentrale Befunde der vorliegenden Studie mit

Blick auf den Forschungsauftrag gebündelt und im Zusammenhang diskutiert

werden.Die orientierenden Leitfragen nach den eingesetzten Erziehungsmetho-

den sowie Formen derMisshandlung verweisen dabei auf diskursive und organi-

sationale bzw. administrative Kontexte, denen im Rahmen des Studiums ausge-

wählter Primär- und Sekundärquellen sowie von Verwaltungsakten nachgegan-

gen wurde.

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass es große, nicht nur inhaltliche son-

dern auch zeitüberspannende Konvergenzen in den Berichten der interviewten

ehemaligen Verschickungskinder in die Heime von „Verein“ und „Stiftung“ hin-

sichtlich der rigiden Ausgestaltung des Heimalltags sowie Zwang und Kontrolle

bei denMahlzeiten, der Schlafsituation, beimWaschen und den Toilettengängen

gab.Diese Übereinstimmungen in den fast durchgehend als stark einschränkend

bzw. verletzend erinnerten Erfahrungen müssen zu dem Schluss führen, dass es

sich hierbei nicht etwa nur um Einzelfälle handelte, sondern um überindividuel-

le Erlebnis- und Erinnerungshorizonte, die sich auf strukturelle Gegebenheiten

zurückführen lassen.Als solche sind in den beiden vergleichsweise gut dokumen-

tierten großen Heimen von „Verein“ und „Stiftung“ insbesondere die minutiöse

Taktung und räumliche Gliederung der tagtäglichen Abläufe zu benennen.Wäh-

rend des gesamten Untersuchungszeitraums von 35 Jahren bestimmten diese,

wie auch heiminternen Richtlinien zu entnehmen ist, den Heimalltag maßgeb-

lich.Die Rationalität des Großbetriebs, die von den Betreuer*innen durchgesetzt

wurde, manifestierte sich in differenziert festgelegten, immer wiederkehrenden

Essens- sowie „Schon- undRuhezeiten“ in der Gruppe.Auch alleHandlungen, die

der körperlichenHygiene und Abhärtung dienten,waren bis ins Kleinste geregelt

undmitGe- undVerboten durchsetzt.Nicht zuletzt die interkurrenten ärztlichen

Untersuchungen zu Beginn, in der Mitte und am Ende jeder Kur erfolgten eng

getakteten und nach einem immer gleichen, an Effizienz orientierten Schema.

Auf individuelle Bedürfnisse der Kinder wurde in all diesen Situationen keine

Rücksicht genommen.

Die beschriebene Ausgestaltung war allerdings keineswegs nur systemischen

Zwängen geschuldet und lässt sich deshalb auch nicht als eine Art unbeabsichtig-

te Nebenfolge des Kur(groß)betriebs werten. Vielmehr folgte sie dem zwar viel-

fach relativierten, aber bis zuletzt Gültigkeit beanspruchenden Gebot der Nor-

malisierung respektive Kräftigung von Körpergewicht und Gesamtkonstitution.
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Die Mittel hierzu waren kontrollierte „Nahrungsaufnahme“, sportlich-therapeu-

tische Bewegungsprogramme sowie verordnete „Ruhezeiten“. Die untersuchten

Lehrwerke der 1920er- und 1970er-Jahre unterstreichen übereinstimmend und

ausdrücklich die Bedeutung der zeitlichen „Rhythmisierung“ und Gewöhnung.

Als zeittypisch erwies sich lediglich die Art der legitimierenden Verknüpfungmit

Gesundheitsaspekten. Bemerkenswerte Kontinuitäten zeigten sich in der Fachli-

teratur nicht zuletzt in Bezug auf die zivilisationskritisch aufgeladeneHervorhe-

bung erzieherischer Aspekte. Die pädagogische Milieu- und Großstadtkritik trat

dabei insbesondere in der psychischen Ausdeutung von „Erholung“ im Sinne von

Reizarmut zu Tage.

Dagegen stehen andere, zeitgenössische Lehrmeinungen in starkemKontrast

zu dem erinnerten Erleben der ehemaligen Verschickungskinder. Am auffäl-

ligsten sind die Diskrepanzen, was die gezielte Beschämung von Kindern sowie

Drucksituationen beim Essen anbelangt. Beides wurde von Lehmann-Grube als

leitendemArzt der Kinder-Heil- undGenesungsfürsorge undDiederichsen, dem

Leiter der größten Einrichtung des „Vereins“, ausdrücklich und in weitgehen-

der Übereinstimmung mit den zeitgenössischen Lehrwerken abgelehnt. Auch

die positive Konnotation von Selbstwirksamkeit und Selbstheilungskräften, die

liebevolle Annahme der Kinder durch die Betreuerinnen sowie die in der zeitge-

nössischen Fachliteratur oft gepriesenen gesundheitsfördernden Erfahrungen in

der Gruppe fanden keine Entsprechung in den Erinnerungen der Befragten. Es

dominieren vielmehr Erfahrungen großer emotionaler Distanziertheit und per-

manenter Zurechtweisung/Reglementierung, die sich in Gefühle von Einsamkeit

und Angst niederschlugen. Auch von den differenzierten gesundheitsfördern-

den Zielsetzungen, die in den untersuchten Lehrwerken angeführt wurden, hat

sich den Kindern kaum etwas vermittelt. Schon die Indikationsstellung, die zur

Kurverschickung führte, konnten die Interviewten in der Regel nicht erinnern.

Von den offiziellen Kurzielen ist vielen nur die intendierte Gewichtszunah-

me/-normalisierung im Gedächtnis geblieben. Eine Person vermutet sogar das

gezielte Brechen des kindlichenWillens als alleinigen Zweck der Kur.

Alles in allem zeigt sich, dass der Heimalltag zwar durchaus fachlich rückge-

bunden war. Der sich in der Fachliteratur klar abzeichnendeWandel in Richtung

einer zunehmenden Individualisierung und Bedürfnisorientierung, die der psy-

chischen Konstitution jedes einzelnen Kindes Rechnung tragen sollten, wurde in

den Heimen allerdings nicht mitvollzogen. Bis zum Ende des Untersuchungs-

zeitraums berichten die Befragten von Strukturen und Praktiken des Heimall-

tags, die sich an althergebrachten Lehrmeinungen orientierten. Spätestens seit

den 1970er-Jahren hinkte der Heimalltag mithin dem Fachdiskurs zur Kinderer-

holungsfürsorge deutlich hinterher.

Neben diesen durch die Lehrmeinung nur teilweise legitimierten institu-

tionellen Praktiken, die die ehemaligen Verschickungskinder als entindividua-

lisierende Routine, als Zwang, Druck bis hin zur Demütigung erinnern, wird
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wiederholt von Vorfällen und Handlungen berichtet, die einzelnen Personen

zugeordnet werden können und sich nicht bzw. nicht vollständig im Rückgriff

auf vergleichsweise anonyme strukturelle Rahmenbedingungen und Systemim-

perative erklären lassen. Als erinnerte Erziehungspraktiken dominieren in den

Berichten Handlungenmit reglementierender bzw. strafender Absicht. So lassen

sich fast alle die aktuelle Medienberichterstattung beherrschenden repressiven

Praktiken, wie die Unterbindung von Kontakten mit den Eltern, die Wegnahme

von Eigentum, das fortgesetzte Drohen und gezielte Furchteinflößen, bis hin

zu Strafpraktiken, wie die räumliche Separierung, der Zwang, Ausgewürgtes

aufzuessen, die absichtsvolle Beschämung sich einnässender Kinder und dem

Missbrauch vonMedikamenten und anderen therapeutischenMaßnahmen (z.B.

Abduschen zur vermeintlichen Beruhigung von Kindern), in den Berichten zu

den Kurheimen von „Verein“ und „Stiftung“ wiederfinden. Der vergleichsweise

geringe Stellenwert, den Körperstrafen und sexuelle Übergriffe einnehmen,

dürfte neben der Strafbewehrung in Teilen auch auf spezifische forschungsme-

thodische Hürden zurückzuführen sein. Auch wenn eine Quantifizierung dieser

nicht kausal auf die strukturelle Rahmenbedingung rückführbaren Handlungen

auf Basis der geführten Interviews weder intendiert noch möglich ist, lässt sich

aufgrund von Häufung, zeitlicher Verteilung und Differenzierung doch auch

hier von systemimmanenter Gewalt sprechen. Es konnten keine Heime oder

Perioden identifiziert werden, zu denen es keinerlei entsprechende Aussagen

gibt. Außerdem muss im Zusammenhang mit der Gewichtung der berichteten

Erlebnisse mitbedacht werden, dass dem Risiko, entsprechende physische und

mehr noch psychisch verletzende Erfahrungen zu machen, ausnahmslos alle

Kinder ausgesetzt waren. Auch die Zeugenschaft bloßstellender oder strafender

Praktiken konnte nachhaltige negativeWirkungen entfalten.

Die vorangestellten Befunde behaupten indes keinen vollständigen pädago-

gischen Stillstand im Zeitverlauf. So gibt es etwa Hinweise darauf, dass sich der

reglementierende und kontrollierende Umgang mit den Kindern in den 1970er-

Jahren allmählich zu lockern begann. Die Etablierung maltherapeutischer Ange-

bote im „Hamburger Kinderheim“, in Voßloch und „Linden-Au“ sind nicht nur als

Merkmale zunehmender Spezialisierung zu werten. Sie weisen auch auf einen

Transformationsprozess gesundheitspräventiver Maßnahmen in Richtung eines

adäquaten Umgangs mit kindlichen Bedürfnissen hin. Ähnliches gilt für den

Heimzoo in „Linden-Au“ oder – zumindest in Teilen – für die institutionalisier-

ten erlebnispädagogischen Ansätze einiger Heime. Das „Heidewäldchen“ inWyk

mit seinerWetterschutzhalle etwa,wird schon in Berichten zu den 1950er-Jahren

durchweg positiv erinnert. Parallel zu den ersten, heimspezifischen pädagogi-

schen Konzeptionen aus den 1970er-Jahren, die neben beteiligenden Elementen

auch ein gewandeltes Verständnis von Elternarbeit erkennen lassen, veränderten

sich allmählich auch die Umgangsformen mit dem jungen Erziehungspersonal.

Ihren Bedürfnissen nach Privatheit, Freizeit und Sicherheit wurde verstärkt
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Rechnung getragen.Daneben dürfte sich auch ihr aktiverer Einbezug in die Erör-

terung pädagogischer Fragestellungen günstig auf den Umgangmit den Kindern

ausgewirkt haben. Die schrittweisen institutionellen Lernprozesse lassen sich

nicht zuletzt auf das gestiegene Selbstbewusstsein der Betreuungskräfte selbst

zurückführen. Die Vorgänge in „Linden-Au“ 1971 und die personellen wie kon-

zeptionellenUmstellungen in ihrer Folge sind nur besonders sinnfällige Beispiele

für entsprechende Lernanstöße.

Neben den bisher resümierten Ergebnissen zur Strukturierung des Heim-

alltags, den pädagogischen Methoden sowie darauf bezogenen Erfahrungen

müssen auch die zu Beginn des Forschungsprozesses aufgeworfenen Fragen

hinsichtlich der Indikationsstellungen, der Kostenträgerschaft, der Qualifikation

der Betreuungskräfte sowie den Verbindungen von Sozialbehörde und „Verein“

bzw. „Stiftung“ noch einmal aufgegriffen werden.

Hinsichtlich der Indikationen ließ sich zwar feststellen, dass die in der Pri-

märliteratur wiederholt hervorgehobenen Verschiebungen der vorherrschenden

„Heilanzeigen“ – von Unterernährung, Haltungsschäden sowie epidemischen

Krankheiten in den unmittelbaren Nachkriegsjahren, zu sogenannten Zivilisa-

tionskrankheiten wie nervösen und psychosomatischen Leiden (Erkrankungen

von Atemwegen und der Haut) in den 1950er- und frühen 1960er-Jahren und

schließlich zu „Verhaltensstörungen“ in den 1970er-Jahren – den Beobachtungen

von Entsendestelle und Heimärzten imWesentlichen entsprachen. Auch existie-

ren sowohl für die 1950er- als auch die 1980er-Jahre differenzierte, zum Teil auch

quantifizierende Auffächerungen zu den amtsärztlichen Befunden, die eine Ver-

schickung hätten begründen können. In Bezug auf die tatsächlich verschickten

Kinder fehlen jedoch kumulierendeWerte. Da die in der Entsendestelle angeleg-

ten beziehungsweise ergänzten personifizierten Kurbögen nur ausgesprochen

lückenhaft überliefert sind, konnte diese Leerstelle selbst für das „Hamburger

Kinderheim“ nicht durch eine eigene, stichprobenartige Auszählung ausgegli-

chen werden. Einzig eine vergleichende Auswertung der sozialen Hintergründe

der nachWyk verschicktenKinder von 1957 und 1967 kann als belastbarerHinweis

für die Vermutung gedeutet werden, dass soziale Indikationen bereits in den

1960er-Jahren an Gewicht gewannen (vgl. Anhang 8). Auffallend ist allerdings,

dass neue Hauptindikationen immer dann auftauchen, wenn es Schwierigkeiten

gab, die Heime ganzjährig voll auszulasten. Auf eine Vollbelegung waren „Verein“

und „Stiftung“ aber angewiesen, um die Personal- und Unterhaltungskosten der

Heime zu bestreiten.Die Begriffe der Behandlungs- bzw.Erholungsbedürftigkeit

scheinenmithin so dehnbar gewesen zu sein, dassman sie der Auslastungssitua-

tion nahezu beliebig anpassen konnte.

Dagegen konnten die Entscheidungswege auf der Grundlage der ärztlichen

Richtlinien relativ umstandslos bestimmt werden. Im Allgemeinen waren es

die Ärzte der öffentlichen Gesundheitsdienste, allen voran die Schulärzte, die

eine Kurverschickung anregten. Dass die Kinder auf Anordnung des Hausarztes
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verschickt wurden, stellte zumindest in den 1960er-Jahren eine Ausnahme dar.

In der bei der Sozialbehörde angesiedelten Entsendestelle wurden die Befunde

ergänzt und gegebenenfalls gegengeprüft. Auch entschied man hier letztgültig

über die Verschickung sowie die Wahl des Heimes. Mit sogenannten Ausreise-

untersuchungen wurde sichergestellt, dass die Kinder frei von ansteckenden

Krankheiten waren und einen angemessenen Impfschutz hatten. Kurverlänge-

rungen wurden von den Heimärzten angeregt, benötigten aber ebenfalls eine

Bestätigung durch die Hamburger Entsendestelle. An diesen Verfahren änderte

sich im Verlauf des gesamten Untersuchungszeitraums kaum etwas. Allerdings

führte die fachliche Herabstufung der Entsendestelle im Zuge der Organisati-

ons- und Wirtschaftsprüfung Ende der 1960er-Jahre dazu, dass es vermehrt zu

Fehlentscheidungen hinsichtlich der Diagnose aber auch der Zuordnung zu einer

bestimmten Gruppe oder einem bestimmten Heim kam. In Teilen wurde auch

die mangelnde Auslastung der Winterkuren der Heime auf personelle Engpässe

in der Entsendestelle zurückgeführt.

Als Kostenträger fungierte die Hamburger Sozialbehörde in ihrer Eigenschaft

als Landessozialamt – allerdings erst subsidiär. Da die meisten Kinder über

ihre Eltern krankenversichert waren, wurden die Krankenkassen zur zumindest

teilweisen Begleichung der Kostensätze herangezogen. In welchem Umfang dies

geschah, ließ sich nicht feststellen. Gegen die Übernahme der erhöhten Kosten

jedenfalls, die aus der Überstellung in den Krankenpavillon des „Hamburger

Kinderheims“ entstanden, sträubten sich die Kassen. Wie erfolgreich sich die

angedachte Heranziehung der Kassen für die „klinische Behandlung“ gestal-

tet hätte, muss ebenfalls offen bleiben, weil es zum Mitte der 1960er-Jahren

projektierten Aufbau einer klinischen Abteilung im Pavillon des „Hamburger

Kinderheimes“ aus Einspargründen nicht mehr kam. Auch in welchem Umfang

die Eltern zur Kostenübernahme herangezogen wurden, ließ sich nicht genauer

bestimmen. Dass Eltern offenbar nicht nur in Einzelfällen ihre Zustimmung zur

Kur wegen der ihnen entstehenden Kosten verweigerten, deutet darauf hin, dass

diese zumindest für schmale Haushaltsbudgets nicht ganz unerheblich waren.

Auch die Befunde zur Heimaufsicht, die im Falle der auf Hamburger Staats-

gebiet liegenden Einrichtungen beim Landesjugendamt lagen und damit eben-

falls in den Zuständigkeitsbereich der Sozialbehörde fielen, müssen als vorläu-

fig und ausgesprochen lückenhaft bezeichnet werden. Für die auf niedersäch-

sischem und schleswig-holsteinischem Boden liegenden Heime dagegen konnte

exemplarisch aufgezeigt werden, dass die Aufsichtsbefugnisse durch die örtlich

zuständigen Landes- und Kreisjugendämter zwar wahrgenommenwurden.Dies

geschah aufgrund der erwirkten Befreiungsverfügungen sowie infolge Personal-

mangels aber nur kursorisch. Die Vor-Ort-Besichtigungen konzentrierten sich

imWesentlichen auf dieEinhaltung vonBelegungszahlen,Hygienestandardsund

Verkehrssicherungsmaßnahmen sowie die Beseitigung der eklatantesten bauli-

chen Mängel. Das psychische und körperliche Wohlbefinden wurde demgegen-
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über nicht zum Gegenstand gründlicherer Erkundungen gemacht. Befragungen

von Kindern etwa scheintman zu keinemZeitpunkt in Erwägung gezogen zu ha-

ben. Allerdings rangen sich die Aufsichtsbehörden bei viel Verständnis für die

finanziellen und personellen Nöte der Träger nach längerem Zuwarten biswei-

len doch dazu durch, mittels Auflagen Druck auf den „Verein“ auszuüben, seine

Häuser zu modernisieren. Das mangelnd ausgebildete kritische Bewusstsein für

die systemimmanentenMachtasymmetrien trug neben Interessensallianzen und

personeller Unterausstattung gleichwohl dazu bei, dass sich – wie im Falle der

Fürsorgeerziehungsheime – eine starke, auf fachliche Beratung gegründete Auf-

sichtsposition nicht etablieren konnte. Auf zeitgenössische Klagen Angehöriger

oder des pädagogischen Personals reagierten die aufsichtsführenden Stellen ba-

gatellisierend bismassiv abwehrend.Exemplarisch ließ sich dieHabitualisierung

entsprechenderHaltungen,die auch indenengenVerbindungenvonTrägernund

Sozialbehörde wurzelte, am Beispiel der Proteste gegen repressive Erziehungs-

praktiken in „Linden-Au“ 1971 aufzeigen.

Differenzierter ließen sich demgegenüber die Qualifikationen der Betreuungs-

personen bestimmen. Bei den Betreuer*innen handelte es sich fast durchgehend

um Erziehungshelferinnen und Erzieherinnen oder in entsprechender Aus-

bildung befindliche Praktikant*innen. Nur pflegerisch ausgebildete Personen

bildeten dagegen eine Minderheit. Im Idealfall leitete in den 1950er-Jahren

immer eine vollausgebildete, unbefristet angestellte Kraft eine Kindergruppe

und wurde von einer Praktikant*in bzw. angelernten Kraft unterstützt. Laut

Stellenplänen der 1960er-Jahre waren zwei ausgebildete Kräfte je Gruppe vor-

gesehen. Aufgrund der langen Arbeitszeiten, der isolierten Lage vieler Heime

sowie der fehlenden Privatsphäre war die Personalfluktuation allerdings sehr

hoch und neues, gut qualifiziertes Personal zu beschaffen schwierig. Erst in den

1970er-Jahren scheint sich das Blatt vor dem Hintergrund der angespannten

Arbeitsmarktlage sowie der verbesserten Unterbringungsmöglichkeiten etwas

entspannt zu haben. Allerdings wurde wegen der kürzeren Arbeitszeiten und der

vorgegebenen Sollstärken bereits deutlich mehr Personal benötigt. Überlieferte

Personalbücher und differenzierte Anrechnungsschlüssel belegen zumindest

für das „Hamburger Kinderheim“, dass selbst in den 1970er-Jahren ein sehr

erheblicher Teil, wenn nicht gar der Großteil der Betreuer*innen, über keine

abgeschlossene einschlägige Berufsausbildung verfügte.

Nicht alle Erwartungen konnten im Rahmen der vorliegenden Studie zufrie-

denstellend erfüllt werden. Auf forschungsmethodische Herausforderungen und

Hürden in Bezug auf die Gewinnung von Interviewpartner*innen sowie die sehr

uneinheitlicheÜberlieferungssituationwurdebereits eingangs ausdrücklichhin-

gewiesen. Einige weitere Leerstellen sollen hier noch einmal kurz aufgegriffen

werden.

(a) Unbefriedigend bleibt der erreichte Kenntnisstand insbesondere hin-

sichtlich der kleineren Heime der beiden Träger. Dies ist zum einen auf das nur
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sehr spärlich überlieferte Schriftgut, aber auch auf die geringe Repräsentanz im

Sampleder geführten Interviews zurückzuführen.Darüberhinauswarenaus for-

schungspragmatischen Gründen inhaltliche Schwerpunktsetzungen notwendig,

die zu einer besonderen Fokussierung der beiden großen Heime, „Linden-Au“

und „Hamburger Kinderheim“ führten. Unsere vorsichtige Einschätzung, dass

die großenHeime,was die als Zwang erlebte starkeDurchtaktung und räumliche

Aufteilung in großen Gruppen angeht, möglicherweise zu besonders schmerz-

haften Erinnerungen ehemaliger Verschickungskinder beigetragen hat, heißt

selbstverständlich nicht, dass Kinder, die in kleineren Heimen untergebracht

waren, von verletzenden und ihre Entwicklung beeinträchtigenden Erfahrungen

verschont geblieben sind. Entsprechende Hinweise gibt es für alle Heime.

(b) Auch von einer systematischen Triangulation von quantitativen und qualita-

tiven Daten musste im Verlauf des Projektes Abstand genommen werden. Nicht

nur bliebendieRückläufe aus der vorgeschalteten quantitativen Fragebogenerhe-

bung, die in Auszügen bereits im Zwischenbericht vorgestellt wurden, hinter den

Erwartungen zurück. Stringent ließen sich weder die von uns noch die von der

Initiative der Verschickungskinder per Fragebogen erhobenen quantifizierenden

Datenmiteinander in Beziehung setzen.

(c) Bedauerlich ist überdies, dass aufgrund der inhaltlich gut zu begründen-

den Fokussierung auf die Berichte ehemaliger Verschickungskinder die Perspek-

tive der jungen Betreuer*innen, die in Archivalien und Fachliteratur ebenfalls kaum

zur Geltung kommt, eine Randstellung einnehmen musste. Die Auskünfte der

vier interviewten ehemalige Betreuer*innen verbleiben deshalb auf dem Status

von lebendigen, zum Teil auch sehr differenzierten „Impressionen“. Demogra-

fisch mitbedingt sind dabei selbstverständlich die besonderen Schwierigkeiten,

Personal aus den 50er- und frühen 60er-Jahren für ein Interview zu gewinnen.

Daneben kann vermutet werden, dass auch der mediale Diskurs zur Reserve in

Bezug auf dieMitwirkung anForschungsprojektenwie demvorliegenden geführt

hat.

Dementsprechend vielfältig gestalten sich die Anschlussperspektiven für

vertiefende Forschung. Auftragsgemäß musste sich die Studie im Rahmen einer

Einzelfallstudie bewegen, die nur die sozialbehördlichen Einweisungsabläufe

sowie die Behandlungs- und Erziehungspraktiken in den Heimen zweier Träger

mit enger Verbindung zur Sozialbehörde zumGegenstand hat. Eine vergleichen-

de Perspektivewurde zwar punktuellmit Blick auf die inzwischen deutlich besser

erforschte zeitgenössische Heimerziehung vorgenommen. So verweisen erste

Einschätzungen, die sich aus einem Abgleich mit der Fürsorgeerziehung erge-

ben, auf auffällige Parallelen hinsichtlich des Zusammenspiels von strukturellen

undpersonalenAspekten der Zwangsausübung sowie in Bezug auf die systemati-

sche Abschottung der Einrichtungen gegenüber der Außenwelt hin.Dagegen gab

es wenig Hinweise darauf, dass sich auf Seiten der Kinder auch ein institutionel-

les „Underlife“, nach Goffman ein hervorstechendes Charakteristikum „totaler
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Institutionen“, entwickelte. Eine mögliche Erklärung ist neben der dürftigen

Quellenlage das niedrige Durchschnittsalter der untergebrachten Kinder sowie

die vergleichsweise kurze Dauer der Unterbringung. Eine markante Differenz

zeigte sich außerdemhinsichtlich der öffentlichenThematisierung entwürdigen-

der Erziehungspraktiken in beiden Heimarten: Eine breite Skandalisierung der

Verhältnisse in den Verschickungsheimen blieb seinerzeit aus. Statt durch einen

langwierigen Reformprozess wurde das Ende der Kinderverschickung durch den

massenhaften, zumeist wortlosen Entzug elterlichen Vertrauens eingeleitet.

Für eine differenziertere komparative Einordnung der untersuchten Prakti-

kenmit Blick auf besondereWeltanschauungsbindungen, etwa denVergleichmit

konfessionellen Trägern, fehlte demgegenüber aber ebenso sehr wie für den Ab-

gleichmitdemfinanziellenGebahren freigewerblichenAnbieter eineausreichend

breite empirische Grundlage. In dieser Hinsicht müssen noch weitere Einzelfall-

studien abgewartet werden, um eine erste Bilanz ziehen zu können. In Bezug auf

die weltanschauliche Ausrichtung zeichnet sich vor dem Hintergrund der bishe-

rigen Forschung allerdings ab, dass es sich um eher graduelle Unterschiede han-

delte, die von in allen Heimen öffentlicher, sozialverbandlicher und freier Träger

vorherrschenden Strukturprinzipien, medizinischen und ökonomischen Hand-

lungsmaximen sowie pädagogisch überformten bzw. legitimierten Alltagsrouti-

nen überlagert wurden.Wenn auch die für „Verein“ und „Stiftung“ nachgewiese-

nen Bestrebungen, die Heime aus ökonomischen Erwägungen heraus voll zu be-

kommen, für die betroffenen Kinder ausgesprochen problematische Folgen ha-

ben konnten, lässt sich von Gewinnstreben im Sinne gewerblicher Profitmaxi-

mierung in Bezug auf beide untersuchten Träger gleichwohl nicht sprechen. Ein-

und Ausgaben wurden immer wieder mühsam austariert. Über die Sozialversi-

cherungs- und Sozialhilfeträger sowie die Elternbeiträge konnten lediglich die

entstandenen Selbstkosten gedeckt werden.

Auch mit Blick auf den internationalen Kontext steht eine Einordnung noch

aus. Da es sich bei der Kinderkurverschickung zumindest in seiner Konstituie-

rungsphase im ausgehenden 19. Jahrhundert und beginnenden 20. Jahrhundert

um ein internationales Phänomen handelte (vgl. englische Seehospize, italieni-

sche Ferienkolonien), erscheint eine vergleichende Untersuchung perspektivisch

unabdingbar. Eine solche müsste über die zeitlich befristeten Evakuierungspro-

gramme zum Schutz von Kindern, zu denen bereits erste wichtige Beiträge vor-

liegen, deutlich hinausgehen. Als zentraler Orientierungspunkt bieten sich unse-

res Erachtens die unterschiedlichen ideologisch aufgeladenen bevölkerungspoli-

tischen Programme und ihre pädiatrisch-pädagogische Ausgestaltung etwa mit

Blick auf dieWeimarer Republik, das faschistische Italien oder die DDR an.

Auch die Bemühungen um eine vertiefende Analyse der Geschlechterdimen-

sion sollten zukünftig intensiviert werden. Anhand einer ersten explorativen Un-

tersuchung konnte einerseits aufgezeigt werden, dass es sich um eine im Inter-

viewmaterial nur selten explizit angesprochene, gleichsam„unsichtbare“ Katego-
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rie der Ungleichheit handelte. Zum anderen ließen sich exemplarische Potenziale

einer entsprechend ausgerichteten Analyse auf der Ebene der kulturellen Reprä-

sentation sowie der Identitätskonstruktionen der Interviewten herausarbeiten.

Hieran anknüpfende vertiefende Untersuchungen müssten deutlich stärker auf

das Zusammenwirken der Reproduktionsmechanismen auf Mikro-, Meso- und

Makro-Ebene abstellen. Die in diesem Zusammenhang erst noch zu entwickeln-

den Forschungs- und Analyseansätze stehen dabei vor der Herausforderung, am

Geschlecht ansetzende zeittypische Zuschreibungen sichtbar zu machen, ohne

Reifikationen aufzusitzen.

Im engen Konnex hiermit drängt sich darüber hinaus eine differenziertere

Analyse dermannigfaltigen Körperpraktiken in Pädiatrie und Pädagogik auf. Ge-

rade das umfassend überlieferte Fotomaterial legt dabei eine kombinierte, so-

wohl text- als auch bildgestützte Diskursanalyse nahe. Die Forschung stößt in

dieser Hinsicht aber an Grenzen des Persönlichkeitsrechts und des Datenschut-

zes. Hiermit sind neben schwerwiegenden forschungsethischen Abwägungspro-

zessen auch spezifische Herausforderungen des darstellenden Nachvollzugs auf

der Ebene von Veröffentlichungen verbunden. Der derzeit einzig offen stehende

Weg, Kindergesichter und gegebenenfalls auch Körperpartien durch Verpixelun-

gen unkenntlich zu machen, ist insofern problematisch, als er die entpersonali-

sierenden pädagogischen und medizinischen Praktiken der Zeit gewissermaßen

wiederholt.

Auch ein Alleinstellungsmerkmal der vorliegenden Studie soll abschließend

noch einmal markiert werden: Ihre Umsetzung als Lehrforschungsprojekt im Rah-

men des Studiums Sozialer Arbeit auf Masterniveau. Dabei brachte es die curri-

culare Einbindung in den MA-Studiengang der Ev. Hochschule Hamburg einer-

seitsmit sich, dass professions- und institutionengeschichtliche Zusammenhän-

gen von Sozialer Arbeit, Sozial- und Frühpädagogik verstärkt in den Fokus rück-

ten. Auf der anderen Seite war es gewollt, dass sich die beteiligten Studierenden

mit ihren je eigenen, die retrospektive Gesamtanlage des Projektes erweiternden

Erkenntnisinteressen in den Untersuchungsprozess eintragen. Aspekte profes-

sioneller Selbstverortung sowie das Ausloten prospektiver Gestaltungsspielräu-

me fanden damit Eingang in die Studie. Notwendigerweise ist hiermit verbun-

den, dass einige der vorgestellten Perspektivierungen eher explorativen respekti-

ve Skizzencharakter haben.

Die drei sozialpädagogischen Perspektivierungen mit Blick auf das Theorie/

Praxisverhältnis beziehungsweise Wissenszirkulation, die Ungleichheitsdimen-

sion Geschlecht sowie die gesellschaftstheoretisch-biopolitische Rahmung der

Erholungs- und Verschickungsprogramme erwiesen sich dabei im Sinne einer

kritischen, professionellen und auch institutionellen Selbstvergewisserung als

gewinnbringend. In mehrfacher Weise ist Soziale Arbeit dabei in den durch

ehemalige Verschickungskinder angestoßenen und von einigen Trägern wie

unter anderem der Ballin Stiftung und der Sozialbehörde Hamburg bereitwillig
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aufgegriffenenAufarbeitungsprozess involviert: Einerseits –wie bereitsmarkiert

– professions- und institutionsgeschichtlich, aber auch als personenbezogene

Unterstützungsleistung im Bereich psychosozialer Hilfe von Betroffenen und

damit nicht zuletzt als eine Akteurin, die die Aufarbeitung unter den Stichworten

„Lebensweltorientierung“, „Anerkennung“ und „Tripelmandat“ zum Politikum zu

machen hat.

Nicht zuletzt zeigt sich in der bisherigen wissenschaftlichen Aufarbeitung

wie auch in unserer Untersuchung eine in Teilen problematische Einschränkung

des zeitlichen Fokus auf die 1950er- bis 1970er-Jahre. Dieser lässt sich zwar inhaltlich

mit dem zahlenmäßig rapiden Bedeutungsverlust des Kinderkurwesens in den

1970er-Jahren begründen. Zugleich verstellt er jedoch tendenziell den Blick auf

den Transformationsprozess, dem gesundheitspräventive Maßnahmen für Kinder

unterlagen. So werfen hinsichtlich der infrastrukturellen Rahmung nicht nur die

zunehmende Ambulantisierung der gesundheitsbezogenen Vorsorgeleistungen

sowie der zahlenmäßige Anstieg von Eltern-Kind-Kuren vielfältige weiterfüh-

rende Forschungsfragen auf. In den noch verbleibenden Kureinrichtungen und

(teil-)stationären Versorgungszentren scheint auch das Verhältnis von pädiatri-

schen und pädagogischen Behandlungszugängen neu austariert worden zu sein,

wie sich beispielhaft an verstärkt auf die kindliche Eigeninitiative setzenden Di-

ät-Kochgruppen zur angestrebten Normalisierung des Körpergewichts ablesen

lässt.

Hieran anknüpfend und abschließendmuss noch einmal betont werden, dass

mit dem derzeit aus gutem Grund vorherrschenden Aufarbeitungsanliegen auch

immer die Gefahr der Historisierung verbunden ist. Das gilt zum einen in Bezug

auf die aus bisherigen Untersuchungen ausgeklammerten Konstitutionsbedin-

gungen und Wirkmechanismen des Mediendiskurses zur Kinderverschickung.

Dieser hat eine Dynamik entfaltet, die sich auch in der vorliegenden Studie nie-

derschlug, wie sich unter anderem anhand von Interviewpassagen zeigen lässt,

die ausdrücklich Bezug auf die mediale Vermittlung nehmen. Zum Gegenstand

einer eigenständigen Analyse konnten die entsprechenden Zusammenhänge bis-

lang nicht gemacht werden, unter anderem weil dies den thematischen Rahmen

des Lehrforschungsprojektes gesprengt hätte.DermedialeVerschickungskinder-

diskurs würde gleichwohl einen vielversprechenden eigenständigen Forschungs-

gegenstand abgeben.Zumeinen zeigen sich auffällige Parallelen zumDiskurs um

sogenannte Kriegskindheiten (vgl. hierzu: Richter 2024, S. 201 ff.), die neben Fra-

gen hinsichtlich der diskursiven Einbettung auch solche nach den spezifischen

Konstitutionsbedingungen und Eigenarten von Aufarbeitungsdiskursen aufwer-

fen.Warum, so ließe sich etwa problematisieren, häufen sich gegenwärtig Aufar-

beitungsdiskurse in Bezug auf kindliche Leiderfahrungen?Welche Praktiken und

Mechanismen der Wissensproduktion liegen ihnen zugrunde und welche spezi-

fischen geschichts- und identitätspolitischen Aufladungen gehen mit ihnen ein-

her? Zu thematisieren wäre in diesem Zusammenhang nicht zuletzt, welche ge-
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sellschaftliche Bedeutung demAufarbeitungsdiskurs für das „kollektiveGedächt-

nis“ zukommt.

Die Frage nach breiteren interdiskursiven Zusammenhängen drängt sich dage-

gen auf, wenn öffentliche Rhetoriken der Gegenwart – etwa mit Bezug auf den

russischen Angriffskrieg auf die Ukraine oder den Klimawandel1 – den Resilien-

zbegriff auf (supra-)nationale Kollektive ausweiten.2 Die individuelle Förderung

von Kindern wird mittels entsprechender Semantiken in spezifischer Weise mit

der staatlichen Indienstnahme der Gesundheit junger Menschen verknüpft. Die

Rufe nach „Abhärtung“ aus den Anfängen der Kinderverschickung im Übergang

vom 19. zum 20. Jahrhundert finden hier einen bemerkenswertenWiderhall.Wie

aber passt dieser zurmedialen Resonanz, die das Aufarbeitungsanliegen der ehe-

maligen Verschickungskinder derzeit erfährt? Angezeigt wäre mit anderenWor-

teneinehistoriografischeAnalyse,diedieKontinuitätenderAbhärtungssemantik

und ihre Transformation zur virulenten Rede von „resilienten Gesellschaften“ in

den Blick nimmt.

Ein zweiter Aspekt problematischer Historisierung erscheint allerdings noch

gravierender,weil er die Lebenssituation Betroffener unmittelbar tangiert:Wenn

die gewonnenen differenzierten Erkenntnisse zum Kinderkurwesen als nur-

mehr zeitbedingt verstanden werden, wird zugleich die Chance vertan, aus der

Geschichte für die Gegenwart zu lernen. Denn nicht nur zeigen sich in Frühpäd-

agogik, gesundheitlicher Versorgung und Jugendhilfe bis heute durchziehende

„Pfadabhängigkeiten“ und Strukturlogiken. Der bedürftigkeits- und bindungsori-

entierte Blick auf Kinder, so gesichert und unumkehrbar er uns gegenwärtig auch

erscheinen mag, unterliegt selbst quasi-konjunkturellen Schwankungen und muss

fortwährend erinnert, gegenüber gegenläufigen Tendenzen verteidigt und in der

Praxis unter zum Teil ausgesprochen widrigen Bedingungen kultiviert werden.

Dies sei abschließend anhand zweier Beispielemarkiert: Unter demEindruck

des Fachkräftemangels, der zwar demografisch bedingt, in Teilen aber auch

steuerungspolitisch mitverantwortet ist, geraten derzeit erneut frühpädagogi-

sche Bildungs- und Versorgungseinrichtungen unter Druck. Personalengpässe

aber beeinträchtigen, wie auch in der vorliegenden Studie nachgezeichnet wer-

den konnte, in besonderem Maße die Qualitätserwartungen hinsichtlich der

Fachkräfte-Kind-Interaktion. Dies gilt für das inzwischen zum Regelangebot

ausgebaute Kita-System ebenso wie für stationäre Settings mit besonderem

Schutzauftrag, etwa Kinderschutzhäusern. Professionelle Standards zu halten

1 Etwa im Kontext des Kriegsgeschehens an der östlichen EU-Außengrenze (vgl. zu Pis-

torius Äußerungen: DIE ZEIT online vom 09.11.2023: „Kriegstüchtigkeit als Handlungs-

maxime“ der Bundeswehr. https://www.zeit.de/politik/deutschland/2023-11/pistorius-boris-

bundeswehr-verteidigungspolitik-richtlinien (Abfrage: 19.05.2024) oder den geforderten kol-

lektiven Anpassungsleistungen im Zuge des Klimawandels (Degroot et al. 2022).
2 Vgl. zum Konstrukt einer „resilienten Gesellschaft“: Fathi 2022.
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und mehr noch Spielräume zur partizipativen, zentral an Beteiligungsrech-

ten orientierten Weiterentwicklung offen zu halten, wird daher eine zentrale

Herausforderungen der früh- und sozialpädagogischen Praxis im kommen-

den Jahrzehnt darstellen. Die Implementierung von Beschwerdeverfahren und

Ombudsstellen zur Stärkung der „Voice-Optionen“ junger Menschen und ihrer

Eltern muss deshalb eher als Signum eines zunehmend prekär arbeitenden

Systems gewertet werden denn als Garant für eine nachhaltige Wahrung von

Kinderrechten.

Mit Blick auf die in dieser Studie zu Wort kommenden ehemaligen Ver-

schickungskinder scheint aber der Versorgungslage im Alter eine noch grö-

ßere Bedeutung zuzukommen. Aus zahlreichen Medienberichten aber auch

wissenschaftlichen Untersuchungen geht unzweideutig hervor, dass auch die

(teil-)stationäre pflegerische Versorgung und Betreuung von Menschen im Alter,

gerade was die Ausgestaltung der zwischenmenschlichen Beziehungsebene an-

geht, keineswegs als gesichert gelten kann. Das heißt aber auch, dass ehemals

Verschickte aufgrund ihres vorgerückten Alters zunehmend mit Situationen

konfrontiert sein dürften, die in auffallender Art jenen ähneln, die sie in jun-

gen Jahren im Rahmen von Verschickungskuren erlebt haben. Insofern müssen

sich die derzeitigen Aufarbeitungsbemühungen unseres Erachtens auch daran

messen lassen, inwieweit es gelingt – an die aktuelle Lebenssituation ehemaliger

Verschickungskinder anknüpfend –mit dem erlangtenWissen auch auf die ent-

sprechenden Pflegesettings einzuwirken. Das systematische Aufgreifen vielfach

geteilter, wenn auch möglicherweise nicht als „generational“ zu qualifizierenden

Erfahrungen in der Aus- und Fortbildung zukünftiger Pflegekräfte dürfte noch

am einfachsten zu bewerkstelligen sein. Eine deutlich größere Herausforde-

rung stellt es dar, die Pflegesettings selbst nachhaltig so weiterzuentwickeln,

dass Selbstbestimmung und Lebensqualität weitgehend erhalten bleiben und

absehbare retraumatisierende Erfahrungen auf ein Minimum reduziert werden.

Diese Problemstellungen verdeutlichen aufs Neue die zentrale Relevanz der

Subjektperspektive für die wissenschaftliche Aufarbeitung. Insbesondere wenn

es forscherische Absicht ist, die differenzierte lokalhistorische Rekonstruktion

der Kinderverschickung mit Impulsen zu intergenerationalen, professionellen

und institutionellen Lernprozesse zu verbinden, haben die Stimme der ehemali-

gen Verschickten Gewicht.
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Anhänge

Anhang 1: Anzahl der Kinderkuren von Rudolf-Ballin-Stiftung und Verein für Kinder- und

Jugendgenesungsfürsorge 1952

Heim Bettenzahl Anzahl Kuren/Jahr Kuren gesamt

Isoldenheim

Parkallee 45, Ahrensburg
25 6 150

Emmaheim

Ernst Ziesestr. 15, Ahrensburg
35 6 210

Gertrudheim Bredenbekstraße 44,

HH-Wohldorf
30 6 180

Birkenhöhe

Ehestorf
30 6 180

Paulinenheim

Hoisberg 15, HH-Volksdorf
22 6 132

Hamburger Kinderheim, Timmendorfer

Strand Waldstraße 11, Timmendorf
36 6 216

Hamburger Kinderheim

Sandwall 78, Wyk/Föhr
250 6 o. 7 1725*

Linden-Au

Uelzener Straße 112, Lüneburg
35/120 6 o. 7 1050*

Hasenhorst

Tinsdaler Kirchenweg 245, HH-Rissen
25 6 150

Godenheim

Malente
48 7 336

Trillup

Sahrenweg 20, HH-Lehmsahl-Mellingstedt
52 7 364

Haus Schnede

Schnede 3, Salzhausen b. Lüneburg
60 8 480

Gesamt 768 5.173

Quelle: Staatsarchiv Hamburg, 351–10 II, Sozialbehörde II, Nr. 2167. Bei den mit * gekennzeichneten

Werten handelt es sich nicht um errechnete Produktwerte, sondern um in den Quellen angegebene

absolute Zahlen.
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Anhang 2: Personalstruktur „Hamburger Kinderheim“ (Wyk auf Föhr) laut Stellenplan

1960 1980

Heimleitung
Helmut Diederichsen (Jg. 1924) (1957–1986)

Real- u. Volksschullehrer

Verwaltungsleitung Hr. Moll

Lehrer N. N. (befristet)

Heimarzt (in Ne-

benbeschäftigung)

Dr. med. Ernst-Günter Schultze

(Jg. 1920)

(1951–1973)

Facharzt für Kinderheilkunde

Dr. med. Peter Schwarzbach

(1973– …)

Haupthaus Jungen

1 Abteilungsleitung [Erika Michael]

fünf Gruppen mit insg. 5 Kindergärt-

nerinnen als „Gruppenmütter“ sowie 1

Springkraft für 19 Kinder

+ 1 unständig beschäftigten Erzieherin

(Urlaubsvertretung Sommermonate)

2 „Vorschülerinnen“ für Hausarbeiten auf

der Gruppe

Haupthaus Mäd-

chen

1 Abteilungsleitung

fünf Gruppen mit insg. 5 Kindergärt-

nerinnen als „Gruppenmütter“ sowie 1

Springkraft für 19 Kinder

+ 1 unständig beschäftigten Erzieherin

(Urlaubsvertretung Sommermonate)

2 „Vorschülerinnen“ für Hausarbeiten auf

der Gruppe

1 Abteilungsleitung und

Heimleitungsvertretung

zwei Gruppen mit je 15

Schulkindern, vier Grup-

pen mit je 12 Schulanwär-

tern

Jugendliche („See-

stern“)

1 Erzieher als Hausleiter („Hausvater“)

und erste Springkraft

zwei Gruppen mit insg. 2 Erziehern als

„Gruppenväter“ und je 18 Jugendlichen,

1 Erzieher als zweite Springkraft für

beide Gruppen und für sportl. Sonderauf-

gaben

1 Vorpraktikant für Sonderaufgaben und

dritte Springkraft

1 Vorschülerin für Hausarbeiten auf der

Station

Kleinkinderabt.

(„Seemöwe“, „See-

schwalbe“)

1 Erzieherin als Hausleitung („Hausmut-

ter“) und erste Springkraft

drei Gruppen mit je 13/14 „Schulanfän-

ger*innen und insg. 3 Kindergärtnerinnen

als „Gruppenmütter“,

1 Springkraft u. 1 Erzieherin als zweite

Springkraft für die drei Gruppen

1 unständig beschäftigte Erzieherin (Ur-

laubsvertretung Sommermonate)

2 „Vorschülerinnen“ für Hausarbeiten auf

der Gruppe

1 Abteilungsleitung

zwei Gruppen mit je 16

Jugendlichen

fünf Gruppen mit je 10

Kleinkindern/Schulan-

wärtern
2
6
E
rz
ie
h
e
r*
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n
e
n
fü
r
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rh
a
lt
e
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s
g
e
s
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e
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e
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e
s
E
rz
ie
h
e
rs
,N
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c
h
tw
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c
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e
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Gymnatiklehrerin 1 Gymnastiklehrerin 0,5 Gymnastiklehrerin
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1960 1980

Medizinische Abtei-

lung

1 Krankenschwester für Krankenpavillon

Knaben-Seite

1 Krankenschwester für Krankenpavillon

Mädchen-Seite

1 Med.-technische Assistentin

1 Krankenschwester für Ambulatorium

und Schriftliches

1 Schwesternhelferin für Ambulatorium

und Schriftliches

0,5 Beschäftigungstherapeut

2 Kinderkrankenschwestern

1 Arzthelferin

Büroangestellte 1 Sekretärin 1 Schreibkraft

Hauswirtschaftli-

ches Personal
42 Wirtschafts- und Hauskräfte

20,25 Wirtschafts- und Hauskräf-

te

Quelle: Stellenpläne 1960 (erster, nicht mehr realisierter Ansatz) u. 1980 (STAHH, 611–20/40, Nr. 85

u. 513); bei den Gruppengrößen für 1980 wurden Berechnungen des Heimleiters aus dem Jahr 1975

zugrunde gelegt (STAHH, 611–20/40, Nr. 242).
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Anhang 3: Personalstruktur „Linden-Au“ (Lüneburg) laut Stellenplan

1967 1972 1975

Heimleitung

Hanna Rehefeld

(1967–1970)

Jugendleiterin

Friedrich Pelz

(1971–1975)

Sprachheilpädagoge

1 Heimleiter

Dr. Irmela Prüter

Fachärztin für Psychia-

trie

Verwaltungs-

leitung
1 Verwaltungsleiter 1 Verwaltungsleiter

Med. Leitung 1 Fachärztin für Psychiatrie 2 Psychologen

Heimarzt (in

Nebenbe-

schäftigung)

Dr. med. Rolf Andreas
1 Kinderarzt N. N.

1 Orthop. Kinderarzt

Psychoso-

matische

Abteilung

(später: Son-

derabtei-

lung)

Abteilungsleitung: Ju-

gendleiterin

Gruppenleiterinnen I-IV

4 Gruppen je 6 Kinder

mit insgesamt 2 ständi-

gen und 1 Urlaubsver-

tretung

1 Abteilungs-

leitung/stellv.

Heimleiter

1 Abteilungsleiter

u. Heimleiterver-

tret.

Kleinst- u.

Kleinkinder-

abteilung

1 Abteilungsleitung:

Krankenschwester

Vertretung u. Gruppen-

leitung I

Gruppenleitung II-IV mit

insgesamt 2 ständigen

Tagesvertretungen,

4 Zweitkräften, 1 Ur-

laubsvertretung und 1

Nachtwache

2 Gruppen je 8 Kinder

Kostgeldsatz II

2 Gruppen je 10 Kinder

Kostgeldsatz I

1 Abteilungslei-

tung
1 Abteilungsleiter

Abteilung

Schulkinder

(und Klein-

kinder mit

Spezialbe-

handlung)

bis 1971

Gruppenleiterin I-V (VII)

3 ständige Vertretungen

(VII) (davon eine zugl.

für Krankenstation), 4

Zweitkräfte (VII-X), 1

Urlaubsvertretung, 1

Nachtwache

3 Gruppen je 12 Kinder

2 Gruppen je 14 Kinder

Kostgeldsatz I

1 Abteilungslei-

tung
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1967 1972 1975

Pflegeper-

sonal/med.-

therapeu-

tisches

Personal

1 Krankenschwester

1 Krankengymnastin

1 Krankenschwestern

2 Kinderkrankenschwestern

1 Krankengymnastin

1 LRS Therapeutin

1/2 Musiktherapeutin

1/2 Beschäftigungsthera-

peutin

1 Schwimmtherapeutin

Maltherapeut (in Nebenbe-

schäftigung)

15,5 medizinisch-thera-

peutische Mitarbeiter

Lehrer
Lehrerin (in Nebenbeschäfti-

gung)

Büroange-

stellte

1 Buchhalter

1/2 Schreibkraft
1 Verwaltungsangestellte

2 Verwaltungsange-

stellte

Hauswirt-

schaftliches

Personal

20 Wirtschafts- und

Hauskräfte

24 Wirtschafts- und Haus-

kräfte

25,5 Wirtschafts- und

Hauskräfte

Quelle: Stellenpläne 1967 und 1972 (STAHH, 351–10 II, Nr. 2168), Geschäftsbericht und Jahresab-

schluss 1975 (STAHH, 351–10 II, Nr. 2169). In der tabellarischen Übersicht werden nicht sämtliche

Heimleiter*innen von „Linden-Au“ aufgeführt. Dies waren: Aenne Meier (bis 1960), Burgdorf/Rhode

(1953–1960), Bockhorn/Gudrun Rönck (1960–1963), Eberle (1963–1964); Anneliese Korn (1964–66);

Hanna Rehefeld (1966–1970); Gesine Kobligk (1970–1971); Friedrich Pelz (1971–1975); Dr. Irmela

Prüter (ab 1975) (vgl. STAHH 351–10 II, Nr. 2169).

Anhang 4: Personalfluktuation „Hamburger Kinderheim“ (Wyk auf Föhr) 1953–1957

im Kalender-/Wirtschafts-

jahr … wechselten
1953 1954 1955/56 1956/57 1957/58

Planstellen insgesamt

Angestellte 16 16 20 21 27

„Hausmütter“, Jugendleiterin-

nen
3 2

„Gruppenmütter“ Kindergärtne-

rin u. -pflegerin, Erzieher
17 10 22

päd. Helfer 6 [8]

techn. Assistentin 1 o.A. o.A.

Sportlehrerin … 2 2 3

Bürogehilfin 1 1 o.A. o.A. o.A.

(Vor-)Praktikant*innen und

Hospitant*innen
7 4 13 19 16

Wirtschaftspraktikantinnen 14 11 9 13 13

Hausgehilfinnen 14 14 14 11 20

Arbeitsburschen 2 4 o.A. o.A.

Gesamt 54 50 56 64 76

Quelle: Jahresberichte „Hamburger Kinderheim“ Wyk auf Föhr 1954, 1955/56, 1956/57, 1857/58 in:

Staatsarchiv Hamburg, 351–10 II, Sozialbehörde II, Nr. 585, 586.
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Anhang 5: Einstellungen und Entlassungen „Linden-Au“ (Lüneburg), 1963–1975

1963 1964 1969 1970 1973 1974 1975

(Plan-)Stellen insge-

samt
63 60 58 [84]* 90,5 91

Einstellungen

Mitarbeiter 30 54 34 52 52 35 42

… davon Mitarbeiter

mit kurzfristigen u.

befristeten Verträgen

oder Praktikanten

22 27 23

Entlassungen

Mitarbeiter o.A. 57 30 52 39 44 48

… davon Mitarbeiter

mit kurzfristigen u.

befristeten Verträgen

oder Praktikanten

10 28 21

Quelle: Vorstandsprotokolle vom 07.07.1964 und 11.05.1965, Geschäftsbericht und Jahresabschluss

1970 (STAHH, 351–8, Nr. B 458); Geschäftsbericht und Jahresabschluss 1975 (STAHH, 351–10 II,

Nr. 2169) Der mit * gekennzeichnete Wert ist dem Stellenplan von 1972 in STAHH 351–10 II, Nr. 2168

entnommen.

Anhang 6: Kurtagesoll und Ausfallquoten 1967–1970

Heime
Kurtage-Soll

1967–1970 abs.

Ausfalltage

1967–1970 abs.

gemittelte Ausfallquo-

ten 1967–1970

Ballenberg 62.876 3.650 5,8%

Birkenhöhe 46.491 2.195 4,7%

Hubertushof 10.080 469 4,7%*

Hamburger Kinder-

heim
95.332 4.269 4,5%*

Paulinenheim 50.540 2.182 4,3%

Gertrudheim 50.820 1.801 3,5%

Dr. Meyer-Delius

Heim
10.400 237 2,3%*

Haus Hanna 50.380 998 2%

Timmendorfer Strand 42.143 613 1,5%*

Quelle: STAHH 351–10 II, Nr. 2152, Rundungen der Prozentwerte zum Teil rechnerisch korrigiert. *

Wegen Umbauarbeiten und (Teil-)Schließungen geben „Kurtag-Soll“ und „Ausfalltage“ nur die Werte für

ein oder zwei Jahre wider.
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Anhang 7: Minderbelegung „Hamburger Kinderheim“ 1966–1980 in Prozent

Kurplätze/Jahr

insg.*

belegte Kurplätze

Minderung abs.

Minderung in

Prozent

1966 1.328 1.219 109 8,21

1967 1.153 864 289 25,65

1968 1.328 956 372 28,01

1969 1.328 1.085 243 18,3

1970 1.328 1.177 151 11,37

1971 1.328 1.233 95 7,15

1972 1.328 1.248 80 6,02

1973 1.328 1.215 113 8,6

1974 1.328 1.237 91 6,85

1975 1.419 1.288 131 9,86

1976 1.328 1.176 152 11,45

1977 1.162 1.079 83 7,14

1978 1.162 1.084 78 6,71

1979 1.162 832 330 28,4

1980 1.162 968 194 16,7

Quelle: STAHH 611–20/40, Nr. 440 * Errechneter Wert aus den Spalten „Gesamtbelegung“ und „Min-

derung abs.“ Die 1967 und 1975 vorübergehend reduzierten bzw. erhöhten Kurplätze lassen sich durch

Bautätigkeiten respektive jugendamtlich genehmigte Sommerüberbelegung erklären.

Anhang 8: Entwicklung der beruflichen Stellung der verschickenden Väter/Mütter 1957,

1967 und 1977

Quelle: Eigene Darstellung auf der Grundlage von STAHH 611–20/40, Fürsorge- und Unterstützungs-

einrichtungen – Rudolf-Ballin-Stiftung, Nr. 184
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Quelle: Eigene Darstellung auf der Grundlage von STAHH 611–20/40, Fürsorge- und Unterstützungs-

einrichtungen – Rudolf-Ballin-Stiftung, Nr. 189

Quelle: Eigene Darstellung auf der Grundlage von STAHH 611–20/40, Fürsorge- und Unterstützungs-

einrichtungen – Rudolf-Ballin-Stiftung, Nr. 193
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Nr. 252 [Geschäftsbericht und Jahresabschluss für den Verein 1979]

Nr. 254 [Geschäftsbericht und Jahresabschluss für den Verein 1978]

Nr. 256 [Geschäftsbericht und Jahresabschluss für den Verein 1980]

Nr. 296 [Gesamtbetriebsrat, 1979–1980]

Nr. 354 [Heimleitertagung, 24.01.1984

Nr. 364 [Ärztl. Kurberichte, 1958–1965]

Nr. 385 [Briefe von und an die Eltern, o. D.]
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Nr. 391 [u.a. Korrespondenz Konflikt/fachl. Auseinandersetzung Dr. Schultze mit Diederichsen,

1956–1967]

Nr. 395 [Ärztl. Kurberichte und Untersuchungen 1967–1973]

Nr. 426 [Angestellte 1953, A–J, 1948–1953]

Nr. 427 [Angestellte 1954, K–Z, 1948–1954]

Nr. 436 [Mitteilungsbuch „Haus Seemöwe“, 1979]

Nr. 440 [Belegungspläne und Übersichtstabellen, 1966–1980/81]

Nr. 444 [o. T., u.a. Richtlinien für päd. Betreuungskräfte, 1977 (?)]

Nr. 464 [o. T.,Wiegelisten, 1977 (?), 1986]

Nr. 494 [Knaben-Abteilung, Kurberichte, 1957–1966]

Nr. 513,Wyk/Föhr, Personalangelegenheiten, 1958

Nr. 519, Die ärztliche Versorgung imHamburger KinderheimWyk auf Föhr, o. D.

Nr. 533, Zusammenarbeit mit der Entsendestelle, Belegungsfrage( Kurplätze, Pflegekostrechnun-

gen ), 1951–1977

Nr. 542, [Gründung Vereinsregister Belegung, 1968–1974/1975]

Nr. 543, Verein für Kinder- und Genesungsfürsorge – Geschäftsstelle – Zuständigkeit, Organisati-

on, Arbeitsablauf, 1970–

Nr. 554, Jugendamtliche Aufsicht.Wyk auf Föhr, 1938–

Nr. 555, Kleinkindergenesungsheim Timmendorfer Strand – Jugendamtliche Aufsicht, 1942–

Nr. 556,Heim-Chronik – 1883–1983 –Klima-Genesungskuren für Kinder und Jugendliche imHam-

burger KinderkurheimWyk auf Föhr (Helmut Diederichsen)

Nr. 557, Diverse Prospekte, Verein für Kinder- und Jugendgenesungsfürsorge e. V. und Rudolf-Bal-

lin-Stiftung, o. D.

Niedersächsisches Landesarchiv Hannover

NLA Hannover, Nds. 120, Lüneburg, Acc.79/84, Nr. 145, Fortbildungslehrgänge für Heimerzieher

undMitarbeiter aus Kinderkur- und Kindererholungsheimen, 1975–1978

NLA Hannover, Nds. 120, Acc. 2005/136, Nr. 105, Hamburger Kinderheim „Birkenhöhe“, 2107

Rosengarten 5, Birkenhöhe 2, 1950–1991

NLA Hannover, Nds. 300, Acc. 2001/040 Nr. 41, Anstaltsaufsicht nach dem JWG 1966–

Staatsarchiv Schleswig-Holstein

LASH, Abt. 761

Nr. 32408, Besondere Vorkommnisse in Sachen Heimaufsicht, Band 1, 1973–1987

Nr. 10127, Hamburger Kinderheim,Wyk/Föhr

LASH, Abt. 851, Nr. 7046, Band I u. II, Heimaufsicht, 1959–1989
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